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Nr. 1/18. Jhrg. DER BAYERISCHE GROSS- UND AUSSENHANDEL 24. Januar 1963 

Arbeitgeberfragen 

Tarifsituation (1) 

(j) In Artikel 218 (Heft 12/62) haben wir darüber berichtet, dal 
die Gewerkschaften unsere Lohn- und Gehaltstarifverträge zum 
31. 12. 1962 aufgekündigt haben. Es besteht deshalb zur Zeit 
ein tarifloser Zustand. Der Arbeitgeber- und TarifausschuF3 
unseres Landesverbandes hat sich am 11. Januar 1963 unter 
Vorsatz von Herrn Dr. Ludwig Berz sen., Augsburg, mit den 
Forderungen der Gewerkschaften befa'ijt. Die Ausschul3mitglieder 
gaben hierbei einen Überblick über die Situation der einzelnen 
GrofhandeIsbranchen. Es kam übereinstimmend zum Ausdruck, 
dais Lohn- und Gehaltserhöhungen bei der derzeitigen schwie -
rigen Ertragslage des Groi3- und AuF1e,nhandels unfer gleich -
zeitiger Erhaltung der Preisstabilität nicht vorgenommen werden 
könnten. Der Ausschuf wählte eine Kommission, die mit Ver -
tretern der Gewerkschaften alsbald zusammentreffen soll, um 
zunächst ein klärendes Gespräch zu führen. Für diese wichtige 
Aufgabe wurden die Herren 

Dr. Ludwig Berz sen., Augsburg 
Direktor Ernst Heim, München 
Dr. Ludwig Kutiner, München 
Erwin Scheuerle, Nürnberg 
Ottmar Menth, Röftingen/Ufr. 
RA. A. Jaumann, Hauptgeschäftsstelle München 

bestellt. Über den weiteren Verlauf werden wir 
glieder zu gegebener Zeit unterrichten. 

'nsere Mit -

Bundesurlaubsgesetz (2) 

(j) Das neue Bundesurlaubsgesetz wird rückwirkend zum 1. 1. 1963 
in Kraft treten. Damit werden alle landesrechtlichen Vorschriften 
- also auch besonders das bayerische Urlaubsgesetz - über 
den Erholungsurlaub mit Ausnahme einiger Sonderregelungen 
hinfällig. Neben dem Bundesurlaubsgesetz gelten weiter die 
bundesrechtlichen Urlaubsbestimmungen im Arbeitsplatzschutz -
gesetz, Schwerbeschädigtengesetz und Jugendarbeitsschutz -
gesetz. Mt Ausnahme der Vorschriften über das Bestehen des 
Urlaubsanspruchs, die Dauer des Mindesturlaubs und den per -
sönlichen Geltungsbereich des Gesetzes (§ I bis 3) ist der vor -
behaltlose Vorrang abweichender tariflicher Regelung festge -
setzt. Derartige abweichende Bestimmungen sollen auch für nicht 
organisierte Arbeitnehmer Geltung haben, wenn die Anwendung 
der einschlägigen tariflichen Urlaubsbestimmungen arbeitsver -
traglich vereinbart Ist. 

Für den Bereich des bayerischen Grol5- und Auf5enhandels 
ist das Bundesurlaubsgesetz bezüglich der Dauer des Mindest -
urlaubs insoweit von Bedeutung, als vom Urlaubsjahr 1963 ab 
die Dauer des Urlaubs nach dem 35. Lebensjahr unabhängig von 
der Dauer der Betriebszugehörigkeit mindestens 18 Werktage 
beträgt. Dies bedeutet, dat3 gewerbliche Arbeitnehmer in den 
bayerischen Betrieben des GroF5- und AuFenhandels künftighin 
Anspruch auf 18 Werktage Urlaub haben, wenn sie am 1. 1. des 
jeweiligen Urlaubsjahres das 35. Lebensjahr vollendet haben. 
Dies auch dann, wenn der gewerbliche Arbeitnehmer keine be -
stimmten, urlaubserhöhenden Befriebszugehörigkeifsjahre nach -
weisen kann. Die tariflich vereinbarten Zusatztage für Betriebs -
zugehörigkeitsjahre (§ 10 Ziff. I b des Manteltarifvertrages für 
gewerbliche Arbeitnehmer) müssen selbstverständlich weiterhin 
gewährt werden. Um jegliche Mif3verständnisse auszuräumen, 
haben wir unseren Mitgliedsfirmen im letzten Arbeitgeberrund -
schreiben die neue für das Urlaubsjahr 1963 geltende Urlaubs -
tabelle samt Erläuterungen zugesandt. 

Jeder Arbeitnehmer hat künffighin in jedem Kalenderjahr einen 
Urlaubsanspruch von mindestens 15 Werktagen, nach Vollendung 
des 35. Lebensjahres bei Beginn des Kalenderjahres von 18 
Werktagen. Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht 
Sonn- oder gesetzliche Feiertage sind. Dieser volle Urlaubs -
anspruch wird erstmalig nach 6monatigem Bestehen des Arbeits -
verhältnisses (Wartezeit) erworben. Für Zeiten eines Kalender -
jahres, für die der Arbeitnehmer keinen vollen Urlaubsanspruch 

erwirbt, weil er in diesem Jahr die Wartezeit nicht erfüllt hat 
oder weil er vor Erfüllung der Wartezeit wieder aus dem Arbeits -
verhältnis ausscheidet oder weil er nach Erfüllung der Wartezeit 
in der ersten Hälfte eines Kalenderjahres aus dem Arbeitsver -
hältnis ausscheidet, steht ihm für jeden vollen Monat des Be -
stehens des Arbeitsverhältnisses 1 / 12 des Jahresurlaubs zu. Hat 
er im jeweiligen Falle bereits mehr Urlaub erhalten, als er 
beanspruchen kann, so kann der Arbeitgeber das bezahlte 
Urlaubsentgelt nicht zurückverlangen. Vergleiche aber unsere 
besondere tarifliche Regelung. 

Es ist jedoch dafür gesorgt, dat3 Doppelansprüche nicht durch -
gesetzt werden können. Der Arbeitnehmer hat keinen Urlaubs -
anspruch gegen den neuen Arbeitgeber, soweit er bereits von 
einem früheren Arbeitgeber Urlaub für das laufende Jahr er -
halten hat. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer beim Aus -
scheiden eine Bescheinigung über den im laufenden Jahr ge -
währten oder abgegoltenen Urlaub auszuhändigen. 

Hinsichtlich der Anrechnung von Kuren und Heilverfahren 
bleibt es zwar bei dem Grundsatz, daf3 ohne Zustimmung des 
Arbeitnehmers die Kurzeit auf den Urlaub nicht angerechnet 
werden darf, eine A:nrechnung wird jedoch zugelassen, wenn es 
sich um Kuren handelt, durch die der Arbeitnehmer in der 
üblichen Gestaltung eines Erholungsurlaubs nicht erheblich be -
einträchtigt wird. Diese letztere Bestimmung hat für den Bereich 
des bayerischen Grol5- und Aul5enhandets nur Bedeutung für die 
gewerblichen Arbeitnehmer, da für Angestellte nach § 10 Abs. 3 
des Manfeltarifvertrages in Fällen unverschuldeter, mit Erwerbs -
unfähigkeit verbundener Krankheit und eines von einem Ver -
sicherungsträger der Sozialversicherung bewilligten Heilverfah -
rens das Gehalt für d,ie Dauer von 6 Wochen, jedoch nicht über 
die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses hinaus, zu zah -
len ist. Bei Angestellten kommt es demnach lediglich darauf an, 
ob ein Versicherungsträger der Sozialversicherung bzw. das 
Versorgungsamt (in analoger Anwendung) ein Heilverfahren be -
willigt hat. 
Am Grundsatz, dat3 der Arbeitgeber den Zeitpunkt des Urlaubs 

bestimmt, wird festgehalten. Allerdings ist dem Verlangen des 
Arbeitnehmers, auf eine bestimmte zeitliche Festlegung des 
Urlaubs zu entsprechen, wenn die betrieblichen Möglichkeiten 
und die Rücksichtnahme auf sozialvorrangige Urlaubswünsche 
anderer Arbeitnehmer dies zulassen. 

Urlaub ist zusammenhängend zu gewähren, es sei denn, 
dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers 
liegenden Gründe machen eine Urlaubsteilung erforderlich. 

Ebenfalls nur aus diesen Gründen ist eine Ubertragung des 
Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr zulässig. Der Urlaub mulj 
dann aber in den ersten 3 Kalendermonaten gewährt und ge -
nommen werden. Der Anspruch auf Urlaub muh auf Verlangen 
des Arbeitnehmers auf das nächste Jahr übertragen werden, 
wenn der Arbeitnehmer wegen Nichterfüllung der Wartezeit nur 
Anspruch auf Teilurlaub hat. 

ist die Gewährung des Urlaubs wegen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses in natura nicht möglich, so muF er abge -
golten werden. Der Abgelt-ungsanspruch entfällt jedoch, wenn 
der Arbeitnehmer durch eigenes Verschulden aus einem Grund 
entlassen worden ist, der eine fristlose Kündigung rechtfertigt 
oder wenn er das Arbeitsverhältnis unberechtigt vorzeitig ge -
löst hat und in beiden Fällen eine grobe Verletzung der Treue -
pflicht vorliegt. 

Der Arbeitnehmer ist gehalten, während des Urlaubs keine 
dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit zu leisten. 
Erkrankt er während' des Urlaubs, so werden die durch ärztliches 
Zeugnis nachgewiesenen Tage der Ar'beits'unfähigkeit auf den 
Jahresurlaub nicht angerechnet. 

Das Urlaubsentgelt bemil 3 t sich nach dem durchschnittlichen 
Arbeitsentgelt, das der Arbeitnehmer in den letzten 13 Wochen 
vor Beginn des Urlaubs erhalten hat. Treten während des Be -
rechnungszeitraums oder des Urlaubs Verdiensterhöhungen nicht 
nur vorübergehender Natur ein, so Ist von dem erhöhten Ver -
dienst auszugehen. Verdienstkürzungen bleiben jedoch Im Be -
rechnungszeitraum au1er Betracht, die infolge von Kurzarbeit, 
Arbeitsausfällen oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis einge -
treten sind. Das Urlaubsentgelt Ist vor Antritt des Urlaubs aus -
zuzahlen. 
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Sozialversicherung 

Rentenversicherung (4) 

Neue Beifragsbemessungsgrenzen ab 1. 1. 1963 

(j) Mit Wirkung vom 1. 1. 1963 wurde die Beitragsbemessungs -
grenze in der Rentenversicherung von DM 950,- auf DM 1000, -
brutto monatlich erhöht. Damit ergibt sich folgendes Bild: 

Angestellte Pflichtgrenze Beitragsbemessungs-

a) Krankenkasse bis Dlvi 660,-
b) Rentenversicherung bis DM 1250,-
c) Arbeitslosenvers. bis DM 1250, -

Arbeiter 

a) Krankenkasse unbegrenzt 
b) Rentenversicherung 
c) Arbeitslosenvers. 

I, 

grenze 

DM 660,-
DM 1000,-
DM 750,-

DM 660,-
DM 1000,-
Dlvi 750, -

Während die Höhe der Jahresarbeitsverdienstgrenze für die 
Versicherungspflicht von Angestellten von Bedeutung ist, bleibt 
die Höhe der Beitragsbemessungsgrenze in der Sozialversiche -
rung auf die Versicherungspflicht ohne Einfluf. Die 
bemessungsgrenze hat lediiglich die Bedeutung, dat5 Beitrags-im Falle 
einer versicherungspflichtigen Beschäftigung das beitragspflich -
tige Entgelt nur bis zur Höhe der in den einzelnen Versiche -
rungszweigen malgebenden Beitragsbemessungsgrenze bei der 
Beitragsfestsetzung und damit auch -Entrichtung berücksichtigt 
werden darf. Entgelte, die über der Beitragsbemessungsgrenze 
liegen, werden daher für die Beitragsberechnung auch dann 
nicht herangezogen, wenn sie an sich beitragspflichtiges Ent -
gelt darstellen. 

Für die Entrichtung der Beiträge zu den Rentenversicherungen 
sind ab 1. 1. 1963 neue Tabellen zu benutzen. 

Die Arbeitsverdienstgrenze für eine versiciherungsfreie Nebéin -
beschäftigung von Angestellten und Arbeitern gemät5 § 4 Abs. 2 
Punkt b AVG bzw. § 1228 Abs. 2 Punkt b RVO erhöht sich von 
brutto DM 118,75 auf DM 125,— monatlich. 

Die Arbeitsverdienstgrenze bei Geringvérdienern, bis zu der 
gemät5 § 112 Abs. 4 Punkt a AVG bzw. § 1386 Abs. 4 Punkt a RVO 
der Arbeitgeber die Beiträge zu den Rentenversicherungen allein 
zu zahlen hat, erhöht sich von brutto DM 95,— auf DM 100, — 
monatlich. Diese Erhöhung kommt insbesondere bei dem Ent -
gelt für Lehrlinge zur Anwendung. 
Unverändert bleibt die Versicherungsfreigrenze in der Kranken -

und Arbeitslosenversicherung. Sie beträgt nach wie vor DM 65, -
brutto monatlich. 

Ubersteigt die Erziehungsbeihilfe für Lehrlinge und Anlernlinge 
die beiden vorstehend genannten Grenzen von DM 100,- bzw. 
DM 65,-, so kommt die übliche Aufteilung der Sozialversiche -
rungsbeiträge auf den Lehrherrn und den Lehrling bzw. Anlern -
ling im Verhältnis 50 : 50 zuri Zuge. 
Von der Versicherungspflicht zur Arbeitslosenversicherung sind 

Lehrlinge befreit, wenn sie auf Grund eines schriftlichen Lehr -
vertrages von mindestens 2jähriger Dauer beschäftigt werden, 
der nur aus einem wichtigen Grunde gelöst werden kann und 
das Lehrverhältnis nicht vor Ablauf von 2 Jahren endet. 
Dabei bleibt eine frühere Beendigung aut5er Betracht, die nur 

infolge der Festsetzung eines vorzeitigen Prüfungstermins ein -
tritt. Die Beschäftigung ist von ihrem Beginn an versicherungs -
frei, wenn der Lehrvertrag innerhalb eines Monats nach diesem 
Zeitpunkt schriftlich abgeschlossen wird. Eine Beschäftigung auf 
Grund eines schriftlichen Lehrvertrages von mindestens 2jähriger 
Dauer liegt auch dann vor, wenn das Lehrverhältnis vorzeitig 
beendet, der Auszubildende aber bei einem anderen Ausbilden -
den auf Grund eines schriftlichen Lehrvertrages weiterbeschäf -
tigt wird und die Gesamtdauer der vertragsmäFigen Ausbildung 
mindestens 2 Jahre umfaft. Die Versicherungsfreiheit erlischt 
12 Monate vor dem Tage, an dem die Beschäftigung zur Aus -
bildung durch Zeitablauf endet. Endet die Beschäftigung zur 
Ausbildung vor diesem Zeitpunkt, so erlischt die Versicherungs- 

1 komplette A D R E M A Anlage Modell 41/35 
neu, bestehend aus Druckmaschine, 
Schneliprägemaschine und allem 
Zubehör wie Motoren, Handdruk -
ker, Schriflausgleicher und 

10 ADREMA -Sortiertische 
für max. 23 Plattenladen, neu, preis -
wert zu verkaufen: 

Anfragen erbeten an 
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freiheit rückwirkend mit Beginn dieser Beschäftigung, frühestens 
jedoch 12 Monate vor der Beendigung. Wird die Beschäftigung 
zur Ausbildung nach Beginn der Versicherungspflicht verlängert, 
so besteht Versicherungspflicht bis zum Ende dieser Beschäfti -
gung. 

Anlernlinge sind von der Pflicht zur Arbeitslosenversicherung 
befreit in einem anerkannten Anlernberuf, wenn sie auf Grund 
eines schriftlichen Anlernvertrages von mindestens 18monatiger 
Dauer beschäftigt werden, bei Vorlage der zu den Lehrlingen 
genannten sonstigen Voraussetzungen. 

Für freiwillig Versicherte wird eine zusätzliche Beitragsklasse 
vereinbart. Beitragsmarken dieser neuen Klasse tragen den Buch -
stabenaufdruck ,,N". Sie entsprechen einem Monatseinkommen 
von Dlvi 1000,- und kosten DM 140,-. Diese Beiträge können nur 
für die Zeit ab 1. 1. 1963 verwendet werden, nicht aber im 
Rahmen der allgemeinen zweijährigen Nachentrichtungsfrisf für 
die Zeit vorher. 

Die obenerwähnten neuen Bei}rags+abellen sind erstmalig an -
zuwenden: -

a) bei täglicher und monatlicher Lohnzahlung (Gehaltszahlung) 
ab 1. 1. 1963, 

b) bei wöchentlicher Lohnzahlung (Gehaltszahlung) für den ersten 
nach dem 31. 12. 1962 beginnenden Lohnzahlungszeifraum 
(Gehaltszahlungszeitraum), 

c) bei längeren Lohnzahlungszeiträumen (Gehaltszahlungszeif -
räumen) nach Aufteilung des Lohnzahlungszeitraumes (Ge -
haltszahlungszeitraumes) in Lohnwochen (Gehaltswochen) für 
die erste nach dem 31. 12. 1962 beginnende Lohnwoche (Ge -
halfswoche). 

Errechnung der Jahresarbeitsverdienst -
grenze in der Krankenversicherung (5) 

(j) Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 26. 10. 1962 
- 3 RK 47/58 - entschieden, defy für die Berechnung der 
Jahresarbeitsverdienstgrenze eines Angestellten für die Kranken -
versicherung nur das regelmäfsige Gehalt des Angestellten für 
die normale Arbeitszeit von wöchentlich höchstens 48 Stunden 
zu Grunde gelegt werden darf. Vergütungen für jegliche Mehr -
arbeit, die über die normale Arbeitszeit hinaus geleistet werden, 
dürfen dabei nicht mit berücksichtigt werden. Das gelte euch bei 
Zahlungen auf Pauschalvergütungen für Mehrarbeit. 

Aufstellung des Lohn- und Gehaltsnach -
weises für die Großhandels- und Lagerei -
Berufsgenossenschaft Mannheim (6) 

Die Grofshandels- und Lagerei-Berufsgenossenschaft Mannheim 
versendet zur Zeit an sämtliche Grofshandelsfirmen die Vor -
drucke für den Lohn- und Gehaltsnachweis 1962. Sie bittet um 
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Rücksendung bis zum 25. Januar 1963, spätestens jedoch bis zum 
11. Februar 1963, dem gesetzlichen SchIuttermin. 
Der Lohn- und Gehaltsnachweis ist die Grundlage für die Bei -

fragsveranlga'ung durch Berufsgenossenschaft und Familienaus -
gleichskasse. Im Interesse der Mitglieder hat die Gro5handels -
und Lagerei-Berufsgenossenschaft den Nachweis vereinfacht; es 
werden nur noch summarische Angaben erbeten. Da die Berufs -
genossenschaft leider in jedem Jahr erhebliche Schwierigkeiten 
hat, den Nachweis rechtzeitig zu erhalten, möchten wir unserer -
seits um beschleunigte Erledigung bitten. Kommen die Mitglie -
der der Grobhandels- und Lagerei.-Berufsgenossenschaft der 
Verpflichtung trotz Erinperung nicht nach, dann müssen die Ent -
gelte von amtswegen festgesetzt werden. Erinnerungen und Ent -
geltfestsetzungen verursachen zusätzlich Verwaltungsaufwand, 
dessen Kosten zu Lasten aller Mitglieder gehen und daher unbe -
dingt vermieden werden sollten. 

Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 
und Krankengeldzahlung (7) 

(j) Anspruch auf Krankengeld besteht grundsätzlich nicht vom 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, sondern erst von dem Tage an, 
an dem sie ärztlich festgestellt wird. (§ 182, Abs. 3 der Reichs -
versicherungsordnung - neue Fassung.) Diese gesetzliche Re -
gelung ist eindeutig. Ein Versicherter kann also nicht damit ge -
hört werden, er habe am Tage des Eintritts der Arbeitsunfähig -
keit seinen Hausarzt nicht erreichen könn e n, und ein Arztwechsel 
sei ihm nicht zuzumuten. (Sozialgericht Frankfurt - Urteil vom 
21.2.1962-S- 15Kr-.71/61) 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Nochmals: Rückzahlung von Weihnachts -
gratifikationen (8) 

(j) Der LAG Düsseldorf I-iaf am 21.8. 1962— DB 1962 S. 1511 - 

über die Frage entschieden, welcher Betrag von der Weihnachts -
gratifikation zurückbezahlt werden m•uf, wenn eine rechtswirk -
same Rückzahlungsklaiusel vorliegt. Es kam dabei zu dem Er -
gebnis, da13 im Einzelfall jeweils nur der Betrag zurückgezahlt 
werden muf, der DM 100,— übersteigt, da nach dem Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts vorn 10. 5. 1962 davon auszugehen sei, 
dat eine Gratifikation, die DM 100,— nicht übersteige, im 
Rahmen der Ausgaben für das Weihnachtsfest schnell und leicht 
verbraucht werde und daher die Rückzahlung dieses Betrages 
dem Arbeitnehmer nicht zugemutet werden könne. Nach Auf -
fassung des LAG Düsseldorf treffe diese Begründung auch dann 
zu, wenn die Gratifikation den Betrag von DM 100,— über -
steige. Auch in diesen Fällen müsse dem Arbeitnehmer der 
.Sockelhetrag von DM 100,— belassen werden. 

Kein Arbeitgeberzuschuß für nicht (9) 

arbeitsunfähige Arbeiter bei Heilverfahren 

Das Bundesarbeitsgericht hatte in einem Urteil vom 10. 5. 1962 
entschieden, daF5 dem zur Kur verschickten gewerblichen Arbeit -
nehmer, der während der Kur nicht arbeitsunfähig krank ist, 
weder nach dem Arbeiterkrankheifsgesetz ein Anspruch auf 
Krankengeldzuschuf noch nach § 616 BGB ein Anspruch auf 
Lohnfortzahlung zusteht. Kann sich der gewerbliche Arbeit -
nehmer während der Kur urlaubsähnlich verhalten, so liegt keine 
Arbeitsunfähigkeit noch unmittelbar drohende Arbeitsunfähigkeit 
vor. 

(10 

Weg zum Betrieb gehört nicht zur Arbeitszeit 

(j) Für den Weg zur Arbeit können die Arbeitnehmer nach einer 
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (1 AZR 100/59) im allge- 

meinen keinen Lohn verlangen. Der Weg zwischen Wohnung 
und Betrieb gehört nach der höchstrichterlichen Entscheidung 
nicht zur Arbeitszeit. Dies gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber 
die Arbeitnehmer mit einem Omnibus abholen und nach Arbeits -
schlu:f wieder nach Hause bringen 1äf1t. Soll eine andere Rege -
lung gelten, so ist dafür eine besondere Vereinbarung erforder -
l!ich. Eine derartige Vereinbarung kann beispielsweise als inner -
betriebliche Abmachung zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber 
erfolgen. Ferner ist auch eine entsprechende Vereinbarung in 
den Einzelarbeitsverträgen möglich. 

Allg. Rechtsfragen. 

Notstandsgesetzgebung; hier: Schutzbau -
gesetz (11) 

(p) Aus den von der Bundesregierung, dem Bundesrat und Bun -
destag vorgelegten Gesetzentwürfen zur Notstandsgesetzgebung 
möchten wir besonders auf das Schutzbaugesetz hinweisen. 
Dieses enthält die Verpflichtung zum Bau von Schutzräumen bei 
allen neu zu errichtenden Wohngebäuden, Arbeits-, Ausbildungs -
und Pflegestäften. Es enthält darüber hinaus eine zusätzliche 
Verpflichtung zur Errichtung verstärkter Schutzräume bei Neu -
bauten in dichtbesiedelten Gebieten und zur Instandhaltung und 
Errichtung öffentlicher Schutzräuime an Brennpunkten des Ver -
kehrs. Das Gesetz überläf3t es dem Ermessen des Eigentümers 
von Altbauten, ob er einen Schutzraum errichtet oder nicht. Als 
Anreiz, dai auch die Eigentümer von Altbauten Schutzräume 
schaffen, sollen ihnen :bei der Errichtung von Schu+zräumen die 
gleichen finanziellen Vorteile gewährt werden, wie es bei Neu -
bauten vorgesehen sind. Das Gesetz enthält a.uferdem Vor -
schriften über den Schutz bestimmter Betriebsteile. Die Verant -
wortung für den Betriebsselbsfschufz soll beim Inhaber des Be -
triebes liegen. 
Von der Mitteilung näherer Einzelheiten möchten wir zunächst 

absehen, da ja noch völlig ùngewif3 Ist, welche Änderungen 
dieser Gesetzentwurf (und die anderen Notstandsgesetze) im 
Laufe der parlamentarischen Behandlung erfahren. 

Berufsausbildung und 
-f6rderung - 

(12) 

Beihilfen für die berufliche Fortbildung 

(la) Wie wir in Heft 9/62 vom. 19.9. 1962, Artikel 159, schon 
berichteten, hat das Bundesministerium für Arbeit und Sozial -
ordnung am 16. 7. 1962 Richtlin i en über die Gewährung von Bei -
hilfen aus Haushaltsmitteln des Bundes für die berufliche Fort -
bildung von unselbständigen Berufstätigen erlassen. 

Durch dieses neue Förderungsprogramm soll der Aufstieg 
tüchtiger Fachkräfte unterstützt, die Eigeninitiative gefördert 
und durch Beihilfen das Aufbringen der Eigenmittel erleichtert 
werden. Die Beihilfen können für die Teilnahme an Fortbildungs -
lehrgängen mit ganziägigem und berufsbegleitendem Unterricht 
gewährt werden, sofern dieser förderungsfähig - d.h. auf den 
Aufstieg in eine bestimmte mittlere oder gehobene Berufstätig -
keit ausgerichtet - Ist. 

Voraussetzung für die Gewährung von Beihilfen ist ferner eine 
abgeschlossene Berufsausbildung und eine mindestens zwei -
jährige Berufspraxis des Antragstellers. Bewerber, die keine ab -
geschlossene Berufsausbildung haben, müssen eine mindestens 
siebenjährige Berufstätigkeit nachweisen. Befähigung und bis -
herige berufliche Tätigkeit sollen in allen Fällen Gewähr dafür 
bieten, da der Fortbildungslehrgang vom Antragsteller mit 
Erfolg besucht wird. 

Beihilfen sind auferdem vorgesehen zum Lebensunterhalt des 
Antragstellers, seiner Ehefrau und seiner Kinder, zu den Lehr -
gangsgebühren, zu den Fahrtkosten, sowie zu den Kosten der 
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• 

Krankenversicherung. Neben den Zuschüssen können ferner 
zinslose Darlehen gegeben werden. 
Anträge auf Gewährung von Beihilfen aus diesem Programm 

sind bei dem Arbeitsamt einzureichen, in dessen Bezirk der An -
tragsteller seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
Der Antrag soll möglichst drei Monate vor Beginn des Lehrgangs 
auf dein beim Arbeitsamt erhältlichen Vordruck gestellt werden. 

In diesem Zusammenhang verweisen wir auf unsere Buch -
besprechung „Neue Wege zur Förderung beruflicher Fortbil -
dung'. 

Angesichts des raschen technischen und wirtschaftlichen Fort -
schritts und einer fortschreitenden Entwicklung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft wird die berufliche Fortbildung in Zu -
kunft immer breiteren Raum einnehmen müssen. Auf die Dauer 
gesehen wird die berufliche Ausbildung allein nicht mehr ge -
nügen. Der Unternehmer selbst müfte in erster Linie daran 
interessiert sein, da!3 seine qualifizierten Mitarbeiter ihre beruf -
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten dem modernen Stand in 
Technik und Wirtschaft anpassen. Ausbildungseinrichtungen und 
Finanzierungsbeeihilfen nützen allerdings nichts, wenn die für 
die Fortbildung notwendige Freistellung vom Betrieb nicht ge -
währt werden kann. 

Der Großhandel, seine 
Kunden und Konkurrenten 

Reform des Genossenschaftsrechts (13) 

(p) Vor längerer Zeit hat bekanntlich das Bundesjustizministerium 
einen Referentenentwurf eines neuen Genossenschaftsgesetzès 
vorgelegt. Nach eingehenden Verhandlungen unter unserer ma!3-
geblichen Beteiligung 'hat nun der Gesamtverband des Deut -
schen Gro!3- und Au!3enhandels eine ausführliche Stellungnahme 
dazu abgegeben. Die Stellungnahme ist zu umfänglich und zu 
detailliert, als da!3 sie auch nur auszugsweise in dieser Zeit -
schrif+wiedergegeben werden kann. Besonders daran interessierte 
Mitglieder machen wir jedoch darauf aufmerksam, da!3 diese 
Stellungnahme als Sonderheft in der Schriftreihe des Instituts für 
Handelsfragen voraussichtlich bereits im Lauf des Januar er -
scheinen wird. Falls Bezug gewünscht wird, empfehlen wir, sich 
unmittelbar an das Institut für Handelsfragen Bad Godesberg zu 
wenden. 

Da die erwähnte Stellungnahme sich selbstverständlich nur mit 
der Neufassung des Genossenschaftsgesetzes als ein ausge -
sprochenes Organisationsgesetz befassen konnte, hat der Präsi -
dent des Gesamtverbandes in einem eigenen Schreiben an Vize -
kanzler Erhard (in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Wirt -
schaftskabinetts) auch auf die au!3erhalb des Genossenschafts -
gesetzes für eine Regelung anstehender Probleme hingewiesen, 
nämlich vor allem darauf, dat3: 
a) eine Oberprüfung des Steuerrechts mit dem Ziele notwendig 

ist, unterschiedliche Belastungen zwischen Genossenschaften 
und ihren Weftbewerbern zu beseitigen; 

b) der § 100 des Kartellgesetzes überprüft werden mut3 mit dem 
Ziel 1. eine zu weit gehende Machtkonzentration durch Be -
seitigung der Ausnahmesiellung der landwirtschaftlichen Zen -
tralgenossenschaften herbeizuführen, 
2. durch Ausdehnung der im Kartellgesetz für die landwirt -
schaftlichen Genossenschaften enthaltenen Ausnahmen auf 
den Agrarhandel für diesen gleiche WeHbewerbsverhältnisse 
mit den landwirtschaftlichen Genossenschaften herzustellen; 

c) eine Oberprüfung über die genossenschaftliche Konzentration 
herbeizuführen und die anschlie!3enden notwendigen Schlu!3-
folgerungen daraus zu ziehen; 

d) das Kreditwesengesetz in der Weise zu ändern, dat3 im 
Grundsatz die Verbindung von Bank- und Warengeschäft 
(wie sie bekanntlich bei landwirtschaftlichen Genossenschaf -
ten weithin z.Zt. gegeben ist) verboten wird. 
Auch diese Eingabe wird in dem oben erwähnten Sonderheft 

mit abgedruckt werden. 

5 

Ein Gesprä ch 
zählt mehr 

als 100 Briefe 
Auf der Internationalen Frankfurter 
FrühlahrsmesSe haben SieGelegerl -
heit, mit ca. 3000 marktbedeutenden 
Ausstellern aus dem In -und Ausland 
ins Gespräch zu kommen. Im direk -
ten, vertraulichen Kontakt mit inter -
essanten Anbietern können Sie sich 
über neue Entwicklungen, über mo -
discheTendenzen, über Lieferfristen 
undZahlungsbedingungen gründlich 
unterrichten. Das persönliche Messe -
gesprächverschafftlhnen ein Höchst -
maß an aktueller Information und an 
Marktübersicht. - Sie wissen mehr 
und können Ihre Dispositionen si -
cherer treffen, wenn Sie die Interna -
tiortale Frankfurter Frühjahrsmesse 
besuchen. 

Waren -Gruppen: 

Textilien und Bekleidung, insbesondere 
Haus- und Heimtextilien, - Musikinstru -
mente- Kunsthandwerk und Kunstgewerbe 
- Glas, Porzellan, Steingut- und Stein -
zeugv,aren - Haus- und Wohnbedarf 
(Möbel und Zubehör, Korb- und Rohr -
geflechtwaren) - Juwelen, Gold-, Silber -
und Schmuckwaren, Uhren, Bijouterie -
und Geschenkartikel - Raucherbedarfs -
artikel - Papier- und Schreibwaren, 
Bürobedarf, Glückwunschkarten, Bilder, 
Verpackung - Körperpflegemittel,Toilette -
artikel, Feinbürsten und Pinsel, chemische 
Konsumgüter, sanitäre Erzeugnisse - 

Schaufensterdekoration und -bedarf, Wer -
beartikel, Ladeneinrichtungen. 

Messe-Ausweise 
im Vorverkauf billiger! 

Beiallen Industrie- und Handelskam -
mern, Handwerkskammern, Groß-, 
Einzelhandels- und Handelsvertre -
ter - Verbänden erhalten Sie im 
Vorverkauf Messe-Ausweise zu er -
mäßigten Preisen. 

Internationale 
Frankfurter - 

Frühjahrs-Messe 

17.— 21. Februar 1963 
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Verkehr 

Aktuelle Verkehrsprobleme (14) 

(p) in der letzten Sitzung des Verkehrsausschusses des Gesamt -
verbandes des Deutschen Grof3- und Aufenhandels Frankfurt am 
Main, in der unser Landesverband durch die Herren Karl B erz, 
Augsburg, und Fritz Rei nha rd, Würzburg, vertreten war, 
wurden die auf dem Verkehrssektor gerade besonders wichtigen, 
den Grofhandel interessierenden Fragen eingehend behandelt 
und diskutiert. 

1. Die Tarifkommission des gewerblichen Güternahverkehrs. 
hat gewisse Änderungen der Güternahverkehrstarife beantragt, 
denen der Verladeausschuf3 für den gewerblichen Güternahver -
kehr (in den auch der Grot3handel vertreten Ist) widersprochen 
hat. Da sich die Auffassungen beider Gremien nicht auf einen 
Nenner bringen lassen (die verladende Wirtschaft fordert insbe -
sondere, entsprechend der bisherigen Handhabung, gröf)ere 
Miargen zwischen dem Höchst- und Mind'esttarifen, als von dem 
gewerblicheri Güternahverkehr vorgesehen, um einen Preis -
wettbewerb der Betriebe des gewerblichen Güternahverkehrs zu 
ermöglichen), hat nun der Bundesverkehrsminister im Einver -
nehmen mit dem Bundeswirtschaftsminister zu entscheiden. 

2. Nahverkehrszone: 
Hier hat bekanntlich schon die Verordnung zu § 6a des Gü -

terkraflverkehrsgesetzes für den gewerblichen Güternahverkehr 
und dem Werkverkehr in wirtschaftlich schwachen und verkehrs -
ungünstig gelegenen Kreisen die Möglichkeit geschaffen (siehe 
Artikel 119 im Heft 6/7/62 und Artikel 162 im Heft 9/62 dieser 
Zeitschrift) für ihre Fahrzeuge angenommene Standorte bis zu 
30 km vom Sitz des Betriebes entfernt einzurichten. Von dieser 
Ausweitung wird ca. 1/3 des gesamten Bundesgebietes erfa13f. 
Es wird nunmehr angestrebt, eine weitere Ausweitung dadurch 
zu erreichen, diat3 allein der Nachweis der verkehrsungünstigen 
Lage oder allein der Nachweis des wirtschaftsschwachen Kreises 
für eine Ausdehnung genügen sol!. Die Verordnung würde dann 

Bitte vormerken! 
* Internationale Hausrat- und 
Eisenwaren-Messe 15.-18.2. * 

photokina 
Internationale Photo- und 
Kino-Ausstellung 16.-24.3. 

(18. bis 20. 3. nur für Facheinkäufer) 

* Interzum 
Internationale Messe der Zulieferer 
für Möbel, Polstermöbel und 
Holzverarbeitung 
* Nur für Fach&nküufer 

26.-30. 6. * 

Internationale Kölner 
Messen und Ausstellun -
gen im ersten Halbjahr 

1963 

Messe- und Ausatellungs -
Ges.m.b.H. Köln, 5 Köln-Deutz 
Tel.: 6751 Fernschr. 8873426 
Tel. Adr. INTERMESS Köln 

nicht mehr lauten: ,wirtschaftsschwach und verkehrsungünstig 
gelegen', sondern wirtschaftsschwach oder verkehrsungünstig 
gelegen". 
Weiter liegt dem Bundestag ein Antrag vor, die Nahverkehrs -

zone generell auf 75 km Radius zu erweitern. Der Tätigkeits -
bereich des -Nahverkehrs würde dadurch verdoppelt; die Nah -
verkerhrszone urn 10000 qkm von ca. 8000 auf 18000 km für 
jedes Nahverkehrsfahrzeug ausgedehnt. Wird dieser Plan ver -
wirklicht, könnte der Nahverkehr zusammen mit der breiten 
Streuung der fiktiven Standorte nach vorgenannter Verordnung 
, in einer Richtung Transportweiten bis zu 105 km Luftlinie aus -
schöpfen oder 180 km Durchmesser. 

Darüber hinaus ist sogar zu hoffen, dal3 die EWG bzw. die 
durch sie bedingte Harmonisierung auf dem Verkehrssektor zwi -
schen den EWG-Staaten Schrittmacher für eine Beseitigung aller 
Beschränkungen und Reglementierungen im Güterkraffverkehr 
wird (s. allerdings auch die Überlegungen am Sch!u13 dieses 
Artikels). 

3. Auch der gewerbliche Güterfernverkehr hat Antrag auf Ab -
änderung des Reichskraftwagentarifs und Erhöhung der Stück-. 
gutsätze gestellt. Die in diesem Zusammenhang zwischen der 
Tarifkommission für den Güterfernverkehr und dem einschlägi -
gen Verladeausschuf 3 (in dem ebenfalls der Groihandel vertreten 
ist) sind zufriedenstellend verlaufen und lassen eine tragbare 
Regelung erwarten. 

4. Weiter wurde die bevorstehende Erhöhung der Post -
gebühren behandelt, über die wir in diesem Heft gesonders in 
Artikel 00 berichten. 1 -

In diesem Zusammenhang wurde erneut die Frage der Zu -
stellungszeiten für Drucksachen angeschnitten. Laufzeiten auf 
'kurze Entfernungen von 14 Tagen seien keine Ausnahme und 
mehrere Mitglieder des Verkehrsausschusses weisen anhand der 
Kurznachrichten auf die unterschiedlichen Fristen hin. Die Ver -
zögerung entstehe hauptsächlich dadurch, daf Drucksachen über 
sogenannte Sternpostämter befördert werden, d. h. sämtliche 
Drucksachen würden zunächst an ein besonders hierfür ,bestimm -
tes Postamt übersandt (Sternpostamt) und dann von diesem Post -
amt aus weiterverteilt. 

5. Weiter wurde über Verhandlungen wegen des Spedifions -
sammelgufverkehrs berichtet. 

Die aus den Kreisen des GroFhandels immer wieder vorge -
tragenen Beanstandungen über die Bezahlung des zugerollten 
Gutes ins Haus des Empfängers, obwohl dieser Selbstabholer 
sei, sei dadurch klargestellt worden, dat3 nach den neuen § 4 
das ortsübliche Entgelt (Rollgeld) für eine Sendung bis zum 
Haus des Empfängers nur dann berechnet werden könne, wenn 
keine entgegenstehende Weisung erteilt sei. Eine solche Wei -
sung könne z. B. darin bestehen, da!) der Empfänger eine Ge -
neralanwei'sung 'hinsichtlich der Selbstabholung hinterlegte oder 
da!3 der Absender auf dem Frachtbrief vermerke wird selbst 
abgeholt". 

(Nach der Ausschut3sitzung durchgeführte weitere Verhand -
lungen lassen hoffen, da!) sich d'as Speditionsgewerbe zu Be -
richtigungen und Herabsetzungen der Kundensätze im Sinne der 
Wünsche des Grof3handels bereit findet.) 

6. Schlief3lich wurde noch über das Aktionsprogramm für die 
gemeinsame Verkehrspolitik in der EWG berichtet. Dieses Pro -
gramm sieht zur Erreichung der Ziele eine Reihe von M'af5nahmen 
vor, die auf folgende Prinzipien beruhen: 

Gleichbehandlung 
Finanzielle Eigenständigkeit der Unternehmen 
Handlungsfreiheit der Unternehmen 
Freie Wahl der Verkehrsnutzer 
Koordinierung der Investitionen. 

Das Problem berührt vor allem den Stra!3enverkehr und der 
Gemeinsame Markt erfordert eine Verkehrskapaz'ifät, die in 
ausreichendem Ma!)e den Bedürfnissen 'sowohl der einzelnen 
Mitgliedsstaaten als auch der Gemeinschaft insgesamt entspricht. 

Im grenzüberschreitenden Lkw-Verkehr soll zwischen den 
EWG-Mitgliedsstaaten ein Margentarif eingeführt werden. Hin -
sichtlich der Abmessungen für Lkw's ' (Bundesrepublik 3,2 t 
Höchstgesamtgewicht, 16,50 m Höchstlänge) besteht der Trend 
bei der EWG-Kommission zu grö!)eren Lastzügen, d.h. zu Fahr-
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zeugen, deren Ausmafe 
lägen. 

über den deutschen Abmessungen 

Es wurden auch die Gefahren unterstrichen, die das Aktions -
programmbeinhaltet: Beeinträchtigung der Freiheit des Marktes 
durch einen autoritären Plan, der in die Bereiche der Privat -
unternehmer regelnd eingreife. Die Kommission sage zwar zu 
ihrem Dokument, dat3 es sich nur um einen' Rahmen handele für 
MaF3nahmen der Regierungen und Institutionen der Gemein -
schaft, aber die Gefahr, dat5 sich hieraus eine Planwirtschaft 
entwickle, sei damit nicht beseitigt. Er unterstreicht, dä'15 der 
Wettbewerb das ausschlaggebende Lenkungsinstrument bleiben 
müsse, um Verzerrungen zu beseitigen und um die Anpassung 
der Mafnahmen zwischen den einzelnen Staaten der EWG zu 
fördern. Dies sei aber nicht gewährleistet, wenn von oben in die 
Steuern, Kredite, Lhnkosten und Investitionen derart einge -
griffen werde, dat5 den Unternehmern nur wenig Spielraum bei 
der Ausführung verbleibe. Gegen eine solche Tendenz einer 
aufkommenden Planwirtschaft werde sich auch der Gesamtver -
band mit seinem ganzen Gewicht wehren. - 

(15) 

Beförderungssteuer im Werkfernverkehr 

(p) Gegen die überhöhte und u. E. unberechtigte Beförderung -
steuer im Werkfernverkehr haben wir bekanntlich, seit dem der 
überhöhte Steuersatz eingeführt wurde, immer wieder mit allem 
Nachdruck Vorstellungen erhoben. 

Endlich zeichnet sich die Möglichkeit eines Erfolges ab. Es 
besteht Aussicht, dat3 die Beförderungsteuer im Werkfernver -
kehr auf 3 Pfennig je Tonnenkilomefer ermàt3it wird. Zweifel -
los wird, wenn dies Tatsache werden sollte, den Transportmög -
lichkeiten im Werkfernverkehr erhöhte Aufme r ksamkeit zuge -
wendet. Schon jetzt haben viele Betriebe der Automobilindustrie 
ihre Händler darauf hingewiesen, hinsichtlich ihrer Lastkraft -
wagen-Bestellungen rechtzeitig zu disponieren, weil mit einer 
Ausweitung im Werkfernverkehr um mehrere Tausend Einheiten 
von Lastzügen gerechnet werde. Inn Falle der Ermäf5igung der 
Beförderungsfeuer im Werkfernverkehr werden die Leidtragen -
den zweifellos der Güterfernverkehr und besonders auch die 
Bundesbahn sein, die mit Ausfällen in Höhe von ca. 300 Mill -
lionen DM rechnen. 

Ubrigeñs ist bei der bekanntlich seit Jahren vor dem Bundes -
verfassungsgericht anhängig gemachten Verfassungsbeschwerde 
wegen der Beförderungsteuer im Werkfernverkehr nach Auskunft 
des Bundesfinanzministeriums noch immer 'kein Termin für eine 
mündliche Verhandlung in Aussicht. Das Bundesfinanzministerium 
ist allerdings der Ansicht, daf einer baldigen Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts nichts im Wege stünde. 

Erhöhung der Postgebühren (16) 

(p) Der Verwaltungsrat der Deutschen Bundespost hat sich in 
seiner letzten Sitzung im Jahre 1962 abschliefend mit der Ge -
bührenvorlage des Bundespostministers befat3t und hierbei auf -
grund der dringenden Vorstellungen der Wirtschaft, nicht zuletzt 
auch unseres eigenen Landesverbandes und vor allem auch 
unseres Gesamtverbandes, gegenüber den Vorschlägen der 
Bundespost noch eine Reihe von Einschränkungen vorgenommen. 
Wichtig ist u. a. auch, d&t5 die Erhöhungen (mit Ausnahme der 
Gebühren im Potreisedienst) nicht, wie von der Bundespost 
vorgesehen bereits ab 1. 1. 1963, sondern erst ab 1. 3. 1963 in 
Kraft treten. Die neuen Gebühren im Fernsprechdiensf treten erst 
ab 1. Juli 1963 in Kraft. 
Von einer Veröffentlichung der neuen Gebühren in dieser 

Zeitschrift sehen wir ab, da sie ja sicherlich allseits bekannt 
gegeben werden und entsprechende handliche Zusammenstel -
lungen überall erhältlich sind. 

Für Zweifelsfragen stehen gerne die Geschäftsstellen des 
Landesverbandes zur Verfügung. 

Sämtliche Gebührenänderungen im Postdienst treten mit den 
nachgenannten Ausnahmen, wie bereits erwähnt, ab 1. 3. 1963 
in Kraft. 

Die neuen Gebühren im Postreisediensf entsprechen den 
Ä nderungen im Personentarif der Bundesbahn. Sie treten mit 

Bis zu 80 0 /0 
- Schreibeinsparung 
in Auftragswesen und Fakturlerung 

durch 

Fehlerverhütung. Beschleunigte Ab -

wicklung der Aufträge • Schnellerer' 

Versand . Positionsweise Auftrags -

zergliederung für Verkaufsstatistik 

und Einkaufsdisposition. 

Fakturierung auch bei Teillieferun -

gen. Kontrolle und Abwicklung des 

Auftragsrückstandes. 

Näheres erfahren Sie unv e rbindlich 

von unserer Abteilung BAR. 

1 Berlin 42 Tempelhof 

Wirkung vom .. Januar 1963 in Kraft. Desgleichen treten am 
1. Januar 1963 die Anwendung der lnlandsge:bühren für Briefe 

'bis 20 g und Postkarten im Verkehr mit Belgien und Frankreich 
'in Kraft; weiterhin die Telegrammgebühren und die neuen Sätze 
für die Einrichtung yon Fernsprechanlagen. Hierbei ist die Pau -
schalgebühr von DM 120,— auf DM 90,— herabgesetzt worden. 

Die neuen Gebühren für die Unterhaltung von Fernschreibe -
einrichtungen treten am 1. Februar 1963 in Kraft. 

Die neue Gebührenerhöhung im Fernsprechdienst tritt ab 

1. Juli 1963 in Kraft. 
Während bisher die Gebühren - im Se!bsfwählferndienst - 

bekanntlich in der Zeit zwischen 19 Uhr bis 7 Uhr wesentlich 
ermä131gt waren, erfolgt künftig eine Dreiteilung in der Weise, 
dat3 die vollen Gebühren für die Zeit von 7 bis 18 Uhr 'gelten, 
für die Zeit von 18 Uhr bis 21 Uhr eine Zwischenstufe eingeführt 
wird und die bisherigen (voll) ermäFigfen Gebühren nur für die 
Zeit von 21 Uhr bis 7 Uhr Anwendung finden. 

Stellt man die endgültigen Gebührnmat3nahmen unter Aus -
klammerung des Postzeitungsdienstes den ursprünglichen Vor -
schlägen des Bundespostministers gegenüber, so ergibt sich, 
dat3 auf Grund der Intervention der Wirtschaft, folgende Ab -
schläge erreicht werden konnten: 

1. durch die Modifizierung der Gebührenerhöhung 
Briefsendungen 22,3 Mio. DM 
Paketsendungen 
Zustellgebühr für Paketsendungen 
Postanweisungen 

39,3 Mio. DM 
29,2 Mio. DM 
5,1 Mio. DM 

Zahlkarten 7,2 Mio. DM 
Brieftelegramme 
Gebühren für Einrichtungen von Fernsprech -
anlagen 

1,1 Mio. DM 

10,0 Mio. DM 

114,2 Mio. DM 
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2. durch die Verlegung von Terminen für des Inkrafttreten der 
einzelnen Gebührenerhöhungen zusätzlich im Jahre 1963 

zur Finanzierung von im staatlichen Interesse gelegenen be -
sonders förderungswürdigen Maf5nahmen und für Darlehen aus 
Sonderprogrammen für die gewerbliche Wirtschaft 3,1 Mio. DM 
sowie auf Darlehen für die Ferngasversorgung von Nordbayern 
mit 7 Mio. DM. Des weiteren sind u. a. an Zuschüssen eingesetzt 
zur Fremdenverkehrswerbung und für Matnahmen zur Förderung 
des Fremdenverkehrs 1 Mio. DM, sowie kleinere Zuschüsse für 
Lufffahrtforschung, zur Förderung der wirtschaftlichen und tech -
nischen Zusammenarbeit mit überseeischen Entwicklungsländern, 
zur Ausbildung in Bayern befindlicher Praktikanten von Entwick -
lungsländern, zur Errichtung von Heimen für diese Praktikanten, 

ca. 70,0 Mb. DM. 
Insgesamt hat danach die Wirtschaft im Jahre 1963 immerhin 

mit einer um etwa 185 Mio. DM geringeren Mehrbelastung zu 
rechnen. 

Fernfahrerschule Rieneck (17 

(p) Der erste, im Oktober in der vorgenann+en Schule durch-
geführte Lehrgang für Fahrer des Werkverkehrs (s. Artikel 140 
in Heft 8/62 unserer Verbandszeitschrift) ist nach übereinstim-
mendem Urteil des Schulleiters, der Vortragenden sowie der 

und anderes. 

Kursteilnehmer äuterst erfolgreich verlaufen. Programm des (20) Auch dieser Kurs des Werkverkehrs bestätigte die sechsjährige 
Erfahrung der Schule, wie notwendig es ist, den Fahrern von 

bayerischen Wirtschaftsfunks Lastzügen mit einem wohlausgewogenen Lehrplan die Grund -
lagen der gesetzlichen Vorschriften, der Verkehrsdisziplin, 
-fairnell und -sicherheit für ihre tägliche Arbeit zu vermitteln. 
Die lebhafte Beteiligung an den Diskussionen zeigte das grobe 
Interesse der Hörer an den dort besprochenen Fragen und ihre 

28. 1. 19.30-19.45 Durch die Lope gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
29. 1. 18.00-18.15 Aus Bayerns Wirtschaft 
29.1. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar 
30. 1. 18.15- 18.30 Wirtschaft im Querschnitt 

Bereitwilligkeit diesen Lehrstoff aufzunehmen. - 2. Pr. 
Wir möchten daher erneut auf diese nützliche Einrichtung hin-

weisen, die neben der fachlichen und ethischen Berufsausbil-
dung des einzelnen Fahrers zugleich auch dem Allgemein-
interesse durch Förderung der Verkehrssicherheit dient. 

Der zweite Lehrgang für Fernfahrer des Fernverkehrs fand 

31.1. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 
für Verbraucher und Steuerzahler 

1.2. 
2. 2. 

18.15-18.30 
19.40-19.45 

Wirtschaftspolitik der Woche 
Bilanz nach Börsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 

soeben statt und hatte ebenfalls durchschlagenden Erfolg. 
Vorn 3. bis 9. Februar 1963 und 28. April bis 4. Mai 1963 finden 

.4. 2. 19.30- 19.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
4.2. 20.15-21.00 Rimini ist halb so schlimm - 

weitere Kurse für Fahrer des Werkverkehrs statt. Massentourismus und Völkerverständigung 
Sofortige Anmeldungen empfehlen sich dringend an: Arbeits-

gemeinschaft Güterfernverkehr, Frankfurt/M-Hausen, Postfach; 
5.2. 
6.2. 
6. 2. 

20.45-21.00 
18.15-18.30 
21.30 -22.00 

Der Wirtschaftskommentar 
Wirtschaft im Querschnitt 
Angeklagt die Handelsspanne - 

- 2. Pr. 

Telefon 770841. Bericht über ein 
umstrittenes Thema unserer Wirtschaft 

7.2. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 

Kreditwesen 0.2. 18.15-18.30 
für Verbraucher 
Wirtschaftspolitik 

und 
der 

Steuerzahler 
Woche 

9. 2. 19.40- 19.45 Bilanz nach Börsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 

Refinanzierungsprogramm 1962 (1 
11.2. 
12.2. 

19.30-19.45 
18.00-18.15 

Durch 
Aus 

die 
Bayerns 

Lupe gesehen 
Wirtschaft 

- Wirtschaft für Jedermann 

(p) In Artikel 215 (Heft 11/62 dieser Zeitschrift) hatten wir über 
12.2. 
13.2. 

20.45-21.00 
18.15-18.30 

Der Wirtschaftskommentar 
Wirtschaft im Querschnitt 

- 2. Pr. 

das vorgenannte Programm berichtet. Das Interesse daran war 
auferordentlich. Infolgedessen Ist das hierfür zunächst zur Ver-
fügung stehende Kontingent bereits erschöpft, so daF5 self 

14.2. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 
für Verbraucher und Steuerzahler 

15.2. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche 
15. Januar keine neuen Anträge mehr eingereicht werden können. 
Sobald weitere Mittel zur Verfügung stehen und demgemäf wie-
der neue Anträge eingereicht werden können, werden wir unsere 

16.2. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 

18.2. 
19.2. 

19.30-19.45 
20.45-21.00 

Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 

Mitglieder selbstverständlich unterrichten. Der Wirtschaftskommentar -2. Pr. 
20.2. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
21.2. 19.35-19.40 In glen Wind gesprochen - Kritische Randbemerkunger, 

Mittelstand für Verbraucher und Steuerzahler 
22.2. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik 
22.2. 19.05-19.30 Hochseefischerei in der Schlechtwetterzone - 

Ein szenischer Bericht über einen wenig bekannten 

Schwerpunkte bayerischer Wirtschafts- 
23.2. 19.40-19.45 

Wirtschaftszweig 
Bilanz nach Börsenschluß 

politik 1963 (19) Aktienkurse - kritisch betrachtet 
Das Musik -Journal, Wirtschaftsnachrichten, Markt- und Börsendienst 

(j) Die Stärkung der Wirtschaftskraft des Landes Bayern - ins- Montag mit Freitag 
besondere durch regionale Wirtschaftspflege und durch Mittel -
standsförderung - bildet erneut des Kernstück des bayerischen 
Wirtschaftshaushalts 1963, aus dem bereits interessante Einzel - 

Außenhandel heiten bekannt werden: 
Die gröferen Posten in der Ausgabengliederung entfallen auf 

die Förderung das Handwerks, der Industrie und des Handels 
mit 2,55 Mb. DM, die Förderung der Wirtschaftsforschung mit 
2,6 Mio. DM, die Zuschüsse für Frachtrückerstattungen für Ost -
bayern, das Zonenrandgebiet und für Umwegfrachfen mit 
27,1 Mio. DM, auf die Zinszuschüsse wird für Rationalisierungs -
kredite (Bundesgrenzhilteprogramm) mit 3,1 Mb. DM, die Zu -
schüsse und Zinsverbilligurigszuschüsse für Investitionsvorhaben 
im Grenzgebiet mit 12,4 Mio. DM, die Zuschüsse für wirtschafts -
fördernde Maf5nahmen in entwicklungsfähigen Gebieten und für 
zentrale Orte in ländlichen wirtschaftsschwachen Gebieten mit 
4,2 Mio. DM, auf die Zinsverbil!igungszuschüsse für Darlehen 

Einführung ermäßigter Postgebühren im 
Verkehr mit Belgien und Frankreich (21) 

(so) Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen hat 
Im Bundesanzeiger Nr. 240 vom 20. 12. eine Verordnung über 
die Einführung ermä5igter Postgebühren im Verkehr mit Belgien 
und Frankreich veröffentlicht. Aus dieser Verordnung geht her -
vor, daf laut § I für die Beförderung von Briefen bis zum Ge -
wicht von 20 g, Postkarten und Postkarten mit Antwortkarte nach 
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Belgien und Frankreich die für den Inlandsverkehr geltenden 
Gebühren erhoben werden. Die Verordnung ist ab 1. 1. 1963 in 
Kraft getreten. 
Ä nderung der Bezeichnung der Währungseinheit in Frankreich 

Lauf Mitteilung der Bundesbank Nr. 7017/62, die im Bundes-
anzeiger Nr. 239 vom 19. 12. 1962 veröffentlicht wurde, wird die 
offizielle Bezeichnung der französischen Währungseinheit von 
„Nouveau Franc" (NF) in „Franc" (F) geändert. Die diesbezüg-
liche Verordnung ist am 1. 1. 1963 in Kraft getreten. Als Ak-
kürzung für den „Französischen Franken" wird in Zukunft das 
Symbol ,,FF" verwendet. 
Nähere Einzelheiten über die Übergangsregelung sind aus dem 

Bundesanzeiger zu ersehen oder durch die Geschäftsstellen der 
Bundesbank zu erfahren. 

dung dieser Ausschlief)lichkeitsverfräge Ist ebenfalls in dem ge -
nannten Amtsblatt abgedruckt. 

Völlig offen ist jedoch immer noch, ob die Anmeldefrisi für 
diese Gruppe von Ausschlie}1lichkeitsverträgen, wie von den 
Verbänden beantragt, bis zum Jahresende 1963 hinausgeschoben 
wird. Der Gesamtverband des Deutschen Groh- und AuFenhan -
dels hat hierzu mitgeteilt, da13 die EWG-Kommission zwar dem 
Ministerrat vorgeschlagen hat, die Anmeldefrist für Alleinver -
friebsverträge gemäi Verordnung Nr. 153 über den vorgeschrie -
benen Termin des 1.2. 1963 hinaus bis zum 1. 1. 1964 zu ver -
längern. Die Chancen, dat) dieser Vorschlag der EWG-Kom -
mission noch vor dem 1.2. 1963 vom Ministerrat verwirklicht 
wird, ist jedoch nicht sehr grot ) . Es wird allerdings erwartet, dat 
der EWG-Ministerrat eine Entscheidung über diesen Vorschlag 
in seiner Sitzung vom 21,/22. 1. 1963 trifft. 

Die vorgeschlagene Fristverlängerung betrifft jedoch nur Ausschreibungen mit laufender Antrag - solche Ausschliei ) lichkeitsverträge, die unter die vereinfachte 
stellung (22) Anmeldung (Formblatt B 1) fallen und nicht das Gros der Al:,lein_ 

vertriebsverträge. Soferne jedoch vor dem 1.2. 1963 kein Minister-
(so) Das Bundesamt für Gewerbliche Wirtschaft hat im Bundes - ratsbeschluf 3 ergeht, werden die Ausschliet)lichkeitsverträge, die 
anzeiger Nr. 1 vom 3. 1. 1963 für die Einkaufs- und Ursprungs - nur Liefer- oder Bezugspflichten begründen, gemäl) dem verein -
länder Bulgarien, Polen, Rumänien, Tschechoslowakei und Ungarn fachten Verfahren meldepflichtig. Ausschliet)lichkeitsverträge, die 
Ausschreibungen mit laufender Anfragstellung veröffentlicht. weitergehende Beschränkungen verwirklichen, sind dagegen ab 
Nach dieser Veröffentlichung können gebietsansässige Einführer 1.2. 1963 in vollem Umfang gemät) dem ausführlichen Formblatt B 
auf einem Vordruck nach Anlage E 3 zur AuF 1 enwirtschaftsverord - meldepflichtig. Vom Gesamtverband des Deutschen Grot)- und 
n'ung bei dem Bundesamt für Gewerbliche Wirtschaft, Frank - Auf 1 enhandels wird unter Berücksichtigung der derzeitigen un -
furt/M., Postfach 3931 oder bei den zuständigen Aullensfellen klaren Situation und zur Wahrung des Rechtsstandes für Aus -
unter Angabe der Ausschreibungs-Nummer bis auf weiteres für schlief 1 lichkeitsverträge, die nur Liefer- oder Bezugspflichten 
die genannten Produkte Einfuhranträge einreichen. begründen und demgemäl) dem vereinfachten Meldeverfahren 

Es handelt sich um folgende Waren: unterliegen, dringend empfohlen, dat3 die davon betroffenen 
Bearbeitungsabfälle und Schroff von Eisen oder Stahl, Bauxit, Firmen ihre Unterlagen zur Anmeldung von Alleinvertriebsver -

Bleierze, Zinkblende, Zinkerze, Aschen und Rückstände, die trägen fertigstellen, damit sie gegebenenfalls am Monatsschlut 
Metall oder Metallverbindungen enthalten, Quecksilber, Kupfer - noch an die zuständige EWG-Kommission abgegeben werden 
matte, Magnesium, Zinkstaub, Zink, Rohstoffe für die Hautleim-, können. Die Adresse der Kommission lautet: 
Knochenleim- und Gelatineherstellung sowie für Dünge- und Kommission der EWG 
andere chemische Zwecke, Rohdrogen und Heilkräuter, Kresole, Generaldirektion Wettbewerb 
Xylenole, Montanwachs, Arsenik, mineralische Salze von natür - Direktion „Kartelle und Monopole" 
lichen Heilquellen, nat.ätherische Ole und Resinoide, Kasein, 12, avenue de Broqueville 
Holzteer, Opium, Menschenhaare, Bettfedern, Wolle, Abfälle Brüssel 15 
und Kämmlinge von Wolle oder feinen Tierhaaren, Tierhaare, 

Formulare für das vereinfachte Anmeldeverfahren von Allein -Flachswerg, Abfälle von Baumwolle, Hanf und Hanfwerg, Lum - vertriebsverträgen (B 1) können bei der Geschäftsstelle unserer 
pen, Gerbrinde, Rohe Häute und Felle, Borsten und Haare, Abf. Aul3enhandel, Nürnberg, Sandstr. 29/1V, angefordert wer -
Hörner, Hufe, Klauen, Knochen, Fischbein, Korbweiden, Schilf - den, Das Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft Nr. 139/1962, 
rohr, Zirokstroh, Fa'l1holz, Furniere, Sulfit-Papierzellstoff, Zei - in welchem die näheren Bestimmungen hierzu, und auch das 
tungsdruckpapier, Brennholz und Reisig, Faserholz, Laubrund - 

Formblatt B 1 abgedruckt sind, kann beim Verlag das Bundes -holz, Grubenholz, Leitungsmaste, Nadelrundholz, Laubschnitt - 
anzeigers, Köln 1, Postfach, zum Preis von DM —,50 gegen holz, Parkettfriese, wissenschaftliche und fachliche Bücher, 
Voreinsendung dieses Betrages unmittelbar bezogen werden. 

Musiknoten, Ton, Magnesit, Kaolin, Tabak, böhmische Granate, 

10 Fechiwaffen und In der gleichen 
Ursprungsland 

Zubehör. 
Weise 

folgende 
sind für 

Produkte 
die 
zur 

UdSSR als 
laufenden 

Einkaufs- und 
Antragstellung Personalien 

ausgeschrieben: 
Wolle, Feine Tierhaare, Grobe Tierhaare, Baumwolle und Ab -

fälle davon, Liniers, Hanf und Hanfwerg, Lumpen, Rot)haare, 
Borsten und Haare, Grubenholz, Nadelschniffholz, Laubrund - 

WIR GRATULIEREN 

dem Inhaber unserer Mdgliedsfirma Martin & Anton Leu3, Eisen -holz, Laub- und Nadelfaseerholz und anderes Nadelrundholz, 
und Eisenwarengrof3'handlung in Landshut, Herrn Anton Leil, zu Bernstein roh. 
seiner ehrenvollen Wiederberufung zum Handelsrichter beim 
Landgericht Landshut. 

Gemeinsamer Markt 50 Jahre Firma Georg Hoffmann, Nürnberg 

Unsere Mitgliedsfirma Georg Hoffmann, Nürnberg, konnte am 
1. Januar 1963 ihr fünfzigjähriges Bestehen feiern. 

EWG-Kartellrecht - Anmeldefrist für Allein- Der Betrieb, der 1913 von Georg Hoff,man'n als Saftler-Bedarfs -
grot)handlung gegründet wurde, wurde 1943 total ausgebombt, 
so dat) der Betrieb in Lauf notdürftig weitergeführt werden 
mut)f e. 

Tatkräftig und zäh wurde nach dem Krieg am Wiederaufbau 
der Firma gearbeitet. Es gelang im Jahre 1951 die Firma wieder 
an ihren alten Platz nach Nürnberg zurückzuverlegen. Im Zuge 
der darauffolgenden Entwicklung wurde das Sortiment den ver -
änderten Markt- und Wettbewerbsbedingungen angepat)t und 
neben Möbelstoffen, Matratzendrellen und Polstermaterial auch 
Gardinen, fertige Polstermöbel und Matratzen neu in das Ver -
kaufsprogramm aufgenommen. 

vertriebsverträge (23) 

(so) Wie aus verschiedenen Presseveröffentlichungen bekannt 
sein dürfte, ‚hat die EWG-Kommission im Amtsblatt der Europä-
ischen Gemeinschaft Nr. 139/1962 ihre Verordnung Nr. 153 zur 
Ergänzung und Änderung der Kartellausführungsverordn'ung Nr. 27 
veröffentlicht. Durch diese neue Verordnung Nr. 153 wird ein 
vereinfachtes Meldeverfahren für die zum 1.2. 1963 meldepflich-
tigen Alleinvertriebsverträge eingeführt, bei denen zwischen den 
Vertragspartnern ausschlieFlich Liefer- oder Bezugspflichten her-
gestellt werden. Das Formblatt B I für die vereinfachte Anmel- 

9 



Nr. 1/18. Jhrg. DER BAYERISCHE GROSS- UND AUSSENHANDEL 24. Januar 1963 

Wir gratulieren sehr herzlich zu diesem Firmenjubiläum und 
wünschen unserer angesehenen Mitgliedsfirma weiterhin eine 
recht erfolgreiche Entwicklung. 

25 Jahre Firma Willy Just, Nürnberg 

Vor 25 Jahren, am 2. Januar 1938 wurde unsere Mitgliedsfirma 
Willy Just in Nürnberg gegründet. 

Herr Willy Just, der langjährige Prokurist und Geschäftsführer 
der LedergroF3handlung Ludwig Ehrlich Nürnberg, unternahm 
diesen Schritt nach 25jähriger unselbständiger Tätigkeit in der 
Lederbranche. 
im gleichen Jahr wurde durch den Eintritt von Herrn Hans 

Künzel die Firma in eine OHO umgewandelt. 
Zu Kriegsbeginn wurden die beiden Inhaber einberufen. 
Herr Werner Just hielt zusammen mit eingearbeiteten Ange -

stellten das Geschäft aufrecht bis er ebenfalls eingezogen wurde. 
Anfang 1945 vernichteten Bomben das vierstöckige Geschäfts -

haus mit allen Beständen. 
Nach dem Krieg hat Herr Willy Just mit der ihm eigenen 

unermüdlichen Tatkraft und mit geschäftlicher Umsicht und der 
Unterstützung von Herrn Hans Künzel das Geschäft von Grund 
auf wieder aufgebaut. 
AuFer Leder und Gummi wurde der gesamte Schuhmacher -

bedarf mit aufgenommen. 
1949 kam dann Herr Werner Just aus der Gefangenschaft und 

wieder in die Firma zurück. 
Es erfolgte nun der weitere systematische Auf- und Ausbau. 

Errichtung der Auslieferungslager München und später dann 
Speyer. 
t -Immer war es Herr Willy Just, der durch seine in der ganzen 
Branche bekannten Tatkraft und Fachkenntnis den Weg der 
Firma zeichnete. Er ist seit Jahren Vorsitzender unseres Fach -
wdiges Leder unseres Landesverbandes und begeht auIerdem 
1963 sein 50jähriges Berufsjubiläum. 
Anfang 1962 erfolgte Umwandlung in eine KG mit Eintritt von 

Herrn Werner Just als Komplementär. Dieser ist seit vielen Jahren 
Vorsitzender des Verbandes der Schuhmacherbedarf-Grofhärtd -
ler e. V. Wiesbaden. 
An dieser Stelle unserer Mitgliedsfirma und ihren verdienten 

Inhabern unsere herzlichsten Glückwünsche I 

Hermann Forster, Aschaffenburg f 
Herr Hermann Forster, der langjährige Geschäftsführer unserer 

Mitgliedsfirma Dynamotherm in Aschaffenburg ist am 24. 12. 1962 
nach schwerer Krankheit verschieden. Der Verstorbene war von 
1928 ab in leitender Stellung, zunächst im Stamm'ha'us der Firma 
Dynamotherm, der Firma Frz. Schörg & Sohn, München, tätig. 
1934 wurde Herr Forster als Geschäftsführer der Firma Dynamo -
therm nach Aschaffenburg berufen. Hier war er entscheidend an 
dem Aufstieg und dem späteren Wiederaufbau des Unterneh -
mens beteiligt. 

Sein Können und seine reiche Erfahrung hat er stets in den 
Dienst der Fa. Dynamotherm gestellt und sich durch sein lauteres 
und aufgeschlossenes Wesen die Achtung und Anerkennung in 
weiten Kreisen des GroF1handels erworben. 

Wir werden dem Verstorbenen, der auch in reger Verbindung 
mit unserem Landesverband stand, stets ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

Eduard Happach, Augsburg t 
Einer kurzen schweren Krankheit erlag am 13. Dezember ver -

gangenen Jahres Herr Eduard Happach, Gründer und Inhaber 
der unserem Verband angeschlossenen gleichnamigen Arznei -
mittelgrothandlung Eduard Happach, Augsburg, im 71. Lebens -
jahr. Wir betrauern in Herrn Happach den Verlust eines ganz 
von seinem Beruf erfüllten GroF1händlers und eines sehr ge -
schätzten Verbandsmitgliedes. 

Im Jahre 1920 hatte sich Herr Happach, kaum 30 Jahre alt, im 
GroFhandel mit pharmazeutischen und kosmetischen Artikeln 

selbständig gemacht. Dank seines rastlosen Fleiies und seines 
kaufmännischen Weitblickes gelang es ihm, unterstützt von 
seiner Gattin, sein Unternehmen aus kleinen Anfängen heraus 
rasch in die Höhe zu bringen. Schon im Jahre 1921 konnte die 
Firma in das Handelsregister eingetragen werden; Seitdem hat 
das Unternehmen unter bester Leitung über alle die schweren 
Zeiten hinweg einen gesunden Aufschwung genommen. Herr 
Happach und seine Firma genieF)ers in Fachkreisen und darüber 
hinaus gro13es Ansehen. Nach dem Kriege nahm Herr Happach 
seinen Sohn, Herrn Dr. Rudolf Happach, in seine Firma herein 
und gewann in ihm den erwünschten Mitarbeiter. 
Wir werden Herrn Happach über das Grab hinaus ein ehren -

des Andenken bewahren. 

Julius List, Passau f 
Der Seniorchef unserer Mitgliedsfirma List & Sohn, Farben -

grol)handlung in Passau, Herr Julius List ist kurz nach Vollendung 
seines 84. Lebensjahres verstorben. 

Herr Julius List war der Sohn des Gründers der Firma, die im 
Jahre 1828 als Farbenhandlung errichtet und im Jahre 1932 in 
eine F,achgroF1handlung für Farben, Lacke und Anstrich und 
Malerbedarf umgewandelt wurde. Der Verstorbene war im gan -
zen niederbayerischen Raum als seriöser Grofhandelskaufmann 
bekannt, allseits beliebt und hoch geachtet. Er war maF)gebend 
beteiligt an der ständigen Aufwärtsentwicklung des angesehenen 
GrofhandeIsunternehmens. Der Landesverband und sein Fach -
Zweig Farben und Lacke und Anstrichbedarf wird Herrn Julius 
List stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

Buchbesprechungen 

Die Entfesselung der Wirtschaft, von Heinrich Richerd, in Leinen gebunden : 
262 Seiten, 16 Seiten Literatur-Verzeichnis, Preis DM 39,50, Verlag für 
Wirtschaftsförderung GmbH., Darmstadt, Ahastraße 5. 
Das vorliegende Buch ist ein Beitrag zur Diskussion Ober unser deutsches 

Steuersystem: Der Autor: der in langjähriger beruflicher Tätigkeit als 
höherer Beamter im Staats- und Kommunaldienst alle Möglichkeiten hatte, 
die diesem Buch zu Grunde liegende fachliche Materie gründlich zu stu -
dieren, macht den Vorschlag zu einer umwälzenden Reform unseres ge -
samten Steuersystems durch die Einführung der sogenannten Bodenwert -
Steuer. Der Autor ist besonders bemüht, den Beweis zu erbringen, daß 
sein System auf unseren Wirtschaftsablauf anwendbar ist, daß es sich mit 
anderen Worten nicht um eine Gedankenspielerei handelt, sondern um 
eine reale Möglichkeit, unser an mancherlei Mängeln krankendes Steuer -
system grundlegend uz verbessern. Die immer schon geforderte und offen -
bar im heutigen System nicht erreichbare Vereinfachung des unendlich 
komplizierten Steuerrechts wäre auf diesem Wege erreichbar. 

Das Buch richtet sich nicht nur an den Steuerfachmann, sondern an alle 
Leser, die an wirtschaftlichen Zusammenhängen interessiert sind, zumal es 
der Autor versteht, den von Haus aus trockenen Stoff interessant und 
fesselnd darzustellen. Man mag den Gedankengängen des Autors folgen 
oder nicht: jedenfalls ist hier ein Beitrag zu einem Problemkreis geleistet, 
der zur Diskussion herausfordert und der dieser Diskussion wert ist. 

Neue Wege zur Förderung beruflicher Fortbildung von Min.Dir. Dr. jur. G. 
Schelp und Min.Rat W. Kobe, beide im Bundesministerium für Arbeit 

und Sozialordnung, Bonn. 1962, 136 Seiten 8°, kart. 10,— DM. 
Verlag Franz Vahlen GmbH, Berlin und Frankfurt a. M. 
Dieses soeben erschienene Buch befaßt sich in erster Linie mit der be -

ruflichen Fortbildung von Berufstätigen in der sogenannten mittleren und 
gehobenen Führungsschicht. Der Schwerpunkt der Darstellung liegt auf den 
neuen Maßnahmen zur Förderung beruflicher Fortbildung, die insbesondere 
mit staatlicher Hilfe in jüngster Zeit eröffnet worden sind. Dabei werden 
alle Möglichkeiten des 2. Bildungsweges aufgezeigt und allgemeine Fragen 
der beruflichen Fortbildung erörtert. Das Werk enthält außerdem einen 
(]berblick über das individuelle und institutionelle Förderungsprogramm mit 
den Richtlinien über die Vergabe von Beihilfen zur beruflichen Fortbildung 
der unselbständigen Mittelschichten. 

Das Buch ist für Fortbildungswillige, sowie für Personal- und Ausbil -
dungsleiter gleichermaßen bestimmt. 

Mitarbeiter dieser Nummer: 

= RA Jaumann, la = Dipl. Kfm. Lampe, p = ORR Pf rang, so = Dr. Schobert, 

Erscheint einmal im Monat. Herausgeber, Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß- und Außenhandels GmbH., München, Ottostraße 7. 
Gesellschafter: Landesverband des Bayerischen Groß- und Außenhandels e. V., München 2, Ottostr. 7. Jede Entnahme von Text - auch aus den Beilagen - 

ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers und unter Quellenangabe gestattet. Die Bezugsgebühr für die Zeitschrift ist bei Ei nze lmitglied e rn 
unseres Landesverbandes im Mitgliedsbeitrag einbegriffen. - Druck , Buchdruckern J. Bied, München 13, Zieblandstraße 4, Telefon 22 17 13
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Arbeitgeberfragen 

Beschäftigung von Aushilfskräften (24) 

(j) Der Bundesfinanzminister fiat sich bei der Fassung der Lohn -
steuerergänzungsrichtli'nien 1963 den Anregungen des Gesamt -
verbandes des Deutschen Gro1- und AuF1enhandels nicht ver -
schlossen. Er hat an die Finanzämter Weisungen über eine groF5-
zügere Handhabung der lohnsteuerlichen Bestimmungen bei der 
Beschäftigung von Aushilfskräften herausgegeben. In Zukunft 
könnten demnach gelegentliche Aushilfen bis zu 10 zusammen -
hängenden Arbeitstagen mit einem Tagesverdienst von DM 20, -
sowie laufende Aushilfen bis zu 15 Stunden wöchentlich und 
einem Wochenlohn von DM 40,- ohne Vorlage einer Lohnsteuer -
karte beschäftigt werden, wenn der Arbeitgeber die pauscha -
lierte Lohnsteuer mit 12°/û übernimmt. 

Allg. Rechtsfragen 

Wirtschaftsstrafgesetz (25) 

Das „Gesetz zur weiteren Vereinfachung des Wirtschaftsstraf -
rechts" (Wirtschaftsstrafgesetz 1954) ist erneut geändert worden. 
Das neue Änderungsgesetz (BGBl. I S. 761) bringt eine dem 
netesten Stand der Gesetzgebung angepa'f)te Fassung des 
Kataloges der Zuwiderhandlungen, die nach dem Wirtschafts -
strafgesetz 1954 geahndet werden. Wesentlicher als diese Ände -
rung ist aber die Neufassung des Preisüberhöhungsverbotes, die 
folgenden Wortlaut hat: 

„(1) Eine Zuwiderhandlung, die nach den Vorschriften dieses 
Gesetzes geahndet wird, begeht, wer vorsätzlich Entgelte, die 
infolge einer Beschränkung des Wettbewerbs oder infolge der 
Ausnutzung einer wirtschaftlichen Machtstellung oder einer 
Mangellage unangemessen hoch sind, 
1. in befugter oder unbefugter Betätigung in einem Beruf oder 

Gewerbe für Gegenstände oder Leistungen des lebenswich -
tigen Bedarfs fordert, verspricht, vereinbart, annimmt oder 
gewährt oder 

2. für die Vermietung von Räumen zum Wohnen oder damit ver -
bundene Nebenleistungen oder für das Vermitteln einer sol -
chen Vermietung fordert, sich versprechen läFjt oder annimmt. 
(2) Die Tat wird in den Fällen des Absatzes I Nr. 1 nur mit 

Ermächtigung der fachlich zuständigen obersten Landesbehörde 
vcrfolgt. Die Ermächtigung kann zurückgenommen werden." 

Das Ändo:ungsgesetz ist am 30. 12. 1962 in Kraft getreten. 

Steuerfragen 

Lohnsteuer-Ergänzungslinie 1963 (26) 

(sr) Die bisher angewendete Lohnsteuer-Richtlinie 1960 wurde 
durch eine Verwaltungsvorschrift des B un desfinanzministeriums 
ergänzt und als Lohnsteuer-Richtlinie 1963 neu gefaM. 

Diese neugefa113te Lohnsteuer-Richtlinie 1963 veröffentlichte 
der Bundesminister für Finanzen im B' u nd,essteuerblatt -Teil I, 
Heft 2/1963 vom 25. 1. 1963. 

Gegen Voreinsendung von DM 4,— zuzüglich Versandgebühr 
auf das Postscheckkonto Köln 212485 Bundessteuer'blatt" kann 
die oben zitierte Ausgabe des Bundessteuerblattes beim Wilhelm 
Stollf'uf -Verlag Bonn bestellt werden. 
Wir weisen darauf hin, daF3 die neue Lohnsteuer-Richtlinie 

folgende Änderungen enthält: 

'Im Abschnitt 2, Absatz 1: Neueinfügung einer Ziffer 8 über 
nachgeforderte Lohnsteuerbeträge. 

Absatz 2 Ziffer 2 über 
Fehlgeldentschädigungen. 

Abschnitt 4 Absatz 1 über 
Nebentätigkeit oder Aushilfstätigkeit 

Abschnitt 7 über 
Reisevertreter und Versicherungsvertreter. 

Abschnitt 11 über 
Sachzuwendungen der Arbeitgeber bei Betriebs -
veranstaltungen. 

Abschnitt 21 über 
Änderungen der Reisekostensätze 
(Die neuen Reisekostensätze sind' 'bereits seit Mitte 1962 
in Kraft, wir hatten sie bereits im Artikel 103 Heft 6/7 
y. 10. 7. 1'962 unserer Verbandszeitschrift hierauf hin -
gewiesen. 

Abschnitt 24 über 
Werbungskosten 

Abschnitt 25 über 
Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte 

Abschnitt 26 über 
doppelte Haushaltsführung 

Abschnitt 39 über 
auf5ergewöhnlkhe Belastungen 

Abschnitt 39c über 
Aufwendungen für eine Hausgehilfin 

Abschnitt 52c über 
kurzfristige oder im geringen Umfang und gegen 
geringen Arbeitslohn beschäftigte Arbeitnehmer 

Abschnitt 53 und 53a über 
Anordnungen über die steuerliche Behandlung über 
Leistungen des Arbeitgebers zur Förderung der Ver -
mögensbildung der Arbeitnehmer. 

Die Lohnsteuer-Richtlinie hat keine Gesetzeskraft, sondern 
bindet lediglich die Verwaltung. Die Neufassung stellt eine Ober -
arbeitung und Angleichung der alten Lohnsteuer-Richtlinie an 
die zwischenzeitliche Entwicklung der Rechtsprechung dar und 
ist auch insofern für die praktische Arbeit in den Lohnbüros ein 
wichtiges Hilfsmittel. Wir stehen Ihnen im Einzelfalle für Aus -
künfte gerne zur Verfügung. 

Lohnsteuer-Freibeträge (27) 

(sr) Es liegt ein Erlaf) des Bayerischen Finanzministeriums vom 
17. 1. 1963 vor, nach dem die Arbeitgeber abweichend von § 37 
Abs. 2 LStDV die Lohnsteuer für Lohnzahlungen, die spätestens 
am 28. Februar 1'963 geleistet werden, zunächst nach den Merk ge 
malen der Lohnsteuerkarte 1962 berechnen dürfen, soweit der 
Arbeitnehmer die berichtigte Lohnsteuerkarte 1963 wegen Ober -
las'fung der Finanzämter noch nicht vorlegen konnte. 

Dieser Termin wird jedoch nicht verlängert werden. 

Für Arbeitnehmer, die nach dem 28. 2. 1963 ihre Lohnsteuer -
karte 1963 noch nicht zur Eintragung der entsprechenden Frei -
beträge dem Finanzamt vorgelegt haben, empfiehlt es sich 
dringend, die nicht berichtigte Lohnsteuerkarte 1963 zur Ein -
fragu'ng der Besteuerungsmerkmale dem Lohnbüro vorzulegen, 
um Rechtsnachteile zu vermeiden. Bei späterer Eintragung von 
Freibeträgen können zu viel bezahlte Lohnsteuerbeträge im 
Wege des Lohnsteuer-Jahresausgleichs zurückgefordert werden. 

Beschädigte Pkw's (28 

(sr) sind leider eine fast zwangsläufige Folge der steigenden 
Moforisierung. Trifft einen anderen die Schuld an einem Unfall', 
so ist, abgesehen von der Schreiberei und dem Ärger, in den 
'meisten Fällen die Regulierung des Schadens kein besonderes 
Problem, da die Versicherung des Schädigers für den Schaden 
aufkommt. Liegt dagegen ein eigenes Verschulden des Fahrers 
des eigenen Fahrzeugs vor, so mu'f) man für den Schaden am 
eigenen Fahrzeug selbst einstehen, wenn man von den voll -
kaskoversicherten Fahrzeugen absieht. 
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Bei firmeneigenen Wagen wird in diesen Fällen sofort die 
Frage akut, ob die Kosten der Instandsetzung des Fahrzeugs als 
Betriebsausgaben abgesetzt werden können. 
Folgende unterschiedlich zu beurteilende Fälle sind hier denk -

bar: 
1. Der Unfall ereignete sich auf einer ,,Diens+fahrt, also im 

Rahmen der betrieblichen Nutzung des Fahrzeugs: 
Die lnstandsetzungskosfen sind vollabzugsfähige Betriebsaus -

gaben, unabhängig davon, ob ein Arbeitnehmer des Betriebes, 
der Unternehmer selbst oder ein Betriebsfremder das Fahrzeug 
zum Zeitpunkt des Unfalls steuert. In letzterem Falle (Beispiel: 
Ehefrau begleitet den Unternehmer auf einer Geschäftsreise und 
löst ihn am Steuer ab) dürfte dies u. U. zu gewissen Beweis -
schwierigkeiten führen. Es müf5te sich aber aus den sonstigen 
Umständen der Nachweis führen lassen, daf3 es sich um eine 
betriebliche Nutzung des Fahrzeugs gehandelt hat. 

Es ist weiterhin hier noch der Fall denkbar, dat3 der Unfall 
durch das Verschulden eines Dritten eintritt und dieser nicht 
(genügend) versichert ist und auch sonst keine Möglichkeit be -
steht (ausreichenden) Schadenersatz von ihm zu erhalten. Auch 
in diesem Falle sind die anfallenden Kosten als Betriebsausgaben 
absetzbar. 

2. Schwieriger zu beurteilen sind die Fälle, bei denen sich ein 
Unfall auf einer Privatfahrt (auf3erha1b der betrieblichen Nutzung 
des Fahrzeugs) ereignet. Hier ergeben sich mannigfache Schwie -
rigkeiten: 
a) Unfall auf Privatfahrt, Verschulden des Steuerpflichtigen: 

Die Instandsetzungskosten sind keine Betriebsausgaben, da 
der Vorgang auf5erhalb der beruflichen Sphäre liegt. 
b) Unfall durch Verschulden eines Arbeitnehmers (Arbeitnehmer 

steuert den Wagen auf einer Privatfahrt für den Unternehmer): 
Die lnstand.setzungskosfen sind inicht absetzbar, eventuell 

realisierbare Schadenersatzansprüche gegen den Arbeitnehmer 
berühren ebenfalls nicht die betriebliche Sphäre. Wird in diesem 
Falle allerdings aus betrieblichen Gründen (man kann auf den 
Arbeitnehmer nicht verzichten) auf die Geltendmachung des 
Ersatzanspruchs verzichtet, obgleich der Arbeitnehmer an sich 
in der Lage ist, die Schadenersatzforderung zu begleichen, so 
wird die betriebliche Sphäre berührt und der Schaden darf sich 
gewinnmindernd auswirken. 

3. Weitere Probleme können dadurch entstehen, dat Unfälle 
bei der Benutzung eines betrieblichen Pkw's durch Angehörige 
entstehen. Hierbei ist zunächst zu unterscheiden: 
a) ob der Angehörige ein Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen 

ist oder 
b) ob der Angehörige nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen 

ist. 
Ferner unterscheiden die Gerichte, ob die Fahrt des Ange -

hörigen mit oder ohne Einwilligung des Steuerpflichtigen er -
folgt ist. 

Bel einer Privatfahrt eines Arbeitnehmer-Angehörigen mit 
Einwilligung des Steuerpflichtigen werden die Finanzämter zu -
nächst immer einen auterhalb der betrieblichen Sphäre liegen -
den Vorgang annehmen. Diese Beurteilung ist jedoch nicht in 
jedem Falle gerechtfertigt. Hat der Arbeitnehmer-Angehörige 
im Betrieb eine leitende Stellung, so wird man untersuchen 
müssen, ob ein Nichtangehöriger-Arbeitnehmer in der gleichen 
Position die Erlaubnis zur privaten Benutzung eines betrieblichen 
Pkw's erhalten hätte. Tatsächlich haben ja leitende Angestellte 
heute öfter das Recht zur privaten Nutzung betrieblicher Pkw's. 
In ersterem Fall handelt es sich also einwandfrei um einen 'Vor -
gang auflerhalb der betrieblichen Sphäre, der sich nicht ge -
winnmindernd auswirken kann, während in letzterem Fall ein 
Schadenersatzanspruch gegen den angestellten Angehörigen 
besteht, auf dessen Geltendmachung der Betrieb u. U. gewinn -
mindernd verzichten kann, wenn anzunehmen Ist, dafi unter 
gleichen Umständen gegenüber einem Nichtangehörigen-An -
gestellten ebenfalls auf die Geltendmachung des Schadenersatz -
anspruchs aus betrieblichen Gründen verzichtet worden wäre. 

Ist der Angehörige, der des betriebliche Fahrzeug auf einer 
Privatfahrt mit Einwilligung des Steuerpflichtigen benutzt, kein 

Arbeitnehmer, s o liegt der Vorgang selbstverständlich auflerhalb 
der betrieblichen Sphäre und kann sich nicht gewinnmindernd 
auswirken. 

Schlief3lich noch die Fälle der Benutzung eines betrieblichen 
Fahrzeugs durch Angehörige ohne Einwilligung des Steuerpflich -
tigen: 

Handels es sich um einen Arbeitnehmerangehörigen, so kann 
unter den gleichen Voraussetzungen wie oben dargestellt (lei -
tender Angestellter) auf die Geltendmachung eines Schaden -
ersatzes gegenüber dem Arbeitnehmerangehörigen u. U. aus 
betrieblichen Gründen verzichtet werden, so daF5 sich dieser 
Schaden gewinnmindernd auswirkt. In allen anderen Fällen han -
delt es sich um einen Vorgang, der nicht die betriebliche Sphäre 
berührt und sich dementsprechend auch nicht gewinnmindernd 
auswirken kann. 

Es kommt also in all diesen Fällen bei der Benutzung eines 
betriebseigenen Pkw's durch einen Angehörigen, entscheidend 
immer darauf an, aus welchen Gründen der Steuerpflichtige 
seine Ersatzforderung wegen der unberechtigten Benutzung des 
Pkw nicht gegen den Angehörigen geltend macht. Bei nahen 
Angehörigen spricht immer die Vermutung dafür, dafi aus be -
triebsfremden Gründen auf die Geltendmachung eines Schadens 
verzichtet wird, was auch der Lebenserfahrung entspricht und 
schwer zu widerlegen ist. 

Berufsausbildung und 
-förderung 

Lehrlinge in Examensnöten (29) 

haben die Möglichkeit, sich noch den „letzten Schliffs für die 
bevorstehenden Kaufmannsgehilfenprüfungen im Sommer dieses 
Jahres zu holen. 
Am 12. März 1963 beginnt nämlich ein neuer Abendlehrgang 

für Lehrlinge im Groh- und AuFenhandel, der eine gründliche 
Wiederholung des Lehrstoffes vermittelt. 

Altlehrlinge, Abiturienten und Volontäre haben die Möglich -
keit, einen Halbjahreslehrgang zur Vorbereitung auf die Kauf -
mannsgehilfenprüfung anstelle des Berufsschulunterrichts zu be -
suchen. Das Semester beginnt im April 1963. 

Auskünfte und Anmeldungen für diese Veranstaltungen, die 
unser Landesverband in Zusammenarbeit mit dem Verein für 
Berufsförderung durchführt, nimmt das Berufsheim des Bayeri -
schen Handels, München 2, Brienner Strale 47, entgegen. 

Verbandsnachrichten 

Bundespräsident Dr. Lübke 
beim Deutschen Groß- und Außenhandel 

(30) 

Auf Einladung des Präsidenten des Gesamtverbandes des 
Deutschen Grof5- und Auf>enhandels, Konsul a. D. Fritz Di e t z 
wird Bundespräsident Dr. Lübke an der diesjährigen General -
versammlung am 2. April 1963 in Frankfurt teilnehmen und im 
Rahmen eines Festaktes um 15.30 Uhr in der Paulskirche zu 
unserem Berufsstand sprechen. 

Im Rahmen des Veransfaltungsprogrammes wird Präsident 
Dietz die Probleme des Deutschen Grofi- und Auflenhandels 
darlegen. Als Gäste werden das Wort nehmen: der hessische 
Ministerpräsident Dr. Zinn sowie der Oberbürgermeister von 
Frankfurt, Dr. B oc k elm a n n. 

Mitglieder, die an dieser repräsentativen Veranstaltung teilzu -
nehmen wünschen, bitten wir um baldigen Bescheid, damit wir 
ihnen rechtzeitig die Einladungskarten zuschicken können. 
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Wir informierten die bayerische Presse 

Unter der Oberschriff 

Der Bayerische Großhandel warnt vor 
Steuererhöhungen (31) 

hat unser Landesverband zum Jahresbeginn einen Situations -
bericht erstellt, der eine Gesamtschau auf die wirtschaftspoli -
tische Entwicklung in der Bundesrepublik und ihre Auswirkungen 
auf die Wettbewerbsfähigkeit des Bayerischen Grol3hande!s 
darstellt. Das Memorandum wurde inzwischen gemäl BeschluF 
unseres Ausschusses für Werbung und Offentlichkeifsarbeif der 
bayerischen Presse zur Veröffentlichung freigegeben. 
Wir halfen es für notwendig, diesen Lagebericht-unseren Mit -

gliedern nachstehend im Wortlaut bekanntzugeben: 
Der Bayerische Großhandel kann zu Beginn des Jahres 1963 

auf ein wechselvolles Jahr harter Arbeit zurückblicken, welches, 
gemessen an den Umsätzen, im ganzen gesehen durchaus als er -
folgreich angesehen werden kann. Hinter den vielfach auch im 
Jahre 1962 beträchtlich gestiegenen Umsätzen verbirgt sich eine 
enorme Leistung: Trotz verschärften Wettbewerbs, steigender 
Kosten, angespannter Arbeitsmarktlage und geschmälerten Er -
trägen konnte der Großhandel seine Marktpositionen erfolg -
reich verteidigen und trug in hohem Maße dazu bei, daß die 
Preissteigerungen 1962 in verhältnismäßig engen Grenzen ge -
halten werden konnten. 
Der Ausblick auf die zukünftige Entwicklung erfüllt aller -

dings die bayerischen Großhändler mit großen Sorgen, die 
durch die Fragen nach der zukünftigen Konjunktur, der Steuer -
politik, der Lohnpolitik der Gewerkschaften und der Tarif -
politik der Bundesbahn und Bundespost umrissen werden 
können. 
Die Konjunktur ist gekennzeichnet durch sinkende Wachs -

tumsraten. Sowohl die westdeutsche Wirtschaft, als auch die 
mit uns eng verbundenen Volkswirtschaften der westlichen 
Welt - insbesondere auch die Wirtschaft der USA - zeigen 
dçutliche Abschwächungstendenzen. Dabei wird die Gesamt -
entwicklung immer noch durch die enorme Expansion einzelner 
Branchen - z. B. der Automobil-Industrie und der kunststof f -
verarbeitenden Industrie - überdeckt. Das insgesamt immer 
noch befriedigende Gesamtergebnis darf also nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß einzelne Teile unserer Volkswirtschaft be -
reits krisenhafte Symptome aufweisen. Der tibergang von der 
überhitzten Konjunktur zu ausgesprochenen Schwächeerschei -
nungen ist zum mindestens in Teilbereichen unserer Wirtschaft 
bereits vollzogen. Die zukünftige Entwicklung der Konjunktur 
ist zumindest als unsicher zu bezeichnen, was sich natürlich in 
einer vorsichtigen Investitionspolitik der Industrie niederschlägt 
und damit in der für den Fortgang der Konjunktur besonders 
wesentlichen Investitionsgüterindustrie bereits zu einer Stag -
nation geführt hat. 

Bei diesem Stand der Dinge ist die zukünftige Wirtschafts -
politik - hier aber besonders die Steuerpolitik - von ent -
scheidender Bedeutung. 
Wir stehen vor den schwierigen Verhandlungen über die Ab -

gleichung des Bundeshaushalts 1963. Der Umfang der zunächst 
noch ungedeckten Ausgaben ist beträchtlich. Das Grundgesetz 
schreibt andererseits zum Glück vor, daß der Haushalt unter 
allen Umständen ausgeglichen werden muß. Das ist aber bei 
der gegenwärtigen Situation nur dadurch möglich, daß ent -
weder im Rahmeen des Finanzausgleichs der Anteil des Bundes 
an der Einkommen- und Lohnsteuer wesentlich erhöht wird. 
Ein solcher - für den Bund ausreichender - „Aderlaß" dürfte 
die Möglichkeiten der Länder wohl überschreiten; auf jeden 
Fall aber wird ein so weitgehendes Entgegenkommen seitens 
der Länder kaum zu erwarten sein. Als zweite Möglichkeit 
bleibt eine rigorose Einschränkung aller nicht lebensnotwen -
digen Ausgaben des Bundes. Daran ist leider, betrachtet man 
die Dinge nüchtern, kaum im wesentlichen Umfang zu denken, 
obwohl hier wohl wirklich ein weites, dankbares Feld wäre. 
Als dritte Möglichkeit - und so muß man fürchten fast als 
einziger Ausweg zum Ausgleich des Bundeshaushalts - bleibt 
dann die Steuererhöhung, d. h. die Erhöhung der Lohn- und 
Einkommensteuer bzw. die Einführung der sogenannten Ergän- 

zungsabgabe. Aber das ist gerade etwas, wovor der bayerische 
Großhandel ganz eindeutig und nachdrücklich warnen muß. 
Ohne näher auf die verschiedenen Wechselwirkungen zwi -

schen Bundeshaushalt und Wirtschaft eingehen zu wollen, 
können wir nur feststellen, daß eine generelle Erhöhung der 
Ertragssteuern besonders im gegenwärtigen Zeitpunkt eine 
ernsthafte Bedrohung der Weiterentwicklung unserer Wirt -
schaf t darstellen würde, da die Konjunktur durch solche Maß -
nahmen weiter abgebremst wird. Daß hierunter besonders 
kleine und mittlere mittelständische Betriebe - zu denen der 
Großhandel in ganz überwiegendem Maße gehört - betroffen, 
ja angesichts des sich immer verstärkten Drucks der auslän -
dischen Märkte in ihrer Existenz unmittelbar gefährdet würden, 
bedarf keiner näheren Ausführungen. Wir möchten deshalb an 
die verantwortlichen Stellen dringend appellieren, nicht durcis 
Steuererhöhungen die Weiterentwicklung unserer Wirtschaft 
und damit auch die zukünftige Steuerkraft der Wirtshaft zu 
gefährden. 
Das zweite sehr ernsthafte Anliegen des Großhandels zum 

Thema Steuerpolitik ist die Frage der großen Umsatzsteuer -
reform. Der Großhandel hat in so zahlreichen Stellungnahmen 
zur Sache selbst gesprochen, daß wir hier nur das Ergebnis 
wiederholen wollen: 

Die Einführung einer sogenannten Mehrwertsteuer (gleich -
gültig welcher Art) würde sich für den Großhandel katastro -
phal auswirken, da eine Mehrwertsteuer als Wertschöpfungs -
steuer die eigentlichen Funktionen des Großhandels - die La-. 
gerhaltungs- und Kreditgewährungsfunktionen - besonders 
treffen würde. Schon aus diesem Grunde wirkt die Steuer ins -
besondere auf der Großhandelsstufe keineswegs neutral, wie 
auch im großen Rahmen der EWG-Staaten untereinander eine 
,,Harmonisierung" der Umsatzsteuer nicht möglich ist, da ange -
fangen von der Steuermentalität bis zu den Verwaltungsprak -
tiken selbst bei gleichen gesetzlichen Grundlagen keine harmo -
nisierte Umsatzsteuer denkbar ist. Der gesamte Großhandel 
lehnt aus diesem Grunde zusammen mit zahlreichen anderen 
Wirtschaftsgruppen die Mehrwertsteuer nach wie vor ent -
schieden ab und hofft immer noch, daß sich eine tragbare 
Lösung des Problems auf der Basis (les jetzigen Umsatzsteuer -
systems finden läßt. 
Der dritte Komplex, der (1cm bayerischen Großhandel Sorge 

macht, ist die Lohnpolitik unserer Tarifpartner. Wir stehen 
mitten ' in den Verhandlungen mit den Gewerkschaften um den 
Neuabschluß der Lohn- und Gehaltstarifverträge. Unterstützt 
durcis die Meinung vieler Großhandelsfirmen der verschie -
densten Branchen, die uns auf die Nachricht von der letzten 
Kündigung unserer Lohn- und Gehaltstarifverträge durch die 
Gewerkschaften geschrieben haben, vertreten wir die Ansicht, 
daß im bayerischen Groß- und Außenhandel weitgehend die 
Möglichkeiten erschöpft sind, weitere Lohn- und Gehalts -
erhöhungen ohne Preiserhöhungen zu verkraften. Die jetzige 
Bruttospanne der Betriebe wird bereits zum allergrößten Teil 
von Kosten aufgezehrt, so daß für einen angemessenen Gewinn 
- geschweige denn für eine noch so bescheidene Eigenkapital -
bildung - schon jetzt nur mehr wenig Raum bleibt (jedenfalls 
bei den Großhandelsbetrieben, die wirklich die ganzen Funk -
tionen des lagerhaltenden und kreditgebenden Großhandels er -
füllen und sich nicht nur die Rosinen herauspicken). Darüber 
hinaus verbietet es der immer härter werdende Wettbewerb, 
höhere Löhne in den Preisen abzuwälzen. Der bayerische Groß -
und Außenhandel wird aus diesem Grunde im wohlverstandenen 
allgemeinen Interesse den im übrigen weit über den Produktivi -
tätszuwachs hinausgehenden neuerlichen Forderungen der Ge -
werkschaften härtesten Widerstand entgegensetzen müssen. Er 
hofft hier auf die Unterstützung seitens anderer Tarifträger - 

besonders aber auch auf eine maßvolle Lohnpolitik seitens der 
öffentlichen Hand. 

Schließlich noch ein Wort zur Tarifpolitik der Bundesbahn 
und Bundespost: Als Wirtschaftsgruppe, die als eine ihrer 
Hauptaufgaben die ,,Raumüberbrückungsfunktion" hat, wird 
der Groß- und Außenhandel besonders dadurch getroffen, daß 
die Bundesbahn und die Bundespost generell den Preis für ihre 
Leistungen verteuern. Wohl keine andere Wirtschaftsgruppe 
ist so wie der Großhandel auf schnelle Nachrichtenverbindun-
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gen, sei es Telefon- oder Fernschreibedienst, sowie sämtliche 
Arten des Güterversandes durch Bundespost und Bundesbahn 
angewiesen. Der Bayerische Groß- und Außenhandel ist dar -
über hinaus noch besonders betroffen, da sich unsere Randlage 
schon im Rahmen der Bundesrepublik geschweige denn im Hin -
blick auf den Gemeinsamen Markt ungünstig auswirkt. Ver -
teuerungen der Leistungen der Bundesbahn und der Bundes -
post wirken sich hier naturgemäß stärker aus als für Firmen 
mit einem günstigeren Standort zu den großen Produktions -
und Verbrauchszentren. 
Der bayerische Groß- und Außenhandel ist davon überzeugt, 

daß er auch weiterhin den Beweis für die Richtigkeit der These 
erbringen kann, daß gutgeführte, durchrationalisierte und 
risikofreudige kleine und mittlere Unternehmen des Groß- und 
Außenhandels sich durch ihre Leistung im Markt behaupten 
können. Es ist allerdings sehr zu hoffen, daß von seiten aller 
Verantwortlichen im Hinblick auf die umrissenen Gebiete der 
Konjunkturpolitik, der Steuerpolitik, der Lohnpolitik und der 
Tarifpolitik im Sinne der dringenden Appelle des Bundeswirt -
schaftsministers gehandelt wird. Gerade auch für die öffent -
liche Hand in ihrer Eigenschaft als Steuereinnehmer, Arbeit -
geber, Monopolverwalter usf. gilt es endlich Maß zu halten! 

Im Januar tagten: Ausschuß für Werbung 
und Offentlichkeitsarbeit (32) 

(la) Für seine erste Sitzung im neuen Jahr hafte der Ausschuf 
tinier der Leitung des Verbandsvorsitzenden, Walter Braun, 
wieder ein umfangreiches Programm vorbereitet, das den Auf -
gaben der Werbung und der Offentlichkeifsarbeit gleichermafen 
gewidmet war. 

Zunächst beschlof der AusschuF, den eben fertiggestellten 
Situationsbericht ,,Der Bayerische GroFhandel warnt vor Steuer -
erhöhungen" an die zunächst erreichbare bayerische Presse zur 
Veröffentlichung weiterzuleiten, um damit die Sorgen des mittel -
ständischen GroFhandels um die zukünftige wirtschaftspolitische 
Entwicklung aufzuzeigen. (Wir bringen den Bericht im Wortlaut 
in Artikel 31 dieses Heftes.) Im Zusammenhang damit wurden 
weitere Fragen einer verstärkten Offentlichkeitsarbei+ erörtert, 
die im Laufe der Zeit den gesamten bayerischen Raum erreichen 
soll. 
Neben den organisatorischen Vorbereitungen zweier Arbeifs -

tagungen für den mittel- und unterfränkischen Grothandel im 
Frühjahr 1963 wurden die ersten Grundkonzeptionen für unseren 
heuer in Augsburg im Mai stattfindenden Verbandstag festgelegt. 

Bei der Erörterung des Themas Werbung konnte u. a. fest -
gestellt werden, dab auf Grund der Bemühungen um eine Er -
weiterung des Mitgliederstandes im vergangenen Jahr gute Er -
gebnisse erzielt worden sind, die auch weiterhin erreicht bzw. 
verbessert werden sollen. Neue Möglichkeiten wurden in Be -
tracht gezogen, den Verband weiter zu stärken, um dem Ziel 
einer Geschlossenheit des bayerischen Grof- und Aufenhandels 
Schritt für Schritt näher zu kommen. Der Ausschuf war sich darin 
einig, daf dazu - neben seiner Mitwirkung - auch die stän -
dige Mithilfe aller Verbandsmitglieder notwendig Ist. 

Ausschuß für Betriebswirtschaft 
und Nachwuchsförderung (33) 

(la) Mit dem Problem einer Intensivierung der betrieblichen 
Lehrlingsausbildung und mit dem Thema ‚Der Reisende im GroF -
handel' eröffnete der AusschuF unter dem Vorsitz von Max 
Pongrafz die Reihe seiner diesjährigen Sitzungen. 
An frühere CJberlegungen anknüpfend kam der Ausschuf zu 

dem Entschlu15, einer immer wieder festsiellbaren, ungenügenden 
Lehrlingsausbildung im Betrieb die Verbesserung der Ausbilder -
Betreuung entgegenzusetzen. Dies soll durch eine demnächst 
stattfindende Veranstaltung verwirklicht werden. 

Ein Ergebnisbericht über die im Januar 1963 durchgeführten 
beiden Seminare für GrohandeIskaufleute in München und die 
Erschliefung weiterer Fortbildungsmöglichkeiien für den Grots -
handel standen auFerdem zur Diskussion. Daneben wurden die 
für die Fortführung unserer Lehrlingsbeilage notwendigen Richt -
linien zur Themengestaltung und -durchführung festgelegt. 

Mit einem 

Vervielfd Itiger 

bleiben Sie in stdndigem Kontakt mit 
Ihren Kunden. 

Sonderangebote, Lagerlisten, eilige Mit -
teilungen usw. vervielfältigen Sie auf 

OR M 1G schnell und billig. 
Und die Umschläge können Sie auch 

damit addressieren. 
Verlangen Sie bitte den Prospekt 33. 

OW#JG 1 BERLIN 42 TEMPELHOF 

Als betriebswirtschaftliches Thema stand das Problem der 
Reisenden im Grofhandel zur gemeinsamen Erarbeitung auf dem 
Programm. Der Bedeutung dieser auFerordentlich wichtigen 
Themenstellung entsprechend Ist eine. Fortsetzung in der 
nächsten Sitzung für notwendig erachtet worden. 

Verkehr 

Ab 1. Februar 1963: 
Neue Gütertarife für Bahn und Lkw (34) 

(sr) Wir weisen darauf hin, daf der Verkehrsverlag J. Fischer, 
4 Düsseldorf, Postfach 7075, rechtzeitig die neuen Frachten -
berechnungsunterlagen herausgebracht hat, die infolge Ände -
rung zahlreicher Tarife für den Güterverkehr mit Eisenbahn und 
Kraftwagen erforderlich werden. 

Wir entnehmen einem Prospekt dieses Verlages: 
1. Frachten- und Frachtsatzzeiger für den Eisenbahn -

versand DM 4,50 
2. Reichskraftwagentarif für den Güterfernverkehr DM 6,-
3. Die wichtigeren Ausnahmetarife für Bahn und Lkw DM 5,-
4. Ausfuhr-Ausnahmetarife DM 3,60 
5. Sammelladungsverkehr mit Bahn und Lkw DFv1 2,20 
6. Kundensatzzeiger für den Spediteur-Sammelgut -

verkehr 
7. Deutscher Militärtarif für Bahn und Lkw 

0M 3,-
DM 3,20 

8. Wie erziele ich Frachtersparnisse (Frachten -
vergleichsfabelle) DM 6,60 
Darüberhinaus bietet der Verlag eine Fülle weiterer prak -

tischer Neuerscheinungen, wie Entfernungsanzeiger, Formular -
sätze für alle Zwecke des Güternah- und Fernverkehrs, Vor -
drucke aller denkbaren Papiere usw. an. 
Wir empfehlen interessierten Mitgliedsfirmen sich direkt mit 

dem Verlag in Verbindung zu setzen (ggf. zunächst Prospekt an -
fordern). 

(35) 
Verkehrsbeschränkungen bei Frostaufgang 
(sr) Die Bayerische Oberste Baubehörde teilt uns mit, daf beim 
StraFenbauamt München, Winzererstrafe 43, eine Strafenkarte 
von Bayern zum Preise von DM 1,— erhältlich ist, auf der alle 
bei Frostaufgang 1963 auf den Bundesstrafen und Staatsstrafen 
in Bayern vorgesehenen Verkehrsbeschränkungen eingetragen 
sind. Gleichzeitig sind auch die Straf3en gekennzeichnet, die 
seitens der Stral)enbauverwaltung keinen vorsorglichen Lasten -
beschränkungen zum Schutze von Frostausbrüchen unterworfen 
werden. 
Wir bitten im Bedarfsfall Karten beim Strafenbauamt München 

anzufordern. In Einzelfällen können sie auch auf unserer Haupt -
geschäftsstelle die Karte einsehen oder bei den Industrie- und 
Handelskammern oder beim Allgemeinen Deutschen Automobil -
Club Auskünfte einholen. 
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GROSS- UND AU SSENHAN DEL 27. Februar 1963 

Meldebeitrag für den Werkfernverkehr (36) 

(p) Die 12. Verordnung über Umlagen und Meldebeiträge zur 
Deckung der Kosten der Bundesanstalt für den Güterfernverkehr 
bestimmt folgendes: 

Unternehmen, die im Werkfernverkehr Kraftfahrzeuge mit mehr 
als 4 + Nutzlast oder Zugmaschinen mit einer Leistung über 55 PS 
verwenden, haben für jedes innerhalb eines Kalenderjahres im 
Werkfernverkehr verwendete derartige Fahrzeug jährlich einen 
Meldebeifrag zu zahlen. Wird das Fahrzeug während des Ka -
lenderjahres abgemeldet, so bleib+ die Pflicht zur Zahlung des 
Meldebeitrages unberührt. 

Erlischt die Zulassung des Fahrzeugs oder geht das Fahrzeug 
auf einen anderen Halter über, so hat das Unternehmen für ein 
Ersatzfahrzeug im gleichen Kalenderjahr einen Meldebeifrag 
nicht zu entrichten. Bei (Jberführungs- und Probefahrten ist für 
das zweite und jedes weitere Fahrzeug, welches das Unter -
nehmen innerhalb eines Kalenderjahres mit dem gleichen roten 
Kennzeichen verwendet, ein Meldebeitrag hic'ht zu entrichten. 
Wird Werkfernverkehr mit einem für den Güterfernverkehr (ein -
schliei3lich Möbelfernverkehr) genehmigten Fahrzeug betrieben, 
so ist ein Metdebeitr.ag für dieses Fahrzeug nicht zu entrichten. 

Der Meldebeitrag für Unternehmen, die Werkfernverkehr be -
treiben, beträgt ab 1. Januar 1963 für jedes anzumeldende Fahr -
zeug 60,- DM,. Er ist bis zum 31. Juli eines jeden Jahres an die 
Bundesanstalt für den Güterfernverkehr, Aufenstelle Bayern, 
München, Herzog -Rudolf-Str. 1, Postscheck-Konto München 1857, 
zu überweisen. 

Tritt das Ereignis, das die Zahlungspflicht begründet, erst nach 
dem 30. Juni ein, so ist der Meldebeitrag (Beitrag) binnen eines 
Monats nach Eintritt des Ereignisses, spätestens jedoch bis zum 
31. Dezember des Jahres zu zahlen. Wird ein Fahrzeug des 
Werkfemverkehrs vor dem 31. Juli abgemeldet, so ist der 
Meld-ebeitrag bei Erlöschen der Bestellung-oder Abmeldung des 
Fahrzeugs zu zahlen. Wird ein Fahrzeug des Werkfernverkehrs 
vor dem 31. Juli abgeerneldet, so ist der Meldebeitrag bei 
Erlöschen der Bestellung oder Abmeldung des Fahrzeugs zu 
zahlen. 

Programm des (37) 

bayerischen Wirtschaftsfunks 

1.3. 
2. 3. 

18.15-18.30 
19.40-19.45 

4. 3. 19.30- 19.45 
5. 3. 20.45-21.00 
6.3. 18.15-18.30 
7.3. 19.35-19.40 

8. 3. 18.15-18.30 
9. 3. 19.40 - 19.45 

11.3. 
11.3. 

19.30-19.45 
20.15-21.00 

12.3. 
12.3. 
13.3. 
14.3. 

15.3. 
16-3. 

17. 3. 
- 18.3. 
19. 3. 
20. 3. 
20.3. 
21. 3. 

18.00-18.15 
20.45-21.00 
18.15-18.30 
19.35- 19.40 

18.15-18.30 
19.40- 19.45 

20.00 - 22.00 
19.30- 19.45 
20.45-21.00 
18.15- 18.30 
21.30-22.00 
19.35-19.40 

22.3. 
23. 3. 

18.15-18.30 
19.40-19.45 

Wirtschaftspolitik der Woche 
Bilanz nach Börsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 
Durch die Lupe gesehen - 

Der Wirtschaftskommentar 
Wirtschaft im Querschnitt 
In den Wind gesprochen - 

Wirtschaft für Jedermann 
- 2. Pr. 

Kritische Randbemerkungen 
für Verbraucher und Steuerzahler 
Wirtschaftspolitik der Woche 
Bilanz nach Bßrsenschlut3 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 
Durch die Lupe gesehen - 

Häuser vom Fließband - 

Wirtschaft für Jedermann 
Ausweg oder Irrweg - 

Ein aktueller Beitrag zum Thema Wohnungsbau 
Aus Bayerns Wirtschaft 
Der Wirtschaftskommentar 
Wirtschaft im Querschnitt 
In den Wind gesprochen - 

- 2. Pr. 

Kritische Randbemerkungen 
für Verbraucher und Steuerzahler 

Wirtschaftspolitik der Woche 
Bilanz nach Bôrsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 
Mord im Funkhaus, oder Anatomie des Tonbandes 
Durch die Lupe gesehen - 

Der Wirtschaftskommentar 
Wirtschaft im Querschnitt 

Wirtschaft für Jedermann 
- 2. Pr. 

1 0 für die Lobby 
In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 
für Verbraucher und Steuerzahler 
Wirtschaftspolitik der Woche 
Bilanz nach Börsenschlut3 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 

s 
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Tempo steigern - Kosten senken 

Der Stadt- und Nahverkehr hat seine eigenen Gesetze. 
Auf diese Gesetze ist der Eiltransporter von 
Mercedes-Benz zugeschnitten: wendig, übersichtlich, 
bequem zu fahren wie ein Pkw, von außen auch 
nicht größer - aber dafür hat er's in sich: 1 3 / 4 t Nutz -
last, je nach Ausführung bis zu 6 qm Ladefläche bzw. 
7,5 cbm Laderaum (nach DIN 70020). Er hat die 
ideale Größe für den Eiltransport und bewährt sich in 
allen Branchen: als Kastenwagen mit Dreh- oder 
Schiebetüren, als Pritschenwagen, Tieflader oder als 
Fahrgestell für Aufbauten nach Wunsch des Kunden. 

Wo in der Kalkulation jeder Pfennig zählt, hilft der 
langlebige 50 -PS-Dieselmotor Transportkosten 
senken. Wo die Tachonadel vom Uhrzeiger gehetzt 
wird, ist der temperamentvolle 68 -PS-Benzinmotor 
in seinem Element. Diesen Wagen brauchen Sie -

am liebsten sofort? Dann lernen Sie gleich seinen 
neuesten Vorteil kennen: für den Eiltransporter 
hat die Daimler-Benz AG ein eigenes Werk in 
Düsseldorf eingerichtet. Dort läuft jetzt die Produk -
tion auf vollen Touren - zu Ihrem Nutzen! Der 
Mercedes-Benz Händler wird es Ihnen bestätigen. 

11 E II C E 11» E M - U E 1V Z 

Ihr guter Stern auf allen Straßen 
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Außenhandel 

Die Entwicklung des Außenhandels 
im Jahr 1962 (38) 

(so) Wie aus einer Veröffentlichung in Bundesanzeiger Nr. 19 
vom 29.1. 1963 hervorgeht, hat das Statistische Bundesamt nun -
mehr die endgültigen Zahlen für den Au1einhandel der Bundes -
republik im Jahr 1962 ermittelt und mitgeteilt. Nachdem im De -
zember 1962 noch Waren im Werfe von 4443 MiII. DM impor -
tiert und für 4803 Mill. DM exportiert wurden, hat die Gesamt -
einfuhr im Jahr 1962 den Wert von 49,5 Mrd. DM erreicht und 
lag damit um 11,6°/a über der Einfuhr des Jahres 1961, in wel -
chem nur Waren im Werfe von 44,4 Mrd. DM importiert wurden. 
Die Ausfuhr eerrekhfe 1962 einen Gesamtwert von 53 Mrd. DM 
und übertraf das Ergebnis des Vorjahres von 51 Mrd. DM nur um 
3,9 0 /0. Demzufolge ist der Ausftthrüberschu1 unserer Aufen -
handelsbilanz von 6,6 Mrd. DM im Jahr 1961 auf 3,5 Mrd. DM 
im Jahr 1962 zurückgegangen. 

Wenn auch eine gewisse Beeinflussung des Einfuhrvolumens 
zu Beginn des Jahres 1962 in Folge der Vorverlegung von Ver -
zollungen aus Zollaufschublagern auf Grund des in Kraft ge -
tretenen neuen Zollgesetzes erfolgte, so dürfte sich diese Vor -
verlegung, die in den ersten Monaten schätzungsweise ca. 
400 Mill. DM aüsmachte i im Laufe des Jahres 1962 ausgeglichen 
haben. Es steht demnach fest, daf sich der Ausfuhrüberschuf 
im Jahr 1962 gegenüber dem Jahr 1961 fast um die Hälfte ver -
ringert hat. Dabei mu allerdings berücksichtigt werden, daf 
der AusfuhrLiberschu'f im Jahr 1961 eine Rekordhöhe erreicht 
hat und sicher nicht als geeigneter Vergleichsmafstab für die 
weitere Entwicklung unseres AuFenhandels gelten kann. Nach -
dem in den letzten Jahren der ständig steigende Ausfuhrüber -
schuf geradezu als eine inflationistische Tendenzen heraufbe -
schwörende Gefahr bezeichnet wurde und man daher den Ex -
port durch den Abbau von ExportförderungsmaFnahmen zu 
drosseln suchte, während man für eine Steigerung des Imports 
eintraf, könnte man mit Recht feststellen, dat3 im Jahr 1962 nichts 
anderes eingetreten ist, als die gewünschte Normalisierung 
unseres Aufervhand:els und der ebenso angestrebte bessere Aus -
gleich unserer AuF 5 enhandelsbilanz. 

Es besteht jedenfalls zunächst keinerlei Veranlassung, aus dem 
auffallenden Rückgang unseres Ausfuhrüberschusses für die Zu -
kunft allzu negative Schlüsse für unseren Atenhandel zu ziehen. 
Trotzdem wird es notwendig sein, die Entwicklung in den ersten 
Monaten des Jahres 1963 aufmerksam zu beobachten und jeden -
falls keine weiteren exporihindernden Maf5nahmen zu treffen, 
denn der Import, der sich vor allen Dingen im letzten Jahr sehr 
stark auf das Konsumgüter- und sonstige Fertigwarengebie+ aus -
gedehnt 'hat, wird zweifellös auch im Jahr 1963 weiter steigen 
und ob sich unser Export unter den Auswirkungen der gestie -
genen Lohnkosten in der Konkurrenz auf den Weltmärkten wei -
terhin so behaupten kann, dat3 er sich in ähnlicher Weise wie 
der Import entwickeln wird, dürfte zumindest sehr fragwürdig 
sein. Es könnte daher sehr bald notwendig werden, dat3 man den 
Exportbestrebungen wieder einen stärkeren Anreiz durch MaJ3-
nahmen z. B. auf dem Exportkrecfi+versicherungsgebiet verleiht, 
die man bisher trotz wiederholt deutlich geäuf5erter Wünsche 
der Exportwirtschaft unterlassen hat. 

Zollwert handelsüblich auf spätere 
Abladung gehandelter Waren (39) 

(so) Nach § 27 der Wertzollordnung kann der Rechnungspreis 
aus einem Kaufvertrag, der vor dem maf 5 gebenden Zeitpunkt 
abgeschlossen wurde, auch dann als Zollwert anerkannt werden, 
wenn die Abwicklung in einem handelsüblichen Zeitraum er- 

8 

folgte und der Rechnungspreis dem Wettbewerbspreis ent -
spricht, der für die Ware im Zeitpunkt des Kaufabschlusses 
erzielt werden konnte. 

Zu diesem § 27 sind drei Listen aufgestellt worden. 

Liste I enthält Waren, die handelsüblich auf spätere Abladung 
gehandelt werden und bei denen die Abwicklung der 
Kaufverträge einen Zeitraum von 12 Monaten nicht über -
steigt. 

Liste 2 betrifft Waren, bei denen die Abladung handelsüblicher -
weise den Zeitraum von 12 Monaten übersteigt. 

Liste 3 betrifft Waren, die nach Musterkollektionen verkauft und 
auf Grund der eingegangenen Bestellungen hergestellt 
und in einer handelsüblichen Frist geliefert werden. 

Diese drei Listen sind in der Vergangenheit wiederholt ge -
ändert und ergänzt worden. VWD hat die Listen neu zusammen -
gestellt und in den „Nachrichten für Auf3enhandel' vom 9. 1.1963 
veröffentlicht. 

Interessenten können sich wegen näherer Einzelheiten auch 
mit der Geschäftsstelle unserer Abt. Auf 3 enhandel, 85 Nürnberg, 
Sandstrat3e 29/1V, in Verbindung setzen. 

Bericht über den X. Internationalen 
Weinbaukongreß in Rußland (40) 

(so) Aus den Reihen unserer Mitgliedsfirmen ist uns im Zusam -
menhang rrbit dem X. Internationalen Weinbaukongref in Rufland 
folgender interessanter Bericht zugegangen: 

Zum X. Internationalen Weinbaukongret3 haben alle gröleren 
Weinbauländer ihre Experten auf dem Gebiete des Weinbaues, 
der Rebenzüchfung, der Kellereitechnilc usw. entsandt. Schon 
bei den Eröffnungsfeierlichkeiten in Moskau habe das sowjetische 
Planungsministerium keine Mühe gescheut, den Kongrel ) teil -
ne:hmern die gro13en Fortschritte des 7 -Jahres -Planes in den ein -
zelnen Aufbauphasen vor Augen zu führen. Auf dem eigentlichen 
Weinba'ukongref in Tiflis sei der starke Andrang der russischen 
Wissenschaftler allgemein aufgefallen. Bei der Besichtigung der 
einzelnen Weinbaugebiete seien die westlichen Delegierten nicht 
nur durch die gigantischen Produktionszahlen, sondern auch 
durch die enormen Fortschritte auf dem Gebiete der Kellerei -
technik tief beeindruckt worden. Allerdings reiche die sowje -
tische Weinerzeugung noch nicht aus, den grof)en Bedarf des 
Landes zu decken. Eine Handelsfunktion im westlichen Sinne 
gebe es nicht. Die ganze Vermarktung sei vielmehr den modern 
angelegten riesigen Kellerei'betrieben übertragen. Da den Kon -
gret3teilnehmern in ihren Reise- und Besichtigungsplänen eine 
veitiältnismät3ig grot3e Freizügigkeit eingeräumt war, konnte auch 
das Weinbaugebief von Usbekistan eingehend besichtigt wer -
den. Auch hier biete sich das gleiche Bild: Modern eingerichtete 
hampagnerfabriken stünden hinsichtlich ihrer technischen Ein -

richtungen westlichen Welttirmen nicht nach. Hochmodern und 
vollautomatisch eingerichtete Kognakfabriken erzielten einen 
Ta'gesausstof von etwa 60000 Flaschen. 

Naturgemäf haben die deutschen Teilnehmer an dem Inter -
nationalen Weinbaukongrei 3 in RuFland auch versucht, sich einen 
Überblick über due Lebensverhältnisse der Sowjetunion zu ver -
schaffen. Als Delegierter einer internationalen Veranstaltung 
habe man sich dabei einer ziemlich weitgehenden Bewegungs -
freiheit erfreuen können. Einen Vergleich mit den westlichen 
Verhältnissen könne man hinsichtlich der Unterbringung und 
Verpflegung nicht anstellen. Die Notwendigkeit, eine Unmenge 
von FormbläHern auszufüllen und oft stundenlang vor der Hotel -
halle Schlange stehen zu müssen, wirke auf den westlichen 
Besucher beängstigend. Dieser müsse vielmehr den Eindruck 
gewinnen,, dat3 eben in der Sowjet -Union überwältigende Fort -
schritte in Wirtschaft und Technik mit Fehlleistungen und Unter -
entwicklungen auf anderen Gebieten erkauft werden rnuif5fen. 

s 
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Gemeinsamer Markt 

EWG - Zollpolitik - Termine (4fl 

(SO) Da aus zahlreichen Anfragen aus Mitgliedskreisen hervor -
geht, del5 die Importure an den Änderungen der Zollsätze im 
Rahmen der EWG-Regelung reges Interesse haben, erscheint es 
uns notwendig, im Anschlu13 an unsere Veröffentlichung im Mit -
teilungsblaft des Bayerischen Grot3- und Auienhandels Nr. 10 
vom 23. Oktober 1962 noch einmal auf diese Angelegenheit 
näher einzugehen. 

Der nächste Zollsenkungsterm:in ist - wie bereits mitgeteilt -

der 1. Juli 1963, an dem planmäl)ig eine 100/oige Senkung der 
Ausgangszölle erfolgt, so da -f5 dann die gewerblichen Erzeug -
nisse um 600/0 gesenkt sind und die Agrar-Zölle um 450/o (mit 
Ausnahme der Marktordriungs-Erzeugnisse und liberalisierten 
Waren). Für die liberalisierten A'grarprodu'kte beträgt dann die 
Binnenzollsenkung 40 0 /o. Die Auswirkungen dieser Binnenzoll -
senkung auf die einzelnen Produkte können sich die Firmen 
selbst errechnen, da der Ausgangspunkt der autonome Zollsatz 
vom 1. 1. 1957 ist. 

Anders verhält es sich mit den Auf 3 enzölIeri. Hier erfolgt die 
zweite Angleichung für gewerbliche Erzeugnisse am 1. Juli di.i. 
um weitere 30 0 /o der ursprünglichen Differenz. 

In vielen Fällen ist es im Augenblick noch nicht möglich, die 
ab 1. Juli di. geltenden Aul3enzollsätze zu errechnen, da 
- das Schicksal des nicht gebundenen bzw. nicht ausgehandel -

fen Hallstein-Angebots (lineare Senkung des Brutto-Aui3en -
tarifs um 200/0) immer noch ungewi13 ist, 

- zum Teil im Rahmen der Dillon -Runde die Bindung eines 
höheren Satzes als dem des ,,Bruttotarifs abzüglich 200/o" 
erfolgte. Hier ergeben sich automatisch Erhöhungen des end -
gültigen AuFenzolltarifs und damit auch Änderungen (Er-
'höhungen) der Angleichungen. Die sich aus der Dillon -Runde 
ergebenden ErmäFigungen sind bereits mit der 49. Verord -
nung zur Änderung des Deutschen Zolltarifs 1962 (Titel: Rest -
GATT-Zugeständnisse) per 1. 1. 1963 in Kraft getreten. 
Das Zollbüro des BWM ist zur Zeit mit der Errechnung der 

Zollsätze ab 1. Juli d. J. beschäftigt; die Arbeiten sind jedoch 
noch nicht abgeschlossen, so dat3 Auskünfte vielfach nicht erteilt 
werden können. 

Es kann jedoch damit gerechnet werden, daF in einigen Wo -
chen den Fachreferaten die Entwürfe zugeleitet werden, so dat3 
dann die Verbände auch über ihr Fachreferat Auskünfte über 
die Aut3enzölle und natürlich auch die Binnenzölle einholen 
können. 

Im Agrar-Sektor erfolgt die zweite Angleichung an den Aut3en -
zolltarif am 1. Januar 1966, so dat3 hier per 1. Juli 1963 keine 
gravierenden Änderungen eintreten mit Ausnahme der oben er -
wähnten Dillon-Restres'ultate. 

Umsatzausgleichssteuer bei der Einfuhr - 

Voraussichtliche Gesetzes-Änderungen (42) 

Auf diesem Gebiet liegen im Augenblick die folgenden drei 
Gesetzesentwürfe vor: 

1. Ermigung der Umsatzausgleichsteuer für Kammzüge 
a) Die EWG-Kommission hatte :bereits vor längerer Zeit die 

Bundesregierung auf Grund des § 155 EWG-Vertrag auf die 
Disparität der umsatzsteuerlichen Belastung im Inland hinge -
wiesen und die Bundesregierung aufgefordert, bis zum Beginn 
der zweiten Stufe die Umsatza'usglei'chsteuer entsprechend zu 
senken. 

Nach Beginn der zweiten Stufe ist die Bundesregierung noch -
mals aufgefordert worden, d'en von diesem Datum ab vertrags -
widrigen Zustand zu beseitigen. 

Erst nachdem die Bundesregierung dieser Aufforderung nicht 
nachgekommen ist, hat die Kommission eine entsprechende 

Richtlinie erlassen, die für die Bundesregierung verbindlich ist. 

b) Daraufhin hz die Bundesregierung dem Bundestag einen 
Gesetzentwurf zugele:tet (Drucksache IV/866 vom 28. 12. 1962, 
Hinweis auf KN 1 ir. 87 Ziff. 1), in dem die bisherige Umsatz -
ausgleichsteuer 

- ab 1. 1. 1963 auf 3 0 /o 

- ab 1.1. 1064 auf 2°/o 
- 

gesenkt werden soll. 

ab 1.1.1965 auf lo/o 

Dieser Gesetzentwurf liegt den Ausschüssen vor. Es ist im 
Augenblick noch nicht zu übersehen, zu welchem Zeitpunkt die 
Verabschiedung erfolgen wird. Nach der Vorlage soll das Ge -
setz am 1. 1. 1963 in Kraft treten. Möglicherweise wird jedoch 
die Kommission gegen das Gesetz Einspruch erheben, da der 
vorgesehene Zeitplan nicht der Richtlinie der Kommission ent -
spricht. 

2. Ermät3igung der Umsatzausgleichsteier für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und bestimmte Milcherzeugnisse 

a) Von den EWG-Partnerländern und auch seitens dritter 
Länder ist seit langem bemängelt worden, dat3 die im Jahre 
1956 eingetretene Befreiung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
von der Umsatzsteuer bis jetzt noch nicht zu einer Senkung der 
Umsatzausgleichsteuer geführt hat. 

b) Nunmehr hat die Bundesregierung mit obiger Regierungs -
vorlage ein Gesetz eingebracht, das ihr die Möglichkeit gibt, 
die Umsatzausgleichsteuer bei den in Betracht kommenden Er -
zeugnissen entsprechend der inländischen Vorbelastung zu 
senken. 

c) Wichtig für die Einfuhrwirtschaft ist Artikel 3 des Gesetzes 
mit folgendem Wortlaut: 

‚Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die Verkündung 
folgenden zweiten Kalendermonats in Kraft.' 

d) Das Gesetz liegt zur Zeit den zuständigen Ausschüssen 
zur Beratung vor. 

3. Erhöhung der Umsatzausgleichsteuer für gewisse Waren mit 
höherer Vorbelastung (Eisen und Stahl, Schiffe, Textilien) 

a) Insbesondere auf Drängen der eisenschaffenden und Textil -
Industrie wird seit langem die Frage einer Erhöhung der Umsatz -
ausgleichsteuer diskutiert. Ähnliche Wünsche sind auch von den 
Werften geäu't3ert worden. 

b) Auf Veranlassung interessierter Kreise Ist von zahlreichen 
Bundestagsabgeordneten ein Initiativa'ntrag (Drucksache IV/66 1) 
dem Bundestag eingebracht worden, der die Regierung ermäch -
tigen soll, die Ausgleichsteuer bis zu 10 0 /o zu erhöhen, sofern 
die tatsächliche Vorbelastung mehr als 20/o über dem derzeitigen 
Umsatzausgleichsteuersatz liegt. 

c) Das Gesetz soll nach dem Entwurf am Tage nach seiner 
Verkündung in Kraft treten. 

d) Auch dieser Antrag befindet sich zur Zeit in den zustän -
digen Ausschüssen zur Beratung. 

Die zuständigen Ausschüsse haben das Bundeswirtscha'Ffs- und 
Bundesfinanzministerium beauftragt, Vorschläge darüber vorzu -
legen, welche Waren im einzelnen unter die vorstehenden Vor -
schläge fallen sollen, wobei offensichtlich auch daran gedacht 
Ist, u. U. Ermät3igungen der Umsatzausgleichsteuer auch bei 
anderen Waren - die nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse 
sind - ins Auge zu fassen, soweit die Vorbelastung weniger 
als 4 resp. 60/o beträgt (z. B. bei Kammzügen). 

Nach den bisherigen Beratungen ist erkennbar, dat3 der Bun -
destag beabsichtigt, die oben zitierten Entwürfe in einem Gesetz 
zusammenzufassen. Diese Entwicklung wird leider die Einräu -
mung von unterschiedlichen Ubergangsfristen erschweren. Wir 
weisen daher die beteiligten Importkreise auf diese Schwierig -
keifen hin und empfehlen ihnen, diese bei Abschlut3 von länger -
fristigen Importkontrakten zu berücksichtigen. 

9 
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Verschiedenes 

Spendenwesen und Spendenunwesen (43) 

(p) In den letzten Jahren wurde ein ständiges Ansteigen von 
Spendenwerbungen festgestellt. Solche beruhen sicherlich Viel -
ach auf sehr berechtigten und anzuer k ennen d en Motiven, 
manchmal aber erfolgen sie auch aus recht zweifelhaften, wenn 
auch regelmät)ig scheinheilig verbrämten Gründen. 

Wir empfehlen daher unseren Mitgliedern dringend, in jedem 
Falle eine sorgfältige Prüfung vorzunehmen und Spenden nur an 
allgemein bekannte und anerkannte Organisationen zu geben. 
In allen anderen Fällen von Spendenwerbungen empfiehlt es 
sich dringend, zunächst gar nichts zu geben, sondern erst bei 
den Geschäftsstellen unseres Landesverbandes nachzufragen. 
Hierbei mut) aber unbedingt die spendenwerbende Stelle oder 
Person, ihre Anschrift und der Spendenwunsch genau bezeichnet 
werden. Der Landesverband ist zwar selbst nicht ‚allwissend", er 
kann sich aber, falls ihm die vorgenannten Angaben gemacht 
werden, rasch und authentisch über fragwürdige Spendenwerber 
erkundigen und seinen anfragenden Mitgliedern dann entspre -
chend Bescheid geben. Dadurch wird sicherlich Viel Schaden 
verhindert und gegenüber ,,Spendenrittern" von vornherein eine 
wirksame Barriere errichtet. 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

dem Inhaber unserer Mitgliedsfirma Georg Durner, lextilgrof)-
handlung in Memmingen, Herrn Georg Durner, zu seiner ehren -
vollen Wiederberufung zum Handelsrichter beim Landge -
richt Memmingen. 

Herr Alfred Gayer, Schweinfurt, 75 Jahre alt 

Herr Alfred Geyer konnte am 7. 1. 1963 seinen 75. Geburtstag 
in erfreulicher Rüstigkeit begehen. Der Verband hat ihm bereits 
seine Glückwünsche übermittelt, möchte aber auch an dieser 
Stelle noch der grol'en Verdienste gedenken, die sich der 
Jubilar auch für unsere Verbandsorganisation erworben hat. 

Herr Geyer, der langjährige Geschäftsführer unserer Mit -
gliedsfirma Eisengrot)handlung Kneffel & Co. GmbH in Schwein -
furt entstammt einer alten Schweinfurter Bürger- und Eisen -
händlerfamilie, in deren Besitz die Firma seit vier Generalionen 
ist. Herr Gayer hat nach Besuch der Mittelschule eine ausge -
zeichnete Lehrzeit hinter sich gebracht und stand während der 
beiden Kriege als Reserveoffizier an vorderster Stelle der Front. 
Nach dem Kriege setzte er sich mit der ihm auszeichnenden Tat -
kraft für den Wiederaufbau seiner Firma ein, die sich eines stän -
digen Aufstieges erfreuen konnte und deren Ansehen von Jahr 
zu Jahr wuchs. 

Herr Alfred Geyer, der in seiner Jugend ein erfolgreicher 
Rennruderer war, liebt die Natur und die Kunst, wobei er sich 
vor allem Viel mit den Kunstwerken der Malerei beschäftigt. 
Wir wünschen Herrn Geyer, dat) er noch lange Jahre nicht nur 
weitere Erfolge innerhalb seiner beruflichen Arbeit verzeichnen, 
sondern sich auch seinen Liebhabereien in gleich bleibender 
Gesundheit und Rüstigkeit hingeben kann. 

Herr Bernhard Meier, Fürth/Bay., t 
Nach langer, schwerer Krankheit verschied am 29. 1. 1963 der 

Komplementär unserer Mitgliedsfirma DEMKA, Dyckerhoff, Meier 
& Köbig K.G. in Fürth/Bay. und Nürnberg, Herr Bernhard Meier. 
Wir verlieren mit ihm eine Persönlichkeit, die sich über 50 Jahre 

stets in uneigennütziger Weise für die Belange des bayerischen 
GroF1hartdels eingesetzt hat. 

Unser Schatzmeister 60 Jahre 

Der getreue Schatzmeister unseres Landesverbandes, Herr 
Josef Grimm, Teilhaber der Firma Grimm, Schmidt & Co. 
KG., Grol1handlung für Galanterie-, Spiel- und Kurzwaren, 
Augsburg, feierte am 12. 2. 1963 seinen 60. Geburtstag. Der 
Jubilar war ursprünglich Bankmann und stiel) erst 1938 zum Grot)-
handel. In diesem Jahre übernahm er mit mehreren Gesellschaf -
tern die Kurz- und Spielwaren-Grol)handlung Wernecker & Farn -
bacher, Augsburg, und führte sie unter dem Namen Grimm, 
Schmidt & Co. KG. weiter. Del3 Herr Grimm als Grolhändlerin 
seinem richtigen Element ist, beweist der Erfolg seiner Tätigkeit. 
Es fehlte nicht an Schwierigkeiten. Kaum war die seit 1829 'be -
stehende Grof ) handlung übernommen, brach der Krieg aus mit 
all seinen Schwierigkeiten und Problemen. Im Jahre 1944 wurde 
das Geschäftshaus vollständig zerstört. Der Betrieb muf ) te in 
behelfsmäf)igen Unterkünften weitergeführt werden, bis im Jahre 
1956 die Firma ihr neu erbautes Geschäftshaus beziehen konnte. 
Heute zählt das Unternehmen zu den gröften Firmen im Sorti -
mentsgroFhandel in der Bundesrepublik. 

lJberzeugt von der Wichtigkeit der beruflichen und fachlichen 
Organisationen stellt Herr Grimm seinen Rat und seine Erfahrung 
auch in zahlreichen und zum Teil sehr verantwortungsvollen 
ehrenamtlichen Stellungen zur Verfügung. Er ist Mitglied des 
Vorstandes unseres Landesverbandes; hier bekleidet er den so 
wichtigen Posten des Schatzmeisters zu unser aller Zufrieden -
heit. Er ist weiter Vorsitzender des Zentralverbandes des Sorti -
mentsgrol)harsdels in der Bundesrepublik und Vorsitzender des 
Fachzweigs Kurz-, Galanterie- und Spielwaren in unserem Lan -
desverband, auF ) erdem ist er Mitglied der Vollversammlung, des 
Handelsausschusses und des Vergleichsausschusses der Industrie -
und Handelskammer Augsburg. 

Herr Grimm hat sich somit als verlässiger Streiter für die 
Interessen unseres Grol)handels bewährt. Er ist mit seiner Person 
Beweis dafür, dat3 man sowohl ein vorbildlicher und erstklassiger 
Grol3handelskaufmann wie aber auch ein rastlos für die allge -
meinen Belange des Berufsstandes Tätiger sein kann, ohne zum 
Roboter zu werden. Er ist immer ein warmherziger Mensch ge -
blieben, der seinen gesunden Ausgleich in seinem landwirt -
schaftlichen Gut bei Schrobenhausen und als begeisterter Sport -
fischer findet. Wir gratulieren Herrn Grimm auch an dieser Stelle 
nochmals recht herzlich. 
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des Bayerischen Groi- und Aufenhandels 

(Unternehmer- und Arbeitgeberverband) eV 

HEFT 3 18. JAHRGANG 

München, den 28. März 1963 

B 1579 E 

Liebe Kolleginnen, 

Liebe Kollegen, 

s 

der Verbandstag des Bayerischen Groß- und Außenhandels 

findet am 

FREITAG, DEN 17. MAI 1963 

IN AUGSBURG 

statt. Es ist dies eine der wenigen Gelegenheiten, bei der wir die Offentlichkeit auf die Be -
deutung des Bayerischen Groß- und Außenhandels innerhalb der gesamten Wirtschaft auf -

merksam machen können. 

Führende Persönlichkeiten aus Staat und Wirtschaft haben ihr Erscheinen bereits zugesagt und 
werden unserer Veranstaltung einen repräsentativen und würdigen Rahmen verleihen. 

Die Wirksamkeit unserer Kundgebung steht und fällt allerdings mit dem Interesse, das wir 
alle dafür entgegenbringen. Es Ist eine alte Erfahrung, daß nur solche Veranstaltungen in 
der Offentlichkeit Beachtung finden, die auch eine gute Beteiligung aufzuweisen haben - 

denken wir nur an die Zusammenkünfte anderer Wirtschaftsverbände oder an die Ver -

sammlungen von Parteien und Gewerkschaften. 

Mein Wunsch an Sie ist deshalb: Geben auch Sie durch Ihre Teilnahme unserem Verbands -

tag die Bedeutung, die ihm und unserem gesamten Berufsstand zukommt. 

Ihre Sorgen und Wünsche - die Anliegen des Bayerischen Groß- und Außenhandels werden 
an diesem Tag der Offentlichkeit vorgetragen. Warum also sollten Sie selbst nicht dabei 
sein? Ich möchte Sie deshalb nochmals herzlich bitten, 

stellen Sie sich hinter Ihre Berufsorganisation 

und kommen Sie am 17. Mai 1963 nach Augsburg. 

Ich erwarte Sie bestimmt und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen 

WALTER BRAUN 

Vorsitzender des Landesverbandes 
des Bayer. Groß- u. Außenhandels 
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dal3 er auch künftig so zu verfahren gedenkt oder wenn ein Arbeitgeberfragen berechtigter Verdacht besteht, daF1 der Arbeitnehmer nicht 
arbeitsunfähig ist. 

4. Grobe Versföl3e gegen ärztliche Vorschriften oder das Ver -
Zur Tarif situation (44) halten, das man vom Arbeitnehmer im eigenen Interesse zur 

Förderung seiner Genesung erwarten kann, berechtigen eben-
falls zur fristlosen Kündigung. (j) Self Beginn dieses Jahres haben mehrere Sitzungen des 

Arbeitgeber- und Tarifausschusses und auch Verhandlungen mit 
den Gewerkschaften stattgefunden. Es konnte wegen der grofen 
Forderungen der Gewerkschaften immet noch kein Oberein-
kommen erz ie lt werd e n . I)in nrkdn Vnrhnrr4liinn findet in die - 

Arbeitsgerichtliche 
sen T ag en . Ob m it Entscheidungen 
schaffen kommt, kann nicht gesagt werden. Nach einem evtl. 

umgehend Übereinkommen m g e benachrichtigen , g werden e b wir e unsere n e Mitglieder n f a l l s (47) 

Weiterbeschäftigung ausgelernter 
Lehrlinge (45) 

(I) Aus gegebenem AnlaJ3 machen wir unsere Mitglieder auf die 
Bestimmungen in § 8 des kaufmännischen Lehrvertrages auf -
merksam, der sich mit der Weiterbeschäftigung ausgelernter 
Kaufmannslehrlinge befal3f. Wenn einer der Vertragspartner, der 
Lehrherr oder der Lehrling, nach Abschlul3 der Lehre ein Arbeits -
verhältnis mit dem anderen nicht einzugehen beabsichtigt, so 
muF er dies - nach diesem Paragraphen - dem anderen spä -
testens drei Monate vor Ablauf der Lehrzeit oder, wenn der 
Lehrling vorzeitig zur Lehrabsc'hluFprüfung zugelassen wird, un -
verzüglich nach Kenntnis der Zulassung schriftlich anzeigen. 
Wird eine solche Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig vorge -
nommen, so ist der Lehrling nach Beendigung der Lehrzeit zu 
den zu vereinbarenden, oder wenn eine gültige Vereinbarung 
nicht zustande kommt, zu den gesetzlichen bzw. tariflichen Be -
dingungen eingestellt. 

Diese Bestimmung wird off nicht beachtet, wodurch leicht 
Komplikationen entstehen können. Bei der Mehrzahl der heuer 
auslernenden Lehrlinge dürfte der Zeitpunkt zu dieser Anzeige 
allmählich herankommen. Wenn ein Lehrherr einen Lehrling nicht 
als Angestellten übernehmen will, empfiehlt es sich, dies bald 
dem Lehrling bzw. seinen gesetzlichen Vertretern mitzuteilen; 
im anderen Falle ist es ratsam, mit dem Lehrling die notwendigen 
Vereinbarungen für die O bernahme ins Angestelltenverhältnis 
alsbald zu treffen. In Zweifelsfällen sind unsere Geschäftsstellen 
zur Beratung bereit. 

Kündigung wegen Krankheit (46) 

(j) Häufig wird die Auffassung vertreten, dal3 dem Arbeitnehmer 
während einer Erkrankung nicht gekündigt werden dürfe. Diese 
Auffassung Ist falsch. Als Grundregel gilt, dal1 zwar während 
einer Krankheit, nicht aber wegen einer Krankheit gekündigt 
werden darf. Von dieser Grundregel gelten folgende Ausnah -
men, in denen auch wegen einer Krankheit die Kündigung aus -
gesprochen werden darf: 

1. Nur anhaltende Krankheit, die noch erhebliche Zeit dauern 
wird oder deren Ende nicht abzusehen ist, oder sehr häufige 
Erkrankungen an demselben Grundleiden sind Grund zur 
fristlosen oder ordentlichen Kündigung, aber auch nur dann, 
wenn es für den Arbeitgeber bei Abwägung der beideseiti -
gen Interessen nicht zumutbar ist, das Arbeitsverhältnis fort -
zusetzen und durch andere Mal3nahmen, wie Versetzung im 
Betrieb, keine Abhilfe geschaffen werden kann. 

2. Meldet der Arbeitnehmer sich nicht oder nicht unverzüglich 
'krank, so berechtigt das den Arbeitgeber nur zur fristlosen 
Kündigung, wenn es sich um Wiederholung trotz Ermahnung 
handelt oder der Arbeitnehmer zu erkennen gibt, daF er den 
gleichen Versfol3 auch in Zukunft begehen werde. 

3. Auf Grund tarifvertraglicher Abmachung ist der Arbeitnehmer 
verpflichtet, binnen 3 Tagen ein ärztliches Attest beizubrin -
gen. Ein Versfof gegen diese Pflicht berechtigt den Arbeit -
geber nur bei Wiederholung trotz Ermahnung zur fristlosen 
Kündigung oder wenn der Arbeitnehmer zu erkennen gibt, 

Rückzahlung von Provisionsvorschüssen 
(j) Das LAG Düsseldorf hat mit Urteil vom 11.5. 1962 - 8 Sa 
135/62 - über die Frage der Rückzahlungsverpflichtung von 
Provisionsvorschüssen entschieden. Einigen sich die Parteien 
eines Handelsvertretervertrages darüber, da13 der Handelsver -
treter Provisionsvorschüsse zurückzuzahlen hat, so liegt darin 
gleichzeitig ein Anerkenntnis, Vorschüsse, die gewährt worden 
sind, zu verschulden. Der Handelsvertreter kann sich danach 
nicht mehr darauf berufen, del3 vor dem Zeitpunkt dieses Aner -
kenntnisses den Provisionsvorschüssen noch Provisionsansprüche 
gegenüber gestanden hätten. 

Etwas anderes kann nur gelten, wenn Provisionen erst nach 
der Einigung fällig werden. Mt solchen später entstandenen 
Provisionsansprüchen kann der Handelsvertreter auch gegen -
über einem anerkannten Betrag auf Rückzahlung von Vorschüssen 
noch aufrechnen. 

Steuerfragen. 

Teilerlaß der Gewerbesteuer 
bei Flüchtlingsbetrieben (48) 

(sr) Die Bundesregierung hat beschlossen, die Verwaltungs -
anordnung betr. Teilerlal3 der Gewerbesteuer bei Betrieben von 
Vertriebenen, Flüchtlingen und Verfolgten sowie von Kriegs -
sachgeschädigten und Evakuierten (letzte Fassung vom 13.4. 1962, 
Bundesanzeiger Nr. 75 y. 17. 4. 62) aufzuheben. 
Nach dieser Anordnung wurden Dauerschulden und Dauer -

schuldzinsen, die nach den gewerbesteuerrechtlichen Vorschrif -
ten dem Gewerbekapital bzw. dem Gewerbeertrag zuzurechnen 
sind, unter bestimmten Voraussetzungen bei Flüchtlingsbetrieben 
nur mit 40°/a angesetzt. Der Grund für die Aufhebung dürfte 
erhebliche Bedenken an der Rechtmäf3igkeit der Verwaltungs -
anordnung sein, die auf Grund der neuesten Rechtsprechung 
entstanden sind. 

Die Aufhebung dieser Verwaltungsanordnung hat selbstver -
ständlich nicht zur Folge, dal3 damit zukünftig die betroffenen 
Betriebe von steuerlichen Erleichterungen aus Billigkeitsgründen 
ausgeschlossen sind. Die grundsätzliche Rechtslage hat sich in -
sofern nicht geändert. Flüchflingsbetriebe mit verhältnismäl3ig 
hohen Dauerschulden können also auch in Zukunft grundsätzlich 
auf dem Wege der Billigkeitsentscheidung gewerbesteuerrecht -
liche Erleichterungen erhalten. 

,,Anschaffungsnahe Aufwendungen" (49) 
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Der Bundesfinanzhof entschied, daF die Aufwendungen alle 
.anschaffungsnah* sind, da sie im Jahr der Anschaffung und in 
den beiden folgenden Jahren erfolgt sind. Es sind somit Auf-
wendungen, die in zeitlichem und sachlichem Zusammenhang 
mit dem Erwerb des Hauses für dessen Umbau, Erneuerung oder 
Erweiterung gemacht wurden und aktiviert werden müssen. Auch 
solche Aufwendungen sind aktiierungspflichfig, mit denen der 
Kaufer zum Zeitpunkt des Kaufes noch nicht rechnete, da ihm 
die Mängel noch nicht bekannt waren. 

nur 
Eine Hinzurechnung 

in Frage, soweit 
zu den Anschaffungskosten kommt jedoch 
es sich um Aufwendungen handelt, die 

nicht geringfügig sind. Die für diese Fälle im Abschnitt 
der Einkommensteuerrichtlinien getroffene Regelung, 

157 Abs.4 
nach der 

eine Zurechnung nur geprüft werden sol!, wenn innerhalb des 
3jährigen Zeitraums die Aufwendung des Erwerbers mehr als 
250/ 0 der Mieteinnahmen ausmacht, kann nicht immer maF3-
gebend sein. Der BFH stellt auch auf das Verhältnis des Kauf -
preises zu den zusätzlichen Aufwendungen ab, wobei allerdings 
die Festlegung eines bestimmten Prozentsatzes seitens des BFH 
abgelehnt wird. Die anschaffungsnahen Aufwendungen in Höhe 
von etwa DM 6000,- im Verhältnis zum Kaufpreis von DM 15300, -
sind jedenfalls nicht als geringfügig anzusehen. 
Neben diesen akfivierungspflichtigen .,anschaffungsnahen Auf-

wendungen kann jedoch sofort abzugsfähiger Erhalfungsaufwand 
(auch in dem anschaffungsnahen Zeitraum von 3 Jahren) auf-
treten. Aufwendungen, die sich aus nach dem Erwerb einge-
tretenen Umständen ergeben, sind sofort absetzbar z. B. Kosten 
für den Ersatz zerbrochener Fensterscheiben, Reparatur an Her -
den und Ofen und dergleichen. Lt sich dieser Teil nicht ein -
wandfrei abgrenzen, so kann man den sofort abzugfähigen Teil 
im Wege einer Schätzung ermitteln. 

Wie jetzt bekannt wurde, wird die Bundesregierung den vom 
Bundestag gewünschten Gesetzentwurf nicht zu diesem Zeit -
punkt vorlegen können. Es Ist jedoch möglich - so erfährt man 
weiter - daf er noch vor den Parlamentsferien eingebracht 
werden wird. 

So bleibt zunächst abzuwarten, wann wir wieder dazu be -
richten können. 

Der Großhandel, seine 
Kunden und Konkurrenten 

Das Genossenschaftsproblem (52) 

(p) Im Einvernehmen und in Zusammenarbeit mit uns hat der 
Gesamtverband des Deutschen Grol- und Au1enhandels zu dem 
Referenten-Entwurf eines neuen Genossenschaftsgesetzes des 
Bundesjustizministeriums eine ausführliche Stellungsnahme (vom 
23. 2. 1963) abgegeben. Sie ist zu umfangreich, als dat1 sie auch 
nur allen interessierten Mitgliedern zugeleitet werden könnte. 
Da sie jedoch nunmehr im Druck erschienen ist, empfehlen wir, 
sie beim Verlag Peter Buchbender, Bonn, Breitesfr. 13-15 zu 
bestellen (Heft 16 der Schriftenreihe des Instituts für Handels -
fragen, Preis DM 2,50). 

Verbandsnachrichten 

Berufsausbildung und Sitzung des Vorstandes (53) 

(la) Die jüngste Sitzung des Vorstandes unseres Landesverban-'-förderung des stand ganz unter dem Zeichen des bevorstehenden Ver -
bandstags, der am 17. 5. 1963 in Augsburg stattfinden wird. In 
eingehenden Besprechungen wurden die organisatorischen Richt -
linien für den offiziellen Teil am Vormittag und die am Nachmit -Ausbildertagung in München (50 
tag stattfindende Mitgliederversammlung festgelegt. 

Der Vorstand befaf1te sich auf)erdem mit der augenblicklich im 
Vordergrund stehenden Änderung des Umsatzsteuergesetzes, 
die in der nächsten Sitzung des Steuerausschusses unseres Lan -
desverbandes ausführlich diskutiert werden soll. Im Rahmen 
eines Zwischenberichts zu den bevorstehenden Tarifverhandlun -
gen sprach sich der Vorstand nochmals einhellig für grötmög -
liche Zurückhaltung gegenüber den Forderungen der Tarifpartner 

(la) Die Einführung junger Menschen in das Berufsleben, die Aus-
bildung und Erziehung der Lehrlinge zählt mit zu den wichtigsten 
Aufgaben des Unternehmers im Grol)handel. 

Warum die Berufsausbildung eine so entscheidende Voraus-
setzung für Personalpolitik und Betriebserfolg ist, wollen wir 
einmal gemeinsam mit den Lehrlingsausbildern unserer Mitglieds-
firmen erörtern. 

aus. 
In Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer für 

München und Oberbayern veranstaltet unser Landesverband 

ami. Mai 1963 im Berufsheim des Bayerischen Handels in München Off entlichkeitsarbeit (54) 

eine (la) Die Zusammenarbeit mit der örtlichen und überregionalen 
Presse beschäftigte den Ausschuf5 für Werbung und Offentlich-

- Ausbilderfagung. 
keitsarbeit in seiner letzten Sitzung, die turnusgemäF5 in Augs -
burg stattfand. Dabei konnte festgestellt werden, dat1 der von 
uns erstellte Situationsbericht ,Der Bayerische GroF1handel warnt 
vor Sfeuererhöhungen (in Heft 2 unserer Verbandszeitschrift im 
Wortlaut abgedruckt) bei der bayerischen Presse wiederum er -
freuliches Echo fand und in maf ) gebenden Tageszeitungen ver -
öffentlicht worden ist. Der Ausschuf) befafte sich dann mit wei -
teren Aufgaben, die sich vor allem auf aktuelle Probleme des 
bayerischen Groflhandels konzentrieren sollen. Als wesentliche 
Voraussetzung für die bisher erzielten Ergebnisse wurde das 
Prinzip der Dezentralisierung bezeichnet, die eine enge Kontakt -
nahme der Ausschuf1mitglieder mit den jeweils örtlichen Presse -
organen in den verschiedenen Bezirken Bayerns ermögliche. Daf3 

Im Rahmen von Kurzreferaten und gemeinsamen Diskussionen 
sollen wichtige Probleme der Lehrlingsausbildung im Grof5handel 
gemeinsam besprochen werden. 

In Hinblick auf die nicht immer erfreulichen Ergebnisse der 
letzten Kaufmannsgehilfenprüfungen sehen wir in dieser Tagung 
eine wirksame Unterstützung für die Ausbildungsarbeit im Betrieb. 
Nach diesem Modellfall sollen später auch in anderen Kammer-

Bereichen Veranstaltungen dieser Art durchgeführt werden. 

Anmeldungen nimmt die Hauptgeschäftsstelle des Landesver-
bandes in München 2, øttostral5e 7, entgegen, bei der auch das 
Tagungsprogramm angefordert werden kann. 

(51) die auf Breitenwirkung zielende Werbungs- und Offentlichkeits -
arbeit unseres Ausschusses keine schlechte Idee zu sein scheint, Beruf sausbildungsgesetz noch nicht in Sicht dürfte die Tatsache bestätigen, dat3 man auch andernorts zu die-

(la) Im September vorigen Jahres schrieben wir an dieser Stelle, 
dat1 aller Voraussicht nach bis zum 1.2. 1963 der schon für 
Oktober 1962 erwartete Entwurf für ein Berufsausbildungsgesetz 
vorliegen soll. 

sem Delegations -System übergegangen ist. 
Organisatorische Vorbereitungen für den bevorstehenden Ver -

bandstag und Fragen der inneren Werbung standen auf)erdem 
auf der Tagesordnung. 

4 



Nr. 3/18. Jhrg. 

Verkehr 

DER BAYERISCHE GROSS- 

Ab 1. 4.1963 Inlandspostgebühren auch 
nach Luxemburg (55) 

(so) Auf Beschlull des Postverwaltungsrates treten mit Wirkung 
vom 1. 4. 1963 im Verkehr mit Luxemburg die gleichen er -
mäF1igten (Inlands-) Postgebühren in Kraft, wie sie zu Beginn 
des Jahres mit Belgien und Frankreich für Briefe bis 20 g, Post -
karten und Antwortkarten eingeführt wurden. 

Postanweisungs- und Postscheckverkehr - 

Erhöhung der Höchstbeträge im Verkehr 
mit der Schweiz (56) 

(so) Mit Wirkung vom 1. 3. 1963 wurde der Höohstbe{rag für 
Postanweisungen nach der Schweiz auf 2700,— SF (bisher 
1400,— SF) und der für die Postanweisungen in umgekehrter 
Richtung auf 2500,— DM (bisher 1300,— DM) festgesetzt. Vom 
gleichen Zeitpunkt an beläuft sich der Höchstbetrag für Post -
nachnahmesendungen nach der Schweiz auf DM 2500,— (bisher 
DM 1300,—) und der für Posfnachnahimesendungen in umge -
kehrter Richtung auf 2700,— SF (bisher 1400,— SF). 

Noch einmal: Die Postgebühren -
erhöhung (57) 

(p) Seit Jahren hat wohl keine gesetzliche Neuregelung oder 
behördliche MaFnahme im Kreise unserer Mitglieder einen der -
artigen Sturm entfacht, wie die am 1. März 1963 in Kraft ge -
tretene Neuregelung der Postgebühren. Immer wieder wird dem 

UND AUSSENHANDEL 28. März 1963 

Landesverband versteckt oder mehr oder minder offen der Vor -
wurf gemacht, daF3 er sozusagen ,,geschlafen" habe. Wir können 
hierzu eindeutig feststellen, dat1 dies keineswegs der Fall war. 

Allerdings ist zu beachten, dat1 es sich ja nicht um ein neues 
Gesetz handelte, das alle verwaltungsmäFigen und parlamenta -
rischen Instanzen (einschIiefIich des Bundesrates) durchlaufen 
hatte, bei denen man zu geeigneter Zeit, soweit nötig, hätte 
,,einhaken können, sondern da13 der Natur der Sache nach sich 
alles sozusagen im engsten Rahmen (innerhalb des Verwaltungs -
rats der Bundespost und lediglich unter Einschaltung des Post -
ausschusses des Deutschen Industrie- und Handelstages) ab -
spielte. Dem Verwaltungsrat der Bundespost gehören je fünf 
Vertreter des Bundestages, des Bundesrates und der Gesamt -
wirtschaft (darunter ein Vertreter des Gro,f1- und Aufenhandels) 
sowie sieben Vertretern des Personals der Bundespost und je 
ein Sachverständiger aus dem Gebiet des Nachrichten- sowie 
des Finanzwesens an. Der Vertreter des GroF3- und AuFenharidels 
im Verwaltungsrat hat selbstverständlich die berechtigten For -
derungen unseres Berufsstands mit allem Nachdruck vertreten 
und ebenso we die übrigen Vertreter der Wirtschaft imi Ver -
waltungsrat gegen die beabsichtigten Gebührenerhöhungen ge -
stimmt. Sie konnten sich jedoch, da sie sich ja - wie erwähnt -
in der Minderheit befinden, nicht durchsetzen. Im Postausschuf 
des Deutschen Industrie- und Handelstags ist der Grof 1 handel 
ebenfalls vertreten und dort wurde rasch eine Einigung innerhalb 
der einzelnen Wirtschaftsstufen erzielt. Die Verhandlungen des 
Postausschusses mit dem Verwaltungsrat der Bundespost führten 
dann immerhin zu gewissen Ergebnissen, die für die Wirtschaft 
für das Jahr 1963 eine Einsparung von DM 180 Millionen er -
brachte, worüber wir bereits in Artikel 16 in Heft 1/63 dieser 
Zeitschrift berichteten. 

Jedenfalls haben sowohl wir wie unser Gesamtverband in 
Bonn, sobald sich das Ausmat1 der zu erwartenden Gebühren -

MESSE HANNOVER 

28 April-7. Mai 

. 

1963 
Informationsmaterial 

und Messe-Ausweise 

durch die Industrie -

und Handelskam -

mern. Kataloge 

sind ab 16. April 1963 

verfügbar. 

II 
A& 143 II . 

5 



Nr. 3/18. Jhrg. DER BAYERISCHE GROSS- UND AUSSENHANDEL 28. März 1963 

erhöhungen überblicken IieF, energisch gegen diese unzumut -
baren Belastungen gerade des Grof)handels protestiert. Auch 
darüber haben wir bereits in dem genannten Artikel 16 berichtet. 
Auf eine Eingabe an eine Oberpostdirektion hat diese folgen -
dermalen geantwortet: 

,,Die Deutsche Bundespost ist stets bestrebt, ihre Kunden über 
bevorstehende Änderungen rechtzeitig zu unterrichten und nach 
deren Einführung etwaige Härten soweit irgend möglich durch 
Obergangslösungen zu mildern. Wir bitten jedoch zu berück -
sichtigen, daf3 Einzelheiten über Änderungen, die nicht im Ver -
waltungswege, sondern durch Rechtsverordnung festzusetzen 
sind, erst dann bekanntgegeben werden können, wenn die 
rechtlichen Grundlagen dafür in der endgültigen Form vorlie -
gen. Die Beschlui3fassung über die neue Verordnung zur Ände -
rung der Verordnung über Gebühren im Postwesen hat sich in -
folge langwieriger Verhandlungen mehrfach verzögert und 
konnte daher leider erst verhältnismig kurze Zeit vor ihrem 
Inkrafttreten veröffentlicht werden. Wie Ihnen bekannt sein wird, 
sind die Schwierigkeiten zu einem erheblichen Teil auch darauf 
zurückzuführen, da der vom Bundesministerium für das Post -
und Fernmeldewesen ursprünglich für die -Einführung der neuen 
Gebühren- und Postordnungsbestimmungen vorgesehene Zeit -
punkt auf Verlangen der Bundesregierung aus fiskalischen Grün -
den vorverlegt werden multe. 

Die zuständigen Herren des Bundesministeriums für das Post -
und Fernmeldewesen, denen wir den Inhalt Ihres Schreibens bei 
einer Besprechung mitgeteilt haben, zeigten für Ihr Vorbringen 
vollstes Verständnis und bedauern die Ihren Mitgliedern ent -
standenen Unannehmlichkeiten. DaF ein Versäumnis der Deut -
schen Bundespost im Sinne Ihrer Ausführungen nicht vorliegt, 
dürften Ihnen die vorstehend dargelegten Gesichtspunkte ge -
zeigt haben. Dem in Ihrem Schreiben zum Ausdruck gekom -
menen Vorwurf, die Post vereinfache sich ihre Arbeit auf Kosten 
ihrer Kunden, dürfen wir entgegenhalten, da13 die Deutsche Bun -
despost gesetzlich verpflichtet ist, ihre Ausgaben durch Einnah -
men zu decken und nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen 
zu arbeiten. Ohne ständige Senkung der Selbstkosten wäre es 

Schweizer 
Mustermesse 
Basel 
20.- 30. April 1963 

In 21 Hallen und 27 Gruppen 
zeigt die Schweizer Industrie 
ihre Qualitäts-Erzeugnisse. 
Auskunft, Prospekt und Katalog 
durch die schweizerischen 
Botschaften, 
Gesandtschaften, Konsulate 
und Handelskammern. 

nicht möglich gewesen, die Postgebühren seit der Währungs -
reform fast unverändert beizubehalten und sie -1963 nur in einem 
Umfang anzuheben, der weit hinter den Preissteigerungen der 
Wirtschaft seit 1948 zurückbleibt. 

Betriebsvereinfachungen gehen also letzlich durchaus nicht 
‚auf Kosten» der Postkunden, sondern müssen sogar in ihrem 
Interesse liegen. 

Um den Paketselbstbuchern entgegenzukommen, die noch 
über gröi)ere Bestände an Durchschreibesätzen in Braundruck 
verfügen und künftig ihre Sendungen freigemacht einliefern 
wollen, hat das Bundesministerium für das Post- und Fernmelde -
wesen trotz mancher Bedenken folgende Ubergangsregelung zu -
gelassen; 

Die Durchschreibesätze dürfen vorläufig auch für freigemachte 
gewöhnliche Postsendungen weiter verwendet werden, wenn 
die Selbstbucher im Aufschriftzettel die braune Drucknachbil -
dung des Nummernzettels mit einem amtlichen, in schwarzem 
Druck ausgeführten Nummernzettel sorgfältig überkleben. Die 
erforderlichen Nummernzeilel werden von den Einlieferungs -
postämtern, die bereits entsprechend angewiesen sind, kosten -
los abgegeben. Eine Kennzeichnung von Durchschreibesäfzen 
auf andere Art - z. B. durch Klebzettel oder Stempelabdruck 
„frei' - kann aus postbetrieblichen Gründen leider nicht zu -
gelassen werden. 

Wir hoffen, dat5 Ihren Mitgliedern mit dieser Regelung gedient 
Ist, und würden uns freuen, wenn unser Schreiben zu einer 
weniger harten Beurteilung der mit der Gebührenverordnung zu -
sammenhängenden MaFnahmen beitragen würde.' 

Soweit die Oberpostdirektion. Mögen diese übergangsweisen 
Erleichterungen durchaus auch anzuerkennen sein, das Gesamt -
resultat ist auf jeden Fall - darin stimmen wir mit unseren Mit -
gliedern voll überein - 
unbefriedigend. 

gerade für unseren Berufsstand völlig 

Ganz abgesehen davon, daf die allgemeinen Erhöhungen bei 
Drucksachen, Postkarten, Paketen, Zahlkarten, Postanweisungen 
usw. für den Grofhandel eine starke finanzielle Mehrbelastung 
darstellen, sind es gewisse neueingeführte Gebühren, die nicht 
nur viel Geld kosten, sondern auch vom Standpunkt des Post -
kunden aus nicht verständlich sind. So verlangt die Bundespost 
ab 1. 5. 1963 von den Selbstabholern von Paketen eine monat -
liche Gebühr von DM 10,—, obwohl die Selbstabholer doch die 
Post entlasten und für das Selbstabi-iolen Arbeitskräfte einsetzen 
müssen. 

Die Gebühren im Fernschreibedienst sind aE; 1. 2. 1963 zu 
einem gewissen Teil um 1000/ 0 erhöht worden. Zu einer solchen 
Erhöhung liegt nach Ansicht des Gro1handels keinerlei Veran -
lassung vor. 

Für einzelne Sparten des Grofhandels wirkt sich die Neu -
bemessung der sperrigen Pakete ganz besonders hart aus. Wer -
den beispielsweise Stoffe versandt, die, wie z. B. Möbelstoffe, 
130 cm breit liegen, so überschreiten diese Pakete neuerdings 
das zulässige Mat3 um 10 cm und werden als sperrige Pakete 
behandelt. Berücksichtigt man au1er dem Sperrgutzuschlag noch 
die erhöhte Zustell-. und Einziehungsgebühr sowie den erhöhten 
Schnellpostzuschlag, so ergibt sich z. B. für ein 7-kg -Paket 
(3. Zone) eine Gebührenerhöhung um 1000/o. 

Die Post verlangt in Zukunft für jedes nicht vom Absender 
freigemachte Paket eine Einziehungsgebühr von 0,50 DM, wäh -
rend vorher bei Bezahlung des Portos durch den Empfänger 
keinerlei Einziehungsgebühr verlangt wurde. Das bedeutet für 
gewisse Branchen des Grot5handels eine zusätzliche Belastung, 
die monatlich leicht mehrere Hundert DMark ausmachen kann. 
Der GrofhandeIsunternehmer hat es aber nicht in der Hand, 
seine Lieferanten, hier also vornehmlich die Industrie, dazu - zu 
zwingen, von dem bisher häufig geübten Usus abzugehen, Sen -
dungen unfrei zu verschicken. 

Da diese Belastungen zu den bei Bundesbahn und gewerb -
lichem Güterfernverkehr erhöhten Frachten hinzukommen, mut5 
ernstlich befürchtet werden, dat5 solche Belastungen die Be -
mühungen des Grot5hande!s, die Preise zu halten, zunichte 
machen. 
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Tempo steigern - Kosten senken 

Der Stadt- und Nahverkehr hat seine eigenen Gesetze. 
Auf diese Gesetze ist der Eiltransporter von 
Mercedes-Benz zugeschnitten: wendig, übersichtlich, 
bequem zu fahren wie ein Pkw, von außen auch 
nicht größer - aber dafür hat er's in sich: 1 3 / 4 t Nutz -
last, je nach Ausführung bis zu 6 qm Ladefläche bzw. 
7,5 cbm Laderaum (nach DIN 70020). Er hat die 
ideale Größe für den Eiltransport und bewährt sich in 
allen Branchen: als Kastenwagen mit Dreh- oder 
Schiebetüren, als Pritschenwagen, Tief lader oder als 
Fahrgestell für Aufbauten nach Wunsch des Kunden. 

Wo in der Kalkulation jeder Pfennig zählt, hilft der 
langlebige 50 -PS-Dieselmotor Transportkosten 
senken. Wo die Tachonadel vom Uhrzeiger gehetzt 
wird, ist der temperamentvolle 68 -PS-Benzinmotor 
in seinem Element. Diesen Wagen brauchen Sie -
am liebsten sofort? Dann lernen Sie gleich seinen 
neuesten Vorteil kennen: für den Eiltransporter 
hat die Daimler-Benz AG ein eigenes Werk in 
Düsseldorf eingerichtet. Dort läuft jetzt die Produk -
tion auf vollen Touren - zu Ihrem Nutzen! Der 
Mercedes-Benz Händler wird es Ihnen bestätigen. 

1I ic lic IC 1 1 Z 

Ihr guter Stern auf allen Straßen 
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Es ist nun zweifellos zuzugeben, daF die Bundespost als reiner 
Leistungsbetrieb tatsächlich gezwungen war, die Erhöhungen 
der Löhne und Gehälter in ihrem Etat unterzubringen, d. h. 
diesen - eben durch Erhöhung auch der Einnahmen auszu -
gleichen. Ebenso wie bei der Bundesbahn die ständigen Lohn -
und Gehaltserhöhungen zu einer Erhöhung der Fracht- und 
Personentarife sozusagen zwangsläufig führte, war eben auch 
die Bundespost gezwungen, ihre Gebühren den gesteigerten 
Personalausgaben anzupassen. Gleichwohl hätte man gerade 
auch vom Standpunkt des Groihandels aus erwarten können, 
dat dies wenigstens in einer malvolleren und nicht mit solchen 
Folgen verbundenen Weise geschehen wäre. Denn im Maf5haIten 
sollte nun einmal gerade die öffentliche Hand der Wirtschaft mit 
gutem Beispiel vorausgehen. Der GroF 3 handel begrült sicherlich 
jede Rafionalisierungsmaljnahme der Bundespost, die zu einer 
Erhöhung der Leistungen, nicht aber zu einer Einschränkung der 
Leistungen führt und nicht zu Lasten der Wirtschaft geht. Wenn 
Drucksachen für ihre Beförderung häufig 7 bis 14 Tage benöti -
gen, so spricht dies eben nun einmal nicht für eine durchdachte 
Planung bei der Deutschen Bundespost. 

Im übrigen ist es selbstverständlich klar, dat) die neuen Ge -
bühren nun einmal Tatsache sind und nicht wieder von heute auf 
morgen geändert werden können. Gleichwohl werden wir weiter 
Material über die Auswirkungen der Ge&ü'hrenerhöhung sammeln 
und bitten unsere Mitglieder im eigensten Interesse, uns - 

selbstverständlich vertraulich - zu gegebener Zeit einwand -
freies Zahlenmaterial (über entstehende Mehrkosten usf.) zu 
übermitteln. Wir werden dann gemeinsam mit unserem Gesamt -
verband erneut eine Revison der neuen Postgebühren an -
streben. 

Postgebührenerhöhung - 
(58) 

Abholgebühr 

Der Gesamtverband teilt mit: 
Im Zusammenhang mil der am 1. März 1963 durchgeführten 

Postgebührenerhöhung hat die Deutsche Bundespost auch eine 
Gebühr für das Bereithalten von Paketsendungen für Selbst -
abholer eingeführt, die unabhängig von der Zahl der bereitzu -
haltenden Paketsendungen DM 10,- je Monat beträgt. Das 
Bundesposfministerium hat die Einführung dieser Gebühr in der 
Verwalfungsratsvorlage wie folgt begründet: 

‚Die Abholung von Paketen verursacM der Post einen erheb -
lichen räumlichen Aufwand, der durch die Paketgebühr nicht 
gedeckt ist. Bei den Postämtern stehen dem Abholer besondere 
Paketboxen zur Verfügung, die ausschlieflich für ihn frei und 
während der Abholzeifen personalaufwendig bereitgehalten wer -
den. Diese besonderen Kosten sollen durch die Abholgebühr 
- ähnlich der bisherigen SchlieF5fachgebühr bei Briefsendun -
gen - wenigstens teilweise gedeckt werden. Durch die Einfüh -
rung der Abholgebühr kann die Paketlagergebühr wegfallen. 

Der Postausschuf des Deutschen Industrie- und Handelstages 
hat sich sowohl im Zusammenhang mit dem Fragenkomplex der 
Neufassung der Postordnung als auch im Rahmen der Beratungen 
über die Gebührenerhöhungen eindeutig gegen die Einführung 
dieser Gebühr ausgesprochen, die ursprünglich als ,,Abholge -
bühr" bezeichnet wurde. Soweit bekannt, haben sich auch die 
Vertreter der Wirtschaft im Postverwaltungsrat sowie weitere 
Verwaltungsratsmitglieder dieser Auffassung angeschlossen, je -
doch wurde der Vorschlag der Bundespost im Verwaltungsrat 
durch Mehrheitsbeschlut 3 angenommen. Eine Fühlungnahme mit 
Verwaltungsratsmitgliedern ergab, dat5 auch ein erneutes Auf -
greifen dieser Frage zu keinem anderen Abstimmungsergebnis 
führen würde. 

In Kreisen der Paketabholer ist naturgemät die Einführung 
dieser Gebühr auf stärksten Widerstand gestoten, wobei darauf 
hingewiesen wird, dat 3 die Abholung der Sendung der Bundes -
post die Zustellung erspart. Au'l 5 erdem wird es als mittelsiands -
feindliche MaInahme angesehen, wenn die Post - unabhängig 
von der Zahl der für die einzelnen Abholer bereitzuhaltenden 
Pakete - bei Grof3- und Kleinabholern die gleiche Gebühr 
erhebt. Gerade diese Frage war nochmals Gegenstand einer 
Besprechung mit den zuständigen Harren des Bundespost -
ministeriums, wobei sich ergab, dat) dieses analog dem Vor- 

gehen bei der Erhebung einer Pauschalgebühr für die Brief -
abholung auch bei der Pakefabholung nicht von der Pauschalie -
rung der Gebühr abgehen will. Es wurde dabei darauf hinge -
wiesen, dat3 bei den Grotabholern zwar ein gröferer Bereit -
sfellungsraum für die Pakete vorgehalten werden mütte, daf 
andererseits aber auch die Bereifha!fung und Auslieferung von 
50 Paketsendungen an eine entsprechende Zahl von Klein -
abholern ungleich viel aufwendiger sei als die Aushändigung der 
gleichen Zahl Pakete an einen Abholer. AuFerdem wurde er -
klärt, dat5 die Bundespost befürchte, daly eine Staffelung einer 
solchen Gebühr nach dem jeweiligen Verkehrsumfang zwangs -
läufig weitere Wünsche nach Gebührenstaffelung auslösen würde, 
und zwar dann zu Gunsten der Grot)versender und zu Lasten 
der kleineren Firmen. Da die Bundespost bemüht sei, alle Post -
kunden möglichst gleich zu behandeln, würde sie auch bei der 
Gebühr für die Berei{hal+ung der Paketsendungen nicht von 
diesem Grundsatz abgehen. 

Ubrigens dürfe eine Verfügung des Bundespostministeriums an 
die Oberpostdirektionen von Bedeutung sein, du,rch die die 
übermäf 3 ige Härte, die durch die Einführung einer Gebühr bei 
Selbstabholung ausgelöst wu r de, etwas gemildert wird. Danach 
kann bei kleineren Postimfern von der Erhebung einer Gebühr 
bei Selbstabholung von Paketsendungen abgesehen werden, 
wenn für d'as Bereithalten der Paketsendungen kein nennens -
werter Aufwand entsteht. Voraussetzung ist, daf die Paket -
sendungen vom Zusteller herausgesucht und bereitgelegt wer -
den können. Die Entscheidung, ob diese Voraussetzungen ge -
geben sind, liegt beim Postamt. Dieses hat auch die tägliche 
Ausgabezeit für solche vom Zusteller bereitgelegten Paketsen -
dungen zu begrenzen. Falls die Verhältnisse es zulassen, kann 
das Verfahren ,auch auf Paketsendungen mit Nachnahme und 
Nachgebühren ausgedehnt werden. 

Bundespost - Selbstbuchung von 
Paketsendungen 

(59) 

Aufgrund verschiedener Beschwerden von Mitgliedern dar -
über, dat) die Postämter nur dann Selbstbucher zulassen, wenn 
täglich 15 Pakete und mehr aufgegeben werden, haben wir uns 
mit dem Posfausschut) des Deutschen Industrie- und Handels -
tags ins Benehmen gesetzt. Dieser ist in Verhandlungen mit dem 
Bundespostministerium dafür eingetreten, dat3 sobald wie mög -
lich die gleiche Regelung in Kraft tritt, die im Zusammenhang 
mit der neuen Postordnung für den 1. Januar 1964 vorgesehen 
ist. Aufgrund dieser Verhandlungen rechnen wir damit, dat3 
unserem Wunsche entsprochen wird und dat) voraussichtlich vom 
1. April 1963 ab Firmen als Selbsfbucher von Paketsendungen 
zugelassen werden, wenn sie lediglich regeImäfig Pakete oder 
Postgüter aufliefern. Der Begriff ,,regelmäfig mut) etwa dahin -
gehend ausgelegt werden, dat5 täglich mindestens 1 Paket oder 
monatlich mindestens 40 Pakete aufgegeben werden. In anderen 
Fällen dürfte sich auch der mit dem Verfahren vrbundene Auf -
wand für die Versender nicht lohnen. 

Einziehungsgebühr für nicht 
freigemachte Briefsendungen 

(60) 

Durch die neue Einziehungsgebühr für nicht oder unzureichend 
freigemachte Briefsendungen in Höhe von 30 Pf. sind insbeson -
dere dort Härten aufgetreten, wo Firmen in gröferem Umfange 
Bestellungen in Postkarten- oder Drucksachenform oder auch als 
Briefsendungen entgegennehmen, die in Unkenntnis der neuen 
Bestimmungen von den Absendern nur unzureichend freigemacht 
sind. Dies gilt für Werbeantwortsendungen als auch für Sendun -
gen, die nicht ausdrücklich als solche bezeichnet sind, aber 
Bestellungen auf Formularen enthalten, die den Werbeprospek -
ten der Firmen in der zurückliegenden Zeit beigelegen haben 
und damit noch nicht auf die neuen Benutzungsbestimmungen 
und Gebührenvorschriffen der Bundespost abgestelf sind. 

Die Bemühungen, die dadurch aufgetretenen Härten möglichst 
zu mildern, haben dazu geführt, dat) das Bundesministerium für 
das Post- und Fernmeldewesen am 6. März 1963 eine Verfügung 
an die Oberpostdirektionen herausgegeben hat, wonach bei 

s 
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Sendungen der obengenannten Ad (Drucksachen, Briefdruck -
sachen, Postkarten und Briefe) gleichgültig, ob sie nicht oder 
unzureichend freigemacht sind, neben der fehlenden Gebühr 
nur die Werbeantwortgebühr in Höhe von 10 Pf. zu berechnen 
ist. In gleicher Weise sollen auch die Gebühren für unzu -
reichend freigemachte Werbeanfwortsendungen berechnet wer -
den. 

Dieses Verfahren soll in begründeten Einzelfällen angewandt 
werden, wobei die Zustellpostämter angewiesen werden sollen, 
die Nachgebührenangabe der Einlieferungspostämter nötigen -
falls zu berichtigen. Diese Regelung Ist bis zum 31. August 1963 
befristet. 
Wir glauben, da1 3 durch des vorstehende Verfahren allen den -

jenigen Firmen eine erhebliche finanzielle Erleichterung für die 
Ubergangszeit verschafft wird, die sich als Empfänger von Be -
stellsendungen mit Wirkung vom 1. März 1963 durch die Fülle 
der eingehenden unfrankierten oder nicht ausreichend freige -
machten Sendungen vor eine unvertretbare zusätzliche finanzielle 
Belastung gestellt sehen. Mit der Terminfestsetzung für diese 
Ubergangsregelung auf den 31. August 1963 dürfte sichergestellt 
sein, dai alle Versender von Bestellungen in der Zwischenzeit 
im Zusammenhang mit der Frühjahrs- und Sommerwerbung auf 
die notwendige richtige Frankierung der Sendungen hingewie -
sen werden können. 

Eine noch weiter gehende Regelung etwa durch den Verzicht 
auf die Einziehungsgebühr lief sich praktisch nicht erreichen, 
da sie einer Umgehung des Beschlusses des Verwaltungsrats der 
Bundespost gleichkommen würde. 

(61) 

Programm des 
bayerischen Wirtschaftsfunks 

28.3. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 

29.3. 
30.3. 

18.15-18.30 
19.40-19.45 

for Verbraucher und Steuerzahler 
Wirtschaftspolitik der Woche 
Bilanz nach Börsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 

1.4. 
2. 4. 

19.30-19.45 
20.45-21.00 

Durch die Lupe gesehen - 

Der Wirtschaftskommentar 
Wirtschaft für Jedermann 

- 2. Pr. 
3. 4. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
4. 4. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 

für Verbraucher und Steuerzahler 
5. 4. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche 
6.4. 19.40-19.45 Bilanz nach Bôrsensch!ut3 

Aktienkurse - kritisch betrachtet 
8.4. 
9.4. 
9.4. 

19.30-19.45 
18.00-18.15 
20.45-21.00 

Durch die Lupe gesehen - 

Aus Bayerns Wirtschaft 
Der Wirtschaftskommentar 

Wirtschaft for Jedermann 

-2. Pr. 
10.4. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
11. 4. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 

für Verbraucher und Steuerzahler 
16.4. 
17.4. 
17.4. 

20.45-21.00 
18.15-18.30 
21.30-22.00 

Der Wirtschaftskomrnentar 
Wirtschaft im Querschnitt 

-2. Pr. 

Traumfabriken ohne Zukunft - Eine Geschichte, die 

18.4. 19.35-19.40 
noch kein Film gezeigt hat. 
In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 

19.4. 
20.4. 

18.15-18.30 
19.40-19.45 

für Verbraucher und Steuerzahler 
Wirtschaftspolitik der Woche 
Bilanz nach BörsenschIul3 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 

Außenhandel 

Erhöhung der Zollgebührensätze (62) 

(so) Mit Wirkung vom 1. 3. 1963 sind die Stundengebühren für 
zollamtliche Begleitungen einschlief5lich der Zeit des Rückweges 
und für Bewachungen von 4 DM auf 4,40 DM und für andere 
Amtshandlungen, insbesondere für Abfertigungen auFerhalb des 
Amtsplatzes oder auf 3 erhalb der Amtsstunden von 5,50 DIV1 auf 
6 DM e r höht worden. 
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Gebäude-und 
Bautenausstattung 

Wir empfehlen Ihnen aus unserem Spezial -
programm: 

Moderne Fußböden u. a. Linoleum, Gummi, 
Noraplan, Mipolam, Armstrong-Excelon, 
Läufer und Teppichböden. 
Jalousetten u. Rollos, Falttüren u. Faltwände 
abwaschbare Schallschluck-Deckenplatten 
Pendeltüren aus Gummi und Kunststoff für 
Lagerräume usw. 
Polyester- und PVC-Wellbahnen für Ober -
dachungen allér Art. 
Safety -Walk, ein in den USA entwickelter 
Sicherheitsbelag für rutschgefährdete Stel -
len im Betrieb. 
Stapelbare Plastic -Transportkörbe 

Unser Spezial - Dienst für Gebäude- und 
Bautenausstattung und unsere Gebietsver -
treter beraten Sie, Ihre Architekten und 
Handwerker. 

A 2001). ateate 
Abt. GB / Gebäude- und Bautenausstattung 
8900» A U G S B U R G 2 
Postfach 1 - Fernruf 9166 - Fernschr. 053853 

MÜNCHEN . NIJRNBERG REGENSBURG 
STUTTGART . OBERSCHOPFHEIM I BADEN 

Anlaf 3 zu der Erhöhung gegenüber den seit 1. 1. 1961 gültig 
gewesenen Sätzen gab die kürzliche Erhöhung der Dienst- und 
Versorgungsbezüge der Beamten und der Angestellten im öffent -
lichen Dienst. 

Fachbeiräte bei der Außenhandelsstelle 
für Erzeugnisse der Ernährung 
und Landwirtschaft (63) 

(so) Nach unseren Feststellungen bestehen bei der Aufen -
handelsstelle für Erzeugnisse der Ernährung und Landwirtschaft 
in Frankfurt Fachbeiräfe für folgende Sachgebiete: 

1. Getreide 
2. Futtermittel 
3. Mehl 
4. Hülsenfrüchte 
5. Reis 
6. Vieh und Fleisch 
7. Talg und andere tierische Fette 
8. Butter, Käse und andere Milcherzeugnisse 
9. Eier, Eiprodukte, Geflügel und Honig 

10. Ole und Olsaaten 
11. Obst und Gemüse 
12. Trockenfrüchte 
13. Kartoffeln 
14. Stärke und Stärkeerzeugnisse 
15. Gemüsesamen 
16. Feldsaaten 
17. Fische 
18. Zucker
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19. Kakaobohnen und Kakaoerzeugnissen Schiffahrt, freier Zugang zu den beiderseitigen Häfen und 
20. Wein und Spirituosen gleiche Behandlung von Fahrgästen und Ladung. 
21. Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse Das Volumen des vorgesehenen Warenaustausches ist wesent-
22. Exportfragen. lich erhöht worden. Vorgesehen sind Einfuhren der Bundes -

Im Hinblick auf die zunehmende Liberalisierung vieler Erzeug-
nisse sind jedoch in letzter Zeit nur wenige Fachbeiräte tätig 
geworden. Von Bayern aus sind nach unseren Informationen nur 
die Fachbeiräte für Weine und Spirituosen und Feldsaaten be-
setzt. 

Es erscheint uns daher notwendig, hierauf die an den ein -
zelnen Sachgebieten interessierten Unternehmungen aufmerksam 
zu machen, um für eventuelle Neuwahlen geeignete Sachver -
ständige aus Bayern für die Besetzung von Fachbeiräten vor-
schlagen zu können. Die Anforderungen hierzu erfolgen jeweils 
über das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten. 

Firmen, die hieran interessiert sind, wollen sich mit den Ge.-
schaffsstellen unseres Landesverbandes bzw. mit der Geschäfts-
stelle unserer Abt. AufenhandeI in Nürnberg in Verbindung 
setzen. 

republik Deutschland in Höhe von 468 Mill. DM und Ausfuhren 
von 390 Mill. DM für je ein Jahr. 
Wie es heiF3t, haben Ungarn und Rumänien bereits Interesse 

für ein ähnliches Abkommen mit der Bundesrepublik zum Aus -
druck gebracht. 

Neue Fristen in österreichischen 
Ausführungsgesetzen zum Finanz- und 
Ausgleichsvertrag (66) 

(so) Das Auswärtige Amt gibt bekannt: 
Auf Grund des deutsch-österreichischen Finanz- und Aus -

gleichsvertrages vom 27. November 1961 (Bundesgesetzbl. 1962 II 
S. 1041) hat die österreichische Regierung eine dritte Ver -
mögensverfallsamnestienovelle veröffentlicht (Bundesgesetzblatt 
für die Republik Osterreich, 42. Stück vom 13. Juli 1962). 
Nach diesem Gesetz können nunmehr auch Personen deutscher 

Der Außenhandel im Januar 1963 (64) Staatsangehörigkeit sowie jene ehemals deutschen physischen 
Personen, die nach dem 16. Juli 1958 Osterreicher geworden (so) Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes wurden im 
bind oder eine andere Staatsangehörigkeit erworben haben Januar 1963 von der Bundesrepublik Deutschland einschlietlich 
- von bestimmten Ausnahmen abgesehen - Anträge auf Rück -Berlin (West) Waren im Werfe von 3753 Millionen DM importiert 
erstattung ihres für verfallen erklärten Vermögens stellen. und für 3802 Millionen DM exportiert. Die Au1en'handelswerte 

ist bisher kein Antrag auf Erstattung gestellt oder der Er -lagen damit geringfügig - d. h. 1,1 bzw. 0,7°/o - niedriger als 
stattungsantrag auf Grund der Vermögensverfallsamnestienove!Ie im Januar 1962, in dem sich die Einfuhren auf 3796 Millionen DM 
in der bisherigen Fassung abgewiesen worden, so kann spä -und die Ausfuhren auf 3827 Millionen DM belaufen hatten. 
testens am 30. Juni 1963 beim zuständigen Gericht Antrag auf Setzt man die in den Angaben für Januar 1962 enthaltenen 
Erstattung gestellt werden. Daneben kann das österreichische Abschreibungen aus den Zollvormerklagern des alten Zollrechts 
Bundesministerium für Finanzen verfallenes Vermögen von Per -ab, so errechnit sich im Januar 1963 eine Einfuhrzunahme von, 
sonen, die nicht von der Amnestie betroffen sind, auf Antrag 

2,8 0 /o. 
rückübertragen. Derartige Antrage sind spätestens am 30. Juni Im Vergleich zu Dezember 1962 haben die Einfuhrwerte um 
1963 bei der Verwerfungsstelle des österreichischen Bundes-691 Millionen DM oder 15,5°/a und die Ausfuhrwerte um 

1 001 Millionen DM oder 20,80/o abgenommen. Dieser Rückgang ministerium für Finanzen, Wien zu stellen. 

steht im Einklang mit der Entwicklung des Auflenhandels in den 
meisten Vorjahren. 

Die Aui1enhandelsbilanz 
unterschiedlich starken 

ergab im 
Veränderung 

Januar 
der 

1963 
Einfuhr- 

als 
und 

Folge der 
Ausfuhr-

werte einen AusfuhrüberschuF in Höhe von 49 Millionen DM 
gegenüber einem Aktivsaldo von 31 Millionen DM im Januar 1962 
und 359 Millionen DM i m Dezember 1962. 

Die Feststellung des Stat. Bundesamtes, dat) der Rückgang des 
AuFenhandels im Januar 1963 gegenüber Dezember 1962 im 
Einklang mit der Entwicklung des AuF5enhandels in den meisten 
Vorjahren steht, erscheint uns nicht ganz befriedigend. Schlie1- 

Außenhandel mit Spanien — 
Anfragen aus Spanien (67) 

(so) Die deutsche Handelskammer für Spanien, Madrid, hat uns 
eine Liste von Artikeln unterbreitet, die spanische Firmen aus 
Deutschland importieren möchten. U.a. sind folgende Artikel in 
dieser Liste enthalten: 
Zubehör für Brunnenbohrmaschinen 
Werkzeugstahl 
Küchengeräte aus emailliertem Blech lich ist doch sehr bemerkenswert, dat) gegenüber einer Einfuhr - Kugelschreiber und Füllfederhalter, Wecker und 400 -Tage -

zunahme von 2,80/ 0 die Ausfuhr um 0,7 0 /0 gegenüber Januar 
Uhren; Schreibmaschinen, Uhrenarmbänder 1962 zurückgegangen ist. Hieraus geht doch zunächst einmal 
Schwerhörigengeräte 

hervor, dat3 die rückläufige Tendenz bei der Ausfuhr im Januar 
Verschlüsse für Taschen und andere Kleinlederwaren 1963 erneut angehalten hat, während der Import, wenn auch 
Feinmechanische Prüfgeräte 

vielleicht langsamer, weiter ansteigt. Dat) sich dies auch auf Schnittwerkzeuge, Diamantschleifscheiben, Industriediaman -
unsere Zahlungsbilanz nachteilig auswirkt, dürfte ohne weiteres 

ten, elektrische Handblechscheren, elektrische Handbohrer 
klar sein, wenn man berücksichtigt, dot3 unsere Zahlungsbilanz Verschlüsse und Beschlage aller Art; Mechaniker- und Tischler -
trotz erheblicher Ausfuhrüberschüsse schon in den beiden letz - werkzeuge; Schermaschinen; Küchengeräte, Schädlingsbe -
ten Jahren passiv war. kämpfungsmiftel; Schuhcreme 

Es wird also immer dringlicher, die weitere Entwicklung sorg - Stoffe (Loden, Cheviot, Harris, Tweed usw.) 
fältig zu beobachten und den Export wieder pfleglicher zu be - Auto- und Traktoren-Werkzeuge und -zubehör 
handeln. Landmaschinen 

Reifen-Flickzeug. 
Abschluß eines Dreijahres-Handels- Ferner hat uns die deutsche Handelskammer in Spanien eine 

Liste von Artikeln unterbreitet, die spanische Firmen nach abkommens mit Polen (65) 
Deutschland exportieren wollen. U. a. enthält die Liste folgende 

(so) Ein vom 1. 1. 1963 an wirksames dreijähriges Handels- Artikel: 
Damendrucksfoffe, Dekorations- und Polsterstoffe, Bettücher 
Kunstgewerbliche Holzwaren 
Landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Reis, Apfelsinen, 01, Mais 
Obst- und Gemüsekonserven 
Vogelfutter 
Lederwaren (Damenhandtaschen, Portemonnaies, Koffer) 
Besen, Scheuerwische aus Spartogras. 

abkommen zwischen der Bundesrepublik und Polen ist am 7. 3. 
1963 in Warschau unterzeichnet worden. Gleichzeitig wurde 
vereinbart, in Warschau eine deutsche Handelsvertretung einzu-
richten. 

Die polnische Handelsvertretung in der Bundesrepublik wird 
ihren Sitz von Frankfurt/Main nach Köln verlegen. Zu den wei-
teren Abreden gehört die Obereinkunfi freier Flaggenwahl in der 
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Bis zu 80% 
Schreibeinsparung 

in Auftragswesen und Fakturierung 

durch 

oM 
Fehlerverhütung. Beschleunigte Ab -

wicklung der Aufträge Schnellerer 

Versand • Positionsweise Auftrags -

zergliederung für Verkaufsstatistik 

und Einkaufsdisposition. 

Fakturierung auch bei Teillieferun -

gen. Kontrolle und Abwicklung des 

Auftragsrückstandes. 

Näheres erfahren Sie unverbindlich 

von unserer Abteilung 33 F. 

Gemeinsamer Markt 

Heath dankt Dietz (69) 

Der britische Europaminister Heath hat dem Präsidenten des 
Gesamtverbandes des Deutschen Grof)- und Aufenhandels, 
Dietz, telegrafisch für dessen eindringliches Eintreten für den 
Beitritt Englands zur EWG gedankt. Dietz hatte namens des 
Groll- und AuF1enhandels der EWG-Länder in einem Appell an 
die Minister in Brüssel die Sorge und Beunruhigung des europä -
ischen Grof1- und Aulenhandels über den Verlauf der Brüsseler 
Verhandlungen geäufert. 

Verschiedenes 

Wirtschaftsausschuß des Bundestages 
befürwortet Gutachtergremium (70) 

(j) Die erste Beratung des Wirtschaftsausschusses des Bundes -
tages über den Gesetzentwurf zur Bildung eines Sachverstän -
digenrates - der Bundeswirtschaftsminister nahm an der Sitzung 
teil - brachte weitgehende Ubereinsfimmung. Der Ausschul1 
will sich am 28. 3. 1963 erneut mi{ diesem Komplex befassen. 
Damit das Gufachtergremium so rechtzeitig eingesetzt werden 
kann, del1 es in der Lage ist, termingerecht den Wirtschafts -
bericht 1964 zu erstellen, mull der Bundestag den Gesetzent -
wurf vor der Sommerpause verabschieden. Der Wirtschaftsaus -
schuf) will seine Beratungen noch vor Ostern beenden. 

BerIin42TempeIhof 

Da es unmöglich Ist, die umfangreiche Liste hier vollständig 
aufzuführen, stellen wir hieran interessierten Firmen anheim, die 
Liste entweder auf unserer Geschäftsstelle einzusehen, oder 
die sie speziell weiter interessierenden Artikel mitzuteilen, und 
wir werden dann gerne den betreffenden Firmen bekanntgeben, 
ob sich diese Artikel auf der spanischen Import- und Export -
liste befinden. 

Außenwirtschaftsgesetz - 

Geltende Runderlasse Außenwirtschaft (68) 

(so) Im Bundesanzeiger Nr. 32 vom 15. 2. 1963 sind im Rund -
erlaf Aul3enwirtschaft Nt. 1/63 die Runderlasse ,AuI 3 enwirtschaft 
veröffentlicht worden, die gegenwärtig gelten. Anlage 1 des 
genannten Runderlasses enthält ein Verzeichnis der bis zum 
31. Dezember 1962 erlassenen au f 3 enwirtschaftsrechtlichen Vor -
schriften sowie der zu Fragen des Auf 3 enwirtschaftsrechts ver -
öffentlichten und auch nach diesem Zeitpunkt noch anzuwen -
denden Runderlasse Auf 3 enwirtschaft. Das Auf 3 enwirtschafts -
gesetz und' die dazu ergangenen Rechtsverordnungen sind unter 
Ziffer VI „Allgemeines AuF 3 enwirfschaftsrecht" aufgeführt. 

Als Anlage 2 wird ein Verzeichnis derjenigen bis zum 31. De -
zember 1962 veröffentlichten A u F 1en handiels_R'undschreiben und 
Runderlasse Au.l 1 enwirtschaff bekanntgegeben, welche Handels -
und Zahlungsabkommen, Protokolle und sonstige Vereinbarun -
gen mit ausländischen Staaten zum Gegenstand heben, soweit 
sie auch nach dem genannten Zeitpunkt für den Aulenwirf -
schaffsverkehr von Bedeutung sind. 

Ferner sind im gleichen Bundesanzeiger im RunderlaF3 Auf)en -
wirtschaft Nt. 2/63 die Runderlasse AuJenwirtschaft bekannt -
gegeben worden, die zwischenzeitlich gegenstandslos geworden 
sind und aufgehoben werden. 

Personalien 

WIR GRATULI ER EN 

Herrn Dr. Ludwig Berz sen., persönlich haftender Gesellschafter 
unserer Mitgliedsfirma Siller & Laar KG, Augsburg, Hochfeld -
straf)e 7, zur ehrenvollen Wiederberufung als H a n del sri c h te r 
beim Landgericht Augsburg. 

dem persönlich heftenden Gesellschafter unserer Mitgliedsfirme 
Johann Biechteler KG., Eisengrof)handlung in Kempten, Herrn 
Dipl . -Ing. Kurt Biechfeler, zu se:ner ehrenvoller Wiederberufung 
zum Handel sri c h t e r beim Landgericht Kempten; 

dem Mitinhaber unserer Mitgliedsfirma Hamper I Süf)waren -
grof)handlung in Nürnberg, Herrn Dipl.-Volkswirt Günther Hamperl 
zu seiner ehrenvollen Wiederberufung zum A r b e its r i c h t e r 
beim Arbeitsgericht Nürnberg. 

Herrn Dipl . -Kfm. Adolf Holl, dem Vorstandsvorsitzenden unserer 
Mitgliedsfirma Baumaterialien-Handelsgesellschaft AG, Bayreuth, 
zu seiner ehrenvollen Wiederberufung zum Handel s r i c h ter 
beim Landgericht Bayreuth; 

dem persönlich haftenden Gesellschafter unserer Mitgliedsfirma 
Carl Götz, Eisenhandlung in Aschaffenburg, Herrn Fritz Götz 
sowie dem Geschäftsführer unserer Mitgliedsfirma Haniel GmbH. 
Aschaffenburg, Herrn Josef Moerschell, zu ihrer ehrenvollen 
Wiederberufung zu H ende I sri c ht er n beim Landesgericht 
Aschaffenburg; 

der Firma STAHLGRUBER, Otto Gruber & Co., München, zur 
Errichtung eines neuen, repräsentativen Geschäfts- und Büro -
hauses in Augsburg, Am Obstmarkt 12. 

Franz Oeffer, Nürnberg, 70 Jahre alt 

Der Inhaber unserer Mitgliedsfirma, der Aussteuerwäsche -
Grof)handlung OeHer, Herr Franz Oetter, feierte em 26. Januar 
1963 seinen 70. Geburtstag. Der Jubilar begann 1924 mit dem 
Aufbau seines Betriebes, 1933 verlegte er ihn in gröf 3 ere Räume 
im Rückgebäude des Anwesens Marienstraf)e 5. 1945 wurde sein 
Betrieb durch Bomben zerstört. Nach dem Kriege machte er sich 
sogleich wieder an den Aufbau seiner Firma und Im Juni 1961 
konnte er den gesamten Komplex seines Geschäftshauses in der 
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Marienstral)e in Nürnberg in völlig neuer Gestalt wieder er- Noch auf der diesjährigen Spielwarenmesse in Nürnberg war 
er aktiv für den deutschen Exporthandel tätig. 
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

öffnen. 
Wir möchten Herrn Oetter auch an dieser Stelle nochmals 

unsere herzlichsten Glückwünsche zu seinem Geburtstag über -
mitteln. Werner Zander, Zirndorf t 

Der Inhaber unserer Mitgliedsfirma Wilhelm Kuhn, Fürth, Herr 
Prof. Dr. Dr. h.. Rudolf Seifert, 70 Jahre Werner Zander, ist am 22. 2. 1963 überraschend im 49. Lebens -

jahr gestorben. 
Trotz seiner schweren Kriegsbeschädigung ist es ihm als ehe -

maligen Offizier nach dem 2. Weltkrieg innerhalb kürzester Frist 
gelungen, sich als Spielwaren-Groll- und Exporthändler einen 
angesehenen Namen zu machen und seine Firma erfolgreich auf -
zubauen. 

Der Bayer. Grol5- und Aullenhandel wird ihm stets ein ehren -
des Andenken bewahren. 

Am 15. März 1963 vollendete der Leiter des Instituts für 
Handelsforschung und emeritierter o. Professor der Betriebs-
wirtschaftslehre an der Universität zu Köln, Professor Dr. Dr. h.c. 
Rudolf Se f e r t sein 70. Lebensjahr. 

Seine zahlreichen Publikationen haben nicht nur das weite 
Gebiet der Betriebswirtschaft bereichert, sondern auch das Fun-
dament für die wissenschaftliche Durchleuchtung des Handels 
und seiner Funktionen sowie der Werbewirtschaft ma11geb1ich 
verstärkt. 

Karl Sigwart, Nürnberg, 70 Jahre alt 

Der Inhaber unserer Mitgliedsfirma Schmidt & Sigwart, 
Buchbesprechungen 

Elektro-, Rundfunk-, Beleuchtungskörper- und Motoren-Grof)-
handlung in Nürnberg, Karl Sigwart, feierte am 18.2. 1963 seinen Lcgerbau und Lagerorganisation im Eisenwaren. und Hausratgroßhandel 

Von Dr. Curt Bornschein . Dipl . -Kfm. Heinz Görtz . Dipl.-Ing. Helmut Lahde 
erschienen im Verlag RGH-Vertrieb GmbH Köln, Spichernstrat3e 55. 

70. Geburtstag. 
Der Jubilar gründete die Firma 1920 zusammen mit Ing. Max 

Schmidt. Nach dem Tod des Teilhabers 1938 übernahm er die 
168 Seiten, Preis DM 36,—. 

,,Bauen wir doppelt so groß wie vorher, dann wird schon genügend alleinige Geschäftsführung. Der Krieg unterbrach den Aufstieg 
Platz vorhanden sein", ist wohl der schlechteste Vorsatz, mit dem man 

des Unternehmens. 1945 wurden die Betriebsräume durch Bom - 
heute an den Neubau eines Lagers herangehen kann. Wer trotzdem so 

benangriff zerstört. Nach zielstrebigem Wiederaufbau, an dem denken mag, wird nach der Lektüre dieses vorliegenden Buches eines 
sich seil 1949 auch die beiden Söhne Karl Sigwarts beteiligten, 
hat das Unternehmen heute mit fast 100 Beschäftigten wieder 
eine beachtliche Position im nordbayerischen Wirtschaftsleben 
errungen. 
Wir wünschen Herrn Karl Sigwart auch weiter vor allem Ge-

sund;heit und geschäftlichen Erfolg. 

besseren belehrt. Die Frage Umbau oder Neubau rückt immer mehr in den 
Vordergrund, je größer der Raummangel im Lager des Großhandelsbetrie -
bes wird. 

Wie nun - speziell im Eisenwarengroßharidel - geplant werden muß 
und welche organisatorischen Gesichtspunkte vor der Bauplanung zu be -

rücksichtigen sind, wird hier an Hand von Berechnungen und technischen 
Zeichnungen aufgezeigt - angefangen von der Wahl des Standortes bis 
zur Reorganisation des Lager- und innerbetrieblichen Transportwesens. 

Menschenführung im Handel von Prof. Reinhard Höhn. Verlag für Wissen -
schaft, Wirtschaft und Technik, Bad Harzburg, 1962, 198 Seiten, garizl., 
DM 16,80. 

Herr Georg Bay, Mühldorf (Inn) t 

Völlig unerwartet verstarb am 15. 2. 1963 Herr Georg Bay, 
Alleininhaber unserer Mitgliedsfirma Josef Stork & Co., Mühl-
dorf-Freilassing, im Alter von 72 Jahren an den Folgen eines 

In dem vorliegenden Buch, das aus der Praxis entstanden und für die 
Herzinfarktes. 

Praxis geschrieben ist, werden die Grundsätze betrieblicher Führungs -
Als geborener Münchner gründete Herr Bay nach fundierter probleme im Handel aufgezeigt und an Hand praktischer Beispiele um -

kaufmännischer Ausbildung die Bauwaren- und Plattengrofhand-
lung Jos. Stork & Co. in Mühldorf (Inn). Dank seiner hervor-
ragenden kaufmännischen Fähigkeiten und seines unermüdlichen 

gesetzt. Wenn dieser praktische Leitfaden auch vorwiegend für Einzel -
handelsunternehmen gedacht ist, so werden dennoch Personalchef und 
Inhaber kleinerer Großhandelsbetriebe manch nützliche Anregungen aus 
diesem Buch gewinnen können. Fleif3es gelang es Herrn Bay, das Unternehmen - zusammen 

mit einem Zweigbetrieb in Freilassing - zu seiner heutigen 
Gröl3e und Bedeutung emporzuheben. Schwere Schicksals- Handwörterbuch des Arbeitsrechts fur die tägliche Praxis. Von Dr. Paul Gras, 

Landesarbeitsgerichtsdirektor I. R. in der „Schriftenreihe zum Arbeits -schläge blieben dem rührigen Inhaber nicht erspart. im Jahre 
recht". Herausgegeben von Professor Dr. Dr. h. c. Friedrich Sitzler. 1942 zerstörte ein Grol3brand sämtliche Lagerhallen und einen 
Zweite, neu bearbeitete Auflage, 344 Seiten, DIN A 5, Ganzleinen DM 24,80. 

Teil der Waren, bei einem Grof)angriff im Jahre 1945 wurde der Forkel-Verlag in Stuttgart.Degerloch. 
Betrieb in Mühldorf abermals restlos zerbombt. Mit ungebroche-
ner Schaffenskraft und unter schwierigsten Verhältnissen über-
wand Herr Bay dennoch all diese Schwierigkeiten und fing noch 
einmal von vorne an. Seine Mitarbeiter verloren mit Herrn Bay 
nicht nur ihren hochgeschätzten Chef sondern zugleich auch 
einen groi ) zügig und sozial eingestellten, väterlichen Freund. 

Daß die erste Auflage des ,,Hondwörterbuchs des Arbeitsrechts für die 
tägliche Praxis" schon nach kurzer Zeit vergriffen war und eine zweite 

Auflage notwendig wurde, beweist den Wert des Werkes besser als viele 
Worte. Der bewährte Aufbau nach alphabetisch geordneten, der täglichen 

Praxis entnommenen Stichwörtern Ist beibehalten worden, so daß das Werk 
über die vielerlei Fragen, die ja fast täglich auftreten, schnell und sicher 
Aufschluß gibt. Die klaren, auch für Nichtjuristen leicht verständlichen Wir werden dem Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken 
Erläuterungen berücksichtigen die neueste Rechtsprechung und Gesetz -

bewahren. gebung einschließlich des neuen Jugendarbeitsschutzgesetzes; die zahl -
reichen Literaturhinweise ermöglichen es, zur Vertiefung gegebenenfalls 

Emil Hausmann, Nürnberg t auf Einzeldarstellungen zurückzugreifen. 

Der Verfasser, durch andere Veröffentlichungen auf diesem Gebiet 
Am 20. 2. 1963 verstarb nach kurzer Krankheit der Inhaber weithin bekannt, schöpft sein Wissen aus jahrzehntelanger Erfahrung als 

unserer gleichnamigen Mitgliedsfirma Herr Emil Hausmann im Richter. Das bietet die Gewähr für unbedingte Zuverlässigkeit. Das Hand-
77. Lebensjahr. wörterbuch kann daher allen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem 

Arbeitsrecht zu tun haben, sei es als Arbeitgeber, leitende Angestellte, 
Arbeitnehmer oder ehrenamtliche Mitglieder der zahlreichen Gremien des 
Wirtschaftslebens und der sozialen Mitbestimmung nur empfohlen werden. 

Herr Hausmann war seit vielen Jahren einer der bekanntesten 
und erfolgreichsten Exporteure für deutsche Spielwaren in den 
nordischen Ländern. 

Mitarbeiter dieser Nummer: 

I= RA Jaumann, I = Dr. Lauter, Ici = Dipl. Kfm. Lampe, p = ORR Pfrang, so = Dr. Schabert, sr = Dipl. Kfm. Sauter 

Erscheint einmal im Monat. Herausgeber: Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß- und Außenhandels G.m.b.H., München, Ottostraße 7. 
Gesellschafter, Landesverband des Bayerischen Groß- und Außenhandels e. V., Munchen 2, Ottostr. 7. Jede Entnahme von Text— auch aus den Beilagen - 

ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers und unter Quellenangabe gestattet. Die Bezugsgebühr für die Zeitschrift ist bei Einzelmitgliedern 
unseres Lanclesverbandes im Mitgliedsbeitrag einbegriffen. - Druck , Buchdruckern: J. Bierl, München 13, Zieblandstraße 4, Telefon 22 1713
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Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Verkaufsfahrer - Angestellter 
oder gewerblicher Arbeitnehmer? (71) 

(j) Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat sich in einem Urteil 
vorn 8. 12. 1961 - .1 Sa 482/61 - (DB 1962, S. 474) mit der 
Frage befa131, ob sogenannte Verkaufsfahrer (auch Fahrverkäufer 
genannt) als Angestellte oder als gewerbliche Arbeitnehmer 
anzusehen sind. Das Gericht ist dabei zu folgendem Ergebnis 
gekommen. 
„1. Die Arbeit eines Verka'ufsfahrers ist eine sogenannte ge -

mischte Tätigkeit, zusammengesetzt aus der eines gewerb -
lichen Arbeiters, soweit der Fahrverkäufer die Waren be -
fördert, sie von Kraftwagen in die Wohnungen der Kunden 
bringt und das Leergut wieder in Empfang nimmt, sowie der 
-Tätigkeit eines kaufmännischen Angestellten, soweit der 
Fahrverkäufer wirbt, Bestellungen entgegennimmt, Rech -
nungen ausschreibt, den Kaufpreis kassiert und die empfan -
genen Beträge im Betrieb seines Arbeitgebers abrechnet. 

2. Wenn auch die letztgenannten Verrichtungen teilweise ein -
facher Art sind, so überwiegt bei ihnen doch nach allge -
meiner Anschauung die geistige Leistung die rein manuell -
mechanische. 

3. Die Tatsache allein, daf der Verkaufsfahrer Waren verkauft, 
Ist nicht entscheidend zur Kennzeichnung seines Arbeits -
verhältnisses als das eines kaufmännischen Angestellten. 

4. Die Tätigkeit des Fahrverkäufers ist nur dann als kaufmän -
nische zu erachten, wenn er ein reichhaltiges Warensorti -
ment mit sich führt, dessen Absatz besondere Warenkenni -
nisse und Verkaufsfertigkeiten erfordert, insbesondere wenn 
er auf seinen Verkaufsfahrfen erhebliche eigene Werbe -
tätigkeit zur Gewinnung neuer Kunden bzw. zur Aufrecht -
erhaltung des alten Kundenbestandes entfaltet. 

5. Hingegen ist danach die Tätigkeit des Verkaufsfahrers über -
wiegend gewerblicher Natur, wenn sein Warensortiment 
einfach ist und an seine Verkatfsferfigkeit nur geringere 
Anforderungen stellt und wenn vor allem die Kundenwer -
bung durch besonders dafür eingestellte Kräfte durchgeführt 
wird, so dal3 der Verkaufsfahrer keine Vertreterfätigkeif 
auszuüben hat." 

Da sich bezüglich der Arbeit des Verkaufsfahrers eine fest -
stehende Verkehrsauffassung bisher nicht gebildet hat, ist dem -
entsprechend jeweils zu prüfen, ob innerhalb der gesamten 
Arbeitsleistungen die Beförderung der Ware bzw. des Leerguts 
zwischen Produktinssfätte und Abnehmer oder ob die mit dem 
Verkauf der Ware verbundenen Verrichtungen im Rahmen des 
Betriebes gröf)ere Bedeutung haben. 

Immer wieder: Die schadensgeneigte 
Tätigkeit des Kraftfahrers (72) 

(j) In Ergänzung unserer bisherigen Veröffentlichungen zu diesem 
stets aktuellen Thema aus der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung 
dürfen wir Ihnen heute noch die wichtigsten Sätze aus einem 
Urteil des Landesarbeifsgerichts Saarbrücken vom 24. 1. 1962 
- Sa 58/61 - (DB 1962 S. 340) bringen, welches voll und ganz 
auf der Linie der herrschenden Auffassung über den Umfang der 
Haftung des Arbeitnehmers für grob-fahrlässig verursachten 
Schaden liegt: 
‚1. Das Führen von Kraftfahrzeugen ist der typische Fall der 

sogenannten gefahrengeneigten Arbeit, die nach Lage der 
Sache im einzelnen Fall bei schuldhaftem Verhalten des 
Kraftfahrzeugführers einen innerbetrieblichen Schadensaus-. 
gleich zu Lasten des Arbeitgebers rechtfertigt. 

2. Nach, ständiger Rechtsprechung - insbesondere des Bun -
desarbeitsgerichts - wird aber auch bei gefahrengeneigter 

3 

Arbeit der Arbeitnehmer in aller Regel von seiner Ersatz -
pflicht für schuldhaft verursachte Schäden nicht (auch nicht 
teilweise) befreit, wenn er durch aime grob-fahrlässige Ver -
haltensweise den Schaden herbeigeführt hat. 

3. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Unfall nicht durch 
eine Fehlleistung im Verkehr zustandegekommen ist, wie sie 
auch einmal einem ordentlichen Kraftfahrer, der sich ge -
hörig bemüht, sich völlig verkehrsgerecht zu verhalten und 
auf die Sicherheit des Verkehrs zu achten, im heutigen 
Straf3enverkehr unterlaufen kann, sondern wenn der Unfall 
dadurch verursacht worden ist, daf5 der Arbeitnehmer die 
Fahrersorgfalf in grobem MaIe auIer Acht gelassen hat. 

4. Bevor man zum Uberholen oder Umfahren eines auf 
seiner Fahrbahn parkenden Fahrzeugs ansetzt, muF5 man ge -
wissenhaft prüfen, ob durch dieses Verhalten der Gegen.-
verehr gefährdet werden könnte, insbesondere, ob man die 
Sicherheit hat, noch vor der Begegnung mit einem ent -
gegenkommenden Fahrzeug seine rechte Fahrbahnseite wie -
der einnehmen zu können.. 

5. Eine bewufte AuFerachtlassung der in einer solchen Ver -
kehrssituation gebotenen erhöhten Fahrervorsicht muf in 
aller Regel als grob-fahrlässig angesehen werden." 

Kündigung durch Einschreibebrief (73) 

(j) Der 2. Senat des Bundesarbeitsgerichts hat durch Urteil vom 
15. 11. 1962 - 2 AZR 201/62 - über die Frage entschieden, 
wann eine Kündigung durch eingeschriebenen Brief als zuge -
gangen gilt. Der folgen d e Sachverhalt lag zu Grunde: 

Der eingeschriebene Brief, mittels dessen gekündigt werden 
sollte, konnte nicht zugestellt werden. Der Postbeamte hinter -
legte lediglich in den Briefkasten einen Benachrichtigungszettel 
des Inhalts, daF ein Einschreibebrief auf dem Postamt abgeholt 
werden könne. Der Versuch des Arbeitnehmers, den Einschreibe -
brief durch einen Nachbarn abholen zu lassen, schlug fehl. Die 
Post gab den Brief sodann als unzustellbar an den Arbeitgeber 
zurück. 

Der Senat hat entschieden, daf ein Einschreibebrief erst dann 
zugeht, wenn der Brief selbst in den Machtbereich des Empfän -
gers gelangt ist. Das ist mit dem Ejnwurf des Benachrichfigungs -
zettels in den Briefkasten noch nicht der Fall. Allerdings mu 
der Adressat, wenn er etwa rechtsmitbräuchlich das Abholen 
des Briefes unterläft, sich so behandeln lassen, als wenn der 
Brief ihm zugegangen wäre. Zu welchem Zeitpunkt dann der 
Zugang anzunehmen ist, brauchte der Senat nicht zu entschei -
den, wail im vorliegenden Falle ein Rechtsmibrauch nicht ver -
lag. 

Allg. Rechtsfragen 

Schwerbeschädigten-Gesetz-Urlaub für 
Gleichgestellte (74) 

(j) Nach dem Schwer:beschädigfen_nderungsgesefz vom 3. 7. 
1961 enden für Personen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes 
den Schwerbeschädigten gleichgestellt sind, die weiterreichen -
den Wirkungen der bisherigen Gleichstellung 2 Jahre nach In -
krafttreten, also am 8. 7. 1963. Nach dieser Bestimmung haben 
also künftig die mindergeschädigten Gleichgestellten keinen 
Anspruch mehr auf den Zusatzurlaub von 6 Tagen. 

Es ist nun die Frage aufgetreten, ob die mindergeschädigten 
Gleichgestellten für das Urlaubsjahr 1963 noch einen Anspruch 
auf den ganzen oder nur auf . einen anteiligen Zusatzurlaub 
haben. Im Einvernehmen mit der .Bundesvereinigung der Deut-
schen - Arbeitgeberverbände vertreten wir. die Ansicht, da13 min 
dergeschädigte Gleichgestellte für das Jahr 1963 einen zusätz -

lichen Urlaubsanspruch von 7/ von 6 Tagen = 4 Tagen haben.
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Von dieser Regelung sind nicht die Schwererwerbsbeschränk -
ten mit einer Schädigung ab 500/o betroffen, die den Schwer -
beschädigten gleichgestellt sind. Diese Gleichgestellten haben 
auch künftig Anspruch auf den Zusatzurlaub von 6 Tagen. 

Steuerfragen 

Geschäftsreise mit Ehefrau - 

Anwendung von Pauschsätzen (75) 

(sr) Grundsätzlich sind Aufwendungen für Reise, Unterkunft und 
Mehraufwand für Verpflegung für die mitreisende Ehefrau dann 
abzugsfähige Betriebsausgaben, wenn die Mitreise der Ehefrau 
aus betrieblichen oderberuflichen Gründen erfolgt, es kommen 
aber auch persönliche Gründe für die Anerkennung in Frage, 
wenn der Ehemann z. B. körperlich schwer behindert ist und auf 
der Reise einer besonderen Hilfestellung bedarf. 

Diese Grundsätze, über die wir im einzelnen ausführlich in 
Art. 72 Heft 4/1961 bericihieten, haben sich nicht geändert. 
Dagegen hat jetzt der Bundesfinanzhof in einem Urteil vom 
9. 8. 1962 - IV 450/60 - die Frage der Anwendbarkeit der 
Pauschsätze für Mehraufwendung für Verpflegung grundsätzlich 
behandelt. Das Urteil hat folgende Leitsätze: 
1. Muf die Ehefrau aus betrieblichen Gründen, z. B. wegen 

Krankheit des Ehemannes, ihren Ehemann auf Geschäfts -
reisen begleiten, so stehen auch ihr grundsätzlich die Pausch -
sätze für Mehraufwand für Verpflegung auf Geschäftsreisen 
zu. 

2. Es 'ist nicht allgemein zulässig, wenn beide Ehegatten zu -
sammen reisen, wegen der gröferen Haushaltsersparnis die 
Pauschsätze nicht anzuwenden. 
Dem Urteil lag die Rechtsbeschwerde eines Handelsvertreters 

zu Grunde, dessen Ehefrau ihn auf seinen Geschäftsreisen 
wegen seines schlechten Gesundheitszuslahdes begleitete. Wäh -
rend der Handelsvertreter für sich und seine Ehefrau einen 
Tagessatz von je DM 20,— pauschal für die Mehraufwendung 
für Verpflegung pro Reisetag beantragte, kürzte des Finanzamt 
diese Verpflegungsmehrkosten um DM 900,—, weil die Reise -
kosten nach Ansicht des Finanzamtes zu einer unzutreffenden 
Besteuerung führten. 

Erst der Bundesfinanzhof e r kannte die Verdoppelung der 
Pauschsätze grundsätzlich an. Während das Finanzamt die Auf -
fassung vertrat, daf wesentlich höhere Haushaltsersparnisse 
durch die Mitnahme der Ehefrau eintreten als in den Pausch -
sätzen berücksichtigt sind, stellte der Bundesfinanzhof fest, daf 
es sich in aller Regel dem Grund und der Höhe nach um 
individuelle Aufwendungen handelt, die weder einer pauschalen 
Erfassung noch einer Berücksichtigung nach den Verhältnissen 
des Einzelfalles zugänglich sind. Wenn das Geschäftsergebnis 
im Rahmen der üblichen Erfahrungssätze liegt, mithin keine 
anomale Gewinnabweichung besteht, kann also von einer unzu -
treffenden Besteuerung bei Anwendung der Pauschsätze nicht 
gesprochen werden. 

Berufsausbildung und 
-förderung 

Jugend und Berufswechsel (76) 

(la) Fluktuation ist nicht allein ein viel zitierter Begriff der Er -
wachsenenwelt. Auch die Jugendlichen müssen in den Kreis 
derer einbezogen werden, die Betrieb bzw. Beruf wechseln. 
Welche Motive dabei bestimmend sind, wurde kürzlich vom 
Deutschen Industrie-Institut in Zusammenarbeit mit Organisationen 
der Jugendsozialarbeit untersucht. Befragt wurden 2 154 weib- 

liche und männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 25 Jahrers. 
Hier das Ergebnis: 

20 v.H. der Befragten haben einmal den Betrieb gewechselt, 
11,5°/a 2mal und 6,5 0/6 3mal. Etwa 1/3 aller drei Gruppen nannte 
als Motiv den Wunsch, die. Berufskenntnisse zu erweitern. Das 
Bestreben, mehr zu verdienen, spielt bei einem ersten Betriebs -
wechsel bei 26,5°/o eine Rolle, beim zweiten Wechsel 32,5°/o 
und beim dritten Wechsel 300/o. 

Gemeinsame Berufsausbildung in der EWG 
nur schrittweise (77) 

Bei Beratung der allgemeinen Grundsätze zur Durchführung 
einer gemeinsamen Politik der Berufsausbildung in der EWG 
sprachen sich im Arbeitsausschuf des Bundestages die Abge -
ordneten der CDU/CSU und der FDP für ein schrittweises Vor -
gehen aus: Den Mitgliedstaaten müsse es noch überlassen blei -
ben, in ihrem Bereich die Richtlinien der Berufsausbildung selb -
ständig zu 'bestimmen. Die SPD-Vertreter traten dagegen für den 
weitgehenden Vorschlag ein, der dem EWG-Rat das Beschluf -
Recht zum ErlaF von Verordnungen, Richtlinien oder Entschei -
dufrigen auf dem Gebiet der Berufsausbildung geben will. 

Hinsichtlich der von der EWG-Kommission ebenfalls beab -
sichtigten Angleichung des Ausbildungsniveaus ist sich der 
Buidestagsausschuf für A r beit einig: Es darf sich hierbei nur 
um Mindesfbedingungen handeln, und man kann einem Staat, 
der einen höheren Ausbildungsstand hat, nicht den niedrigeren 
eines anderen Staates zumuten; wenn also künftig für einen be -
stimmten Berufszweig eine 2 -jährige Ausbildungszeit vorgesehen 
werden sollte, dürfe nicht verlangt werden, daf der Staat, der 
hierfür eine 3 -jährige Ausbildungszeit eingeführt hat, auf 2 Jahre 
zurückzugehen habe. 

Verbandsnachrichten 

Mehr verkaufen - aber wie? (78)' 

Die 'heutige Marktsituation zwingt jeden Gro1handelsunter -
nehmer, sich ständig Gedanken darüber zu machen, wie sein 
Verkaufsapparat noch schlagkräftiger, noch wirkungsvoller orga -
nisiert werden kann. Der richtige Einsatz von Reisenden, ihre 
Führung, ihre Entlohnung und schlieFlich ihre berufliche Weiter -
bildung beschäftigen jeden Unternehmer, der an eine Intensivie -
rung seines Vertriebes denkt. Jeder Betrieb aber ist einmal an 
der Grenze angelangt, die er mit eigenen Ideen und eigener 
Initiative nicht mehr überschreiten kann. 
Der Landesverband veranstaltet deshalb am 12./13. Juni 1963 

in Riedenburg/Opf. eine zweitägige 
Uni ernehmerfagung, 

die dem Thema 

,,Die Bedeutung des Reisenden im GroIhandelsbefrieV' 

gewidmet ist. Neben Vorträgen und Referaten sollen gemein -
same Diskussionsgespräche Anregungen und Erkenntnisse ver -
mitteln. Das Arbeitsprogramm ist so gehalten, daf die Teil -
nehmer genügend Zeit und Muije finden, sich mit dem umfang -
reichen Problem des Reisenden im Grofhandel zu beschäftigen. 

Frei vom betrieblichen Tagesgeschehen, soll diese Arbeits -
tagung im landschaftlich schön gelegenen Riedenburg in der 
Oberpfalz für unsere Unternehmer zu einer wertvollen und pro -
duktiveri Pause gestaltet werden. 
Nähere Auskünfte erteilt die Hauptgeschäftsstelle, München 2, 

Ottos1raIe 7/IV. 

Gesamtverbandstagung (79) 

(p) Am 2. April fand in Frankfurt am Main unter Beteiligung des 
Vorsitzenden und des Hauptgeschäftsführers unseres Landes -
verbandes die Generalversammlung des Gesamtverbandes des 
Deutschen GroF- und AuFen;handels statt. Hier wurden u. a. auch 
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verschiedene Satzungsänderungen vorgenommen. Danach steht 
dem Gesarntverband anstelle der bisherigen beiden gleich -
berechtigten Vorsitzenden künftig ein Präsident vor, der durch 
einen 1. und 2. Vizepräsidenten vertreten wird. Zum Präsidenten 
wurde der bisherige langjährige Vorsitzende, Herr Fritz Dietz , 
Lebensmittelgrofhändler in Frankfurt, gewählt. Zum 1. Vize -
präsidenten wurde Herr Hans Hartwig, Baustoffgrofhändler 
in Dortmund, und zum 2. Vizeprâsdenfen, Herr Dr. Wilhelm 
Imhoff, Sanitärgrofhändler in Hamburg (letzterer schon bis -
her Vorsitzender des Sozialpolitischen Ausschusses des Gesamt -
verbandes), gewählt. Der bisherige Vorsitzende, Herr Staats -
minister a. D. Dr. Fricke, Hannover, hatte mit Rücksicht auf 
seine starke Belastung aus der politischen Arbeit gebeten, von 
einer Wiederwahl abzusehen. Bei der Generalversammlung wurde 
mit grof)em Beifall den Herren Dietz und Dr. Fricke, die am 
1. April d. J. 10 Jahre lang das Amt der beiden Vorsitzenden des 
Gesamtverbandes versehen haben, für die auferordenflichen 
Verdienste, die sie sich in diesem Jahrzehnt um das Ansehen 
des deutschen Grof)- und AuFenhandels und die Förderung der 
Arbeit des Gesamtverbandes erworben haben, gedankt. Der 
Bundeskanzler hatte aus AnlaF der Jahresversammlung das fol -
gende Telegramm übersandt: 

Den Teilnehmern an der Jahresversammlung des Gesamtver -
bandes des Deutschen Grof- und Aufenhandels e.V. sende ich 
beste Grüfe. 

Ich habe auf der 12. Generalmitgliederversammlung 1961 die 
wirtschaftspolitische Bedeutung der Arbeit Ihres Verbandes ge -
würdigt. Das lebhafte , Interesse der Offentlichkeif an Ihren Jahres -
versammlungen zeigt, welche starken Impulse von Ihren Ver -
bandstagungen ausgehen.. Sie haben zur Entwicklung nicht nur 
des Deutschen Grof- und AuFenhandels wesentlich beigetragen, 
sondern 
schaft. 

auch zur Entwicklung der gesamten deutschen Wirt -

Ich wünsche Ihrer Tagung einen erfolgreichen Verlauf." 

Am Nachmittag des 2. April fand in der Paulskirche in Frank -
furt unter Beteiligung sehr zahlreicher Ehrengäste aus den Bun -
desministerien, den hessischen Länderministerien und allen Teilen 
der Wirtschaft sowie der Presse eine Kundgebung des Deutschen 
GroI- und Aufenhandels statt. An dieser nahm der Bundes -
präsident feil. Ober seine Ansprache und die anschlieende 
Rede von Präsident Dietz werden wir im Mai -Heft der Verba,,ds -
zeitschrift näher berichten. 

Ausschuß für Betriebswirtschaft 
und Nachwuchsförderung 

(80) 

(la) Aufgrund einer Anfrage der Industrie- und Handelskammer 
für München und Oberbayern befate sich der Ausschyi in seiner 
letzten Sitzung am 28. 3. 1963 mit einem Vorschlag zur Neu -
gestaltung der schriftlichen Lahrabschlufprüfungen. In einer 
Entschliel3ung sprach sich das Gremium für die Einführung 
landeseinheitlicher Prüfungsaufgaben und für eine daraus resul -
tierende Verlängerung der Dauer der schriftlichen Prüfungen auf 
2 Halbiage für den hiesigen Kammerbereich aus. Die Mitglieder 
des Ausschusses, welche zum Teil auch in den Prüfungsausschüssen 
der Industrie- und Handelskammer ehrenamtlich tätig sind, sehen 
in der Neuregelung eine Verbesserung des überregionalen Lei -
stungsvergleiches im Interesse von Schule und Wirtschaft. Man 
erwartet sich auferdem positive Auswirkungen auf die Leistungs -
fähigkeit der Prüflinge und verspricht sich mögliche Arbeits -
einsparungen in der Organisation des Prüfungsablaufes. 

Zur Einführung eines 9. Volksschuljahres äulerte sich der Aus -
schuf positiv unter der Voraussetzung, dal3 dieses weitere Volks -
schuljahr nicht der Berufsfindung, sondern einer Vertiefung der 
Allgemeinbildung dient. Diese Forderung wurde vor allem auf -
grund des teilweise feststellbaren, mangelhaften Bildungsstandes 
der Volksschulabgänger - besonders in den Kernfächern - er -
hoben. Befürwortet wurde vor allem auch die Einführung der 
Schüler in den allgemeinen wirtschaftlichen Bereich. 
Wie Herr Dr. Egerer dazu mitteilte, wird eine gleichlaufende 

Empfehlung zunächst den Spitzenverbänden der Wirtschaft vor - 

gelegt und diskutiert, das a'bschliel)end'e Ergebnis an die stän -
dige Konferenz der Kultusminister weitergeleitet werden. 

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden .die Vorbereitungen 
für eine Unfernehmerfagung getroffen, die am 11./12. Juni 1963 
in Riedenburg/Oberpfalz stattfinden wird. Interessierten Mitglie -
dern soll damit Gelegenheit geboten werden, sich mit dem 
a'uljerordentlich wichtigen und interessanten Thema ,,Führung und 
Einsatz von Reisenden im Grofhandel" eingehend zu beschäf -
tigen. (Lesen Sie bitte mehr darüber auf Seife 00). 

Verkehr 

Verfassungsbeschwerde im 
Werkfernverkehr (81) 

(p) Wir hatten bereits 1957 und 1960 (siehe Artikel 161 in Heft 6/60 
und auch Artikel 23 in Heft 2/62) darüber berichtet, daf gegen 
die Beförderungsbesteuerung des Werkfernverkehrs Verfassungs -
beschwerde erhoben wurde. Nunmehr ist endlich vom Bundes -
verfassungsgericht Termin zur Verkündung einer Entscheidung 
auf Mittwoch, den 22. Mai 1963 angesetzt. Der Entscheidungs -
termin wurde bereits einmal vertagt, und es ist zu hoffen, da1 
der nunmehr festgesetzte Termin endgültig ist, was allerdings 
noch immer nicht bestimmt gesagt werden kann. Der Ausgang 
des Verfassungsstreifes Ist noch völlig offen. 

(82) 
Sperrigkeitszuschläge der Deutschen Bun -
desbahn bei Stückgutabfertigung ab 1.1.1963 

(so) Die Bundesbahn, die bereits nach einer Regelung vom 
1. September 1960 einen wesentlichen Schritt zum Raumgewichts -
prinzip vorgenommen hat, hat nunmehr ab 1. Januar 1963 eine 
neue Regelung für sperrige Stück- und Exprefgüter vorgesehen. 
Während bisher bei Nichtbeachtung gewisser Raummindest -
gewichte für die in einem Verzeichnis genannten sperrigen 
Güter für Frachtberechnung nach dem eineinhalbfachen wirk -
lichen Gewicht erfolgte, sind ab 1. Januar 1963 die sperrigen 
Güter in drei Warengruppen eingeteilt, für die nach den 
gemachten Erfahrungen das Raumgewicht wesentlich unter 
100 kg/cbm liegt. 

Die Gruppe A umfa'Ff Güter, deren Raumgewicht im allge -
meinen unter 40 kg/cbm liegt und für die daher das dreifache 
wirkliche Gewicht der Frachtberechnung zu Grunde liegt. 

Die Gruppe B umfa13t Güter, deren Raumgewicht im allge -
meinen über 40 kg bis 70 kg/cbm liegt und deren Frachtberech -
nung mit dem Zweifachen des wirklichen Gewichts erfolgt. 

De Gruppe C unifaf3t Güter, deren Raumgewicht im allge -
me i nen über 70 kg b ri s 100 kg/cbm erreicht und deren Fracht -
berechnung mit dem Eineinhalbfachen des wirklichen Gewichtes 
erfolgt. Ober die Gruppenein+eilurng für die sperrigen Stück -
güter hat die Bundesbahn ein Verzeichnis herausgegeben, in 
welchem die von ihr als sperrige Stückgüter bezeichneten Wa -
ren alphabetisch und numeriert enthalten sind. Aus der jeweils 
angegebenen Gruppenspalte 'ist zu ersehen, ob die betreffen -
den Waren in Gruppe A, B oder C bei der Frachtberechnung 

BEILAGENHINWEIS 

Dieser Ausgabe liegen folgende Prospekte bei: 

• Mercedes -Benz L319/1319 D, 
der Daimler-Benz Aktiengesellschaft Werk Düsseldorf, und 

• Fakturieren so oder so 
der Firma Triumph Werke Nürnberg A. G. 

Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung. 
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einzureihen sind. So fallen unter die 
zum Beispiel folgende Waren: 

Gruppe A 
Baumzapfen 
Reiserbesen 
Elekfroschaltgeräte 
Federn, Federbetten, 
Federkissen, Feder -
decken 
Gestelle u. Ständer 
aller Art 
Hüte 
Korbmöbel 
Moos t. Mooskränze 
gewisse Packmittel 
Schaumstoffe und 
Schaumstoffwaren 
Spielbälle 
Strohhülsen 
Chrisfbaumschmuck 

Gruppe B 
Beleuchtungs -
gegenstände 
Bettroste 
Bindereiarfi'kel 
Blechwaren 
Dra'hfkör'be 
Fahrzeuge und 
Fahrzeugfeile 
Garne und 
Garnhülsen 
Garténgerä+e 
Gebäck 
Isoliermittel 
Kartonagen und 
Falfkartons 
Koffer u. Taschen 
Kunststoffwaren 
Lagerfässer 'und 
Lager+anks 
Landwirtschaftliche 
Maschinen u Geräte 
Leichfmetallwaren 
Leitern 
Miatratzein 
Kokosmatten 
Rohr -u. Stro'h,matten 
Möbel 
Mus&instrumente 
(ausgenommen Klaviere) 
Eisenfässer 
Papier- u. Pappwaren 
Pflanzen u. Pflanzen -
teile getrocknet 
Polsfreiartikel 
Dreiräder, Kinderroller 
Puppen u. Puppenwagen 
Wolle (ausgenommen gepreFt) 

einzelnen Gruppen u. a. 

Gruppe C 
Dekorations -
gegenstände 
Flechtmaterial 
Glasballons auch 
mit Umman+elung 
Kor'kwaren 
Kunstdärme 
lebende Pflanzen 
Reilwolle (ausge -
nommen gepre1t) 
Schaumgummi und 
Schaumgummiwaren 

Wie schon erwähnt, werden als Sperrigkeifszuschläge für 
Waren der Gruppe A das Dreifache des tatsächlichen Fracht -
gewichts bei der Frachtberechnung zu Grunde gelegt, bei Wa -
ren der Gruppe B das Zweifache und bei Waren der Gruppe C 
das Eineinhalbfache. 
Nach der neuen Regelung ist es allerdings zweckmäfig, das 

Raumgewicht nicht mehr nach Kubikmetern anzugeben, sondern 
nach Kubikdezimetern, wobei die Regel gilt, daf für 1 kg je 
angefangene 10 cdm berechnet werden, wenn der Absender im 
Frachtbrief den Rauminhalt genau angibt. 
Wird z. B. ein Frachts+ück der Gütergruppe A im wirklichen 

Raumgewicht von 50 kg, welches nach den vorstehenden Aus -
führungen in der Raumgewichtsklasse von 40 kg = I cbm liegt, 
abgefertigt, so würde ohne genaue Raumgewichisangabe in 
diesem Falle das dreifache tatsächliche Gewicht für die Fracht -
berechnung zu Grunde gelegt und daher die Frachtberechnung 
nach einem Gewicht von 150 kg erfolgen. 

Gibt aber der Absender im Frachtbrief bei einem genauen 
Raumgewicht des Frachfstücks von 40 kg/cbm den tatsächlichen 
Rauminhalt, den die Ware benötigt, mit 1250 cdm an, so wird 
die Fracht nach de.er Raumgewichtsnorm, 1 kg = 10 cdm, nach 
einem Gewicht von 125 kg berechnet. Ähnliche Auswirkungen 
ergeben sich naturgemäf auch bei Waren der Gruppe B und 
Gruppe C, wenn das genaue Gewicht und der Rauminhalt des 
Frachtstücks angegeben werden. Die Bundesbahn gibt daher in 
ihren neuen Richtlinien auch Anweisungen über die Errechnung 
des Raum'i.nhalfs eines Frachtsfücks und des frachtpflichtigen 
Gewichts. Nach den Frachtberechnungsbestimmungen wird der 
Rauminhalt aus der gröf3ten Länge, grö13ten Breite, gröFten 
Höhe - rechtwinkelig zueinander gemessen - berechnet. 
Kugelförmige Frachtstücke sind also wie Würfel, alle anderen 
Frachtstücke, auch zylindrische, wie Quader zu messen. 

Um das Messen zu vereinfachen, werden Länge, Breite und 
Höhe auf volle Dezimeter gerundet, wobei weniger als 5 cm 
nicht und 5 cm und mehr als I dm gerechnet werden. Bei der 
Raumgewichtsnorm von 100 kg = 1 cbm ergibt sich das fracht -
pflichtige Gewicht aus folgender Überlegung: Wenn für I cbm 
(1000 cdm) Rauminhalt 100 kg Gewicht anzusetzen sind, so 
ergeben sich für 10 cdm = 1 kg. Der zehnte Teil des Rauminhalts 
eines Frachtstücks in Kubikdezimeter ergibt mithin das fracht -
pflichtige Gewicht -in Kilogramm. 

Beispiel: Bei einem Rauminhalt von 674 cdm beträgt das 
frachtpflichtige Gewicht nach der Raumgewichtsnorm (100 kg 
1 cbm) = 67,4 kg = aufgerundet 68 kg. 
Die Bundesbahn empfiehlt, im Hinblick darauf, da das Raum -

gewicht zum Angelpunkt der Frachtberechnung für sperrige 
Stückgüter - nicht nur in der Bundesrepublik sondern auch in 
den meisten europäischen Ländern - geworden Ist, neben einer 
allgemeinen Verpackungsnorm die Forderung an die Verpackungs -
mittel-Hersteller, d;af1 sie auf ihren genormten Verpackungen den 
Rauminhalt in Kubikdezimetern angeben, wie er nach den Vor -
schriften zu ermitteln ist. Auf diese Weise könnte ein umständ -
liches Nachmessen und Ermitteln des tatsächlichen Rauminhalts 
erspart werden. 
Wie uns nun aus Spediteurkreisen hierzu noch mitgeteilt 

wurde, besteht trotz der Sperrigkeitsregelung und Einteilung in 
drei Warengruppen mit verschieden hohen Sperrigkeifszuschlä -
gen die Möglichkeit, gewisse Artikel ganz oder teilweise von 
der Sperrigkeitsliste zu befreien, nämlich dann, wenn die be -
treffenden Waren mit Waren anderer Beschaffenheit zusammen 
versandt oder durch Zugabe anderer Artikel auf eine andere 
Gewichtsgrenze als in den Sperr.igkeitsregeln vorgesehen ist, 
gebracht werden. Allerdings ist in jedem Fall im Frachtbrief der 
genaue Inhalt in Kubikmetern oder noch besser in Kubikdezi -
metern anzugeben. 

Das Raumverhältnis gilt nach Ma1)gabe der Spediteure nicht 
per Kolli, sondern per Sendung. Es kann also durchaus ein 
sperriger Karton einer Sendung durch schwerere Kartons der 
gleichen Sendung als nicht sperrig gelten. Es wird aber in jedem 
Falle dringend empfohlen, in Zukunft entsprechende MaFanga -
ben in Kubikdezin-ietern im Frachtbrief zu machen, da die Bun -
desbahn naturgemäi von ihrem Recht Gebrauch machen wird, 
Ma'fe festzustellen, wenn keine Angaben im Frachtbrief erfolgen. 
Spätere Ansprüche dürften dann gröltenteils erfolglos sein, da 
in den meisten Fällen nach dem Versand ein Ma'fnachweis nicht 
mehr beschafft werden kann. 

Nochmals: Die Postgebührenerhöhung (83) 

(p) Wir haben uns dazu eingehend in den Artikeln 57 bis 60 im 
März-Heft unserer Verbandszeitschrift geäulert. Wir haben der 
Post und unserem Gesamtve?band in Bonn auch Anschauungs -
material" verschiedenster Art gegeben, das uns diesmal sehr 
erfreulicherweise von den verschiedensten Mitgliedern zur Ver -
fügung gestellt wurde. Anhand dieses und anderen Materials hat 
der Gesamtverband nunmehr an den Bundespostminisfer fol -
gende Eingabe gerichtet: 
. Ober die Auswirkung der vom Verwaltungsrat der Deutschen 

Bundespost beschlossenen Gebührenehöhung sowie der Ände -
rung der Benutzungsbestimmungen sind uns zwischenzeitlich aus 
fast allen Fachzweeigen des Grob- und Auf5enhandeIs der Bun -
desrepublik die ersten Stellungnahmen zugegangen. Sämtliche 
Zuschriften sind sich darin einig, daf die durchgeführten Ge -
bührenerhöhungen bei der derzeitigen Konjunktur im Bereich 
des Grof3- tj'nld Aufedhan'dels u n t r a g b a r sind. In fast allen 
Sparten, insbesondere aber in den gebührenintensiven Fach -
Zweigen des Grof- und Aufen'hand,els führte die Akkumulation 
der Gebührenerhöhungen und der Änderung der Benutzungs -
bestimmungen zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Eng -
pässen, insbesondere deshalb, weil die Betriebe auf eine tra -
ditionelle Gebührenrelation ausgerichtet waren und durch die 
überhastet durchgeführten Mai3nahmen der Bundespost mehr als 
überrascht wurden. In allen Eingaben klingt das Befremden dar -
über durch, dat3 derart einschneidende Maf)nahmen ohne sub -
stantivierte Aufklärung und Werbung durchgeführt wurden. 
Während die Einführung der Postleitzahlen mit einem Maximum 
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an Werbeaufwand propagiert wurde, ist bis heute in vielen 
Kreisen der Postbenutzer noch nicht die Erkenntnis über den 
Umfang der Änderung der Benutzungsbestimmungen durchge -
drungen. Die fehlende Aufklärung hat im Grof- und AuI)en -
handel zu Beanstandungen und Erschwernissen geführt, die auch 
von unserer Warte aus in der Praxis als untragbar erscheinen. 

Drucksachen (84) 

(p) Die Neuregelung der Postgebühren hat gerade auch u. a. bei 
Drucksachen zu vielen Mi1verständnissen geführt , Wir möchten 
daher nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, äa1 bei Druck -
sachen aul5er der Absender- und Empfängerangabe sowie des 
Absendetages keinerlei hand- oder maschinenschriftliche Nach -
tragungen von Wörtern oder Ziffern mehr vorgenommen werden. 
Auch die hand- oder maschinenschriftliche Hervorhebung von 
Wörtern oder Teilen des Drucks durch Ankreuzung oder Unter -
streichen ist nicht mehr gestattet. Offensichtliche Druckfehler 
dürfen jedoch berichtigt werden. Wird also z. B. bei einer 
Drucksache mit Hand- oder Maschinenschrift das Bezugsdatum 
eingetragen oder erfolgt ebenfalls mit Hand oder Schreib -
maschine die Unterstreichung eines oder mehrerer Worte, so 

• handelt es sich nicht mehr um eine Drucksache, sondern um 
eine Postkarte oder Briefdrucksache (Gebühr bei beiden 15 Pf.). 
Wenn daher die betreffende • Drucksache" nicht mit letzterer 
Gebühr freigemacht ist, wird die fehlende Gebühr sowie eine 
Einziehungsgebühr von 30 Pf. (die bei unzureichend freigemach -
ten Sendungen zur Erhebung gelangt) beim Empfänger nach -
erhoben. 
Um also den Versand als Drucksache (zu 10 Pf.) zu gewähr -

leisten, empfiehlt sich dringend, jede Unterstreichung zu ver -
meiden und gegebenenfalls das Bezugsdatum mit einem Gummi -
stempel abzudrucken. 

Höhere Transportkosten im Eisenbahn -
und Speditionsverkehr (85) 

Durch die nunmehr eingeführten erneuten Tariferhöhungen 
wird jeder GroIhandelsbetrieb gezwungen sein, seine Kalku -
lationen genauestens zu überprüfen. Die äuFersf komplizierten 
Tarifvorschriften und Beförderungsbestimmungen der Verkehrs -
träger werden noch mehr Sachverständnis und Zeit erforderlich 
machen. 

Die Deutsche Fracht enprüfungsstelle Off o R a s c h in Braun -
schweig steht hierfür mit einem Stab von Sachverständigen in 
allen Fragen der Frachtenkontrolle und internationalen Ver -
kehrsberatung zur Verfügung. 

Wir haben im Interesse unserer Mitglieder mit diesem 
europäischen Treuhandiuinternehmen ein Vergünstigungsabkom -
men getroffen, wonach alle Mitgliedsfirmen unseres Landes -
verbandes zu bevorzugten Bedingungen ihre Frachtbriefe dort 
prüfen lassen und eine Verkehrsberafung in Anspruch nehmen 
können. Bei der Anforderung eines Angebotes bitten wir, auf 
die Zugehörigkeit zu unserem Landesverband Bezug zu nehmen. 

Kreditwesen 

Investitionskreditprogramm 1963 (86) 

(p) Die Lastenausgleichsbank Bad Godesberg hat nunmehr die 
Richtlinien über die Gewährung von Investitionskrediten an 
Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegssachgeschädigte aus Mitteln 
des ERP-Sondervermögens für 1963 herausgegeben. 

Die Kreditmiftel sind zur Gewährung von Krediten für den 
Auf- und Ausbau, die Rationalisierung und Modernisierung 
kleiner und mittlerer Unternehmen von Vertriebenen, Flücht -
lingen und Kriegssachgeschädigten bestimmt. Die Kredite sind 
vorwiegend für Investitionszwecke einzusetzen; der Betriebs -
niittelanteil darf höchstens 250/o befragen. Der Einzelkredit soll 
bei kleineren Unternehmen 100000, — DM und bei mittleren 

Mit einem 

ow 
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Unternehmen 200000,— DM nicht übersteigen. Der Kredit -
bewerber muf einen formlosen Antrag in dreifacher Ausfertigung 
an seine Hausbank richten. 
Wie beim Programm 1962 ist eine Nachfinanzierung bereits 

vorgenommener Investitionen grundsätzlich nicht vorgesehen. 
In begründeten Ausnahmefällen kann jedoch, wenn es sich um 
nach dem 1. 1. 1962 durchgeführte kurzfristig finanzierte Vor -
haben handelt; eine Nachfinanzierung genehmigt werden, wenn 
und soweit sie nach der Finanzstrukfur des antragsiellenden 
Unternehmens geboten erscheint. 
Abgesehen von der Verlegung des einheitlichen Laufzeit -

beginns und der Rückzahlungsfristen um je 1 Jahr hat sich ledig -
lich bezüglich der Kredithöhe eine Änderung gegenüber den 
Richtlinien für 1962 ergeben, insoferne diese heuer bei mittle -
ren Unternehmen, wie erwähnt, bis zu 200000,— DM befragen 
kann, während sie im vergangenen Jahr generell im Höchstfall 
100000, — DM betrug. 

Mitglieder, die sich für das Investitionsprogramm 1963 inter -
essieren, bitten wir um umgehenden Bescheid, damit wir ihnen 
die Richtlinien im Wortlaut zusenden können, soweit der Vor -
rat reicht. 

Konjunktur und 
Marktentwicklung 

Amerikanische Stimme zur deutschen Lohn -
und Preissituation (87) 

(j) Das Finanzmagazin The Commercial and Financial Chronicle' 
hat in der Ausgabe vom 2.8. 1962 folgendes geschrieben: 
.Wenn die amerikanische Arbeiterschaft genug Sinn und Ver -

stand hat, sich mit ihren hohen Löhnen und kurzen wöchent -
lichen Arbeitszeiten in Verbindung mit den üblichen fetten, 
allgemeinen sozialen Vorteilen zu begnügen, und wenn der 
amerikanische Unternehmer klug genug ist, das Preisniveau zu 
halten oder sogar leicht zu senken, dann besteht immerhin die 
M ö glichkeit, daF die Vereinigten Staaten im Laufe der nächsten 
12 bis 18 Monate ihren bedeutendsten industriellen und kom -
merziellen Konkurrenten in den Märkten der Welt und, den Ver -
einigten Staaten selbst, nämlich Westdeutschland, schlagen oder 
zum mindesten auf der gleichen Pre.is- und Qualitätsebene be -
gegnen können. 

Diese Behauptung ist keineswegs absurd oder weit hergeholt. 
Genannt seien hierfür folgende Gründe: 
1. Die allgemeinen Kosten steigen in Westdeutschland auf breiter 

Front und gehören heute in Europa zu den höchsten. 
2. Die Arbeitskosten sind im allgemeinen heute in Deutschland 

höher als sonst irgendwo in Europa. 

7 
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3. Der deutsche Arbeiter, der einst wegen seines Flei•13es und 
seiner Leistungen so gelobt wurde, wird faul und arrogant. 
Ganz offen spricht die deutsche Presse von einer neuen 
Klasse, den Bummelanten". Die grofzügigen Kranken- und 
Sozialvorschriften fördern sogar die Bummelei, umsomehr als 
damit kein Lohnverlust verbunden ist. 

4. In verschiedenen deutschen Industrien - z. B. bei Papier, 
Kohle, Koks, Stahl und den Werften - ist die Gewinn -
situation kritisch geworden. 

5. Die deutsche Konkurrenzfähigkeit in den Weltmärkten hat 
sich in einem solchen Umfang verschlechtert, daf hin und 
wider von der Notwendigkeit einer Rückkehr zu der alten 
Marktparifäf gesprochen wird." 

Programm des 
bayerischen Wirtschaftsfunks (90) 

Transithandel mit Waren aus der Ostzone 

(88) (so) Durch Veröffentlichung der zweiten Änderung des Inter-

22. 4. 19 30 - 19.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für jedermann zonenhandels-Runderlasses Nr. 98 betreffend Transithandel mit 
23. 4. 1800 -18.15 Aus Bayerns Wirtschaft den Währungsgebieten der DM-Osf ist einem langgehegten 
23. 4. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar - 2. Pr. Wunsch des Exporthandels durch das Bundeswirtschaf fsmi ni ste-
24. 4. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt rium Rechnung gtragen worden. 
25. 4. 19.35 -19.40 In den Wind gesprochen - Kritische Rancibemerkungen Der Artikel 4 dieser Änderungsverordnung hat folgenden 

26. 4. 18.15-18.30 
für Verbraucher 
Wirtschaftspolitik 

und 
der 

Steuerzahler 
Woche Wortlaut: 

27. 4. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschluß ,,Artikel 6des IZH-Runderlasses Nr. 9&erhält folgende Fassung: 
Aktienkurse - kritisch betrachtet Bei Transithandelsgeschäften mit Waren, die ihren Ursprung in 

29. 4. 19.30-19.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für jedermann den Währungsgebieten der DM-Osf haben, wird die Genehmi-
30.4. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar -2. Pr. gung unter der Auflage erteilt, da bei der Veräuerung der 
1.5. 17.30-18.00 Die vergessene Generation - Eine Dokumentation Waren in Angebot und Rechnung der Verme r k ‚Transithandels -

über Probleme zwischen Wohlfahrt und Gesetz 
2. 5. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen - Kritische 

für Verbraucher und Steuerzahler 
Randbemerkungen 

ware" oder ,,Ursprung: sowjetische Besatzungszone Deutsch-
lands bzw. sowjetischer Besatz'ungssektor Bérlins" aufgenommen 

3. 5. 
-4. 5. 
.6. 5. 
.6. 5. 

18.15-18.30 
19.40- 19.45 
19.30-19.45 
20.15-21.00 

Wirtschaftspolitik der Woche 
Bilanz nach Börsenschluß 
Durch die Lupe gesehen - 

Konjunktur ohner Et*Ie (Il - 

Wirtschaft für jedermann 
Eine kritische Bestands-

aufnahme - 1. Der große Krach 1929 

wird. Der Vermerk kann auch in der für Angebot und Rechnung 
verwendeten Sprache gemacht werden." 

Im übrigen ist die Bekanntmachung L 1 über die Lieferung 
von Waren in die Währungsgebiete der DM-Ost durch eine 
Fünfte Änderung vom 4.2. 1963 (Bundesanzeiger Nr. 26 vom 7.2.) 

7. 5. 18.00-18.15 Aus Bayerns Wirtschaft neu gefaf+ worden. Danach berechtigen die Warenbegleitscheine 
7.5. 20.45-21.00 Der Wirtschaffskommentar - 2. Pr. nur zur Lieferung von Waren, die in den Währungsgebieten der 
8. 5. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
9. 5. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen DM-West gewonnen oder hergestellt worden sind und sich im 

für Verbraucher und Steuerzahler freien Verkehr befinden. U. a. soll durch die Neufassung ver-
10. 5. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche hindert werden, daf im In+erzonenhandel Waren aus aktiven 
11. 5. 19.40-19.45 Bilanz .pach Börsenschluß Lotinveredelungsverkehren (§ 48 ZG) oder Umwandlungsver -

Aktienkurse - kritisch betrachtet ke'h.rein (§ 54 a.a.O.) als Zollgut im Zollgutversand in die SBZ 
13. 5. 
13.5. 

19.30-19.45 
20.15-21.00 

Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für jedermann geliefert werden. 
Konjunktur ohne Ende (II) - Eine kritische Bestands -

au fnahme - 2. Kein Wunder hilft uns mehr 
14.5. 20.45-21.00 Dr Wirtschaftskommentar -2. Pr. Marktordnungsgüter (91) 
15. 5. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
16. 5. 10.00- 12.00 Eröffnung der Internationalen Handwerksmesse in (so) Im Buindeszollblatf Nr. 12 vom 13. 3. 1963 sind die Erstat -

München tungsverordnungen vom 8. 3. 1963 für Getreide, Schweine, Eier 
16. 5. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen und Geflügel veröffentlicht, sowie eine Ausführungsanweisung 

für Verbraucher und Steuerzahler 
zu diesen Verordnungen. 

17. 5. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik der Woche 
18. 5. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschluß Die Frage der Rückerstattung für die Ausfuhr von Markt -

Aktienkurse - kritisch betrachtet ordnungsgütern (Ernährung) ist von ausschlaggebender Bedeu -
tung. Daher dürfte es zweckmäfig sein, wenn sich die am Aufen -
handel mit diesen Gütern beteiligten Firmen über die ein -
schlägigen Bestimmungen genauestens informieren. Außenhandel Das Bundeszollblatt Nr. 12 vom 13. 3. 1963 steht Interessenten 
auf der Geschäftsstelle unserer Abteilung Auf3enhandel in Nürn -
berg, Sandstratje 29, hierfür zur Verfügung. 

EWG-Handelsbilanz 1962 (89) 

(so) Die Handelsbilanz der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
hat im Jahre 1962 erstmals ein gröferes Defizit ausgewiesen. 
Nach einem Fehlbetrag von nur 31,6 Mill. $ im Jahre 1961 er -
höhte sich das Defizit am Ende des Vorjahres auf rund 1,5 Mrd. s. 
Gegenüber 1961 haben alle Mitgliedsländer ihre Einfuhren 

aus Drittstaaten und aus den assoziierten Uberseegebieten auf 
22,3 Mrd. $ oder um 80/ o erhöht, insbesondere Italien um 13°/o, 
die Bundesrepublik um 90/o und Frankreich um 7°/o. Die EWG- 

Büro der Regierung der Provinz Ontario 
(Kanada) in Düsseldorf (92) 

(so) Wie uns von der Regierung der Provinz Ontario (Kanada) 
mitgeteilt wurde, ist vor kurzem in Düsseldorf ein Büro eröffnet 
worden, welches Geschäftsverbindungen zwischen Interessenten 
der Bundesrepublik und der Provinz Ontario vermitteln soll. Die 
genaue Anschrift des Büros lautet: Düsseldorf, Flingersfr. 11-17. 
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Ausfuhren nach Drittländern (einschlief5lich der assoziierten Ober -
seegebiete nahmen in der Berichtszeit um nur 1 0 /o gegenüber 
den Ausfuhren im Jahre 1961 auf 20,7 Mrd. $ zu. Dieser geringe 
Zuwachs ist in erster Linie auf den starken Rückgang der Aus -
fuhren Frankreichs nach Algerien zurückzuführen. Die Zuwachs -
rate ausschlieblich des Handels mit Algerien würde für die EWG 
30/6 betragen. Nur die italienischen Ausfuhren nach Drittländern 
und assoziierten lJberseegebieten weisen eine beträchtliche 
Wachstumsrate von 60/0 auf. 
- Der EWG-Binnenaustausch hat sich gegenüber 1961 um 140/o 
auf 13,3 Mrd. $ erhöht. Gegenüber den Jahren 1959 und 1960 
belaufen sich die Zuwachsraten des EWG-Binnenhandels ouf 
65 bzw. 31°/o. 

Die gröf3ten Wachstumsraten zeigen sich bei der Einfuhr 
Italiens mit 23°/o und Frankreichs mit 18 0 /o, sowie bei der Aus -
fuhr Italiens mit 24°/o und der Belgisch-Luxemburgischen Wirt -
schaftsunion mit l8O/o.
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Wie uns die Regierung von Ontario weiter mitteilt, werden 
ab 15. März monatlich 15-20 kanadische Fabrikanten dieses 
Büro und verschiedene europäische Länder besuchen. Einige 
Herren möchten ihre Erzeugnisse verkaufen und suchen Kontakt 
zu Handelsvertretern, während andere Geschäftsleute sich über 
ein Herstellungs- und Verkaufsabkommen in Europa unterhalten 
wollen. 

Weitere Herren bieten eine nicht voll ausgenutzte Kapazität 
ihrer Werke in Ontario an und sind an der Hereinnahme von 
Hersiellungslizenzen interessiert. 

Firmen, die an Verbindungen zu kanadischen Fabrikanten 
interessiert sind, wollen sich mit unserer Geschäftsstelle oder 
dem Büro der Regierung von Ontario in Düsseldorf unmittelbar 
in Verbindung setzen. 

Konsulat der BundesrepublikDeutschIand 
Nancy (93) 

(so) Das Konsulat der Bundesrepublik Deutschland Nancy weist 
darauf hin, deE3 sein örtlicher Zuständigkeitsbereich ein Gebiet 
von der Gröf3e der Schweiz umfaFt, mit fast ebensovielen Ein -
wohnern und mit fast 20000 deutschen Staatsange'hörigen. Da 
der Leiter des Konsulats, Konsul I. Klasse Dr. Hans Günther, 
unter dem Eindruck steht, dat3 die Kenntnis von der Existenz 
dieses Konsulats bei interessierten Personen, Firmen und Ver -
bänden häufig fehlt, weist er ausdrücklich auf seinen Zuständig -
keitsbereich hin, der folgende Departements umfaF3t: 
1. Meuse (Bar-le-Duc, Verdun) 
2. Haute-Marne (Chaumont, St. Dizier, Langres) 

3. Haute-Saône (Vesoul) 
4. Territoire de Belfort (Belfort) 
5. Vosges (Epinal) 

6. Haut-Rhin (Mulhouse, Colmar) 
7. Bas-Rhin (Strasbourg, Haguenau, Séléstat) 
8. Meurthe-et-Moselle (Nancy, Lunéville, Pont-à-Mousson) 

(Briey, Longwy) 
9. Moselle (Metz, Thionville, Sarrebourg, Sarreguemines) 

ist der Qualitätsbegriff ,,Made in Germany" 
in Gefahr? (94) 

(SO) Zur Frage angeblicher Qualitätsverschlechterung deutscher 
Export-Erzeugnisse hat das Auswärtige Amt über die Ergebnisse 
einer Umfrage berichtet, die auf Berichten der Deutschen Bot -
schaften in den fraglichen Ländern beruhen. Hieraus sind fol -
gende Punkte für den Exporthandel von besonderem Interesse: 
1. Die deutschen Exportgüter erfreuen sich nach wie vor eines 

hohen Ansehens, die Qualitätsbezeichnung Made in Ger -
many" hat keine Abwertung erfahren. Mit Qualitätsmängel 
behaftete Lieferungen ins Ausland sind Ausnahmeerscheinun -
gen geblieben, die keineswegs eine verallgemeinerte Kritik 
rechtfertigen. Klagen über deutsche Lieferungen halten sich 
unter dem Durchschnitt des Umfangs, der anderen Liefer -
ländern gegenüber üblich ist. 

2. Der ausländische Kunde klagt selten über die Qualität der 
eingeführten Waren. Häufig wird aber folgendes bemängelt: 
a) Es fehlen sorgfältige Kundenpflege und Service im wei -

testen Sinne. 
b) Die Exportwaren sind mangelhaft verpackt und markiert; 

oft fehlen wichtige Teile oder sie sind verwechselt. 
c) Die Lieferfristen werden nicht eingehalten. 
d) Reklamationen und Korrespondenz werden nachlässig und 

nicht in der im Ausland verstandenen Handelssprache 
beantwortet. 

Auf diesen Teilgebieten des Exports scheint sich tatsächlich 
eine für das Ansehen und den Ruf der deutschen Exportwirt -
schaft gefährliche, weil nicht in die Augen springende und des -
halb in Deutschland zu wenig beachtete, entwicklung anzu -
bahnen. 

Gebàude- und 
Bautenausstattung 

Wir empfehlen Ihnen aus unserem Spezial -
programm: 

Moderne Fußböden u. a. Linoleum, Gummi, 
Noraplan, Mipolam, Armstrong-Excelon, 
Läufer und Teppichböden. 

Jalousetten u. Rollos, Falttüren u. Faltwände 
abwaschbare Schallschluck-Deckenplatten 
Pendeltüren aus Gummi und Kunststoff für 
Lagerräume usw. 

Polyester- und PVC-Wellbahnen für Ober -
dachungen aller Art. 

Safety -Walk, ein in den USA entwickelter 
Sicherheitsbelag für rutschgefährdete Stel -
len im Betrieb. 
Stapelbare Plastic - Transportkörbe 

Unser Spezial - Dienst für Gebäude- und 
Bautenausstattung und unsere Gebietsver -
treter beraten Sie, Ihre Architekten und 
Handwerker. 

À 200 p . Stole 
Abt. GB / Gebäude- und Bautenausstattung 
8900 A U G S B U R G 2 
Postfach 1 . Fernruf 9166 Fernschr. 053853 

MIJNCHEN . NURNBERG REGENSBURG 
STUTTGART . OBERSCHOPFHEIM I BADEN 

Gemeinsamer Markt 

EWG - Richtlinie der Kommission an den 
Rat über Einzelheiten der Ubergangsmaß -
nahmen im Niederlassungsrecht für den 
Großhandel (95) 

(so) Im Anschlut3 an unsere Veröffentlichung im MiHeilungsblaft 
Nr. 10 vom 23. Oktober 1962 ‚Richtlinien für die zukünftige 
Regelung des Niederlassungsrechts für den Groljhandel in den 
EWG-Ländern" weisen wir auf folgendes hin: 

Die Kommission hat dem Rat soeben den Entwurf einer Richt -
linie vorgelegt, mit deren Hilfe Einzelheiten betreffend die Zu -
lassung der Berufsausübung im GroFhandel im Laufe der Ober -
gangszeit geregelt werden sollen, das he113t, bis zur Koordinie -
rung der Voraussetzungen für den Zugang und die Ausübung 
der Grot3handelstätigkeit sowie zur gegenseitigen Anerkennung 
von Diplomen, Prüfungszeugnissen und Befähigungsnachweisen. 
Das Ziel der Richtlinie ist, bestimmte Schwierigkeiten zu mildern 
oder zu beseitigen, die sich aus dem Bestehen von Zulassungs -
vorschriften in einigen Gemeinschaftsländern ergeben, während 
in den übrigen Ländern solche Zulassungsvorschriften nicht 
existieren. Die Richtlinie bezieht sich auf Zulassungsbestimmun -
gen, die allgemeine kaufmännische oder fachliche Kenntnisse 
erfordeerlich machen. 

Die praktischen Schwierigkeiten, denen die Kommission mit 
dieser Richtlinie begegnen möchte, können entstehen: 
- entweder !bei der Niederlassung in Ländern mit Zugangs -

regelung von Angehörigen aus Mitgliedsländern ohne Zu -

9
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gangsregelung ‚wobei sich die Frage des Nachweises der 
erforderlichen Kenntnisse ergibt, 
oder im umgekehrten Falle, wenn die Gefahr besteht, da,f 
es sich um Personen handelt, die in ihrem Heimatland den 
erforderlichen Bedingungen nicht entsprochen haben. 
Die Richtlinie sieht vor, da'f als ausreichender Nachweis von 

dem Mitglied des Vorstands unseres Landesver -
bandes, Herrn Eberhard Ott, persönlich haftender Gesell-
schafter unserer Mitgliedsfirma Friedrich Carl Ott & Co. oHG, 
Wein -Import und Grolhandlung in Würzburg, zu seiner ehren -
vollen Wiederberufung zum H onde Is ri ch ter beim Land -
gericht Würzburg; 

dem Geschäftsführer des uns angeschlossenen Landhanctelsver -
bandes Bayern e. V., Herrn Georg Forsimeier, zur ehren -
vollen Verleihung der Silbernen Staatsmedaille für besondere 
Verdienste um die Landwirtschaft. 

- 

Ländern mit entsprechender Zulassungsregelung angesehen wer-
den soll, wenn der Betreffende diesen Beruf in seinem Heimat-
land als Selbständiger oder leitender Angestellter während der 
vorausgegangenen zwei Jahre oder aber früher während drei 
Jahren ausgeübt hat. 

Solche M;itgliedstaaten, die Ausländerdiskriminierungen be- Fa. ,,C. Müller S. 18" in Nürnberg 125 Jahre alt 

Unsere Mitgliedsfirma C. Müller S. 18, Papier-, Pappen-, 
Schreibwaren- und Bürobedarfsgrolhandlung konnte kürzlich auf 
ihr 125 -jähriges Bestehen zurückblicken. 
Johann Conrad Müller gründete im Jahre 1838 das Unterneh -

men als Spezerei-, Papier- und Schreibmaterialienhandlung und 
erwarb das Anwesen Hauptmarkt 5 18 in Nürnberg. Diese Haus -
nummer ist noch heute in dem Firmennamen enthalten. Im Jahre 
1866 wurde die Firma unter Aufgabe des Spezerei'handels in eine 
oHG umgewandelt, deren Gesellschafter der Sohn Christoph 
Müller und sein Schwager Jacob Friedrich Maser waren. Gleich -
zeitig wurde die Grolhand'elstätigkeit mit Schreibwaren auf -
genommen. Die beiden Firmeninhaber übergaben im Jahre 1895 
das Geschäft ihren Söhnen Conrad Maser und Friedrich Müller, 
die es bis zu ihrem Ableben im Jahre 1931 bzw. 1932 erfolgreich 
weitergeführt haben. Die Zügel der Firma nahmen anschliefend 
Friedrich und Karl Maser in die Hand. Im 2. Weltkrieg blieben 

seitigen müssen, können dagegen während einer Übergangszeit, 
die im Einvernehmen mit der Kommission festgelegt wird, von 
Angehörigen aus Mitgliedstaaten, in denen eine Regelung der 
Berufszulassung besteht, den Nachweis verlangen, dal3 sie den 
dortigen Zulassungsbedingungen entsprechen. 

Die erforderlichen Bescheinigungen sollen von amtlichen 
Stellen erteilt werden. 

Diese ljbergangsregelung darf nicht länger aufrecht erhalten 
werden, als zur Koordinierung der einzelstaatlichen Bedingungen 
über den Zugang zu den Grofhandelsberufen. 

Diese Richtlinie, über die vom Ministerrat mit einfacher Mehr-
heit entschieden wird, wird vorher im WSA und im Parlament 
beraten werden. Diese Beratungen werden 
nommen. 

in Kürze aufge-

Verschiedenes dem Unternehmen schwere Schicksalsschläge nicht erspart. Die 
Geschäftsräume wurden total zerstört. In ungebrochener Tatkraft 
wurde wieder mit dem Neuaufbau begonnen. Zunächst fand die 
Grolhandlung in den neuen Räumen in der Bärenschanzstrale 

Wie wird der Firmenchef beurteilt? Unterkunft, während später das Anwesen in der Königstrafe 
wieder aufgebaut wurde. Nach dem Ableben von Karl Maser im (j) Die Arbeitsgemeinschaft selbständiger Unternehmer e.V. liel 
Jahre 1957 wurde die Firma in eine Kommanditgesellschaft um -eine Untersuchung üb e r das Vorstellungsbild von selbständigen 
gewandelt, deren persönlich haftende Gesellschafter Senator Unternehmern durchführen. Befragt wurden 200 erwachsene 
und Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer Mittel -Arbeitnehmer in selbständigen Unternehmen mit 50 bis 3000 Be - 
franken Friedrich Maser und sein Sohn Gottlob Maser sind. schäftigten und 60 Angehörige des „gehobenen Mittelstandes' 
Wir gratulieren unserer Mitgliedsfir ' m'a herzlich zu ihrem stolzen (mittlere Beamte, Anwälte, Lehrer, selbständige Handwerker 

Jubiläum und verbinden damit unsere besten Wünsche für die usw.) in fünf Testgebieten der Bundesrepublik. Aus der Fülle der 
Fragen über den Betriebsbereich fällt auf, dat1 80 0 /0 der Be-
fragten den Firmenchef persönlich kennen und dat1 ihn 81 0/0 für 
fortschrittlich 
dem Ergebnis 

halten. 
der 

Auch erscheint beachtenswert, daly nach 
eigentlichen Befragung die selbständigen 

Zukunft. 

Buchbesprechungen 
Unternehmer im allgemeinen besser beurteilt werden als die 
Manager. Ferner he'it1t es in der Untersuchung: ,,Mitarbeiter unter 
39 Lebensjahren schätzen die Unternehmer mehr als die über Keinen Pfennig zuviel Lohnsteuer - von Dipl . -Kfm. Fritz Pult, 176 Seiten 

brosch. DM 7,50, erschienen im Taylorix-Verlag Stuttgart. Vierzigjährigen. Ähnliches gilt für die Dauer der Betriebszuge - 
Lohnsteuerfragen beschäftigen heute nicht nur die Lohnbuchaltung eines 

hörigkeit: Die bis zu 2 Jahren in selbständigen Unternehmen jeden Betriebes, sondern auch den Arbeitnehmer, der an Lohnsteuer-Ver -
tätigen schätzen die Unternehmer höher als die langjährigen günstigungen interessiert ist. 
Mitarbeiter." Die vorliegende Broschüre stellt für beide einen willkommenen Weg -

weiser dar. Für den Lohnbuchhalter enthält sie gründliche Ausführungen 
Ober lohnsteuerpflichtige und lohnsteuerfreie Bezüge sowie über die Be -
messung der Lohnsteuerermäßigung und Lohnsteuer-Jahresausgleich. Das 

Personalien Werk ist auf dem neuesten Stand. Die LStER 1963 sind bereits berücksichtigt. 

Forkel-Verlag in Stuttgart-Degerloch 
Der große Vorteil der Arbeitsrecht-Blattei liegt darin, daß sämtliche 

neueren Geschehnisse auf arbeits- und sozialrechtlichem Gebiet Berück -WIR GRATULIEREN 
sichtigung finden. In der Lieferung 150 vom November 1962 beispielsweise 
findet sich ein Beitrag Ober Aufbau und Bedeutung des Lebenshaltungs -
indexes und aus der großen Zahl von Bundesorbeitsgerichtsurteilen die 

dem Mitglied unseres Vorstands Herrn Rolf Greif, persönlich 
haftender Gesellschafter unserer Mitgliedsfirma Greif & Schlick 

Entscheidung, wonach ein betriebliches Ruhegeld gekürzt werden kann, KG., Coburg, sowie Herrn Carl Richard Bauer, geschäfts - 
wenn durch Erhöhung der Sozialversicherungsrenten im Zuge der Renten -

führender Teilhaber unserer Mitgliedsfirma Carl Bauer, München, reform die Sozialversicherungsrente und die betriebliche Rente die Grenze 
und Herrn Dr. jur. Ernst Hoffmann, geschäftsführender Ge-
sellschafter unserer Mitgliedsfirma Louis Gnatz GmbH, Landshut, 
zu ihrer ehrenvollen Wiederberufung zu Handelsrichtern beim 
Landgericht Coburg bzw. beim Landgericht München Il, 

von 85% des vergleichbaren Bruttoeinkommens überschreitet. Die Fülle des 
Gebotenen empfiehlt immer wieder die Anschaffung dieses umfassenden 
Blattei-Handbuchs für die Praxis. Interessenten stellt der Verlag gerne 
Probehefte zur Verfügung. 

Mitarbeiter dieser Nummer, 

I = RA Jaumonn, la = Dipl. Kfm. Lampe, p = ORR Pf rang, so = Dr. Schoben, sr = Dipl. Kfm. Sauter 
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hat sowohl bei unseren Mitgliedern und Gästen als auch in der Offentlichkeitstarke Beachtung 

gefunden. Dies geht besonders aus der erfreulichen Resonanz in Tages- und Wirtschaftspresse 
hervor. 
Wir werden über den Ablauf der Veranstaltung im nächsten Heft ausführlich berichten, nach -
dem dies aufgrund technischer Schwierigkeiten in dieser Ausgabe nicht möglich war. 
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Arbeitgeberfragen 

Beiträge zur Berufsgenossenschaft (96) 

(p) Die Grot)handels.- und Lagerei-Berufsgenossenschaff und die 
ihr angeschlossene Familienausgleichskasse versenden zur Zeit 
die Beitrags- und VorschuIberechnungen 1962/63. 

1 Berufsgenossenschaft: 
Beitrag und Vorsc'hul3 bleiben gegenüber den Vorjahren un -

verändert. Demnach beträgt 
a) der Beitrag 1962 bei Gefahrenklasse 1 für 1,— DM Entgelt 

0,0030 DM 
:b) der Vorschuf auf den Beitrag 1963: 

20 0 /a des Beitrags 1962. Von der Einforderung des Vor -
schusses wird abgesehen, wenn er DM 300,— nicht erreicht. 

2. Familienausglekhskasse 

Der Beitrag für 1962 b e t r ä g t : 
a) für Arbeitnehmer 0,92°/a (1961: 0,49°/a) der Entgeltsumme 

1962 (Lohnsummenbeitrag) 
b) für jeden beitragspflichtigen Selbständigen 30,— DM (Kopf -

beitrag). 
Vorschüsse werden erhoben: 
a) für Arbeitnehmer 1,10 0 /o (1961: 1,15 0 /o) der Entgeltsumme 

1962, 
b) für jeden beitragspflichtigen Selbständigen 30,— DM. 

Beiträge und Vorschüsse sind spätestens innerhalb zwei 
Wochen nach Erhalt der Berechnungsbescheide zu zahlen. Bei 
nicht termingerechter Zahlung erfolgt Einziehung. Dadurch ent -
stehen zusätzliche Kosten durch Mahn- und Einziehungsgebüh -
ren sowie durch Zinsberechnungen. 

Zur Vermeidung von Unzuträglichkeiten empfiehlt sich also 
unbedingt pünktliche Zahlung. 

Krankenversicherungsschutz deutscher 
Urlauber in Italien (97) 

(so) Das Auswärtige Amt und das Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung teilen mit: 

Die Mitglieder der deutschen gesetzlichen Krankenkassen und 
ihre anspruchsberechtigten Familienangehörigen haben nach den 
Verordnungen 3 und 4 der EWG Anspruch auf Gewährung von 
Leistungen gegen ihre deutsche Krankenkasse, wenn sie wäh -
rend eines vorübergehendep Aufenthalts in Italien erkranken, 
sofern ihr Zustand sofort ärztliche Betreuung bzw. Krankenhaus -
pflege erforderlich macht. 

Für die Gewährung der Leistungen ist der Provinzialsitz 
(Sede Provinciale) der Nationalen Anstalt für Krankenversiche -
rung (Istituto Nazionale per 1/Assicurazione contro le Malattie 
- INAM) zuständig, in dessen Bezirk sich der Erkrankte aufhält. 

Die deutschen gesetzlichen Krankenkassen stellen ihren Ver -
sicherten, die nach Italien reisen wollen, auf Antrag Anspruchs -
bescheinigungen aus, für die ein vierspradhiger Vordruck (E6) 
vorgeschrieben ist. 

ist ärztliche Behandlung erforderlich, mu t) der Versicherte 
bzw. der Angehörige diese unter Vorlage der vorgenannten 
Bescheinigung (Vordruck E 61 bei der nächsten Territorialsektion 
des in Betracht kommenden Provinzialsitzes von INAM beantra -
gen. Es ist Sache der Territorialsektion, dem Versicherten den 
Arzt zu benennen, der für die erforderliche Hilfe in Anspruch 
zu nehmen ist. > ' - " - 

Für stationäre Behandlung gilt das gleiche sinngemät). Eine 
kostenlose Behandlung erfolgt nur dann, wenn sich der Ver -
sicherte in die f{r Kassenrnitglieder in Frage kommende Pflege -
klasse (Ill. Klasse) aufnehmen lät)t. Das Krankenhaus, in dem die 
Aufnahme erfolgt, mut) mit dem Provinzialsitz von INAM einen 
Vertrag haben. Im übrigen liegen bei d'en Krankenkassen Merk -
blätter aus, die - auch' die Anschriften aller Provinzialsitze von 
INAM und deren für die Gewährung der Leistung zuständige 
Territorialsektionen enthalten. 

Zurückstellung und Unabkömmlichstellung 
vom Wehrdienst (98) 

(j) Das Wehrpflichfgesetz vom 21. 7. 1956 wurde neu gefat)t. 
Die allgemeine Wehrpflicht dauert vom 18. bis zum 45. Lebens -
jahr, für Offiziere und Unteroffiziere bis zum 60. Lebensjahr. 
Der Wehrdienst umta13t den Grundwehrdienst, der 18 Monate 
dauert, und die Wehrübungen, deren Gesamtdauer bei Mann -
schaften höchstens 9, bei Unteroffizieren höchstens 15 und bei 
Offizieren 18 Monate beträgt. Die einzelne Wehrübung dauert 
mindestens einen Tag und höchstens drei Monate. 

In § 12 des Wehrpflichtgesetzes ist die Zurückstellung vom 
Wehrdienst und in § 13 die Unabkömmlichstellung sowie in § 13e 
die Nichtheranziehung geregelt. 

Für die gewerbliche Wirtschaft ist hinsichtlich der Zurück -
stellung vom Wehrdienst § 12 Abs. 4 Ziff. 2 von Bedeutung. 
Danach sollen Wehrpflichtige vom Wehrdienst auf Antrag zu -
rückgestellt werden, wenn er für die Erhaltung und Fortführung 
des eigenen oder elterlichen Gewerbebe'friebes unentbehrlich 
ist oder (Ziff. 3), wenn die Einberufung des Wehrpflichtigen 
einen bereits weitge'he'nd geförderten Ausbildungsabschnitt 
unterbrechen würde. Es mu-1 also nachgewiesen werden, dat) 
der wehrpflichtige Sohn eines Unternehmers für den Betrieb 
eine derartige Bedeutung hat, dat) bei dessen Abwesenheit 
infolge Ableistung des Wehrdienstes die Existenz des Betriebes 
gefährdet würde. Wird dieser Nachweis erbracht, so darf der 
Wehrpflichtige vom vollen Grundwehrdienst höchstens solange 
zurückgestellt werden, dat) er noch in dem Kalenderjahr, in 
welchem er das 25. Lebensjahr vollendet, einberufen werden 
kann. In Ausnahmefällen, in d enen die Einberufung eine unzu -
mutbare Härte bedeuten würde, 'kan:in er euch darüber hinaus 
zurückgestellt werden. 

Als Ausbildungsabschnitt wird gemät) den Verwalfungsvor -
schriften für die Musterung und Einberufung ungedienfer Wehr -
pflichfiger nur eine in sich abgeschlossene Berufsausbildung 
anerkannt. Er mut) nach allgemeiner Verkehrsauffassung durch 
eine mehr oder weniger genaue Bestimmbarkeit, seine zeitliche 
Ausdehnung und das Vorhandensein eines festen Lehrplanes 
gekennzeichnet sein. Berufsfördernde Kurse werden nicht als 
,,Aus'bildungsabschnitt" angesehen. Bei Wehrpflichtigen, die in 
einem Lehrverhältnis stehen, sind die Voraussetzungen für eine 
Zurückstellung stets' gegeben. 

Eine Zurückstellung eines Wehrpflichtigen kann auch in Frage 
kommen, wenn die Versorgung seiner Familie, ihilfsbedürftiger 
Angehöriger oder anderer hilfsbedürftiger Personen, für deren 
Lebensunterhalt er aus rechtlicher oder sittlicher Verpflichtung 
aufzukommen hat, gefährdet würde, oder für Verwandte 2. Gra -
des besondere Notstände zu erwarten snd (§ 12 Abs. 4 Ziff. 1). 

Die Unabkömmlichsfelking gemät) § 13 dies Gesetzes soll dem 
Interessenausgleich zwischen Bundeswehr und Wirtschaft dienen. 
Entscheidend für die Unabkömmlichsfellung sind nicht persön -
liche Gründ:e, sondern die Abwägung der Interessen der Bun -
deswehr und der gewerblichen Wirtschaft unter besonderer 
Beachtung des öffentlichen Interesses. Zu dieser Vorschrift (§ 13 
Abs. 1) hat die Bundesregierung nunmehr die vorgesehene Ver -
ordnung über die Zuständigkeit und das Verfahren bei der 
Unabkö'mmlichstellung erlassen (vom 24. 7. 1962 Bundesgesetz -
blatt I S. 524). In dieser Verordnung wird U. a. folgendes be -
stimmt: 

Die Unabkömmlic'hstellung eines Wehrpflichtigen kann nur von 
bestimmten Behörden der zuständigen Wehrersefzbehörde vor -
geschlagen werden (§ 1). Bei Wehrpflichtigen, die im gewer'bs -
mät)igen Güferkraft- oder Strat)enpersonenverke;hr einschliet)lich 
der Sfret)en'bahnunfernehmen, ferner bei Wehrpflichtigen, die im 
gewerblichen Betrieb der Ernährungswirtschaft tätig sind, sowie 
in allen anderen Fällen bestimmt die Landesregierung die zu -
ständige Behörde. Ortlich zuständig ist die vorschlagsberechtigte 
Behörde, in deren Bereich der Wehrpflichfige seine Tätigkeit 
ausübt. 

Nicht vorschlagsberechtigt sind Dienstherren oder Arbeitgeber 
von Wehrpflichtigen; sie können Wehrpflichtige' der nach § 1 
der Verordnung vorschlagsberechtigten Behörde benennen. Ein 
solcher Antrag mut) eingehend begründet werden. Erkennt die 
vorschlagsberechtigte Behörde die Gründe für eine Unabkömm-
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lichstellung an, so leitet sie den Vorschlag der zuständigen 
Wehrersatzbehörde zur Entscheidung zu. Die vorschlagsberech -
tigte Behörde ist gehalten, bei Wehrpflichtigen, die in der ge -
werblichen Wirtschaft tätig sind, eine gutachtliche Stellung -
nahme der Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskam -
mer einzuholen. Ist der Wehrpflichtige für den Bau, die Unter -
haltung oder Instandsetzung von Stral)en tätig, so ist auferdem 
eine gutachtliche Stellungnahme der für den Strafenbau zu -
ständigen obersten Landesbehörde einzuholen. 

Ist der Wehrpflichtige in den übrigen Zweigen der gewerb -
lichen Wirtschaft tätig, so hört die vorschlagsberechtigte Be -
hörde das Arbeitsamt, soweit dies erforderlich ist. (§ 2) 
Ober den Vorschlag, einen Wehrpflichtigen unabkömmlich zu 

stellen, entscheidet das für den Wohnsitz des Wehrpflichtigen 
zuständige Kreiswehrersatzamt. Vorschläge oberster Landes -
behörden werden der Wehrbereichsverwaltung, Vorschläge 
oberster Bundesbehörden dem Bundeswehrersafzamt zur Ent -
scheidung vorgelegt, wenn dem Kreiswehrersatzamt die Vor -
schläge nicht begründet erscheinen. Vor Ablehnung einer Un -
abkömmlichstellung soll die vorschlagsberechtigte Behörde ge -
hört werden. Die Einberufung eines Wehrpflichtigen, dessen 
Unabkömmlichstellung vorgeschlagen wird, wird bis zur end -
gültigen Entscheidung über die Unabkömmlichstellung ausge -
etzf. Unabkömmlichstellungen können ausgesprochen werden 
r begrenzte oder unbegrenzte Zeit, sie können unter bestimm -

ten Voraussetzungen, welche die Bundesregierung anordnet, 
auF ) er Kraft gesetzt werden. Wird die Unabkömmlichstellung für 
länger als 1 Jahr ausgesprochen, so werden in der Entscheidung 
Fristen bestimmt, innerhalb denen die Fortdauer der Voraus -
setzungen für die Unabkömmlichstellung nachzuweisen ist. Der 
Nachweis wird durch eine Bestätigung der vorschlagsberechfig -
ten Behörde erbracht. (§ 3) 

Die Unabkömmlichstellung wird widerrufen, wenn die Voraus -
setzungen weggefallen sind, insbesondere wenn die Tätigkeit, 
für die sie ausgesprochen wurde, aufgegeben wird, oder wenn 
der Nachweis über die Fortdauer der Voraussetzungen über die 
Unabkömmlichstellung nicht geführt wird. Ober den Widerruf 
entscheidet das Bundeswehrersatza.mt , wenn die Unabkömmlich -
stellung von einer obersten Bundesbehörde vorgeschlagen Ist, 
die zuständige Wehrbereichsverwaltung, wenn sie von einer 
obersten Landesbehörde vorgeschlagen ist (§ 4). 

Lehnt die Wehrersatzbehörde eine Unabkömmlichstellung ganz 
oder teilweise ab oder widerruft sie diese auf Grund des § 4, 
so kann die vorschlagsberechfigte Behörde innerhalb einer 
Woche nach Zugang der Entscheidung einen bei der Wehr -
ersatzbehörde gebildeten Ausschuf) anrufen. Der Ausschuf) beim 
Kreiswehrersatzamt und bei der Wehrbereichsverwaltung be -

I eht aus dem Leiter des Amtes oder seinem Vertreter als Vor -tzenden, einem von der Landesregierung und einem von dem 
Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeits -
losenversicherung zu benennenden Beisitzer. Ein besonderer 
Ausschuf) besteht bei dem Bundeswehrersatzamt (§ 5). 

Die Verordnung ist am 3. 8. 1962 in Kraft getreten. Sie wird 
jedoch erst dann angewendet werden können, wenn die ein -
zelnen vorschlagsberechtigten Stellen von den obersten Bundes -
behörden oder von den Landesregierungen bestimmt worden 
sind. Bis dahin sind Vorschläge von dem Unternehmen noch 
unmittelbar an die Kreiswehrersatzämter einzureichen. 

Bei einem Vorschlag auf Unabkömmlichstellung wird es darauf 
ankommen, daf) der Arbeitgeber nachweist, welche Qualifi -
kation der Wehrpflichtige besitzt und insoweit seine Einberufung 
zu schwerwiegenden betrieblichen Folgen führen würde. Der 
Arbeitgeber sollte deshalb Uk-Stellungsgesuche nur in beson -
deren Dringlichkeitsfällen stellen. Entscheidungen der Wehr -
ersatzbehörden sind uranfechtbar. 

Steuerfragen 

Abgabe der Steuererklärungen für 1962 

(sr) Als Frist für die Abgabe der Einkommensteuer-, Körper -
schaftssteuer-, Gewerbesteuer- und Umsatzsteuererklärungen 

Für den Feuerschutz 

Ihr Betriebslöschtrupp Ist nur dann einsatz -

fähig u. schlagkröftig, wenn jeder einzelne 

Mann zweckentsprechend ausgerüstet ist. 

Im Betrieb müssen die notwendigen Geräte 

vorhanden sein, damit Sie im Feuerfall so -

fort handeln können. 

Wir halten für Sie bereit: 

Persönliche Ausrüstungsgegenstönde für 

Betriebslöschtrupps 

Feuerlösch- und Rettungsgeröte 

Nützen Sie unsere Erfahrung. Fordern Sie 

bitte bei allen geplanten Selbstschutzmaß -

nahmen unser Spezialangebot an. 

A £ 1 00p. 31cg1c 
Abt. 67/79 Feuer- und Katastrophenschutz 

8900 A U G S B U R G 2 
Postfach 1 . Fernruf 9166 . Fernschr. 053853 

MONCHEN . NORNBERG . REGENSBURG 
STUTTGART . OBERSCHOPFHEIM / BADEN 

ür 1962 wurde die Zeit vom 1. bis 31. Mai 1963 durch einen 
Erlaf ) des bayerischen Finanzministeriums festgelegt. 

Steuerpflichtige mit Gewinnen aus Land- und Forstwirtschaft 
aus abweichenden Wirtschaftsjahren haben ihre Erklärungen, 
falls diese Wirtschaftsjahre nach dem 28. Februar 1963 geendet 
haben, bis zum SchluF des 3. Kalendermonats, der auf den 
Schluf ) des Wirfschaftsjahres folgt, einzureichen. 

Die allgemeine Verlängerung der Erklärungsfrist im Falle der 
Bearbeitung der Steuererklärungen durch einen Steuerberater 
oder Steuerbevollmächtigten wird durch einen weiteren Erlaf 
noch geregelt. 

Verbandsnaàhrichten 

Neues Präsidium des Gesamtverbandes (100) 

(la) In der Generalversammlung des Gesamtverbandes des Deut -
schen Grof- und AuF5enhandels e. V. am 2. 4. 1963 in Frankfurt, 
die der Kundgebung in Anwesenheit des Bundespräsidenten 
vorausging, wurde das aus 19 Repräsentanten des Graf)- und 
Auf)enhandels bestehende Präsidium neu gewählt. Die bisher 
amtierenden Präsidialmitglieder sind von der Generalversamm -
lung wieder gewählt worden. Dazu gehören vom Landesverband 
des Bayerischen Grof)- und Auf)enhandels e. V. die Herren 

Walter Braun, Vorsitzender unseres Landesverbandes, 
Hans Heim, München, 
Ernst Schneider, Augsburg. 

Die von der Generalversammlung beschlossene Neufassung 
der Satzung des Gesamtverbandes sieht nur noch einen Präsi -
denten und 2 Vizepräsidenten vor. Das Präsidium wählte hierzu: 
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Herrn Fritz D i e f z , Frankfurt, 
Herrn Hans Hartwig, Dortmund, 

als Präsident 
als 1. Vizepräsident 

Herrn Dr. Wilhelm Imhoff, Hamburg, als 2. Vizepräsident. 
Mit Rücksicht auf seine starke Belastung in der politischen 

Arbeit hat der bisherige Präsident, Herr Dr. Fricke, gebeten, 
von einer Wiederwahl abzusehen. 

Unser Verbandsvorsitzender hat dem scheidenden, langjähri -
gen Präsidenten des Gesamtverbandes, Herrn Staatsminister a.D. 
Dr. Fricke für seine a.uferordentlichen Verdienste um den Grt5-
und Autenhandel schriftlich gedankt. 

Wir möchten nicht versäumen, unseren Mitgliedern den Wort -
laut des Antwortschreibens von Herrn Dr. Fricke wiederzugeben: 

„Verehrter, lieber Herr Kollege Braun! 
Aus einem Kurzurlaub, den ich noch vor Beginn des eigent -

lichen Wahlkampfes einlegen m&ifte, zurückgekehrt, fand ich in 
einer umfangreichen Post auch Ihren so sehr freundlichen Brief 
vom 11. April hier vor. Ich darf mich für diesen Brief und diesen 
überzeugenden Beweis einer sehr freundschaftlichen Verbun -
denheit auf das herzlichste bedanken. 

Inzwischen hatte mich Herr Dr. Dohrendorf bald nach der 
Kundgebung in Frankfurt angerufen und mich von dem Ablauf 
unterrichtet. Ich habe mich euch sehr darüber gefreut, da4 im 
Präsidium unser Kollege Herr Dr. Toussaint so anerkennende und 
freundliche Worte anIäfIich meines Scheidens aus dem Amt 
eines Präsidenten des Gesamtverbandes gesprochen hat. 

Ich darf Ihnen, lieber Herr Kollege Braun, noch einmal sagen, 
daF mir dieser sichtbare Beweis Ihrer freundschaftlichen Ver -
bundenheit und zugleich auch Ihre Versicherung, dal) viele 
Kollegen aus Ihrem Landesverband mir gleich freundschaftlich 
verbunden sind, eine ganz besondere und grofe Freude waren. 

Ich werde von mir aus alles tun, um auch in Zukunft diese 
freundschaftlichen Kontakte aufrechtzuerhalten. 

In diesem Sinne verbleibe ich mit besten Grüfen 
Ihr 
gez. Dr. Fricke.' 

Verkehr 

Schichtenbücher für Kraftfahrer (101) 

(sr) Wir hatten zuletzt in Artikel 219, Heft 12/58, auf die Ver -
pflichfung zur Führung von Sc'hichfenbüchern hingewiesen, die 
aufgrund der sogenannten Schichtenbuch-Verordnung vom 
8. 2. 1956 besteht. Es hat sich hier nichts geändert, wir halten es 
aber für zweckmäl)ig, die damaligen Ausführungen hier noch -
mals zusammenzufassen, weil wir immer wieder darauf ange -
sprochen werden: 

Alle Arbeitnehmer, die unter die Bestimmungen der Arbeits -
zeitordnung fallen, und einen Lastkraftwagen fahren, sind zur 
Führung eines Schichfenbuches verpflichtet. Ausgenommen von 
dieser Verpflichtung sind leitende Angestellte, die Vorgesetzte 
von mindestens 20 Arbeitnehmern sind, oder wegen der Höhe 
ihres Einkommens nicht mehr sozialversicherungspflichtig sind. 
(Das gilt also derzeit für Arbeitnehmer mit einem Brutfogehalf 
von mehr als DM 1250,— monatlich.) 

Bei Kombiwagen kommt es ausschlie!3lich darauf an, für welche 
Verwendung der Wagen behördlich zugelassen ist. In allen 
Fällen, in denen ein Kraftfahrzeug im Kraftfahrzeugschein nicht 
als Personenwagen bezeichnet ist, besteht also für den Fahrer 
des Kraftwagens die Verpflichtung zur Führung des Schichten.. 
buches. Ist ein Kombiwagen im Kraftfahrzeugschein als Per -
sonenwagen bezeichnet, kann von der Führung eines Schichten -
buches abgesehen werden. 

SPIRITUOSEN- UND 
SUSSWAREN-GROSSHANDLUNG, NtJRNBERG, 

Umsatz ca. 110000, steigfähig, Miete 110, 
erforderlich ca. 10000 u. Ware, Abgabe krankheitshalber 

DR. STANGE & CO 
GENERALVERTRETUNG NORNBERG, MARTIN-RICHTER-STR. 14 

Die Verpflichtung zur Führung eines Schichtenbuches besteht 
sowohl bei Fahrten in der Nahzone wie aut)erhalb der Nahzone. 
Bei Fahrten in der Nahzone entfällt jedoch diese Verpflichtung,' 
wenn Beginn und Ende der Arbeitsschicht durch Stempelkarten, 
Torkontrollen oder gleichwertige Aufzeichnungen täglich fest -
gestellt werden und die Dauer der während der Schicht einzu -
haltenden Pausen schriftlich festgelegt wird. Diese Voraussetzun -
gen gelten auch als erfüllt, wenn auf dem Kraftfahrzeug ein 
Fahrtenschreiber während der ganzen Dauer der Arbeitsschicht 
in Betrieb ist und Beginn und Ende der Schicht für jeden Kraft -
fahrer (und Beifahrer) auf dem Registrierblatt besonders ver -
merkt werden. Werden an einem Tag mit einem Lastkraftwagen 
oder Kombiwagen auFer Fahrten in die Nahzone auch solche in 
der Fernzone ausgeführt, müssen an den betreffenden Tagen 
Schichtenbücher geführt werden. 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die ordnungsmäf)ige Führung 
der Schichtenbücher grundsätzlich mindestens einmal wöchent -
lich zu überprüfen. 

Beförderungssteuer - 
Auskünfte über die Nahzone (102) 

(sr) Der Bundesminister der Finanzen hat mit einem Erla1 vo 
25. 1. 1963 - IV A/4 - S 6632-5/63 Unklarheiten bei Au 
künften über die Nahzone beseitigt. 

Der Erlaf 3 hat auszugsweise folgenden Wortlaut: 

„In der Vergangenheit mu'F)te teilweise Beförderungsteuer 
nachgefordert werden, weil sich nachträglich herausstellte, dat 1 
die Nahzonenbekanntmachung der unteren Verkehrsbehörden 
oder ihre Auskunft über den Umfang der Na'hzone unrichtig 
waren. Um den Unternehmern künftig die Möglichkeit zu ge -
ben, die Steuerbelastung bei ihren Entscheidungen zutreffend 
zu beurteilen, ist den Unternehmern auf schriftliche Anfrage hin 
eine verbindliche Auskunft darüber zu erteilen, ob eine be -
stimmte Beförderungsstrecke in der Nahzone liegt." 

Ist einem Unternehmer eine verbindliche Auskunft erteilt war -
den, da)) eine bestimmte Beförderungsstrecke in der Nahzone 
liegt, so ist das Finalnzam,t bei der Steuerfestsetzung insoweit 
an die Auskunft gebunden; erweist sich die erteilte Auskunft 
nachträglich als unrichtig (die Beförderungsstrecke liegt in der 
Fernzone), so hat das Finanzamt die Auskunft mit Wirkung für 
die Zukunft zurückzunehmen. In der schriftlichen Auskunft ist 
hierauf hinzuweisen. Hat das Finanzamt eine Auskunft erteilt, 
da)) eine bestimmte Beförderungsstrecke nicht m e hr in der Nah -
zone liegt und stellt sie sich als unrichtig heraus (die Beförde -
rungsstrecke liegt in der Nahzone), so Ist das Finanzamt bei der 
Steuerfestsetzung an die erteilte Auskunft selbstverständli 
nicht gebunden." 

Kreditwesen 
(103) 

Bayerisches Refinanzierungsprogramm 1963 

(p) Nunmehr sind die Richtlinien für das ‚Bayerische Refinanzie -
rungsprogramm 1963 zur Förderung des gewerblichen Mittel -
stands" erlassen worden. 

I. Voraussetzungen 

1. Es mui sich, wie schon bisher, um Darlehen für Investitionen 
zur Rationalisierung oder Modernisierung ferner zur Erleich -
terung mittelstandspolitisch erwünschter Geschäftsgründungen 
und Geschäftsübernahmen, vor allem in neuen Wohngebie -
ten, und in besonders begründeten Einzelfällen auch 'zur 
Finanzierung eines notwendigen Lagerbestandes handeln. 

2. Die Gesamtfinanzierung der Vorhaben mut) gesichert sein; 
hierbei sollen in angemessenem Umfang Eigenmittel der An -
tragsteller eingesetzt werden. 
Die betrieblichen Verhältnisse müssen eine ordnungsgemä))e, 
insbesondere sparsame Geschäftsführung gewährleisten. 

3. Die Vorhaben dürfen im Zeitpunkt der Einreichung des An -
trages noch nicht begonnen sein. Der Abruf der Refinanzie-
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Die Auswahl 
• lohnt sich 

Hier stehen der größte und der 
kleinste Mercedes-Benz Lastwagen. 
Sie vertreten ein umfassendes 
Programm: Pritschenwagen, Kipper 
und Sattelschlepper in 
verschiedenen Baumüstern 
mit Motorleistungen von 
50 bis 200 PS und Nutzlasten 

Ihr guter Stern auf allen Straßen 

IC XPIC W-1111 IC W Z MICIFILC 

von 1,75 bis 9,5 t. 8 Typenreihen 
sind es in 46 Ausführungen 
mit unterschiedlichen Radständen 
und Sonderausführungen 
fast doppelt so viel. Was bedeuten 
diese Zahlen für Sie? 
Vor allem eins: im Mercedes-Benz 
LKW-Programm finden Sie den 

Wagen nach Maß. Jedes Fahrzeug 
hat sein besonderes Aufgaben -
gebiet; dafür ist es gebaut, und hier 
leistet es am meisten. Auf diese 
besondere Leistung kommt es an, 
wenn Sie rentabel transportieren 
wollen. Darum: Wählen Sie dort, 
wo die Auswahl am größten Ist.
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rungsmittel spätestens 6 Monate nach ihrer Zusage soll ge -
währleistet sein. 

4. Die Darlehen müssen folgende Konditionen erfüllen: 
a) Darlehenshöhe: Die Darlehen sollen 100000,- DM nicht 

übersteigen. 
b) Auszahlungskurs: Die Darlehen werden zum Nennwert aus -

gezahlt. 
c) Zinssatz: Der Zinssatz für den Letztkreditnehmer beträgt 

einschlief)lich aller Provisionen und sonstigen Neben -
leistungen jährlich 5°/o. 
Zur Abgeltung aller Nebenkosten, insbesondere der Geld -
beschaffungskosten, kann von der Landesanstalt für Auf -
baufinanzierung (LfA) eine einmalige Gebühr von 0,5°/o 
des Darlehensbetrages berechnet werden; die einmalige 
Bearbeitungsgebühr der Hausbanken beträgt 0,1 O/. 

d) Laufzeit: Die Laufzeit der Darlehen beträgt bis zu 10 Jahre; 

e) 

f) 

es können bis zu zwei filgungsfreie Jahre eingeräumt wer -
den. 
Die Laufzeit von Darlehen zur Finanzierung eines notwen -
digen Lagerbestandes bei Handelsbetrieben beträgt bis zu 
5 Jahre; die Einräumung von tilgungsfreien Jahren ist aus -
geschlossen. 
Tilgung: Die Darlehen sind in gleichen Halbjahresraten zu 
tilgen. Der Darlehensnehmer ist zur vorzeitigen Rückzah -
lung berechtigt. 
Absicherung: Die Darlehen sind nach bartkmäfigen Grund -
sätzen abzusichern. Sie werden von den Hausbanken unter 
Obernahme der Eigenhaftung gewährt. 
Kann bei besonders förderungswürdigen Vorhaben ein 
Darlehen nach bankmäl5igen Gesichtspunkten nicht aus -
reichend abgesichert werden, so kann eine Bürgschaft 
unserer Kredifgarantiegemeinschaft für den Handel in Bayern 
GmbH in München, Brienner Strafe 45/1, beantragt werden. 

Antragsverfahren 
1. Die Anträge sind in 3-facher Fertigung bei der Hausbank 

einzureichen. 
Für die Antragsfellung sind Vordrucke zu verwenden, die bei 
den Regierungen, der LfA, den Hausbanken und den Ge -
schäftsstellen unseres Landesverbandes erhältlich sind. 
Den Anträgen sind beizufügen: 
a) Die letzte Jahresbilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung 

oder, wenn es sich um einen nichtbilanzierenden Betrieb 
handelt, eine Vermögens-und Schuldenaufstellung neuesten 
Datums und eine Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben 
im letzten Geschäftsjahr; 

b) sonstige aus den Vordrucken sich ergebende Unterlagen. 
Wird gleichzeitig die Bürgschaft unserer Kredifgarantiege -

meinschaft beantragt, so ist für das Darlehen und die Bürgschaft 
einheitlich das Antragsformblatt unserer Kreditgarantiegemein-. 
schaft zu verwenden. 

Abschliel)end möchten wir unseren Mitgliedern, die daran 
interessiert sind und die Voraussetzungen erfüllen, dringend 
empfehlen, doch umgehend einen entsprechenden Antrag über 
ihre Hausbank einzureichen, da die Mittel beschränkt sind und 
die Nachfrage sehr gro1 ist. 

Programm des 
bayerischen Wirtschaftsfunks 

(104) 
4. 6. 18.00- 18.15 
4.6. 20.45-21.00 
5. 6. 18.15-18.30 
6. 6. 19.35- 19.40 

7. 6. 18.15- 18.30 
8. 6. 19.40-19.45 

10. 6. 19.30-19.45 
11.6. 
12.6. 
12.6. 
14.6. 

20.45-21.00 
18.15-18.30 
21.30-22.00 
18.15-18.30 

Aus Bayerns Wirtschaft 
Der Wirtschaftskommentar . 2. Pr. 
Wirtschaft im Querschnitt 
In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 
for Verbraucher und Steuerzahler 
Wirtsc h aftspolitik der Woche 
Bilanz nach Bôrsenschlul3 
Durch die Lupe gesehen 
Der Wirtschaftskommentar -2. Pr. 
Wirtschaft im Querschnitt 
Das teure Wohnen 
Wirtschaftspolitik der Woche 

15. 6. 19.40- 19.45 Bilanz nach Börsenschluß 
18.6. 18.00-18.15 Aus Bayerns Wirtschaft 
18. 6. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar - 2. Pr. 
19.6. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
20.6. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 

21.6. 
22.6. 
24. 6. 
25.6. 
26.6. 
26.6. 

18.15-18.30 
19.40- 19.45 
19.30- 19.45 
20.45-21.00 
18.15-18.30 
21.30-22.00 

für Verbraucher und Steuerzahler 
Wirtschaftspolitik der Woche 
Bilanz nach Börsenschluß 
Durch die Lupe gesehen 
Der Wirtschaftskommentar 
Wirtschaft im Querschnitt 

-2. Pr. 

Qualität auf dem Prüfstand -

Mode oder Notwendigkeit? 
27.6. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen .-, Kritische Randbemerkungen 

für Verbraucher und Steuerzahler 
Wirtschaftspolitik der Woche 28.6. 

29.6. 

18.15-18.30 

19.40-19.45 Bilanz noch Börsenschluß 
Aktienkurse - kritisch betrachtet 

Außenhandel 

Der Außenhandel im März 
und im 1. Vierteljahr 1963 (105) 

(so) Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes wurden im 
März 1963 von der Bundesrepublik Deutschland einschlieblich 
Berlin (West) Waren im Werte von 4666 Mill. DM importiert und 
für 4981 Mill. DM exportiert. Das entspricht einer Zunahme der 
Einfuhr im 11,7 und der Ausfuhr um 4,7°/o gegenüber März 1962, 
in dem sich der Wert der Einfuhr auf 4 178 Mill. DM und der der 
Ausfuhr auf 4756 Mill. DM belaufen hatte. 

Im Vergleich zu Februar 1963 haben die AuFenhandelswerte 
entsprechend der Entwicklung in den meisten Vorjahren eben -
falls zugenommen, und zwar bei den Importen um 918 Mill. DM 
oder 24,5 0 /6 und bei den Exporten um 1030 Mill. DM oder 
26,1 0/o, wobei die geringere Zahl der Kalendertage im Februar 
eine Rolle spielt. - 

Setzt man die in den jeweiligen Berichtsmonaten abgerech -
neten Auslandsbezüge von Regierungsgütern und die in den 
Angaben für 1962 enthaltenen Abschreibungen aus den Zoll -
vormerklagern des alten Zollrechts ab, so hat der Einfuhrwert 
gegenüber März 1962 um 5,60/0 zugenommen. 

Die A u i, en h an d e l s :bil anz schlofi im März 1963 mit einem Aus -
fuhrüberschuf3 in Höhe von 315 Mill. DM ab gegenüber einem 
Aktivsaldo von 578 Mill. DM im März 1962 und 204 Mill. DM 
im Februar 1963. 

Im 1. Vierteljahr 1963 betrug der Wert der Einfuhr 12,2 Mrd. DM 
und lag damit geringfügig - d. h. um 1,1 Ob - über der Einfuhr 
der entsprechenden Zeit des Vorjahres mit 12,0 Mrd. DM. Bei 
Ausschaltung der oben erwähnten Sonderfaktoren ergibt sich 
allerdings ein Rückgang um 1,3°/o. Die Ausfuhr stellte sich in 
den ersten drei Monaten d. J. auf 12,7 Mrd. DM und übertraf 
damit leicht den Vorjahreswerf von 12,6 Mrd. DM. 

Die Aufenhandelsbilanz ergab im Zeitabschnitt Januar/März 
1963 einen Aktivsaldo von 575 Mill. DM gegenüber 619 Mill. DM 
im Vorjahr. 
Wie aus diesem Bericht des Stat. Bundesamtes hervorgeht, 

hat sich zwar unser AuF)enhandel auch im ersten Vierteljahr 1963 
geringfügig weiter nach oben entwickelt, aber der Ausfuhrüber -
schufl ist gegenüber dem Jahr 1962 noch geringer geworden. 

Vorläufig hält also die Tendenz des Schwindens unseres Aus -
fuhrüberschusses an und dürfte es daher durchaus angebracht 
sein, der Pflege unseres Exports wieder gröFere Aufmerksamkeit 
zu schenken. Es gibt leider jetzt schon Firmen, vor allen Dingen 
gilt dies für Herstellerfirmen, die an einer Forcierung des Exports 
kein wesentliches Interesse deshalb besitzen, weil sie im Inland 
bessere Preise erzielen als beim Export und dazu noch die 

BEILAGEN HINWEIS 

Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der Fa. Reinhold Schulz 

bei. Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung. 
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Ab w i c kl ung von lnlandsgeschften einfacher und risikoloser ist. 
Umso wichtiger erscheint eine stärkere Wiedereinschaltung des 
Exporthandels, für den es ja wohl kaum ein Ausweichen auf den 
Inlandsmarkt gibt. Hierzu würde es aber notwendig sein, dat1 die 
Industrie dem Exporthandel günstigere Preise einräumt, als sie 
dies beim Direktexport an Auslandskunden tut und ferner, dal3 
auch von staatlicher Seife im Rahmen des Möglichen wieder 
eine Förderung des Exporthandels erfolgt. Vor allen Dingen 
sollte dem Exporthandel das Risiko, das mit dem Auslands -
geschäft verbunden ist, in gröerem AusmaI als bisher abge -
nommen werden und zwar nicht nur das politische und Transfer -
risiko, sondern auch das sogenannte Nichtzahlungseingangs.-
risiko, d. h. daF Hermes auch für solche Schäden aufkommt, die 
dem Exporteur dadurch entstehen, dat) sein Kunde sich über 
Gebühr der Zahlungsverpflichtung entzieht und dem deutschen 
Exporteur keine ausreichenden Machtmittel zur Verfügung 
stehen, um seinen Auslandskunden zur Zahlung überhaupt oder 
zur rechtzeitigen Zahlung zu zwingen, weil die gesetzlichen 
Voraussetzungen in den betreffenden Ländern dies auferordent -
lich erschweren. 

Die neuen Selbstbeteiligungssätze bei 
Ausfuhrgarantien und -bürgschaften (106) 

•o) Das Bundesministe:iurn für Wirtschaft gibt bekannt: 
Die zuständigen Bundesressorts haben beschlossen, bei den 

Ausfuhrgarantien und Ausfuhrbürgschaften des Bundes die Selbst -
beteiligung des deutschen Exporteurs zu ermat)igen. Es gelten 
nunmehr folgende Mindestsätze für die Selbstbeteiligung: 

für das wirtschaftliche Risiko bei privaten ausländischen 
Abnehmern und das Nichtzahlungsrisiko bei öffentlichen 
Auftraggebern 
für das Konvertierungs- und Transferrisiko und das Zah -
lungsverbots- und Moratoriumsrisiko 

20°/a 

15 0 /a 
für die sonstigen politischen Risiken 
für die Risiken bei der Fabrikationsrisiko-Deckung 

100/o 
15°/a 

Bis zu 80% 
Schreibeinsparung 

in Auftroswesen und Fakturierung 

durch 

Fehlerverhütung . Beschleunigte Ab -

wicklung der Aufträge Schnellerer 

Versand . Positionsweise Auftrags -

zergliederung für Verkaufsstatistik 

und Einkaufsdisposition. 

Fakturierung auch bei Teillieferun -

gen. Kontrolle und Abwicklung des 

Auftragsrückstandes. 

Näheres erfahren Sie unverbindlich 

von unserer Abteilung 33 F. 

1 Berlin 42 Tempelhof 
für die Risiken bei Sonderdeckungsformen (z. B. Bau -
leistungs-, Konsignationslager-, Messelager-Deckungen) 
einheitlich 15°/a. 
Die neuen Sel:bstbeteiligungssätze gelten für alle Deckungen, 

für die von der Bundesschuldenverwaltung nach dem 15. März 
1963 Ausfuhrgarantie- oder Ausfuhrbürgschafts-Erklärungen aus -
gefertigt wurden. Für Sammeldeckungen (Ausfuhr-Mantel-, Aus -
fur -Pauschal-Garantien) und revolvierende Einzeldetkungen gilt 
die Neuregelung der Selbstbeteiligungssätze für Versendungen, 
die nach dem 15. März 1963 vorgenommen wurden. 

Erhöht sich eine bereits bestehende Deckung durch Zusatz-
•eferungen, Wirksamwerden einer Preisgleitklausel oder werden 

eine bereits bestehende Deckung weitere Risiken e.inbezogn, 
so bleibt es bei den ursprünglich festgesetzten Selbstbeteili -
gungssätzen. 

Ist ein Deckungsantrag vom interministeriellen Ausschul3 be -
reits mit einem höheren Satz als den bisher üblichen Normal -
sätzen entschieden worden, so werden für die Dokumentierung 
diese erhöhten Selbstbeteiligungssätze beibehalten. 

Die Neuregelung der Selbstbeteiligungssätze findet auch auf 
Garantien und Bürgschaften für Forderungen aus gebundenen 
Finanzkrediten Anwendung. 

(107) 

Der Außenhandel in den letzten fünf Jahren 
(so) Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes zeigt sich, 
dat) die tatsächlichen Werte der Einfuhr in den letzten fünf 
Jahren stärker gewachsen sind als die der Ausfuhr (um 59 0 /o auf 
49,5 Milliarden DM bzw. um 43 0 /o auf 53,0 Milliarden DM). Be -
merkenswert ist die Einfuhrzunahme einiger Warengruppen und 
-zweige im Bereich der Investitionsgüter- und Verbrauchsgüter -
industrien, bei denen sich die Einfuhrwerte in den Jahren 1958 
bis 1962 zum Teil verdoppelt oder verdreifacht haben. Die 
Ausfuhrentwicklung verlief Im Vergleich hierzu sehr viel ruhiger. 
Trotzdem konnten so exportintensive Industrien wie der Ma -
schinenbau, die chemische Industrie und der Fahrzeugbau, die 
elektrotechnische Industrie, die Eisen- und Stahlindustrie sowie 
die Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie Ausfuhrzunahmen 
verzeichnen, die zwischen 40 und 60 0 /o lagen. 

Das Statistische Bundesarnt hat hierzu in der Fachserie G 
,,AuF1enhandel" einen Sonderbeitrag veröffentlicht, in dem in 
zusammengefafter Form über die Entwicklung und die pro -
zentualen Veränderungen des Auf)enhandels von 1958 bis 1962 
berichtet wird. Die Ergebnisse sind hierbei nach Warengruppen 
und -zweigen des Warenverzeichnisses für die Industriestafistik 
gegliedert. Dadurch wird in übersichtlicher Weise die Verflech -
tung der einzelnen Wirtschaftszweige mit dem Ausland waren -
mät)ig für eindn längeren Zeitraum dargestellt. 

Ein Sonderbeitrag über den Aut)enhandel im Jahre 1962 nach 
Ländern, unterteilt nach Warengruppen und -zweigen des 
Warenverzeichnisses für die lndusfriesfatisfik, ist in Vorbereitung. 

Gemeinsamer Markt 

EWG-Ministerrat behandelte Zollfragen 

(SO) Das Bundesministerium für Wirtschaft gibt bekannt: 
Anlät)lich der Sitzung des EWG-Ministerrats in Brüssel am 

2.4. 1963 wurde entschieden, dat) es bei der am 1. 7. 1963 vor -
zunehmenden Angleichung der nationalen Aut)enzölle an die 
Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs bei der rechnerischen Kürzung 
des Gemeinsamen Zolltarifs um 20°/a bleibt, wie es im ersten 
Beschleunigungs'beschlut) vom 12. 5. 1960 geregelt worden war. 
Dies bedeutet, dat) die EWG-Länder, deren Aut)enzölle niedri -
ger liegen als die des Gemeinsamen Zolltarifs, am 1.7. 1963 eine 
weniger starke Erhöhung vornehmen müssen, als es ohne den 
genannten Beschlut) nötig gewesen wäre. 

Der EWG-Ministerraf beschlot) ferner über einige noch offene 
Zollkontingentsf ragen. 

Entgegen dem Wunsch der Bundesrepublik kam es noch nicht 
zu einem Grundsatzbeschlut), dat) sich die Gemeinschaft an der 
zukünftigen Genfer GATT -Zollkonferenz beteiligen wird. 
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Personalien Die vielseitige, mit unermüdlicher Schaffenskraft verbundene 
unternehmerische Tätigkeit des Juibilars gründet sich nicht zu -
letzt auf eine hervorragende wissenschaftliche Ausbildung. Be -
reits in den Jahren 1916 und 1917 war dieser als Schüler von 

Gusfl Früh, Nürnberg - 60 Jahre 
unserer 

Prof. Arendt im ehemaligen kaiserlichen Versuchsamt Berlin 
tätig, wo er in der Hochfrequenz- und Verstrkertechnik ent -
scheidende Entwicklungen einleitete. Nach dem 1. Weltkrieg 
kam er zur Mefinstrumenteriindusfrie und studierte anschIiefend 
am Ohm -Polytechnikum in Nürnberg. Mit seinen reichen Erfah -
rungen, seinem kaufmännischen und technischen Wissen und 
Können steht Ober-Ing. Friedrich Weiler auch verschiedenen 
Fachverbänden zur Verfügung. Zahlreiche Ehrenämter sind der 
sichtbare Ausdruck für seine Aufgeschlossenheit für die Pro -

Der Gründer und Komplementär Mitgliedsfirma 
August Früh KG, Textilsortiments-Grot)handlung in Nürnberg, 
konnte am 24. April seinen 60. Geburtstag feiern. Nach seiner 
Ausbildung im Textileinzelhandel war Herr Früh zunächst im 
Bankfach tätig. Nach längerer Auslandst ä tigkeit gründete er 1937 
in Nürnberg einen Sortimentsgrofha:ndel mit Schwergewicht in 
Kurz- und Wollwaren. Bald koninte er in Franken und in der 
Oberpfalz, aus der er selbst stammt, einen groFen Kundenkreis 
gewinnen. Dank der unermüdlichen Tatkraft und des einnehmen-
den Wesens des Jubilars setzte sich diese Entwicklung gerade 
auch nach dem Krieg fort, so dat1 die Firma vor 9 Jahren ein 
eigenes sechsstöckiges Geschhftshaus beziehen konnte. 
Ober seinen engeren Bereich hinaus setzte Herr Früh sich stets 

auch für allgemeine Belange ein. Immer fortschrittlich gesinnt, 
gehörte er zu den Gründern eines Einkaufsverbandes des Textil-
und Kurzwarengrothandels, der Sütegro in Nürnberg. Auch 
unserem Landesverband war (und ist) der Jubilar stets in Treue 
verbunden. In diesem Sinne gratulieren wir auch an dieser Stelle 
herzlich und wünschen ihm noch viele, viele Jahre ungebrochenen 

bleme des wirtschaftlichen Lebens. 
Wir gratulieren Ober-Ing. Friedrich Weiler auch an dieser 

Stelle herzlich und wünschen ihm weiterhin Gesundheit und 
geschäftlichen Erfolg. 

Generaldirektor Otto Stumpf - 70 Jahre 
Am 5. Juni 1963 begeht Herr Generaldirektor Otto Stumpf in 

Nü.nberg seinen 70. Geburtstag. Er kann an diesem Tag auf 
ein inhaltsreiches Leben zurückblicken - 

Arbeit und Pflichterfüllung bestand. 
ein Leben, das nur aus 

Seine Otto Stumpf Aktiengesellschaft (seit seiner Gründung 
Mitglied unseres Landesverbandes) wurde von ihm im Jahre 1919 
zunächst als Einzelfirma g egründet und ab 1922 als Aktiengesell -
schaft fortgeführt und bis zum heutigen Tage von ihm persönlich 
geleitet. Es mut) im deutschen Wirtschaftsleben als eine Selten -
heit angesehen werden, dat1 der Gründer einer Aktiengesell -
schaft, die seinen Namen tr ä gt, nach einer solch langen Zeit -
spanne, genau so wie am Tag der Gründung alle Faden seines 
Unternehmens noch fest in den Händen hIt. 

Sein Leben war seit seinem Berufsanfang im Jahre 1907 mit 
dem Eintritt als Lehrling in das Kräutergewölbe der Löwen -
Apotheke, Zwickau/Sachsen immer mit dem Arzneimittelhandel 
verbunden. An 23 Plätzen mit 25 Niederlassungen war die Otto 
Stumpf Aktiengesellschaft bis 1944/45 vertreten und hatte zu 
diesem Zeitpunkt die gröt)te Ausdehnung innerhalb des damali -
gen Reichsgebietes auf Grof)handelsebene. Es waren schwere 
Jahre, die Herr Ott0 Stumpf seit Kriegsende durchzustehen 
hatte. Bis zum Herbst 1950 leitete er die Geschicke seines ge -
samten Unternehmens noch von Leipzig, dem einstigen Stamm -
sitz, aus. Seine Hoffnung, dat3 er dort bis zur Wiediervereinigung 
Deutschlands ausharren könne, hat sich leider nicht erfüllt. Mit 
umso gröt)erer Energie setzte er dann das Wiederaufbauwerk in 
Nürnberg fort, so dat3 heute sein Unternehmen wieder über 
12 Niederlassungen innerhalb des Bundesgebietes und 3 pharma -
zeutische Grof)handelsbetriebe in Osferreich verfügt. Die Otto 
Stumpf AG hat sich damit umsatzmfig und mit einem über 
tausend Personen starken Mitarbeiterstab wieder unter die ersten 
deutschen pharmazeutischen Grot)handelsunternehmen gestellt. 
Wir gratulieren Herrn Generaldirektor Otto Stumpf auch an 

dieser Stelle herzlich und verbinden damit unsere besten 

Schaffens in bester Gesundheit. 

Friedrich Traudf, München - 60 Jahre 
Der Mitinhaber unserer Mitgliedsfirma Friedrich Traudt oHG., 

einer bekannten Baustoffgrof3handlung in München, Herr Fried-
rich T r a u dt, konnte am 31. Mai 1963 seinen 60. Geburtstag 
feiern. Seit 35 Jahren widmet er seine ganze Arbeitskraft diesem 
weit über den engeren Bereich bekannten Unternehmen. 

Der Betrieb war im zweiten Weltkrieg vollkommen zerstört 
worden, so dat1 in den folgendien Jahren eine autlerordentliche 
Aufbauarbeit geleistet werden mutlte. Vor allem dank der Initiative 
des Jubilars hat das Unternehmen den Vertrieb einer Reihe 
moderner Spezialbaustoffe übernommen und ist dadurch in den 
Fachkreisen ganz Bayerns zu einem Begriff geworden. 

Trotz seiner auterordentlichen beruflichen Inanspruchnahme 
findet Herr Traudt seit langem Zeit und Kraft auch für ehren-
amtliche Tätigkeiten. Nachdem er viele Jahre den Vorsitz im 
Landesverband des Bayer. Baustoffhandels inne hatte, wirkt er 
seit dessen Gründung im Ausschut3 unseres Landesverbandes 
für Werbung und Offentlichkeitsarbeit sehr aktiv mit. Auch als 
Handelsrichter beim Landgericht München I ist er tätig. 

Seinen Arbeitnehmern war der Jubilar stets ein warmherziger 
Chef, was am besten dadurch gekennzeichnet wird, dal eine 
Reihe seiner Angestellten bereits mehr als 25 Jahre im Betrieb 
tätig ist. 
Unserem Landesverband war Herr Friedrich Traudt stets in 

Treue verbunden. Auch an dieser Stelle sei daher unser herz-
lichster Glückwunsch ausgesprochen. 

Ober-Ing. Friedrich Weiler, Nürnberg, 65 Jahre Wünsche für seine Gesundheit und für weiteren geschäftlichen 
Am 29. 4. 1963 vollendete Ober-Ing. Friedrich Weiler sein 

65. Lebensjahr. Der Jubilar gründete im Jahr 1926 die Firma 
Fränkische Rundfunkgesellschaft in Nürnberg und unter Betei - 

Erfolg. 

Heinrich Hupfer, Nürnberg f 
Am 16. 4. 1963 verstarb Herr Heinrich Hupfer, Inhaber der ligung seines Bruders, Dipl-Kfm. Hermann Weiler, unsere Mit - 

gleichnamigen Elektro- und Rundfunk-Grot5handlung in Nürn -gliedsfirma Gebrüder Weiler, Elektro-, Rundfunk- und Fernseh -
groFhandlung in Nürnberg. Als weitere Gründung auf gleichem 
Sektor schiotl sich 1932 die Fa. Gebrüder Weiler in München an. 
Trotz schwerer Kriegsschäden gelang es ihm und seinem Bruder 
in verhhltnismhf1ig kurzer Zeit diese Unternehmen wieder auf-
zubauen und zu der heutigen Grölje und Bedeutung zu ent -
wickeln. 

Ober-Ing. Friedrich Weiler ist auch Chef der 1938 von ihm 
gegründeten Werkzeugmaschinenfabrik K.G. in Herzogenaurach, 
die im Januar 1963 auf ihr 25 -jähriges Bestehen zurückblicken 
konnte und die sich im In- und Ausland des besten Rufes erfreut. 

berg, Schanzhckerstrat3e 25. 
Wir verlieren mit Herrn Hupfer ein treues, langjähriges Mit -

glied, das sich stets für die Belange des bayerischen Grof3-
handels eingesetzt hat. Ein ehrendes Angedenken ist ihm sicher. 

Für die am 11./12.6. 1963 in Riederthurg/Opf. stattfindende 
Unternehmertagung zum Thema ,,Reisende im Grofhandel" 
können - der grot)en Nachfrage zufolge - Anmeldungen nicht 
mehr entgegengenommen werden. 

Mitarbeiter dieser Nummer: 

I RA Jaumonn, la = Dipl. Kfm. Lampe, p = ORR Pf rang, so = Dr. Schobert, sr = Dipl. Kfm. Sauter 

Erscheint einmal im Monat. Herausgeber: Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß- und Außenhandels G.m.b.H., München, Ottostraße 7. 
Gesellschafter: Landesverband des Bayerischen Groß- und Außenhandels e. V., München 2, Ottostr. 7. Jede Entnahme von Text - auch aus den Beilagen - 

ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers und unter Quellenangabe gestattet. Die Bezugsgebühr für die Zeitschrift ist bei Einzelmitgliedern 
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Verbandstag 1963 

in Augsburg 

IM ZEICHEN DER MITTELSTANDISCHEN WIRTSCHAFT 

Am Tisch der Ehrengäste (oben, y. I. n. r.) 

Regierungspräsident Dr. Michael Feliner, Prof. Dr. Rolf Rodenstock, 
Senator Wilhelm Krumbacher 

Zur Mehrwertsteuer, Bundesminister Dr. Werner Dollinger (rechts) 

Verbandsvorsitzender Walter Braun bei seiner Begrüßungsansprache (oben) 

Die gut besuchte Festversammlung In der Festhalle des Palast-Hotels „Drei 
Mohren" (Teilausschnitt, Bild rechts) 

Ausführlicher Bericht über den Verbandstag 1963 im Innern der Verbandszeitschrift 
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24nserTerbandstag 1963 In 4ugsbur 

Gemeinsame Aufgaben 
der mittelständischen Wirtschaft 

Der diesjährige Verbandstag unseres Landesverbandes am 
17. Mai 1963 im Augsburger Palast-Hotel ,,Drei Mohren" stand 
heuer im Zeichen der Zusammenarbeit mittelständischer Wirt -
schaftsgruppen. 

Der Gedanke gemeinsamer Aufgaben und Probleme klang in 
allen Referaten unserer Gäste aus Industrie, Einzelhandel und 
Handwerk an und machte deutlich, daß die mittelständischen 
Unternehmer schon auf Grund ihrer wechselseitigen Beziehun -
gen zueinander das Recht und die Pflicht haben, Gemeinsames 
zu betonen. Sie alle werden bedrängt von 'den allgemeinen 
Konzentrationsbestrebungen der Wirtschaft und von den struk -
turellen Verschiebungen, die der größere europäische Markt 
mit sich bringen wird. Die wirtschaftliche Lage ist zweifellos 
differenzierter, das Wettbewerbsklima rauher geworden. 

Weitsicht, Initiative, Wendigkeit und Fleiß werden deshalb 
künftig mehr denn je zuvor über die Existenz entscheiden. 

Letzte Startkontrolle 
Vorsfandssitzung am 16. 5.1963 

Am Vorlag traf der Vorstand unseres Landesverbandes unter 
Leitung des Verbandsvorsitzenden, Wailer B r a u in, in Augsburg 
zu einer auierordenthchen Sitzung zusammen, in der ein ab -
schiiefender Bericht zum bevorstehenden Verbandstag gegeben 
wurde. 

Zur Diskussion standen daneben organisatorische Fragen des 
Landesverbandes sowie aktuelle Probleme des bayerischen 
Grol3- und Aufenhandels, die in der nächsten Zeit besondere 
Wachsamkeit und eine gegebenenfalls notwendige Einschaltung 
bei den maFgebenden Steilen erfordern: so z. B. die Einführung 
der Mehrwertsteuer, Verkehrsfragen und das Genossenschafts -
gesetz. 

Herr Oberbürgermeister läßt bitten 

Anschhe1end an die Nachmittagssitzung wurde die Vorstand -
schaff unseres Landesverbandes vom Oberbürgermeister der 
Stadt Augsburg, Herrn Dr. Klaus M öl le r, herzlich empfangen. 
Im HoIl'schen Rathaus der alten Hansestadt liei das Stadtober -
haupt in einem einstündigen Vortrag die Geschichte Augsburgs 
von der Römergründung bis in die jüngste Gegenwart abrollen. 
Dabei stellte er neben den hohen kulturellen und künstlerischen 
Leistungen der ehemaligen Reichsstadt die Wirtschaftsgeschichte 
heraus, in der die Namen Fugger und Welser einen bedeuten -
den Rang einnehmen. 

Nach einem interessanten Dberblic'k über die gegenwärtige 
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Augsburg zeigte Ober -
bürgermeister Dr. Müller seinen Gästen an den im oberen Rat -
haus ‚Flötz" (Stockwerk) hängenden Wandgemälden bedeu -
tende, künstlerisch festgehaltene Vorgänge aus der Augsburger 
Stadt- und Kulturgeschichte auf. Abschlieeind wünschte das 
Stadtoberhaupf seinen Gästen einen guten Verlauf des bevor -
stehenden Verbandstags 1963 in Augsburg. 

Im Namen des gesamten Vorstandes dankte Verbandsvorsitzen -
der Walter Braun Herrn Dr. Klaus Müller für den überau herz -
lichen Empfang und stellte die ebenfalls historisch belegten 

(107) 

engen Verbindungen der alten Handelsmetropole Augsburg mit 
dem gesamten bayerischen GroFhandel heraus. 

Am Abend im Fugger -Keller 

Zu einem geselligen Beisammensein trafen sich dann am Abend 
die inzwischen eingetroffenen Verbandsmitglieder und Gäste 
unserer Veranstaltung im Fugger -Keller des Palast-Hotels ‚Drei 
Mohren". In gemütlicher Atmosphäre wurden hier bei einem 
guten Tropfen Wein so manche Gedanken und Erfahrungen „aus 
der Praxis für die Praxis" ausgetauscht. 

Die Presse zu Gast 

Der öffentlichen Veranstaltung am 17. 5. in der Tee-Halle des 
für solche Zwecke sehr gut geeigneten Palast-Hotels „Drei 
Mohren" ging um 9.15 Uhr eine Presse - Konferenz im 
Club -Raum voraus, die vom Verbandsvorsitzenden, Walter 
Braun, geleitet wurde und Gelegenheit zur Aussprache über 
Grof) 1 handelsfragen bot. Nach herzlichen Begrül3ungsworten an 
die Vertreter der Wirfschafts-, Tages- und Fachpresse gab 
Walter Braun einen kurzen Oberblick über Zweck und Ablauf 
der bevorstehenden offiziellen Veranstaltung, der sich am Nach -
mittag die ordentliche Mitgliederversammlung unseres Landes -
verbandes ansch1o13. 

Die Fragen der zahlreich erschienenen Journalisten bezogen 
sich in der Hauptsache auf die Vertriebswege des GroFhandels, 
auf den Grauen Markt, der eigentlich das Hauptthema bildete. 
Die Gastgeber - in erster Linie Herren des Ausschusses für 
Offentlichkeitsarbeif sowie der Geschäftsführung - brachten 
auf die an sie gestellten Fragen überzeugend zum Ausdruck, daf 
der in Verbrauchekreisen fälschlicherweise als verteuernd an -
gesehene Grohandel nach wie vor der rationellste und billigste 
Warenvermittler vom Erzeuger zu den Wirtschaftsstufen Einzel -
handel und Handwerk und damit zum Verbraucher sei. Dies be -
stätige sich gerade in einer Zeit, in der die Spezialisierung und 
Technisierung immer mehr fortschreite. Im Bewul)tsein seiner ihn 
charakterisierenden Aufgaben distanz i ere sich der funktions -
echte Grol5handeI entschieden vom sogenannten 0ua5igrof5-
handel, der ausschIieflich als Träger des im übrigen umsatz -
mä13ig unbedeutenden „Grauen Markfes anzusehen sei. Der 
echte, funktions- und marktgerechte Grofhandel könne sich 
aus den verschiedensten Gründen gar nicht auf dieses Gebiet 
einlassen. 

Unsere Gäste 

Neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern aus allen Teilen 
Bayerns, die der Einladung zu der im Verbandsleben bisher wohl 
bedeutendsten Veranstaltung gefolgt waren, konnte Verbands -
vorsitzender Walter Braun als prominentesten Gast Bundes -
schafzminister Dr. Dollinger, sowie die Repräsentanten 
der uns befreundeten Wirfschaftsstufen, Prof. Dr. Rolf R o -
dens toc k, Vorsitzender des Landesverbandes der Bayerischen 
Industrie, Senator Wilhelm Krumbacher, Vorsitzender 
des Landesverbandes des Bayerischen Einzelhandels sowie 
Senator Anton Hockelmann, Präsident der Handwerks -
kammer für Schwaben und zugleich Präsident des Deutschen 
Hamndwerkslages begrüfen. 

Der bayerische Wirtschaftsminister, Dr. Otto Sdhedl und der 
Präsident des Gesamtverbands des Deutschen Grof- und Aulen -
handels in Bonn, Konsul Fritz Dietz, hatten telegrafische Glück -
wünsche für einen erfolgreichen Verlauf der Veranstaltung ent -
boten,. 
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Als Ehrengäste konnte der Verbandsvorsitzende weiterhin 
folgende Vertreter von Staat und Wirtschaft persönlich be -
grLil3en: 

Herrn Minister Otto Bezold, Vizepräsident des Landtags 

Mitglieder des Bayerischen Landtags 

Mitglieder des Bayerischen Senats 

Bezirksfagsprâsident Josef Fischer 

Ministerialdirigent Dr. Gnam vom Bayer. Wirtschaftsministerium 

Regierungspräsident Dr. Feilner 

Ministerialrat Dr. Müller als Vertreter des Bayer. Staatsmin. für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Dr. Peter von der Landesanstalt für Aufbaufinanzierung 

Bundesbahnpräsident Betzl 

Vertreter der Industrie.. und Handelskammern Bayerns 

sowie der 

Handwerkskammern Bayerns 

Vertreter der Gewerkschaften als unsere Tarifpartner 

Direktoren der Münchener und Augsburger Berufsschulen 

Vertreter der befreundeten Verbände 

des Landesverbandes der Bayerischen Industrie 

des Landesverbandes des Bayerischen Einzelhandels 

des Bayerischen Handwerkstags 

des Bayerischen Handwerks 

des Cenfralverbandes der Handelsvertreter und Handelsmakler 

der Bayerischen Landesapolhekerkam.mer. 

Der Großhandel 
und seine mittelständischen Partner 

Nach seiner BegrUf'ungsansprache eröffnete der Verbands -
vorsitzende, Walter Braun, den Verbandstag 1963, der den 
gemeinsamen Problemen der mittelständischen Wirtschaft ge -
widmet war. 

Zu den nun folgenden Ausführungen sei eine erläuternde Be -
merkung vorausgeschickt: 
Wir haben uns überlegt, wie wir wohl unseren Mitgliedern, 

die nicht dabei gewesen sind bzw. nicht dabei sein konnten, 
einen kurzen, leicht lesbaren Uberblick geben können, ohne 
sämtliche Ansprachen des Vormittags wörtlich wiedergeben zu 
müssen. So unternahmen wir den Versuch, mit einer etwas eigen -
willigen Form der Darstellung einen Kompromiß zu schließen: 
Wir lassen die Herren Vortragenden selbst zu Wort kommen, 
jedoch in wesentlich gekürzter und nur die Kernpunkte be -
treffender Form. 
Trotzdem soll diese prägnant informierende Berichterstattung 

unsere Mitglieder nicht dazu veranlassen, den Ablauf künftiger 
Veranstaltungen unseres Landesverbandes lesend nachzuerle -
ben. Denn der diesjährige Verbandstag hat es erneut deutlich 
gemacht: Nur in sich gefestigt und nach außen geschlossen 
auftretend wird der bayerische Groß- und Außenhandel für 
seine Probleme Gehör finden und die von ihm gesteckten Ziele 
erreichen. 

Die Vortragsfolge der offiziellen Veranstaltung wurde eröffnet 
von 

Prof. Dr. Rolf Rodenstock 
Vorsitzender des Landesverbandes der Bayer. Industrie 

Es ist mir eine Freude, beim Grofhandel, einer der Industrie 
aus wirtschaftlichen Gründen nahestehenden Gruppe, sprechen 
zu können. Gemeinsame Anliegen für die Zukunft werden 
noch mehr als in der Vergangenieit gemeinsame K ont a 

gespräche erfordern. Auch vom Standpunkt der mittelstän -
dischen Industrie aus müssen wir herausstellen, was uns beide 
berührt (auf das Allgemeine brauche ich nicht eingehen). Aber 
Fragen der Wirtschaftspolitik, des Privateigentums, der Selbst -
verantwortlichkeit der Unternehmer und die Probleme der Sozial -
politik sind wichtige Punkte, die von uns gemeinsam vertreten 
werden müssen und vertreten werden sollten. 

Wir haben noch nicht die ganze Schlagkraft erreicht, die wir 
für die Lösung der Probleme der mittelständischen Wirtschaft 
nötig hätten. 

Die bis jetzt gegebenen Zusicherungen des Staates habeh den 
Charakter. von Tröstungen. Die Resultate sind bis jetzt be -
scheiden. 

Nicht ganz klar segelt off die Steuerpolitik, die Kapitalmarkt -
politik, die Mehrwertsteuer oder das Gesetz gegen Wett -
bewerbsbeschränkungen, die Preisbind1ung der zweiten Hand' 
unter der Flagge der Mittelstandsförderung. Das Kartellgesetz 
hat die Konzerne gefördert, d. h. den Teufel mit Beelzebub aus -
getrieben. Eine gewisse Wandlung hat eine Empfehlung des 
Mittelstandsausschusses der Industrie gebracht. Wir sehen, dat) 
die zunehmende Verschärfung des Wettbewerbs besonders die 
kleinen Unternehmer trifft. Diese mü13ten sich rascher anpassen 
können, damit sie einen fairen Leistungswel-tbewerb mit den 
gröf3eren Weffbewerbern führen können. Das Kartellgesetz sollte 
gestatten: Dat) kleinere Zusammenschlüsse, die bis -jetzt unter 
das Verbot fallen, vorgenommen werden dürfen, denn sie haben 
nur einen sehr bescheidenen Marktanteil. 

Das soll eine Neuregelung der Umsatzsteuer sein, die man aus 
EWG-Gründen nicht vermeiden könne. Mit ihr ist aber keines -
wegs eine Förderung des Mittelstandes verbunden. 

Ein anderer Komplex sind unsere unmittelbaren direkten ge -
schäftlichen Beziehungen. Es scheint mir wesentlich, auf Vor -
gänge, die in der Industrie immer deutlicher werden, hinzu -
weisen: 

Die Lohnerhöhungen und die Verkürzung der Arbeitszeit, der 
Zwang zur Rationalisierung, der Zwang zu gröt)eren Serien, die 
Zersplitterung der industriellen Produktion, die Verminderung 
der Sortimente, d.h. deren Einschränkung, steht unter dem Motto: 

Spezialisierung. Der Grol3handel hat diese Probleme f genauso, abdr - er kann 

als natürlicher Partner der mitfels+ändischen Industrie speziali -
sierte Angebote ergänzen, damit jener volkswirtschaftliche 
Nutzen, der nötig ist, leichter erbracht werden kann. 

Es sind bedeutende Zukunftsaufgaben, die mit Ihnen gelöst 
werden können (es gibt natürlich auch gemeinsame Aufgaben 
der Industrie), die d'en Partner in Ihnen suchen und finden wer -
den. 

Die nötige Durchleuchtung der Absatzmärkte ist mit eine 
Aufgabe des Grol)handels. 

Die Meinung, daF der Grot)handel (als Abnehmer der In -
dustrie) eine nicht mehr gültige Erscheinung ist, dab der Grot)-

`handel in die Ecke gestellt, überspielt oder überflüssig wird, Ist 
falsch. 

Auch Rationalisierung und Spezialisierung werden uns in 
näheren Kontakt mit Ihnen bringen. Nachlassen der Elastizität 
in Hinsicht auf langfristige Disponi'eruingen machen der mittel -
ständischen Industrie oft zu schaffen. Wer könnte auch hier 
geeigneter sein, der Mittler und Informant zu sein, als Sie? 

Das alles hat nichts mit Planifikation zu tun (also mit festen 
,Fahrplänen). Ich freue mich, dab auch andere Kreise in der -
selben Richtung gehen (das RKW). 

Die Partnerschaft zw i schen Grol5handel und Industrie mut 
systematischer werden, der Erfahrungsaustausch mehr Methodik 
bekommen. 

Die gemeinsamen Belange in der Abwehr gegenüber den 
grot)en Konzerten dürfen die Nachfrage - Macht nicht ver -
gessen lassen. Eine Monopolbildung findet nicht nur auf der 
Anbieterseite statt, sondern auch auf der Nachfrageseite. Sie 
mut) genauso unter die Lupe genommen werden um Mit)brä'uche 
zu vermeiden (ich denke dabei nicht an das Monopol der 

,Gewerkschaften). Ich nenne das Beispiel eines Briefes: 
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„Wir haben Sie i:fl die Lisle unserer Vertragslieferanten auf -
genommen. Für alle Umsätze die Sie mit unseren Mitgliedern 
tätigen, erhalten wir einen Bonus von 3°/o'. Wir verpflichten 
Sie, unseren Mitgliedern die günstigsten Preise einzuräumen." 

Ober einen weiteren Punkt möchte ich sprechen: 
Ober die Bezüge von den inländischen Herstellern und über 

die Bezüge aus dem Ausland. 
Ich sage nicht: Deutscher kaufe nur deutsche Ware. 
Wir müssen wettbewerbs-aufgeschlossen sein. Wer exportiert, 

muf auch importieren (das gilt auch für die Landwirtschaft), wir 
brauchen den internationalen Wettbewerb. 

Ich möchte aber anmerken, daF es nicht im Interesse Ihrer 
Berufsgruppe liegen kann, abrupt auf den ausl ä ndischen An -
bieter überzugehen und den deutschen Hersteller abzuhängen. 
Auch hier ist es vernünftiger, das wirtschaftlich Sinnvolle zu tun, 
den goldenen Mittelweg zu wählen. 

Vertriebswege der Ausländer gelten auch nicht für immer und 
ewig, deshalb sollte man sich auch von den bisherigen deut -
schen Lieferanten nicht zu weit entfernen. 

Der Grohandel und die Industrie mögen ihre Erkenntnisse, 
die grundsätzlichen und langfristigen Probleme miteinander be -
sprechen zum gemeinsamen Nutzen und damit gleichzeitig zum 
Nutzen der gesamten Wirtschaft und des deutschen Volkes. 
Helfen wir uns selbst: Wer sich selbst hilft, dem'hilff Gott. 

Senator Wilhelm Krumbacher 
Vorsitzender des Landesverbandes des Bayerischen Einzelhandels 

Ich betone, daF die Verhältnisse, insbesondere die persön -
lichen Beziehungen zwischen Grolhandel und Einzelhandel gut 
sind. 

Der Einzelhandel ist gesund und organisch gewachsen. Dieser 
Zustand darf nicht zu Gunsten der. grofen Konzernfirmen weiter 
verschoben werden, sonst würden politische Folgen entstehen. 

Der deutsche Einzelhandel kann sich sehen lassen: während in 
der Bundesrepublik auf 85 Einwohner eine Verkaufsstelle kommt, 
besitzt z. B. Belgien auf 29 eine. 

Das Verhältnis der Gröfenmischung, das derzeit gut ist, wäre 
viel schlechter, hätten sich die kleinen nicht zusammengefunden 
und Selbsthilfe vorgen o mmen. 

Die Selbstbedienung mit 40000 Betrieben und die Kooperation 
des mittelständischen Einzelhandels hat heute Fortschritte ge -
macht. 

Die Ausbildung des Nachwuchses, die Weiterbildung des 
Unternehmers, die neuzeitliche betriebswirtschaftliche, tech -
nische Entwicklung sind nach vorne gekommen. Die vertrauens -
volle Zusammenarbeit beider Landesverbände hat Beispielhaftes 
geleistet (siehe nur das Beispiel der Berufsheime in München 
und Nürnberg). 

Grof- und Einzelhandel sind stets aufeinander angewiesen. 
Wir wissen sehr genau, da1 die Bedeutung des Grofhandels in 
der arbeitsteiligen Wirtschaft immer mehr zunimmt. In der EWG 
hat der Grofhandel neue Chancen bekommen. 

Ein Teil des Grofhandels macht uns Sorgen, aber er ist hier 
nicht vertreten: denn Sie stellen nur die echte GroF)ha.ndels -
funktion unter Ihren Schutz. Einzelhandel und Grolhandel sind 
oft sehr enge Beziehungen eingegangen, um sich zu behaupten 
und höchste Leistungen zu erzielen. Das wird sich fortsetzen. 
Die Kettenbildung im Lebensmittelsektor ist hierfür das beste 
Beispiel. Das ist wachsende Zusammenarbeit (Zusammenfügung 
möchte ich sie nennen). 
Gemeinsam gehen wir auch an die Aufgaben: Kapitalaus -

stattung, verbilligter Zins für die Fremdmittel 
des Mittelstandes. Die gemeinsam begründete Kredit -
gemeinschaft hat in Bayern schon wirksame Hilfe geleistet. Aus -
bildung und Vermehrung des Wissens, Kooperation gegen Kon -
zentration, Verbesserung der Kredifmöglichkeiten sind en+schei -
dende Punkte, die wir gemeinsam verfolgen sollten. 

In jedem unserer Verbände müssen wir dem mittelständischen 
Unternehmer klar machen, daF wir auch nur in den Sattel" 
helfen können, reiten m.u13 er selber. Der Einzelhandel mut) nach 
vorne denken. 

Aus der Anerkennung der mittels+ändischein Unternehmer als 
staatspolitisch tragende Schicht müssen vom Staat Konsequen -
zen gezogen werden. Wir wollen keine Subventionen, Kredite, 
verbilligten Zins, eine Reform der Umsatzsteuer (um Ungerech -
tigkeiten zu beseitigen, darüber haben wir keine gemeinsame 
Auffassung), aber wir wollen gleiche Startbedingungen in der 
Wirtschaft. 

Senator Anton Hockelmann 
Präsident der Hand'.verksk.ammer für Schwaben 

Vorweg möchte ich betonen, dat) ich gerne gekommen bin, 
da ich mir der Bedeutung des Grot)harsdels für das Handwerk 
bewuft bin. 

Die vielen Berührungspunkte haben zu .einer guten Zusammen -
arbeit der Verbände geführt. Grof5handel und Handwerk sind 
zwei Partner, die für den Staat eine Ma c ht bedeuten können. 
720000 Handwer'ks'betriebe haben 3,8 Mill. Beschäftigte, das 

ist ein'halbmal SO Viel wie die Industrie; also 1 / a der Gesamt -
bevölkerung gehört zum Handwerk. 
Das Handwerk ist stärker und leistungsfähiger als je. Es gibt 

heute weniger, aber dafür gröt)ere und besser ausgerüstete Be -
triebe. 

Das Verhältnis zwischen GroFhandeI und Handwerk ist eng. 
Der Zwang zur Rationalisierung beim. Handwerk veranlaft es, 
für Milliarden meist vom Grot)hand'el zu kaufen. Auch seine 
eigene Handelstätigkeit führt ihn zum GroFhandel (besonders 
auf dem Lande liegt die Verteilerfunktion stark beim Handwerk). 

Der Handwerks-Handel gewinnt an Bedeutung. Vor dem Krieg 
waren es 10 0 /o. In jüngerer Zeit schätzt man den Handelsumsatz 
auf 23 0 /o am Gesamtumsatz des Handwerks von 100 Milliarden 
im Jahr. 
Weitere Beziehungen zum Grot)handel haben die Einkaufs -

genossenschaften des Handwerks. 
Ein leidiges Kapitel ist der „Graue Markt", der zum Schaden 

des Handwerks-Handels tätig ist. Er ist nicht mehr mit den 
guten Sitten zu vereinbaren. 

Der gemeinsame Markt hat für das Handwerk weniger Bedeu -
tung, da das Handwerk am heimischen Markt tätig ist. 

Die Partnerschaft zwischen Grolhandel und Handwerk sollte 
zu einer weiteren Vertiefung der Beziehungen führen. 

Die Erhaltung einer Miflelst.andsschichf ist eine eminent poli -
tische Frage. Die letzte Regierungserklärung hat das Handwerk 
nicht befriedigt. Mit keinem Wort ist darin von einer Förderung 
des Mittelstandes die Rede. Es ist nichts von einer aktiven Stel -
lungnahme vorhanden (das Hohe Haus in Bonn hatte wenig 
Interesse, es ist fast leer gewesen). Deshalb: 

Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. 

Bundesschatzminister Dr. Werner Dollinger 

Ich freue mich, dat) ich in Ihrem Kreis sprechen kann, be -
sonders deshalb, weil ich hier nicht nur den Grofhandel, son -
dern auch die Industrie, das Handwerk und den Einzelhandel 
hören kann. 
Das Thema „Aufgaben mittelständischer Unternehmer" gibt 

Ihnen begrüt)enswerterweise Gelegenheit, das Gemeinsame zu 
betonen. 

Die Wirtschaft hat die Aufgabe, die Menschen mit Güfern'zu 
versorgen - hinsichtlich Quantität und Qualität, stetig und 
ständig. Sie wird durch Preisstellung den Lebensstandard des 
Volkes beeinflussen und den Verbraucher mit neuen Waren ver -
sorgen, ihm neue Märkte erschliet)en. Neue Entwicklungen er -
geben sich. Es ist die wirtschaftliche Aufgabe, den Verbrauch 
zu stärken. 
Aber je besser das Verst ä ndnis zwischen den einzelnen Zwei -

gen der Wirtschaft ist, desto besser steht es um die deutsche 
Volkswirtschaft. Neben Gemeinsamem steht auch Trennendes, 
aber das ist klar, die Ausgangspositionen sind nicht die gleichen. 
Man sollte sich gegenseitig nicht überfordern. - Der Ve r such, 
aufeinander zu hören, ist gut. Die mittelständische Wirtschaft 
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ist von der Technik bestimmt. Die Erhaltung des Grol1handels ist 
von entscheidender Bedeutung, denn ohne GroIhandel wären 
weite Bereiche der mittelständischen Wirtschaft nicht lebens -
fähig. 

Sie werden sagen, wie steht es mit der Unterstützung 'des 
Grollhandels durch die Politik? Die Wirtschaft hat nicht nur 
Waren zur Verfügung zu stellen, sondern auch staatspolitische 
Aufgaben zu erfüllen. Durch ihre Tätigkeit und Initiative gibt 
sie den Menschen Arbeit. Jene, die sagen, die Unternehmer 
haben es zu gut, sie bilden neue Vermögen usw., vergessen, 
da13 ohne diese Tatsachen die Schaffung und Erhaltung der 
Arbeitsplätze nicht möglich gewesen wäre. Auch die Steuer -
leistung ist eine staafspolitisohe Leistung des Unternehmers. 
Vorgestern wurde der Haushaltsplan des Bundes verabschie -

det, eine fragwürdige Angelegenheit für den Bund und den 
deutschen Steuerzahler. ‚Der Bund soll mehr zahlen", sagen die 
Lander; ein ehrenwerter Rat zwar, aber Milliarden werden neu 
gefordert in einem Zeitpunkt, wo der alte Haushalt noch nicht 
erledigt ist. Dazu ein Beispiel: Regierungsantrag: Verbesserung 
der Kriegsopferversorgung 700 Millionen, CDU-Antrag 1200 Mill., 
SPD-Antrag 1 800 Mill. Die Verbesserung der Kriegsopferversor -
gung ist nötig. Einsparungen wo? 900/0 der Bundesausgaben 
sind durch gesetzliche und vertragliche Bindungen festgelegt. 
Wenn sie also nicht genügend streichen können, dann Steuer -
erhöhung? Wir stehen mit der Steuerbelastung an der Spitze 
der westlidhen Welt! Diese Steuereinnahmen müssen für Bund, 
Lander und Gemeinden ausreichen! 
Wenn wir von der Oberbeschäftigung zur Vollbeschäftigung 

kamen, ware das gut. Jetzt will jeder mehr ausgeben: Woh -
nungsbau, Straf)enbau, Schulhausbau, Krankenhausbau. Welche 
Gedankenlosigkeit. Wir haben keine Arbeitskräfte. Man sollte 
über die Dringlichkeit der Aufgaben diskutieren: (heute werden 
von Gemeinden teure Konzerthallen, Heil-Schwimmbader ge -
baut). Die deutsche Offentlichkeif läf)t sich das bieten, sie for -
dert im Gegenteil die Politiker auf, mehr zu tun. Wir brauchen 
eine Dringlichkeitsskala für die Ausgaben von Bund, Ländern 
und Gemeinden, aber die deutsche Offentlichkeit muFI diese 
auch anerkennen. 

In der vergangenen Zeit sind Steuererleichterungen durchge -
führt worden (Progressionsanderungen 1958). Man ist jetzt gegen 
Progression, weil man in sie hineingewachsen Ist. Änderungen 
bei der Einkommensteuer der kleineren Einkommen bringen einen 
Steuerausfall von 2,5 Milliarden. Trotz der Angeberei, die in 
Deutschland Platz gegriffen hat, würden die vorgeschlagenen 
Steuererhöhungen bei den GroFIen höchstens 150 Millionen aus -
machen. Steuererhöhungen brächten katastrophale Folgen. 

An die Unternehmer richte ich den Appell, daf) sie ihre 
Gewinne in der Offentlichkeit vertreten, auch ihren Angestellten 
gegenüber. (Hat man nicht mehr die ‚Schneid die Wahrheit 
zu sagen?) -

Die forschende Wirtschaft kostet Geld. Gewinne sind eine 
Notwendigkeit für die Unternehmer, für die Erhaltung der 
Arbeitsplätze, für die Zahlung der Steuern. Dieselben Leute, die 
gegen die Unternehmer-Gewinne sind, fordern ständig neue 
Staatsausgaben. 

Eine Abschweifung zu den Postgebühren. Seien Sie gerecht! 
Briefbeförderung ist schwierig, Arbeitskräfte und Zeit sind Man -
gelware, aber Sie telefonieren billig und schnell. 
Das Umsafzsteuerproblem macht allergröf)te Sorge. Ist die 

Mehrwertsteuer, die auf Wertschöpfung ausgerichtet ist, eine 
ideale Steuer! Is{ sie eine Verzerrung gegenüber Staaten, die 
keine solche Wertschöpfung haben? L. Ist sie verfassungsrecht -
lich so klar - Unsere Vorleistung in der EWG wäre beträcht -
lich, eine Harmonisierung der Grundsätze nötig, aber das Ver -
hältnis der direkten zu den indirekten Steuern ist in den ein -
zelnen Staaten sehr verschieden. Wir wissen nicht, ob sich die 
Mehrwertsteuer in der EWG durchsetzen wird. Nur Frankreich 
hat sie, aber mit tausend Ausnahmen. Und die Praktikabilität dieser 
Steuert - Die Auswirkung auf die Preise? (Preisfragen sind 
hochpolitisch) - Die Umsatzsteuer Soll abgewälzt werden, aber 
ob der Unternehmer seine Ersparnisse zur Preisermäf)igung be -
nützt? Ob der Andere sie abwälzen kann, wenn es der Markt 
nicht zuläf)t? - Nicht nach den Gesichtspunkten einzelner Spar -
ten (profitiere ich etwas oder nichts) darf man sie beurteilen. 

Man sollte die Volkswirtschaft sehen. Die Verbände sollten 
deutlich und gründlich die Tatsachen darstellen. Es ist fraglich, 
ob im gegenwärtigen Zeitpunkt das alte System noch verbessert 
werdén kann. (Starker Applaus) 
Zum Kartellgesetz: Wir lernen aus der Entwicklung. 
Zum Genossenschaftsrecht: Die Dinge gehen langsam und 

zäh vor sich. (Die lnferessenstandpu'nkte sind sehr verschieden. 
Es gibt fast keinen Wirtschaftszweig, der nicht auch genossen -
schaftliche Organisationen hat.) 
Zum Sozialpaket: Bisher wurden nur Sachverständige gehört. 

In Deutschland bekommen viele Arbeitnehmer ca. 25 0 /o ihres 
Einkommens gar nicht. Die sozialen Belastungen für viele sind 
weit höher als die steuerlichen. Die Versicherten sind interessiert, 
es geht mit um ihr Geld. Ein Stopp der Ausgaben wäre ein 
Gebot der Stunde. Es Ist eine staatspolitische Aufgabe, soziale 
Belastungen zu diskutieren. Sprechen Sie mit Ihren Beschäftig -
ten, um Verständnis zu erwecken. - 

Das natürliche Spannungsv er hältni s z wi sc h en Wirtschaft und 
Politik sollte man fruchtbarer gestalten, ehrliche und offene 
Gespräche führen. Es ist die staatspolitische Pflicht des Unter -
nehmers, den Politikern zur Seite zu stehen. Je wesentlicher, je 
ehrlicher Ihr Material ist, desto besser. 
Von der Berufsausbildung wurde gesprochen. Es ist viel ge -

leistet worden in der Ausbildung der jungen Menschen. Aber 
wie steht es mit der unternehmerischen Leistung? Die Zahl der 
Selbständigen war 1950 3 240 000, 1961 3 195000. 

In der Zeit der Überbeschäftigung sagt sich mancher: Ich habe 
eine gesicherte Position, warum soll ich selbständig werden. Ich 
habe es eigentlich ganz gut. Der Unternehmer Ist ein eigenver -
antwortlicher Mensch. (Eigenverantwortlich in einer Zeit, wo viel 
nach unten und oben abgeschoben wird.) Der Unternehmer ist 
risikobehaftef, er haftet mit seinem Kapital, mit Seinem Namen, 
mit seinem ganzen Vermögen. Daher hat er eine besondere 
Berechtigung zu warnen und zu raten. Gewisse Leute meinen, 
der Unternehmer hat Pfründe. Aber es gibt im Wirtschaftsleben 
keine Sicherheit. Er muh sich mit der Umwelt immer auseinander -
setzen, wägend und wagend seine Entscheidungen treffen. 
Zum Bild des Unternehmers: Er weil) nicht, was er mit 

seiner Zeit, mit seinem Geld anfangen soll? Die grof)e Zahl der 
Unternehmer ist fleilig, bescheiden, einfach, schlicht, ehrlich. 
Eine kleine Zahl von Unternehmern sollte sich sagen, wir dürfen 
nicht durch unsolide Lebenshaltung den Berufszweig diskredi -
tieren. 
Verantwortung: Der echte Unternehmer hat Selbstdiszi -

plin, keine Freiheit der Willkür, sondern Freiheit durch starke 
Bindung in der Verantwortung. (Denn heute ist das Verantwor -
fungsbewuftsein bei manchen Menschen im Schwinden.) Der 
echte Unternehmer ist ein gutes Vorbild unseles deutschen 
Volkes: Unternehmer sein, ehrbarer Kaufmann sein, der Gesamt -
heit einen Dienst erweisen. Der selbständige Unternehmer hat 
nur Platz im freiheitlichen Rechtsstaat, er soll in Wirtschaft und 
Staat bewuft handeln und sollte dazu beitragen, dal) der ehr -
bare Kaufmann in unserem Volke lebendig bleibt. 

Walter Braun 
Vorsitzender des Landesverbandes des Bayer. Grol)- und Auf)en -
handels 

Der Grof)handel Ist sowohl im gesamten Bundesgebiet als 
auch in Bayern die zweitgröl)te Wirtschaftsgruppe. Während in 
den rund 127000 Grol)handelsbetrieben der Bundesrepublik 1962 
ca. 208 Mrd. DM umgesetzt worden sind, konnten im gleichen 
Jahr die rund 23000 Grof)handelsunternehmungen in Bayern 
einen Gesamtumsatz von rund 22 Mrd. DM verzeichnen. 

Die Gröf5engliederung zeigt - speziell in Bayern - das ein -
deutige Vorherrschen der Klein- und Mittelbetriebe, die vor -
wiegend von selbständigen Unternehmern geleitet werden. 

Dieses selbständige Unternehmertum zu erhalten, mut) auch 
gerade unser aller Bestreben im wohlverstandenen Staats -
interesse sein. 
Kaum eine Wirtschaftsstufe hat so viele und verschiedenartige 

Weitbewerber wie der Grol)handel. Er konkurriert, wie jede 
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Wirfsc'haftsstufe, zunachst unter sich selbst. Seine Wettbewerber 
sind daneben die auf Grof)handelsebene arbeitenden Genossen -
schaffen des Einzelhandels und dies Handwerks. 

Weiterhin rnuF sich der GroF3ha'ndel im Wettbewerb messen 
mit dem direktibeziehenden Einzelhandel und Handwerk, d. h. er 
muf ihnen den' Kauf über den Grof)handel attraktiv machen 
(und das nicht nur im Preis!). Der Grof3handel konkurriert auf 
der. anderen Seife auch mil der d'ire'kt liefernden Industrie, d.h. 
er muf seine Lieferanten überzeugen, dat3 der Absatz an 'den 
Gro1handel günstiger ist, als ein eigenes Verteilernetz einerseits 
oder die unmittelbare Belieferung des Einzelhandels, des Hand -
werks und der weiterverarbeitenden Industrie andererseits. 

Zus ä tzlich mut) sich der GroF)handel zur Wehr setzen und im 
Wettbewerb messen mit den Auslieferungslagern und Vertriebs -
gesellschaften der Industrie, mit den Konzentrationsfendenzen, 
die in der einen Branche mehr in der anderen 'weniger ausge -
prgf sind und auth im Grot)'har)del selbst eine immer gröt)ere 
Rolle gerade bei uns in Bayern spielen. 

Die Genossenschaften sowohl im landwirtschaftlichen wie im 
gewerblichen Sektor haben sich l ä ngst weil über dein ursprüng -
lichen Rahmen der nachbarlichen Selbsthilfe unter Stützung des 
einzelnen Bauern, Handwerksmeisters und Einzelhändlers hinaus -
entwickelt und sind zu kapitalstarken Wirtschaftsgebilden ge -
worden. Als solche erfüllen sie wichtige Funktionen in unserer 
modernen Wirtschaft. 

Der einzelwirtschaftliche Grot)ha'ndel hat sie stets vorbehaltlos 
anerkannt. Wogegen sich unser Landesverband aber seit Jahren 
mit allem Nachdruck gewendet hat, ist die Tatsache, daf die 
Genossenschaften noch immer in vielen Rechtsbereichen eine 
Sonderstellung geniet)en, für die heute in diesem Umfange kein 
Platz mehr ist und die nur zu Wetfbewerbsverzerrungen führt. 

Wir haben aber schon immer die Auffassung vertreten, dat3 
die Wett'bewerbsunterschiede zwischen Genossenschaften und 
selbständigen Unternehmern nicht allein durch eine Reform des 
Genossensc'haftsgesetzes beseitigt werden können. Wir haben 
daher mit allem Nachdruck eine Uberprüfung der steuerlichen 
Bestimmungen gefordert, um bestehende Privilegien der Ge -
nossenschaften in der Vermögens-, Kapital- und Gewinnbe -
steuerung gegenüber den konkurrierenden Unternehmungen zu 
beseitigen und gleiche Voraussetzungen, insbesondere für die 
Betriebskapitalbildung, zu schaffen. 
Wenn wir gleiche Wettbewerbsbedingungen für den selb -

ständigen Handel und für die Genossenschaften fordern müssen, 
so besteht diese Notwendigkeit selbstverständlich erst recht im 
Bereich des eigentlichen Wettbewerbsrechts, also in dem Be -
reich, dr vor allem durch das sogenannte Kartellgesetz erfat)t 
werden sollte. 

Diejenigen Sparten des Konsumgütergrot)'handels, in deren 
Sortiment Markenartikel in mehr oder minder groI)em Umfange 
fallen, sind ziemlich einhellig der Meinung, dat) sich die Preis -
bindung an sich bewährt ihat. und nur Mit)bräuche in kleineren 
Teilbereichen bekämpft werden sollten. 

Eine wesentliche Ursache solcher Mit)bröuche ist in der Tat -
sache zu sehen, dat) viele Hersteller sich nicht die geringste 
Mühe machen, ihre Grot)'handelskunden auf die tatsächliche 
Grot)handelseigenschaft und die Erfüllung ihrer Funktionen hin 
zu überprüfen, sondern unbesehen GroFhandelskonditione'n ein -
räumen. Auf diese Weise erbalten sogenannte ,,Scheingrossisten", 
die in Wirklichkeit an Letzfverbraucher verkaùfen, Grot3handels -
konditionen geboten, mit denen sie den regulären Einzelhandidl 
im sogenannten ,,Grauen Markt" unterbieten. Hierdurch wird 
sowohl der funktionsechte Grot)handel, als auch der die vollen 
Leistungen erbringende Einzelhandel im Wettbewerb wesentlich 
beeinträchtigt. 

Wir müssen uns entschieden dagegen zur Wehr setzen, dais 
die Ursachen solcher Marktstörungen ausschlief5Iich beim Grof. 
handel gesucht werden. Es soll bei dieser Gelegenheit daran 
erinnert 'werden, dat) es weder ein Berufsordnu:ngsgesetz für den 
Grot):handel noch eine gesetzliche Definition des Grot)handels -
begriffs' gibt, sondern dat) völlige Gewerbefreiheit im deut -
schen Grot)handel besteht. Zur Klarstellung - auch in der 
öffentlichen Diskussion - mut) deshalb zwischen dem funktions- 

îreuen Grot)handel, der seine vollen Marktleisfungen erbringt 
und solchen ‚Scheingrossisten", die sich unlautere Grot)handels -
bedingungen erschleichen, unterschieden werden. 

Der Grot)handel betrachtet auch mit Sorge die zunehmenden 
Konzentrationserscheinungen in der deutschen Wirtschaft. Er 
spürt die Tendenz zur Konzentration nicht nur bei seinen in -
dustriellen und landwirtschaftlichen Lieferanten, er stellt die 
nicht minder bedeutende Erscheinung zu marktstarken Zusam -
menschlüssen auch bei seinen Abnehmern in Industrie, Land -
wirtschaft und Einzelhandel fest. 

Nicht nur die zunehmenden Konzentrationsfendenze'n er -
schweren den Wettbewerb— zu schaffen machf uns vor allem 
auch die anhaltende Kostenprogression, die den arbeitsintensiven 
Grot)handel in seinem ,Wettbewerb gegen Alle' wohl noch 
empfindlicher treffen dürfte als manche andere Wirtschaftsstufe. 

Dafür sind vor allen Dingen zwei U r sachen kennzeichnend: 
Einmal ist es die in den letzten Jahren festzustellende Kosten -
steigerung auf sozialem Gebiet, d. 'h. bei den Tarifen und den 
Sozialbeiträgen. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dat) der Grot)-
handel zu den arbeitsintensiven Gruppen der Wirtschaft gehört, 
bei denen also Lohn, Gehalt und Sozialbeiträge einen sehr er -
heblichen Teil der Kosten ausmachen. Die Steigerung dieses 
Anteils an den Gesamtkosten hat sich' laufend erhöht und dürfte 
im Schnitt die Grenze von 50°/a überschritten haben. Das hängt 
damit zusammen, dat) die Grot)handelsleisfung weitgehend 
individueller Art ist und die Automation in den Betrieben bei 
weitem nicht in dem Mat)e vorwärtsgetrieben werden kann, wie 
dies in der Industrie der Fall ist. 

Ernstliche Sorgen bereitet im allgemeinen weiten Kreisen des 
Girot)handels die starke Erhöhung der Postgebühren. 
Hierbei ist zu bedenken, dat) der Postversand natürlich nicht in 
allen Branchen des Grot)handels eine gl.eichermat)en bedeutende 
Rolle spielt; aber die Erhöhung der meisten Postgebühren und 
gerade solcher, die bei den Grot)- und Aut)enhandelsunferneh -
mungen ins Gewicht fallen, bedeutet eine fühlbare Belastung. 
Alle Proteste der Wirtschaft und auch gerade des Grot)handels 
haben bisher leider nur wenig Erfolg gehabt. 
Beobachten wir die Entwicklung der letzten Jahre, so müssen 

wir weiter feststellen, dat) die Spannenim Grot)handel rück -
läufige Tend en z aufweisen. Die vorliegenden Erhebungen 
zeigen im allgemeinen, dat) der Rohertrag der Unternehmungen 
- zur Umsatzentwicklung in Vergleich gesetzt - zurückgeht; 
dat) damit auch der Reinertrag infolge der erheblichen Kosten -
erhöhungen zurückgehen mub, ist die logische Folgerung. 
Um im Wettbewerb besthen zu können, mut) gerade der 

mittelständische Grofyhändler über die nötigen Kapitalreserven 
verfügen. Die Eigenkapitalbildung ist im Grot)handel seit Kriegs -
ende völlig unzureichend. Während vor dem zweiten Weltkrieg 
das Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital im Grot)handei 
65°/a zu 35°/a betrug, ist es heute genau umgekehrt. Der Anteil 
an Eigenkapital beträgt nur mehr 35°/a vom Gesamtkapitalein -
satz des Grot)handels; bei der Industrie sind es über 50°/a, im 
Einzelhandel ebenfalls im Durchschnitt 49 0 /ol 

Der Grot)handel ist daher gerade im Zeichen eines verschärf -
ten und gesteigerten Wettbewerbs auf Fremdkapital angewiesen. 

Im Gegensatz zu den Verhältnissen bis zum Jahre 1957/58 ist 
ein ausreichendes Angebot an mittel- und langfristigen Darlehen 
zu marktüblichen Zinssätzen bei den Kreditinstituten jetzt vor -
handen. Ein erheblicher Teil der Klein- und Mittelbetriebe des 
Grot)handels sieht sich jedoch infolge der a'ut)erordentlich schar -
fen Wetfbewerbslage, der ständig steigenden Kosten (insbe -
sondere der Personalkosten), der noch nicht zu übersehenden 
strukturellen Veränderungen im Gesamtbereich der Absatzwirt -
schaft, nicht zuletzt durch notwendig werdende Umstellungsvor -
haben im Rahmen des Gemeinsamen Marktes, nicht in der Lage, 
langfristige Kreditverträge zu den verhältnismät)ig hohen Markt -
zinsen für einen Zeitraum von fünf bis siebzehn Jahren abzu -
schliet)en. 

Es ist daher verständlich, dat) die Grot)handelsfirmen in Sorge 
um die Existenz der Betriebe den Wunsch äut)ern, in gleicher 
Weise wie z. B. Betriebe der Industrie oder der Landwirtschaft 
Kredite zur Rationalisierung und Modernisierung zu tragbaren 
Konditionen erhalten zu können. 
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Im Durchschnitt gewährt der Grofhandel seinen vorwiegend 
mittelständischen Abnehmern rund 30 Mrd. DM Kredite. Daneben 
stellt er längerfristige Mittel zur Einrichtung und zum Ausbau 
von Betrieben seiner Abnehmer in Einzelhandel und Handwerk 
zur Verfügung. 
Wir begrüIen daher den Vorschlag des Mittelstandsausschusses 

des Bundestages zur Aufstellung eines Bundesprogramms zur 
Zinsverbilligung und möchten nur hoffen, dat) auch das Land' 
Bayern noch weit über den bisherigen, durchaus anerkennens-
werten aber völlig unzulänglichen Rahmen 'hinaus Möglich-
keiten zur Zinsverbilligung schafft. 

Mut3 der Grot3tiandel nicht das Gefühl einer ungleichen Be -
Behandlung haben, wenh er feststellt, dat) seit Jahren ein so-
genanntes Regionales Förderungsprogramm der Bundesregierung 
aus Mitteln des Bundeshaushalts durchgeführt wird, durch das 
unter bestimmten Voraussetzungen Betriebe der Industrie, des 
Handwerks, des Fremdenverkehrs und der Landwirtschaft ge-
fördert werden, nicht aber Betriebe des GroF- und' AuIen-
handels (auch nicht des Einzelhandels)? 

an. Gerade der Obergang zum Gemeinsamen Markt werde d'en 
GroF3handel in eine völlig neue Wettbewerbssituation bringen, 
deren Anforderungen nur starke und durchorganisierte Betriebe 
standhalten können. Aber auch Betriebe, die sich eine günstige 
Marktposition erkämpft haben, sollten nicht meinen, dat3 sie auf 
Rationalisierung und Betriebsberatung verzichten könnten, denn 
„der Erfolg macht ungenau und leichtsinnig". 

Dipl.-Kim. Sattel vom Bayerischen GroIhandels - Beratungs -
dienst sprach über Aufgaben und Tätigkeit der hier tätigen Be -
rater. Kaufmännische Tüchtigkeit und die Kenntnis des Marktes, 
so führte Herr Sattel aus, seien zwar wesentliche Voraussetzun -
gen für die erfolgreiche Führung eines Unternehmens - bei den 
heutigen Anforderungen, die der härter werdende Konkurrenz -
kampf stellte, bedarf es aber zur erfolgreichen Behauptung und 
Weiterentwicklung spezieller betriebswirtschaftlicher und ratio -
nalisierungstechnischer Methoden, die der einzelne Unternehmer 
sich selber nur schwer erarbeiten könne. Der Bayerische Grof -
handels-Berafungsdienst habe deshalb für die speziellen Ratio -
nalisierungsaufgaben im GroIhandel Spezialberater ausgebildet, 
die durch ihre jahrelange Arbeit in allen Branchen des Grot)-Zum Abschluf der offiziellen Veranstaltung dankte Verbands - 
handels über einen grofen Erfahrungsschatz verfügen, der dem vorsitzender Walter Braun für die interessanten Vorträge. Er 

betonte, dat5 es notwendig sei, all die aktuellen Probleme und 
Fragen, die in den Referaten angeklungen seien, in zukünftigen 
Kontaktgesprächen weiter zu vertiefen. Zunächst aber bitte er 
die anwesenden Gäste herzlichst zu einem kleinen !mbiF5. 

Einzelbetrieb auf diese Weise nutzbar gemacht werden kann. 

Dipl.-Kfm. Sattel schilderte anschTiefend die Arbeitsweise des 
Beratunsdienstes 'und stellte heraus, dat) der Beratungsdienst 
durch die Einstellung eines Bauberater-Architekten heute in der 
Lage sei, praktisch jede Beratungsaufg.abe im Grothandel ein -
schlieflich der Ba'uberafung und Bauplanung zu übernehmen. 

Herr Braun dankte den Vortragenden für ihre überaus instruk -
tiven und interessanten Anregungen. Er eröffnete sodann die 
Regularienversamml'ung und übergab zunächst Herrn Grimm, 
dem Schatzmeister unseres Landesverbandes, d'as Wort zu 
seinem Finanzbericht. Herr Grimm umriF die Finanzsituation des 
Verbandes und kam zu dem Ergebnis, daf die sparsame und 
vorbildliche Finanzgebarung seitens der Geschäftsführung und 
die aut3erordentlich erfreuliche Entwicklung der Beitragseingange 
dazu geführt haben, dat) die Finanzsifuafion unseres Verbandes 
als durchaus gesund zu bezeichnen ist. Eine genügend breite 
finanzielle Basis sei allerdings auch für die Arbeit eines Spitzen -
verbandes unumgänglich notwendig. 

Herr Grimm vertrat die Auffassung, dat) die in d'en letzten 
Jahren mit Erfolg vorwärts getriebene Offentlichkeitsarbeit in 
Zukunft intensiviert werden müsse und somit höhere Geldmittel 
erfordere. Gerade auch aus diesem Grunde bat Herr Grimm 
abschliet3end alle Mitgliedsfirmen, weiterhin mit gleichem Ver -
ständnis den finanziellen Anforderungen, due der Verband an 
seine Mitglieder stellen mut), gegenüberzustehen. Nur auf diese 
Weise kann unser Landesverband 'auch weiterhin des beste für 
unseren Berufsstand und seine Mitglieder leisten. 

Für die beiden Rechnungsprüfer gab Herr Schneider an -
schliet)e'nd seinen Bericht. Auch er unterstrich die vorbildliche 
und sparsame Ausgabenpolitik der Geschäftsführung. Herr 
Schneider hob fernerhin besonders hervor, diat) die anlät)lich 
früherer Verbandstage von ihm vorgebrachte Anregung zur Ver-
einfachung vor allem der Beitragsverwaltung im Berichtszeitraum 
erfolgreich vorangetrieben worden sei. 

Herr Braun erklärte sodann die Amtsperiode das Vorstands 
und der Ausschüsse satzungsgemät3 als beendet. Bei dieser Ge -
legenheit dankte er nochmals allen ehrenamtlich tätigen Damen 
und Herren sowie den Damen und Herren der Geschäftsleitung 
für ihre vorbildliche Arbeit zum Wohl des bayerischen Grot)-
und Aut)enhanclels. 

Herr Dr. Silbermann erklärte sich auf Empfehlung von Herrn 
Braun mit Zustimmung der Mitgliederversammlung zur Über -
nahme des Amtes als Wahlleiter bereit. Er verlas einen ordnungs -
gemät) eingebrachten und von der satzungsmät3ig vorgeschrie -
benen Anzahl von Mitgliedsfirmen unterzeichneten Vorschlag 
zur Neuwahl des Vorstands. Mit Einverständnis der Mitglieder -
versammlung wurde die Wahl durch Akklamation vorgenommen. 
Der vorgeschlagene neue Vorstand des Verbandes wurde ein -
stimmig gewählt. Ebenso wurden die Ausschüsse des Verbandes 
und die Rechnungsprüfer einstimmig gewählt. 

Brüsseler Mastpoularde 
kann ich empfehlen... 

In dem an die glasüberdachte, blumengeschmückte Teehalle 
angrenzenden Dieselzimmer sind inzwischen alle Vorbereitungen 
für ein an langer Tafel aufgebautes kaltes Büfett getroffen wor-
den. Hier konnte man sich nach dem ‚anstrengenden" Vormittag 
an all den mit grot)er Sorgfalt ausgesuchten Köstlichkeiten be-
dienen. Bei perlendem Sekt fand man Zeit und Mu't)e zu disku-
tieren, Geschäftsfreunde und Bekannte zu begrüfen. 

Ein starker Kaffee machte anschliefend fit" für die um 14.30 Uhr 
beginnende ordenfliche Mitgliederversammlung unseres Landes-
verbandes. 

Am Nachmittag im internen Kreis 

Pünktlich um 14.30 Uhr eröffnete Verbandsvorsitzender Walter 
Braun die ordentliche Mitgliederversammlung unseres Landes-
verbandes. Das umfassende Programm enthielt neben den Re-
gularien Referate der Herren Dr. Egerer, Kolb und Sattel zum 
Thema Lehrlingsausbildung und Berufsförderung sowie über Fra-
gen der Betriebsberatung und Rationalisierung im Grofhandel. 

Dr. Egerer unterstrich zunächst die Leistung des Grot5handels 
in der Ausbildung von Lehrlingen. Während 1950 6500 Lehr-
stellen im Grof5handel vorhanden waren, seiein es heute ca. 
12000. Mit einer gröf3eren Menge von Lehrlingen sei allerdings 
noch nicht viel erreicht: Die heutige Arbeitsmarktlage, der auch 
vor dem Büro nicht halt machende technische Fortschritt und der 
Zwang zur Steigerung der Arbeitsproduktivität erfordern eine 
Intensivierung der Berufsausbildung. 

Gerade im Klein- und Mittelbetrieb liegen hier noch Mängel, 
die auch im Sinne der Steigerung des Ansehens des Grof-
handelsunfernehmers ausgeglichen werden müssen. Dr. Egerer 
appellierte an den GroF5handelsunternehmer, eine intensive 
Nachwuchsplanung einzuführen und sämtliche Bildungs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten dem Nachwuchs zu erschlieIen. Hier 
wies Dr. Egerer besonders auch auf die Berufsförderungseinrich-
tungen unseres Verbandes, die beiden Berufsheime in München 
und Nürnberg, hin. 

Den mit grofem Interesse und reichlichem Beifall bedachten 
Ausführungen schlof sich der erste stellvertretende Vorsitzende, 
Otto Kolb, mit grundlegenden Ausführungen über die immer 
notwendiger werdende Rationalisierungsarbeit im Grof5handel 
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Der neu gewählte Vorstand zog sich dann zu einer kurzen 
Beratung zurück und wählte safzungsgemäf aus seiner Mille 

Unsere Mitglieder werden sicher den einen oder anderen 
Bericht gelesen oder gehört haben. Würden wir sie alle im Wort -
laut wiedergeben, wir könnten damit Seiten füllei. Ein ausge -
wählter Querschnnitt durch die den Presseartikeln vorausgehen -
den Schlagzeilen soll deshalb einen kurzgefa1ten IJberblick 
über die Resonanz auf unseren Verbandstag geben: 

Herrn Walter Braun, Nürnberg, zum 1. Vorsitzenden, 

Herrn Otto Kolb, Augsburg, zum 1. stellvertr. Vorsitzenden und 

Herrn Hans Kunkel, München, zum 2. stellvertr. Vorsitzenden. 

Zum Schatzmeister des Verbandes wurde Herr Josef Grimm, 
Augsburg, gewählt. 

Als letzter Tagesordnungspunkt stand noch eine Satzungs-
änderung zur Diskussion, deren wesentlichen Inhalt der Haupt - 

Augsburger Allgemeine Zeitung 17. 5. 1963 und 18. 5. 1963 

Verbandstag des Bayerischen Großhandels 
eröffnet 

geschäftsführer Pfrang erläuterte. Neben rein redaktionellen 
Oberbürgermeister begrüßt die Landesvorstandschaft Änderungen soll die Satzungsänderung als wichtigsten Punkt 

die Aufnahme von Firmen als Anschlufmitglidder (nur zur Be - Kernfragen des Bayerischen Groß- und 
treuung im tarit- und arbeitsrechtlichen Sektor) ermöglichen, 
die nicht Grof)handel betreiben. Es handelt sich hier beispiels-
weise um Verlage, Institute u. ä., die sich tariflich schon lange 

Außenhandels 
Mittelstandscharakter des Groß- und Außenhandels auf 

an uns anlehnen und von denen wiederholf der Wunsch nach 
einer arbeitsrechtlichen und tarifrechtlichen Betreuung geäufert 
wurde. Herr Pfrang stellte heraus, dat) eine Verfälschung der 
Arbeit unseres Verbandes als Grot)- und Auf1enhandelsverband 
nicht möglich ist, da hier lediglich auf arbeits- und tarifrecht-
lichem Gebiet Anschlufmitglieder gewonnen werden sollen. 

der Augsburger Tagung stark betont 

23.5. 1963 Der Allgäuer 

Großhandel sucht Partnerschaft 
Verbandstag 1963 des Bayer. Groß- und Außenhandels Ferner sieht die Satzungsänderung eine Verlängerung der 

Arbeitszeit des Vorstandes und der Ausschüsse vor. Während 
Fränkische Presse 22.5. 1963 bisher alle 2 Jahre Neuwahlen stattfinden muF)ten, Soll in Zu -

kunft die Amtszeit auf 4 Jahre verlängert werden. Herr Pfrang 
begründete diesen Satzungsänderungsvorschlag, der eine kon -
tinuierliche Arbeit und Entwicklung unseres Verbandes garan-
tieren soll. 

20. 5. 1963 

Großhandel gegen Mehrwertsteuer 

Handelsblatf 

Bayerns Großhandel gegen Mehrwertsteuer SchlieFlich sieht die Satzungsänderung den Wegfall der bis -
her in der Satzung vorgesehenen Bezirksgruppen vor. Dieser 
Satzungsänderungsvorschlag ändert insofern an den bestehen- Mainpost Würzburg, Schweinfurter Tagblatt 21.5. 1963 
den Verhältnissen nichts, als die Bezirksgruppen praktisch nicht Handel verteidigt seine Position 
existent waren. 

Nach kurzer Diskussion dieser Vorschläge erfolgte die ein - Münchner Merkur 18./19. 5. 1963 
stimmige Annahme der Satzungsänderung. 

Eine lebhafte Aussprache beschlof) die Mitgliederversammlung 
des auf)erordentlich erfolgreich und harmonisch verlaufenen Ver -
bandstags des bayerischen Grol)- und AuF)enhandels. 20.5. 1963 

Großhandel sucht Partnerschaft 

Nürnberger Nachrichten 

Schatzminister Dollinger in Augsburg: 
Das Echo in der Presse 

Kein Verbandstag zuvor hat je so viel Aufmerksamkeit in 
Tages-, Wirtschafts- und Fachpresse erweckt wie unsere dies- 

Großhandel unentbehrlich 
auch Einzelhandel und Handwerk bejahen ihn 

Jahresverbandstag in Augsburg 
jährige Mitgliederversammlung in Augsburg. Die vielen, teilweise 
sehr ausführlich gehaltenen Berichte lief)en deutlich das Interesse 
für den bayerischen Grof- und Aul3enhandel und damit für 
unseren Landesverband erkennen. 

• Die Augsburger Allgemeine widmete einen umfangreichen 
Sonderteil ihrer Tagesausgabe vom 17. 5. 1963 unserem Ver -
bandstag. Neben den Begrüf)ungsactressen des Oberbürger -
meisters von Augsburg, Dr. Klaus Müller, sowie des Regie -
rungspräsidenten von Schwaben, Dr. Michael Feltner, entbot 
Verbandsvorsitzender Walter Braun Grüf)e an die Stadt Augs -
burg und damit an den gesamten schwäbischen Grof3handel. 
In zahlreichen Artikeln wurden Bedeutung und Leistung des 
Bayerischen GroI- und Auf)entiandels und damit seines Ver -
bandes herausgestellt. 
Die Ausgabe wurde allen Gästen unseres Verbandstages 
überreicht. 

• Der Bayerische Rundfunk wies in zwei Sendungen am 17. 5 
1963 auf unseren in Augsburg stattfindenden Verbandstag 
hin'. 

• In einem ausführlichen Bericht informierte der Gesamtverband 
des Deutschen Groh- und AulenhandeIs in Bonn die ihm an -
geschlossenen Mitgliedsverbände des Bundesgebietes. 

• In Tages-, Wirtschafts- und Fachpresse fand die Veranstal -
tung erfreuliche Beachtung. 

Nürnberger Zeitung 20. 5. 1963 

Dollinger ruft Mittelstand zur gemeinsamen 
Aktion auf 
Einmütige Ablehnung der Mehrwertsteuer auf dem Ver -
bandstag des Bayer. Groß- und Außenhandels in Augs -
burg 

Süddeutsche Zeitung 18./19. 5. 1963 

Mehrwertsteuer macht Großhandel Sorge 
vor dem Verbandstag setzt sich Bundesschatzminister 
Dollinger für ausreichende Gewinne ein 

Daneben berichteten: 

Textil - Mitteilungen 
Textil - Wirtschaft 
Textil - Zeitung 
Textil - Report 
Der LebensmittelgrofhancIel 

sowie eine Reihe weiterer Presseorgane, deren Aufzählung weit 
über den dafür zur Verfügung stehenden Raum hinausreichen 
würde. (la) 
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Steuerfragen 

(110) 
Leitfäden für die Steuererklärungen 1962 

Im Leitfadenverlag Dieter Sud!holt, Assenhaus'en/Starnberger 
See, erschienen folgende neue Leitfäden für die Steuererklä -
rungen 1962: 
1. „Die Einkommensteuererklärung für 1962" mit Vergleichsvor -

drucken der amtlichen Formulare und Jahreseinkommensteuer -
tabelle (bis 50000 DM) 96 Seiten Gro1format, DM 7,20. 

2. „Gewinnermittlung, Gewinnerklärung und Gewerbesteuer -
erklärung für 1962", mit Vergleichsvordruck des amtlichen 
Formulars, Tabelle der Steuermit)beträge und Eigenverbrauchs -
tabelle, 60 Seilen Grof5fom1af, DM 4,20. 

3. „Die Umsatzsteuer 1963/64" mit Vergleichsvordruken der 
amtlichen Formulare für die Umsatzsteuer-Voranmeldung und 
Umsatzsteuererklärung, ferner mit zahlreichen Antragsvor -
drucken für Umsafzsteuervergütungen ect., Grobformat DIN -
A4, 128 Seiten DM 9,60. 
Die praktischen und bewahrten Leitfäden unterrichten den 

Steuerpflichtigen zuverlässig über alle für die jetzige Steuer -
erklärung geltenden Regelungen und Steuerermäfigungsmög -
lichkeiten. Dank der geschickten Gliederung der Suchnummern -
hinweise findet man sich leicht zurecht, was die Leitfäden zu 
einem wirklich bra•uchbaren.Hilfsniiftel für den Praktiker macht. 

Neuregelung der 7b -Abschreibungen (111) 

(sr) Das Gesetz zur Einschränkung des §7 b des Einkommen -
steuergesetzes vom 16. 5. 1963 wurde inzwischen im Bundes -
gesetzblatt, Teil I, Nr. 25 vom 21.5. 1963 veröffentlicht. Dem 
§ 7b wurde der folgende Absatz 7 angefügt: 

„(7) Bei Gebäuden sowie bei Zubauten, Ausbauten und Um -
bauten, bei denen der Antrag auf Baugenehmigung nach dem 
9. Oktober 1962 und vor dem 1. April 1964 gestellt worden ist, 
sind anstelle der Absätze I bis 6 die Vorschriften des § 54 anzu -
wenden. Das gilt nicht für Gebäude sowie für Zubauten, Aus -
bauten und Umbauten, die in Berlin (West) errichtet worden 
sind." 

Der neue § 54 betrifft alle Gebäude, Um- und Ausbauten, für 
welche der Antrag auf Baugenehmigung nach dem 9. 10. 1962 
und vor dem 1.4. 1964 gestellt worden ist. Es sind nach dieser 
neuen Vorschrift nur noch Eigenheime, Eigensiedlungen und 
eigengenutzte Eigentumswohnungen begünstigt, die zu mehr als 
66 2 / 3 0 / 0 für Wohnzwecke genutzt werden. Für diese Bauten 
können' in den ersten 10 Jahren nach Erstellung folgende Ab -
schreibungen gemacht werden: Im Jahre der Bezugsfertigkeit 
und im darauf folgenden Jahr 7,5 0 /0 und in den weiteren 8 Jahren 
je 40/0 der Herstellungskosten abgesetzt werden. Die erhöhten 
Abschreibungen sind nur bis zu einem Herstellungsbetrag von 
120000,— DM möglich. Für darüber hinausgehende Aufwendun -
gen kann nur die normale Abschreibung in Anspruch genommen 
werden. 

Die Vergünstigung wird nach der Neufassung nur noch auf 
Eigenheime oder Eigentumswohnungen Anwendung finden, die 
durch den Eigentümer oder seine Angehörigen se lb s t bewohnt 
werden. Miethäuser und gewerblich genutzte Gebäude sind für 
die Dauer der Neuregelung von der Begünstigung ausgenommen. 

Verbandsnachrichten 

Sozialpolitischer Ausschuß 
des Gesamtverbandes (112) 

(j) Unter Vorsitz von Dr. Dohrendorf tagte der Sozialpolitische 
Ausschuf des Gesamtverbandes am 6. und 7. Juni 1963 in Bre -
men. Wesentlichen Raum der Beratungen nahmen die Erörte -
rungen über die Tarifpolitik im Grof3- und AuFenhandel und die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Tarifauseinandersetzungen 

in der Metall-Industrie ein. Die Frage der Branchen- und Haus -
tarife wurde sehr eingehend diskutiert. Der Ausschul) bestätigte 
hierzu erneut die Auffassung, dat5 grundsätzlich weder Fach -
noch Branchentarife abgeschlossen werden sollten. 
Weitere Beratungsl'hemen bot der derzeitige Stand der sozial.-

politischen Gesetzgebung, unter anderem die verschiedenen 
Vorschläge zum sogenannten „Sozialpaket". Die Neuregelung 
der Unfallversicherung, die Entwürfe zur Änderung des Jugend -
arbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sowie der 
Arbeitslosenversicherung wurden ebenfalls erörtert und gutacht -
lich dazu Stellung genommen. Die vom Unterausschuf für Ar -
beits- und Tarifrecht erarbeiteten Muster eines Vertrages für 
Handelsvertreter und einer Wettbewerbsabrede mit an g estellten 
Reisenden wurde nach sehr eingehender Diskussion verabschie -
det. Ferner standen Berichte Liber die Vorstandssitzung der 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, über 
die Sozialpolitik in der EWG und über den Vorschlag des Bun -
deswirtschaftsministeriums zur Abschaffung bzw. Umgestaltung 
der Anlernberufe zur Diskussion. SchlieIlich wurden noch die 
Fragen der steuerlichen Begünstigung der Mehrarbeit, der Ver -
einbarung von Schiedsgerichtsklauseln in interrfationalen Arbeits -
verträgen und die Einrichtung von Schnelldiensten für Büro -
aushilfen erörtert. 

Die Tagung wurde zu Beginn des 2. Sitzungstages vom Fern -
sehen übertragen. Aul3erdem fand im AnschIuf an die Sitzung 
eine Pressekonferenz statt, in der insbesondere erneut die mög -
lichst schnelle Verabschiedung eines Gesetzes zur Bildung eines 
Sachverständigenrates zwecks Versachlichung der Lohnpolitik 
sowie die arbeitsrechtliche Lösung bei der Lohnfortzahlung an 
Arbeiter im Krankheitsfalle befürwortet wurden. 

Der Sozialpolitische Ausschul) des Gesamtverbandes wird im 
Herbst dieses Jahres erneut zusammentreten um durch gutacht -
liche Stellungnahmen zwischenzeitlich aufgetretene Probleme. 
aus der Sicht des Grol'- und Auf3enllandels den zuständigen 
Gremien darzulegen. -

Verkehr 

Beförderungsteuer im Werkfernverkehr (113) 

Nach ErlaF5 der Karlsruher Entscheidung hat sich unser Gesamt -
verband zusammen mit den anderen Spitzenorganisationen der 
gewerblichen Wirtschaft zwecks Klarstellung mit folgender 
Presseerklärung an die Offentlichkeit gewandt: 

‚Die Spitzenorganisationen der gewerblichen Wirtschaft haben 
sich in den vergangenen Jahren wiede r holt gegen die zusätz -
liche Beförderungsteuer gewandt, die dem Werkfernverkehr 
durch das Verkehrsfinanzgesetz vom 6.4. 1955 auferlegt wurde. 

In der seit nahezu acht Jahren anhängigen Verfassungs -
beschwerde gegen die beförderungsteuerliche Sonderbelaslung 
des Werkfernverkehrs ist das Bundesverfassungsgericht in seinem 
Urteil vom 22.5. 1963 zu der Auffassung gelangt, dat3 die Beför -
derungsteuerregelung des Verkehrsfinanzgesetzes von 1955 mit 
dem Grundgesetz in Einklang steht. 

Hiervon unabhängig halten die Spitzenorganisationen die 
Sonderbelastung des Werkfernverkehrs infolge der verkehrs -
wirtschaftlichen und verkehrspolifischen Entwicklung seit 1955 
für überholt, insbesondere seit den Verkehrsänderungsgesetzen 
vom 1.8. 1961, die unter dem Ziel erlassen wurden, den Ver -
kehr einem verstärkten marktwirtschaftlichen Wettbewerb zuzu -
führen. 

In Würdigung der aus den Verkehrsänderungsgesetzen von 
1961 auch für den Werkfernverkehr zu ziehenden Konsequenzen 
haben die Bundesfraktionen der CDU und FDP Im Herbst 1962 
Anträge auf Herabsetzung der Beförderungsfeuer im Werkfern -
verkehr eingebracht. Diese Anträge waren zurückgestellt wor -
den, um zunächst den Spruch des Bundesverfassungsgerichtes 
abzuwarten. Die Spitzenorganisationen der gewerblichen Wirt -
schaft hoffen, dat3 der Bundestag nun kurzfristig diese Anträge 
aufgreift und die Sonderbelastung des Werkfernverkehrs be -
seitigt." 
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r . Nutzlast jetzt bis 1,915 t 

le 

Ladelzu änge jetzt bis 4 ni 

Kennen Sie 
diese Schnell -
transporter 
wirklich? 

Mercedes-Benz L 319 

Bisher mit 3 -Meter-Pritsche 
Jetzt auch mit 4 -Meter-Pritsche 
Radstandverlängerung auch beim 
Fahrgestell für Sonderaufbauten 
auf 3,6 m 
Gesamtgewicht bei allen Typen 
jetzt bis zu 3,9 Tonnen 

Nutzlast jetzt bis zu 2,135 Tonnen 
Nutzlastgewinn: bis zu 290 kg 
Großer Nutzraum, kleiner Parkraum 
Wendig wie ein PKW 
Als Pritschenwagen, Kastenwagen 
und in vielen anderen Ausführungen 
Gut für viele Güter 
Mit 50 PS Diesel -
oder 68 PS Benzinmotor 

Schnell, solide, wirtschaftlich - 
also Ihr bester Helfer 
im Schnelltransport 

Ihre Mercedes-Benz Vertretung 
freut sich, Ihnen jederzeit 
mit Informationen, Anschauungs -
material und Probefahrt 
dienen zu können. 

ihr guter Stern auf allen Straßen 
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INDUSTRIE -
GRUNDSTÜCK 

bebaut 

in Siegsdorf (Obby.) 

1600qm Grundfläche, Gebäude 

mit 4000 cbm umbautem Raum 

(z. T. großräumig), 620 qm Nutz -

fläche, guter baulicher Zustand, 

Zentralheizung. Besonders ge -
eignet für Auslieferungslager 

oder Filialbetrieb, verkehrsgün -

stig gelegen, Autobahnzufahrt 

300 m. Verhandlungsbasis für 

den Verkaufspreis DM 200000. -

Gemeinde Siegsdorf (Obby.) 

Fernsprechgebühren (114) 

(sr) Wir weisen darauf 1-tin, da(; die bisherigen Taggebühren im 
Selbsfwählferndienst ab 1. Juli 1963 in der Zeit von 7 bis 18 Uhr 
gellen (bisher 7 bis 19 Uhr). In der Zeit von 18 bis 21 Uhr gill 
von diesem Datum an eine Dbergangsgebühr, die bei Gesprä -
chen bis zu einer Entfernung von 50 km der Nachtgebühr ent -
spricht. Die bisherige Nachtgebühr gilt ab 1. Juli 1963 erst ab 
21 Uhr bis 7 Uhr früh (bisher 19 bis 7 Uhr). Die Nachtgebühren 
werden auch an Samstagen von 14 bis 21 Uhr sowie ganztägig 
an Sonntagen und folgenden Feiertagen berechnet: Neujahr, 
Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingst -
montag, 17. Juni, 1. und 2. Weihnachtstag. 
Wir weisen ferner darauf hin, dat) nunmehr die Ausgabe 1963 

des Postbuches erschienen ist. Anlaf3 der Neuauflage waren 
Änderungen von Gebühren und verschiedenen Bestimmungen 
der Postordnung. Das Posfbuch will den Posfkunden über den 
Post- und Fernmeldedienst unterrichten. Ein ausführlicher Sach -
weiser und ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis erleichtern 
seine Benutzung. Im Postbuch finden sich viele Hinweise auf 
vielfach unbekannte oder in Vergessenheit geratene Möglich -
keiten, die den Privalkunden und dem Geschäftsmann zeigen, 
wie er durch zweckmäf)ige Nutzung der Post- und Fernmelde -
dienste Zeit und Geld sparen kann. Das Postbuch kann bei den 
Postämtern zum Preis von DM 1,50 bezogen werden. 

Kreditwesen 

(115) 

Bayerisches Refinanzierungsprogramm 1963 
Hierüber haben wir in Artikel 103 in Heft 5/63 berichtet. Wit 

haben dort am Schluf1 bereits dringend gegebenenfalls sofor -
tige Antragstellung empfohlen, da -die Mittel beschrankt sind 
und die Nachfrage sehr grof) ist. Dies hat sich 1 inzwischen voll 
bewahrheitet, so daf schon jetzt die zur Verfügung stehenden 
Mittel erschöpft sind und neue Anträge nicht mehr eingereicht 
werden können, mit Ausnahme der bayerischen Ostrandgebiete. 

Programm des 
bayerischen Wirtschaftsfunks 

(116) 

1. 7. 19.30-19.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
2. 7. 18.00-18.15 Aus Bayerns Wirtschaft 
2.7. 20.45-21.00 DerWirtschaftskommentar -2. Pr. 
3. 7. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
3. 7. 21.30 -22.O0 Damals 1963 in München 

Ein Kapitel Münchner Stadtplanung 
4. 7. 19.35 - 19.40 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 

für Verbraucher und Steuerzahler 
5. 7. 18.15- 18.30 Wirtschaftspolitik 

6.7. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschluß 
Aktienkurse kritisch betrachtet 

8. 7. 
9.7. 

19.30-19.45 
20.45-21.00 

Durch die Lupe gesehen - 

Der Wirtschaftskommentar 
Wirtschaft für Jedermann 

-2 . Pr. 
10. 7. 18.15-18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
10.7. 21.30-22.00 Der Undank des Vaterlandes - 

Woran die Versorgung der Kriegsopfer krankt 
11.7. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 

für Verbraucher und Steuerzahler 
11.7. 21.35-22.00 Dauerflug ins Defizit 

Die Problematik der deutschen Zivilluftfahrt 
12.7. 
13.7. 

18.15-18.30 
19.40-19.45 

Wirtschaftspolitik 
Bilanz noch Börsenschluß 
Aktienkurse kritisch betrcichtet 

15.7. 
16. 7. 

19.30-19.45 
18.00-18.15 

Durch die Lupe gesehen - 

Aus Bayerns Wirtschaft 
Wirtschaft für Jedermann 

16.7. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar - 2. Pr. 
17. 7. 18.15- 18.30 Wirtschaft im Querschnitt 
18.7. 19.35-19.40 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 

für Verbraucher und Steuerzahler 

19.7. 
20.7. 

18.15-18.30 
19.40-19.45 

Wirtschaftspolitik 
Bilanz noch Börsenschluß 
Aktienkurse kritisch betrachtet 

22. 7. 

23.7. 

19.30-19.45 

20.45-21.00 

Durch die Lupe gesehen - 

Der Wirtschaftskommentar 

Wirtschaft für Jedermann 

-2. Pr. 
24.7. 
25.7. 

18.15-18.30 
19.35-19.40 

Wirtschaft im Querschnitt 
In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 
für Verbraucher und Steuerzahler 

26.7. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik 
27. 7. 19.40-19.45 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet 
29. 7. 19.30 -19.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
30. 7. 18.00-18.15 Aus Bayerns Wirtschaft 
30.7. 20.45-21.00 Der Wirtschaftskommentar -2. Pr. 
31.7. 
1.8. 

18.15-18.30 
19.35-19.40 

Wirtschaft im Querschnitt 
In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 
für Verbraucher und Steuerzahler 

2.8. 18.15-18.30 Wirtschaftspolitik 
3.8. 19.40-19.45 Bilanz tnach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet 

Außenhandel 

Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit - Beiräte (117) 

(so) Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
hat einen wissenschaftlichen Beirat berufen, dem 25 Professoren 
angehören. Der Beirat wird als unabhängige Institution fungieren. 

U. a. gehören diesem Beirat folgende Professoren an: 
Dr. Arnold Bergs+raesser, Universität Freiburg 
Dr. Alfred Jacobs, Universität Hamburg 
Dr. Clodwig Kapferer, Weltwirtschafts-Archiv Hamburg 
Dr. Hans Muthesius, Frankfurt a. M. 
Dr. Erich Otremba, Universität Hamburg 
Dr. Karlrobert Ringel, Köln 
Dr. Karl Schiller, Berlin 
Dr. Dr. Otto Schiller, Universität Heidelberg 
Dr. Karl C. lhalheim, Universität Berlin 

Zum Vorstandsvorsitzenden des wissenschaftlichen Beirats 
wurde Prof. Dr. Herbert Giersch, Universität Saarbrücken, ge -
wählt. Dem Vorstand gehören ferner die Professoren Dr. Berg -
straesser, Dr. Dr. Schiller und Dr. Otremba an. 

(118) 

Entwicklungsbeirat der Bundesregierung 
Hierbei handelt es sich um einen anderen Beirat, der die 

Bundesregierung berät. Er Ist zum 11. 6. zu einer erstenkon -
stituierenden Sitzung berufen worden. Neben dem Präsidenten 
unseres Gesamtverbandes, Konsul a. D. Dietz, sind folgende 
Herren berufen: 

Dr. Hermann J. Abs, Dr. Karl A+zenroth, Prof. Dr. Dr. Beade, 
Fritz Berg, Dr. Hans C. Boden, Dr. Eugen Gerstenmaier, H. Han -
sen sen., Dr. H. Kopf, Dr. Fritz Jacobi, Dr. Hermann Jannsen, 
Hellmut Kalbitzer, Prälat D. Hermann Kunst, Robert Margulies, 
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s 

Prof. Klaus Mehner+, Alwin Münchmeyer, Prof. Ernst Rodenwaldt, 
Ludwig Rosenberg, Dr. 1h. Sonnemann, Dr. Rudolf Vogel, Joseph 
Wild und Prälat Wilhelm Wissing. 

Erhöhung der Höchstbeträge im 
Postanweisungs- und Postnachnahme -
verkehr mit Belgien (119) 

(so) Das Bundesministerium für das Post-. und Fernmeldewesen 
gibt bekannt: Mit Wirkung vom 1. Juni 1963 werden die Höchst -
beträge für Postanweisungen und Postnachnahmebriefsendungen 
im Verkehr mit Belgien wie folgt festgesetzt: 

I. Postanweisungen 
a) Postanweisungen nach Belgien 32000 belgische Francs (bisher 

16000 belgische Francs) 
b) Postanweisungen nach der Bundesrepublik Deutschland ein -

schlie1lich Berlin (West) 2500 DM (bisher 1 300 DM) 
Il. Postnacfinahmebriefse.ndungen 

a) Sendungen nach Belgien 240 DM (bisher 200 DM) 
b) Sendungen mach der Bundesrepublik Deutschland einschl. 

Berlin (West) 3000 belgische Francs (bisher 2500 belgische 
Francs). 

Postanweisungsverkehr mit Italien (120) 

Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen gibt 
bekannt: 

Mit Wirkung vom 1. Juli 1963 wird der Höchstbetrag für Post -
anweisungen nach Italien auf 400000 Lire (bisher 200000 Lire) 
und der für Postanweisungen i n umgekehrter Richtung auf 
2600 DM (bisher 1 300 DM) festgesetzt. 

Neufestsetzung der Höchstbeträge im 
Postanweisungsverkehr mit Spanien (121) 

(So) Der Bundesminister für das Post- und 
bekannt : 

ernmeldewesen gibt 

Vom 1. Juni 1963 an müssen Postanweisungen nach Spanien 
in Peseten ausgestellt sein. Der Höchstbetrag für Postanweisun -
gen nach Spanien beträgt von diesem Zeitpunkt an 20000 Pe -
seten (bisher 1 300 DM) und der für Postanweisungen in umge -
kehrter Richtung 500 DM ('bisher 350 DM). 

Liebe Kollegen, 

gute Schreibkräfte sind heute Gold wert - das wissen wir alle 
'und empfinden es als besonders wahr, wnn wir wieder einmal 
nach ihnen suchen müssen. 

Unsere Hauptgeschäftsstelle ist augenblicklich in -solch einer 
Lage: bei den Schreibkräften 2 Ausfalle, die im Bereich des nur 
allzu Menschlichen liegen (komplizierter Beinbruch und ein eben 
angekommenes Baby) wirken sich hemmend auf den Arbeits -
ablauf aus. Dazu kommt, d'a15 sich die im lnterese unserer Mit -
glieder verstärkte Verbandsarbeit der letzten Zeit auf den ver -
schiedensten Sachgebieten stark bemerkbar macht. 

Unsere Hauptgeschäftsstelle in München sucht daher - doch 
leider bis jetzt trotz anstrengender Bemühungen vergeblich - 

zwei tüchtige Stenotypistinnen, die unsere Geschäftsführung 
entlasten. - 

Sollten Sie hier zufällig helfend eingreifen können, wäre ich um 
Ihre Unterstützung sehr dankbar, damit die uns allen zugute -
kommende Tätigkeit unseres Landesverbandes in der bisher ge -
wohnten Weise weiterlaufen kann. 

Für heute mit bestem Dank im voraus 
Ihr 
WALTER BRAUN 

Personalien 

Dr. Hanns Höllerer - 40 Jahre im Dienste des Bayerischen 
GroI- und Aufenhandels 

Unser Verbandstag 1963 in Augsburg, der wohl als bisher 
erfolgreichster bezeichnet werden kann, veranlaFt uns, eines 
Mannes zu gedenken, der wesentlich zum Aufstieg unseres 
Landesverband'es beigetragen hat: Herr Dr. Hanns Höllerer. 
Mit dieser Würdigung seiner Verdienste um clan Bayerischen 
Grob- und AuIenhand'el wird gleichzeitig auch ein Stück Zeit -
geschichte unseres Landesverbandes widergespiegelt. 

Als Absolvent des Müchner Max -Gymnasiums begann der 
gebürtige Münchner sein Studium der Rechts- und Staatswissen -
schaften an der Universität München, das er durch freiwilligen 
Kriegsdienst vier Jahre unterbrechen muFlte. Nach seiner Pro -
motion begann Dr. Höllerer am 1.7. 1921 seine praktische Tätig -
keit als Hau'pfamtlicher wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentral -
verband des Deutschen Grofhandels, Gruppe Bayern e.V., 
unter dessen Syndikus RA Dr. Julius Heilbronner. 

Bald darauf zum stellvertretenden Syndikus ernannt, trat 
Dr. Höllerer wiederholt durch Diskussionsbeiträge zu dem vor 
der Währungsreform von 1924 heif3 diskutierten Problem der 
Geldentwertung in der Offentlichkeit hervor. Er bekämpfte in 
aller Schärfe die von oben begünstigte Hetze gegen den (,Zwi -
schenhandel' und das Schlagwort vom Preiswucher. Er stellte 
klar, da13 die vom Staat verschuldete Geldentwertung dem 
legitimen Handel am meisten schade und d'a13 nominelle Preis -
erhöhungen, die nicht den Wiederbeschaffungspreis erreichten, 
einen rapide zunehmenden Substanzverlust zur Folge haben 
mül)ten. 
Ende 1931 zog sich Justizrat Dr. Heilbronner von der Leitung 

der Münchner Geschäftsstelle in freundschaftlichem Einver -
nehmen zurück, um sich stärker seiner Anwaltskanzlei widmen 
zu können. 

Dr. Höllerer hatte inzwischen trotz der Vielfalt des Aufgaben -
gebietes hinreichend Gelegenheit gehabt, mit seiner Hilfe sich 
die erforderlichen praktischen Kenntnisse, insbesondere auch 
im Steuerrecht anzueignen. Er führte von da ab allein die Ge -
schäftsstelle der Spifzenorganisation des bayerischen Grob -
hand e ls - deren Namen allerdings öfters wechselten oder von 
oben kurzerhand geändert wurde - bis er sich nach der 
Kristallnacht 1938 die Ungunst nationalsozialistischer Rechts -
brecher zuzog und sich gezwungen sah, zum Ende 1939 zu 
kündigen. Als Stellvertreter seines Nachfolgers arbeitete er 
weiter und nach Kriegsausbruch, der die Arbeit der Münchner 
Geschäftsstelle unerwartet hoch ansteigen lieb, konnte er unbe -
fristet die Arbeit für den Grobhandel, die ihm ans Herz ge -
wachsen war, fortsetzen. Gegen Ende des Krieges wurde wieder 
einmal die Organisation der gewerblichen Wirtschaft umgestürzt 
und der Bereich der Münchner Geschäftsstelle auf Oberbayern 
beschränkt. Die jahrzehntelange Kenntnis der für die Versorgung 
der Bevölkerung wichtigen Firmen des Grobhandels erleichterte 
Dr. Höllerer den Erfolg in seinem Bestreben, das Weiterleben 
der vom Kriegseinsatz bedrohten Mitgliedsfirmen mit allen Kräf -
ten zu sichern. 
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Nach Rückkehr aus einem Zwangsarbeitslager, dessen Stra -
pazen der Kriegsverletzte nicht gewachsen war, wurde er auf 
Druck der Gestapo in den letzten Monaten des Krieges noch 

AUSSENHANDEL 

Mit einem 
zum Sachbearbeiter degradiert. 
Auch nach dem Zusammenbruch des Reiches konnte die 

Weiterarbeit der Münchner Geschäftsstelle erreicht und damit 
den Mitgliedsfirmen vielfach der Wiederaufbau und die Rück -
kehr nach München erleichtert werden. Als 1946 die Errichtung 
von Wirtschaftsverbänden auf freiwilliger Grundlage durch die 
Besatzungsmacht genehmigt wurde, war Dr. Höllerer von dem 
einen Bestreben erfüllt, dem Grof3handel in ganz Bayern, ent -
gegen allen Kirchturmspolitikern, wieder zu einer geschlossenen 
Organisation zu verhelfen. Er fand dank seiner alten Verbin -
dungen die Praktiker aus dem bayerischen Grof3handel, die den 
Einigungsbestrebungen zum Ziel verhalfen. 

In einem wichtigen Punkt unterscheidet sich der heutige, 1946 
geschaffene Landesverband von den Vorgängern: 

Dr. Höllerer hatte es in der Zeit von 1921 bis 1933 off als sehr 
störend empfunden, dat3 für die sozialpolitischen Fragen eigene 
Arbeitgeberverbände des Grof3handels in verschiedenen Städten 
Bayerns bestanden, die untereinander wenig Fühlung, vor allem 
aber mit der wirfschaftspolitischen Spitze des Berutssfandes 
zwar zutn Teil freundschaftliche Beziehungen persönlicher Art 
pflegten, in der praktischen Arbeit aber vollkommen isoliert 
vorgingen. Eine herrschsüchtige Bürokratie hatte es öfters ver -
standen, diese Gegensätze und Widersprüche auszunutzen. 
1946 legte deshalb Dr. Höllerer besonderen Wert darauf, da15 
in den Aufgabenbereich des Verbandes die Sozialpolitik auf -
genommen wurde. So kam es auch, daF3 einer der ersten Tarif -
verträge nach dem 2. Weltkrieg - der Inhalt war mehr von 
grundsätzlicher als von praktischer Bedeutung - vom Landes -
verband mit dem Bayerischen Gewerkschaftsbund abgeschlossen 
wurde. Nach 40jährigem, verdiensfvollen Wirken für den Bayer. 
Grof3- und Auf5enhandel trat Dr. Höllerer 1962 in den Ruhestand. 

Die Tätigkeit Dr. Höllerers für den bayerischen Grof3- und 
Au't3enhandel war von unermüdlicher Initiative, klarer Zielstrebig -
keit und eingehender Kenntnis der Zusammenhänge gekenn -
zeichnet. Möge er in den nächsten Jahren seines wohlverdienten 
Ruhestandes noch genügend Zeit und Mut3e finden, seine bis 
dahin vernachlässigten ‚Steckenpferde' zu reiten. Wir wünschen 
Herrn Dr. Höllerer weiterhin einen friedlichen und geruhsamem 
Lebensabend. 

WIR GRATULIEREN 

dem Vorsitzenden Iunseres Landesverbandes, Herrn Walter Braun, 
Nürnberg, zu seiner ehrenvollen"Berufung zum Sprecher sämt -
licher Handelsrichter beim Landgericht Nürnberg. 

dem Mitglied unseres Vorstands, Herrn Fritz Reinhard, 
Würzburg, zu seiner ehrenvollen Wiederberufung zur Arbeits -
richter beim Arbeitsgericht Würzburg. 

Paul Becker-Ehmck - 65 Jahre alt 

Herr Paul B e c 'k e r - E h mc k, München-Gräfelfing, Mat-hil -
denstrat3e 4, der langjährige Vorsitzende unserer Abteilung 
Aut3enhandel und Mitglied des Vorstandes unseres Landesver -
bandes konnte am Sonntag, den 16. Juni 1963 seinen 65. Ge -
burtstag feiern. 

Herr Becker-Ehmck hat sich nicht nur als erfolgreicher Ober -
see-Exporteur einen guten Namen gemacht, sondern er hat auch 
der Allgemeinheit der bayerischen Exporteure und Grot3kauf -
leute seit vielen Jahren als Vorsitzender lunserer Abteilung 
A.ut3en'handel und Mitglied des Vorstandes unseres Landesver -
bandes wertvolle Dienste geleistet. Zahlreiche Grot3- und Aut3en -
handelsunternehmer nicht nur in Bayern, sondern auch im Bun -
desgebiet konnten sich bei Versammlungen unseres Landesver -
bandes und seiner Abt. Aut3enmhandel, sowie im Gremium der 
Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Exporteurvereine von seiner 

Gewerblicher Raum 
300 qm, ganz unterkellert, mit Rampe, 
Nähe Ammersee, (Bahnstation) zu vermieten. 

Angeb. unter 300 an den Bayer. Groß- und Außenhandel 

Vervielfältiger 

bleiben Sie in ständigem Kontakt mit 
Ihren Kunden. 

Sonderangebote, Lagerlisten, eilige Mit -
teilungen usw. vervielfältigen Sie auf 

OR M 1G schnell und billig. 
Und die Umschläge können Sie auch 

damit addressieren. - 

Verlangen Sie bitte den Prospekt 33. 
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guten Sachkenntnis und seinem klaren Weitblick wiederholt 
überzeugen und dairaus für ihre eigenen Dispositionen Nutzen 
ziehen. Vor allem seine weltweiten Erfahrungen im Aut3enhandel, 
die er uneigennützig in den Dienst unserer Abteilung Aut3en-. 
handel gestellt hat, waren in vielen Fällen die Voraussetzung 
für eine fruchtbare Arbeit im Interesse der Mitglieder unseres 
Landesverbandes. 

Für diese langjährige aufopfernde Arbeit im Interesse des 
bayerischen Grot3- und Aut3enhandels möchten wir Herrn Becker -
Ehmck an lät3li c mh seines 65. Geburtstages besonders herzlich 
danken. 
Möge ihm für die Zukunft gute Gesundheit und Schaffens -

kraft noch recht viele Jahre erhalten bleiben zum Wohle seines 
Unternehmens, seiner Familie und unseres Berufsstandes. 

Franz Rauh, Nürnberg - 75 Jahre alt 
Am 27. Juni 1963 vollendet Herr Franz Rauh, Inhaber unserer 

bekannten Mitgliedsfirma Stadlinger & Rauh, Elektro-, Rundfunk -
und Fernse'hgrot3handlung in Nürnberg, in voller körperlicher und 
geistiger Frische sein 75. Lebensjahr. Der in Frankfurt geborene 
Jubilar trat nach dem Besuch der Oberrealschule im Jahre 1906 
in die Lehre bei der Elektrogrot3handlung E. Kahle in Frankfurt/M'. 
Von 1910— 1912 war er bereits als Geschäftsführer bei der 
Firma Kahle in Nürnberg tätig und gründete im gleichen Jahre 
mit seinem Teilhaber Stadlinger die Firma Sfadliinger & Rauh, 
deren Alleininhaber er seit 1926 ist. Durch seine unermüdliche 
Tat- und Schaffenskraft, gepaart- mit einem hervorragenden be -
ruflichen Können und kaufmännischem Weitblick war es ihm 
gelungen, sein Unternehmen trotz zweimaliger Totalvernichtung 
in den Jahren 1943 und 1945 zu der heutigen Gröt3e und Be -
deutung emporzuführen. Die Firma' mit ihrer Filiale in Passau ist 
weit über die Grenzen Bayerns hinaus als mustergültige Fach -
grot3ha'ndl'ung bekannt. Die Aktivität des Jubilars, seine um -
fassenden Kenntnisse der wirtsdhaftlidhen Zusammenhänge, 
waren die Ursache für die Berufung zu einer Fülle von Ehren -
ämtern, zu deren Obernahme er sich im Interesse des Berufs -
standes das Grot3'handels stets zur Verfügung stellte, von denen 
wir hier nur einige besonders hervorheben wollen. Bereits im 
Jahre 1924 gehörte er dem Vorstand der EIe'ktrogrot3händller -
Vereinigung an, deren Präsident er 1932 wurde. Ab 1934 fun -
gierte Herr Franz Rauh als bezirklicher Leiter der Wirtschafts -
gruppe Bayern und war mat3gebend an dem Abschlut3 der markt -
ordnenden Wirufs-Verträge beteiligt. Ganz besondere Ver -
dienste um den Grofha'ndel hat er sich durch seine Tätigkeit auf 
steuerrechtlichem Gebiet erworben. Als Miglied des Steuer -
ausschusses des Gesamtverbandes des Deutschen Grot3- und 
Aut3enhandels, des VEG, unseres Landesverbandes und der In -
dustrie- und Handelskammer Mifteif ranken vertritt er mit grot3em 
Erfolg die Interessen des Grot3handels. In unserem Landesver -
band stellt er aut3erdem seit Jahren seine reichen Erfahrungen 
dem Aussdhut3 für Betriebswirtschaft und Nachwuchsförderung 
zur Verfügung. Das Bild des Jubilars wäre unvollkommen, wenn 
nicht ganz besonders seine unermüdliche Tätigkeit als Autor von 
Aufsätzen für nahezu alle wichtigen Wirtschaftsfragen hervor - 

As 
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gehoben werden würde. Seine Referate in den Seminaren der 
bayerischen Grof)handelskaufleute erfreuen sich besonders 
gro13er Wertsch ä tzung. 
Wir gratulieren dem Jubilar auch an dieser Stelle herzlichst 

und verbinden damit den Wunsch, dat3 er bei bester Gesundheit 
noch recht viele Jahre zum Nutzen seiner Firma und seines 
Berufsstandes tätig sein möge. 

Karl Hohnacker, Bayreuth - 75 Jahre alt 
Der Seniorchef unserer Mitgliedsfirma Karl Hohnacker, Bay -

reuth, :konnte am 28. Mai in voller Gesundheit seinen 75. Ge -
burtstag feiern. 

Der Jubilar, ein geborener Münchener, begann 1902 seine 
Ausbildung im pharmazeutischen Grot3'handel. Nach Berufsjahren 
in der Schweiz und in Osterreich gründete er 1930 in Nürnberg 
ein eigenes pharmazeutisches GroFhandelsunternehmen, dem er 
heute noch als Seniorchef aktiv vorsteht. Unter seiner ziel -
bewut3fen Leitung entwickelte sich der Betrieb bestens bis er im 
2. Weltkrieg durch Bomben total zerstört wurde. Auch die da -
durch erzwungene Ubersiedlung des Unternehmens nach Bay -
reuth konnte die vielversprechende Entwicklung des Betriebes, 
die in erster Linie der Initiative des Jubilars zu verdanken war, 
nicht hemmen. 1950 entstand aus den Resten des Nürnberger 
Betriebes die jetzige Filiale in Fürth. 

Zielstrebigkeit und Aktivität haben den Jubilar während seines 
ganzen langen Berufslebens ausgezeichnet. Unserem Landes -
verband und seinen Problemen stand Herr Ho H n a c k e r stets 
aufgeschlossen gegenüber. 
Wir übermitteln auch an dieser Stelle Herrn Hohnac'ker unsere 

besten Glückwünsche und hoffen, dat3 ihm noch viele Jahre 
erfolgreichen Schaffens bei guter Gesundheit vergönnt sein 
werden. 

Walfer Rudolphi - 50 Jahre 
Herr Walter Rudolphi, Inhaber der Farben- und Lack-Grot3-

handlung-Fabrikation Walter Rudolphi in Nürnberg, feierte in 
diesen Tagen seinen 50. Geburtstag. Wir beglückwünschen ihn 
hierzu auf das herzlichste. 

100 Jahre Fa. Valentin Löhmer, Würzburg 
Unsere Mitgliedsfirma Valentin Löhmer, Parfümeriegrot3hand -

lung in Würzburg koninfe in diesen Tagen auf ihr 1 00 -j ä hriges 
Geschffsju'biIum zurückblicken. W ä hrend dieser langen Zeit 
von 100 Jahren war das Unternehmen, das heute von Herrn 
Hermann Löhmer geleitet wird, im Familienbesitz. Herr Hermann 
Löhmer hat es wie seine Vorfahren verstanden seine Firma trotz 
aller schweren Prüfungen, die insbesondere der zweite Welt -
krieg mit einer totalen A'usbombung des Unternehmens brachte, 
zu stets weiteren Erfolgen zu führen. 
Wir wünschen der Firma Löhmer und Herrn Hermann Löhmer', 

der den Belangen unseres Verbandes stets aufgeschlossen ge -
genüber stand, alles Gute zu dem seltenen Jubil ä um. 

40jähriges Geschälfsjubil5um 
'der Fa. Land-Elektrizitâts-Gesellschaft mbH, Würzburg 

Die Land-Elekfrizitötsgesellschaff mbH, Würzburg, mit der uns 
seit vielen Jahren eine enge und gedeihliche Zusammenarbeit 
verbindet, 'konnte in diesen Tagen ihr 40jähriges Geschäfts -
jubiläum feiern. 

Das Unternehmen konnte sich Dank der tatkr ä ftigen Leitung 
auch nach der völligen Ausbom'bung im Jahre 1945 wieder zu 
einem der gröt3ten und angesehensten seiner Branche entwickeln. 

Für die soziale Einstellung des Inhabers der Firma, der äut3eren 
Ehrungen abhold Ist, spricht u. a. die Tatsache, dat3 d'as Unter -
nehmen aus Anlat3 ihres GeschftsjubiIums für das seit 1953 im 
Eigenheim der Firma stehende Ferienheim in Laufenburg/Ober -
rhein einen Ferienbus anschaffte, aut3erdemn erhielt jeder Mit -
arbeiter ein Geldgeschenk entsprechend der Dauer der Betriebs -
zugehörigkeit, wobei eine 25 -jährige Mifarbeif mit enem vollen 
Monatsgehalt bedacht wurde. 
Wir beglückwünschen die Land-EIektrizittsgeseIlschaft Würz -

burg zu ihrem Firmenjubil ä um auf das herzlichste und danken 
bei dieser Gelegenheit dem Inhaber für seine stets so aufge -
schlossene Einstellung unserem Landesverband gegenüber. 
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Für den Feuerschutz 

Ihr ßetriebslöschtrupp ist nur dann einsatz -

fähig u. schlagkräftig, wenn leder einzelne 

Mann zweckentsprechend ausgerüstet ist. 

Im Betrieb müssen die notwendigen Geräte 

vorhanden sein, damit Sie im Feuerfall so -

fort handeln können. 

Wir halten für Sie bereit: 

Persönliche Ausrüstungsgegenstände für 

Betriebslöschtrupps 

Feuerlösch- und Rettungsgeräte 

Nützen Sie unsere Erfahrung. Fordern Sie 

bitte bei allen geplanten Selbstschutzmaß -

nahmen unser Spezialangebot an. 

A Leo,,,. ( Sicate 
Abt. 67/79 Feuer- und Katastrophenschutz 

8900 A U G S B U R G 2 
Postfach 1 . Fernruf 9166 . Fernschr. 053853 

MUNCHEN NURNBERG . REGENSBURG 
STUTTGART . OBERSCHOPFHEIM / BADEN 

25 Jahre Firma Richard Meyn, München 

Unsere Mitgliedsfirma Richard Meyn, H ä ute- und FeIIe-Grot3-
handlung in München, konnte am 1. Juni ihr 25 -jähriges Ge -
schffsjubilöum feiern, nachdem ihr Inhaber, Herr Richard Meyn, 
im vergangenen März seinen 60. Geburtstag begehen konnte. 
Schon 1917 kam Herr Meyn als Lehrling zum Fellhandel und 

war seitdem ununterbrochen in diesem Beruf tätig. Nach gründ -
licher Aus- und Weiterbildung in anderen Betrieben machte er 
sich im Jahre 1938 in München selbst ä ndig. Sein Unternehmen 
nahm bald eine vielversprechende Entwicklung. Doch als er 
später im zweiten Weltkrieg zur Wehrmacht eingezogen wurde, 
mut3te er sein Geschäft schliet3en. Nach dem Krieg konnte er 
es nach Ausheilung einer schweren Verwundung nur dank seiner 
grot3en Tatkraft wieder neu aufbauen. Auch die weitere Entwick -
lung war sehr positiv, und die Firma Meyn gehört heute zu den 
angesehenen Münchner H ä ute- und Felle-Grot3handlungen. Der 
Inhaber, Herr Richard Meyn, war stets unserem Landesverb a nd 
und seinem Fachzweig Haute und Felle eng verbunden. Alle, die 
ihn näher kennen, sch ä tzen ihn als vorzüglichen Kaufmann und 
als bescheidenen, eng der Natur und d'en Bergen verbundenen 
Menschen. 

Auch an dieser Stelle wünschen wir Herrn Meyn und seinem 
Unternehmen für die Zukunft weitere erfolgreiche Entwicklung. 

BEILAGENHINWEIS 

Dieser Ausgabe liegt ein Prospekt der Fa. Reinhold Schulz 

'bei. Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.
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25 Jahre Fa. Anton Streiberger, Nürnberg 

Unsere Mitgliedsfirma Anton Streiberger, chemisch-technische 
Grofhandl'u'ng in Nürnberg, Bauerngasse 10, konnte in diesen 
Tagen ihr 25 -jähriges Geschäffsjubiläum feiern. Im Mai 1938 
nahm Herr Anton Streiberger den GrohandeI in Schleifmateria -
lien, Leimen und Polituren für das Scihreinergewerbe auf. Wäh -
rend des 2. Weltkrieges wurden die Geschäftsräume der Firma 
durch Fliegerangriff dreimal völlig zerstört. Dem rastlosen Ein -
satz von Herrn Streiberger ist es zu dank e n, daf3 der Betrieb 
immer wieder aufgenommen werden konnte und heute bereits 
wieder 15 Personen beschäftigt.. Ein ansehnlicher Kreis bedeu -
tender, holzverarbeitender Betriebe in ganz Nordbayern zählt 
zu den Kunden der Firma. Durch Lieferung erstklassiger Mate -
rialien und fachkundige Bedienung hat sich die Firma eine 
angesehene Position in ihrer Branche geschaffen. Einrichtungen 
verschiedener öffentlicher Gebäude, wie das Rathaus in Nürn -
berg und die Konzerthalle, zu deren Ausstattung die Firma 
Materialien geliefert hat, zeugen von der Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens. Die Firma Streiberger kann anläl)lich ihres 25-
jährigen Bestehens auf eine stolze Entwicklung zurückblicken. 
Wir wünschen der Firma anläFIich ihres Jubiläums eine weitere 
erfolgreiche Entwicklung in der Zukunft. 

Carl Koch t 

Völlig unerwartet verschied am 12. 6. 1963 hochbetagt Herr 
Carl Koch, Grof)kaufmann und Teilhaber unserer Mitgliedsfirma 
Gustav Betz & Cie, Eisenwarengro1'handlung in Würzburg. Der 
Verstorbene erfreute sich in weiten Kreisen des Groijhande!s 
des gröften Ansehens, das er seiner liebenswerten Persönlich -
keit und seiner Tüchtigkeit als EisengroF)händIer verdankte. Herr 
Koch trat schon als junger Martn nach dem Besuch des Gym -
nasiums als Lehrling und anschIiefend als junger Kaufmann in 
die Eisenwarenbranche ein und erreichte bald eine führende 
Stellung bei der Firma Gustav Betz & Cie., die ihn im Jahre 1922 
als ihren Teilhaber aufnahm. Obwohl der Betrieb der Firma, wie 
auch die Wohnung des Verstorbenen bei Kriegsende total aus -
ge b om bt war, gelang es ihm das Geschäft bald wieder aufzu -
bauen. Der GroF1handel trauert um eines seiner ältesten Mit -
glieder. 

Buchbesprechungen 

Neue Wolf -Leitfäden 

Die Jahreserklärungen 1962 zur Einkommen., Gewerbe- und Umsatz -
steuer sind im Mai, die Erklärungen zur Vermögensteuer-Hauptveranlagung 
1963 voraussichtlich im Spätherbst abzugeben. Rechtzeitig erscheinen dazu 
wieder völlig neu bearbeitet die bewahrten ,,WOLFS Steuerleitfäden", die 
an Hand der beigegebenen amtlichen Erklärungsvordrucke auf alle wich -
tigen Gesichtspunkte hinweisen. Zunächst erscheinen im Leitfadenverlag 
Dieter Sudhalt in Assenhausen (Starnberger See) Wolfs Leitfaden „Die 
Einkommensteuererklärung für 1962" (DM 7,20), Wolfs Leitfaden ,Gewinn -
ermittlung, Gewinnerklärung und Gewerbesteuererklärung für 1962" )DM 4,20) 
und Wolfs Leitfaden „Die Umsatzsteuer 1962163" (DM 9,60). Ein praktisches 
Suchnummersystem ermöglicht es dem Benützer, aus der Fülle der umfang -
reichen Hinweise die für seinen Fall einschlägigen Erläuterungen auf den 
ersten Blick aufzufinden. In den gründlichen, verständlich geschriebenen 
Texten werden alle für die j e t z t abzugebenden Erklärungen geltenden 
Vorschriften und Steuererleichterungen ausführlich erörtert. Die neue Ein -
kommensteuerverordnung 1962, die Einkommensteuer-Ergänzungsrichtlinien 
1962, das Berlinhilfe-Gesetz 1962, sowie die neueste Rechtsprechung der 
Steuergerichte sind eingearbeitet. Die Wolf -Leitfäden erscheinen seit über 
zehn Jahren jeweils rechtzeitig zu den amtlichen Erklärungsterminen und 
haben sich als übersichtlich und zuverlässige Steuerhilfe für den Steuer -
pflichtigen in der Praxis bewährt. 

Was ist die AGV in Wirklichkeit? 

Ist der Titel einer Schrift von Ministerialrat a. D. H. H. Bormann. Der auf 
dem Gebiet der Preisbindung und Absatzwirtschaft bekannte Autor setzt 
sich in einer notwendigen Untersuchung über die Arbeitsgemeinschaft der 
Verbraucherverbände mit der Frage auseinander, was das „Verbraucher -
interesse" sei, ob es organisiert werden könne und ob speziell die Arbeits -
gemeinschaft der Verbraucherverbände e. V. als Vertreterin des Ver -
braucherinteresses angesehen werden kann. 

Ergänzend ist zu bemerken, daß diese Schrift reges Echo gefunden, ja 
sogar eine Gegenerklärung der AGY ausgelöst hat. 

Druck: Erasmus -Druck Gottfried Krause, Mainz, Bingerstraße 14. 

Steuererklärung - leicht gemacht 
Die mit Recht unbeliebte und immer schwieriger werdende Erklärungs -

arbeit wird, durch die bewährten) ,,Stollfuß.Leitfäden für Steuererklärungen" 
wesentlich erleichtert. Anhand der amtlichen Formulare werden alle Fragen 
Punkt für Punkt unter Berücksichtigung der neuesten Rechtsprechung erläutert 
und ausführliche Hinweise auf alle Steuervergünstigungen und Abzugs -
möglichkeiten gegeben. 

Leitfaden zur Einkommensteuer-Erklärung DM 7,40, Gewerbesteuer -
erklärung DM 4,80, Umsatzsteuererklärung DM 5,80, Wilhelm Stollfuß -
Verlag, Bonn. 

VARTA - einzigartiger Hotelführer 
Soeben ist die 6. Ausgabe des „VARTA -Führers durch Deutschland, Aus -

gabe 1963/64" (832 Seiten, 5176 Orte, 13473 Hotels und Restaurants, davon 
2466 ruhige Hotels, 223 Karten und Stadtpläne; Herausgeber: VARTA 
Aktiengesellschaft, Frankfurt/M, Verleger, Mairs Geographischer Verlag, 
Stuttgart) erschienen. 

Schon die 4. Ausgabe konnten wir unseren Mitgliedern wärmstens 
empfehlen, weil es sich wirklich - wie wir uns stichprobenweise wieder -
holt überzeugen konnten - um einen unbestechlichen Führer handelt. Es 
ist der einzige Hotelführer durch Deutschland, dur sich nicht scheut, 
deutschen Hotels und Gaststätten „Zensuren zu erteilen", auf Grund von 
Prüfungen, die inkognito reisende Beauftragte durchführen. Der Schlüssel 
zu dieser Einmaligkeit: Der VARTA -Führer nimmt keinerlei Anzeigen aus 
dem Bereich der Gastronomie entgegen I 

Fünf Komfortklassen gibt es für die Hotels und Gasthöfe, dazu ‚,Kronen" 
für überdurchschnittliche Leistungen und „Zipfelmützen" für Häuser in 
ruhiger Lage. Für besondere Leistungen der Küche gibt es Auszeichnungen 
in dreifacher Abstufung: die „schwarze Kochmütze", als Steigerung die 
„rote Kochmütze" und schließlich als höchstes, seltenes Prädikat die „rote 
Kochmütze mit Lorbeer". 

Diese sprechenden Bildzeichen - 

sichtlichkeit des VARTA -Führers - 

verbunden mit der sonstigen Ober -
bieten den Vorteil der Orientierung 

auf einen Blick. Besonders erfreulich ist, daß in dieses Buch nicht nur die 
erstklassigen Hotels, sondern ebenso auch Provinzhotels und Dorfgasthöfe 
aufgenommen wurden, ohne übertriebenen Respekt vor alter Tradition und 
ohne Voreingenommenheit gegenüber dem ländlichen Milieu. Entscheidend 
Ist immer die Leistung, und zwar auch im Verhältnis zum Preis. Vor Nepp 
ist man durch diesen objektiven Schlüssel zur Gastlichkeit so gut wie sicher. 

Die neue Ausgabe erhält als wichtige Neuerungen u. a. sämtliche ein -
schlägigen Postleitzahlen und Vorwählziffern zu den Telefonnummern. 
Außerdem sind auch auf den Stadtplänen die Parkhäuser eingefügt, sowie 
alle an den Autobahnen gelegenen Hotels, Raststätten und Tankstellen 
ersichtlich. Trotz dieser Vergrößerungen und Neuerungen blieb der Preis 
unverändert. 

Erstmals liegt dem Buch auch ein Gutschein für den verbilligten Bezug 
der folgenden Ausgabe bei. Wir können also mit bestem Gewissen ouch 
wieder die neue Ausgabe des VARTA -Führers unseren Mitgliedern ange -
legentlich empfehlen. 

Außenwirtschaftsgesetz 
Die Entwicklung zum größeren Markt bringt es zwangsläufig mit sich, 

daß sich immer mehr Mitglieder, die bisher ausschließlich im Binnengroß -
handel tätig waren, vor allem mit Importfragen befassen. Damit ergibt 
sich für sie auch die Notwendigkeit, die Rechtsgrundlagen für den Außen -
handel kennenzulernen. „Grundgesetz" des Außenhandels ist das vor zwei 
Jahren erlassene Außenwirtschaftsgesetz in der Fassung des Änderungs -
gesetzes vom vergangenen Juli. Im Verlag Franz Vahlen GmbH, Berlin 45 
(Lichterfelde), Willdenowstr. 6, ist von drei Kennern der Materie Sieg - 
Fahning - Kölling nunmehr ein 388 Seiten starker Kommentar zum 
Preise von 31,— DM erschienen. Es wird darin nicht nur das Außenwirt -
schaftsgesetz selbst, sondern auch die zu seiner Durchführung erlassene 
Außenwirtschaftsverordnung in übersichtlicher Weise, die nicht nur dem 
Juristen verständlich ist, kommentiert. Seine Beschaffung kann im Bedarfs -
fall empfohlen werden. 

Mitarbeiter dieser Nummer: 

= RA Jaumann, la = Dipl. Kfm. Lampe, so = Dr. Schobert, sr = Dipl. Kfm. Sauter 

Erscheint einmal im Monat. Herausgeber: Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß- und Außenhandels G.m.b.H., München, Ottostraße 7. 
Gesellschafter: Landesverband des Bayerischen Groß- und Außenhandels e. V., München 2, Ottostr. 7. Jede Entnahme von Text - auch aus den Beilagen - 

ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers und unter Quellenangabe gestattet. Die Bezugsgebühr für die Zeitschrift ist bei Einzelmitgliedern 
unseres Landesverbandes im Mitgliedsbeitrag einbegriffen. - Druck: Buchdruckerei J. Bierl, München 13, Zieblandstraße 4, Telefon 220113
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Arbeitgeberfragen 

Cutachtergremium (122) 

(j) Die Bildung eines Sachverständigenrates zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wurde mit der Verab -
schiedung eines Gesetzentwurfes der CDU/CSU und der FDP 
vom Bundestag beschlossen. Aufgrund dieses Gesetzes beruft 
der Bundespräsident fünf Sachverständige, die sich durch be -
sondere Kenntnisse und volkswirtschaftliche Erfahrung aus -
zeichnen müssen. Die Mitglieder des Gremiums schlägt die 
Bundesregierung vor. Der Ausschuf) soll durch die periodische 
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zur Ver -
sachlichung wirtschaftspolitischer Auseinandersetzungen bei -
tragen. Es ist zu hoffen, daf die periodischen Veröffentlichungen 
dieses Gremiums geeignet sind, Möglichkeiten und Grenzen 
von Tarifabmachungen aufzuzeigen. 

Der Gesetzentwurf über die Bildung eines Gutachtergremiums 
wurde seinerzeit von Dr. Dollinger, dem damaligen Mitglied 
unseres Vorstands und Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe und 
jetzigen Bundesschatzminister erarbeitet. Er wollte die öffent -
liche Meinung gegen Unvernunft und Maflosigkeif in unserem 
Wirtschaftsleben und für die Sicherung unserer Wirtschaft und 
Währung mobilisieren. Es wäre zu wünschen, wenn die objek -
tiven Sachverhalte unseres wirtschaftlichen Lebens aus dem 
Streit der Meinungen herausgenommen würden und die öffent -
liche Meinung an den Gutachten sich orientieren würde. 

Beitragsrechtliche Behandlung 
von Zuschüssen im Krankheitsfalle (123) 

(j) Das Bu'nd'esministerium für Arbeit und Sozialordnung hat die 
Frage geprüft, ob Zuschüsse zum Kranken- oder Hausgeld für 
die Sozialversicherung Ibeifragspflichfiges Entgelt sind oder 

,n1usiIlfen 
für Stunden oder Tage 

DER SCHNELLDIENST 
beim Arbeitsamt München Thalkirchnerstr. 54 

vermittelt Ihnen 

Bürokrafte 

Verkaufskräfte 

Laden- und Versandhilfen 

Lagerarbeiter/innen 

Kraftfahrer 

RUFEN SIE: 558541 NST. 284 

DIENSTSTELLE PASING: 886521 

nicht. Danach bleibt es bei der bisherigen Übung, von den 
Krankengeldzuschüssen keine Beiträge zu entrichten, auch wenn 
sie der Lohnsteuer uinterworfen sind. Das g j ilt nicht nur für Zu -
schüsse aufgrund des Kradkengeldzuschutzgesefzes, sondern 
ebenso für freiwillige Krankengeldzuschüsse an Arbeiter oder 
Angestellte ohne Rücksicht auf deren Höhe. Ein Zuschut) wird 
dann zum Arbeitsentgelt und damit beitragspflichtig, wenn er 
zusammen mit dem Kranken- oder Hausgeld die Höhe des 
üblichen Arbeitsentgelts übersteigt. Soweit Arbeitsentgelt wah -
rend der Arbeitsunfähigkeit bezahlt wird, bringt es den An -
spruch auf Krankengeld zum Ruhen und ist beitragspflichtig. 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Urlaub in der 5 -Tage-Woche (124) 

(j) Bei der 5 -Tage-Woche mit 45 Arbeitsstunden gilt der arbeits -
freie Samstag, wenn auf ihn kein gesetzlicher Feiertag fällt, als 
Werktag und Arbeitstag und ist daher auf den Urlaub anzu -
rechnen. Wird deshalb von einem gewerblichen Arbeitnehmer 
innerhalb einer 5 -Tage-Woche der Urlaub nur tageweise mit der 
Absicht der Aussparung des arbeitsfreien Samstags genommen, 
so ist nur /6 des Wochenlohnes als Urlaubsgeld anzusetzen, 
d. h. bei eimer Arbeitszeit von 45 Stunden sind lediglich 7,5 Stun -
den zu vergüten. 
Wird jedoch der Urlaub zusammenhängend: und in vollem 

Umfange genommen, so sind bei Arbeitern volle Urlaubswochen 
mit dem Wochenlohn und die Urlaubstage, die im Anschlut) 
daran in eine angebrochene Arbeitswoche fallen, mit je 9 Ar -
beitsstunden zu vergüten, wenn an diesen Tagen ohne Urlaub 
9 Stunden gearbeitet worden wäre. Das Bundesarbeitsgericht 
hat mit Urteil vom 7. 2. 1963 - 5 AZR 54/62 - zum Ausdruck 
gebracht, da11 nur so gewährleistet sei, dal) der Arbeitnehmer, 
der nach Beendigung seines gesamten Urlaubs im Laufe einer 
5 -Tage-Woche die Arbeit wieder aufnimmt, durch Urlaubsgeld:' 
und Arbeitsverdienst insgesamt so gestellt bleibt, wie wenn er 
voll gearbeitet hätte. 

Kein eigenmächtiger Urlaubsantritt (125) 

(j) Grundsätzlich steht dem Arbeitnehmer auc h in Zeilen der 
Hochkonjunktur und damit verbundener dringender Lieferungs -
verpflichtungen der Anspruch auf Freizeitgewährung im Interesse 
der Regeneration seiner Arbeitskraft zu. Nur unter bestimmten 
Voraussetzungen kann der Arbeitgeber verlangen, dat) der Ur -
laub, falls er in einem bestimmten Zeitpunkt genommen werden 
will, abgegolten wird. Das Bundesarbeitsgericht hat in seinem 
Urteil vom 12. 12. 1962 -

sätze aufgestellt: 
5 AZR 34/61 - 'hierzu folgende Leit -

1. Besondere Umstände, nämlich erhebliche Lieferungsrück -
stände gegenüber auf Flief3bandarbeif eingerichteten Werken 
der Automobilindusfrie, überdurchschnittliche Krankheitsaus -
fälle in einer bestimmten Abteilung, Mangel an Arbeitskräften 
für Spezialmaschinen, können die Nichterfüllung des vom 
urlaubsberechtigten Arbeitnehmer plötzlich geäu1erten Frei -
zeitwunsches im Laufe eines bestimmten Monats, nicht als 
rec'htsmil3bräuchlich erscheinen lassen. 

2. Bei einer solchen Sachlage kann ein Arbeitnehmer nicht 
eigenmächtig den ihm nicht bewilligten Urlaub in Freizeit 
nehmen, sondern mut) sich mit der durch die Kündigung 
erforderlich gewordenen Urlaubsgewährung in der Form der 
Abgeltung des Urlaubsanspruchs zufrieden geben. 

3. Den im Laufe des Urlaubsjahres aufgrund eigener Kündigung 
ausscheidende Arbeitnehmer kann einen ihm noch zustehen -
den Urlaub nicht ohne Einverständnis des Arbeitgebers in den 
Lauf der Kündigungsfrist legen und zwar auch dann nicht, 
wenn nur die Tage der Kündigungsfrist für die Regelung des 
Urlaubs zur Freizeifgewährung zur Verfügung stehen. 

2 
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Steuerfragen 

Mehrwertsteuer (126) 

(sr) Sie können heute in fast jeder Fach- und Tageszeitung Bei -
tröge der unterschiedlichsten Art zum Thema Mehrwertsteuer 
lesen. Die Diskussion um die Ablösung unseres geltenden Um -
satzsteuersystems durch ein System der Mehrwertsteuer Ist ja 
schon seit Jahren in Gang. Dementsprechend hatten wir Sie 
über die grundsätzlichen Fragen immer wieder auch im Rahmen 
unserer Verbandszeitung informiert. 

Zahlreiche Anfragen aus unserem Mitgliederkreis beweisen, 
daf sich viele Unternehmer des Grofhandels heute schon 
intensiver mit den Problemen befassen, die eine Mehrwertsteuer 
für den Grol)harsdel bringt. Wir wollen deshalb heute den 
schwierigen Versuch machen, Ihnen anhand des letzten vor -
liegenden Entwurfes die Systematik d1 er Mehrwertsteuer naher -
zubringen. Zuvor jedoch noch folgende wichtige Bemerkung: 

Die uferlose Diskussion um die Mehrwertsteuer ist nun aller -
dings in ein sehr konkretes Stadium eingetreten. Am 9. 7. 1963 
hat sich nämlich das Bundeskabinett mit einem vom Bundes -
finanzministerium vorgelegten Ressort-Entwurf auseinandergesetzt 
und hat sich grundsätzlich zur Einführung eines Mehrwertsteuer -
Systems entschieden. Das besagt vorläufig lediglich, daf das 
Bundeskabinett einen Kabineltsentwurf zur parlamentarischen 
Behandlung der Materie einbringen wird, und die Einführung der 
Mehrwertsteuer empfehlen wird. Welches Schicksal dieser 
Kabinettsentwurf haben wird, ist völlig ungewif), jedenfalls steht 
die Einführung eines Mehrwertsteuer-Systems in gar keiner Weise 
fest, geschweige denn der eventuelle Termin eines Uberganges 
zum Mehrwertsteuer-System. Trotzdem ist nunmehr der Zeitpunkt 
gekommen, daly sich auch auf)e:rhalb des Expertenkreises jeder 
Unternehmer mit den Auswirkungen einer Mehrwertsteuer be -
fassen sollte. 

Der Kabinettsentwurf, von dem oben die Rede war, ist noch 
nicht veröffentlicht. Man kann deshalb über den genauen Inhalt 
dieser Vorlage auch noch nichts aussagen. Bei den folgenden 
Ausführungen stützen wir uns deshalb auf den schon einige Zeit 
veröffentlichten Ressort-Entwurfs des Bundesfinanzministeriums, 
der dem Kabinettsentwurf sicher im wesentlichen entsprechen 
wird. 

Im folgenden wollen wir den schwierigen Versuch machen, 
Ihnen eine Vorstellung von der Systematik der Mehrwertsteuer 
zu geben: 
Wir gehen vom Mehrwerts+euersys+em mit Vorsteuerabzug aus, 
das in der letzten Zeit ausschlief)lich im Gespräch war (es gibt 
noch eine ganze Reihe anderer Variationen der Mehrwertsteuer, 
so insbesondere das System der Mehrwertsteuer mit Vorumsatz -
abzug). 
Um die Wirkungsweise zu erläutern, verfolgen wir den Weg 

einer Ware vom Rohstoff bis zum Letztverbraucher, wobei wir 
das jetzige Umsatzsteuersystem im Schema neben das Mehr -
wertsteuersystem mit Vorsteuerabzug stellen: 

Wir nehmen folgende Umsatzstufen an: Rohstoffstufe, Halb -
fabrikate, Fertigfabrikate, GroFhandel und Einzelhandel. Wir 
nehmen weiter an, dat) der Verkaufspreis der ersten Stufe (Roh -
stoffe) ohne Steuer mit DM 100,- kalkuliert Ist. Berechnet man 
bei den Fabrikationsstufen je eine Bruttospanne von 100°/a, beim 
Grot)handel eine solche von 20 0 /o und beim Einzelhandel von 
50 0 /o, so würde sich folgende Entwicklung zeigen: 

Jetziges kumulatives USt-System, Berechnungsbeispiel 

Stufe . USt 

Rohstoff 
Kalk. Verkaufspreis (oh. Steuer) DM 100,-
+ Aufschlag für USt 
Verkaufspreis 

Halbfabrikat 
Einkaufspreis 

,, 4,17 
4°Io DM 4,17 DM 104,17 

DM 104,17 
Bruftospanne ici. Steuer 100°/ a ,, 104,17 

Verk a ufspreis DM 208,34 4°/ s DM 8,33 

Stufe USt 

Fertigfabrikat 

Einkaufspreis DM 208,34 
Bruftospanne incl.Steuer 100 0 / 0 ,, 208,34 

Verkaufspreis CM 416,68 4°/ s 

Grol5handeI 

Einkaufspreis DM 416,68 
Bruffospanne i n c l . Steuer 20°/ s ,, 83,34 
Verkaufspreis DM 500,02 1 0 / 0 

Ein z elhandel 

Einkaufspreis DM 500,02 
Bruttospanne i n cl. Steuer 50°/ s ,, 250,01 

Einkaufspreis 
U -Steuer insgesamt: 

DM 750,03 4 0 / o 

DM 

DM 

DM 
DM 

16,67 

5, -

30,-
64,17 

Legt man die gleichen Voraussetzungen zu Grunde, so kommt 
man bei der Mehrwertsteuer mit Vorsteuerabzug zu folgendem 
Ergebnis: 

Mehrwertsteuer (MWSt) - Berechnungsbeispiel 

Kalkulation mit gleichen °/ o -Sätzen 

Zahllas+ 
Rohstoffe 

Kalk. Verkaufspreis DM 100,- MWSt 

Halbfabrikate 
Einkaufspreis (Warenwert) DM 100, -
Bruttospanne 100 o/ 100,-
Verkaufspreis (Warenweri) DM 200,- MWSt 

•f. Vorst. 

10,- 

20,-
10,- 

10, -

10, -

Fertigfabrikat 

Einkaufspreis (Warenwert) DM 200,-
Brutfospanne 100 0 / 0 ,, 200, 

Verkaufspreis (Warenwert) DM 400,- MWSt 40,-
/. Vorst / 20,-

GroFhandeI 

Einkaufspreis (Warenwert) DM 400, -
Bruttospanne 20°/ o ,, 80, 

Verkaufspreis (Warenwert) DM 480,- MWSt 
/. Vorst 

48,-
40,- 

20,-

8, -

Einzelhandel 

Einkaufspreis (Warenwert) 
Bruttospanne 50 0 / 

Verkaufspreis (Warenwert) 

Endverkaufspreis 

U -Steuer insgesamt: 

DM I I 480, 
240,-

DM 720,- MWSt 72,- 
72,- :/. Vorst 48,- 

DM 792,- 

DM 

24,-

72,-

Die Darstellung der Systematik der Mehrwertsteuer ist aus 
diesem Beispiel zu erkennen: Jede Stufe kalkuliert ihren reinen 
Warenwert (ohne Steuer = Neftokalkulation), ermittelt hierau 
ihre Mehrwertsteuer durch einen Aufschlag von 100/0 auf den 
Warenwert und kann von dieser Mehrwertsteuer die von der 
Vorstufe getrennt berechnete Vorsteuer abziehen, woraus sich 
die sgenennfe Steuerzahllast (= die effektiv an das Finanzamt 
zu zahlende Mehrwertsteuer) ergibt. 

3 
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Das obige Schema Mehrwertsteuer hat allerdings einen Schön -
Iietsfehler: Es wird vorausgesetzt, dat) die Kaufleute auf allen 
Stufen mit den gleichen prozentualen Kalkulationssätzen arbei -
ten, wie sie das vom jetzigen Umsatzsteuersystem her gewöhnt 
sind. Unterstellt man run, daf die Kaufleute auf allen Stufen 
berücksichtigen, daF beim jetzigen System die Umsatzsteuer 
bereits einkalkuliert ist, während im Mehrwertsteuersystem der 
Warenwert rein netto kalkuliert wird, müFfen sie mit verminder -
f en Bruttospannen kalkulieren, die auf den Fabrikationsstufen 
nunmehr mit 960/o, beim Grot)ha.ndel mit 190/o und beim Einzel -
handel mit 46°/o angesetzt werden miiFten. 

Sdhliel3lich wäre auch noch denkbar, dat) die Kaufleute mit 
absoluten Spannen rechnen. Hier wird unterstellt, dat1 ein Kauf -
mann bei Einführung der Mehrwertsteuer die absolute Spanne 

Vergleich: 

gleich hoch hält, wie im jetzigen System. Die absoluten Spannen 
errechnen sich aus der Bruttospanne des jetzigen Systems, ver -
mindert durch die Umsatzsteuer des jetzigen Systems. Auch hier 
gibt es abweichende Ergebnisse. Einen Vergleich geben wir 
Ihnen in anliegender Vergleichstabelle. 
Wenn Sie über die Kalkulationssätze in Ihrer Branche einiger -

maFen informiert sind, können Sie sich in analoger Anwendung 
unseres Schemas etwa ein Bild machen, wie sich eine Mehrwert -
steuer in Ihrer Branche auswirken würde. Sollten Sie auf Grund 
unserer Ausführungen angeregt werden, Berechnungen anzu -
stellen, so wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns Ergeb -
nisse dieser Berechnungen mitteilen würden. Die Wahrung einer 
absoluten Vertraulichkeit dieser Mitteilungen ist selbstverständ -
lich. 

Mehrwertsteuer 
norm. Kalkulation 

MWSt MWSt 
nominell Zahllast 

" 

• Mehrwertsteuer 
kalk. mit bereinigten 

Prozentspannen 
MWSt MWSt 

nominell Zahllast 

Mehrwertsteuer 
kalk. mit absoluten 

Spannen 
MWSt MWSt 

nominell Zahllast 
Jetziges 
System 

DM 

4,17 

8,33 

16,67 

5,-

30,-

64,17 

Rohstoffe 

Halbfabrikat 

Fertigfabrikat 

Grofhandel 

Einzelhandel 

Steuer insgesamt 

DM 

10,-

20,-

40,-

48,-

72,-

190,- 

DM 

10,-

19,60 

38,42 

45,71 

66,74 

180,47 

DM - 

10,-

9,60 

18,82 

7,29 

21,03 

66,74 

DM 

10,-

19,58 

38,75 

46,59 

68,59 

183,51 

DM 

10,-

9,58 

19,17 

7,84 

22, -

68,59 72,-

Wie wirkt sich nun die Einführung der Mehrwertsteuer buch -
halterisch im GroFhandeI aus? Wir versuchen, Ihnen die Technik 
der Handhabung der Mehrwertsteuer anhand folgender stark 
schematisierter Buchungsvorfälle zu erläutern: 
Vorbemerkung: entsprechend dem letzten Ressort-Entwurf ge -

hört die Mehrwertsteuer nicht zum Entgelt (Nettokalkulation). 
Der Haup}steuersafz beträgt - nach bisheriger Annahme, doch 
rnuf mit der Möglichkeit eines höheren Satzes durchaus ge -
rechnet werdenl - 100/o des Entgeltes (für bestimmte Agrar -
produkte und Lebensmittel sowie für die Landwirtschaft soll er 
5 0 /0 des Entgeltes betragen. Werden Waren mit zwei verschie -
denene Steuersäfzen behandelt, müssen auch zwei Warenkonfan 
eingerichtet werden.) 

Die für Lieferungen und sonstige Leistungen an das Unter -
nehmen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) 
bzw. entrichtete Ausgleichssteuer ist grundsätzlich von der 
eigenen Mehrwertsteuerschuld abzugsfähig. 

Die auf das Entgelt entfallende Mehrwertsteuer für ausgöführfe 
Lieferungen oder sonstige Leistungen an einen anderen Unter -
nehmer für dessen Unternehmen ist auf der Rechnung gesondert 
auszuweisen, ebenso wie des Entgelt ohne Steuer. 

Entgeltminderungen sowohl beim Einkauf als auch beim Ver -
kauf müssen auch hinsichtlich der Mehrwertsteuer bzw. Aus -
gleichssteuer buchhalterisch erfaft werden. 

Buchungsbeispiel 

a) Kauf einer Ware (10°/c, MWSt) 

Nettowert MWSt Gesamt -
pr. d. Rech. 

DM 

1.100,-

DM 

1.000,- 

'bM 

100,- 
b) Verk. einer Ware (bOb MWSf) 1.200,- 120,- 1.320,-
c) Kauf einer Schreib -

maschine (bob MWSt) 700,- 70,- 770,- 

4 

d) Anschaffung eines Büro -
u. Lagerhauses (10 0 /o MWSt) 500.000,- 50.000,- 550.000,-

e) Wertminderung einer ge -
lieferten Ware (100/o MWSt) 

f) Kauf einer Ware (5°/o MWSt) 

100,- 

500,- 

10,-

25,- 

-, -

525,-

wir anhand fol -Diese Buchungsvorgänge veranschaulichen 
gender 1 -Konten: 

a) 
c) 
d) 
e) 
f) 

f) 

Finanzamt 

100,- b) 
70,- 

50.000, -
10,-
25, -

Warenkonto Il 

500,- 

Warenkonto I 

120,- a) 
e) 

1.000,- 
100,- 

b) 1.200,-

Inventar Gebäude 

c) 700,- d) 500.000, -

Lieferantenkonto 

a) 1.100,- b) 
f) 525,- 

Kundenkonto 

1.320,- e) 110,- 

Bankkonto 

c) 770,-
d) 550.000,-
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Der Unternehmer hat binnen 10 Tagen nach Ablauf jedes 
Kalendermonats eine Voranmeldung abzugeben und den auf 
dem Konto Finanzamt zu Gunsten des Finanzamtes sich er -
gebenen Saldo auszugleichen. Ubersteigen die in einem Vor -
anmeldungszeitraum (Kalendermonat) abziehbaren Steuerbeträge 
die Steuerschuld, so wird der tJberschuF, falls er mehr als 
DM 1.000, -beträgt, auf Antrag zurückgezahlt. 
Der Sfeuerausschul unseres Landesverbandes und der Steuer -

ausschuf5 des Gesamtverbandes des Deutschen GroF3- und 
AufenhandeIs haben sich eingehend mit der Materie befa13f. Wir 
kamen übereinstimmend zu folgendem Ergebnis: 

1. Die Bestrebungen, im EWG-Raum zu einer Harmonisierung 
der Umsatzsteuer zu gelangen, bieten keinen Grund, in der 
Bundesrepublik überstürzt eine Umstellung auf ein neues 
Umsatzsfeuersysfem vorzunehmen. Es ist nämlich keineswegs 
entschieden, wie sich die anderen EWG-Partner in dieser 
Frage letztlich verhalfen werden. Nachdem bisher lediglich 
in Frankreich eine Mehrwertsteuer praktiziert wird, die zudem 
völlig von sämtlichen bisher diskutierten Entwürfen abweicht 
und durch eine Unzahl von Ausnahmeregelungen durchlöchert 
ist, ist nicht einzusehen, weshalb wir hier wieder eine Vor -
leistung erbringen sollen und den Obergang zu einem System 
zu wählen, dessen Auswirkungen in keiner Weise zu über -
sehen sind. 

2. Der Gro(handel ist die einzige geschlossene Gruppe, die 
von vornherein und bis heute unverändert gegen die Ein -
führung einer Mehrwertsteuer aufgetreten ist. Nachdem es 
eine Zeit lang schiert, als stehe der Grof)handel mit dieser 
Auffassung mehr oder weniger allein da, mehren sich in letzter 
Zeit die Stellungnahmen anderer Wirtschaftsgruppen, die 
unsere Bedenken teilen. Je mehr man sich nämlich mit der 
Materie befa13t, urn so deutlicher erkennt man die enormen 
Schwierigkeiten und Risiken, die die Mehrwertsteuer für die 
gesamte Wirtschaft mit sich bringt. 

3. Bei den Bestrebungen zur Reform der Umsatzsteuer spielen 
zwei Gesichtspunkte eine grof3e Rolle: die Frage der Welt -
bewerbsneufralität der Umsatzsteuer und damit eng verbun -
den die Frage der Abwälzbarkeit der Umsatzsteuer. 
Das geltende Umsafzsteuersystem ist unbesfriftenermaien 
nicht wettbewerbsneufral. Wir auf der Grof3handelssfufe 
empfinden in erster Linie die Besteuerung der Grof5handels -
umsätze mit 1 0/0 als wettbewerbsverfälschend, da gegen -
über der direkt verkaufenden Industrie und den direkt ein -
kaufenden Grof3formen des Einzelhandels eine zusätzliche 
Besteuerung des Umsatzes auf der Grofhandelsstufe mit 1 % 
'erfolgt. Diese Besteuerung Ist nach unserer Ansicht sachlich 
nicht gerechtfertigt, sondern eine Erschwerung der Ausübung 
der GroIhandelsfunktion durch einen selbständigen, eigen -
verantwortlichen Unternehmer. Wird die gleiche Funktion 
nämlich unter Ausschaltung des Grof3handels beispielsweise 
durch Konzernhandelsgesellschaften ausgeübt, so Ist dieser 
Vorgang nicht umsatzsteuerbar. 
Die Umsatzsteuer ist ihrem Sinne nach eine Verkehrssteuer, 
die nicht das Unternehmen oder den Unternehmer belasten 
soll, sondern die im Warenpreis auf die nächste Stufe und 
letztlich auf den Letztverbraucher abgewälzt werden soll. In 
einer Wettbewerbswirtschaft bestimmt aber der Markt den 
Preis der Ware, unabhängig davon, ob ein Unternehmer seine 
Kosten - wie beispielsweise eine Umsatzsteuer - im Preis 
honoriert erhält. Zumindest auf der Grol3handeIsstufe wirkt 
die Umsatzsteuer - wegen des oben skizzierten Wettbewerbs 
mit Absatzformen, die für die Ausübung der Grofhandels -
funktion keine Umsatzsteuer bezahlen müssen - wie eine 
Ertragssteuér. Sie ist nicht oder zumindest nicht in jedem 
Falle abwälzbar. 
Die Befürworter der Mehrwertsteuer gehen nun von der Vor -
aussetzung aus, daf die Mehrwertsteuer wettbewerbsneutral 
und abwälzbar ist. Wir sind dagegen der Uberzeugung, daF 
das System einer Mehrwertsteuer eine Wettbewerbsneutrali -
tät nicht herstellt, weder im BinnengroFhandel noch im Hin -
blick auf die Wettbewerbssituation innerhalb der EWG. Wir 
befinden uns in dieser Auffassung in der guten Gesellschaft 
des Bundesfinanzhofs, welcher in einem Urteil vom 13. De- 

5 

zember 1962 ausführt, ,,daF die Steuerbelastung in jeder Wirt -
schaftss+ufe von so vielen Faktoren abhängt, dais auch im 
Rahmen jeder Art Netto-Umsatzsteuer eine gleichmäFige Be -
lastung der Produktions- und der Handelsstufen unmöglich 
erscheint.» Eine Fülle von Argumenten, die diese Auffassung 
stützt, glauben wir uns auf Grund dieser klaren Aussage in 
diesem Zusammenhang sparen zu können. 
Wie steht es nun mit der Abwälzbarkeit im Mehrwertsteuer -
system? Wie wir unten noch näher erläutern müssen, wird die 
Mehrwertsteuer völlig vom Warenwert getrersnf als Aufschlag 
auf die netto kalkulierte Ware berechnet. Sie wird der näch -
sten Stufe auch getrennt in Rechnung gestellt. Dadurch - so 
sagen die Befürworter der Mehrwertsteuer - ist die Abwätz -
barkeit der Mèhrwerfsteuer in jedem Falle gewährleistet, da 
der Kunde durch Gesetz gezwungen ist, die getrennt aus -
gewiesene Steuer zu zahlen. Sicher, durch die getrennte Aus -
weisung des Warenwertes und der hierauf zu entrichtenden 
Mehrwertsteuer ist die Abwälzbarkeit erleichtert. Eine Zwangs -
läufige Abwälzbarkeif der Steuer ist damit jedoch nicht gege -
ben, da den Käufer einer Ware oder Dienstleistung letzten 
Endes der Gesamtpreis interessiert, nicht aber die Unter -
gliederung in Warenwert und Steuer. Er wird also versuchen, 
den Gesamtpreis der Ware zu drücken, was auf Kosten der 
Handelsspanne erfolgt. Eine indirekte Rückwirkung der Mehr -
wertsteuer auf den Warenpreis ist damit ohne Frage auch im 
Mehrwertsteuersystem gegeben. Es ist also entschieden zu 
bestreiten, da1 die Mehrwertsteuer keine Einwirkungen auf 
den Warenpreis hat und in jedem Falle abwälzbar ist. 

4. Ein weiterer gewichtiger Einwand gegen die Mehrwertsteuer 
ist die Tatsache, daf die Mehrwertsteuer mit einem erheb -
lichen Mehraufwand die Fakturierungsabteilungen und Buch -
haltungen unserer Firmen belastet. Darüber hinaus bedingt 
die Mehrwertsteuer auch eine erhebliche Mehrbelastung für 
die Finanzverwaltung. Der Bundesfinanzminister hat über -
schlägig errechnet, dat3 zu Manipulationen der Mehrwert -
steuer 5000 Sachbearbeiter zusätzlich von der Finanzverwal -
fung benötigt werden. Wenn man vorsichtig gerechnet davon 
ausgeht, dalj durch die Mehrwertsteuer die Buchhaltungs -
arbeiten etwa um ein Drittel zunehmen werden, kann jeder 
Kaufmann überschlägig die dadurch verursachten Kosten sich 
errechnen. Wo man die zusätzlichen Kräfte für die Buch -
haltung bei der derzeitigen Arbeitsmarktlage herbekommen 
soll, Ist drüber hinaus ein Rätsel. Die Kosten der Umstellung 
der Gesamtwirtschaft auf das System der Mehrwertsteuer sind 
bei diesen (Jberlegungen noch gar nicht berücksichtigt. 

Berufsausbildung und 
-förderung 

Den Gesichtskreis erweitern (127) 

Neuees Wissen und neue Kenntnisse sammeln - das können 
Junioren und Führungskräfte auch heuer wieder in unserem 
nächsten Herbst-Seminar, des in der Zeit vom 30. September bis 
5. Oktober 1963 im Berufsheim des Bayer. Handels in München 
stattfindet. 
Das vielseitige Veranstaltungsprogramm wartet auch diesmal' 

wieder mit vielen interessanten Themen aus der Betriebs- und 
Volkswirtschaft auf. Es liegt unseren Mitgliedsfirmen bereits vor 
und kann im Bedarfsfalle in der Hauptgeschäftsstelle angefordert 
werden. Bitte bedienen Sie sich des Anmeldeabschnitts, wenn 
Sie Ihren Junior-Chef oder einen leitehden Mitarbeiter an diesem 
Seminar teilnehmen lassen möchten. Es wird sich sicher für Sie 
und für ihn selbst lohnen. 

NAHE 

AMMERSEE 

300 qm Lagerraum und 200 qm Kellerräume 
besonders für Getrdnkedepot geeignet, 
zu vermieten. 

Offerte unter300a. a. Bayer. Groß -u. Außenhandel
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Verbandsnachrichten 

Aus dem Verbandsieben (128) 

Den Auftakt zur letzten Vorsfandssitzungdes Landesverbandes 
am 5. Juli 1963 in Nürnberg bildete die Einführung der erstmals 
anwesenden neugewählten Vorstandsmitglieder durch den Ver -
bandsvors i tzenden, Herrn Walter Braun. 

Der Vorstand des Landesverband'es setzt sich nun aus folgen -
den Herren zusammen (wobei die erstmals in den Vorstand ge-
wählten mit bezeichnet sind): 

Conrad Bittner 
Ehrenvorsitzender 

1. Walter Braun 
Vorsitzender 

2. Otto Kolb 
1. stellverir. Vorsitzender 

3. Hans Kunkel 
2. stellverir. Vorsitzender 

4. Josef Grimm 
Schatzmeister 

Paul Becker-Eh!mck 

Dr. Ludwig Berz sen. 

Franz Brendel 
Karl Dörfler 

Dr. Rudolf Egerer 

Direktor Erich Eichelkraut 

Rolf Greif 

Dip] . -Kfm. Franz Kalimünzer 

Dr. Ludwig Kuttner 
Dr. Heinrich Levermann 

• Senator Friedr. Maser 
• Direktor Josef Moerschell 

Eberhard Ott 
Fritz Reinhard 

Ludwig Rosa 
Albert Schaller 

Erwin Scheuerle 

Josef Schick 
Carl Schmidt 
Karg Tegtmeyer 

Dr. Kurt Weisschnur 

Johannes Wolf 

Kraftfahrzeugfeile u. -zubehör, 
Maschinen : u : n d Werkzeuge, 
München 
Huf-, Putz- und Modewaren, 
Nürnberg 
lecJbnischer Handel u. Kunst -
stoffe, Augsburg 
Baustoffe, München 

Kurz-, Galanterie-, Spiel- und 
Lederwaren, Augsburg 

Maschinen- u. technischer Ex -
port, München-Gräfelfing 
Eisen u. Stat-rI, Eisen- u. Metall -
waren, Augsburg 
Optische Waren, Fürth 

Kurzwaren, Bayreuth 
Papier -u. Schreibwaren, Büro -
bedarf, München 
Pharmazeutika, München 
Zubehör für Nähmaschinen, 
Autos und Fahrräder, Coburg 
Baustoffe und Kohlen, Amberg 
Textilwaren, München 
Fleischereibedarfsartikel, 
Marktredwitz 

Papier, Nürnberg 
Brennstoff, Dünge- und Futter -
mittel, Aschaffenburg 
Wein u. Weinimport, Würzburg 
Eisen- und Metallwaren, 
Würzburg 
Lebensmittel, Gochsheim 
Elektro, Rundfunk, Fernsehen, 
Kempten 
Import - Export (besonders 
Lebensmittel u. Chemikalien), 
Nürnberg 
Schuhe, München 
Leder u. Lederimport, Nürnberg 
Parfümerien und Friseurbedarf, 
München 
Samen, Import —Export, 
Bamberg 
Farben u. Lacke, Regensburg 

Kaum benutzter 

RU F - SC H N E LL B U C H U N G S AUTOMAT 
Modell 62, Listenpreis DM 12000,—, 62 cm -Wagen, 
1 Saldier-, 4 Rechenwerke, automat. Konteneinzug, 

preisgünstig abzugeben. 

Anfra g en unter Chiffre 600 an den Bayer. Groß- u. Außenhandel 

Im Namen des gesamten Vorstandes gratulierte dann Vor -
sitzender Walter Braun dem als Gast der Vorstandssitzung bei -
wohnenden, um den Grof3handel hochverdienten Herrn Franz 
Rauh, Nürnberg, zum 75. Geburtstag und dem 2. stellvertreten -
den Vorsitzenden unseres Landesverbandes und langjährigen 
Vizepräsidenten der Industrie- und Handelskammer, für München 
und Oberbayern, Herrn Hans Kunkel zum 70. Geburtstag unter 
Würdigung ihrer Verdienste urn den Bayer. Grof3handel und 
seine Institution. 

Anschlief3end wurde eingehend die derzeitige Tarfsifuation 
und die sich daraus ergebenden Konsequenzen erörtert. 

In einem Rückblick auf den Verbandstag 1963 stellte Vor -
sitzender Walter Braun eine gute Resonanz nicht nur in der 
Offentlichkeit, sondern auch bei den übrigen Gruppen der 
mittelständischen Wirtschaft heraus. Seinem Vorschlag auf 
Intensivierung der bisherigen Kontakte stimmte der Vorstand 
einhellig zu. Im Zusammenhang damit wurden die Vorschläge 
des Ausschuss e s für Werbung und Offentlichkeitsarbeit für die 
weiteren Aufgaben auf dem Gebiet der Meinungspflege in der 
Offentlichkeif befürwortet. SchlieF1lich nahm die Diskussion zu 
dem hochaktuellen Thema Mehrwertsteuer einen breiten Raum 
ein. In Verlauf eingehender Erörterungen zum Gesetzentwurf 
und zu den möglichen Auswirkungen auf den Grofhand'el ver -
trat der Vorstand einstimmig die Auffassung, daf auch weiterhin 
alles nur mögliche getan werden mus, um den auf den Gros -
handel zukommenden Gefahren entgegen zu wirken. Herr Braun 
betonte, dali der Landesverband jede Gelegenheit wahrnehme, 
in der Offentlichkeif und bei den Verantwortlichen von Staat 
und Parteien auf die Sorgen des Grof3handels um die Mehrwert -
steuer hinzuweisen. In mehreren breitges+reuten Presseartikeln 
sei wiederholt auf die Problematik dieser, vom GroF5handeI ab -
zulehnenden Neuerung hingewiesen worden. 

Die sehr harmonisch und anregend verlaufende Vorstands -
sitzung wurde mit einem gemeinsamen Essen, das nochmals An -
laf zu lebhaften Gedankenaustausch gab, abgeschlossen. 

Der A:usschuf für Betriebswirtschaft und Nachwuchsförderung 
wählte in seiner letzten, unter der Leitung von Ausschufvor -
sitzenden Max Po n g rat z, München, stehenden Sitzung Herrn 
Dr. Dieter W ohr um, München, als stellvertretenden Ausschuf -
vorsifzenden. 

Auf der Tagesordnung stand das Berufsbild ,,Bürokaufmann", 
sowie die dafür erlassenen Prüfungsanforderungen, zu denen 
der Ausschuf3 einige Ergänzungen vorzubringen haHe. Die Mit -
glieder dieses Gremiums sind sich einig darüber, dat3 Schreib -
maschine und Stenografie für einen Bürokaufmann im Grol3han -
del obligatorische Prüfungsfächer sein sollten. Aul3erdem wurden 
in diesem Zusammenhang verschiedene organisatorische Fragen 
zur Einführung dieses neuen Lehrberufs im Grot3handel be -
sprochen. 

In eingehender Aussprache beriet der Aussc1huF, daneben über 
weitere Pläne zur Berufsförderung im Grot3handel. Die Dispo -
sitionen erstreckten sich auf Veranstaltungen betriebswirtschaft -
licher Art für Unternehmer sowie für die Förderung und Weiter -
bildung von Junioren und führenden Mitarbeitern. Die Planung 
weiterer Ausbildertagungen wurde ebenfalls mit einbezogen. 

Mit der Feststellung und Auswertung gewonnener Ergebnisse 
nach den verschiedensten Gesichtspunkten befa13te sich der 
Ausschuf3 für Werbung und Offenflichkeitsarbeit in seiner letz -
ten, auf den Verbandstag 1963 in Augsburg folgenden Sitzung. 
Unter der Leitung des Verbandsvorsitzenden, Herrn Walter Braun, 
beschlof) das Gremium als Resumé der Beratung eine weitsich -
tige Fortführung bereits hergestellter Verbindungen und deren 
Festigung. Im Zusammenhang damit legte der Ausschuf3 die Vor -
gehensweise fest, mit der eine Einführung der Mehrwertsteuer 
weiterhin nachhaltig entgegen gewirkt werden soll. 

Verschiedene Fragen der Werbung standen daneben auf dem 
Programm der Sitzung, die diesmal wieder in München stattfand. 

Am 7. Mai 1963 führte unser Landesverband in Zusammenarbeit 
mit der Industrie- und Handelskammer München für den Münch -
ner und oberbayerischen Grofjhandel eine Ausbilderfagung 
durch. Sie war - wie uns allseits bestätigt wurde - zweifellos 
für alle, die dabei gewesen sind, ein voller Erfolg. Der grof3e 
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Sitzungssaal im Berufsheim des Bayer. Handels in München war 
mit 62 Teilnehmern voll besetzt. Das Mitglied des Vorstands des 
Landesverbandes Direktor Karl Tegtmeyer konnte neben den 
erschienenen Lehrherren und Ausbildern Dr. Rudolf Egerer, Vize -
präsident der. Industrie- und Handelskammer München und zu -
gleich Mitglied des Vorstandes unseres Landesverband -es, Fried -
rich Ehrlicher, Ausbildungsleiter am Berufsheim, Dr. Fröhlich, 
Leiter und psychologischer Berater beim Landesarbeitsamt Mün -
chen, Max Pongratz, Vorsitzender des Ausschusses für Betriebs -
wirtschaft und Nachwuchsförderung unseres Landesverbandes, 
sowie den Leiter der kaufm. Lehrbetreuung bei der Industrie -
und Handelskammer München, Wilhelm Unterseher, als Refe -
renten begrüfen. 
Das reichhaltige Tagungsprogramm - mit einer Filmvorführung 

kombiniert - umspannte einen weiten Themenbereich, von der 
Einstellung des Lehrlings, der Ausbildungsplanung, bis zur fach -
lichen Ausbildung und persönlichen Erziehung. In den an jedes 
Referat anschIiefenden Diskussionsgesprächen fanden die Teil -
nehmer Gelegenheit, eigene Probleme vorzubringen, auf spe -
zielle Fragen einzugehen und Erfahrungen von Kollegen aufzu -
greifen. Leider hat sich dabei ergeben, daFI die Zeit (trotz der 
ganztägigen Veranstaltung) bei weitem nicht ausreichte, spezielle 
Themen gemeinsam auszudiskutieren, weil - und das wollen wir 
gerne zugestehen - das Arbeitspeinsum einfach zu umfangreich 
war. Spontan wurde daher der Wunsch ausgesprochen, spezielle, 
die Teilnehmer besonders interessierende. Gebiete herauszu -
greifen und sie in zwei oder drei Diskussionsabenden mit den 
jeweiligen Referenten weiferzubehandejn. Diesen Wunsch griff 
Herr Dr. Egerer freudig auf mit der Zusicherung, dat) in abseh -
barer Zeit die Teilnehmer dieser Veranstaltung zu solchen Aben -
den eingeladen werden (als vorläufiger Termin Ist Herbst dieses 
Jahres vorgesehen, Anm. d. Red.). 

Die gute Ressonanz auf diese Ausbildertagung in München 
veranlalØ uns, Veranstaltungen ähnlicher Art auch in anderen 
Kammerbereichen Bayerns durchzuführen. Wir würden es be -
grüfen, wenn auch dort ein gleich gutes Ergebnis erzielt wer -
den könnte. 

Es Ist keine Frage, dat) die Ausbildung und Erziehung unseres 
kaufm. Nachwuchses immer schwerer wird. Es steht aber auch 
aul)er Zweifel, daly eine fortschrittliche Unternehmensführung im 
Gro1handel ohne systematische und geplante Berufsausbildung 
nicht mehr auskommt. Beide Forderungen stellen Lehrherrn und 
Ausbilder vor verantwortungsvolle Aufgaben: Ihnen dabei zu 
helfen und sie zu unterstützen ist das Ziel', das wir mit diesen 
Ausbildertagungen ansteuern. - 

Ein ganz anderes Problem, nämlich der „Reisend e im Grot)-
handel", war das Leitmotiv unserer Unfernehmerfagung in Rie -
denburgfOpf. am 11.712. Juni 1963. Hier trafen sich Grolhändler 
der verschiedensten Branchen aus unserem Mitgliederkreis, um 
fern von der Hast des Alltags in einer bezaubernden landschaft -
lichen Umgebung gemeinsam ein umfangreiches Themengebiet 
zu erarbeiten und zu diskutieren. Auch hier zeigte sich wiede 
das gro1e Interesse für die Fortbildung - wir wollen es ruhig 
so nennen - fortschrittlich denkender Grof)handelsunfernehmer: 
mit 43 Tagungsteilnehmern war die Aufnahmekapazität bis zur 
Neige ausgeschöpft. 
Der 1. stellvertretende Vorsitzende unseres Landesverbandes, 

Otto Kolb, übernahm freundlicherweise die BegrüIung der Gäste. 
Vorstandsmitglied, Dir. Karl Tegtmeyer eröffnete sodann die 
Veranstaltung, an der neben ihm selbst Dr. Ludwig Berz jun., 
Friedrich Ehrlicher und Dipl.-Kfm. Werner Sattel vom Gro1-
ha.ndelsberahingsdienst unseres Landesverbandes als Referenten 
teilnahmen. Als äuferst wertvoll erwies sich der Tagungsplan 
von Dienstag Mittag bis Mittwoch Mittag. So konnte nach dem 
ersten Referat und einem gemeinsamen Essen der erste Abend 
dem Erfahrungsaustausch gewidmet werden, der so lebendig 
wurde, dat5 er zu später Stunde mit „sanfter Gewalt" vom klug -
taxierenden Diskussionsleiter, Otto Kolb, abgebrochen werden 
msjffe. Auch in dieser Diskussion wurde der vielseitige Wunsch 
nach Fortführung von Unternehmertagungen betriebswirtschaft -
licher Art einerseits wie auch nach Schulung und Förderung der 
im GroFhandel tätigen Reisenden andererseits lauf. Wir be -
grüFen diesen Wunsch, der den Planungen solcher Veranstal -
tungen auf längere Sicht gesehen durchaus entgegenkommt. 

Wie oft 
schreiben Sie jeden Auftrag ab? 

Bestätigung, Lagerauftrag, Rechnung 
Versandanzeige, Lieferschein, Etiketts 

Abschreiben ist teuer, verzögert die 
Lieferung und verursacht Fehler. Deswe -
gen benutzen immer mehr Großhändler 

OM 
für Auftragswesen u'nd Fakturierung 

Positionsweise Auftragszergliederung 
für Statistik und Einkaufsdisposition. 
Kontrolle und Abwicklung des Auftrags -

rückstandes bei Teillieferungen. 
Schnellerer Versand . Terminplanung 

Fehlerverhütung 

Näheres erfahren Sie unverbindlich 
von unserer Abteilung 33 F. 

oM 
1 Berlin 42 Tempelhof 

Es ist im übrigen nicht an uns, Wirksamkeit und Erfolg der 
gebotenen Referate zu beurteilen. Dat) sie aber bei den Teil -
nehmern Anklang fanden, hören wir immer wieder. Und wenn 
das Mittagessen - auf der sonnigen Terrasse gedeckt - bei -
nahe kalt geworden wäre, so lag dies nicht am SfundenpIan, 
sondern an dem mit vielen interessanten Punkten „gespickten' 
Referat von Organisationsberater Werner Sattel, das er - wie 
immer - seinen Zuhörern meisterhaft zu servieren wufte. DaF 
mit strahlendem Sommerwetter nicht nur Regen und Gewitter 
vom Vortag, sondern auch manch mögliche Verstimmung über 
die etwas entfernt liegende Hofelunterkunft weggewischt war', 
versöhnte sch1ie151ich auch das ,,Organisationsbüro". 

Beruf sbildungsausschuß des 
Gesamtverbandes (129) 

Der Berufsbildungsausschuf5 des Gesamtverbandes bafafte 
sich in seiner letzten Sitzung, an der seitens unseres Landesver -
bandes die Herren Dr. Rudolf Egerer und Hauptgeschäftsführer 
R. Pfrang als AusschuF5mitglieder teilnahmen, mit der Frage fach -
licher Ausbildungspläne. Obereinstimmend wurde die Erstellung 
differenzierter Ausbildungspläne durch die Fachverbände des 
Grof- und Aufenhandels befürwortet. Als Ergänzung zum Be -
rufsbild „Kaufmann im Grof- und Aufenhandel" könne damit 
den Ausbildern ein weitgehend ausführliches und einheitliches 
Grundlagenmaterial zur Vermittlung der jeweiligen Branchen -
kenntnisse zur Verfügung gestellt werden. Die Ausarbeitung 
eigener Berufsbilder für die einzelnen Fachzweige des Grof -
und Aufenhandels wurde dagegen nicht für zweckmäfig ge -
halten. 

Auf der Tagesordnung standen aut)erdem die Vorarbeiten zu 
dem Berufsausbildungsgesetz, zu dem Ausbildungsbeihilfegesetz 
und zu einem Gesetz zur Förderung des freiwilligen sozialen 
Jahres zur Diskussion. Weitere Themen der Sitzung waren Be-
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richte über die Jahresversammlung des Verbandes für das 
Kaufm. Bildungswesen, über die Intensivierung der Lehrlings -
ausbildung in den Mitgliedsverbänden. Daneben stand die Ge -
staltung des 9. Volksschuljahres sowie die Errichtung bzw. der 
Ausbau höherer Wirtschaftsschulen zur Diskussion. 

Abschliefend wurden die Grund'säfze zur Harmonisierung der 
Berufsausbildung in der EWG, Fragen der Berufsberatung und 
Lehrstellenbesetzung, der Nachwuchswerbung und des Fremd -
sprachenunterrichts an den Berufsschulen erörtert. 

Verkehr 

Neue Postgebühren - neue Postordnung (130) 

(p) 1. Ober die Neure g elung der Postgebühren und die damit 
zusammenhängenden Probleme haben wir uns ausführlich in den 
Artikeln 57 bis 60 des Hefts 3/63 sowie Artikel 83 des Hefts 4/63 
dieser Zeitschrift geäuFert. Wir können nur nochmals zusammen -
fassen: 
a) Die Gebührenregelung der Post entscheidet nicht Bundestag 

und Bundesrat, sondern - soweit nicht gar die rein verwal -
tungsmälige Zuständigkeit der Postverwaltung bzw. des 
Bundespostministeriums selbst gegeben ist - der Post -
verwaltungsrat. In diesem ist die Wirtschaft durch - ganze -
5 Mitglieder vertreten. 7 Vertreter stellen die Postgewerk -
schaften, je 5 Vertreter sind vom Bundestag und Bundesrat 
benannt. 
Die Vertreter der Wirtschaft haben im Postverwaltungsrat zäh 
um eine möglichst günstige Neugestaltung der Postgebühren 
gerungen und, als sich schlieflich die endgültige Konzeption 
herausschälte, geschlossen dagegen gestimmt. Sie wurden 
aber restlos überstimmt. Sie werden weiterhin bemüht blei -
ben, im Laufe der Zeit Verbesserungen zu erreichen, ebenso 
wie auch die Spitzenverbände der Wirtschaft entsprechende 
dezidierfe Anträge an Bundespostministerium und Postverwal -
tungsrat gerichtet haben. Nur auf diesem Wege besteht viel -
leicht einige Aussicht, die schlimmsten Härten allmählich zu 
mildern. 

b) Die Bundespost ist ein Leistungsunternehmen. Es ist Tatsache, 
daf die Postgebühren im Gegensatz zur allgemeinen Preis -
entwicklung seit der Währungsreform nur unwesentlich erhöht 
wurden und zum Teil, wie die Gebühren für die meisten 
Briefe, bis zu der am 1. April 1963 in Kraft getretenen Neu -
regelung sich noch auf dem Stand von 1948 befanden I Da 
andererseits die Unkosten der Post, vor allem durch die gerade 
in letzter Zeit ganz wesentlich gestiegenen Personalkosten, 
zusätzlich erhöht durch die von den Gewerkschaften er -
zwungenen Arbeilszeifverkürzungen, unverhältnismä1ig ge -
stiegen sind, ist objektiv das Recht und sogar die Pflicht der 
Post nicht zu bestreiten, eine entsprechönde Gebühren -
erhöhung vorzunehmen. 
Dies gilt vielleicht auch hinsichtlich der Selbstabholer-Ge -
bühr, weil nun einmal das Selbstabholen für die Post nicht 
nur Vorteile, sondern auch - schon durch Bereitstellung des 
erforderlichen Lagerraums usf. - erhöhte Kosten verursacht. 

c) Dies unterstellt, muf aber andererseits von der Post ein -
deutig verlangt werden, daf sie nunmehr wieder ihrer 
Beförderungs- und Zusfellungspflicht einwandfrei nachkommt 
und allermindestens die Wirtschaft nicht im unklaren 1ä4f, wie 
lange die Beförderungszeiten, z. B. bei Drucksachen, sind. 
Davon kann aber noch in keiner Weise die Rede sein. Zum 
Beispiel muf immer wieder festgestellt werden, da1 die Be -
förderungszeiten bei den neu eingeführten Briefdrucksachen, 
die ja eigentlich denen der Briefe entsprechen sollen, oft 
noch genau so lange sind wie bei den eigentlichen Druck -
sachen, und dat, auch diese oft ganz unverhältnismäfig lange 
unterwegs sind. Hier muf die Post schnellstens für Abhilfe 
sorgen, wenn sie nicht überhaupt mit ihrer ganzen Argu -
mentation Schiffbruch erleiden will. 

2. Die neue Postordnung ist im Bundesgesetzblatt Nr. 26/63 ver -
öffentlicht worden. Sie tritt allerdings erst am 1. Juni 1964 in 
Kraft. Da sie wesentliche Änderungen, vor allem für die Male 

der Briefsendungen bringt, möchten wir schon jetzt unsere Mit -
glieder darauf aufmerksam machen, damit sie sich rechtzeitig 
entsprechend umstellen können. 

Für Briefsendungen, mit Ausnahme der Postkarten und Wurf -
sendungen, gelten ab 1.6. 1964 folgende Mafe: 
1. In rechteckiger Form 

Höchstmafe: Länge 60 cm, Breite 30 cm, Höhe 15 cm. 
Mindestmafe: bei Sendungen bis 0,5 cm Höhe: 
Länge 14 cm, Breite 9 cm. 

2. In Rollenform 
Höchstmalje: Länge 80 cm, Durchmesser 15 cm. 
Mindestmale: Länge 10 cm, Durchmesser 5 cm. 
Postkarten dürfen eine Länge zwischen 14 und 14,8 cm und 

eine Breite zwischen 9 und 10,5 cm haben. 
Unter ,,Briefsendungen" fallen Briefe, Postkarten, Drucksachen, 

Briefdrucksachen, Massendrucksachen, Büchersendungen, 81m -
densendungen, Warensendungen, Wurfsendungen und Päckchen. 
Neu ist die Einführung des Begriffs Sfandardbriefsendungen, 

worunter die Post diejenigen Sendungen im Gewicht bis 20 g 
versteht, die sich aufgrund ihrer Abmessungen für die auto -
matische Briefsortierung und -verteilung eignen. Sie dürfen 
zwischen 14 und 23,5 cm lang, zwischen 9 und 12 cm breit und 
nur 0,5 cm hoch sein. Alle Sendungen bis 20 g, die nicht den 
postalischen S{andardmafen entsprechen, fallen gebührenmäfig 
in die nächst höhere Gewichfsstufe. 

Die Bestimmungen über die Aufschrift der Sendungen sind 
wesentlich verschärft worden. So schreibt die neue P0 zwingend 
die deutsche Schreibweise der Adresse vor. Die Leitzahl muF 
hervortreten. Im internationalen Verkehr bleibt es bei der im 
gesamten Ausland üblichen Adressenschreibweise, da dort aus -
schlieFlich der Weltpostvertrag gilt. Wichtig ist, da1 die Auf -
schrift auf der grölten Fläche der Sendung, und zwar den 
Langseifen gleichgerichtet, angebracht sein muF. 

Fensterbriefsendungen bleiben zugelassen. Das Fenster mu1) 
vom oberen Rand der Umhüllung mindestens 4 cm, von den 
übrigen Rändern mindestens 1,5 cm und bei Standardbriefsen -
dungen vom rechten Rand mindestens 5,2 cm breit sein. 

Die Nichteinhaltung der Bestimmungen über die Ma1)e der Sen -
dungen und die Aufschrift kann zu erheblichen Mehrbelastungen 
an Gebühren führen. Für Briefsendungen, die von den genann -
ten Ma1en abweichen, wird die Paketgebühr fällig, während bei 
ordnungswidriger Aufschrift eine Behandlungsgebühr dann er -
hoben wird, wenn die Mängel eine besondere betriebliche Be -
handlung notwendig machen. 
Neu gefa1t sind die Bestimrm.ingen über den Drucksachen -

versand. Eingeführt wird als neue Versendungsarf die „Brief -
drucksache", unter die alle Drucksachen fallen, bei denen 
neben dem gedruckten Text hand- oder maschinenschriftliche 
Zusätze gemacht werden. Dabei dürfen in einem beliebigen 
Verfahren au1er den bei Drucksachen zulässigen Angaben bis zu 
10 Wörter oder Buchstaben sowie Ziffern unbeschränkt nach -
getragen oder geändert werden. 

Im Gegensatz hierzu darf die normale Drucksache keine an -
deren Zusätze oder Änderungen des gedruckten Textes. ent-
'halten als eine innere, mit der äuferen übereinstimmende Auf -
schrift, den Ort und Tag der Absendung sowie Absenderangaben 
und Berichtigung von offensichtlichen Druckfehlern. 
Und zum Schlu1 möchten wir noch eine uns übersandte Ein -

gabe an den Bundesposfminisfer auszugsweise bekannt geben, 
die sich mit der auch nach unserer Auffassung teilweise einfach 
nicht mehr zumutbaren langen Beförderungszeiten für Druck -
sachen befa15t. 

Absendefermin: 25. Juni 1963 
',‚Wir möchten Sie heute mit dem bisher vorliegenden Teil -

ergebnis einer Anfrage bei unseren 600 Kunden bekannt machen, 
wann unsere Sendung vom 30. 5. 1963 ihre Empfänger erreicht 
hat. 

bis zum 
bis zum 
bis zum 
bis zum 
bis zum 

5.6. 1963 (Laufdauer also 7 Tage) bei 65 Kunden 
6. 6. 1963 
7.6. 1963 
8.6. 1963 
9.6. 1963 

bei 26 Kunden 
bei 25 Kunden 
bei 20 Kunden 
bei 4 Kunden 

bis zum 10.6. 1963 
bis zum 11.6. 1963 

bei 15 Kunden 
bei 6 Kunden 
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Fahren Sie 
Meinungen 

S spazieren? 
Nein, Sie transportieren Güter! 
Und zwar so rentabel und zuver -
lässig wie möglich. Ob Sie 
hierzu einen Frontlenker oder einen 
Kurzhauber einsetzen, können Sie 
nach sachlichen Gesichtspunkten 
entscheiden: Mercedes-Benz 
stellt Ihnen eine große Anzahl 
verschiedener Typen zur Auswahl. 
Entscheidend ist ja auch nicht, 

Ihr guter Stem auf allen Straßen 
/ 

1I1EUCIDE M -flEYZ 

wo der Motor sitzt, sondern, daß 
der ganze Wagen das leistet, 
was Sie von Ihm fordern. Unter 
26 Haubenwagen und 20 
Frontlenkern (unterschiedliche 
Radstände und Sonderaus -
führungen nicht mitgerechnet) 
findet jeder Betrieb den 
passenden Wagen. Übrigens — 
die Hälfte aller Unternehmen, 

die transportieren müssen, hat 
die richtige Lösung schon 
gefunden. Das beweisen allein 
schon die Neuzulassungen 
von 1962 in der Bundesrepublik 
und West-Berlin: fast jeder 
zweite Lastwagen über 6 t zu!. 
Gesamtgewicht Ist ein Mercedes -
Benz. Wir meinen, das sagt 
genug über diese Fahrzeuge. 
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bis zum 12. 6. 1963 
bis zum 14. 6. 1963 
his zum 15. 6. 1963 
bis zum 18. 6. 1963 
bis zum 19. 6. 1963 
bis zum 20. 6. 1963 
bis heute nicht erhalten 

bei 
bei 
bei 
bei 
bei 
bei 

4 Kunden 
5 Kunden 
I Kunden 
2 Kunden 
I Kunden 
2 Kunden 

23 Kunden 
Sie werden zugeben müssen, dat) dieses Ergebnis nur als 

katastrophal bezeichnet werden kann und die Grenze des Zu -
mutbaren überschreitet. 

Wir glauben nicht, dat) es sich hier lediglich um ein Versagen 
örtlicher Stellen handelt. Vielmehr scheint im Postdienst insge -
samt, der früher einen so guten Ruf genot), der Wurm zu stecken. 
Offensichtlich haben die Postgebührenerhöhung und die zumeist 
zu Lasten des Hauptpostkunden - nämlich der Wirtschaft - 

durchgeführten ,,Rationalisierungsmaf3nahrnen" nur dazu geführt, 
dat) die Kosten steigen, die Leistungen aber immer mehr bsin-ken. 
Was würde in der freien Wirtschaft passieren, wenn wir 

unseren Service verringern, unsere Leistungen verschlechtern 
und gleichzeitig die Preise erhöhen? Wir wären sehr schnell vorn 
Markt verschwunden - und das zu recht. 

Sollen wir darin, daf Sie unser Schreiben vom 11. 6. 1963 
lediglich zur Erledigung an nachgeordnete Dienststellen weiter -
gaben und sich nicht einmal für das Prüfungsergebnis interessier -
ten, ein Zeichen Ihrer Resignation erblicken, doch nichts an den 
allmählich unhaltbaren Zuständen ändern zu können? 

Eine so public-relation -freudige Institution wie die Bundes -
post - siehe Postkalender, siehe Geschäftsbericht, siehe Fern -
sehwerbung - mü131e u. E. auf eine berechtigte Kritik anders 
reagieren. Wür dürfen eine umgehende Stellungnahme im vor -
liegenden Falle wohl umsomehr erwarten, als der durch das 
Versagen der Bundespost uns und unseren Kunden zugefügte 
Schaden beträchtlich Ist." 

Verkehrspolitik/Beförderungssteuer (131) 

Nach § 11 Abs. 2 Beförderungsteuergesetz wird im Werk -
fernveirkehr die Beförderungsteuer für bestimmte Güter auf I Pf. 
je t-km ermäf)igf. Voraussetzung für die Ermäligung ist nach der 
angezogenen Vorschrift, dal) jeweils bei einer Fahrt nur die im 

11 Abs. 2 aufgeführten Güter befördert werden. Nach einem 
PdF-Erlaf) vom 22. 5. 1963 - IV A/4 - S 6748 - 2/63 - ist eine 
Beiladung nichtbegünstigter Güter nur dann unschädlich für die 
Steuerermäl)igung, wenn es sich bei wirtschaftlicher Betrachtung 
nicht um selbständige andere Güter (d.h. konkurrierende Ver -
kaufsgegenstände) handelt. So kann z. B. Werbematerial, das 
dem Absatz der begünstigten Ware dient, beigeladlen werden, 
ohne daf der ermäfigte Steuersatz von 1 Pt. je t-km gefährdet 
wird. Geringwertige Werbearfikel sind unselbständige Beigaben 
zu dem betreffenden Verkaufsgegenstand und werden mit die -
sem als Verkaufseinheit angesehen. Daher verstöl)t die Beiledung 
der Werbeartikel nicht gegen den mit dem Ausschlieflichkeifs -
grundsatz verfolgten Zweck. 

Die Ste'uerermäl)igung ist nur in Ausnahmefällen auch dann 
nicht gefährdet, wenn brancheübliche (beiläufige) Güter mit -
befördert werden. So wird es z. B. als unschädlich angesehen 
werden können, wenn neben begünstigten Gütern in geringem 
Umfange z. B. Geschenke für Kunden oder Warenproben nicht -
begünstigter Güter befördert werden. Diese Grundsätze gelten 
jedoch nicht für selbständige Verkaufsgüter. 

Nochmals: Beförderungssteuer 
im Werkfernverkehr (132) 

(p) In Artikel 113 in Heft 6/63 dieser Zeitschrift hatten wir unsere 
Mitglieder davon unterrichtet, dat) das Bundesverfassungsgericht 
die dort seit 8 Jahren anhängige Verfassungsbeschwerde gegen 
die beförderungssteuerliche Sonderbelastung des Werkfernver -
kehrs abgewiesen hat. 
Wir haften unseren Mitgliedern, die mit eigenen Lastkraft -

fahrzeugen Werkfernverkehr betreiben, in Artikel 23 des Heftes 
2/62 dieser Zeitschrift empfohlen, doch gegen ihnen zugehende 
Beförderungsteuer Festsefzungsbescheide vorsorglichen Ein -
spruch zu erheben. Im Einvernehmen mit dem Gesamtverband in 
Bonn möchten wir heute im Hinblick auf die vorgenannte Enf- 

scheidung des Bundesverfassungsgerichts empfehlen, derartige 
Einsprüche unter gleichzeitigem Antrag auf Kostenbefreiung zu -
rückzunehmen. 
Nun hat der Bundesverband für den gesamten 

Werkverkehr, der bekanntlich zusammen mit einer Reihe 
von Firmen die eingangs erwähnte Verfassungsklage eingereicht 
hatte, in einem Rundschreiben geraten, etwaige Einsprüche ge -
gen den Beförderungsteuerbescheid aufrecht zu erhalten. Da 
sicherlich manche Mitglieder diesem Verband ebenfalls ange -
hören und somit das erwähnte Rundschreiben erhalten haben, 
möchten wir noch kurz erläutern, warum wir im Gegensatz 
dazu jedoch, wie erwähnt, in voller Übereinstimmung mit dem 
Gesamtverband in Bonn, die Zurücknahme des Einspruches 
empfehlen. 
Nachdem die Beförderungsfeuer im Werkfernverkehr in der 

derzeitigen Höhe für verfassungsgemät) erklärt worden ist, sind 
die Gründe der jeweiligen Einsprüche gegen die Beförderung -
steuerbescheide entfallen. Nach dem Wegfall dieser Gründe rät 
der genannte Bundesverband den Einspruch mit anderen Grün -
den zu versehen und verweist auf das Normenkontrollverfahren, 
veranlaFt durch das Finanzgericht Rheinland-Pfalz. Formell er -
scheint ums ein Nachschieben von Gründen möglich, weil das 
Rechtsmittel des Einspruchs nicht begründet zu werden braucht. 
Das Bundesverfassungsgericht soll in dem letztgenannten Ver -
fahren prüfen, ob es rechtens Ist, dat) die Beförderungsfeuer 
nicht nach den von den Kraftfahrzeugen tatsächlich d'urchfah -
renen Strecken berechnet wird, sondern, daF bei der Berech -
nung die Entfernungen der Eisenbahntarifbahnhöfe zugrunde ge -
legt werden. Hierdurch ergeben sich teils kürzere, teils längere 
Entfernungen im Verhältnis zu den tatsächlich durchfahrenen 
Strat)en-Kilometern. Daraus folgt, dat) ein Rechtsmittel gegen 
den Beförderuingsfeuerbescheid nur dann Aussicht auf Erfolg 
hat, wenn im einzelnen Falle nachgewiesen werden kann, dat) 
die durchfahrene Strecke kürzer als die Entfernung nach den 
Eisenbahntarifbahnhöfen ist. Die Entscheidung dieser Frage liegt 
bei den einzelnen Firmen, bzw. bei ihren Steuerberatern. Bei 
dieser Sachlage halten wir unsere grundsätzliche Empfehlung 
auf Rücknahme des Einspruches aufrecht. Von einer solchen 
kann unseres Erachtens nur dann abgesehen werden, wenn die 
einsprucherhebende Firma nachweisen kann, dat) die von ihr 
im Werkfernverkehr durchfahrene Strecke kürzer ist als die der 
Beförderungsfeuer zugrunde gelegte Entfernung nach den Eisen -
bahntarifbahnhöfen. Nur dann kann unter Umständen - d. h. 
wenn das erwähnte Normenkontrollverahren positiv ausgeht -

der Einspruch noch Aussicht auf Erfolg haben. 
Wie erwähnt empfehlen wir dringend, mit der Zurücknahme 

des Einspruches gleichzeitig auch Antrag auf Kosfenbefreiung 
zu stellen. Die Zurücknahme eines Einspruches, auch wenn 
dieser vorsorglich erfolgt ist, begründet nämlich grundsätzlich 
die Kostenpflicht, es besteht somit nur die Möglichkeit aus 
Billigkeitsgründen auf Erstattung der Kosten zu verzichten. 

Aufnahme der Selbstwahl im Telexverkehr 
mit Italien (133) 

Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen 
gibt bekannt: 
Am 15. Juli 1963 um 8 Uhr wird die Selbstwahl der Telex -

verbindungen nach Italien eingeführt werden. Nach Wahl der 
Ausscheidungszahl ‚00" und der Länderkennzahl 43 kann der 
italienische Telexteilnehmer unter seiner Telexrufnummer erreicht 
werden. Die Gebühr wird in Einheiten von 0,10 DM erhoben; 
die entsprechende Verbindungsdauer beträgt 3,75 Sekunden. 

Gemeinsamer Markt 

Kartellgesetz; hier: Gültigkeit der Export -
und Re-Import -Verbote (134) 

Der Bundesgerichtshof hat eine grundsätzliche Entscheidung 
über die Gülfigkeit von Re-Import -Verboten getroffen, die den 
Gemeinsamen Markt betreffen. Der Kartellsenat hat im Revisions-
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Sie können 

besser 

disponieren 

V 

• . . wenn Sie die Internationale Frank -
furter Herbstmesse besuchen. Das 
gilt besonders, für Ihre mittel- und 
kurzfristigen Dispositionen zum be -
vorstehenden Wintergeschäft. - In 
Frankfurt gewinnen Sie in wenigen 
Tagen einen kompletten (Jberblick 
über das internationale Angebot. 
2500 Aussteller aus Europa und 
Obersee wetteifern um Ihre Gunst 
ynd bieten Ihnen ein marktgerechtes 
Sortiment. Im persönlichen Gespräch 
können Sie alle wichtigen Fragen 
über Qualitäten, Preise und Liefer -
zeiten klären. 

Waren-Gruppen: 
Textilien und Bekleidung - Kunsthandwerk 
und Kunstgewerbe . Porzellan, Steingut -
und Steinzeugwaren, Glaswaren . Haus- und 
Wohnbedarf (Möbel und Zubehör, Korb- und 
Rohrgeflechtwaren) Bijouterie, Schmuck-. 
Metallwaren und Geschenkartikel . Raucher -
bedarfsartikel . Papier- und Schreibwaren. 
Bürobedarf, Glückwunschkarten, Bilder, Ver -
packung . Körperpflegemittel,Toiletteartikel, 
Feinbürsten und Pinsel, chemische Konsum -
güter, sanitäre Erzeugnisse . Schaufenster -
dekoration und -bedarf. Werbeartikél, Laden -
einrichtungen Fachmesse für Raumaus -
statter und Bodenverleger. 

Diese aktuelle Marktinformation ist 
die beste Voraussetzung für 

Es 
Ihre 
geht eigenen Verkaufserfolge. 

um Ihren Umsatz von morgen I 

Messe-Ausweise 
im Vorverkauf billiger! 

Bei allen Industrie- und Handelskam -
mern, Handwerkskammern, Groß-, 
Einzelhandels- und Handelsvertreter -
Verbänden erhalten Sie im Vorver -
kauf Messeausweise zu ermäßigten 
Preisen. 

Internationale 
Frankfurter 
Herbst -Messe 
25.- 29. August 1963 

verfahren des Prozesses der Frankfurter Braun AG gegen die 
Bochumer Grol)handelsfir'ma Ruhrland entschieden, dat die 
rechtzeitig bei der EWG-Kommission angemeldeten Export- und 
Re-Import -Verbote bis zu einer gegenteiligen Entscheidung der 
Brüsseler EWG-Behörden als „vorläufig gültig" zu behandeln 
sind. Voraussetzung Ist, daf die betreffenden Wettbewerbs -
beschränkungen innerhalb der vorgesehenen Fristen in Brüssel 
ordnungsgemäf) gemeldet worden sind und daf sie (als „Alt -
kartelle") bereits vor dem 13. März 1962 - dem Tage des 
Inkrafffrefens der ersten EWG-Karfellverordnung - bestanden 
haben. 

Der Bundesgerichtshof bezieht sich dabei auf ein Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes vom 6. April 1962 (,‚Bosch -Fall"), 
in dem diese Rechtsansicht zum Ausdruck gekommen war. Sie ist 
nach Auffassung des Bundesgerichtshofes auch für den deutschen 
Rechtsbereich wörtlich zu nehmen, also nicht etwa nur im Sinne 
einer „schwebenden Unwirksamkeit" zu verstehen. Der Bundes -
gerichtshof hat damit die Rechtsansicht des Bundeskartellamtes 
verworfen, die nach Konsuilation mit der EWG-Kommission in 
einem Gutachten zu dem Braun-Ruhrland-Proze1 vor dem Ober -
landesgericht Frankfurt vertreten worden war, Das Bundeskartell -
amt hatte damals erklärt, daf Re-Import -Verbote für Abnehmer 
in den EWG-Ländern gegen Artikel 85 des EWG-Vertrages ver -
sto1en und daher nichtig seien. 

In der Sache selbst hat der Bundesgerichtshof das Urteil des 
Oberlandesgerichts Frankfurt vom Januar 1962 aufgehoben und 
das Verfahren an die Berufungsinstanz zurückverwiesen. Das 
Oberlandesgericht Frankfurt hatte die Braun -Preisbindung für 
Trockenrasierer aufgehoben, weil sie nach Ansicht des Gerichts 
nicht lückenlos sei. Braun habe nicht nachweisen können, so 
hiet es damals, dat) alle ausländischen Abnehmer verbindlich 
zur Einhaltung des Re-Import -Verbotes verpflichtet worden 
seien. Es sei auch nicht erwiesen, ob Braun die Einhaltung eines 
solchen Verbotes (im Ausland) ständig überwachen und durch -
setzen können. Der Bundesgerichtshof hat zu dieser Urteils -
begründung betont, dat) Braun tatsächlich für die Tatsache der 
Lückenlosigkeit im Ausland die nötigen Beweise vorlegen müsse. 
Das Berufungsgericht solle aber den Fall noch einmal behandeln 
und dabei die in dem Revisionsurteil zum Ausdruck kommenden 
Gesichtspunkte berücksichtigen. Der Bundesgerichtshof will also 
offensichtlich in seiner Urteilsbegründung gewisse Richtlinien 
über die Anforderungen geben, die von den Gerichten an die 
Errichtung und lJberwachung eines lückenlosen Preis- und Ver -
triebsbindungssystem mit Auslandsbindungen zu stellen sind. 

Die Firma Braun hat in Karlsruhe erklärt, dat) der Re-Import 
ihrer Erzeugnisse aus Belgien für den beklagten Grot)händler in 
Wirklichkeit gar kein Geschäft gewesen ist, weil die Braun -Erzeug -
nisse im Ausland nicht billiger beschafft werden könnten. Ruhr -
land :habe den Re-Import nur als taktischen Zug benutzt, um 
eine Lückenhaftigkeit nachzuweisen und die Preisbindung damit 
zu Fall zu bringen. 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

Herrn Max Pongratz, Inhaber unserer gleichnamigen Mitglieds -
firma in München zu seiner ehrenvollen Berufung als Handels -
richter beim Landgericht München. 

Hans Kunkel - 70 Jahre 

Am 7. Juli 1963 konnte Herr Hans Kunkel, Inhaber unserer 
Mitgliedsfirma Hans Kunkel, Baumaterialien - Grof)handlung in 
München, Schenkendorfstrai3e 116, und 2. stellv. Vorsitzender 
unseres Landesverbandes, seinen 70. Geburtstag feiern. 

Der Jubilar, als gebürtiger Unterfranke in München längst 
„eingemeindet", gründete im Jahre 1921 seine Fachgrofrhand -
lung, die sich unter seiner kundigen Leitung und trotz völliger 
Zerstörung im 2. Weltkrieg zu einem angesehenen Unternehmen 
entwickeln konnte. Dat3 Herr Kunkel heute nach wie vor alle 
Fäden in der Hand hat, spricht für seine ungeminderte Aktivität. 

Gleichwertig neben den Leistungen für das eigene Unter -
nehmen steht die veran$wortungsbewute Mitarbeit in zahl -
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reichen Gremien. Eine lange Lisle von Ehrenämtern offenbart 
nicht nur umfangreiches Wissen um wirtschaftliche Zusammen-
hänge, sondern vor allem seltenen Idealismus. Nahezu 15 Jahre 
War Herr Hans Kunkel bis zu seinem jetzigen freiwilligen Rück-
tritt Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer München 
und Obb. (als Vertreter des Grofhandels). Seit dieser Zeit ist 
der Jubilar auch Mitglied des Vorstandes unseres Landesver-
bandes, der ihn ari1ä111ìch der letzten Mitgliedlerversammlung zum 
2. stellvertretenden Verbandsvorsitzenden gewählt hat. Herr 

diese Firmen fast völlig zerstört, konnten aber nach Kriegsende 
bis 1948 in zäher, unentwegter Aufbauarbeit wieder errichtet 
und zu gröferer Bedeutung gebracht werden. 

Die Werkzeugmaschinenfabrik Weiler K.G., Herzogenaurach 
konnte vor wenigen Monaten ihr 25 -jähriges Bestehen feiern 
und gehört zu den angesehensten Drehbankfabriken. In wenigen 
Wochen verläit die 20000. Drehbank den Betrieb. 

Als Beirat des VDRG und als Mitglied des Kühlschrank-Aus-
schusses des VEG steht er seinen Wirtschaftsverbänden zur 

Kunkel gehört aul3erdem seit langen Jahren dem Vorstand seines 
Fachverbandes an und ist Mitglied unseres Verkehrsausschusses 
und des Ausschusses für Genossenschaftsfragen. 

Bei aller Vielseitigkeit dieser Aufgabengebiete gilt seine ganze 
Liebe nach wie vor der Berufsaus'bildung des Handelsnach-
wuchses. Als Vorsitzender des Prüfungshauptausschusses bei der 
Industrie- und Handelskammer in München hat sich Herr Kunkel 
grö131e Verdienste um die Berufsausbildung und vor allem um 
das Prüfungswesen für die Grol)handelslehrlinge erworben. Seine 
Aufgeschlossenheit gegenüber allen Bemühungen um eine mien-
sive Förderung unseres Nachwuchses hat ihm in weiten Kreisen 
der Wirtschaft grot3e Anerkennung eingetragen. 
Wir schlieIen uns den Ge'burtstagswünscihers der Vorstand-

schaft unseres Landesverbandes an und wünschen Herrn Kunkel 
auch an dieser Stelle alles erdenklich Gute für die nächsten 

Verfügung. 
Wir wünschen diesem erfolgreichen Kaufmann noch viele ge -

sunde und erfolgreiche Lebensjahre. 

25 Jahre Popp & Co., Augsburg 
Am 1. Juli ds.Js. waren es 25 Jahre, dal) unser Mitglied Herr 

Richard Popp sich mit der Firma Popp & Co, Texfilgrol)hand!ung, 
in Augsburg selbständig gemacht hat. In die Neugründung wurde 
die bereits seit 1894 bestehende Firma Gebrüder Neuburger 
übergeführt. Her Popp verstand es, serr Unterneihmen zu einer 
gesunden Entwicklung zu bringen. Im Februar 1944 wurde zwar 
das Geschäftshaus vollständig zerstört; bei Kriegsende wurden 
a.ul)erdem die Ausweichlager restlos ausgeplündert; unentwegt 
aber baute Herr Popp nach dem Kriege sein Unternehmen mit 
Fleif5 und Umsicht von neuem auf. Seine Arbeit ist von Erfolg 
begleitet; die Firma Popp & Co und ihr Inhaber erfreuen sich 
heute allgemein besten Ansehens. 

Lebensjahrzehnte. 

Leonhard Frey - 70 Jahre 
Wir wünschen Herrn Popp und seiner Firma auch für die Zu -

kunft Glück und Erfolg. Am 21. Juni 1963 vollendete Herr Leonhard Frey, Seniorchef 
unserer Mifgliedsfirma Leonhard Frey oHG., WeidenjOpt., sein 
70. Lebensjaihr, Leonhard Frey kommt aus dem Elektro-Hand-
werk und gründete sein Geschäft 1919 in Weiden. Seit 1946 
betreibt er zusammen mit seinen Söhnen, die 1924 begonnene 
Fach-GroF1handlu'ng für El e ktro_Rundfunk_Fernsehen. 
Neben seiner geschäftlichen Tätigkeit bekleidete Leonhard 

Frey im beruflichen und öffentlichen Leben verschiedene Ehren-
ämter. Er war viele Jahre in verschiedenen Prüfungsausschüssen 
und Arbeits- und Sozialrichter. Seine enge Verbundenheit mil 
dem Handwerk wurde 1959 anläIlic'h seines 40 -jährigen Ge-
schäftsjubiläums durch Auszeichnung mit dem goldenen Meister-
brief der Handwerkskammer Regensburg gewürdigt. Seit dem 
gleichen Jahr ist er Ehrenmitglied der Elektroinnung der nörd- 

Adolf Gontard f 
Am 22. 6. 1963 verstarb Herr Adolf G ont a rd, Haupt gesell -

schaffer unserer Mitgliedsfirma Adolf Gontard lngenieiur'büro 
GmbH und der Firma Fritz Wiedemann KG., Elektro- und Radio -
Grot)handlung in München. 

Herr Gontard war in der Elektrobranche bestens bekannt, da 
er bereits im Jahre 1921 eine Elektrogrol)handlu'ng in Torgau 
(Elbe) gegründet hatte. Er war dann von 1923 bis 1933 General -
vertreter der Firma Telefunken in Leipzig mit Filialbetrieb in 
Dresden. 

1933 trat er als geschäftsführender Gesellschafter in die Firma 
Bitter Polar in Kassel ein, aus der er dann im Jahre 1'938 aus -
schied. 1939 übernahm Herr Gonfard die GmbH-Anteile dies 
Herrn Schuster der Firma Fritz Wiedernann, seinerzeit noch 
GmbH. und als Herr Wiedemann im Jahre 1940 starb, erwarb 
Herr Gontard auch dessen Anteile und die Firma Fritz Wiede -
mann ging in seine Hände über. Dem Betrieb wurde dann 1950 
ein Export- und Ingenieurbüro angegliedert und das Unterneh -
men nahm eine Entwicklung, die es in die, Lage versetzte, 1954 

die bis jetzt noch bewohnten Grundstücke in der Landwehr -

lichen Oberpfalz. 
Leonhard Frey hat die Entwicklung der Elektrotechnik von den 

Anfängen bis zum heutigen komplizierten Stand miterlebt und 
nimmt noch immer regen Anteil am fachlichen, geschäftlichen 
und öffentlichen Leben. 

Wir wünschen ihm weitehin gute Gesundheit und geschäft-
lichen Erfolg. 

Dipl.-Kfm. Hermann Weiler, Nürnberg - 60 Jahre alt 
strat)e 23 zu erwerben. 

Am 8. 6. 1963 feierte Dipl.Kfm. Hermann Weiler seinen 60. Ge - Mit Herrn Gontard ist ein Pionier des Elektrohandes von uns 
burtstag. Aus bescheidenen Anfängen heraus ist es ihm durch gegangen. 
unermüdliche Arbeit gelungen, sich zu einer bedeutenden Per - Franz Tröger, Kempten, f 
sönlichkeit des Bayer. Rundfunkgrof3handels zu entwickeln. 
Der Jubilar ist Chef unserer von ihm gegründeten Mitglieds-

firma Gebr. Weiler, Nürnberg, Direktor der Bayer. Rundfunk-
und Fernseh-Vertriebs-GmbH., Nürnberg, Gründer und Mit-
inhaber der Fa. Gebr. Weiler, München und der Werkzeug- 

Am 1. September vergangenen Jahres konnte Herr Franz Tröger, 
der Gründer der bekannten EiseingroF,handlung Franz Tröger in 
Kempten, in erfreulicher Frische seinen 90. Geburtstag feiern; 
wir haben sein verdienstvolles Wirken in der Okfoberausgabe 
unseres Mitteilungsblattes gewürdigt. Die Wünsche, del) dem 
Jubilar noch eine Reihe von gesursdein Jahren beschieden sein 
möge, sind leider nicht in Erfüllung gegangen. 
Am 22. Juni ds. Js. ist Herr Tröger gestorben. Mit ihm ist ein 

Unternehmer bewährten Kaufmannsgeistes, ein Arbeitgeber mit 
beispielhaft sozialer Gesinnung und ein Mitbürger mit grofem 
VerantwortungsbewuItsein gegenüber der Allgemeinheit aus 
dem Leben geschieden; sein Heimgang löst Trauer aus nicht nur 
bei seinen Angehörigen und Mitarbeitern, sondern darüber hin -
aus in weiten Kreisen. 
Wir werden dem hervorragenden Kaufmann und dem vor -

bildlichen Vertreter des Grof1handels ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

maschinenfabrik Weiler KG., Herzogenaurach. 
Hermann Weiler, gebürtiger Nürnberger, studierte nach seiner 

kaufm. Ausbildung an der Hochschule für Sozial- und Handels-
wissenschaft, Nürnberg, wo er die Dipl.Kfm.-Prüfung ablegte. 

Seine berufliche Laufbahn begann in der Rundfunk- und 
Elektro - Industrie als Abteilungsleiter der Lumophonwerke 
Bruckner & Stark, Nürnberg. 

Im Jahre 1926 gründete er mit seinem Bruder, Obering. Fried-
rich Weiler die Fa. Fränkische Rundfunkgesellschaft Nürnberg, 
Gebr. Weiler, Nürnberg, im Jahre 1932 Gebr. Weiler, München 
und im Jahre 1951 die Bayer. Radio -Vertriebs-Ges., Nürnberg. 

Alle diese Firmen entwickelten sich rasch zu bedeutenden 
Grof3handeIsunternehmen. Während des 2. Weltkrieges wurden 

Mitarbeiter dieser Nummer, 

= RA .Ioumonn, la = Dipl. Kfm. Lampe, p = ORR Pf rang, sr = Dipl. Kfm. Sauter 
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28 (15,ó°/o) Betrieben 
mit 4044 (21,4°/o) ausl. AN 

102 (567 0 1e) Betrieben 
mit 7567 (40,10/o) eusl. AN 

50 (27,8 0 / o ) Betrieben 
mit 7260 (38,5°/a) ausl, AN 

höher als der der Gesamtbeleg -
schaff 
gleich dem allgemeinen Durch -
schnitt 

niedriger als der der deutschen 
Arbeitnehmer oder nur sehr ge -
ringfügig. 

Diese Aufstellung 1ä13i erkennen, da -15 der Krankenstand der 
ausländischen Arbeitnehmer allgemein etwas besser ist als der 
der deutschen Beschäftigten. 

Arbeitsmoral 
223 Firmen machten Angaben über die Arbeitsmoral: 

Bei 133 Betrieben (59,5 0/o) 

bei 80 Betrieben (36,O°/o) 

nur 10 Betriebe (4,5°/a) 

wurde die Arbeitsmoral als ausge -
zeichnet, sehr gut, gut oder besser 
als die der deutschen Arbeitnehmer 
bezeichnet, 
wurde die Arbeitsmoral befriedigend, 
befriedigend bis ausreichend, gleich 
der der deutschen Arbeitnehmer oder 
unterschiedlich bis schlecht genannt, 
bezeichneten die Arbeifsmoral aus -
reichend bis schlecht, schlecht oder 
schlechter als die der deutschen Ar -
beitnehmer. 

Ubextreibungen im Jugendarbeitsschutz (137) 

(j) Die SPD-Bundestagsfraktion hat es für notwendig gehalten, 
einen weiteren Antrag zur Verschärfung des Jugendarbeits -
schutzgesetzes einzubringen. Darnach soll die Arbeitszeit für 
Jugendliche, die an einzelnen Wochentage übliche und die 
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wöhe'ntlih üblcte Arbeitszeit der erwachsenen Arbeitnehmer 
Arbeitgeherf ragen des 'getriebes ader der Betriebsabteilung in der der Jugendliche 

beschäftigt wird, nicht überschreiten; eine Beschäftigung der 
Jugendlichen soll insbesondere auch nicht an Tagen erfolgen, 
n denen di erwachsenen Arbeitnehmer nicht arbeiten. Diese 

Herabsetzung des Schwerbeschcgd-TJ ' 

, Bestimmungen sol l en, nicht gelten, wenn die übliche Wochen -
11 I pzLicntsatzes r O 'i 

, 4 
( 1 35y , 1 5 der Erwachsenen weniger als 40 Stunden beträgt. 

Damit will die SPD-Fraktion das von Arbeitgeberseite begrüfte - -

(j) Der Bundesarbeitsminister hat aufgrund einer Abgeordneten- Urteil des Bundesarbeitsgerichts ausschalten, wonach Jugend' -
liche über 16 Jahre in Betrieben mit 5 -Tage-Woche am'Samstag 
beschäftigt werden können, wenn die Arbeitszeit von 44 Stun -
den während der Woche sonst nicht ausgeschöpft werden kann. 

Das von der SPD-Fraktion initiierte Änderungsgesetz würde 
dazu führen, dat5 Jugendliche über 16 Jahre in vielen Betrieben 
nicht mehr bis zur gesetzlich zulässigen Höchstgrenze von 
44 Stunden beschäftigt werden dürfen. Die Ausbildungszeit ginge 
sogar auf 37 Stunden zurück (abzüglich der Zeit für Berufs -
schulbesuch), soweit die betriebliche Arbeitszeitverkürzung die 
41 -Stunden-Woche mit 41/-tägiger Arbeitszeit erreicht (4 Tage 
mit 9 Stunden und der Freitag mit 5 Stunden), denn die Jugend' -
lichen dürften nur 8 Stunden am Tage beschäftigt werden. An -
statt in umgekehrter Richtung zu verfahren und den Jugendlichen 
die Möglichkeit zu guter Ausbildung zu geben, wollen diese 
Herren offenbar in herkömmlicher Manier Rechte erweitern und 

anfrage jqendsejt:.._. 
„Es isbch ritht:u b,'ehe,-6b der Rückgang an un-

besetzten Pflichfplätzen durch eine neue Novelle zum Schwer-
beschädigtengesetz, eine Anderung der zweiten Durchführungs-

vom 27. 12. 1957 

oder durch Herabsetzung des Pflichtsatzes im Einzelfall auf-
gefangen werden kann. 

Die Novelle vom 1. Juni 1961 zum Schwerbeschädigtengesetz 
gibt den Betrieben die Möglichkeit, bei den Landiesarbeits-
ämtern die Herabsetzung des Pflichtsatzes im Einzelfall bis auf 
2°/a zu beantragen. Diese Vorschrift hat den Sinn, den Pflicht-
satz regional dem Angebot an arbeitslosen Schwerbeschädigten 
anzupassen. Hiervon haben die Arbeitgeber nach den Fest-
stellungen der Bundesanstalt bisher nur in geringem Umfange 
Gebrauch gemacht." 

Sofern noch nicht geschehen, weisen wir auf die Möglichkeit 
hin, Anträge auf Herabsetzung der Pflichtquote zu stellen. In 
Frage hiefür kommen natürlicherweise nur jene Betriebe, die 

Pflichten vermindern. 

durch die bisherigen Pflichtsätze belastet sind. 

Ausländische Arbeitskräfte (136) 

Sozialversicherung 

(j) Einer Erhebung des Vereins der Bayerischen Metallindustrie 
entnehmen wir folgende, auf3erordentlich interessante Feststel-
lung im Bezug auf den Krankenstand und die Arbeitsmoral aus- 

Neuregelung der gesetzlichen 
Unfallversicherung (138) 

(j) Das Gesetz zur Neuregelung der gesetzlichen Unfallversiche -ländischer Arbeitskräfte. 
rung ist am 1. 7. 1963 in Kraft getreten. Mit Ausnahme des Unter -

Krankenstand 
180 Betriebe mit 18871 ausländischen Arbeitskräften meldeten 

ihren Krankensfand: 

abschnitts VII des 4. Abschnitts im 2. Teil (§ 690-704), des 
Unterabschnitts VI des 4. Abschnitts im 3. Teil (§ 978) und des 
Unterabschnitts VII des 4. Abschnitts im 4. Teil (§ 1147) wurde 
dadurch das 3. Buch der Reichsversicherungsordnung (RVO) 

So war der Krankenstand der ausländischen Arbeitnehmer bei 
neu gefaIt. 
Neben einer Anzahl von Leistungsverbesserungen, wie insbe -

sondere der Anpassung der Unfallrenten an die wirtschaftliche 
Entwicklung entsprechend der Regelung in der Rentenversiche -
rung der Arbeiter und Angestellten, der Erhöhung der Jahres -
arbeitsverdienstgrenze bei der Rentenberechnung, der Anhe -
bung der Vollrenten, der Verbesserung „der Leistungen für 
Sterbegeld, für Witwengeld und an Witwer u. a., sind durch das 
Gesetz auch verschiedene Bestimmungen neu geregelt worden, 
die für den Unternehmer von besonderer Bedeutung sind. Im 
nachfolgenden seien hiervon einige aufgeführt: 
1. Kreis der versicherten Personen (§ 539 bis § 545 RVO) 

Der Kreis der in der gesetzlichen Unfallversicherung ver -
sicherten Personen wurde u. a. auf die beim Bund, den Ländern, 
den Gemeinden oder sonstigen Kärperschaf{en des öffentlichen 
Rechts, den Gerichten und Selbstverwaltungsorganen ehren -
amtlich Tätigen erweitert (§ 539 Ziff. 13), soweit ihnen nicht 
durch Gesetz eine laufende Entschädigung zur Sicherstellung 
ihres Lebensunterhalts gewährt wird. 

2. Versicherte Tätigkeit 1§ 548 in Verbindung mit §§ 539, 540 
und 543 bis 545) 
Als versicherte Tätigkeit gilt in Zukunft auch der Weg des 

Arbeitnehmers von und zur Bank oder Sparkasse, sofern bei 
bargeldloser Gehalts- oder Lohnzahlung das Arbeitsentgelt vom 
Arbeitgeber an das betreffende Institut aingezahl worden ist. 
Versichert ist jedoch hierbei nur jeweils der erste Gang zu dem 
Geldinsfitut innerhalb eines Gehalts- oder Lo'hnzahlungszeit -
raums. 
3. Haftung von Unternehmern und anderen Personen (§§ 636 

bis 648 RVO) 
Der Unternehmer muF dem Arbeitnehmer oder dessen An -

gehörigen bzw. den Hinterbliebenen den durch einen Arbeits -
unfall entstandenen Personenschaden nur dann ersetzen, wenn 
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er den Unfall vorsätzlich herbeigeführt hat oder wenn der 
Arbeitsunfall bei der Teilnahme am allgemeinen Verkehr ein -
getreten ist. Der Schadensersatzanspruch des Versicherten, 
seiner Angehörigen und seiner Hinterbliebenen vermindert sich 
jedoch um die Leistungen, die sie nach Gesetz oder Satzung 
infolge des Arbeitsunfalls von Trägern der Sozialversicherung 
erhalten. 

Gemä1 § 637 RVO gilt bei Arbeitsunfällen entsprechend für 
die Ersatzansprüche eines Versicherten, dessen Angehörigen 
und Hinterbliebenen gegen einen in demselben Betrieb tätigen 
Betriebsangehörigen, wenn dieser den Arbeitsunfall durch eine 
betriebliche Tätigkeit verursacht hat. 

Nach dem Neuregelungsgesetz ist es hierzu jedoch nicht 
mehr erforderlich, daf die vorsätzliche Herbeiführung des 
Arbeitsunfalles durch das Strafgericht festgestellt worden Ist, 
wie dies bisher im Gesetz vorgesehen war. 

4. Ordnungsstrafen 
Hat ein Mitglied oder ein Versicherter der Berufsgenossen -

schaft vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die nach §§ 708, 
709 erlassenen Unfallverhütungsvorschriften verstoF)en, so ist der 
Vorstand der Berufsgenossenschaft verpflichtet, Ordnungsstrafen 
bis zu DM 10000,— zu verhängen (§ 710). Nach der bisherigen 
Regelung war eine entsprechende Bestrafung in das Ermessen 
des Vorstandes bzw. des Versicherungsamtes gestellt. Bei fahr -
lässigen Vers{öl)en kann von der Festsetzung einer Ordnungs -
strafe abgesehen werden, wenn die Schuld dies Täters und die 
verursachte Gefährdung gering ist. Gegen den Ordnungsstraf -
bescheid ist Klage an das Sozialgericht möglich. 

5. Technische Aufsichtsbeamte 
Für die technischen Aufsic'htsbeamten der Berufsgenossen -

schaft sind gröf)ere Befugnisse vorgesehen. So sind die Auf -
sichtsbeamten nicht nur zur Besichtigung der Betriebe berech -
tigt, sondern können nunmehr auch Auskunft über Einrichtungen, 
Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffe verlangen. Darüber hinaus 
haben sie das Recht, gegen Empfangsbescheinigung Proben von 
Arbeitsstoffen nach ihrer Auswahl zu fordern oder zu entnehmen. 
Sofern der Unternehmer nicht ausdrücklich darauf verzichtet, ist 
ein Teil dieser Proben amtlich verschlossen oder versiegelt zu -
rückzulassen (§ 714 Abs. 1). 

Andererseits sind die technischen Aufsichtsbeamten auch zur 
Verschwiegenheit bezüglich „fremder Geheimnisse', namentlich 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, die ihnen bei der 
lJberwachung bekannt werden, verpflichtet (§ 715 Abs. 1). 
6. Sicherheitsbeauftragte (§ 719 RVO) 
a) Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten haben in Zukunft 

mindestens einen Sicherheitsbeauftragten zu bestellen. Die 
Berufsgenossenschaft kann allerdings durch entsprechende 
Satzungsbestimmungen festlegen, dal) bei Unternehmen mit 
geringer Unfallgefahr die Zahl 20 erhöht wird. Die Bestellung 
der Sicherheitsbeauftragten hat unter Mitwirkung des Be -
triebsrates zui erfolgen. 

b) Die Aufgabe der Sicherheitsbeauftragten besteht darin, den 
Unternehmer bei Durchführung des Unfallschutzes zu unter -
stützen, ins-besondere sich von dem Vorhandensein und der 
ordnungsgemäFen Benutzung der vorgeschriebenen Schutz -
vorschriften laufend zu überzeugen. 

c) Die Zahl der Sicherheitsbeauftragten wird in den Unfallver -
hüfuingsvorschriften nach den entsprechend der Eigenart der 
Unternehmen bestehenden Unfallgefahren und der Zahl der 
Arbeitnehmer bestimmt. Werden mehr als drei Sicherheits -
beauftragte in einem Betrieb bestellf, so ist ein Sicherheits -
ausschul zu bilden. Der Unternehmer oder sein Beauftragter 
soll mindestens einmal im Monat mit dem Sicherheitsbeauf -
tragten bzw. dem -ausschul) unter Beteiligung des Betriebs -
rats zu einem Erfahrungsaustausch zusammentreffen. 

d) Die Ausbildung der Sicherheitsbeauftragten erfolgt durch die 
Berufsgenossenschaft, die auch die unmittelbaren Kosten hier -
für einschlief1lich der erforderlichen Fahrt-, Unterbringungs -
und Verpflegungskosten zu fragen hat. Fällt wegen der Teil -
nahme an dieser Ausbildung Arbeitszeit aus, so hat der 
Unternehmer das volle Arbeitsentgelt insoweit weiterzuzahlen. 

7. Erhebungsverfahren 
Im Rahmen des Erhebungsverfahrens hat der Unternehmer 

nicht nur wie bisher binnen sechs Wochen nach Ablauf des Ge -
schäftsjahres der Berufsgenossenschaft den Lohnnachweis ein -
zureichen, sondern nunmehr auch die Zahl der im letzten Ka -
lenderjahr geleisteten und durch Arbeitsunfälle ausgefallenen 

Arbeitsstunden anzugeben (§ 741). 
Die Unfallversicherung ist praktisch eine Versicherung der 

Unternehmer gegen Arbeitsunfälle von Mitarbeitern, die ihrer -
seits Haftungsansprüche nach dem allgemeinen Haftpflichtrecht 
gegen den Unternehmer geltend machen könnten. Im allge -
meinen Schadenersatzrechf mut) immer der konkrete Schaden 
ersetzt werden. Es war deshalb unvermeidlich, dat3 sogenannte 
‚Leistungsverbesserungen' t entsprechend der allgemeinen He -

ing des Lebensstandards vorgenommen werden müssen. Die 
verschiedenen, im Neuregelungsgesetz vorgesehenen Leistungs -
verbesserungen betragen etwa einen Mehraufwand von ca. 
360 Millionen DM pro Jahr. Hierzu kommen noch die aus der 
Umverteilung der Altrenfenlast des Bergbaues anfallenden zu -
sätzlichen Kosten, die für 1963 auf rund 234 Millionen DM be -
ziffert werden. 

8. Verletztengeld 
Anstelle des bisherigen Krankengeldes, des Tage- oder 

Familiengeldes hat das Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetz 
(UVNG) ein Verletztengeld eingeführt. Der Verletzte erhält nach 
§ 560 RVO Verletztengeld, solange er infolge des Arbeitsunfalls 
arbeitsunfähig im Sinne der Krankenversicherung ist und soweit 
er Arbeitsentgelt nicht erhält. Das Verletztengeld wird von dem 
Tage an gewährt, an dem die Arbeitsunfähigkeit ärztlich fest -
gestellt wird. Die Berechnung des Verletztengeldes erfolgt weit -
gehend nach den Vorschriften der Krankenversicherung, jedoch 
bis zum Höchstbetrag des Jahresarbeitsverdienstes (§ 575 RVO). 

Nach einer am 28. 6. 1963 zwischen den Spitzenverbänden der 
Berufsgenossenschaften und Krankenkassen getroffenen Verein -
barung übernehmen die Krankenkassen die Berechnung und Aus -
zahlung des Verletztengeldes für die Pflichtmitglied-er mit An -
spruch auf Barleistungen. 

Bei einer auf Arbeitsunfall zurückzuführenden Arbeitsunfähig -
keit hat der Arbeitgeber gemä1 § 1 des Gesetzes zur Ver -
besserung der wirtschaftlichen Sicherung der Arbeiter im Krank -
heitsfalle (Arbeiterkrankheitsgesetz) für die ersten 6 Wochen 
den Arbeitgeberzuschul3 zu zahlen. Das Verletztengeld Ist eine 
Leistung im Sinne des § 1 Arbeiterkrankheitsgesetz. Die Zu -
schuf3verpflicht'ung des Arbeitgebers besteht in diesen Fällen 
in Höhe der Differenz zwischen Verletztengeld und Netto -
arbeitsentgelt. 

9. Sterbegeld 
Bei Tod durch Arbeitsunfall Ist künftig ein Sterbegeld in Höhe 

von 1 / 12 des Jahresarbeitsverdienstes, mindestens aber DM 400, -
zu zahlen. Das Sterbegeld aus der gesetzlichen Krankenver -
sicherung wird ungekürzt daneben gezahlt. Der Träger der Un -
fallversicherung 'hat auf3erdem die Kosten für die Oberführung 
des Verstorbenen an den Ort der Bestattung zu tragen. 

10. Witwenrente 
Die Witwenrente beträgt künftig mindestens 1/to des Jahres -

arbeitsverdienstes. Eine erhöhte Witwenrente von 2/ des Jahres -
arbeitsverdienstes ist in Zukunft schon Witwen zu gewähren, die 
wenigstens 1 waisenrentenberechtigtes Kind erziehen. Für die 
ersten 3 Monate nach dem Tode des Versicherten, erhält die 
Witwe eine Uberbrückungshilfe in Höhe des Unterschiedsbe+ra -
ges zwischen der Witwenrente und der Verletztenvollrente. 
Unter bestimmten Voraussetzungen haben auch frühere Ehe -
frauen des Verstorbenen einen Anspruch auf Rente. Die Waisen -
rente an Vollwaisen ist auf 
höht. 

des Jahresarbeifsverdienstes er -

11. Rentenabfindung 
Auch die Möglichkeit einer Rentenabfindung sind erheblich 

erweitert worden. Nur kleine Dauerrenten (weniger als 30% der 
Vollrente) werden noch auf Lebenszeit abgefunden. Alle anderen 
Dauerrenten werden ohne Kinderzulage bis zur Hälfte auf Zeit 
abgefunden. Witwen- oder Witwerrenten können zum Zwecke 
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des Grundstückserwerbes auch bis zur Vollhöhe abgefunden 
werden. Bei Wiederverheiratung wird künftig das 5 -tache des 
Jahresbetrages der Witwen- oder Witwerrenfe als Abfindung 
gewährt. 

Sozialpaket - weitere Entwicklung 
noch ungeklärt (139) 

(j) Während die Ausschuf3beratungen über das Kindergeldgesetz 
nahezu abgeschlossen sind, hat zum Lohinforfz.ahlungsgesefz 
bisher nur die Sachverständigenanhörung stattfinden können, 
die vor allem eine heftige Kritik des Entwurfs brachte. Die 
Krankenversicherungsreform wird zwar im Sozialpolitischen Aus -
schul) schon beraten, die Fortschritte hierbei sind jedoch mini -
mal. Mit dieser Situation befaf3ten sich Fraktions- und Partei -
vorstand der CDU am 10. Juli. Trotz mancher Skeptiker gab man 
sich optimistisch. Die Verabschiedung der Krankenversicherungs -
reform zu Anfang des Jahres 1964 solle mit allem Nachdruck 
angestrebt werden, um das Sozialpaket als Ganzes Mitte 1964 
in Kraft setzen zu können. 

In der CDU bestehende Meinungsverschiedenheiten, vor allem 
die Forderung der Sozialausschüsse, die kürzlich in Bochum ver -
kündet wurde, aber auch die Differenzen mil der FDP, die heute 
weniger denn je eine Bereitschaft erkennen 1äf31, das arbeits -
rechtliche Lohnfortzahlungskonzept von Minister Blank zu akzep -
tieren, sollen möglichst im September geklärt werden. Die Hal -
tung der SPD: abwartendes Taktieren. 

Krankenversicherung 

(j) a) Höhe der Beiträge 

(140) 

Am 1. April 1963 betrug der durchschnittliche Beitragssatz in 

der gesetzlichen Krankenversicherung für Pflichtmitglieder mit 
sofortigem Anspruch auf Barleistungen 9,66°/o. Damit ist der 
Beitragssatz im letzten Jahr nahezu unverändert geblieben. Ge -
genüber dem 1. April 1960 (8,42°/ø) ist jedoch eine Erhöhung 
um nahezu 15 0 /o eingetreten. Der Beifragssatz für Pflichtmitglie -
der, die einen Lohn- und Gehaltsanspruch bis zu 6 Wochen 
haben, lag am 1. April 1963 bei 6,8°/o. Die Angestellten-Ersatz -
kassen erheben zur Zeit für Pflichtmitglieder einen Beitrag von 
rund 7 0/0. 
b) Mehrbelastung bei einer Pflichigrenze von 1 250 DM 

Bei einer Festsetzung der Krankenversicherungs-Pflichtgrenze 
auf 1250,— DM würden gegenüber dem Regierungsentwurf 
(750,— DM) nahezu 2,7 Millionen und damit fast sämtliche 
Arbeiter wieder versicherungspflichtig werden. Nur knapp 
100000 Arbeiter waren dann nicht versicherungspflichtig. Bei 
den Angestellten würden gegenüber dem Regierungsentwurf fast 
1,6 Millionen und gegenüber der jetzigen Regelung 2,2 Millionen 
in die Versicherungspflicht hineinkommen. Die Gesamtmehrbe -
lastung der Unternehmen würde gegenüber dem Regierungs -
entwurf schätzungsweise 1,2 Mrd. DM ausmachen. 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

(141) 

Kein Krankengeldzuschuß bei Schwarzarbeit 

(j) Durch rechtskräftiges Urteil des Landesarbeitsgerichts Düssel -
dorf vom 11. 12. 1962 wurden folgende Leitsätze aufgestellt: 
1. Ein Arbeitnehmer, der während der Erkrankung Schwarzarbeit 

leistet, verwirkt den Anspruch auf Krankengeld. 

2. Entnimmt der Arbeitnehmer für Schwarzarbeit Material und 
Geräte des Arbeitgebers zur eigenen Verwendung, so ist er 
hiefür schadenersatzpflichtig. 

3. Das Material hat er in seinem Wert zu bezahlen, für die 
Benutzung der Geräte hat er den Betrag zu erstatten, um 
den sich der Wert derselben durch die Benutzung gemindert 
hat. 

4. Darüber -hinaus m u ll ) der Arbeitnehmer den Unternehmer -
gewinn, d'en er aus der Schwarzarbeit gezogen hat, heraus -
geben. 

Steuerfragen 

Vorsicht mit der Umsatzsteuer-Reform (142) 

Bundesschatzminister Dr. Werner Dollinger veröffentlicht im 
,Mittelstandsbrief" folgenden grundlegenden Beitrag zum Thema 
Mehrwertsteuer: 

Die Reform der Umsatzsteuer in der Bundesrepublik mul) im 
Zusammenhang mit den Harmonisierungsbestrebungen auf steuer -
lichem Gebiet innerhalb der EWG gesehen werden. Ein Vor -
schlag der EWG-Kommission zur Harmonisierung der Umsatz -
steuern im Bereich des Gemeinsamen Marktes existiert bereits. 
Spätestens am Ende der Übergangszeit sollen die MitgliedL 
staaten ein gemeinsames Mehrwerlsteuersystem einführen, das 
sich bis auf die Grol3handelsstufe, diese eingeschlossen, er -
streckt und dessen Struktur und Anwendt.ingsmodalitäten auf 
Vorschlag der Kommission vom Rat beschlossen werden. Es wird 
den Mitgliedsstaaten freistehen, auf der Einzelhandelsstufe eine 
autonome zusätzliche Steuer zu erheben oder den Anwendungs -
bereich der gemeinsamen Mehrwertsteuer bis auf die Einzel -
handelsstufe einschlieflich zu erstrecken. 

Die stufenweise Harmonisierung sol) danach wie folgt durch -
geführt werden: spätestens zu Beginn des vierten Jahres nach 
Erlal) der Harmonisierungsrichtlinie durch den Rat der EWG 
sollen die Mitgliedsstaaten mit einem kumulativen Mehrphasen -
steuersystem dieses System durch ein nichtkumulatives System 
ersetzen. Am Ende einer zweiten Stufe, spätestens jedoch mit 
Ablauf der Übergangszeit des EWG-Vertrages, Ist das gemein -
same Mehrwertsteuersystem einzuführen, dessen Struktur und 
Anwendung s modalitäten vom Rat der EWG noch vor Ende der 
ersten Stufe zu beschliel)en sind. Einer späteren Entschliel)ung 
des Rates soll vorbehalten bleiben, in welcher Weise und binnen 
welcher Frist das Endziel der Harmonisierung, nämlich die Be -
seitigung der Steuergrenzen zwischen den Mitglied'sstaaten, er -
reicht werden soll. 
Wenn die von der Kommission der EWG vorgeschlagene 

Richtlinie vom Rat erlassen wird, haben die Mitglied-sstaaten ihr 
innerstaatlibhes Recht den Erfordernissen dieser Richtlinie anzu -
passen. Die Bundesrepublik Deutschland mül)te ihr gegenwärtig 
geltendes System einer Allphasen-Bruttoumsatzsteuer daher nach 
Mal)gabe dieser Richtlinie beseitigen. 
Nun haben Italien und die Niederlande im EWG-Ministerrat 

grundsätzliche Bedenken gegen den Harmonisierungsvorschlag 
der EWG-Kornmission angemeldet, so dIal) die EWG-Kommission 
für absehbare Zeit einen einstimmigen Mi'nisterratsbeschlul) zur 
Harmonisierung der Umsatzsteuer für wenig wahrscheinlich hält. 
Italien stellt sich auf den Standpunkt, dol) eine Umsatzsteuer -
harmonisierung Vereinbarungen über die Steuerlasten-Verteilung 
bzw. das gemeinsame Auffangen von Steuerausfällen voraus -
setze. Demgegenüber weisen die Niederlande darauf hin, dal) 
die Harmonisierung der Umsatzsteuern nicht vom Problem der 
Angleichung der direkten Steuern getrennt werden könne. Nicht 
allein Aspekte des Wettbewerbs, sondern auch die Auswirkun -
gen auf die nationalen Haushalte und die Steuerpolitik seien von 
gröl)ter Problematik. 

Das Ergebnis der Beratung des Finanzausschusses des Deut -
schen Bundestages liegt inzwischen vor. Darin wird begrül)t, dol) 
die EWG-Kommission die Notwendigkeit anerkennt, die Steuer -
grenzen (Besteuerung bei der Einfuhr und steuerliche Entlastung 
bei der Ausfuhr) im Warenaustausch zwischen den Mitglieds -
staaten wegfallen zu lassen, und dol) sie deshalb ein gemein -
sames Mehrwertsteuersystem einführen will. 
Der Wegfall der Steuergrenzen ist Voraussetzung für die an -

gestrebten binnenmarktähnlichen Verhältnisse im Gemeinsamen 
Markt. Die Bestimmung des Zeitpunktes für deren Beseitigung 
sollte in der Richtlinie festgelegt werden. Als Termin käme in 
Frage spätestens der Zeitpunkt, zu dem die Zölle wegfallen. 
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Telexverkehr mit Kamerun (148) Aufnahme des Telexverkehrs mit Paraguay 
(150) 

Das Bundesministerium für d'as Post- und Fernmeldewesen 
gibt bekannt: 

Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen 
gibt bekannt: 
Am 12. August 1963 wird der Telexverkehr mit Paraguay auf -Am 1. August 1963 wird der Telexverkehr mit der Republik 

genommen werden. Auskunft über die Verkehrszeiten und die Kamerun aufgenommen werden. Auskunft über die Telexteil - 
Telexteilnehmer erteilen gebührenfrei die zuständigen Auskunfts -nehmer in Kamerun erteilen gebührenfrei die Auskunftsstellen 
stellen des Telexdienstes. Die Telexverbindungen sind bei der des Telexdienstes. Der Verkehr wird liber eine Funkverbindung 
Telexvermiftlung Hamburg unter der Rufnummer 02096 anzu -Duala —Paris abgewickelt und werktglich in der Zeit von 
melden. Die Gebühr für eine Verbindung von drei Minuten 08.00 bis 20.00 Uhr wahrgenommen. Die Gebühr für eine Telex - 
Dauer beträgt 36,— DM. Für jede weitere Minute oder Teile verbindung von 3 Minuten Dauer nach Kamerun, die unter de 

Rufnummer 0 40 30 bei der Telexvermittlung Frankfurt a. M. an-
gemeldet werden soll, betrügt 36,- DM. Für jede weitere Minute 
oder Teile davon wird ein Drittel dieses Betrages erhoben. 

davon wird ein Drittel dieser Gebühr erhoben. 

Außenhandel 

Telexdienst mit Ceylon (149) Fernsprechdienst mit Frankreich 
und der Schweiz (151) (so) Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen 

gibt bekannt: Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen 
Am 15. Juli wurde der Telexdienst mit Ceylon aufgenommen. 

Der Verkehr wird montags bis freitags von 07.00 bis 23.00 Uhr 
und samstags von 07.00 bis 14.00 Uhr über eine Funkverbindung 
Colombo—London abgewickelt. Sonntags ruht der Dienst. Die 
Verbindungen sind bei der Telexvermittlung Hamburg unter der 
Rufnummer 02020 anzumelden. Die Gebühr für eine Verbindung 
von 3 Minuten Dauer beträgt 36 DM. Für jede weitere Minute 

gibt bekannt: 
Ant 15. August 1963 wird der vollautomatische Fernsprech -

dienst von den Bereichen der Knotenvermittlungsstellen Hagen -
Lüdenscheid, Recklinghausen, Iserlohn und Hamm nach Frank -
reich (W ä hlzone von Paris) und nach der Schweiz eingeführt. 
Die Gespr ä chsdauer für eine Ortsge'bühreinein'heit von 16 Pf. 
betrgf 6 Sekunden nach der Wählzone von Paris und etwa 

oder Teile davon wird ein Drittel dieses Betrages erhoben. 7,4 Sekunden nach der Schweiz. 

AKTIVA 

Kreditgarantiegemeinschaft für den Handel in Bayern 
Jahresbilanz zum 31. Dezember 1962 

GmbH., München 
PASS I VA 

822 224,24 
4237864,24 

Summe der Passiva 
9. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften 

DM 

1. Kassenbestand 
2. Postscheckguthaben 
3. Guthaben bel Kreditinstituten: (Nostroguthaben) 

o) täglich fällig 15063,25 
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungs -

frist von 3 Monaten und mehr 

4. Wertpapiere: 

10000,— 

a) Anleihen und verzinsliche Schatzanweisun -
gen des Bundes und der Länder 

b) sonstige verzinsliche Wertpapiere 
. . 

. 

. . 

. . 

165337,49 
358 723,74 

5. Debitoren 
6. Langfristige AusleIhungen 
7. Beteiligungen 
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 
9. Rechnungsabgrenzungsposten 

DM 

895,07 
4043,09 

25063,25 

524 061,23 
62 809,60 
199000,-
2000,-
3852,-
500,— / 

1. Aufgenommene Gelder (Nostroverpflichtungen) 
2. Aufgenommene langfristige Darlehen (Bundesmittel) 
3. Grund- oder Stammkapital 
4. Rücklagen nach § 10 KWG (Haftungsfond) 
5. Rückstellungen 
6. Wertberichtigungen 
7. Sonstige Passiva 
8. Reingewinn 1962 

DM 
3 ' -

450600,-
75000,-
244067,21 
44 274,77 
4940,87 
1519,77 
1818,62 

822 224,24 
8 890 66 1,11 

Summe der Aktiva 
10. a) Rückgriffsorderungen gegen den Bund 

b) Rückgriffsforderungen gegen das Land Bayern 2685 271,51 
6923 135,75 

Ges c häftsführer 
Dr. Heimes, Pfrang 

Gewinn- AUFWENDUNGEN und Verlustrechnung E RT RAG E 1962 

DM 

40124,87 
56 836,29 
49 726,25 
1035,03 
1411,25 
883,11 

1. a) Persönliche Kosten 
b) Sachliche Kosten 

2. Soziale Abgaben 
o) gesetzl. soz. 
b) freiw. soz. 

3. Steuern 
4. Abschreibungen 

a) auf Anlagen 
b) auf sonstige Aktiva 

5. Zuführung zu den Rücklagen 
6. Außerordentliche Aufwendungen 
7. Reingewinn 1962 

DM 
44571,99 
16 958, 49 

2461,84 
3051,69 

DM 

61 530,48 

2706,93 
23417,64 

5513,53 

4303,35 

1. Einnahmen 
a) Uberschuß on Zinseinnahmen 
b) Provisionserträge und Bearbeitungsgebühren 
c) Beiträge zum Haftungsfond 

2. Sonstige Erträge 
3. Kursgewinne 
4. Außerordentliche Erträge 

26124,57 

49 726,25 
1000 ' -
1818,62 

Summe der Aufwendungen 150 016,80 Summe der Erträge 150 016,80 

„Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflichtmäßigen Prüfung auf Grund der Bücher, Schriften und sonstigen Unterlagen der Gesellschaft sowie 
der erteilten Aufklärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß er -

läutert, den gesetzlichen Vorschriften." 

München, 24. April 1963 
Bayèrlscher Genossenschaftsverband 

(Schulze Delitzsch) e. V. 

gez. Dr. Dietzel, Wirtschaftsprüfer -
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, Titte vormerken 
Programm, 2. Halbjahr 1963 

* Intern. Herren -Mode -Woche 
Bekleidungstechnische Tagung 

* Intern. Hausrat- und 
Eisenwaren-Messe 
Anuga 
Allgemeine Nahrungs- und 
Genußmittel-Ausstellung 
(21. bis 25.9. nur für Fatheinküufer) 

Westd. Büro-Fachausstellung 
Intern. Fachausstellung 
für Reprographie 

* Intern. Wäsche- und Mieder -Salon 

24.-26.8. 
26- 27. P. 

5.-8.9. 

21.-29.9. 

12..16.10 . 

14.-19.10. 

17.-20.10. 

* Intern. Baby- und Kinder -Messe 
*Spoga 

18.- 20.10. 

Internationale Fachmesse für Sportartikel, 
Campingbedarf und Gartenmöbel 
* Nur für Facheinkäufer 

3.-5. 11. 

Messe- und Ausstellungs-Ges. m.b.H. Köln 

5 Köln-Deutz, Postfach 140. Telefon 6751 

Telex 8873426. Tel.-Adr. INTERMESS Köln 

Zollrückerstattungsauf träge (152) 

(so) Bei Zollämtern, Hauptzollämtern und den Oberfinanz -
direktionen des Bundesgebietes ist in den letzten Wochen eine 
ganze Anzahl von Anfr5gen auf nachtr ä gliche Anwendung der 
vor dem 1. 7. 1963 in Kraft gewesenen Zoll- und Umsatzaus -
g!ekhsteuerstze eingegangen. Bekanntlich ist am 1.7. 1963 ein 
neuer deutscher Zolltarif in Kraft getreten. Daneben sind für 
eine ganze Reihe von Importgütern die Umsatzsteuerstze nicht 
unerheblich erhöht worden. Obwohl diese Abgabenerhöhung 
bereits längere Zeit vorher bekannt war, konnte der Handel 
nicht immer entsprechend disponieren. Auch traten bei der see -
seitigen Beförderung und in den Abladehäfen Verzögerungen 
ein, die es verhinderten, dab die eine oder andere Sendung 
noch rechtzeitig vor dem 1. 7. 1963 zur Zollabfertigung gestellt 
wurde. 
Magebend für die Höhe der bei der Zollabfertigung zur 

Erhebung kommenden Eingangsabgabe Ist der Zeitpunkt der 
Zollantragstellung für das gestellte Zollgut. Eine Zollanirag -
stellung im voraus, ohne dab die Ware tatsächlich körperlich 
dem Zollamt bereits gestellt Ist, ist nach den deutschen Zollvor -
schriften nicht möglich. Darüber hinaus ist es der Zollverwaltung 
untersagt, am Tage vor dem Inkrafttreten von Abgabenerhöhun -
gen Gestellungen nach Schlub der Amtsstunden mit der Mab -
gabe zuzulassen, dab die an diesem Tage noch geltenden nie -
drigeren Abgabensötze angewendet werden. 
Wenn eine Warensendung aus nicht von der Zollverwaltung 

zu vertretenen Gründen nicht mehr vor Schlub der Amtsstunden 
am 30. 6. 1963 gestellt und wenn kein wirksamer Zollantrag mehr 
bis zu diesem Zeitpunkt gestellt werden konnte, dann mubten 
in jedem Fall hei der Abfertigung am 1. 7. 1963 oder später die 
neuen Zollsätze des Zolltarifs 1963 uod die neuen Umsatzaus -
gleichsteuersötze angewendet werden. Hier nicht interessierende 
Ausnahmen gab es gelegentlich nur bei der Abfertigung von 
leicht verderblichen Waren, die grundsätzlich nach Schlub der 
Amtsstunden zur Abfertigung gelangten. 

Bei dieser Rechtslage Ist es, worauf ein Zollmitarbeiter auf -
merksam macht, nicht möglich, nachträglich aus Rechtsgründen 
eine Erstattung der Differenz zwischen der vor dem 1.7. 1963 
in Kraft gewesenen niedrigeren Abgabenbelastung und der nach 
dem 1.7. 1963 gezahlten Abgabenschuld zu erwirken. Das gilt 
auch für die Erstattung aus Billigkeitsgründen. Die Richtlinien 
über die Anwendung des § 131 AO gaben der Zollverwaltung 
keine Möglichkeit, etwa Versäumnisse von Speditionen, Ver -
zögerungen im Transport und ähnliche Gründe als Billigkeits -
gründe anzuerkennen. 

Die eingangs erwähnten Anträge müssen daher in aller Regel 
abschlägig beschieden werden. Wegen der damit verbundenen 
Kosten dürfte die Betreibung eines Rechtsmittels nicht anzu -
raten sein. 

Postanweisungs- und Postscheckverkehr (153) 

1. Niederlande 
Erhöhung der Höchstbeträge für Postanweisungen und Post -

nachnahmesendungen im Verkehr mit den Niederlanden: 
Mit Wirkung vom 1. August 1963 werden die Höchstbeträge 

für gewöhnliche Postanweisungen und für Postnachnahmesen -
dungen im Verkehr mit den Niederlanden wie folgt festgesetzt: 

I. Gewöhnliche Postanweisungen: 
a) Postanweisungen nach den Niederlanden: 2360 nieder -

ländische Gulden (bisher 1180 niederländische Gulden), 
b) Postanweisungen nach der Bundesrepublik Deutschland 

einschlieblich Berlin (West): 2500 DM (bisher 1 300 DM). 
Il. Postnachnahmesendungen (Brief- und Pakefverkehr): 

a) Postnachnahmesendungen nach den Niederlanden: 
2500 DM (bisher 1 300 DM), 

b) Postnachnahmesendungen nach d. Bundesrepublik Deutsch -
land einschl. Berlin (West): 2360 niederländische Gulden 
(bisher 1180 niederländische Gulden). 

Die Höchstbeträge für fölegraphische Postanweisungen im 
Verkehr mit den Niederlanden bleiben unverändert (1000 nie -
derländische Gulden bzw. 1100 DM). 

2. Osferreich 
Erhöhung der Höchstbeträge im Posfanweisungs- und Post -

nachnahmeverkehr mit Osterreich: 
Mit Wirkung vom 1. Juli 1963 sind die Höchstbeträge im Post -

anweisungs- und Posinachnehmeverkehr mit Osterreich wie folgt 
festgesetzt worden: 

I. Gewöhnliche Postanweisungen: 
a) Postanweisungen nach Osterreich: 17000 Schilling (bisher 

8500 Schilling), 
b) Postanweisungen nach der Bundesrepublik Deutschland 

einschlieblich Berlin (West): 2600 DM (bisher 1280 DM). 
Il. Telegraphische Postanweisungen: 

a) Postanweisungen nach Osferreich: 10000 Schilling (bisher 
8500 Schilling), 

b) Postanweisungen nach der Bundesrepublik Deutschland 
einschlieblich Berlin (West): 2600 DM (bisher 1280 DM). 

IlL Postnachnahmebriefsendungen: 
a) Postnachnahmesendungen nach Osterreich: 75 DM, 
b) Posinachnahmesendungen nach d. Bundesrepublik Deutsch -

land einschlieblich Berlin (West): 8000 Schilling. 
IV. Post nachnahmepakete: 

a) Postnachnahmesendungen nach Osterreich: 2600 DM (bis -
her 1 280 DM), 

b) Postnachnahmesendungen nach d. Bundesrepublik Deutsch -
land einschlieblich Berlin (West): 17000 Schilling (bisher 
8500 Schilling). 

(154) 
Auslandsvermögen und Auslandsschulden 

Anfragsfrist f ür deutsche Vorkriegsvermögen in Südafrika 
verlängert 

(so) Nach Mitteilung der Verwaltung für deutsche Vorkriegs -
vermögen, Pretoria, ist die Frist für die Einreichung von Frei -
gabeanträgen vom 31. Mai 1963 bis zum 31. Dezember 1963 
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verlängert worden. Presseberichten zufolge soll von der süd -
afrikanischen Regierung auf3erdem die Freigabe der restlichen 
200/0 der beschlagnahmten Vermögen - bislang wurden 80°/a 
freigegeben - in Aussicht gestellt werden. 

Deutsch -jugoslawische Warenverkehrs -
verhandlungen abgebrochen 

Das Auswärtige Amt gibt bekannt: 

(155) 

Die deutsch-jugoslawischen Verhandlungen, die am 18. Juni 
1963 in Belgrad begannen und seit dem 28. Juni 1963 in München 
fortgesetzt wurden, sind auf jugoslawischen Wunsch am 13. Juli 
1963 abgebrochen worden. Die Bundesregierung hatte sich zu 
einer Erweiterung des Warenverkehrs auf der bisherigen Grund -
lage bereit erklärt und dazu insbesondere die Übernahme von 
Bürgschaften in beträchtlichem Umfang angeboten. Obwohl sich 
nicht alle jugoslawischen Lieferwünsche erfüllen Iief)en, wäre 
das Ziel der Ausweitung des Handels zwischen beiden Ländern 
zu erreichen gewesen. Die jugoslawische Delegation stellte 
jedoch ein Junktim mit weitgehenden Wiedergutmachungs -
ansprüchen und umfangreichen finanziellen Wünschen her, auf 
das die Bundesregierung nicht eingehen konnte. 

Der Außenhandel im Juni 
und im 1. Halbjahr 1963 (156) 

(so) Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes wurden im 
Juni 1963 von der Bundesrepublik Deutschland einschliefilich 
Berlin (West) Waren im Werte von 4 156 Mill. DM importiert und 
für 4344 Mill. DM exportiert. Das entspricht einer Zunahme um 
0,4°/o bzw. 1,1°/o gegenüber Juni 1962, in dem sich die Ein -
fuhren auf 4140 Mill. DM und die Ausfuhren auf 4297 Mill. DM 
belaufen hatten. Im Vergleich zum Vormonat haben die Au1)en -
handelswerte abgenommen, und zwar bei den Importen um 
356 Mill. DM oder 7,9°/o und bei den Exporten um 824 Mill. DM 
oder 15,90/a. 
Ohne die in den jeweiligen Berichtsmonaten abgerechneten 

Auslandsbezüge von Regierungsgütern ist der Einfuhrwer+ ge -
genüber Juni 1962 um rund SOlo und gegenüber Mai 1963 um 
fast 140/o zurückgegangen. 

Die Auflenhandelsbila'nz ergab im Juni 1963 einen Aktivsaldo 
in Höhe von 188 Mill. DM. Demgegenüber stellte sich der Aus -
fuhrüberschuf im Juni 1962 auf 156 Mill. DM und im Mai 1963 auf 
656 Mill. DM. 

Im 1. Halbjahr 1963 erreichte die Einfuhr einen Wert von 
25,2 Mrd. DM und lag damit um 3,9°/o über der Einfuhr der 
gleichen Vorjahreszeit mit 24,3 Mrd. DM. Ohne die Auslands -
bezüge von Regierungsgütern und die in d'en Angaben für 1962 
enthaltenen Abschreibungen aus den früheren Zollvormerklagern 
ist der Einfuhrwert jedoch nahezu unverändert geblieben. 

Die Ausfuhr übertraf im 1. Halbjahr 1963 mit 27,0 Mrd. DM 
den entsprechenden Vorjahreswerf von 25,9 Mrd. DM um 4,60/o. 
Die AuF)enhandelsbilanz schlofi im 1. Halbjahr 1963 wertmäfig 
mit einem Ausfuhrübe'rsc'hufl von 1,8 Mrd. Dl'4 ab gegenüber 
1,6 Mrd. DM 1962. 
Da die Durchschnittswerte (Preise) der Einfuhr und Ausfuhr 

im 1. Halbjahr 1963 etwas niedriger lagen als in der gleichen 
Vorjahreszeit, ist das Volumen auf Preis-Basis 1954 bei der Ein -
fuhr und Ausfuhr gegenüber dem Vorjahr um etwa 6°/o ge -
stiegen. 

Verschiedenes 

Arbeitsjubiläen (157) 

(p) Wir beabsichtigen, künftig unter „Personalien" in unserer 
Zeitschrift auch Arbeitsjubiläen von verdienten Mitarbeitern 
unserer Mitgliedsfirmen zu erwähnen. In Frage kommen selbst -
verständlich nur 25-, 40- und 50 -jährige Arbeitsjubiläen. Wir 
dürfen unsere Mitglieder bitten, uns deratige Fälle jeweils 
rechtzeitig namhaft zu machen. 

Förder- und 
Fließbandanlagen 
Zur rationellen Förderung von Gütern inner -
halb Ihres Betriebes empfehlen wir: 

Gurt-, Platten- und Kettenförderer 
für das Magazin, zum Sortieren, Verpacken 
usw.; Ausführungen für waagrechte und 
ansteigende Förderung. 

Unser Bau'kastenprinzip gewährleistet ein -
fache Montage u. gute Ausbaumöglichkeit. 

Fließbandanlagen 
mit seitlichen Arbeitstischen. Rückförderung 
im Untertrum, Umkehrstationen usw. 

Rollen- und Rölichenbahnen, Bauteile, 
Fördergurte aller Art 

Die Montage aller Anlagen wird durch un -
sere Fachkräfte vorgenommen. 

Unser Technischer Dienst berät Sie und Ihre 
Architekten gerne. Fordern Sie im Bedarfs -
fall Ingenieurbesuch an. 

A 2000. Gigolo 
Abt. 310 / Förder- und Fließbandanlagen 
8900 A U G S B U R G 2 
Postfach 1 . Fernruf 9166 Fernschr. 05 3853 

MÜNCHEN NÜRNBERG REGENSBURG 
STUTTGART . OBERSCHOPFHEIM / BADEN 

Werbung und Wirtschaft (158) 

Die NÜRNBERGER AKADEMIE FOR ABSATZWIRTSCHAFT ver -
anstaltet unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. G. 
Bergler, Dr. P. W. Meyer, Dipl . -Kfm. W. Oft und Prof. Dr. K. G. 
Specht vom 2. bis 6. September 1963 in Nürnberg das 

„Werbewirtschaftliche Collegium I" 
mit dem Thema 
,,Bewältigt die Werbung die Strukturwandlungen der modernen 

Wirtschaft?" 

Unter anderem werden folgende Fragen behandelt: 
Die neue Wirtschaft uind Gesellschaft - Die neue Rationalität 

(soziologische Rangordnung) des Verbrauchers und seine Wer -
tungen - Die totale Konlku'rrenz im Spiegel der Rechtsordnung 
(der staatlichen Wirtschaftsordnung) - Die unsichtbaren Schran -
ken im Gemeinsamen Markt - Das Marktbild als Ziel moderner 
Werbekonzeption - Verbundwerbung und Ge'meinschaftswer -
buing in der Werbestrategie - Macht von Wort und Bild in der 
Werbung - Auftrag und Verantwortung - Werbung für die 
Mode - die Mode in der Werbung - Die Werbung um dien 
neuen Einzelhandel - Die Markenwerbung im Spannungsfeld' 
neuer Konkurrenzverhältnisse - Probl e me und Entwicklungs -
tendenzen im Bereich der Investitions- und Produktionsgüter -
Werbung - Werbeforschung - Modeforschung - Wunsch oder 
Realität - 

Tendenzen. 
Werbeführung und Werbeberatung. Realitäten und 

Dieses Collegium, das sich an Führungskräfte der Werbe -
wirtschaft aus Unternehmen, Werbeberafungen und Agenturen 
richtet, findet täglich von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr in d'er s 
Bayerischen Landesgewerbeanstalt Nürnberg, Gewerbemuseums -
platz 1, cfcif. - Die Teilnahmegebühr beträgt: 375,— DM. 
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Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an: 
Nürnberger Akademie für Absafzwirtschaft, 85 Nürnberg, 

Franz Brendel, Fürfh/Bay. - 65 Jahre 

Am 28. August 1963 feierte unser Mitglied Herr Franz Brendel, 
Mitinhaber der altbekannten Firma Hans Brendel, Grolhandlung 
und Fabrik optischer Waren in Fürth/Bay., Maistralje 11, seinen 
65. Geburtstag. Nach dem Absolutorium 1914 an der Realschule 

Neutorgraben 17 - Telefon: 33978 - F5 über 06/22028 

Personalien in Fürth/Bay. trat er in den am 1. 1. 1901 von seinem Vater ge -
gründeten Betrieb ein, den er nach dessen Tod 1940 mit seinem 
Bruder zu einer beachtlichen GröF1e wei'fe'ren'twicke'lte'. Der 
Jubilar erfreut sich bei Industrie, Handel und Hand'werk des WIR GRATULIEREN 
besten Ansehens. Trotz seiner starken beruflichen Inanspruch -
nahme setzt er sich stets mit Erfolg für die Belange seiner 
Branche und des Grof'handeIs überhaupt ein. Herr Franz Brendel 
gehört zu den Gründungsmitgliedern unseres Landesverbandes. 
Seif der Gründung unseres Verbandes im Jahre 1946 führt er 

dem Mitglied unseres Vorstands, Herrn Albert Schaller, 
Kempten/Allgäu, Feilbergsfra'f)e 25, zu seiner ehrenvollen Wie-
derberufung zum Arbeitsrichter beim Arbeitsgericht Kempten, 

den verdienten Mitarbeitern unserer Mitgliedsfirma A. Joachimi jr., 
als Vorsitzender die Geschicke des Fachzweiges Optik und Aschaffenburg, Frau Prokuristin Elisabeth Becker und Herrn 
Feinmechanik. In den letzten acht Jahren hat er sich auc'h als Reisenden Franz Seitz zu ihren 40 -jährigen bzw. 25 -jährigen 
Vorsitzender des Fachverbandes der Grof1händler für Optik und Arbeitsjubiläen in ihrer Firma. 
Feinmechanik im Bundesgebiet groF3e Verdienste erworben. Er 

Alfred Frank, Dingolfing - 75 Jahre gehört auch seit langer Zeit dem Vorstand unseres Landesve'r -
bcndes als Mitglied an, ebenso dem Vorstand des Industrie- und 

Am 20.8. 1963 vollendete Alfred Frank, Gründer und Inhaber Handelsgremiums in Fürth/Bay. Des weiteren war er als Ver -
der ältesten gleichnamigen Radiogrofhandlung in Bayern, Dingo! - treter des Grof3handels jahrelang als Arbeitsrichter beim Arbeits -
fing, Villa Waldesruh, das 75. Lebensjahr. Der Jubilar leitet seit gericht Nürnberg ehrenamtlich tätig. 
40 Jahren mit grof)em Erfolg sein Unternehmen. Alle, die ihn Wir wünschen dem Jubilar auch an dieser Stelle weiterhin vor 
kennen, wissen seinen kaufmännischen Weitblick, seine tech - allem Gesundheit und geschäftlichen Erfolg. 
nischen Erfahrungen und seine unermüdliche Tatkraft zu schätzen. 
Im Jahre 1923 kehrte er aus Argentinien zurück, wo er in Buenos 
Aires als Leiter der dortigen Niederlassung eines schwedischen 
Welthandelshauses tätig war und iie1 sich in Dingolfing nieder. 
In Obersee hatte er die Entwicklungsmöglichkeiten des in den 
Anfängen stehenden Rundfunks für Deutschland rasch erkannt. 
Seine stets mit den neuesten Errungenschaften der Technik aus-
gestatteten Werkstätten und sein Laborbetrieb waren immer sein 
Stolz. Heute zählt die Firma Frank zu d'en angesehensten und 
bedeutendsten Fachgrof1handl'ungen in Bayern. Trotz geschäft-
licher Inanspruchnahme findet der Jubilar auch noch Zeit für 
private Interessen. Er ist ein Musik- und Naturfreund und ein 

Heinrich Unfried, München - 60 Jahre 

Am 10. August 1963 konnte Herr Heinrich Unfried, Gründer 
und Alleininhaber unserer gleichnamigen Mitgliedsfirma in 
München 13, Winzererstraf3e 41, seinen 60. Geburtstag feiern. 

Die von Herrn Unfried gegründete pharmazeutische Grof1-
handlung zählt heute mit ca. 150 Mitarbeitern zu den namhaften 
Betrieben in Bayern. Auch im übrigen Bundesgebiet erfreut sich 
die Firma als Speziallieferant für Kamille und Pfefferminze eines 
guten Namens. 

Als langjähriges Mitglied unseres Landesverbandes und stell -
vertretender Vorsitzender des Bayerischen Pharmazeutischen 
Grol)handels hat sich Herr Untried stets für die Bestrebungen 
'unserer Wirtschaftsstufe eingesetzt. 

Wir wünschen dem Jubilar, der sich durch seine ruhige und 

begeiste'rter Tonbandjäger. 
Wir gratulieren Herrn Alfred Frank herzlich und wünschen ihm 

weiterhin vor allem Gesundheit und geschäftlichen Erfolg. 

Firma A. Kreilinger G. m.b.H. Passau - 75 Jahre 
bescheidene Art viele Freunde geschaffen hat, auch an dieser 
Stelle bei bester Gesundheit noch lange Jahre Glück und ge -
schäftlichen Erfolg. 

Am 5. September kann unsere Mitgliedsfirma A. Kreilinger 
GmbH., Passau, L'udwigstral)e 3, 5 u. 7, Grof- und Einzelhandel 
mit Eisen, Eisenwaren, Beschlägen, Werkzeugen, Sanitären Ein -
richtungen und Grof)geräten sowie Hausrat, Glas, Porzellan, 
Kurz- und Spielwaren, auf ein 75 -jähriges Bestehen zurück - 

Georg Werner 60 Jahre 

blicken. j Am 19. August 1963 feiert Herr Georg Werner, Inhaber der 
Firma Web-Waren -Werner in Fürth, Friedrichstral3e 22/24, seinen 
60. Geburtstag. 

Herr Werner hat nach 19 -jähriger kaufmännischer Erfahrung 
am 1. Januar 1936 seine Firma ohne fremde Hilfe mit seiner Ehe -
frau gegründet. Von kleinsten Anfängen des Familienbetriebes 
heraus, durch schwerste Zeiten hindurch mit Energie und FleiF5 
ist heute die Firma Web-Waren -Werner durch ihre beachtliche 
GröF1e in ganz Deutschland bekannt geworden. 
Wir wünschen dem Jubilar weiterhin viel Erfolg und noch viele 

Jahre volle Schaffenskraft. 

Das von Alois Kreilinger sert, von seinem Schwiegervater 
Zink im Jahre 1888 erworbene Kurz- und Galan:fe,riewaren_ 
geschäft wurde durch ihn und seine Frau Claudine zu einem 
schon für die damalige Zeit bedeutenden GraF1- und Einzel-
unternehmen entwickelt. Seit der Zeit des 1. Weltkrieges 
standen ihm die inzwischen verstorbenen Söhne Alois, Franz und 
Konrad tatkräftig bis zu seinem Tod im Jahre 1930 zur Seite. 
Seit 1931 wird das durch Erwerb von Nachbargruind'stücken ver-
gröl)erte und im Waren-Sortiment erweiterte Unternehmen als 
GmbH. von Hans und Walter Kreilinger, den beiden Enkeln di e ' s 
Firmengründers, geleitet. Ihrer Initiative ist es zu verdanken, 
dafi in den letzten Jahren eine Modernisierung und Neugestal-
tung der Laden- und Büroräume durchgeführt wurde und z. Zt. 
eine grofzügige Erweiterung des Grol3handelslagers mit Lager-
haus, Gleisanschlufi und Freilager auf einem 20000 qm groFen 

Otto Ellerich, München f 

Nach RedaktionsschluI erreichte uns die Nachricht, dat3 am 
18. 8. 1963 unser Mitglied, Herr Otto Ellerich, Mitinhaber der 
Firma Christian Ellerich GmbH in München 9, Schwanseestr. 71a Grundstück in Angriff genommen isl. 

Wir gratulieren unserer Mitgliedsfirma, die über Bayern hinaus 
sich eines ausgezeichneten Rufes erfreut, auch an dieser Stelle 
herzlich zu ihrem Jubiläum und wünschen ihr eine weitere Auf- 

- eine der bedeutendsten Hohlglas- und Keramikgrol)handlun -
gen Bayerns'—, im Alter v o n 52 Jahren nach schwerer Krank -
heft vers+orben ist. 
Wir werden Herrn Ellerich ein ehrendes Andenken bewahren. wärtsentwicklung. 

Mitarbeiter dieser Nummer: 

= RA Jaumann, la = Dipl. Kfm. Lampe, p = ORR Pf rang, sa = Dr. Schobert, 
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Arbeitgeberfragen 

Beginn der Zahlung 
des Krankengeldzuschusses (159) 

(j) Immer wieder werden an uns Fragen gerichtet, ab wann der 
Krankengeldzuschut5 zu bezahlen ist. 
Gemäf § 1, Abs. 1, Satz 4 des Gesetzes zur Verbesserung 

der wirtschaftlichen Sicherung der Arbeiter im Krankheitsfalle 
(Krankengeldzuschut5gesetz) Ist der Zuschuf bis zur Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit von 6 Wochen für die Tage zu zahlen, für die 
der Arbeiter Kranken- oder Hausgeld aus der gesetzlichen Kran -
kenversicherung oder die entsprechenden Leistungen aus der 
gesetzlichen Unfallversicherung erhält. 

Für den Beginn des vom Arbeitgeber zu leistenden Kranken -
geldzuschusses kommt es also darauf an, von welchem Tage an 
der Arbeiter Krankengeld erhält. Hierzu bestimmt der § 182, 
Abs. 3 RVO, dat5 bei Arbeitsunfall oder Berufskrankheit im Sinne 
der gesetzlichen Unfallversicherung Krankengeld von dem Tage 
an gewährt wird, an dem die Arbeitsunfähigkeit ärztlich festge -
stellt wird. Im übrigen vom darauf folge;nden Tage an. Das be -
deutet, daF5 bei einer normalen Erkrankung, die weder auf einen 
Arbeitsunfall, noch auf eine Berufskrankheit zurückzuführen ist, 
das Krankengeld von dem auf die Feststellung der Arbeitsunfä -
higkeit folgenden Tage gewährt wird. Er kommt dabei nicht auf 
das Datum von dem ab Arbeitsunfähigkeit besteht an, sondern 
auf den Tag, an dem die Arbeitsunfähigkeit festgestellt ist. 
Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: 
Der Arbeitnehmer ist am 6. März arbeitsunfähig krank geschrie -
ben, wobei der Arzt als Beginn der Arbeitsunfähigkeit den 
5. März bescheinigt. Ab 7. März erhält der Arbeitnehmer Kran -
kengeld. Das gilt auch dann, wenn der Arzt die Arbeitsunfähig -
keit am 6. März erst nach Feierabend des Arbeitnehmers festge -
stellt hat. Dieser Tag wird dann mitgerechnet. Da der Arbeitneh -
mer erst ab 7. März Krankengeld erhält, erhält er auch erst ab 
7. März den Krankengeldzuschul3. In diesem Zusammenhang er -
innern wir daran, da( der Zuschu1 erst nach vierwöchiger un -
unterbrochener Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber ge -
währt wird. Arbeitnehmer, die vor Ablauf von 4 Wochen krank 
werden, haben demnach keinen Anspruch auf Zahlung des Kran -
kengeldzuschusses innerhalb der ersten 4 Wochen. 

Einberufung von Wehrdienstpflichtigen (160) 

(j) In letzter Zeit häuften sich die Meldungen, dat5 kurzfristige 
Einberufungen zum Wehrdienst erfolgt sind und den befroffe,ien 
Betrieben dadurch besondere Schwierigkeiten verursacht wur -
den. Aufgrund von Vorstellungen beim Bundesminister für Ver -
teidigung, dat5 die in § 13 der Musterungsverordnung für Ein -
berufungen vorgesehene 4 -Wochen-Frist als Mindestfrist in je -
dem Fall eingehalten werden müfte, die Einberufungen tunlichst 
jedoch mit einer längeren Frist erfolgen sollten, hat der Minister 
mit Schreiben vom 13. 8. 63 wie folgt geantwortet: 

‚‚Ich verkenne nicht die Schwierigkeiten, die sich für die 
Wirtschaft ergeben, wenn die Einberufungsbescheide der zum 
Grundwehrdienst heranstehenden Wehrpflichtigen verhältnis -
mäf 3 ig kurzfristig zugestellt werden. Die in § 13 Abs. 4 Satz 3 
der Musterungsverordnung vorgeschriebene 4 -Wochen - Frist 
wird grundsätzlich eingehalten. Ausgenommen sind nur die Fälle, 
in denen Wehrpflichtige nach vorheriger Unterrichtung als Ersatz 
für Ausfälle gemäI § 13 Abs. 4 Satz 4 der Miusterungsverord -
nung kurzfristig einberufen werden. Die Wehrersatzbehörden 
sind darüber unterrichtet, daf die Frist nicht nach Belieben 
manipulierbar Ist. Der Hinweis auf die Solivorschriff geht fehl. 

Ich habe bereits in der Vergangenheit die Wehrersatzbehör -
den wiederholt angewiesen, die Wehrpflichtigen möglichst mit 
einer längeren als der in § 13 Abs. 4 Satz 3 aaO vorgeschriebe -
nen Frist einzuberufen. Diese Anordnung hat sich leider nicht 
immer durchführen lassen, weil die Bedarfsanforderungen wegen 
der im Stadium des Aufbaus der Bundeswehr bestehenden orga -
nisatorischen Schwierigkeiten vielfach nicht rechtzeitig genug 

vor den jeweiligen Einberufungsterminen vorgelegt werden 
konnten. Nunmehr habe ich aber erneut Schritte unternommen, 
um eine frühere Vorlage der Bedarfsanforderungen und damit 
längere, die Belange der Wirtschaft berücksichtigende Einbe -
rufungsfristen zu erreichen. Ich hoffe, dat5 in absehbarer Zeit 
insoweit Ihren durchaus berechtigten Wünschen Rechnung ge -
tragen werden kann. 

Soweit es sich um Einberufungen zu Wehrübungen handelt, 
mag es zutreffen, dat5 bei diesen die 4 -Wochen-Frist nicht 
immer eingehalten werden konnte. Hierbei kann es sich jedoch 
nur um Einzelfälle handeln. Die Ursache liegt darin, dat5 die Ter -
mine für die Wehrübungen den Kreiswehrersafzämtern auch 
wieder wegen bestehender organisatorischer Schwierigkeiten 
verschiedentlich nicht rechtzeitig genug bekanntgegeben wer -
den. Für die Zukunft kann jedoch damit gerechnet werden, dat5 
auch bei Einberufungen zu Wehrübungen in allen Fällen genü -
gend lange Fristen eingehalten werden." 
Wir bitten, sich bei künftig etwa auftretenden Schwierigkeiten 

auf diese Aut5erung des Bundesministers für Verteidigung zu be -
rufen. 

UK-Stellung (161) 

(gr) In Art. 98, 5/63 dieser Zeitschrift vom 31. Mai 1963 ist be -
reits zu den Fragen der Zurückstellung und Una'bkömmlichstel -
lung vom Wehrdienst (§ 12, Abs. 4, Ziff. 2, § 13 Wehrpflicht -
gesetz) Stellung genommen worden. Auf das Verfahren bei der 
Una'bkömmlichstellung konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
im einzelnen eingegangen werden, weil die bayer. Verordnung 
zur Durchführung der Verordnung über die Zuständigkeit bei der 
Unabkömmlichstellung noch nicht ergangen war. 

Es darf hier nochmals darauf hingewiesen werden, dat5 die 
Unabkömmlichstellung dem Interessenausgleich zwischen Bun -
deswehr und Wirtschaft dient, Da eine Unabkörnmlichstellung 
nur dann in Betracht kommt, wenn der Wehrpflichtige für die 
von ihm ausgeübte Tätigkeit nicht entbehrt werden kann und 
die Weiterführung des Betriebes ernstlich gefährdet würde, Ist 
dringend eine eingehende Begründung dieses sogen. Antrages 
zu empfehlen. Es ist an sich nicht richtig, hier von einem Antrag 
zu sprechen. Es handelt sich nämlich nicht um einen Antrag im 
technischen Sinne; denn antragsberechtigt ist weder der Arbeit -
geber noch der Arbeitnehmer. Es können lediglich Wehrpflich -
tige bei der vorschlagsberechtigten Behörde für eine UK-Stel -
lung benannt werden. Aus diesem Grunde haben Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer auch nicht die Möglichkeit, gegen eine die 
UK-Stellung betreffende Entscheidung mit Rechtsmitteln vorzu -
gehen, da sie nicht geltend machen können, in ihren Rechten 
verletzt zu sein. Denn Zweck der UK-Stellung ist es wie aus -
geführt - einen Interessenausgleich zwischen Bundeswehr und 
Wirtschaft herbeizuführen. 

Nunmehr ist am 1.6. 1963 die bayer. Verordnung zur Durch -
führung der Verordnung über die Unabkömmlichstellung in Kraft 
getreten (GVBI y. 30.5. 63, Nr. 10, S. 121). Darin sind die vor -
schlagsberechtigfen Behörden bestimmt. 

Vorschlagsberechtigte Behörde ist für alle Betriebe, die in den 
Zusfäindigkeitsbereich der Industrie- und Handelskammer oder 
der Handwerkskammer fallen, die Regierung. D. h., daIs für alle 
Betriebe des Gro!- und Autenhandels immer nur die Regierung 
zuständig ist. ' 
Um das Verfahren zu vereinfachen und zu beschleunigen, em -

pfiehlt es sich jedoch, die sogen. „Anträge" weiterhin in zwei -
facher Ausfertigung auf den bei der Kammer vorrätigen Antrags -
formularen mit eingehender Begründung wie bisher an die Kam -
mer zu richten, die dann die Anträge mit ihrem Gutachten an 
die Regierung weiterleitet. Natürlich kann dieser Antrag auch 
bei der vorschlagsberechtigten Behörde selbst, also bei der zu -
ständigen Regierung, eingereicht werden, da diese verpflichtet 
ist, eine Stellungnahme der zuständigen Industrie- und Handels -
kammer bzw. Handwerkskammer einzuholen. Dies wird aber in 
der Regel das Verfahren verzögern. 

Alle Betriebe sollten sich, wenn ein Jahrgang aufgerufen wird, 
vergewissern, welche Betriebsangehörigen dabei erfat5t werden. 
Es ist auch zweckmät5ig, wenn sich die Arbeitgeber nach der 

2 
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Musterung von dem Tauglichkeitsgrad und dem voraussichtli -
chen Einberufungsterniin unterrichten lassen, da nämlich in Frie -
denszeiten alle Wehrpflichtigen mit Tauglichkeitsgraden I bis III 
zum Wehrdienst einberufen werden können. 

Weiterhin sollte bereits zu diesem Zeitpunkt überlegt werden, 
wie der Wehrpflichtige während der Ableistung des Grundwehr -
dienstes durch Einarbeitung anderer Arbeitskräfte bzw. Neuein -
stellung ersetzt werden 'kann. Eine UK-Stellung lediglich aus dem 
Gesichtspunkt der allgemein bekannten schwierigen Arbeits -
marktlage heraus is} kaum erreichbar. Es mul' vielmehr für den 
Betrieb eine unzumutbare Härte gegeben sein, d. h. daF der 
Wehrpflichtige für das Betriebsgeschehen tatsächlich unentbehr -
lich ist und sein Ausfall die Weiterführung des Betriebes ernst -
lich gefährdet. Diese Voraussetzungen müssen eingehend be -
gründet werden. 

Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen bei diesem Ver -
fahren darf auf Artikel 98, Heft 5/63 dieser Zeitschrift Bezug 
genommen werden. 

Sozialversicherung 

Bewertung von Sachbezügen (162 

(gr) Nach der Verordnung des Bayerischen Staatsministeriums 
für Arbeit und soziale Fürsorge y. 11. 3. 63 bemift sich der Wert 
der Sachbezüge für Zwecke der Sozialversicherung für das Ka -
lenderjahr 1963 nach der Verordnung über die Festsetzung des 
Wertes der Sachbezüge in der Sozialversicherung für das Kalen -
derjahr 1962v. 21. 12. 61. 

Für die Bewertung der vollen freien Station (einschl. Woh -
nung, Heizung und Beleuchtung) gelten folgende Sätze: 
I a) Arbeitnehmer, soweit sie nicht unter die Stufen b und c 

fallen, in der Bewertungsgruppe 
I li Ill 

monatlich DM 117,— DM 111,— DM 102, — 
wöchentlich DM 27,30 DM 25,90 DM 23,50 
täglich DM 3,90 DM 3,70 DM 3,40 

b) Für jugendliche Arbeitnehmer und Lehrlinge bis zum voll -
endeten 18. Lebensjahr in der Bewertungsgruppe 

Il 
90,— 
21,— 
3,— 

ill 
90, — 
21, — 
3,— 

monatlich DM 90,— 
21,— 
3,— 

DM DM 
wöchentlich DM DM DM 
täglich DM DM DM 

c) Angestellte mit Diensten höherer Art, z. B. Ärzte, Apotheker 
usw. sowie alle Angestellten, die nur wegen Uberschreitung 
der iahresarbeitsverdiertstgrenze der Angestelltenversiche -
rungspflichf nicht unterliegen, in der Bewertungsgruppe 

I Il ill 
monatlich DM 150,— DM 135,— DM 120, — 
wöchentlich Dlvi 35,— 

5,— 
DM 31,50 DM 28, — 

4,— täglich DM DM 4,50 DM 
Unter Bewer+ungsgruppe versteht man die OrtskIasseneintei -
lung ähnlich wie in Tarifverträgen. Eine Aufzählung der Orte 
hinsichtlich der Einteilung in die verschiedenen Bewerfungs -
gruppen erscheint hier nicht nötig, da sie aus den angegebe -
nen Gesetz- und Verordnungsblättern zu entnehmen ist. 
Bei teilweiser Gewährung von freier Station sind anzusetzen: 
a) Wohnung ohne Heizung und Beleuchtung 
b) Heizung und Beleuchtung /20 

c) erstes und zweites Frühstück je 1 / 10 
d) Mittagessen 2/ 

10 

e) Nachmittagskaffee ' /to 

f) Abendessen 2/ der 
in Ziffer I bezeichneten Sätze. 

Dies gilt auch, wenn in einem Tarifvertrag, einer Betriebsver -
einbarung oder in einem Arbeitsvertrag für die Sachbezüge 
höhere oder niedrigere Werte festgesetzt sind. 

II Hinsichtlich des Lohnsteueirabzugs vom Arbei+slohn gilt § 19 
der zweiten Lohnabzugsverordnung y. 24.4. 1942 (Reichsge -
setzblalt Teil I Seite 252). Danach sind Lohnsteuer- und Sozial -
versicherungsbeiträge grundsätzlich von der gleichen Bemes -
sungsgrundlage zu berechnen. 

Wie oft 
schreiben Sie jeden Auftrag ab? 

Bestätigung, Lagerauftrag, Rechnung 
Versandanzeige, Lieferschein, Etiketts 

Abschreiben ist teuer, verzögert die 
Lieferung und verursacht Fehler. Deswe -
gen benutzen immer mehr Großhändler 

oMm 
für Auftragswesen und Fakturierung 

Positionsweise Auftragszergliederung 
für Statistik und Einkaufsdisposition. 
Kontrolle und Abwicklung des Auftrags -

rückstandes bei Teillieferungen. 
Schnellerer Versand . Terminplanung 

Fehlerverhütung 

Näheres erfahren Sie unverbindlich 
von unserer Abteilung 33 F. 

o m 
1 Berlin 42 Tempelhof 

in diesem Zusammenhang ist auf eine Entscheidung des Bun -
desfinanzhofes hinzuweisen, wonach auch trotz Nichtgewäh -
rung des zweiten Frühstücks und des Nachmittagskaffees der 
volle Satz für freie Kost und Wohnung zugrunde gelegt wer -
den muf, d. h., daF1 kein Abzug v o m Arbeitslohn gemacht wer -
den darf, der eine Verminderung der Lohnsteuer zur Folge 
hätte. 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Unverschuldetes Unglück (163) 

(j) Bekanntlich ist kaufmännischen Angestellten das Gehalt nur 
im Falle eines unverschuldeten Unglücks bis zur Dauer von 6 
Wochen fortzuzahlen. Gleiches gilt für die Zuschufzahlung zum 
Krankengeld bei gewerblichen Arbeitnehmern. Das Bundesar -
beitsgericht hat mit Urteil vom 5. 4. 1962 -

zum Ausdruck gebracht, daly ein Unglück - 

2 AZR 182/61 - 

also eine Krank -
heit - dann verschuldet Ist, wenfri es „auf einen gröblichen 
Versfof gegen das von einem verständigen Menschen im eige -
nen Interesse zu erwartende Verhalten zurückzuführen Ist." 

(164) 
Bezahlung nur tatsächlich geleisteter Arbeit 

(j) Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichfs vom 7. 6. 1963 
- 1 AZR 235/62 - haben Jugendliche unter 18 Jahre, die nach 
dem Jugendarbeifsschutzgesetz nur 8 Stunden am Tage arbeiten 
dürfen und damit in der 5 -Tage-Woche nur 40 Arbeitsstunden 
erreichen können, lediglich Anspruch auf Bezahlung dieser tat -
sächlich geleisteten Arbeitszeit. Tariflich festgesetzte, höhere 
Monatsgehälter sind nur dann zu zahlen, wenn die tarifliche und 
gesetzlich zulässige Arbeitszeit im vollen Umfang geleistet wurde. 
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Wegen Umorganisation preiswert zu verkaufen 

Fakturiermaschine 
Siemag Multiquick 

Baujahr 1959 
mit 3 Speicherwerken 
Listenpreis DM 13.000. -

Anfragen unter Chlffre300 on Buchdruck. J. Bierl M ü nchen 13 Zleblondstr. 5 

Kündigung des Arbeitsvertrages 
vor Aufnahme der Arbeit (165) 

(j) Mit Urteil vom 18. 10. 1962 hat das LAG Düsseldorf die Zu -
lässigkeit einer Kündigung vor Antritt der eigentlichen Beschäf -
tigung ausgesprochen. Damit ist eine nicht unwesentliche Streit -
frage geklärt. Ein Arbeitsverhältnis kann, wenn es nach dem 
Vertrag erst von einem in der Zukunft zu liegenden Zeitpunkt 
beginnen soll, auch schon vor diesem Zeitpunkt unter Einhaltung 
der Kündigungsfrist oder bei wichtigem Kündigungsgrund frist -
los aufgelöst werden. Die Kündigungsfrist läuft dann vom Zu -
gang der Kündigung und nicht erst vom Zeitpunkt des Verein -
barten Dienstantritts. 

Steuerfragen 

12. Umsatzsteueränderungsgesetz (166) 

Im Bu'ndessfeuerblatt Teil I Nr. 15 vom 28. 6. 1963 ist der Text 
des 12. Umsatzsteueränderungsgesetzes vom 16. Mai 1963 abge -
druckt. 
Das Gesetz beinhaltet eine Neuregelung der Besteuerung 

der Einfuhr von Gegenständen in das Inland (Ausgleichssteuer), 
welche im § 7 Abs. 4, 5 und 6 neugeregelt wird. 

Die Ausgleichssteuer beträgt generell 4°/o, sie ermäfigt sich 
für die Einfuhr 
1. von Nahrunsfetten (Butter, Butterschmalz, Margarine, Kunst -

speise- und Plattenfette, pflanzlichen Ole) und Zucker auf 
3°/a, 

2. für landwirtschaftliche Erzeugnisse entsprechend Anlage 3 zu 
§ 7, auf 2 1 / 2 0/a, 

3. für landwirtschaftliche Erzeugnisse gemä13 Anlage 4 zu § 7, 
auf 2 0 /a, I I 

4. von Getreide; von Mehl, Schrof oder Kleie von Getreide 
und von daraus hergestellten Backwaren; von Graupen, 
Grüfze, Kernen oder Flocken von Getreide sowie von Gries 
und Teigwaren, sowie von Frischmilch, entrahmter Milch und 
Buttermilch auf 11 / 2 0 / 0 , 

5. von gekrempelter oder gekämmter Wolle und von gekrem -
pelten und gekämmten feinen und groben Tierhaaren auf 1 0/0. 

Die Ausgleichssteuer erhöht sich für die Einfuhr 
1. von Waren gemäf) Anlage 5 zu § 7 auf 6°/a, 
2. von Waren gemäf Anlage 6 zu § 7 auf 8°/a. 

Die genannten Anlagen 3-6 zu § 7, Abs. 4, 5 und 6 des 
Umsatzsteuergesetzes sind im oben zitierten Bundessfeuerblatf 
abgedruckt. Auf Anforderung sind wir gerne bereit, Ihnen die 
gewünschten Anlagen zu übersenden. 

Falsche Auskünfte (167) 

seitens der Finanzämter führten bisher nur denn zur Bindung der 
Verwaltung an die falschen Auskünfte, wenn sie der zuständige 
Sachbearbeiter in schriftlicher Form erteilt hat. 

Diese Beschränkung hat inzwischen der 4. Senat des BFH 
dankenswerterweise aufgehoben (Urteil vom 17. 8. 1961 IV 
176/59 S im Bundessteuerblatt 1962/111 Seite 107). Der Bundes -
finanzhof steht auf dem Standpurk+, da15 die Mündlichkeit der 
falschen Belehrung nur bedeutsam für den Nachweis der Fehl -
beratung ist. Wenn diese Tatsache aber unstreitig ist, genügt 

auch die Mündlichkeif. Auch die Beschränkung auf d'en speziell 
zuständigen Sachbearbeiter ist übertrieben und nicht mehr zu 
fordern. Gerade der rechfsunkundige Steuerzahler mu1) sich 
darauf verlassen können, de13 ihn beim Finanzamt ein zuver -
lässiger und richtiger Rat erteilt wird, weil die Auskunft „von 
Trägern staatlicher Autorität" ausgeht. Keinesfalls darf ein 
Steuerbürger irgendwie darunter leiden, so führt der BFH weiter 
aus, wenn ihm von Amtsträgern unzutreffende Auskünfte erteilt 
werden. 

Nochmals: Beförderungssteuer für den 
Werkfernverkehr (168) 

(p) In Artikel 132, Heft 7/63 dieser Zeitschrift haben wir den -
jenigen Mitgliedern, die gegen ihnen zugegangene Beförde -
rungssfeuer-Festsetzungsbescheide im Hinblick auf die vor dem 
Bundesverfassungsgericht erhobene Verfassungsbeschwerde vor -
sorglich Einspruch eingelegt haben, empfohlen, diese Einsprü -
che, unter gleichzeitiger Antragstellung auf Kostenbefreiung, 
zurückzunehmen. 

Hiezu möchten wir ergänzend mitteilen, dat) inzwischen der 
Bundesfinanzminister an die Oberfinanzdirekl'ionen und Finanz -
ämter folgende Anweisung erlassen hat: 
1. Die Finanzämter haben den in Betracht kommenden Unter -

nehmern unter Hinweis auf die Entscheidung des Bundesver -
fassungsgerichtes anheimzustellen, die Einsprüche zurückzu -
nehmen oder mitzuteilen, ob die Einsprüche aus anderen 
Gründen aufrechtterihalten werden. Dabei ist darauf hinzu -
weisen, dat) im Falle der Rechtsmiffelrückna:hme nach § 311 
Abs. 3 AO nur die Hälfte der Rechtsmittelg'ebühr 
erhoben wird. 

2. ErlaF der Recht smittelkosfen nach § 319Abs. 1 AO 
kann grundsätzlich nicht gewährt werden. Die Unternehmer 
muf3ten bei Einlegung des Rechtsmittels von vornherein auch 

eine für sie ungünstige Entscheidung des Bundesverfas -
sungsgerichfes und damit auch einen erfolglosen Ausgang 
des eigenen Rechtsmittels und das hiermit zwangsläufig ver -
bundene Kostenrisiko in Rechnung stellen. Im -Einzelfall kön -
nen jedoch Rechtsmiltelkosten auf Antrag nach § 319 
Abs. 3 AO in Verbindung mit § 131 AO ganz oder teilweise 
erlassen werden, wenn ihre Einziehung aus wirtschaftlichen 
(finanziellen) Gründen unbillig wäre. 

3. Wird weitere Aussetzung der Entscheidung im 
Hinblick auf den Vorlagebeschluf) des Finanzgerichtes Rhein -
land-Pfalz vom 13. 11. 1962 beantragt, so Ist dem unter Vor -
behalt des jederzeitigen Widerrufes zu entsprechen, wenn 
die Steuerfestsetzungen durch dieses Verfahren berührt wer -
den können. Dabei ist auf die Kostenfolgen' im Falle des 
Unterliegens hinzuweisen. 

Berufsausbildung und 
-förderung 

DIHT fordert Verbesserung der 
Berufsausbildung (169) 

(la) Die wachsenden Personalanforderungen der Bundeswehr 
zwingen die Wirtschaft, mit weiter zunehmenden Schwierigkei -
ten bei der Beschaffung von Arbeitskräften fertig zu werden. 
Bei der angestrebten Erhöhung der Deutschen Streitkräfte auf 
750.000 Mann müften nochmals mindestens 350.000 Arbeitskräfte 
aus der Wirtschaft herausgezogen werden. Diese Entwicklung 
Iäft nach Ansicht des Deutschen Industrie- und Handelstages die 
Verbesserung der Berufsausbildung als besonders vordringlich 
erscheinen. 

Aus einer Übersicht geht hervor, dat) bei dein 81 Industrie -
und Handelskammern der Bundesrepublik 1962 die Zahl der 
Ausbildungsverhältnisse um rund 1 0 /o aus 725.000 zurückgegan -
gen ist. Dies wird in erster Linie auf die Tendenz zur Verlänge -
rung der Schulzeit zurückgeführt. Der Handelstag ist der Auf-
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fassung, daf die Ausbildung im Betrieb am besten den wachsen -
den Anforderungen der Wirtschaft gerecht werden kann. Dieser 
Erkenntnis sollte bei der Neufassung des Gesetzes über die 
Berufsausbildung Rechnung getragen werden. 

Die gewerbliche Wirtschaft wendet jährlich für den gesamten 
Bereich der Berufsausbildung rund 2,5 Milliarden DM auf. Neben 
den Bemühungen, die normale Schulbildung wieder auf das alte 
Niveau zu heben, mull nach Ansicht der Kammern auch die Lage 
der Berufsschulen verbessert werden, die vielfach noch Stief -
kinder des Schulwesens seien. In d'en Berufsschulen fehlten rund 
6.000 Lehrer, so wird erklärt. 

(170) 

Lehrlingswerbung - nicht empfehlenswert 

Ein in Bonn erscheinende Beratungs-Bericht empfiehlt seinen 
Beziehern „gezielte Malnahmen für den Herbst" bei der Lehr -
lingswerbung. In diesen Empfehlungen hei13t es u. a.: „Besuchen 
sie Schulen, Sportvereine und Jugendgruppen. Sprec'he'n sie mit 
den Leitern und Lehrern und machen sie diese zu ihren Bundes-' 
genossen. Sprechen sie mit den Redaktionen von Zeitungen, 
Regionalrundfuink und -Fernsehen, sofern ihr Unternehmen ein 
interessantes Thema für eine Reportage zu bieten hat. Lassse'n 
sie von sich aus die Offerstlichkeit wissen, dalI sie Lehrlinge 
suchen. Benützen sie dafür Zeitungsanzeigen, Kinowerbung, 
Handzettel und Anschläge, Spannen sie die Angehörigen ihres 
Unternehmens ein - sie können sich bei Verwandten, Nachbarn 
und Freunden umschauen und vielleicht einen „guten Fang" 
machen. 

Leider dürfte die Befolgung solcher Ratschläge die Zahl der 
Lehrstellenbewerber kaum vermehren. 

Lehrlinge und Anlernlinge (171) 

(la) Nach den jährlichen Erhebungen des Bundesarheitsminisfe -
steriu'ms sowie aus den Unterlagen der Industrie- und Handels -
kammern, der Handwerkskammern, der Bundesbahn und Bundes -
post sowie anderen Stellen, sind für das Jahr 1961/1962 insge -
samt 1.197.000 in der Ausb'ildulng befindliche Lehr- und Anlern -
linge erfallt worden. 

Die Mädchen haben davon einen Anteil von 34,2°/ s . Sie stel -
len auch 88,59/ 0 der An;lernlinge, die insgesamt nur 3,20/s aus -
machen. 

Bei den Industrie- und Handelskammern werden etwa 5 1 0 / o 
der männlichen und 71,6°/ a der weiblichen Lehrlinge geführt, 
während bei den Handwerkskammern ca. 42°/ a der männlichen 
und 22,9°/ a der weiblichen Lehrlinge eingetragen sind. 

Ende 1956 hatte die Zahl von 1,46 Mill. Lehrlingen und 
Anlernlingen, die der Wirtschaft zur Verfügung standen, den 
Höchststand erreicht. Seither ist laufend ein Trend nach unten 
feststellbar. 

Individuelle Förderung der beruflichen 
Fortbildung erfolgreich (172 

(la) Nach Mitteilung des Bundesministeriums für Arbeit und 
Sozialordnung ist das im Juli vergangenen Jahres vom Bundes -
minister für Arbeit und Sozialordrung geschaffene Programm 
zur Förderung der beruflichen Fortbildung etn voller Erfolg 
geworden. Im Rahmen dieses Programms, das allgemein als eine 
bedeutsame Malnahme moderner und fortschrittlicher Sozial -
politik anerkannt wird, können an Facharbeiter und Angestellte 
zur Teilnahme an beruflichen Fortbildungslehrgängen beacht 1 
liche finanzielle Beihilfen gewährt werden. 

Die statistischen Ergebnisse des ersten Jahres sind jetzt von 
den Arbeitsämtern, in deren Händen die Durchführung des Pro -
gramms liegt, vorgelegt worden. Danach gingen in den ersten 
12 Monaten insgesamt 26.136 Beihilfeanträge ein, das sind 
durchschnittlich 2.178 Arträge im Monat. Davon sind in 9718 
Fällen Beihilfen in einem Gesamtbetrag von DM 15 133.765 Mio 
bewilligt worden', das sind pro Antrag rund DM 1.550.—. Ca. 
8000 Anträge sind noch anhängig; etwa 8000 Anträge mul ) ten 
abgelehnt werden oder haben sich anderweitig, teilweise durch 
Rücknahme der Anträge, erledigt. 

Der Großhandel, seine 
Kunden und Konkurrenten 

Ringbildung im Großhandel (173) 

Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 24. 8. 1963 entneh -
men wir folgenden Beitrag, dem wir selbst nur wenige Bemer -
kungen hinzufügen möchten: 

,,In den Sparten Hausrat, Eisenwaren und Haushaltsgroß -
gerate verstärkt sich die Ringbildung von Großhändlern. Die 
Großhändler bilden zum Einkauf von Massenartikeln Gemein -
schaften (zum Teil in fester Rechtsform), in denen sie die Auf -
träge der einzelnen Mitglieder zusammenfassen, um dann mit 
der konzentrierten Bestellung bei der Industrie günstigere 
Konditionen herauszuhandeln. Diese Form der Zusammenarbeit 
im einzelwirtschaftlichen Großhandel ist jetzt vom genossen -
schaftlichen Großhandel kritisiert worden. Der Vorstandsvor -
sitzende der Einkaufsgenossenschaft Nordsüd-Nürnberger Bund, 
Dr. Müller, sagte vor Journalisten, bei allem Bemühen, gegen -
über dem einzelwirtschaftlichen Großhandel loyal zu sein, 
müsse er gegen die Ringbildung Bedenken anmelden. Es sei zu 
bezweifeln, daß die Zusammenfassung von Aufträgen durch 
Großhandelsringe den Herstellern wesentliche Ersparnisse be -
scheren. Die Fabrikanten müßten es sich im Geschäftsverkehr 
mit Großhandelsringen vor allem überlegen, ob ihre Kalku -
lationen überhaupt noch stimmen, wenn die einzelnen Händler 
des linges, ob sie große oder kleine Mengen bestellten, Spitzen -
rabatte erhielten." 

Es ist wirklich erstaunlich: Ausgerechnet dem einzelwirtschaft -
lichen Grof 1 handeI wird es verargt, wenn er in Abwehr gegen -
über Verbund-Organisationen in anderen Wirtschaftsstufen nun 
seinerseits versucht, seine Existenz durch Einkaufszusammen -
schlüsse zu sichern! Der Grof)handel steht in harter Konkurrenz 
mit ZusammenschluF5formen des Einzelhandels, mit Grobbetrie -
ben des Einzelhandels, mit Einkaufsgeinossenschaffen des Hand -
werks, dem genossenschaftlichen GroFhandel (der seinerseits 
doch durchaus nicht verbund-feindlich ist) sowie mit direkt -
liefernder Industrie. Der einzelwirtschaftliche Grolhand'el freut 
sich keineswegs über diese T e ndenz zum Verbund, da der 
echte Grobhändler sich immer am wohlsten fühlt, wenn er seine 
Dispositionen als Unternehmer in Freiheit und Unabhängigkeit 
treffen kann. Kann man es ihm aber verübeln, daF er sich nur 
in gleichen Organisationsformen konkurrenzfähig zu erhalten 
sucht, gegen die er vielfach als einzelner machtlos Ist? 
Auch unser Landesverband ist nicht glücklich über diese 

Entwicklung. Er hat ja auch immer wieder versucht, die Dinge 
. B. dadurch zu steuern, daF der funktionsechte Grolhandel 

durch Funktionsra'batte in die Lage versetzt wird, seine not -
wendigen Aufgaben zu erfüllen. Leider wird vielfach seitens der 
Lieferanten und Kunden des Grofhandels nicht erkannt, dalI der 
Grofhandel eine dynamische und kostengünstige Vertriebsmög -
lichkeit bzw. Einkaufsmöglichkeit darstellt, deren sich Lieferan -
te;n und Kunden zu ihrem Vorteil bedienen können. Bei der nun -
mehr sich abzeichnenden Entwicklung kann man sich daher nur 
auf den Standpunkt stellen: Gleiches Recht, gleiche Chancen, 
gleiche Möglichkeit der Verbundorganisation für Alle, also auch 
für den einzelwirtschaftlichen Grollhaindel. 
Was meinen Sie dazu? 

Rationalisierung 

Offene - Posten - Buchhaltung (174) 

(sr) Im Einvernehmen mit dem Bundesminister der Finanzen und 
den Bundesministern der anderen Bundesländer hat das Finanz -
ministerium Nordrhein-Westfalen in einem Erlall vom 10. 6. 1963 
die Voraussetzungen für de Anerkennung der Offenen-Posten -
Buchhaltung als ordnungsrnäige Buchführung umrissen. Dieser 
Erlall, der im Bu:ndessteuerblaft Teil II veröffentlicht werden wird, 
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dürfte die weitergehenden Anforderungen der Oberfinanz -
direktion München gegenstandslos machen. Der Erlaf hat folgen -
den Wortlaut: 

„Im Rahmen der Rationalisierung des Rechnungswesens gehen 
Unternehmen dazu über, das Kontokorrentbuch mit der konten -
mäfigen Darstellung des unbaren Geschäftsverkehrs' mit den 
einzelnen Geschäftsfreunden in Form einer Offene-Posten-Buch -
haltung zu führen. Bei der Offene-Posten-Buchhaltung wird der 
unbare Geschäftsverkehr weiterhin auf dem Kon+okorrentkonto 
(Debitoren- und Kreditoren-Sachkonto) gebucht. Es wird jedoch 
auf die Führung der besonderen Personenkonten des Konto -
korrenibuches in der herkömmlichen Form verzichtet; ihre 
Funktion, den Kaufmann über den Stand seiner Forderungen und 
Schulden gegenüber seinen Geschäftsfreunden auf dem laufen -
den zu halten, wird von einer geordneten Ablage der nicht aus -
geglichenen Rechnungen übernommen. Gleichzeitig kann die 
grundbuchmät)ige Aufzeichnung des unbaren Geschäftsverkehrs 
vereinfacht werden. 

11. 
Die Ausgesfaltung der Offene-Posten-Buchhaltung im ein -

zelnen hängt - wie auch bei der herkömmlichen Buchführung - 
im wesentlichen von der Art und der Gröt)e des Unternehmens 
ab und mut) dem Steuerpflichtigen überlassen bleiben (vgl. auch 
BFH-Urteil vom 23. 2. 1951 - BStBl. 1951 III S. 75). Es müssen 
jedoch, wenn die Offene-Posten-Buchhaltung als ordnungsmät)ig 
anerkannt werden soll, neben, den allgemeinen Anforderungen 
an eine ordnungsrnäfige Buchführung (vgl. Abschnitt 29 Absatz 2 
Nm. 1 und 3 bis 5 der Einkommensteuer-Richtlinien - 

folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: 
ESfR) die 

1. Sämtliche Geschäftsvorfälle müssen der Zeitfolge nach auf -
gezeichnet werden. Dieser Aufzeichnungspflicht ist hinsichtlich 
der ein- und ausgehenden Rechnungen genügt, wenn 
a) eine Durchschrift der Rechnungen der Zeitfolge nach abge -

legt wird, 
b) die Rechnungsbeträge nach Tagen addiert und - bei dop -

pelter Buchführung - die Tagessummen in das Debitoren -
bzw. Kreditoren-Sachkonto und die zugehörigen Gegenkon -
ten übernommen werden und 

c) die Additionsstreifen oder sonstigen Zusammenstellungen der 
Rechnungsbeträge mit den Rechnungsdurchschriften 10 Jahre 
aufbewahrt werden (diese Unterlagen haben Grundbuch -
funktion). 
Die Buchstaben b und c gelten sinngemäf) für die Behandlung 

der Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge. 
2. Eine zweite Rechnungsdurchschrift ist bis zum Ausgleich 

des Rechnungsbetrages nach einem bestimmten Ordnungsprinzip 
aufzubewahren (Offene-Posten). Das jeweils gewählte Ordnungs -
prinzip muI gewährleisten, dat) die Forderungen und Schulden 
gegenüber den einzelnen Geschäftsfreunden jederzeit festge -
stellt werden 'können. Als Ordniungsprinzip kommt eine Auf -
bewahrung z. B. nach den Kunden- oder . Lieferanterinamen, 
Ortsnamen, Vertreter- oder Inkassobezirken oder Fälligkeits -
tagen in Betracht. Der Ausgleich des Rechnungsbetrages ist auf 
den Rechnungsdurchschriften unter Angabe etwaiger Zahlungs -
abzüge zu vermerken. Nach Ausgleich des Rechnungsbetrages 
sind die Rechnungsdurchschriften nach einem Ordnungsprinzip 
im Sinne der Sätze 1 urtd 2 dieser Nummer abzulegen und als 
Bestandteil der Buchführung 10 Jahre lang aufzubewahren. Ein 
Verzeichnis über die abgelegten Rechnungsdurchschriften ist 
nicht erforderlich. 

3. Die Summe der vorhandenen offenen Posten ist bei dop -
pelter Buchführung in angemessenen Zeitabständen mit dem 
Saldo des Debitoren- bzw. Kreditoren-Sachkontos abzustimmen. 
Der Zeitpunkt der Abstimmung und ihr Ergebnis sind festzu -
halten. 

4. Die Sammlung der Rechnungsdurchschriften nach Nr. 1 
genügt für den dadurch erfat)ten Wareneingang und Warenaus -
gang zugleich den Anforderungen der Verordnung über die 
Führung eines Wareneingangsbuches und der Verordnung über 
die Verbuchung des Warenausganges (§ 1 Absatz 9 der Ver -
ordnung über die Führung eines Wareneingangsbuches, § I Ab -
satz 9 der Warenausgangsverordnung). 
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5. Die Nm. I bis 4 gelten sinngemat), wenn die Offene -
Posten-Buchhaltung im Lochkarfenverfahren geführt wird. 

Ill. 
Ob eine Offene-Posten-Buchhaltung den oben bezeichneten 

Voraussetzungen entspricht und danach als ordnungsmät)ig an -
zuerkennen ist, kann nur im Einzelfall geprüft werden. Eine Zu -
stimmung des Finanzamtes zur Offene-Posten-Buchhaltung ist 
nicht mehr erforderlich. Abschnitt 29 Absatz 2 Nr. 2 EStR Ist 
insoweit nicht mehr anzuwenden." 

Wesentlich ist hier besonders, dat) eine Zustimmung des 
Finanzamtes zur Offene-Posten-Buchhaltung nicht mehr erfor -
derlich kf. Damit trägt allerdings der Unternehmer das volle 
Risiko für eventuell bei Einführung des Systems oder in der 
Handhabung des Systems gemachte Fehler, d. h. eine spätere 
Betriebsprüfung kann gegebenenfalls die Buchhaltung als nicht 
ordnungs:mät)ig verwerfen. Um d'ieses Risiko auszuschalten, wür -
den wir Ihnen empfehlen, wenn Sie die Einführung einer Offene -
Posten-&uchhaltung in Angriff nehmen wollen, sich mit unserem 
Bayerischen Grol5handelsberafungsdienst, München 2, Otto -
strat)e 7/1V, Telefon 557701, in Verbindung zu setzen, dessen 
Betriebsberater Ihnen bei der Einrichtung der Offene-Posten -
Buchhaltung mit ihren umfassenden Erfahrungen gerne zur Ver -
fügung stehen. 

Verkehr 

Richtlinien für Lastkraftwagenfahrer (175) 

(p) Sehr viele unserer Mitglieder verfügen über einen oder 
mehrere Lastkraftwagen, die sie regelmät)ig zum Warentransport 
einsetzen. In Mitgliedskreisen ist nun in letzter Zeit wiederholt 
die Frage aufgetaucht, welche genauen Anordnungen für die 
Fahrer der Lastkraftwagen erlassen werden sollen, damit sich 
die Unternehmen davor schützen, dat) durch Nichtbeachtung 
von gesetzlichen Vorschriften sowie fahrlässige Wagenpflege 
die Kosten des Fuhrpar!ks eines Grot)handelsunternehmens un -
nötigerweise besonders erhöht werden. 
Wir beabsichtigen nun nach Möglichkeit entsprechende all -

gemeine Richtlinien zusammenzustellen und sie unseren Mit -
gliedern bekanntzugeben. 
Zu diesem Zwecke würde uns sehr interessieren, welche ent -

sprechende betriebsinterne Anweisungen Mitglieder schon bis -
her erlassen haben. Da ferner zur Ausarbeitung der Richtlinien 
die Bildung eines kleineren Arbeitskreises geplant ist wären wir 
für Meldungen aus dem Kreise unserer Mitglieder dankbar falls 
sich einzelne Unternehmer bereits bisher eingehend mit der 
Materie befat)t haben. 

Unbewußte Nahzonenüberschreitung — 

eine teuere Sache (176) 

(p) Sehr viele unserer Mitglieder führen ihre Warenauslieferun -
gen mit betriebseigenen Lastkraftwagen oder Kombiwagen durch. 
Weitgehend bewegen sich diese Lieferfahrten innerhalb der 
sogenannten Nahzone, d.h. innerhab eines Umkreises von 50 km. 
Nur dann handelt es sich: u m einen anmeldungsfreien und be -
förderungssteuerfreien so g enannten Werknahverkehr. 

Jede auch nur ganz geringfügige Uberschreitung der Nahzone 
macht , aber schon die einzelne Fahrt zu einer sogenannten 
Werksfernverkehrsfahrt mit allen, besonders steuerlichen Fol -
gen, über die wir ja in unserer Zeitschrift oft und eingehend 
berichtet haben. (Wenn z. B. regelmät)ig die Nahzone nur um 
1 km überschriften wird und - angenommen - an 250 Tagen im 
Jahr auf dieser Strecke eine Beförderung von 20 t erfolgt, fällt 
schon allein dadurch eine Beförderuingssteuer in Höhe von 
DM 51,— an, ganz abgesehen von der an die Bundesanstalt für 
den Werkfernverkehr zu zahlenden Gebühr). 
Wer also nicht seine oder seinen Lieferwagen bei der Bundes -

anstalt für den Wer'kfernverkebr als Werkfernverkehrs-Fahrzeuge 
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anmeldet, die festgelegte Gebühr und jeweils regelmäfig Beför -
derungssteuer bezahlen will, mut) genau darauf achten, daF in 
keinem Falle die Nahzonengrenze überschriften wird. Sonst kommt 
es zu unliebsamen und folgenschweren Zusammenstöt)en mit der 
Polizei bei Sfrafenkonfrollen, in denen man immer den kürzerem 
zieht. Denn der Bundesfinanzhof hat in einer Entscheidung (vom 
30.8.61) eindeutig festgestellt, da:F5 auch eine noch so geringfügige 
einmalige Uberscihreifun g der Nahzone nichts daran ändern kann, 
dat) dann Werkfernverkehr (mit allen Folgen) vorliegt. Nur wenn 
bei Sfrat)ensperren wegen Strat)enbaumaf)nahmen eine Umlei -
tung erfolgt, die über den Bereich der Nahzone hinausführt, ist 
eine solche Oberschreitung der Nahzonengrenze nach einem 
Erlaf) des Bundesfin.anzministers y. 22. 7. 61 unbeachtlich, aber 
auch hier nur dann, wenn sowohl der Beladeort wie der Ent -
ladeorf innerhalb der Nahzone liegt. Die Einhaltung der Nah -
Zonengrenze ist also von entscheidender Bedeutung. 
Was ist nun die Nahzone 

Sie ist das Gebiet innerhalb eines Umkreises von 50 km, ge -
rechnet in der Luftlin i e vom Mittelpunkt des Standortes des 
Kraftfahrzeuges aus. Mafjgebend ist der sogenannte Ortsmittel -
punkt des Standortes. Zur Nahzone zählen nur diejenigen Ge -
meinden, deren Orfsmiftelpunkt ihrerseits innerhalb der Nah -
zone, also innerhalb eines Umkreises von 50 km um den Orts -
miftelpunkt des Kraftfahrzeugstandortes liegen (wegen der Mög -
lichkeit der Beantragung eines sogenannten „angenommenen 
Standorfes" - und der dadurch gegebenen Möglichkeit prak -
tisch die Nahzone bis auf 80 km u. U. zu erweitern - verweisen 
wir auf Artikel 162 in Heft 9/62 dieser Zeitschrift wie die dort 
zitierten beiden früheren Artikel). 

Zuständig für derartige Anträge sind nunmehr endgültig die 
Bezirksregierungen. Es empfiehlt sich jedoch Durchschlag des 
Antrags der zuständigen unteren Verwaltungsbehörde (Stadtrat 
bzw. Landrat) zu übersenden. 

Auf schriftliche Anforderung sind die Finanzämter verpflichtet, 
eine verbindliche Auskunft darüber zu erteilen, ob eine be -
stimmte Beförderungsstrecke in der Nahzone liegt. Die Anforde -
rung einer solchen verbindlichen Auskunft beim Finanzamt emp -
fiehlt sich mindestens immer dann, wenn nicht vom zuständigen 
Stadtrat oder Landrat die Nahzone bereits bek a nnt gemacht ist, 
oder wenn trotz einer solchen Bekanntmachung gleichwohl 
Zweifel hinsichtlich bestimmter Beförderungsstrecken bestehen. 

Werkfernverkehr mit Mietfahrzeugen (177) 

(p) Begriffliche Voraussetzung für den ,,Werkfernverkeihr" ist 
bekanntlich grundsätzlich, daf es sich um einschlägige Waren -
transporte mit einenen Kraftfahrzeugen des Betriebes handelt. 
Das Hamburger Oberlandesgericht hat jedoch in einer Entschei -
dung vom 4. März 1963 dahin entschieden, dat1 der Mieter eines 
Lastkraftwagens zwecks Einsatz im Werkfernverkehr nicht gegen 
das Güferkraftverkehrsgesefz verstöf)1-, wenn es sich um eine 
kurzfristige Anmietung handelt und diese weder unüblich noch 
unzweckmäl)ig ist. Das Gericht stellt weiter fest, dat) die Ver -
wendung von Mie+fahrzeugen im Güternahverkehr ausdrücklich 
anerkannt ist. 

Die Entscheidung des Gerichts über den unter bestimmten 
Voraussetzungen zulässigen Einsatz von Mietfahrzeugen im 
Werkfernverkehr erscheint uns jedenfalls verkehrspolitisch 
äuf)erst wichtig. 

(p) In der einschlägigen Literatur war bisher weitgehend die 
Meinung vertreten worden, dat1 die Vermietung eines Kraftfahr -
zeuges (Lastkraftwagen) zum Zwecke des Gütertransportes einen 
sogenannten „Scheintatbestand" im Sinne des Güterkraftver -
kehrsgesetzes darstellt und sonach ohne besondere Genehmi -
gung nicht gestattet ist. 

In einem bemerkenswerten Grundsatzbeschluf hat nunmehr 
das Hanseatische Oberlandesgericht (Hamburg) 
(Akt-Zchn 2 Ws (a) 414/62 

132 Gs (a) 96/62) 
dahin entschieden, dat) dann, 

wenn ein Unternehmer einen Lastkraftwagen zum Transport eige -
ner Waren über die Nahzone hinaus, also für den Einsatz imi 
Werkfernverkehr mietet, er nicht gegen das Güterkraffverkehrs -
gesetz verstöf)f, wenn es sich um eine kurzfristige Anmietung 

handelt und diese weder als unüblich noch als unzweckmäf)ig 
zu bezeichnen ist. 

Im Bereich der Nahzone ist, wie das Oberlandesgericht weiter 
feststellt, die Verwendung von Mietfahrzeugen ohnedies aus -
drücklich gestattet. 

Postbuch (178) 

Vor kurzem ist die Ausgabe 1963 des Postbuches erschienen. 
Anlaf3 der Neuauflage waren Änderungen von Gebühren und 
mehrere Bestimmungen der Postordnt t ng. 

Wie seine Vorgänger soll auch dieses Postbuch den Post -
kunden über den Post- und Fernmeldedienst unterrichten. Es 
trägt aus diesem Grunde den Untertitel: ,,Ratgeber für die 
Benutzer der Post- und Fernmeldediensf&'. Ein ausführlicher 
Sachweiser und ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis erleichtern 
die Benutzung des 232 Seiten starken Buches im Format 
21 X 25 cm. Im Postbuch finden sich viele Hinweise auf vielfach 
unbekannte oder in Vergessenheit geratene Möglichkeiten, die 
dem Privatkunden und dem Geschäftsmann zeigen, wie er durch 
zweckmäf)ige Nutzung der Post- und Fernmeldedienste Zeit und 
Geld sparen. kann. Das Postbuch kann bei den Postämtern be -
zogen werden,; der Preis beträgt DM 1,50. 

Auf brauch- und Ubergangsfristen 
im Postverkehr (179) 

Aufgrund der neuen Postbestimmungen gelten folgende Auf -
brauchs- und Ubergangsfristen, auf die wir besonders hinweisen 
Aufbrauchsfrkten: 
Postkarten mit zu schmaler Anschriftsklappe (Anschriffenklappen 
müssen mindestens 52,5mm breit sein); 
31.7. 1964: 
Postkartenschecks mit perforierter Kontonummer; 
31.7. 1964: 
Sendungen in Karfenform, deren zum Abreif)en bestimmte Teile 
durch Lochperforation abtrennbar gemacht sind (z. B. Gutschrift -
leiste bei Postkartenschecks, Empfängerabschnitt bei Postanwei -
sungen); 
‚‚bis auf weiteres'': 
(Für Selbstbucher auf Grund einer besonderen Genehmigung); 
Pa:kef_Durchschreibesätze in Braundruck können bis auf weiteres 
für freie Paketsendungen verwendet werden, wenn die Ein -
lieferungs-Nr. mit schwarzem Nummernzettel überklebt wird. 
Ubergangsfristen: 
Massendrucksachen, die sich durch hand- oder maschinenschrift -
lich angegebene Ordnungsnummern oder Anr e d e unterscheiden, 
können noch bis 31. 12. 1963 versandt werden; 
31. 12.1963: 
Einlieferung von Postgut nach den bisherigen Bestimmungen 
durch alle Versender nur noch bis zum 31. 12. 1963 möglich, 
nach diesem Zeitpunkt ikann Postgut nur noch durch Selbst -
bucher versandt werden; 
31. 12. 1963: 
Vordruckgemäf) hand- oder maschinenschriftlich ausgefüllte 
Postanweisungen oder Zahlkarten dürfen bis 31. 12. 1963 den 
Drucksachen beigelegt werden; 
31. 12. 1964: 
Gebührenmäf)ige Behandlung aller Briefe, Drucksachen, Brief -
drucksachen, Massendrucksachen und Warenproben bis 20 g 
wie ,,Sfandarfbriefsendungen", soweit sie innerhalb der allge -
gemeinen für Briefsendungen vorgeschriebenen Höchst- und 
Mindestmaf)e liegen; vorauss i c htli c h ab 1. 1. 1965 gelten als 
‚,Standardbriefsenckjngen" nur Sendungen der o. a. Art bis 20 g, 
die innerhalb folgender Maf)e liegen: Länge zwischen 14 und 
23,5 cm, Breite zwischen 9 und 12 cm, Höhe bis zu 0,5 cm. 

Bedeutende Transportfunktion 
des Großhandels (180) 

(pdh) Dem Ifo-Institut liegen neuere &hebungsergebnisse vor, 
die die Bedeutung der Transportfunktion des Grof)handels deut -
lich erkennen lassen. 
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So werden mehr ais 4/5 des Lagerumsatzes der efafen 
Konsumgüter-Branchen mit eigenen Kraftfahrzeugen ausgeliefert. 
Im Rohstoff- und Produktionsverbindungsha•ndel entfällt auf die 
mit eigenen Kraftfahrzeugen transportierten Waren die Hälfte 
des Lagerumsatzes. 

Es darf hierbei allerdings nicht übersehen werden, da11 in 
einzelnen Fachzweigen des Rohstoff- und Produktionsverbin -
dungshaindels der Anteil des Streckengeschäftes am Gesamt -
umsatz sehr hoch ist, und dieses Streckengeschäff in den meisten 
Fällen mit betriebsfremden Beförderu'ngsmifteln durchgeführt 
wird. 

Warentransport im Grofhandel 1960 

Vom Lagerumsatz wurden v.H. 
ausgeliefert durch 

Fachzweig eigene Fremde 
Kraft- Bahn Post 

Selbst -
ab-

holung 
Kraft- 
fahr- 
zeuge 

fahr- 
Zeu g e 

Nahrungs- u. GenumiHel 95 - 1 1 3 
Tabakwaren 92 - 1 7 
Textilien und Bekleidung 
Papier, Bürobedarf, 

23 2 14 38 23 

Schreibwaren 44 3 27 10 16 
Glas, Porzellan, Keramik 
Eisen- und Mefallwaren 
Elektro- u. Rundfunkartikel 
Drogen, Pharrnazeufika, 

60 21 3 3 13 
79 
58 

3 
7 

5 
10 

2 
4 

11 
21 

Kosmetika - 79 2 7 6 6 
Eisen und Stahl 62 17 

11 
8 2 11 

Werkzeuge u. Maschinen 43 18 11 17 
Kfz-Ersatzteile 32 1 31 13 23 
Sanitäres Installations -

material 
Baustoffe 
Holz 

65 6 3 1 25 
53 
56 

19 
24 
13 
12 

1 
2 

-

- 

27 
18 

Papier und Pappe 
Technische Chemikalien 
Mineralöl und Mineralöl - 

76 
68 

6 
5 

1 
- 

4 
15 

erzeugnisse 87 7 2 - 4 

Die Selbstabholung durch die Abnehmer, die mit 8 v.H. bei 
den Branchen des Konsumgüfergrofhandels und 15 v.H. bei 
denen des Rohstoff- und ProduFkfionsverbindursgshandels im 
Jahre 1960 die zweitgröfte Bedeutung hatte, dürfte in Zukunft 
ein noch stärkeres Gewicht erhalten (weiter zunehmende Mo -
torisieruing). 

Versicherungsfragen 

Unsere Kraftfahrzeuge 
und ihre Versicherung (181) 

p) Sehr viele unserer Mitgliedsfirmen haben bekanntlich ihre 
Personenkraftwagen und Lastkrafffahrzeuge zu ihrer vollsten Be -
friedigung über uns und die Kraftfahrversicherungsstelle des 
Deutschen Grof1- und Auenhandels im Rahmen einer mit diesem 
getroffenen vertraglichen Abmachung beim Haftpflichtverband 
der Deutschen Industrie versichert. 

Dieser gewährt bei schadenfreiem Verlauf seit 1. 1. 1962 einen 
Schadenfreiheifsrabatt 
bei schadenfreiem Verlauf seit 1. 1. 1961 
einen solchen von 
und bei schadenfreiem Verlauf seit 1. 1. 1960 
einen solchen von 

von 100/o 

300/0 

50 0/0. 
Hinzu kommt bei schadenfreiem Verlauf seit 1. 1. 1962 

eine Rückvergütung aus technischem Uberschul von 15°/o 
bei schadenfreiem Verlauf seit 1. 1. 1961 
eine solche von 
und bei schadenfreiem Verlauf seit 1. 1. 1960 
eine solche von 

25°/o 

300/ o . 

Allerdings beziehen sich letztere Prozentsätze auf den um den 
Schadenfrei'heifsrabatt bereits gekürzten Beitrag. Wenn also an 
sich der Beitrag zur Kraftfahrzeughaffpflichtversict-ierung (oder 
Vollkaskoversicherung) z. B. DM 300,— betragen würde, wird 
hei schadenfreiem Verlauf seit 1. 1. 1960 ein Schadenfreiheits -
rabatt von DM 150,— und eine ‚,Rückvergütung" von DM 45, — 
gegeben, sodaf) der tatsächliche Versicherungsbei}rag (für 1963) 
nur DM 105,— beträgt[ 

Allerdings wird nur der Schadenfreil-ieitsrabaft bei der Bei -
tragsberechnung gleich in Abzug gebracht, während die 
,,Rückvergütung" nachträglich - 

sondert ausgeschüttet wird. 
und zwar demnächst - ge -

Mitgliedsfirmen, die neue Fahrzeuge beim Haftpflichtverband 
versichern lassen wollen oder auf diesen „umzusteigen" beab -
sichtigen bitten wir, rechtzeitig die erforderlichen Antrags -
formblätter von den Geschäftsstellen des Lan -
desverbandes anzufordern, die dann ggfs. euch gleich die 
Deckungszusage erfeilenkörsnen. 

Falls mit dem Haffpflichtverband auch eine allgemeine Unfall -
versicherung abgeschlossen ist, wird für 1962 eine satzungsge -
mäf)e Gewinnbeteiligung von 100/o und bei Bestehen einer Krafl -
fahrunfallversicherung eine solche von 250/0 gewährt, die bei 
der inächsfen Beifragsrechnung in Abzug gebracht wird. Hierfür , 
ist im übrigen kein schadenfreier Verlauf Voraussetzung. 

(Jbrigens empfiehlt es sich als sinnvolle Ergänzung zur Kraft -
fahrversicherung sehr, auch eine Transportversicherung von 
Handelsware abzuschlief5en, um das Risiko der Warentransporte 
mit betriebseigenen Fahrzeugen abzudecken. Dieser Versiche -
rungsschutz erstreckt sich auf die gesamte Dauer der Transporte 
einschliefllich der Be- un d Entiddungen sowie der üblichen Auf -
enthalte. Es werden Schäden und Verluste infolge Transport -
mittel- und Betriebsunfall, höherer Gewalt, Brand- Blitz, Explo -
sion und Kurzsch1u13, Einbruch-Diebstahl in das Fahrzeug (ver -
schlossene Autotüren sind also Voraussetzung, da sonst kein 
Einbruch!), Diebstahl, Raub und Unterschlagung des ganzen 
Fahrzeuges, Diebstahl und Abhandenkommen ganzer Kolli abge -
deckt. 
Grundlage für die Prämienberechnung bei der Transportver -

sicherung ist der Höchstladewert der versicherten Fahrzeuge, 
der als Versicherungssumme gilt. Die Versicherungssumme bildet 
die Grenze der Ersatzleistung pro Schadenfall, 

Bei vorhandenem Interesse bitten wir unsere Mitglieder uns 
die Anzahl der in der Warenbeförderung eingesetzten Fahrzeu -
ge und deren Warenhöchstladewerte in DM Versicherungssum -
me) aufzugeben, worauf wir ihnen ein Spezialangebot vermitteln 
werden. 

Außenhandel 

Ausfüllung der Warenverkehrs -
bescheinigungen (182) 

(so) Das Bundesfinanzministerium hat die Spi+zenver'bände der 
Wirtschaft davon unterrichtet, daf die Vordrucke der Waren -
verkehrsbescheinigungen (WVB) von den Ausführern oft unvoll -
ständig oder sonst nicht vorsctiriftsmä1ig ausgefüllt werden. 

Hierdurch entsteht nicht nur für die Zollsfellen eine erhebliche 
Mehrarbeit, sondern es wird auch die Anerkennung der Be -
scheinungen im Empfangsland in Frage gestellt. 

Es werden vor allem folgende Mängel beanstandet: 
a) keine Blockschrift beim handschriftlichen Ausfüllen; 
b) vorschriftswidrige Rasuren und Uberschreibungen; -

c) die Leerfelder unter der letzten Eintragung sind nicht durch 
Streichungen unbrauchbar gemacht; 

d) ungenaue Bezeichnung der Waren und falsche Angaben des 
Gewichts, der Stückzahl und dergl.; 

e) Fehlen der Angaben über die Ausfuhrpapiere in demjenigen 
Teil der WVB, der für die Bescheinigung der Zollstelle vor -
gesehen ist; 

f) Fehlen der Hinweise auf die Kennzeichen der WVB in den 
Begleitpapieren (Frachtpapieren u s w.) und 

g) Fehlen der Unterschrift des Ausführers. 
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Das Bundesfinanzministerium weist auf die Notwendigkeit einer 
genauen Beachtung der Vorschriften über das Ausfüllen der Vor -
drucke für Warenverkehrsbescheirsig.ungen hin, die nicht zuletzt 
im eigenen Interesse des Ausführers liegt. 

Der Außenhandel der Bundesrepublik 
mit den Vereinigten Staaten von Amerika 
im ersten Halbjahr 1963 (1B3 

Das Bundesministerium für Wirtschaft gibt bekanin+: 
Der Warenverkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und d'en USA hat sich im ersten Halbjahr 1963 gegenüber idem 
gleichen Zeitraum 1962 erheblich erhöht. Die Einfuhren aus den 
USA stiegen um 21,1 v.H. (1962: + 16,4 v.H.) und die Ausfuhren 
nach den USA um 8,1 v.H. (1962: + 12,3 v.H.). Damit hat sich die 
seit einem Jahr anhaltende Entwicklung fortgesetzt. 

Die deutsche Einfuhr aus den USA (als Herstellungsland) be -
trug im Berichtszeitraum 1049,5 Mill. Dollar (1962: 866,3 Mill. 
Dollar) und hat damit erstmalig in einem Halbjahr die Milliarden -
Grenze überschritten. Die starke Einfuhrsteigerung ist ausschliet3-
lich auf erhöhte Bezüge von Fertigwaren (+ 240 Mill. Dollar) zu -
rückzuführen. Dagegen war die Einfuhr in den Warengruppen 
Nahrungs- und Genuf3rniftel (-48 Mill. Dollar), Rohstoffe (-2,6 
Mill. Dollar) und Halbwaren (- 6 Mill. Dollar) rückl ä ufig. 

Die deutsche Ausfuhr nach den USA (als Verbrauchsland) stieg 
im Berichtszeitraum von 455,9 Mill. Dollar (1962) auf 493,5 Mill. 
Dollar( 1963). Dies ist fast ausschlieflich auf erhöhte Lieferungen 
von Fertigwaren (+ 37 Mill. Dollar) zurückzuführen. Insbesondere 
stieg die Ausfuhr von Wasserfahrzeugen (+ 13 Mill. Dollar) und 
Kraftfahrzeugen (+ 37 Mill. Dollar), w ä hrend Walzwerkserzeug -
nisse (- 11 Mill. Dollar), Maschinen (- 1,5 Mill. Dollar) und 
Uhren (- I Mill. Dollar) weniger ausgeführt wurden. Die Ver -
änderungen innerhalb der Warengruppen Nahrungs- und Genuf -
mittel waren unbedeutend. An Rohstoffen wurde für 1,3 Mill. 
Dollar mehr und an Halbwaren für 1,8 Mill. Dollar weniger nach 
den USA geliefert. 

Der Warenverk e hr zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und den USA weist im Berichtszeitraum einen Saldo zu Gunsten 
der USA von 556 Mill. Dollar auf gegenüber 410,4 MitI. Dollar -im 
Vorjahr. 

Es ist vielleicht interessant in diesem Zusammenhang die Ent -
wicklung der Handelsbilanz Bundesrepublik - USA seit dem 
Jahre 1958 in rohen Zahlen aufzuzeigen. Nachfolgend geben 
wir diese Zahlen wieder: 

Handelsbilanz Bundesrepublik - USA 

Einfuhr aus 
USA 

1958 4,2 
1959 4,6 
1960 6,0 
1961 6,1 
1962 7,0 

(in Mrd. DM) 
Ausfuhr nach 

USA 
2,6 
3,8 
3,7 
3,5 
3,6 

CJberschuf5 zu Gunsten 
der USA 

1,6 
0,8 
2,3 
2,6 
3,4 

Wenn wir nun ergänzend zu den vorstehenden Zahlen die 
Eingangs erwähnten Zahlen über die Ein- und Ausfuhr der Bun -
desrepublik mit den Vereinigten Staaten von Amerika im ersten 
Halbjahr 1963 in DM umgerechnet vergleichen, so ergibt sich, 
dat3 im ersten Halbjahr 1963 die Einfuhr aus den USA in die Bun -
desrepublik rund 4 Milliarden 198 Millionen DM befragen hat, 
wahrend die Ausfuhr der Bundesrepublik in die USA nur DM 
1 Milliarde 974 Millionen ausmachte, so da15 sich zu Gunsten der 
USA ein Saldo von DM 2 Milliarden 224 Millionen ergab. 

Unter der Voraussetzung, dais diese Entwicklung auch im 
zweiten Halbjahr 1963 anhält, würde die Einfuhr der Bundes -
republik Deutschland aus den USA ca. DM 8,4 Milliarden errei -
chen, wahrend die Ausfuhr der Bundesrepublik Deut schland nach 
den USA knapp 4 Milliarden DM erreichen würde. Hieraus geht 
weiter hervor, dat3 die Handelsbilanz der Bundesrepublik Deutsch -
land mit den USA seit dem Jahre 1958 in steigendem Mat3e sich 
passiv entwickelt hat und die Einfuhren aus den USA während 
dieser Zeit fast durchwegs doppelt so hoch waren, wie die Aus -
fuhr der Bundesrepublik Deutschland nach den USA. 

Förder- und 
Fließbandanlagen 
Zur rationellen Förderung von Gütern inner -
halb Ihres Betriebes empfehlen wir: 

Gurt-, Platten- und Kettenförderer 
für das Magazin, zum Sortieren, Verpacken 
usw.; Ausführungen für waagrechte und 
ansteigende Förderung. 

Unser Baukastenprinzip gewährleistet ein -
fache Montage u. gute Ausbaumöglichkeit. 

Fließbandanlagen 
mit seitlichen Arbeitstischen. Rückförderung 
im Untertrum, Umkehrstationen usw. 

Rollen- und Röllchenbahnen, Bauteile, 
Fördergurte aller Art 

Die Montage aller Anlagen wird durch un -
sere Fachkräfte vorgenommen. 

Unser Technischer Dienst berät Sie und Ihre 
Architekten gerne. Fordern Sie im Bedarfs -
fall Ingenieurbesuch an. 

llcov. Gicate 
Abt. 310 / Förder- und Fließbandanlagen 
8900 A U G S B U R G 2 
Postfach 1 . Fernruf 9166 . Fernschr. 053853 

M(JNCHEN . NORNBERG - REGENSBURG 
STUTTGART . OBERSCHOPFHEIM / BADEN 

Wenn man weiter berücksichtigt, dat3 die USA an deutschen 
Grot3unternehmungen erhebliche Kapitalbefeiligungen besitzen, 
und aut3erardentlich bemüht sind, ihren Absatz in der Bundes -
republik weiter auszuweiten, dann kann man die immer wieder 
vorkommenden Vorwürfe gegen eine mangelnde Aufnahmebe -
reitschaff der deutschen Wirtschaft für Güter aus USA nicht mehr 
recht verstehen. 

(184) 
Der mittelbare Außenhandel im Jahre 1962 

(so) Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes hat die 
Bundesrepublik einschliet3lich Berlin (West) im Jahre 1962 Waren 
im Werte von 9,5 M r d. DM (d as sind 19,2°/o der Gesamteinfuhr 
von 49,5 Mrd. DM) durch Vermittlung dritter Lander eingeführt. 
Als mittelbare Ausfuhr wurden dagegen nur 2,2 Mrd. DM (4,20/s 
der Gesamtausfuhr von 53,0 Mrd. DM) gemeldet. 

Die bedeutendsten MittIerInder in beiden Richtungen waren 
wieder Grolbritannien, die Vereinigten Staaten, die Schweiz, 
die Niederlande, Belgien -Luxemburg und Frankreich, die 93°/s 
aller mittelbaren Importe und 800/o der mittelbaren Exporte auf 
sich vereinigen konnten. Ober dritte Lander eingeführt wurden 
vor allem Erdöl, Kraftstoffe und Schmieröle, Rohkupfer, O!-
früchte, Eisenerze, Baumwolle, Rohkautschuk, Rohkakao, Wolle 
und rohe Pelzfelle. - Weitere Einzelheiten bringt das Mai -
Heft 1963 von ‚Wirtschaft und Statistik". 

Besonders auffallend ist aus den vorstehend veröffentlichten 
Zahlen der aut3erordentljch hohe Anteil der mittelbaren Einfuhr 
am Gesamt impart der Bundesrepublik, der nahezu 200/o beträgt. 
Es handelt sich also um Transiteinfuhren aus den Ursprungs -
ländern über dritte Län'dier in die Bundesrepublik. Teilweise kann 
dies wie z. B. bei Baumwolle, Rohkautschuk und Wolle auf be -
sonders starke Mrkte, die sich in bestimmten Ländern heraus -
gebildet haben, zurückzuführen sein, weil auf diesen Markten 
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Wir möchten für Sie 

lagern , mischen. abpacken . ausliefern 
und stellen dafür in guter Verkehrs -
lage zwischen Augsburg und Ulm 
zur Verfügung: 4 mal 150qm Raum 
in trockenem, hellen Gebäude mit 
Nebenräumen, Laderampe, guten 
Zufahrten und Verbindungswegen. 

Produktion oder Teilproduktion 
geeigneter Waren wäre ebenfalls 
möglich. Im Bedarfsfall Erweite -
rungsmöglichkeit um 900 qm Raum 
in Rampenhöhe. 

Angebote und Nachfragen unter Chiffre Nr.200 an 
BUCHDRUCKEREI J. BIERL .8 MüNCHEN 13, ZIEBLANDSTR. 4 

die günstigsten Einkaufsmöglichkeiten vorhanden sind. Teilweise 
dürfte dies aber auch darauf zurückzuführen sein', del3 der 
deutsche Importhandel seine aul3erordenflich hohen Verluste 
Während des Krieges noch nicht aufholen lkonnfe und daher zur 
Finanzierung gewisser Geschäfte nicht in der Lage ist. Er mul3te 
daher einen Teil der Transaktionen den kapitalstärkeren aus -
ländischen Transithändlern überlassen. 

Beim Export dürfte die Situation durchaus normal sein, denn 
es wird immer so sein, da13 ein kleiner Prozentsatz des Exportes 
eines Landes durch Vermittlung von Transithändlern in dritten 
Ländern erfolgt. 

Deutsche Gesellschaft für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(Entwicklungsgesellschaft) m. b. H. (185) 

(so) Die Aufgabe dieser Gesellschaft (Köln, Habsburger Ring 9) 
besteht darin, sich mit haftendem Kapital an Investitionen in 
Entwicklungsländern zu beteiligen. Vertreter des Im- und Ex -
porthandels sind im Verwaltungsrat der Gesellschaft, so daf 
ein ständiger Kontakt auch für unsere Aul5erfhandelsunterneh -
mungen zu dieser Gesellschaft besteht. 

Eine kleine Broschüre gibt den präsumtiven Investoren die 
Möglichkeit, sich über die Funktionen' der Gesellschaft zu 
informieren. Firmen, die diese Broschüre wünschen, können 
dieselbe bei der Geschäftsstelle unserer Abteilung AufenhandeI 
(Nürnberg, Sandstraf3e 29) anfordern. 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

Dem Mitglied unseres Vorstands, Herrn Erwin Sc h e u erl e, 
Nürnberg Rosenaustral3e 4, zu seiner ehrenvollen Wiederberu -
t'ung zum Handelsrichter beim Landgericht Nürnberg-Fürth. 

Der verdienten Mitarbeiterin unserer Mitgliedsfirma Bender & 
Hobein GmbH in München, Frau Hedwig Heinrich zu ihrem 
40-jährigeln Arbeitsjubiläum als Stenotypistin in ihrer Firma. 

Den verdienten Mitarbeitern unserer Mitgliedsfirrna Anton 
Reichherzer, München, Herrn Prokurist Hans Grabmann 
und dem Handlungsbevollmächtigten, Herrn Sepp Eckstein 
zu ihrem 25 -jährigen Arbeitsjubiläum, das sie zusammen mit ihrer 
Firma feiern können. 

Dem verdienten Mitarbeiter unserer Mifgliedsfirma Thomas 
Hummel KG in Augsburg, Herrn Jo h a n n Su I z e r zu seinem 
25 -jährigen Arbeitsujbiläum als Hausmeister bei seiner Firma. 

Alfred Gundelfinger, Fürth - 80 Jahre 

Am 6. 9. konnte Herr Alfred Gundelfinger, Mitinhaber der 
Firma J. H. Holzinger, Textilgrol3harldeI in Fürth, Bahnhofplatz 11, 
seinen 80. Geburtstag feiern. 

Der Jubilar trat nach seiner gründlichen, kaufmännischen Lehre 
in Berlin - die gleichzeitig mit dem Besuch ei n er Tex+ilfa'ch -
schule verbunden war - in das elterliche Geschäft in Fürth ein. 
Zunächst als Teilhaber, dann als Alleininhaber vertrat Alfred 
Gundelfinger in der Führung der Firma J. H. Holzinger die vierte 
Uinfernehmmergeneration bis zum Jahre 1938, das den „dies ater" 
durch Zwangsenteignung des angesehenen Unternehmens, das 
zu den ältesten 'des bayer. TextilgroFhandeIs gehört, brachte. 
Herr Giundelfinger, dessen Lebenswerk damit zerstört war, wan -
derte in die Schweiz aus, wo er heute seinen Lebensabend ver -
bringt. 1948 kam die Firma als erste Rückerstattung in Bayern 
wieder in seinen Besitz und wird h e ute vom Soh'n, Werner 
Gundelfinger, als Teilhaber geleitet. 
Wir wünschen dem Nestor des nordbayerischen 1exti19ro13han -

dais auch an dieser Stelle noch viele Jahre persönlichen Wohl-
.ergehens. 

Otto Schurrer, Nördlingen - 80 Jahre 

Am 4. September 1963 feierte der Seniorchef der Firma Otto 
Schurrer & Co., Eisen- und Eisenwarengrolhande! in Nördlingen, 
Deiningerstr. 4-6, Herr Otto Schurrer, seinen 80. Geburtstag. 
Trotz seines hohen Alters Ist der Jubilar in voller Rüstigkeit noch 
jeden Tag im Geschäft tätig. Seiner Initiative und Tatkraft Ist es 
zu verdanken, dal3 das Unternehmen eine stetige Aufwärtsent -
wicklung nahm und heute zu den führenden Eisen- und Eisen -
waren-GroFhandiungen in Schwaben zählt. Wir gratulieren un -
serem treuen Mitglied auch an dieser Stelle herzlich und wün -
schen weiterhin vor allem Gesundheit und geschäftliche Erfolge. 

Gustav Gebhardt, Hof - 75 Jahre 

Am 23. August konnte der Mitinhaber unserer angesehenen 
Mifgliedsfirma G. A. Fahre, Möbel- und Dekorationsstoffgrol3-
handlung in Hof/Saale, Kreuzsteins.tr , 2-6, Herr Gustav Geb -
hardt, seinen 75. Geburtstag feiern. 

Der gebürtige Hofer trat nach mehrjähriger kaufmännischer 
Ausbildung in führenden Kaufhäusern in Görlitz und Würzburg 
im Jahre 1909 in die von seinem Grol3vater gegründete Firma 
G. A. Fahre ein. 1912 bereits zum Prokuristen bestellt, wurde er 
im Jahre 1923 Teilhaber der Firma, die sich Dank der tatkräftigen 
Persönlichkeit von Herrn Gebhardt zu einem angesehenen Unter -
nehmen entwickeln konnte. Es gelang ihm vor Beginn des 2. Welt -
krieges, das Unternehmen aus seiner ursprünglich mehr örtlichen 
Bedeutung als Grof3hlandtlulng für Sattler- und Poisferwaren her -
auszuführen und durch die Forcierung von Heimtextilien, ins -
besondere Möbel- und Dekorafionsstoffen den Kreis der Ab -
nehmer Über Bayern hinaus nach Mitteldeutschland auszudehnen. 
Nach Beendigung des 2. Weltkrieges, der durch d'ie Zonen -
grenzziehung den Verlust des grö13ten Teiles der ehemaligen 
Absatzgebiete gebracht hatte, ging er erneut mit unermüdlicher 
Tatkraft daran, der Firma durch die Erschliel3ung neuer Ab -
nehmerkreise im süddeutschen Raum wieder ihre frühere Gel -
tung zu verschaffen. 

Wir gratulieren Herrn Gebhardt, der unserem Landesverband 
und seinem Fachzweig Heimtextilien stets verbunden war, auch 
an dieser Stelle recht herzlich. 

Wilhelm Behringer, Nürnberg - 70 Jahre 

Der Inhaber unserer gleichnamigen Mitgliedsfirma, Herr Wil -
helm Behringer, Nürnberg, Fürther Stral3e 21, kann am 16. Ok -
tober seinen 70. Geburtstag feiern. 
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Wir möchten Herrn Wilhelm Behringer aus diesem Anlal3 unse -
re herzlichsten Glückwünsche übermitteln und ihm vor allen 
Dingen für noch recht viele Jahre die Erhaltung bester Gesund -
heit und Schaffenskraft wünschen. 

Mit unseren Glückwünschen verbinden wir auch unseren Dank 
für die langjährige Mitarbeit von Herrn Wilhelm Behringer im 
Vorstand unseres Landesverbandes und in verschiedenen fach -
lichen Gliederungen. 

Wir hoffen, daf es Herrn Wilhelm Behringer noch recht viele 
J ahre vergönnt sein möge, erfolgreich für sein angesehenes 
Spielwaren-Grof5- und Exporthandelsunternehmen zu wirken, 
zum Wohle seiner Familie und seines Berufsstandes. 

Konsul Johannes Scheruhn, Hof/Bayern - 70 Jahre 

Der Inhaber der bekannten Firma Frank & Henne, Fabrikation 
und Grolhandel technischer Artikel, Gummi- und Asbestwaren, 
Armaturen, Maschinen und Brauereibedarf, Hot/Bay., Ludwig -
sfrafe 11, Herr Konsul Johannes Scheruhn, konnte am 28. Ok -
tober 1963 seinen 70. Geburtstag feiern. Der Jubilar, der auf 
eine jahrzehntelange Auslandspraxis zurückblicken kann, hat auf 
Grund seines gediegenen kaufmännischen Wissens und Könnens 
die seit 1881 bestehende Firma in 28 -jähriger, rastloser Tätigkeit 
zu ihrer heutigen Gröie und Bedeutung emporgeführt. Er steht 
wegen seiner Aufgeschlossenheit und seines weltmännischen, 
verbindlichen Wesens bei allen Geschäftspartnern in hohem 
Ansehen. Seit sieben Jahren ist elr als Konsul für den Staat 
Costa Rica tätig. 

Herr Konsul Scheruhn ist mit seiner Berufsorganisation, un -
serem Landesverband, seit vielen Jahren eng verbunden und 
unterstützt diesen tatkräftig bei der Lösung der ihm gestellten 
Aufgaben. 
Wir wünschen Herrn Konsul Scheruhn zu seinem 70. Geburts -

tag alles Gute und vor allen Dingen die Erhaltung seiner Ge -
sundheit und seiner unermüdlichen Schaffenskraft zum Wohle 
seiner Familie und seines Unternehmens. 

Gottfried Buchner, München t 

Völlig unerwartet verschied nach kurzer Krankheit im 75. Le -
bensjahr Herr Gottfried Buchner, Inhaber unserer Mitgliedsfirma 
Otto Buchner K.G. in München 9, Ma'riahilfplatz 2. 

Nach absolvierter Kaufmannslehre trat der Verstorbene 1907 
in die von seinem Vater 1867 gegründete Sortimentsgrof)hand -
lung ein und begann schon in jungen Jahren für die Firma zu 
reisen - und zwar wie es damals üblich war - mit dem Pferde -
fuhrwerk. Die durch seine Reisetätigkeit gewonnenen und stän -
dig gepflegten Kontakte mit den Kunden kamen Herrn Buchner 
sehr zu statten, als er sich 1933 ganz der Betriebsleitung wid -
mete und 4 Jahre später dann das väterliche Geschäft übernahm. 
Die Firma konnte sich dank seines unablässigen Fleif)es und 
seiner kaufmännischen Umsicht beachtlich entwickeln, bis 1944 
ein Bombenangriff alles zunichte machte. Nach zeitweiliger Ver -
lagerung der Betriebsräume nach Simbach am Inn ging der in -
zwischen 60 -jährige an den Wiederaufbau, der von ihm noch -
mals den Einsatz seiner ganzen Person erforderte. Rastlos und 
unermüdlich, wie er zeitlebens war, gelang es Herrn Buchner 
durch talkräftige Mitarbeit seiner Gattin, Frau Aninie Buchner, 
den Betrieb 1956 wieder in eigenen Räumen unterzubringen. 
1962 übernahm die Leitung der Firma seine Tochter, Frau Anni 
Spitzweck, und deren Gatte, Herr Paul Spitzweck. 

Der Landesverband und sein Fachzweig Schreibwaren wird 
desVerstorbenen, dem n'ur ein kurzes Jahr der wohlverdienten 
Ruhe vergönnt war, stets in Ehren gedenken. 

Herr Eduard Grossmann, München f 

Am 25.8. 1963 ist Herr Eduard Grossmann, Mitinhaber der 
Firma Raab & Grossmann in München 2, Rottmannsfral5e 9- 13, 
plötzlich und unerwartet im Alter von 72 Jahren verschieden. 
Noch als Herr Grossmann vor zwei Jahren das dreifache Jubi- 

läum - 70. Geburtstag, 50. Berufsjubiläum und 75 -jähriges Be -
stehen der Firma - in auf)erordentlich körperlicher und geistiger 
Frische feiern konnte, :hat wohl niemand daran gedacht, so bald 
schon seinen Heimgang beklagen zu müssen. 

1907 trat der junge Eduard Grossmann nach dem Besuch der 
Handelsschule in die von seinem Vater vor der Jahrhundertwen -
de gegründete Firma ein. Nach gründlich absolvierter Kauf -
mannslehre, die von Studien an der Handelshochschule begleitet 
und von Studienaufenthalten in Berlin und Paris gefolgt wurde, 
übernahm Herr Grossmann zusammen mit seinem Bruder Emil 
1919 das väterliche Unternehmen, das sich im Laufe der Jahre 
auFerordentlich gut entwickelte. In den Bombennächten des 
2. Weltkrieges wurde das Lebenswerk zweier Generationen 
restlos zerstört. Doch unter tatkräftiger Leitung von Eduard und 
Emil Grossmann konnte der aus 5 Häusern bestehende Gebäu -
dekomplex wieder aufgebaut und erweitert werden. Das Unter -
nehmen hat heute seine Vorkriegsgröfe sowohl räumlich als auch 
'umsatzmäl 3 ig überschritten und genief)t als älteste Fachgrof -
handlung für Buchbindereien und verwandte Gewerbe in Bayern 
gr013e5 Ansehen. 

Herr Grossmann hat sich daneben stets für die Belange des 
Bayerischen Grof3- und Auf)enhandels und due seiner Branche 
eingesetzt. Besonders lag ihm vor allem auch die Ausbildung des 
kaufmännischen Nachwuchses am Herzen. Sein unermüdliches 
Wirken und Schaffen im Dienste der Allgemeinheit fand schlief--
]ich Anerkennung durch die Verleihung des Bundesverdiensf -
kreuzes am Bande, mit dem Herr Grossmann zu seinem 70. Ge -
burtstag geehrt wurde. 

Wir werden Herrn Eduard Grossmann, den unermüdlich schaf -
fenden echten Grol)handelskaufmann, stets ein ehrendes An -
denken bewahren. 

Konrad Stiller, München f 

Unsere Mitgliedsfirma Konrad Stiller, Glas- und Metaliwaren -
Grof3handel, München 12, Landsbergersfraf 1 e 146, verlor Mitte 
August 1963 ihren Mitinhaber, Herrn Konrad Stiller. 

Der im 77. Lebensjahr Verstorbene gründete nach gediegener 
fachlicher Ausbildung im Jahre 1919 eine Glas- und Metall -
waren-Grothandlung, in die sein Bruder 1922 als Teilhaber ein -
getreten ist. Durch unermüdlichen Fleif) und zähe Aufbauarbeit 
konnte Herr Konrad Stiller zusammen mit seinem Bruder die in 
zwei Kriegen geschädigte Firma zu einem angesehenen Grol3-
handelsunternehmen emporführen. 

Der Landesverband und sein Fachzweig Spielwaren, denen 
Herr Konrad Stiller immer in Treue verbunden war, werden des 
Verstorbenen stets in Ehren gedenken. 

Hermann Roloff, Arnstorf f 

Unsere Mitgliedsfirma Hermann Roloff & Sohn, Arnsforf/Ndb. 
verlor am 3. August 1963 ihren Senior-Chef, Herrn Hermann 
Roloff, der nach kurzer Krankheit im 83. Le'be'nsjahr verstorben 
ist. 

Nach gründlicher Lehr- und Ausbildungszeit in Passau grün -
dete der auflerordentlich tüchtige und wendige Kaufmann schon 
in jungen Jahren 1903 die jetzige Firma, die er in zäher und 
unermüdlicher Arbeit zu einem angesehenen Unternehmen em -
porführen konnte. Mit der ihm innewohnenden Tatkraft hat sich 
Herr Roloff bis zuletzt für seinen Betrieb eingesetzt. 

Der Landesverband und sein Fachzweig Eisen- und Metall -
waren wird dem Verstorbenen stets ein e'hrendes Andenken 
bewahren. 

Josef Sindersberger, München t 

Vor Redaktionsschluf) erreicht uns die Nachricht, daf) Herr 
Josef Sindersberger, Mitinhaber der Firmen Gebr. Sindersberger 
und Frauenlob GmbH München, Am Einlaf) 3a, am 9.9. 1963 
verstorben is}. Das Leben dieses tüchtigen und kenntnisreichen 
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Kaufmanns galt seiner Firma und seinen Mitarbeitern, denen er 
immer ein warmherziger und väterlicher Freund war. 
Wir werden das Andenken des Verstorbenen stets in Ehren 

folgreiche Grobhandelskaufmann gehört dem Ausschub des Bun -
desverbandes der deutschen Tuch- und Futte'rstoffgro1händler 
als Mitglied an und ist seit über 25 Jahren im Prüfungsausschu 
für kaufmännische Lehrlinge bei der Industrie- und Handelskam -
mer Nürnberg tätig, wofür er vor einiger Zeit mit dem goldenen 
Ehrenring ausgezeichnet wurde. 

Zu beiden Jubiläen herzlichen Glückwunsch. 

halten. 

Hans Weidner, München f 

Wie wir noch vor Redaktionsschluf) erfahren, Ist vor kurzem 
Herr Hans Weidner, Inhaber unserer gleichnamigen Mitglieds.. 
firma in München 22, Herzog-Rudolf-Strabe 29, nach schwerer 
Krankheit im Alter von 72 Jahren verstorben. 

25 Jahre Firma Anton Reichherzer, München 

Am 2. Oktober kann unsere Mitgliedsfirma Anton Reichherzer, 
Fachgrohandlung in allen Artikeln für den Heizungsbau, Mün -
chen, Römerstrabe 1, auf ihr 25 -jähriges Bestehen zurückblicken. 

Das von Herrn Anton Reichherzer, einem gebürtigen Münch -
ner, 1938 gegründete Fachgeschäft für den Heiz:ungsbau hat 

Wir werden seiner stets in Ehren gedenken. 

75 Jahre Firma Ad. & Hch. Wagner, Nürnberg 

im September 1963 konnte unsere Mitgliedsfirma Ad. & Hch. 
in -t Laufe der Zeit dank der weitblickenden Führung seines 

Wagner, Dentalmedizinische GroFhandlung in Nürnberg 2, Gründers eine bedeutende Aufwärtsentwicklung genommen. Im 
Frauentorgraben 39, auf ihr 75 -jähriges Bestehen zurückblicken. zweiten Weltkrieg wurde das von der Ehefrau des Inhabers 

zwischenzeitlich geführte Unternehmen durch Bombeneinwirkung 
total zerstört. Der 1945 begonnene Wiederaufbau konnte trotz 
der Erschwernisse, die durch den Fortfall der wichtigsten Liefer -
werke in der russisch besetzten Zone entstanden sind, 1954 er -
folgreich beendet werden. Dank fundierter Branchenkenntnisse 
und unermüdlicher Tatkraft gelang es Herrn Anton Reichherzer 
und seinen Mitarbeitern, mit denen ihn ein herzliches Verhältnis 
verbindet, das Unternehmen zu einem der bedeutendsten in sei -
ner Art in Bayern emporzuführeri. Zu den Geschäfts- und Lager -
räumen in der Römerstrabe und in Unferhaching gehört heute 
eigene Abteilung, die auber einer Vielzahl von Bauten auch be -
deutende Growohnanlagen betreut. 

Wir wünschen der Firma und ihrem Inhaber eine erfolgreiche 
Weiterarbeit und alles Gute für die Zukunft. 

Das von Adam Wagner im Jahre 1888 gegründete Unterneh-
men wurde in 3 Generationen aus kleinen Anfängen zu der 
heutigen Grobe und Bedeutung emporgeführt. Schon in jungen 
Jahren trat Heinrich Wagner in den väterlichen Betrieb ein und 
gründete das nun 50 Jahre bestehende Zweiggeschäft in Stutt-
gad. Im Jahr 1927 kam mil Kurt Wagner, der eine umfassende 
Ausbildung im In- und Ausland erhalten hatte, bereits die 3. 
Generation in das Familienunternehmen. Seiner unermüdlichen 
Tatkraft ist es zu verdanken, dab zusammen mit seinem Schwa-
ger Eberhart Rausche die im 2. Weltkrieg völlig vernichteten 
Häuser in Nürnberg und Stuttgart wieder neu erstanden.. Das 
Jahr 1956 brachte die Ubernahme der Firma Brodmer'kel. Inzwi-
schen ist mit Gerold Wagner bereits die 4. Generation in der 
Firma tätig geworden. 

Dem über die Grenzen Bayerns hinaus angesehenen und 
leistungsfähigen Familienunternehmen wünschen wir weiterhin 
Glück und geschäftlichen Erfolg. 25 Jahre Zwissler & Krebs, Aschaffenburg 

1963 ist für unsere Mitgliedsfirma Zwissler & Krebs in Aschaf-
50 Jahre Firma Konrad B i c k e I , Nürnberg fenburg, Frohsinnstr. 17, ein ausgesprochenes Jubiläumsjahr: 

einmal feierte die Firma zusammen mit der Fertigstellung erwei -
Am 1. September 1963 wurde es 50 Jahre seitdem die Firma terter moderner Geschäftsräume Anfang dieses Monats ihr 25-

Konrad Bickel, Nürnberg, IsoIdenstrabe 21, als Textilgrohan - jähriges Geschäftsjubiläum, zum anderen kann der Mitinhaber, 
delsunternehmen gegründet wurde. Der heutige Inhaber der 

Herr Wilhelm Zwissler sein 40. Berufsjubiläum, der Teil -
Firma, Herr Dr. Otto Bickel hat es zusammen mit seinen Söhnen haber Herr Will y Krebs seinen 50. Geburtstag begehen. 
Gerhard und Wolfgang verstanden, nicht nur den Bestand der 
Firma aufrecht zu erhalten, sondern dieselbe auberordentlich Mit ihnen blicken u. a. Herr Prokurist R u d o If Nebel auf ein 
erfolgreich weiterzuentwickeln. Obwohl das Schwergewicht der 20 -jähriges und die Handlungsbevollmächtigte, Frau A n n y 
Firma sich im Laufe der Jahre immer stärker auf Handelsvertre- Ocker auf ihr 15 -jähriges Diensijubiläum bei der Firma zurück. 
tungen verlagerte, hat der Grobhandelsanteil nach wie vor Die heutigen Inhaber der Firma Zwissler & Krebs gingen aus 
eine erhebliche Bedeutung für das Unternehmen behalten. Die der 1884 gegründeten Firma Gebr. Michel hervor. Im Jahre 1938 
Firma Konrad Bickel kann jedenfalls heute in ihrer speziellen 
Branche als eine der bedeutendsten in Bayern bezeichnet werden. 

Wir wünschen den derzeitigen Inhabern der Firma Bickel aus 
Anlab ihres hohen Firmenjubiläums alles Gute und vor allen 
Dingen auch in den kommenden Jahren eine so erfolgreiche 
Fortentwicklung, wie in der jüngsten Vergangenheit. 

übernahmen Wilhelm Zwissler und Gustav Maidhof das Ge -
schäft, das 1944 total ausgebombt wurde. 1945 im April fiel der 
Geschäftspartner Gustav Maidhof in den letzten Kriegstagen. 
1945 begann man unter schwierigen Bedingungen provisorisch 
im Anwesen Frohsinnsfrabe 9 den Geschäftsbetrieb wieder in 
Gang zu bringen. 1948 trat Wilhelm Krebs als Geschäftsführer 
ein, 1'952 als persönlich haftender Gesellschafter. Drei Jahre 
tatkräftiger Arbeit folgten unrd 1955 konnte man endlich in die Firma Willy Hübner & Co., Nürnberg - 25 Jahre 
heute noch grozügige'r gestalteten Geschäftsräume in der Froh -
sinnstrabe 17 umziehen. 

Stolz und zufrieden können die beiden fortschrittlichen Grob -
handelsunternehmer auf das von ihnen Geschaffene zurück -
blicken. Ihnen, die stets den Belangen des Bayer. Grobhandels 
und seines Fachzweigs Textil aufgeschlossen gegenüberstanden, 
gratulieren wir heute zu diesem Jubiläumsjahr. Ihnen und ihren 
treuen Mitarbeitern wünschen wir auch für die Zukunft weiterhin 
persönlichen und geschäftlichen Erfolg. 

Im September 1963 konnte unsere Mitgliedsfirma Willy Hüb-
ner & Co., Textilgrohandlung in Nürnberg, Adlerstrabe 11/17, 
auf ihr 25 -jähriges Bestehen zurückblicken. Die Firma, die deut-
sche und englische Tuche in ihrem Sortiment führt und der auch 
eine Ferlig'kleidung- und Maabteilung angegliedert wurde, hat 
seit 1961 ihren Sitz im eigenen Haus am Lorenzer Platz. 

Mil dem Firmenjubiläum kann gleichzeitig der Chef, Herr 
Willy Hübner, sein 50 -jähriges Berufsjubiläum feiern. Dieser er-
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Betriebliche Arbeitszeitverkürzungen nahmen 1962 auch Firmen Arbeitgeberfragen des Grof5handels mit Fotoartikeln und Zubehör vor. Die effektive 
Arbeitszeit bei Firmen des Hohlglas-, Keramik- sowie Papier-, 
Bürobedarf- und Schreibwaren'groFhand'els blieb so gut wie 

Schwerbeschädigtengesetz: Fälligkeit der unverändert. 

Die Erhebung ist insofern interessant, als die tarifliche Arbeits -
zeit im Grolhand'el seit 1958 nicht mehr geändert worden ist 
(45 Stunden). Während 1961 20 0 /o aller Grof3handeIsbetriebe die 
tatsächliche Arbeitszeit mit weniger als 45 Stunden angaben, hot 
sich dieser Anteil 1963 auf 42°/a erhöht. 

Hinter dein Arbeitszeitverkürzungen steht nach Ifo die Arbeits -
marktlage. Grofhandelsbranchen, bei denen auch bei den Ab -
nehmern die Arbeitszeiten 'kürzer geworden sind, hätten leichter 
ausweichen können als Branchen, bei denen die Kunden auf 
lange Dienstbereitschaft Wert legen (vor allem im Konsumgüter -
groF3handel). 

In zunehmendem Umfange sind Firmen des Grof- und Auf3en-
Handels jedoch zur Einstellung von Halbtagskräften übergegan -
gen, um einen Ausgleich zu schaffen. Heute sind in jedem drit -
ten Grol)'handelsbetrieb solche Halbtagskräfte zu finden. Der 

Ausgleichsabgabe (186) 

(j) Dei Präsident der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung hat verfügt, dal) die Feststellungen zur 
Zahlung d e r Ausgleichsabgabe kraft Gesetzes sich nur auf die 
zurückliegdnden Zeiträume erstrecken können. Für den laufen-
den Zeitraum wird die Ausgleichsabgabe erst fällig, wenn sie 
vom Arbeitsamt für den 2 -Jahres-Zeitraum festgelegt und dem 
Arbeitg'ber bekannt gemacht ist. Für den laufenden Zeitraum 
brauchen daher Zahlungen nicht geleistet werden, zumal erst 
nach Ablauf des 2 -Jahres-Zeitraumes feststeht, ob die Aus-
gleichsabgabe erlassen wird oder nicht. 

(187) 

Berücksichtigung von Mehrarbeit bei der 
Berechnung des Krankengeldzuschusses 

Anteil ist übrigens beim Konsumgütergrofhandel erheblich höher 
(gr) Uberstunden gehören nach übereinstimmender Ansicht dann 
zu den regelmäFjigen wöchentlichen Arbeitsstunden im Sinne 
des § 2 des Gesetzes zur Verbesserung der wirtschaftlichen 
Sicherung der Arbeiter im Krankheitsfalle, wenn sie in ständiger, 

als im Produ'ktionsverbindungsgrof3hand'el. 

b) Arbeitsmarktlage 

Das Berliner Institut für Wirtschaftsforschung berichtet, da13 
die Bundesrepublik, Belgien und Luxemburg aufgrund der Alters -wenn auch nicht notwendig gleichrnä1iger Wiederholung über 
struktur ihrer Bevölkerung mit einer Zunahme der Erwerbstätigen einen längeren Zeitraum hinweg geleistet worden sind. Als einen 
nicht rechnen können, anders Frankreich, Italien und die Nieder -derartigen längeren Zeitraum sehen Rechtsprechung und Schrift -

tum grundsätzlich im Anschlul5 an einen Erlaf3 des Reichsarbeits-
ministeriums vom 8. 12. 1941 die letzten 3 Monate vor Arbeits-
verhinderung an. Der Annahme des Hilfsmittels einer festbe-
grenzten Zeitspanne (3 Monate) für die Feststellung d: e r regel-
mäf3igen wöchentlichen Arbeitszeit bedarf es dann nicht, wenn 
sich diese bereits aus dem Inhalt des Arbeitsverhältnisses in ein-
deutiger Weise ergibt. Dabei miu'1 das Arbeitsverhältnis derart 
ausgestaltet sein, daf der Arbeitnehmer seine um die Uber-
stunden erhöhte Arbeitszeit als normal zu leisten hat. Entschei-
dend hierfür ist eine gewisse konstante Betriebssituation mit ent-
sprechender gleichbleibender Arbeitszuteilung, aus der heraus 
sich für den Arbeitnehmer als Folge seiner arbeitsvertraglichen 

lande. 
Obwohl sich die Zahl der Sctoulentlassenen wieder erhöhen 

werde, bliebe die westdeutsche Wirtschaft bei der weiteren 
Entwicklung des Arbeitsmarktes auf die Gewinnung ausländischer 
Arbeitskräfte angewiesen. Das inländische Arbeitskräftepotential 
könne wegen der steigenden Zahl der aus dem Erwerbsleben 
ausscheidenden Personen in den nächsten Jahren nicht weiter 
zunehmen. 

Bei der Zunahme der Besc'häftigtenzehlein in dem Zeitraum 
1954 ibis 1961 liegt die Bundesrepublik mit 13,40/o in den Län -
dern der EWG an der Spitze. Es folgen Italien mit 10,6°/o und 
die Niederlande mit 9,9 0 /a. 

Bindung - des Inhalts seines Arbeitsverhältnisses - die Ver -
pflichtung zu entsprechender Mehrarbeit ergibt. Eine Unter-
brechung 
schadet 

des 
nicht, 

Arbeitsverhältnisses infolge Krankheit oder Urlaub 
da sich hierdurch der Inhalt des Arbeitsverhält- Sozialversicherung 

nisses nicht ändert. 
Der Begriff der regelmäfigen Dbersfunden wird auch nicht 

dadurch beeinträchtigt, dat3 die Zeit von 3 Morii'aten nicht voll 
erreicht wird, wenn der Arbeitnehmer infolge Krankheit nicht 
arbeiten konnte, aber in dieser Zeit ebenfalls mit lJbers+unden 
beschäftigt worden wäre. 

Überstunden scheiden jedoch dann bei der Feststellung der 
regelmät3igen wöchentlichen Arbeitszeit aus, wenn in dem 3 -
Monats-Zeitraum über einen Abschnitt von längerer Dauer, z. B. 
3-4 Wochen 'keine lJberstunden angefallen sind (rechtskräftiges 
Urteil des Arbeitsgerichts Rheine vom 5. 7. 1963 - 1 Ca 166/3). 

Sozialpolitik in kurzen Sätzen 

a) Wöchentliche Arbeitszeit I'm OrofhandeI 

(188) 

Das lfo-Institut veröffentlicht eine Erhebung über die tatsäch -
liche wöchentliche Arbeitszeit im westdeutschen Grot3handel. 
Danach hat sich die wöchentliche Arbeitszeit im Grof)handel seit 
1957 wie folgt entwickelt: 
Wöchentliche Arbeitszeit im GroFhandel in O/a der Betriebe 

Arbeitszeit in Stunden 1957 1959 1961 1963 
40 bis 45 Stunden 3°/ s 10°/ a 200/6 42°/o 
45 bis 48 Stunden 

mehr als 48 Stunden 
70°/ a 
27°/ s 

80°/ o 
10 0 / 0 

73 0 /o 
7°/o 

55°/o 
3°/a 

Die kürzesten Arbeitszeiten wurden im Ledergrol3hande'I und 
im Grof3handel mit Werkzeugen und Maschinen festgestellt; 
während im Grol3handel mit Nahrungs- und Ge'nut3mitteln die 
längsten Arbeitszeiten ermittelt wurden. 

(189) 
Arbeitslosenversicherungsbeitrag ab 1.1.1964 

(j) Das Bundeskabinett hat beschlossen, für die Zeit vom 
1. 1. 1964 bis zum 31. 12. 1965 nur noch einen Beitragssatz von 
l,3 0 /a zur Arbeitslosenversicherung (bii s h er 1,40/0) zu erheben. 

Die Herabsetzung des Beitrages von 1,40/0 auf 1,30/a in den 
Jahren 1964 und 1965 bedeutet eine Entlastung von Arbeit -
gebern und Arbeitnehmern um rund 200 Millionen DM. Bei der 
Herabsetzung des Beitrages von 1,40/0 auf 1,3 0 /a hat sich die 
Bundesregierung von dem Gedanken leiten lassen, die Beitrags -
pflichtigen soweit zu entlasten, als es überhaupt vertretbar Ist. 
Die Ausgaben der Bundesanstalt für Schlechtwetter-Geld' und 
Arbeitslosen-Geld infolge des ungewöhnlich langen und harten 
letzten Winters, haben erhebliche Entnahmen aus der Rücklage 
erforderlich gemacht. Auch Im Sommer dieses Jahres werden 
diese Entnahmen nicht ausgeglichen werden können, vielmehr 
wird die Rücklage Ende 1963 voraussichtlich noch um etwa 
300 Millionen DM niedriger sein, als Ende 1961. 

(190) 
Krankenversicherung - Höhe der Beiträge 

(gr) Am 1. April 1963 betrug der durchschnittliche Beitragssatz 
in der gesetzlichen Krankenversicherung für Pfli c 'ht m it g li e d er 
mit sofortigem Anspruch auf Barlei's+ungen 9,66°/a. Damit ist der 
Beitragssatz im letzten Jahr nahezu unverhändert geblieben. 
Gegenüber dem 1. April 1960 (8,420/o) ist jedoch eine Erhöhung 
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um nahezu 150/a eingetreten. Der Beitragssatz für Pflichtmitglie -
der, die einen Lohn- und Gehaltsanspruch bis zu 6 Wochen 
haben, fag am 1. April 1963 bei 6,8°/o. Die Angestelltenersatz -
kassen erheben zur Zeit für Pflichtmitglieder einen Beitrag von 
rund 70/o. 

Wegeunfälle und Unfallversicherung (191) 

(j) Bei Wegetmfällen taucht häufig die Frage auf, ob der Ver -
sicherungsschutz der Unfallversicherung derartige Unfälle mit 
umfaff. Das Bundessozialgericht hat in einigen Fällen jüngst 
hierzu Stellung genommen. 

Im Verfahren (2 RU 197/61) ging es um eine Raumpfiegerin, 
die auf dem Wege zu ihrer Arbeitsstatte war, aber zwischen -
durch die Wohnung eines Bekannten aufsuchte. Sie verun -
glückte beim Uberqueren der StraI3e durch einen Verkehrs -
unfall. Das Gericht sprach ihr den Unfallversicherungsschutz 
zu, weil feststand, da11 sie nur deshalb die Wohnung ihres Ver -
wandten aufgesucht hatte, weil sie die Be+riebsräum'e ihrer 
Arbeitsstelle infolge tJberstundenarbeif der Büroangestellten 
unvorhergesehen nicht zur üblichen Arbeitszeit betreten konnte 
und deshalb ihren Arbeitsbeginn verschieben muilte. Andere 
Gründe für den „Umweg" hat das Bundessozialgericht nicht 
festgestellt. 

Im Verfahren (2 RU 7/60) hat eine Verkäuferin eine Kollegin 
abends nach ArbeitsschiuF auf dem Heimweg begleitet, da sich 
jene unpäIlich fühlte. Auf dem Rückweg erlitt die Verkäuferin 
einen Verkehrsunfall. Hier vertrat das Bundessozialgericht die 
Auffassung, die Abweichung vom Heimweg habe dem mutmaf -
lichen Willen des Unternehmers entsprochen und einer von ihm 
ggewünschten Tätigkeit gedient. 
Zum Problem des Versicherungsschutzes bei Wegeunfällen ist 

eine umfangreiche Rechtssprechung vorhanden. Durch die Viel -
falt des jeweils möglichen Tathergangs hängt die Entscheidung 
jedes Falles von den individuellen Umständ e n ab. In Zweifels -
fällen empfehlen wir unseren Mitgliedern sich mit dem Landes -
verband in Verbindung zu setzen. 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

f192) 
Kündigungsfristen während der Probezeit 

(j) Das Landesarbeitsgericht Württemberg hat mit Urteil vom 
10. 1. 1963 - 8 SA 76/62 nachfolgenden Fall entschieden: 

Ein Arbeitnehmer wurde vom 1. 6. 1962 an beschäftigt. In 
seinem Anstellungsvertrag war bestimmt, daf die ersten drei 
Monate der Tätigkeit als Probezeit gelten sollten; innerhalb 
dieser Zeit sollte das Dienstverhältnis von beiden Teilen mit 
Monatsfrist zum Monatsende kündbar sein. Am 29.8. 1962 kün -
digte der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis zum 30.9. 1962. Der 
Arbeitnehmer meinte demgegenüber, am 29.8. 1962 ser eine 
Kündigung nur noch mit sechswöchiger Frist zum Quartalsschluf 
möglich gewesen. Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg 
hat dem Arbeitgeber recht gegeben: 

„Die Formulierung, da'f1 ‚innerhalb' der Probezeit das Dienst -
verhältnis mit einmonatiger Frist zum Monatsende kündbar sein 
soll, ist objektiv eindeutig. Sie kann ihrem Wortlaut nach nur so 
verstanden werden, dat3 die abgekürzte Kündigungsmöglichkeit 
während der ganzen Probezeit in Betracht kommen soll und so -
mit beide Teile bis zum Ende der Probezeit mit einmonatiger 
Frist zum Monatsende kündigen dürfen. Nür die Zeit, während 
der von der erleichterten Kündigungsmöglichkeif Gebrauch ge -
macht werden kann, nicht aber die Zeit, innerhalb derer das 
Arbeitsverhältnis aufgrund einer Kündigung mit abgekürzter Frist 
beendet werden kann, ist in der entsprechenden Bestimmung 
des Vertrages umschrieben. Wenn die Streitteile bei Abschluf 
des Arbeitsvertrages hätten vereinbaren wollen, dat3 eine mit 

abgekürzter Kündigungsfrist während der Probezeit ausgespro -
chene Kündigung niir dann zuläsig ist, wenn sie während oder 
mindestens zum Ende der Probezeit wirksam wird, hätten sie 
vereinbaren müssen, dat3 das Arbeitsverhältnis innerhalb der 
Probezeit durch Kündigung mit einmonatiger Frist zum Monats -
ende beendet werden kann." 

Falsche Spesenabrechnung - 

fristlose Entlassung (193) 

() Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Urteil vom 22. 11. 1962 
- 2 AZR 42/62 erneut bestätigt, dat 3 bei einem Arbeitnehmer 
in besonderer Vertrauensstellung auch schon ein einmaliger 
und verhältnismät3ig geringfügiger Fall von Spesenbetrug ein 
wichtiger Kündigungsgrund sein kann. 

Pflicht zur Offenbarung einer 
Schwangerschaft (194) 

(j) Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf, 8. Kammer Köln hat in 
seinem Urteil vom 16. 10. 1962 - 8 SA 330/62 - im Ainschluf3 an 
die auch schon vom Bundesarbeitsgericht vertretene Rechtsan -
sicht erklärt, da13 eine Arbeitnehmerin bei ihrer Einstellung auf 
die in angemessener Form vorgebrachte Frage des Arbeitgebers 
nach einer Schwangerschaft wahrheitsgemäf3 antworten mu13. 
Ausnahmsweise besteht darüber hinaus eine Offenbarungspflichf 
der Arbeitnehmerin auch ohne, da1 der Arbeitgeber eine ent -
sprechende Frage gestellt habe: 
1. Ohne eine solche Frage besteht eine Pflicht für Schwangere;, 

ihren Zustand zu offenbaren, wenn die zu leistenden Arbeiten 
für eine werdende Mutter schädlich oder gar verboten sind, 
oder wenn es sich sonst ergibt, dat3 die betreffenden Arbei -
ten nicht geleistet werden können. 

2. Unter Umständen kann man dabei eine Pflicht zur Offenba -
rung auch schon dann annehmen, wenn in einem kleineren 
Betrieb die Arbeitnehmerin dringend gebraucht wird und sie 
nicht schon kurze Zeit nach ihrem Eintritt wieder ausfallen 
darf. 

3. Das gilt aber nur, wenn die Arbeitnehmerin erkennen mu13te, 
dat3 sie für einen besonderen Arbeitsanfall eingestellt wird' 
(z. B. als Urlaubsvertrelung) und daher der Arbeitgeber an 
ihrer Beschäftigung kein Interesse hat, wenn von vornherein 
feststeht, dat3 die Arbeitnehmerin in dieser Zeit ausfallen wird'. 

(195) 

Schwarzfahrt mit firmeneigenem Fahrzeug 

(j) Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf, 8. Kammer Köln, hatte 
sich in seinem Urteil vom 23. 4. 1963 - 8 SA 102/63 - mit 
einem Fall zu befassen, bei dem es darauf ankam, den Begriff 
der Schwarzfahrt des Arbeitnehmers mit dem firmeneigenen 
Fahrzeug zu definieren; 'hier die entscheid e nden Sätze: 
1. Wird einem Arbeitnehmer gestattet, nach DienstschluF das 

Fahrzeug mit nach Hause zu nehmen, liegt darin nicht zu -
gleich die Erlaubnis, das Fahrzeug für Privatfahrten zu be -
nützen. 

2. Das gilt auch dann, wenn der Arbeitnehmer sein eigenes 
Fahrzeug bei der Firma untergestellt hat und er dieses eigene 
Fahrzeug nicht mehr abholt, weil er mit dem firmeneigenen 
Fahrzeug nach Hause gefahren Ist. 

3. Mut3 der Arbeitnehmer noch Fahrten durchführen, die er mit 
dem eigenen Fahrzeug durchführen wollte, muf er entweder 
den Firmenwagen zurückbringen oder aber um Erlaubnis fra -
gen, das firmeneigene Fahrzeug für diese Privatfahrt zu be -
nützen. 

4. Das gilt jedenfalls dann, wenn der Arbeitnehmer weif, drei 3 er 
am Abend für private Zwecke ein Fahrzeug noch benötigt. 

B E 1 LA G E N H I N W E I S 

Ihrer besonderen Aufmerksamkeit empfehlen wir die Beilagen: 

Grundig Electronic - Triumph - Adler Vertriebs-GmbH 
Daimler-Benz Aktiengesellschaft Sfuftgarf-Unferlürkheim 

3 



Nr. 10/18. Jhrg. DER BAYE RI SCH E GROSS- UND AUSSENHANDEL 30 Oktober 1963 

Fristlose Entlassung wegen unerlaubter 
privater Telefongespräche im Betrieb (196) 

(gr) Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat mit Urteil vom 
14. 2. 1963 — 7 SA 507/62 - die fristlose Entlassung einer 
Telefonistin bestätigt, die ausgedehnte private Telefongespräche 
während der Dienstzeit führte und dies auch trotz ausdrück -
lichen Verbots nicht unterlief). Die Benutzung des Fernsprechers 
des Arbeitgebers zu privaten Zwecken ohne Bezahlung der Ge -
spräche stellt sich als eine Untreue im Sinre des § 72 HGB dar. 
Die arbeitsrechtliche Treuepflicht gebietet dem Arbeitnehmer, 
den Arbeitgeber vor Schaden zu bewahren, der auch daraus 
entstehen kann, daf geschäftliche Gespräche nicht abgenom -
men oder nicht geführt werden können. Das Gericht führt aus, 
dat3 gerade auf diesem Gebiet strenge Anforderungen zu stellen 
sind, weil nach der Einführung des Selbstwählsystems und der 
nicht mehr spezifizierten Abrechnung des Fernmeldeamtes dem 
Arbeitgeber wohl nicht kontrollierbare Ausgaben entstehen 
können und in der betrieblichen Praxis auch tatsächlich ent -
stehen. In dem Urteil wird weiter darauf hingewiesen, dat) selbst -
verständlich ein einmaliges, aus besonderem Grund geführtes 
Telefongespräch nicht zur fristlosen Entlassung berechtigt. 

Urlaubsabgeltung bei eigenmächtigem 
Urlaubsantritt? (197) 

(D Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Urteil vom Septem -
ber 1962 entschieden, daf die Tatsache eines Arbeitsvertrags -
bruches des Arbeitnehmers für sich allein nicht geeignet ist, ihm 
den-Urlaubsabgelfungsanspruch zu versagen. Es hat diese Ent -
scheidung gleichzeitig klargestellt, dali das Begehren des Ar -
beitnehmers als Rechtsmif3brauch angesehen werden müsse, 
wenn das Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis unter einer 
erheblichen Treueverletzung vor sich geht. Dazu hat das Landes -
arbeitsgericht Hamm im Urteil vom 17. 10. 1962 —3 SA 636/61 — 
zunächst erneut entschieden, dat) ein Arbeitnehmer, der im 
Laufe des Urlaubsjahres aufgrund eigener Kündigung ausschei -
det, seinen noch nicht verbrauchten Urlaub nicht ohne Einver -
ständnis des Arbeitgebers in die Kündigungsfrist legen darf und 
zwar auch dann nicht, wenn nur die Tage der Kündigungsfrist 
für den Urlaub durch Freizeitgewährung zur Verfügung stehen. 
Bleibt der Arbeitnehmer während der Kündigungsfrist der Arbeit 
fern, um sich ohne Rücksicht auf die betrieblichep Belange 
seinen noch ausstehenden Urlaub selbst zu nehmen und wird 
er deshalb fristlos entlassen, so entfällt wegen Rec'htsmifbrauchs 
der Anspruch auf Urlaubsabgeltung (ebenso Bundesarbeitsgericht 
im Urteil vom 26. 4. 1960 - I AZR 134/58 —). 

Minderung des Urlaubs 
bei langandauernden Krankheiten (198) 

(j) Aus wiederholten Anfragen entnehmen wir, dat3 weitgehend 
Unklarheit darüber herrscht, ob bei langandauernden' Krankheiten 
eine Minderung des Urlaubsanspruches eintritt. Nach herrschen -
der Meinung kann der Arbeitgeber im Einzelfall bei länger an -
dauernder Krankheit den Urlaub des Arbeitnehmers entsprechend 
dem Arbeitsausfall nach dem Zwölftelungsprinzip nicht mindern. 
Das Bundesarbeitsgericht hat vielmehr in seinem Urteil vom 
22. 6. 1956 - I AZR 187/55 — entschieden, dat) ein Arbeit -
nehmer auch bei einer Krankheit von langer Dauer grundsätzlich 
Anspruch auf den gesamten Urlaub hat, sofern dem Urlaubs -
anspruch nicht ausnahmsweise wegen eines auferordentlichen 
Mif3verhältnisses zwischen der Arbeitsleistung und der Urlaubs -
dauer die Einrede des Rechtsmifrbrauches entgegensteht und 
insoweit dann der Anspruch in vollem Umfang unbegründet ist. 
Eine Minderung des Urlaubs hat darnach d'as Bundesarbeits -
gericht zumindest insoweit verneint, als keine allgemeine tarif -
liche Regelung bezüglich einer Zwölftelung des Ur4aubsanspru -
ches bei länger andauernder Erkrankung vorliegt. Eine ent -
sprechende tarifliche Bestimmung existiert aber im Bereich des 
Grof)- und Aui)enhandels nicht. Nach den Bestimmungen des 
Bundesurlaubsgesetzes wäre eine derartige tarifliche Regelung 
auch kaum zulässig. 
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Reisen als Arbeitszeit (199) 

(j) Reisen von Arbeitnehmern vom Ort des Betriebes zu einem 
aulerhaIb gelegenen Arbeitsplatz sind nach der Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts stets als Arbeitszeit anzusehen und 
müssen entsprechend bezahlt werden; sofern nicht ausdrücklich 
eine anderweitige Regelung vereinbart ist. Das gilt nach der 
höchstrichterlichen Feststellung auch für längere Reisen. Zur 
Begründung erklärté das Bundesarbeitsgerichf, es könne davon 
ausgegangen werden, dat3 die Arbeitnehmer im al l gemeinen ihre 
Arbeitsleistungen und damit auch die Reisen zu den auferhalb 
des Betriebes befindlichen Arbeitsplätzen nur gegen Entgelt 
ausführen. 
Zu diesem SchluF3 kam das Bundesarbeifsgericht im ProzeF) 

eines ständig im A'uf)endienst tätigen Angestellten, der im Auf -
trage seines Arbeitgebers weite Reisen zum Besuch von Firmen 
im gesamten Bundesgebiet unternommen hat. Die Bezahlung der 
Reisezeit wurde aber von dem Angestellten erst nach Beendi -
gung des Arbeitsverhältnisses verlangt. Das Bundesarbeitsge -
richt stellte dazu fest, dat3 der Kläger die Bezahlung der Reise -
zeit nicht schon früher gefordert hat, lasse sich neben der 
rechtlichen Unkenntnis mit der bei vielen Arbeitnehmern anzu -
treffenden Einstellung erklären. Auseinandersetzungen mit dem 
Arbeitgeber während des Arbeitsverhältnisses möglichst zu ver -
meiden. Für abschlief)e,nde Entscheidung des Einzelfalles wurde 
der ProzeF vom Bundesarbeitsgericht an das zuständige Landes -
arbeitsgericht zurückverwiesen. - Akt.-Zchn. BAG 5 AZR 209/62. 

Kündigung wegen Krankheit (200) 

(j) Häufige und langfristige Erkrankungen können einen wich -
tigen Grund zur aul)erordentlichen Kündigung eines Arbeitneh -
mers darstellen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Arbeit -
nehmer während längerer Jahre laufend und häufig und trotz 
Versetzung an verschiedene Arbeitsplätze erkrankt ist. 
Wurde jedoch eine Anordnung d'as Arztes, d'en Arbeitnehmer 

vom Schalterdiensf freizustellen nicht beachtet und sind darauf 
Erkrankungen zurückzuführen, können diese nicht zur Begrün -
dung der fristlosen Kündigung herangezogen werden. Ergibt sich 
darüberhinaus trotz mehrfacher und lang anhaltender Krankheit 
in der Vergangenheit, daf der Arbeitnehmer aufgrund einer 
neuartigen Behandlung mit grof)er Wahrscheinlichkeit in der 
Lage sein wird, seine Arbeit in Zukunft voll zu verrichten, mut) 
jedenfalls abgewartet werden, ob diese Behandlung einschliet)-
ich der Nachbehandking in Form eines Heilverfahrens die ärzf -
licherseits erwartete gesundheitliche Besserung herbeigeführt 
und eine Erkrankung in Zukunft nicht mehr eintritt. Unter diesen 
Umständen ist jedenfalls nach 15 -jähriger Tätigkeit eine dem 
Arbeitnehmer gegenüber ausgesprochene auf)erordentliche Kün -
digung noch nicht gerechtfertigt, sondern mut) erst abgewartet 
werden, ob nicht in Zukunft eine Besserung eintritt. 
Gegenüber einer auf)erordenilichen, befristeten Kündigung 

'hat nur der Arbeitnehmer das Recht, einen Auflösungsantrag 
nach §§ 7, 8 Kündig!u-ngsschutzgesetz zu stellen. Einen Auf -
lösiungsantrag seitens des Arbeitgebers mut) zurückgewiesen 
werden. Diese Entscheidung traf das Landesarbeitsgericht Düssel -
dorf - Kammer Köln — mit Urteil vom 19.3. 1963 - 8 SA 447/62. 

Steuerfragen 

Ersatz der Kfz-Kosten (201) 

(sr) Vielfach verwenden Arbeitnehmer für Dienstreisen im Auf -
trag des Arbeitgebers eigene Pkw. Der Ersatz der hierbei ent -
stehenden Kfz-Kosten durch den Arbeitgeber erfolgt aufgrund 
recht tinterschiedlicher lJberlegungen. Es ist hierbei für Sie 
sicher von Nutzen, den Inhalt des letzten einschlägigen Urteils 
des Bundesfinanzhofes vom 28. 6. 1963 VI 101/62 U zu berück -
sichtigen: 

Ein Arbeitnehmer -erhielt für die dienstliche Benutzung sein -es 
eigenen Pkw von seinem Arbeitgeber DM .—,17 pro Kilometer. 

I 
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Er beantragte den Unterschiedsbetrag zwischen DM -,17 und 
dem in den Lohnsteuerrichtlinien zugelassenen Kilometersatz 
von DM —,25 als Werbungskosten. 

Der Bundesfinanzhof erklärte dazu, daF im allgemeinen davon 
auszugehen ist, daly die vereinbarten Kilometersätze aufgrund 
von Einzelberechnungen ermittelt worden sind und daF mi{ ihnen 
die Kosten für die Dienstreise des Arbeitnehmers voll abgegolten 
sind. Diese Vermutung ist allerdings widerlegbar. Gewährt der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer nur eine Beihilfe oder einen 
Zuschuf zu den Kfz-Kosten, während der Arbeitnehmer die 
Kosten der Dienstreise voll oder zu m Teil aus seinem Geihalt zu 
fragen hat (das dann von vornherein entsprechend höher be -
messen ist) kann der Arbeitnehmer seine über d e n Zusc'huf 
hinausgehenden Kosten als Werbungskosten geltend machen. 

Ergibt sich also, daF5 dem Ersatz der Kfz-Kosten eine Einzel -
berechnung der tatsächlichen Fahrtaufwendungen zugrunde liegt, 
so sind die Kfz-Kosten voll abgegolten ohne dal Werbungs -
kosten geltend gemacht werden können. ist dagegen der Fahrt-, 
kosfensaitz nur als Zuschui gedacht, so kann der Arbeitnehmer 
die Differenz zwischen dem Kilometersaitz der Lohnsteuerricht -
linien (DM _,25) und dem Zuschu1 als Werbungskosten be -
anspruchen. - 

Zur Anwendung der Sätze der Lohnsteuerrichtlinien wieder -
holt der Bundesfinanzhof seine schon bisher vertretene Ansicht, 
daf) diese Sätze die Steuergerichte nicht binden, daf sie aber 
als Schätzungen der obersten Verwaltungsbehörden auch von 
den Steuergerichten anzuwenden sind, soferne sie im Einzelfall` 
nicht zu unrichtigen Ergebnissen führen. 

Berufsausbildung und 
-förderung 

Lehrverhältnis (202) 

Am 31. 10. läuft für die am 1.8. 1963 begründeten Lehrver -
hältnisse die nach § (1) Nr. (2) des Lehrverlrages der Industrie -
und Handelskammern vereinbarte, dreimonatige Probezeit ab. 

Bis zu diesem Zeitpunkt kann das Lehrverhältnis von jedem 
der beiden Vertragspartner ohne Einhaltung einer Kündigungsi 
frist und ohne Entschädigungsansprüche aufgelöst werden. Nach 
Ablauf der Probezeit ist eine Auflösung des Lehrverhältnisses 
nur noch aus wichtigem Grunde möglich. Es ist daher ratsam, 
genau zu prüfen, ob der Lehrling nach Anlage, Neigung und 
Führung für den Beruf eines Grof)handelskaufmanns fähig ist. 
Wird das Lehrverhältnis aufgelöst, so m'uf diese Willens -

erklärung sowohl dem Lehrling als auch den Erziehungsberech -
tigten gegenüber mitgeteilt werden. 

Innerhalb oder mit Ablauf der Probezeit ausscheidende Lehr -
linge haben •keinen Urlamubsanspruch. 

,,Lehrlingsjahre für die Katz" (203) 

(la) Dies war der Titel einer Sendung, die d e r Jugendfunk des 
Bayerischen Rundfunks am 5. 10. 1963 für seine Hörer ausstrahlte. 

Unter die Lupe genommen wurde die heutige Lehrlingsaus -
bildung in Klein- und Mittelbetrieben, vor allem bestimmter 
Handwetksber:ufe. Handwerksmeister, Inhaber von Klein- und 
MiHelbefrieben wurden beschuldigt, Lehrlinge nur deshalb ein -
zustellen, um billige Arbeitskräfte zu bekommen. 

Der Lehrling - Ret+umngsanker des kapitalarmen (= maschinen -
losen) Kleinbetriebes - sei eine billige Arbeitskraft, von der 
mancher Lehrherr drei Jahre lang profitiere. Natürlich sei jeder 
Unternehmer deshalb bemüht, möglichst viele solcher bilmiigen 
Arbeitskräfte zu bekommen (,an einem Lehrling verdient ein 
Meister 6000 DM ohne Gegenleistung'). Damit die Sache schön, 
formal und legal aussehe, werde sie mit dem Deckmantel der 
Lehrlingsausbildung verhüllt. Man sprach vom Diebstahl an der 
Jugend, die ihre besten Jahre - abgesehen von dem Geld - 
damit opfere. Man ämuf)erfe sich zur Berufslenkung, forderte ein 

Berufsausbildungsgesetz, von dem nich nur der Lehrherr pro -
fitiere. Man wünschte ein 9. und 10. Berufsschuljahr . . . und so 
ging das weiter. 

Gewif5, es war im besonderen nur vom Handwerk die Rede, 
das sich zu diesen Behauptungen selbst äuf)ern wird. Die häufige 
Zitierung der Klein- und Mittelbetriebe aber muf)te auch den 
Widerspruch anderer Wirtschaftsstufen auf den Plan rufen. Denn 
so geht es nichti Wenn schon Kritik geübt wird, dann muf) sie 
sachlich sein. Und das war diese einseitige Darstellung keines -
wegs. Man hatte nämlich nur ein Mitglied des Bundesvorstandes 
der 1G Metall und den Vertreter eines Pädagogischen For -
schungsinstituts um die Meinung gefragt. Auf die berufenen 
Gesprächspartner, auf Unternehmer, Kammern, Verbände und 
Schulen glaubte man verzichten zu können. 

Unser Landesverband hat deshalb in einem Schreiben an den 
verantwortlichen Leiter dieser S en d ungs tä r mk s t e Bedenken 9e- - 
gen die verzerrte Darstellung der heutigen Berufsausbildung 
angemeldet. Er hat gleichzeitig gefordert, auch dem Grof)handel 
in der angekündigten Diskussion das Wort zu erteilen. Dies ist 
notwendig - denn nur dann können Vorurteile und falsche 
Eindrücke, die jungen Hörern und deren Eltern durch diese 
Sendung vermittelt worden sind, wieder ins rechte Licht gerückt 
werden. 

Dieser ganze Vorfall ist wieder ein Beweis dafür, dafj wir 
nicht oft genug - im wahrsten Sinne des Wortes - unsere 
Ohren spitzen können. Wir - der Landesverband und Sie -

seine Mitglieder. 

Bedenkliche Nachwuchswerbung (204) 

(la) Wie wir erfahren, hat sich ein Verlag an Firmen gewandt 
mit der Bitte um Aufgabe von Inseraten, die in einem ‚Jahrbuch 
für Schulabgänger 1964' erscheinen sollen. Von den beteiligten 
Firmen sollen nach einem Tarif bestimmte Gebühren zwischen 
DM 500, — und' DM 2700,— erhoben werden. Es Ist beabsich -
tigt, dieses Jahrbuch kostenlos an alle höheren Schulen sowie 
an Mittlere und Höhere Handelsschulen Im gesamten Bundes -
gebiet und in Westberlin zu verteilen. 
Wenn der Erfolg dieses ‚völlig neuartigen Informationsdienstes, 

der vor allem grof)en Industriefirmen bei der Lösung von Nach -
wuchsproblemen 'hilft', auch infrage stehen mag, so scheint die 
Methode doch auf)erordentlich bedenklich und gefährlich. 
Schlieflic'h soll dieses Jahrbuch in 40000 bis 50000 Exemplaren 
an etwa 5000 Schulen verteilt werden. Zwar ist in manchen 
Bundesländern die Verbreitung von Werbeschriften über Schu -
len durch ministeriellen Erlaf) verboten. Ein bestimmter Prozent -
satz der Berufsanwärter in Abschluf)klassen wird das Kompendium 
jedoch eines Tages in die Hand bekommen. Und es wird nicht 
ohne Einfluf auf Meinungen und Entschlüsse junger Menschen 
bleiben, die vor ihrer Berufswahl stehen. 

Die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen -
versicherung prüft deshalb augenblicklich, ob die erwähnte 
Schrift gegen die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften ver -
stöf ) t. Unser Landesverband wird die weitere Entwicklung dieser 
Angelegenheit aufmerksam im Auge behalten. 

Unabhängig davon kann diese vom kommerziellen Denken 
beherrschte Nachwuchswerbung auf keinen Fall im Gesamt -
interesse der Wirtschaft liegen - und schon gar nicht im 
Interesse des gewerblichen Mittelstandes. Das ist jedenfalls 
unsere Meinung. 

Rationalisierung 

Rationalisierung in der Mahnabteilung (205) 

( s u) In der Presse fiel uns kürzlich folgende Bemerkung auf: 
„Bis zur Stunde haben wir jedenfalls den Eindruck, daf) sich 
Firmen der mittelständischen Wirtschaft erst 5 Minuten nach 
Zwölf zu den dringend mnotwendigen Rationalisierungsmaf)nahmen 
entschlief)en." 
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Dafür wollen wir Ihnen einen Tip geben. 
Ist Ihnen bekannt, dat5 unser Landesverband eine Gläubiger -

schufzabfeilung angegliedert hat? 
Meist werden Ihre Mitarbeiter nicht die reh+lichen Kenntnisse 

besitzen wie unsere Sachbearbeiter, wenn es darum geht, Ihre 
Forderungen zu realisieren. Aus dieser mangelnden Rechts -
kenntnis heraus können Ihnen erhebliche Verluste entstehen, die 
sich vermeiden lassen, wenn Sie rechtzeitig unsere Gläubiger -
schutzabteilung in Anspruch nehmen. 

Sie geben uns lediglich die einzelnen Rechnungsbeträge, das 
Datum der Rechnungen, die Fälligkeit der Forderungen und die 
genauen Anschriften der Schuldner mit ausgeschriebenem Vor -
namen bekannt. Alles andere erledigen wir für Sie; Ihr Personal 
wird dadurch für andere Arbeiten frei. 

Sie entrichten nur eine kleine Arbeitsgebühr in Höhe von 
DM 2,50 bis DM 4,- (je nach Höhe des Streitwerts) und die 
anfallenden Gerichts- und Portospesen, diese jedoch nur, wenn 
sie ausnahmsweise nicht vom Schuldner einbringbar sind. 

Ihr Gewinn: (Als Beispiel von vielen) 
Eine Miitgliedsfirma beantragt die Erlassung eines Zahlungs -

befehls gegen eine Kommanditgesellschaft und unterläft es, 
wegen mangelnder Rechtskenntnisse, auch den persönlich hef -
tenden Gesellschafter zu verklagen. 

Unsere Gläubigerschutzabfeilung Ist für ein anderes lvlilglied 
tätig geworden und hat diesen Fehler vermieden. 

Da über das Vermögen des persönlich haftenden Gesell -
schafters das Konkursverfahren nicht eröffnet worden ist, konnte 
die von uns vertretene Mitgliedsfirma ihre Forderung realisieren, 
während bei dem anderen Mitglied ein Verlust von ca. DM 1000, -
entstanden ist. 

Nutzen auch Sie diesen Vorteil, den Ihnen unser Landesver -
band des Bayerischen Grot5- und Au1en'handels neben vielen 
anderen bietet. 

Verkehr 

Frachtenprüfung (206) 

(sr) Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung neuer Fracht -
sätze für den Speditionsverkehr weisen wir wieder einmal darauf 
hin, dab wir mil der Firma Deutsche Frachfenprüfungsstelle, 
Otto Rasch, Braunschweig, Jasperallee 81/82, eine Vereinbarung 
getroffen haben, der zu Folge unsere Mitgliedsfirmen bei Be -
nutzung der Dienste dieser Firma eine 20°/alge Gebührenermät5i -
gung erhalten. 

Die Schwierigkeit der Materie und die Strafbestimmungen bei 
Zuwiderhandlungen gegen den Festpreischarakfer der Frachten, 
macht es vielfach notwendig bzw. vorteilhaft, eine neutrale 
Uberprüfung der Frachtbriefe und Speditionsrechnungen vor -
nehmen zu lassen. Die Firma Otto Rasch übernimmt die volle 
Garantie für die Richtigkeit der gezahlten Frachten und sorigt 
dafür, dab zuviel berechnete Beiträge wieder vergütet werden. 
Zusammen mit der Revisionstätigkeit stellt das Unternehmen 
allen Firmen eine einwandfreie Verkehrs- und Transportberatung 
zur Verfügung. 
Wir bitten Sie, sich gegebenenfalls direkt mit der Firma in 

Verbindung zu setzen, Sie erhalten dann auf Anfrage unverbind -
lich, ein ausführliches Angebot. Bei dieser Gelegenheit empfeh -
len wir, darauf hinzuweisen, dab Sie Mitglied unseres Verbandes 
sind. 

Auf brauchs- und Ubergangsfristen 
bei der Deutschen Bundespost (207) 

Nachstehend folgt eine Zusammenstellung der Aufbrauchs -
und ljbe'rgangsfristen bei der Deutschen Bundespost nach Stand 
vom 1.5.1963. 
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A. Aufbrauchsfrisfen 
31. 8.1963 Nachnahmeformbläfter, auf denen der Nachnahme -

betrag und die Betragsangabe auf der anhängenden 
Postanweisung bzw. Zahlkarte durch Druck oder 
Stempelabdruck auf G r und besonderer Genehmigung 
des zuständigen Postamts geändert worden ist. 

31.12. 1963 Postkarten mit zu schmaler Anschriftenklappe (An -
schriffenklappen müssen mindestens 52,5 mm breit 
sein). 

31. 7. 1964 Postkartenschecke mit perforierter Kontonummer. 
31. 7. 1964 Sendungen in Kartenform, deren zum Abreiben be -

stimmte Teile durch Lochperforation abtrennbar ge -
macht sind (z. B. Gutschriftleiste bei Postkarten -
schecken, Em'pfängerabsc'hn'itt bei Postanweisungen). 

„bis auf 
weiteres" 

Für Selbstbucher können auf Gru'n'd einer besonde -
ren Genehmigung Paket-Durchschreihesätze in Braun -
druck bis auf weiteres für freie Paketsendungen ver -
wendet werden, wenn die Einlieferungs-Nr. mit 
schwarzem Nurnmernzetlel überklebt wird. 

B. Dbergangsfrisl-en 
31. 8.1963 In der Vergangenheit in Einzelfällen etwa gewährte 

besondere Zugeständnisse bei der Behandlung von 
Drucksachen werden bis zum 31.8. 1963 zurückge -
zogen. 

31. 8.1963 Paketsendungen', die wegen ihrer ä u b e r e n Form' 
(z. B. Eimer, Kannen usw.) nach den neuen Bestim -
mungen als Sperrgut zu behandeln wären, werden 
bis 31. 81 1963 nicht als sperrig angesehen. Das 
gleiche gilt - auf besonderen Antrag - für Paket -
sendungen, die wegen ihrer A u s d e h nu n g bisher 
nicht als sperrig anzusehen waren, sofern die Ver -
sender ihre Packmittel auf die neuen Mat5e umstel -
len können und dazu auch bereit sind. 

31. 8. 1963 Abholer können bis 31. 8. 1963 mit monatlicher (sonst 
vierteljährlicher) Kündigungsfrist von ihrer Abholungs -
erklärung zurücktreten. 

31. 8.1963 Bis 31.8. 1963 wird für unzureichend freigemachte 
Besfellkarten un d andere Antwortsendungen, die vor 
dem 1.3. 1963 in den Verkehr gebracht worden sind 
und unrichtige oder unklare Gebührenangaben ent -
halten, statt der Einziehungsgebühr von 30 Pf wie für 
Werbeantworten ein Zuschlag von 10 Pf erhoben. 

31. 8. 1963 Auf Verlangen wird über entrichtete Briefnachgebüh -
ren bis zum 31.8. 1963 eine kostenlose Bescheini -
gung erteilt. 

31.12. 1963 BücherzeHel, die den bisherigen Bestimmungen ent -
sprechen, können bis zum 31. 12. 1963 noch als 
„Drucksachen" eingeliefert werden. 

31.12. 1963 Massendrucksache:n, die sich durch hand'- oder ma -
schinenschriftlich angegebene Ordnungsnummern 
'oder Anrede unterscheiden, können noch bis 31. 12. 
1963 versandt' werden. 

31.12. 1963 Einlieferung von Postgut nach den bisherigen Be -
stimmungen durch a II e Versender nur noch bis 
31. 12. 1963 möglich. Nach diesem Zeitpunkt kann 
Postgut nur noch durch Selbstbucher versandt werden. 

31.12.1963 Vordruckgemät5hand- oder maschinenschriftlich aus -
gefüllte Postanweisungen oder Zahlkarten dürfen bis 
31. 12. 1963 den Drucksachen beigefügt werden. 

31. 5.1964 Gebühren!mät5ige Behandlung aller Briefe, Druck -
sachen, Briefdrucksachen, Massendrucksachen und 
Warenproben bis 20 wie ,,Standardbriefsendungen", 
soweit sie innerhalb der allgemeinen für Briefsendun -
gen vorgeschriebenen Höchst- und Mindestmat5e lie -
gen. Ab 1.6. 1964 gelten als ,,Standardbriefsendun -
gen" nur Sendungen der o. a. Art bis 20 g, 'die 
innerhalb folgender Mat5e liegen: 
Länge zwischen 14 und 23,5 cm, 
Breite zwischen 9 und 12 cm, 
Höhe bis zu 0,5 cm.
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Kreditwesen 

ERP-Kredite 
für die Kunden des Großhandels (208) 

(p) Wenn im allgemeinen auch nicht für unsere eigenen Graf3-
handelsbetriebe, so dürften doch folgende Maf3nahmen für die 
Kunden unserer Mitglieder durchaus interessant sein. Gute und 
liquide Kunden tragen aber zur Festigung des liefernden Grol3-
handelsbetriebes selbst bei. 

Es handelt sich um folgendes: 
a) Für den Aufbau einer selbständigen Existenz im Handelund 

Handwerk sowie im Gaststättenbereich können künftig junge 
Gewerbetreibende einen ERP-Kre4if von DM 30000 (bisher 
24000 DM) erhalten. Da Bankkredite für diesen Zweck bis zu 1 / 5 
aus ERP-Miffeln refinanziert werden können, bedeutet dies die 
Möglichkeit einer Erweiterung des jeweiligen Gesa'mtkredi+s auf 
50000 DM. Der Zinssatz für den ERP-Kreditanteil beträgt 5°/o, 
die Laufzeit bis zu 12 Jahren unter Einscblul3 vom '2 +ilgungs-' 
freien Jahren. Die Kredite können zum Kauf der Einrichtung und 
Ausstattung der neu zu gründeinden Betriebe, zur Beschaffung 
eines ersten Warenlagers und zur Errichtung lbetriebsnotwendiger 
Bauten verwendet werden. Die Antragsteller sollen nicht jünger 
als 24 und nicht älter als 40 Jahre sein. 

b) Weiler hat die Bundesregierung aus ERP-Mitt'eln 22 Mil -
lionen DM für Kredite an gewerbliche Betriebe in kleinbäueir -
lichen und wirtschaftlich schwach strukturierten Gebieten bereit 
gestellt. In Bayern wurden folgende „zentrale Orte' festgelegt, 
in deren Umkreis diese Förderungsmittel eingesetzt werden 
können: 

Bellngries, Cham/Altenmarkt, Dinkelsbühl, Eichstätf, Gunzen -
hausenn, Hilpoltstein, Kitzingen/Dettelbach, Pfarrkirchen, Rot -
thalmünsfer, Rothenburg, Pettendorf, Scheinfeld, Markt Bibart, 
Treuchtlingen, Waldkirchen/Schiefweg, Wasserburg am Inn und 
Wert ingen. 

Die Kredite dienen dem Auf- und Ausbau sowie der Ratio-. 
nalisiermung und Modernisierung von Handels-, Handwerks- und 
Gaststättenbetrieben. Die Kredite können auch zur Umstellung 
kleinbäuerlicher Betriebe auf gewerbliche Betriebe der genann -
ten Art verwendet werden. 

Der Höchst'kreditbe+rag ist 75000 DM, in Ausnahmefällen 
100000 DM. Der Zinssatz beträgt 5°/ü, die Laufzeit 12 Jahre. 
Weitete Auskünfte für beide Kreditaktionen erteilt gerne 

unsere Kreditgarantiegemeinschaff für den Handel in Bayern, 
8 München 37, Brienner Straf3e 47, Telefon Nr. 59 4186. 

Programm des 
bayerischen Wirtschaftsfunks 

30. 10. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt . 2. Pr. 
31. 10. 17.45-18.00 Aus Bayerns Wirtschaft - 2. Pr. 
2. 11. 16.55-17.00 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet - 2. Pr. 
4. 10. 1930-20.00 Das Abendstudio - Technischer Report 

Neue Entwicklungen der Technik in Bericht und Kom -

mentar 
5. 11. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
6. 11. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt -2. Pr. 
8. 11. 17.55-18.00 Sie werden es nicht für möglich halten 

Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 

8. 11. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik - 2. Pr. 
9. 11. 16.55-17.00 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet - 2. Pr. 
11. 11. 
12.11. 
13.11. 

21.05-21.15 
18.30-18.45 
18.45-19.00 

Der Wirtschaftskommentar 
Durch die Lupe gesehen - 

Wirtschaft im Querschnitt 
Wirtschaft for Jedermann 

- -2. Pr. 
14. 11. 17.45-18.00 Aus Bayerns Wirtschaft -2. Pr. 

Auftragsrückstand 
bei 

Teillieferungen 
Ein schwieriges administratives Problem, 
besonders bei großem Warensortiment. 

Auch hierfür bietet der 

Zeilendruck 
eine elegante, praktisch bewährte orga -

nisatorische Lösung. 

Verlangen Sie bitte kostenlos 
Druckschrift Nr. 33 TI mit Formular -

beispiel aus der Praxis. 

1 Berlin 42 Tempelhof 

15. 11. 17.55-18.00 Sie werden es nicht für möglich halten 
Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 

15. 11. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik -2. Pr. 
16. 11. 16.55-17.00 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet - 2. Pr. 
16. 11. 17.05-17.30 Die zweite Invasion - Amerikas ökonomische Erobe -

rung des alten Kontinens 
18. 11. 20.15-20.50 Verkalkte Vehrkehrsadern - Eine Analyse vergange -

ner Sünden und künftiger Pläne im Straßenbau 
18. 11. 21.05-21.15 Der Wirtschaftskommentar - 2. Pr. 
19. 11. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jederminn 

20, 11. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt - 2. Pr. 
22. 11. 17.55-18.00 Sie werden es nicht für möglich halten 

Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 

22. 11. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik - 2. Pr. 
23. 11. 16.40-16.45 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet .2. Pr. 
25. 11. 21.05-21.15 Der Wirtschaftskommentar .2. Pr. 
26. 11. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
27. 11. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt - 2. Pr. 
28. 11. 17.45-18.00 Aus Bayerns Wirtschaft -2. Pr. 
29. 11. 17.55-18.00 Sie werden es nicht für möglich halten 

Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
29. 11. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik . 2. Pr. 
30. 11. 16.55-17.00 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet 2. Pr. 

Außenhandel 

Der Außenhandel im August und von 
Januar bis August 1963 (209) 

(so) Die Bundesrepublik Deutschland einschlief3lich Westberlin 
hat nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes im August 1963 
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Waren im Werfe von 4 102 Mill. DM importiert und'für 4698 Mil -
lionen DM exportiert. Das entspricht einer Zunahme um 4,0 bzw. 
12,90/6 gegenüber Augu s t 1962, in dem sich die Einfuhren auf 
3944 Mill. DM und die Ausfuhren auf 4 162 Mill. "DM belaufen 
hatten. Im Vergleich zum Vormonat Juli sind die Aut3enhandels -
werfe - wie in den meisten vorangegangenen Jahren - zurück -
gegangen, und zwar die Einfuhren um 442 Mill. DM -oder 9,7°/o, 
und die Ausfuhren um 256 Mill. DM oder 5,20/o. 

Die Aufenhandeis'bilanz schiof) im August 1963 mit einem 
Ausfuhri}berschuf) in Höhe von 596 Mill. DM ab. Demgegenüber 
stellte sich der Aktivsaldo im August 1962 auf 218 Mill. DM und 
Im Juli 1963 auf 411 Mill. DM. In den ersten acht Monaten 1963 
betrug der Wert der Einfuhr 33,9 Mrd. DM und lag damit um 
4,5 0 /o höher als im gleichen Zeitabschnit+ des Vorjahres mit 
32,4 Mrd. DM. Ohne die Auslandsbezüge von Regierungsgütern 
und die in den Angaben für 1962 enthaltenen Abschreibungen 
aus früheren Zolivormerkiagern ist der Einfuhrwert jedoch nur 
um knapp 2°/o gestiegen. 

Die Ausfuhr erreichte im Zeitraum Januar/August 1963 einen 
Wert von 36,7 Mrd. DM und übertraf d'en entsprechenden Vor -
jahreswerf von 34,5 Mrd. DM um 6,4°/o. Die Auf3enhande!s.biianz 
ergab im Zeitraum Januar/August 1963 wertmäfig einen Aktiv -
saldo von 2,8 Mrd. DM gegenüber 2,1 Mrd. DM1962. 

Da die Durchschnittswerte (Preise) für die Einfuhr und Ausfuhr 
im Zeitabschnitt Januar/August 1963 etwas niedriger lagen ais in 
der gleichen Vorjahreszeit, hat das Volumen auf Preisbasis 1954 
bei der Einfuhr um rund 60/0 und bei der Ausfuhr um fast 80/0 
zugenommen. 

Gemeinsamer Markt 

Transithandel mit EWG-Waren (210 

(so) Bezieht ein in einem EWG-Land ansässiger Transithöndler 
eine mit einer Warenverkehrsbescheinigung (WVB) begleitete 
EWG-Ware aus einem anderen WG -Lend, um sie in ein dru-tes 
Land zu versenden, und will er dabei dem Warenempfänger dein 
Namen des Lieferanten nicht bekanntgeben, so kann er oder ein 
von ihm bevollmächtigter Grenzspediteur die Ausstellung einer 
neuen WVB beantragen (Ziff. 16 der EWG-Zollbestimmungen). 
Hierbei ist glaubhaft nachzuweisen, dat3 die Neuausstellung zur 
Abwendung geschäftlicher Nachteile (z. B. zur Wahrung des 
Geschäftsgeheimnisses) erforderlich ist. Von den Zollstellen im 
EWG-Bereich wird im allgemeinen zugelassen, daf) der Name 
des Lieferanten in der neuen WVB nicht erscheint. 

Berührt die Transitware dagegen nicht das EWG-Land, in dem 
der Transithändler ansässig ist, sondern wird' sie unmittelbar vom 
EWG-Herstellungsland in das EWG-Empfangsland versandt, so 
'kann in letzterem - sofern dem Empfänger der Name des Lie -
feranten nicht bekannt werden sol! - die Neuaussfellung einer 
WVB beantragt werden. Der Transithändler wird sich in der -
artigen Fällen zweckmäf)igerweise der Mithilfe eines Spediteurs 
bedienen. Die Zollstellen im EWG-Bereich entsprechen in der 
Regel derartigen Anträgen. 

Ist der Transithändier dagegen in einem Nicht-EWG-Land 
ansässig und legt er ebenfalls Wert darauf, daf) dem Empfänger 
der Name des Lieferanten nicht bekann+ wird, so kann er im 
Empfangsland die Beanfragung der Neuausstellung einer WVB 

zweckmäf)igerweise gleichfalls durch einen Spediteur - ver -
anlassen. Er hat jedoch nicht die Möglichkeit, bereits im EWG -
Absendeland die Neuausstellung einer Bescheinigung zu bean -
tragen oder hiermit einen Spediteur zu beauftragen und in der 
neuen WVB selbst als Ausführer aufzutreten oder nur einen 
Spediteur und nicht den Hersteller oder Lieferanten auftreten 
zu lassen, denn die Zollbehörde des Ausfuhrlandes muf) die 
Möglichkeit haben, nachträglich die Ech+heit und Richtigkeit der 
WVB (z. B. durch Vergleich mit dein kaufmännischen Unterlagen 
des Ausstellers) nachprüfen zu können und den Ausführer ge -
gebenenfalls zur Verantwortung zu ziehen. 

Großhandel denkt großräumig (211) 

Unter dieser Überschrift erschien im Handelsblatf vom 16. 10. 
1963 ein interessanter Kommentar, der sich mit der Einstellung 
des Groh- und Auf)enhandels zu Fragen der europäischen und 
atlantischen Integration befaf)t. Er bezieht sich auf ein Gespräch, 
das der Präsident des Gesamtverbandes des Deutschen Grof)-
und Auf)enh.andels, Konsul Fritz Dietz, zugleich in seiner Eigen -
schaff als Präsident des Centre International du Commerce die 
Gros mit amerikanischen Grof)händlern kürzlich in Brüssel ge -
führt hat. In dem Artikel heif)t es: 

,,Während manche in Sachen europäischer Integration klein -
mütig geworden sind und sicherlich nicht ganz ohne Grund um 
die Idee eines integrierten Europas fürchten, hat Fritz Dietz 
gerade in diesen Tagen in Brüssel vor amerikanischen Groß -
händlern darauf hingewiesen, daß der Großhandel Europas 
nach wie vor eine atlantische Partnerschaft für wünschenswert, 
notwendig und auch möglich hält. 

Das sind in Anbetracht der Lage mutige Worte. Aber es ist 
gut, daß sie ausgesprochen wurden. Denn allzuleicht könnte 
es geschehen, daß hei etwas zähflüssigen Verhandlungen in 
Brüssel über technische Details der klein-europäischen Inte -
gration das ursprüngliche Ziel aus den Augen verloren wird: 
Nämlich eine wirtschaftliche und politische Einigung eines 
größeren Europas und seine Integration in einen möglichst 
noch größeren Rahmen. Daß es gerade der Großhandelspräsident 
ist, der jetzt wieder daran erinnerte, ist kein Zu/all, denn 
schließlich kann gerade der Groß- und Importhandel auf eine 
lange Tradition des Eintretens für einen liberalen Handel hin -
weisen. Dies sicherlich auch, weil nun einmal die Geschäfte 
des Groß- und Außenhandels um so besser florieren, je groß -
räumiger sein Feld ist. Aber mindestens ebenso stark hat schon 
immer die Erkenntnis mitgesprochen, daß es auch der ganzen 
Volkswirtschaft um so besser geist, je freier sich die Wirt -
schaftenden betätigen können. Der Groß- und Außenhandel ist 
wegen der Art seiner Tätigkeit nur in einer besonders guten 
Position, um diese Zusammenhänge zu erkennen. 

Fritz Dietz konnte den Vertretern des amerikanischen Groß -
handels so auch für den gesamten europäischen Großhandel 
zusichern, daß man sich über das Großhandels-Center in Brüs -
sel nicht nur für eine liberale EWG einsetzen werde, sondern 
auch alles daransetzen wird, bei den GATI'-Verhandlungen 
und in der Welthandelskonferenz für Erleichterungen im inter -
nationalen Warenaustausch einzutreten. Hinter dieser europä -
ischen Großhandelsorganisation stehen dabei nicht nur die 
Verbände der EWG, sondern auch die der Länder Dänemarks, 
Finnland, Norwegen, Osterreich, Schweden und der Schweiz 
und außerdem noch über ,,ein Korrespondenzverhältnis" die 
Verbände Großbritanniens, Irland, Islands und Portugals. Das 
verbindende Element zwischen den nationalen Organisationen 
'ist dabei wohl nicht nur die Organisation, sondern ebenso wirk -
sam ist ohne Zweifel der intensive Geschäftsverkehr zwischen 
den Außenhandelskaufleuten dieser Staaten, also geschäftliche 
und auch persönliche Freundschaften zwischen den Unterneh -
mern der EWG- und EFTA-Länder. Das alles sind gute Voraus -
setzungen, um den Gang der Dinge in die richtige, in die welt -
offene und liberale Linie zu beeinflussen. Man kann nur wün -
schen, daß der internationale Großhandel Erfolg hat, denn 
letztlich würden aile Länder und Wirtschaftsbereiche von einer 
solchen Entwicklung profitieren." 

Agrarpolitik geht alle an (212) 

Der Präsident unseres Gesamtverbandes hat sich mit einem 
Aufruf an alle Spitzenvertretungen der Wirtschaft gewendet, 
sich doch stärker mit Fragen der Agrarpolitik zu beschäftigen 
und die Lösung der grof)en auf dilesem Gebiet —'vor allem auch 
im Zusammenhang mit der EWG-Entwicklung - bestehenden 
Schwierigkeiten nicht allein den Ernährungsminiisferien und dem 
Bauernverband zu überlassen. 

Es gehe nicht darum, den Milchpreis um ein paar Pfennig zu 
erhöhen, oder das deutsche Getreidepreisnivea'u zu erhalten 
oder die Zollsäfze für die Einfuhr von Hähnchen in der EWG 
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heraufzusefzen. Entscheidend sei es, jetzt der künftigen Agrar -
politik eine fortschrittliche Linie zu geben und sie aus 'der Ver -
krampfung der letzten Jahre zu lösen. Die bisherigen Methoden 
hätten nicht ausgereicht, eine gesunde Entwicklung herbeizu -
führen und zu einer konstruktiven gemeinsamen Agrarpolitik in 
der EWG zu kommen. 

Präsident Dietz hat das Memorandum auch Bundeswirtschafts -
minister Erhard überreicht. Es enthält unter anderem eine Ant -
wort auf gewisse Pläne, die europäische Oberproduktion in die. 
Entwicklungsländer abzuschieben. Abgesehen von den aufer -
ordentlich hohen finanziellen Aufwendungen, die dafür erforder -
lich wären, würden dadurch nach Ansicht von Dietz die eigenen 
Schwierigkeiten nur auf andere Märkte verlagert, von wo aus 
sie indirekt wieder zurückstrahlen würden. Die Bekämpfung dies 
Hungers in den notleidenden Teilen der Welt könne wirksam nur 
durch die Entwicklung der volkswirtschaftlichen Leistungsfähig -
keit in den betreffenden Ländern geschehen, wozu vor allem 
die Verbesserung der landwirtschaftlichen Eigenerzeugung ge -
höre. Präsident Dietz setzt sich dafür ein, d.aF die Subventionen 
und Hilfen aus dem Grünen Plan nur dein landwirtschaftlichen 
Vol!erwerbsbetrieben zugute kommen sollen. Auch habe es 
keinen Zweck, volle rentable Betriebe, die die Umstellung auf 
die veränderten Verhältnisse bereits vollzogen haben, zu sub -
ventionieren. Schlief5lich wendet sich das Memorandum gegen 
die Bereitstellung öffentlicher Mittel für die Vermarktung land' -
wirtschaftlicher Erzeugnisse. Zur Finanzierung von Rationalisie -
rungsvorhaben stünden Banken und Sparkassen zur Verfügung. 

Verschiedenes 

GfK - Jahrestagung 1963 (213) 

A'n1äf31ich der ordentlichen Generalversammlung 1963 der Ge -
sellschaft für Konsumforschung e.V. findet am 6. November 1963 
in Köln eine öffentliche Tagung unter dem Thema 

,,EUROPA - MARKT VON MORGEN" 
statt. Eine Arbeitstagung am 7. November 1963 mit dem Thema 

,,Absatzprobleme im Europamarkt" 

schliel)t die Gesamtveranstaltung. 

Großhandel - raus aus den 
Ballungszentren (214) 

('la) Viele Grof)handels.befriebe stehen heute - besonders in 
gröf)eren Städten - vor dem gleichen, aktuellen Problem: sie 
sehen keine Möglichkeit einer räumlichen Ausdehnung oder 
Erweiterung ihres Betriebes. Sie klagen über fehlende Park -
plätze, behinderte Zufahrtswege mit einem Wort - es wird 
ihnen einfach zu eng. Das hören wir immer wieder im Gespräch, 
das lesen wir in den Briefen, die uns erreichen. 

Die Lösung dieses für die Zukunft entscheidenden Problems 
kann einzig und allein in der Schaffung neuer Gebiete, neuer 
Gro1handelszentren in der Peripherie der Städte gesehen wer -
den. Die Neuplanung von Stadtvierteln und spezieller Ge -
schäffsbezir'ke rnuf aber von den Städtischen Planungsbehörden 
mit Recht sehr langfristig vorbereitet werden. 

Der Landesverband hält es deshalb für zwec'kmäf)ig, sich 
rechtzeitig in die dazu notwendigen Verhandlungen einzuschal -
ten. Dazu aber müssen wir wissen, wie graf) ein solcher zu -
künftiger Raumbedarf Ist. 

Soweit noch nicht geschehen, bitten wir nochmals unsere 
Mitglieder uns mitzuteilen, ob sie beabsichtigen, in nächster 
Zukunft ihren Betrieb an den Stadtrand zu verlegen, oder dort 
eine Niederlassung zu errichten. Dabei wäre zu bemerken, in -
wieweit Interesse an etwaigen besonderen Grofhandelszentren 
besteht. Erst dann wird es uns möglich sein dafür zu sorgen, 
daf) der Grof)h.and'el bei den zukünftigen Bebauungsplänen in 
angemessener Weise Berücksichtigung findet. 

Zweckmäßige 
Berufskleidung 
Aus unserem reichhaltigen Berufsbeklei -
dungssortiment empfehlen wir Ihnen für 
Ihre Betriebsangehörigen: 

Berufsmäntel für Damen u. Herren, Arbeits -
anzüge, Kasaks, Träger- und Halbträger -
Schürzen 
aus Köper, Linon, Diolen und Perlon, sowie 
Mützen, Häubchen und Rüschen 
für den Haarschutz. 

Für die Tätigkeit im Freien führen wir ge -
eignete Gummi- und Kunststoff - Stiefel, 
- Schürzen und - Handschuhe, wie Kälte -
schutzkleidung in den verschiedensten Aus -
führungen. 

Wir fertigen für Sie Berufsbekleidung und 
Spezialkleidung, Schürzen, Handschuhe usw. 
in eigenen Vertragswerkstätten. 

Fordern Sie bitte mein ausführliches Spe -
zialangebot oder Vertreterbesuch an. 

2co p . Steate 
Abt. 36 I Berufsbekleidung u. Arbeitsschutz 
8900 A U G S B U R G 2 
Postfach 1 Fernruf 9166 . Fernschr. 05 3853 

MUNCHEN - NÜRNBERG . REGENSBURG 
STUTTGART - OBERSCHOPFHEIM / BADEN 

A 

Geburtstage - Jubiläen - Ehrungen (215) 

interessieren unsere Leser immer. Wir bitten deshalb alle Mit -
glieder, uns rechtzeitig solche festlichen Anlässe bekannt zu 
geben. Redaktionsschluf) ist der 10. eines jeden Monats. 
Aus verständlichen Gründen müssen wir allerdings einschrän -

kend bitten, uns lediglich 

Geschäftsjubiläen von 25, 50, 75 (usw.) Jahren, 

Geburtstage von 60, 65, 70, 75 (usw.) Jahren 
zu melden. Wünschen Sie gleichzeitig die Veröffentlichung 
eines Fotos, so rnüf)te die Einsendung früher erfolgen. 

Selbstverständlich nehmen wir gern auch Arbeifs-Jubiläen 
(ab 25) Ihrer verdienten Mitarbeiter in unsere Spalte „Perso -
nalien" auf. 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

Herrn A I b e r t Joch, persönlich haftender Gesellschafter un -
serer Mitgliedsfirma. M. Schwarz KG., Eisengrof)handlu.ng, Re -
gensburg, Gesandtenstraf)e 7-9, zu seiner ehrenvollen Wieder -
berufung als Handelsrichter bei dem Landgericht Regensburg; 

der verdienten Mitarbeiterin unserer Mitgliedsfirma Dr. Bender 
& Hobein GmbH, Grof)handel für pharmazeutische Produkte in 
München, Frau Elisabeth R ei in is c h, zu ihrem 25 -jährigen 
Arbeitsjubiläum als Fakturistin in ihrer Firma; 
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der verdienten Mitarbeiterin unserer Mitgliedsfirma A. Joachimi jr. 
Papier- und Schreibwarengrofrhandel, Aschaffenburg, Frau 
Elisabeth Becker zu ihrem 40 -jährigen Arbeitsjubiläum als 
Prokuristin in ihrer Firma. 

Ob.-Ing. Walter Hendriock, 70 Jahre 

Am 21. 9. 1963 konnte Herr Oberingenieur Walter Hendriock, 
Gründer und Direktor unserer Mifgliedsfirma Land-Elektrizitäfs -
Gesellschaft m.b.H. in Würzburg, Pleic'herkirchplatz 3, seinen 
70. Geburtstag feiern. 
Wie sein Vater, so hat sich auch der Jubilar von Jugend auf 

der ‚Elektrizität" verschrieben. Walter Hendriock absolvierte die 
Technische Hochschule in Charlottenburg und erlebte den ersten 
Weltkrieg in Ruf3land und Frankreich. In den ersten Nachkriegs -
jahren war er als Ingenieur und Oberingenieur tätig und grün -
dete im Mai 1923 die Land-Elektriz'itäts-Gesellschaft m.b.H. 
Durch den zweiten Weltkrieg verlor Ob-Ing. Heridriock seinen 
einzigen Sohn und Erben. Dem schmerzlichen Verlust folgte die 
Zerstörung des Betriebes in den letzten Kriegstagen. Doch die 
ihm eigene Tatkraft und unermüdliche Energie lieF1 den Jubilar 
nicht müde werden. Er ging an den Wiederaufbau seiner Land -
El'ektra, die 'heute mit zahlreichen Nebenstellen in betriebs -
eigenen Gebäuden zu einem Begriff in der Branche geworden ist. 
Wir gratulieren dem Jubilar, der heute noch die Fäden seines 

Unternehmens in der Hand hat, auch an dieser Stelle herzlich 
und wünschen ihm weiterhin Gesundheit und geschäftlichen 
Erfolg. 

Firma Max Hagenauer & Denk, Immenstadt - 100 Jahre 

In diesem Jahr kann unsere Mitgliedsfirma Max Hagenauer & 
Denk, Bindfaden- und Verpackungsm'iftel-GroFhandel in Immen -
stadt/Allgäu', RotenfeIsstraf1e 6, auf ihr hundertjähriges Bestehen 
zurückblicken. 
Den Grundstein für die Errichtung eines Vertriebs von Bind'-

faden legte vor 100 Jahren die persönliche Verbundenheit zwi -
schen dem Gründer der Firma Max Hagenauer und' den Inhabern 
der damaligen mechanischein Bindfadenfabrik in Immenstadt 
(heute Hanfwerke Füssen - Immenstadt A. G.). Die rasche Ent -
wicklung der damaligen Bindfadenfabrikation stellte die Leitung 
der Vertriebsfirma vor rapide wachsende Aufgaben. 1873 trat 
Albert Denk als Mitarbeiter und Schwager in die Firma ein, um 
1880 als Teilhaber der Firma auch gleichzeitig seinen Namen zu 
geben. Die ersten Krisenzeiten, die mit den Auseinandersetzun -
gen zwischen Osterreich und Italien heraufzogen und erhebliche 
Schwierigkeiten in der Rohstoffzufuhr mit sich brachten, konn -
ten jedoch die erfreuliche Entwicklung di es von echtem Kauf -
mannsgeist getragenen Unternehmens nicht aufhalten. 1899 mu13fe 
Albert Denk sich aus Gesundheitsrücksichten zurückziehen. 
Max Hagenauer blieb Alleinin'haber der Firma, due er 1920 als 
offene Handelsgesellschaft unter der bisherigen Firmieribezeich -
nung ein die bis dahin als Prokuristen fungierenden Söhne Max 
und Ernst Hagenaluer und dem Neffen Walter Denk übergab. 
Den tatkräftigen Unternehmern ist es - trotz zweier Weltkriege 
und deren sorgenvollen Folgejaihren - gelungen, das Unter -
neihmen zu seiner heutigen Bedeutung emporzuführen. Ein Bei -
spiel dafür, was fortschrittlicher Unternehmergeist in guter Zu -
sammenarbeit mit allen Mitarbeitern eines Betriebes zu leisten 
imstande ist. Mit 80 Jahren führt der immer noch rüstige Gesell -
schafter der Firma, Herr Walther Denk, zusammen mit August 
Rückel, einem langjährigen und 1953 als Teilhaber in die Firma' 
aufgenommenen Mitarbeiter, heute noch die Geschäfte. 

Der Landesverband, di e m due Inhaber der Firma Hagenauer & 
Denk stets treu verbunden waren, wünscht für die Zukunft alles 
Gute. 

j = RA Joumann, 

25 Jahre Fahrrad-GroIhandIung Fernsemer & Löw 

Unsere M'itgliedsfirma, Fernsemer & Löw in Augsburg, Her -
manstraFe 1, konnte in diesem Monat auf ihr 25 -jähriges Be -
stehen zurückblicken. 

Vor 25 Jahren, am 1. 10. 1938, gründeten die Herren Franz 
Fernsemer und Rudolf Löw in Augsburg eine Fahrrad-GroFhand -
lung unter der Firma Fermnserner & Löw. Die Herren ahnten nicht, 
dat5 Ihnen nur kurze Zeit beschieden sein sollte. Alsbald nach 
Ausbruch des 2. Weltkrieges wurden beide Inhaber zum Wehr -
dienst eingezogen; leider lkehrfen sie aus dem Kriege nicht mehr 
zurück. Beim grole'n Angriff auf Augsburg im Februar 1944 wurde 
das Geschäft vollständig vernichtet. Nach Kriegsende trat der 
Schwager des Herrn Fernsemer, Herr Franz Lutz, in die Firma 
ein und übernahm den Wiederaufbau. Mit viel Fle'it5 und groler 
Umsicht, unterstützt von seiner Gattin, konnte Herr Lutz das 
Unternehmen wieder in Gang bringen und zu seiner heutigen 
Bedeutung entwickeln. Herr Lutz ist heute Inhaber der Firma; 
Inhaber und Unternehmen geniefen in einschlägigen Geschäfts -
kr'eise'n bestes Ansehen. 

Wir wünschen der Firma, eine erfolgreiche Zukunft. 

Herr Wilhelm Hummel, Augsburg, f 

Nach langem schweren Leiden starb am 4. Oktober unser Mit -
glied Herr Wilhelm H'umm'el, Inhaber der Firma Hummel & Kremer, 
Sattler- und P'olsterwarengrot5handl'u'ng, Augsburg, Ulric'hspl. 2. 
Mit Herrin Kremer hat Herr Hummel im Jahre 1936 die Firma 
Hummel & Kramer oHG. gegründet. Der Gesellschafter Kremer 
schied im Jahre 1951 aus und Herr Hummel führte das Geschäft 
zunächst allein weiter. 1953 wurde die Einzelfirma in eine Kom -
manditgesellschaft umgewandelt, deren Komplementär Herr 
Hummel war. In den letzten Jahren wurde Herr Hummel von 
seinem Sohn in der Geschäftsführung unterstützt. Der Tod des 
Herrn Hummel bedeutet für die Firma einen schweren Verlust. 
Wir werden dem Verstorbenen gutes Anden'k'en bewahren. 

Herr Georg Sfrauf, Nürnberg, f 

Der Iinha'ber unserer Mitgliedsfirma Georg Sfraufi und Dr. Ger -
hard Maiwald, Nürnberg, KöhrsstraFe 49, Herr Georg Straul, ist 
am 10. September 1963 im 70. Lebensjahr gestorben. Herr Strauf 
war nicht nur ein erfolgreicher Grof3ha'ndelsmkaufmann, sondern 
auch ein eifriger Teilnehmer an den Fachversammlungen des 
Schreibwarenngrofhandels und gab uns häufig aufgrund seiner 
langjährigen Berufserfahrung wertvolle Anregungen. Wir be -
trauern in ihm einen aufrichtigen Verfechter der Interessen des 
Berufsstandes des Grot5handels u'nd werden ihm stets ein ehren -
des Andenken bewahren. 

Buchbesprechungen 

Wir werten die Bilanz aus - von Steuerberater Günter Thomaschewski 
112 Seiten, 4 Vorlagen, brosch., DM 7,40. Taylorix Fachverlag Stuttgart. 

An einer Auswertung der Bilanz sowie der GuV-Rechnung sollte jedem 
Unternehmer in besonderem Maße gelegen sein, denn sie gibt einen tie -
fen Einblick in die Unternehmensentwicklung, zeigt Schwachen des Be -
triebes und ermöglicht Folgerungen far die Firmenpolitik. Die vorliegende 
Broschüre befaßt sich anhand von Bilanzen und GuV-Rechnungen mit eini -
gen Möglichkeiten der Auswertung von Jahresabschlüssen. Der Verfasser 
schildert die Aufbereitung der Zahlen, die Liquiditöts-Betrachtung, den 
Finanzplan, das Finanzierungsbild, die Analyse der Gewinn- und Verlust -
rechnung, den Rentabilitätspunkt u. a. rn 

p = ORR Pfrong, 

su 

Mitarbeiter dieser Nummer: 

la = Dipl. Kfm. Lampe, 

RA Suchy 

gr=. Ass. Grasser 

so = Dr. Schobert, 

sr = Dipl. Kfm. Sauter, 
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Nr. 11/18. .thrg. DER BAYE RI SCH E GROSS- UND AU SSENHANDEL November 1963 

Arbeitgeberfragen 

Weihnachtsgratifikation (216) 

(gr) Obwohl bereits in Artikel 191, Heft 11/62, dieser Zeit -
schrift zu den Rechtsfragen der Weihnachtsgratifikation Stellung 
genommen wurde, scheint es uns nicht überflüssig zu sein, kurz 
die wesentlichsten Rechtsfragen bezüglich der Weihnachts -
gratifikation nochmals zusammenzufassen, zumal Weihnachten 
vor der Türe steht, und wohl in der Mehtzahl der Fälle die 
Arbeitnehmer unserer Mitglieder eine Weihnachtsgratifikation 
erhalten sollen. 

Ein R e c'h f sans p ru c 'h auf die Weihnachtsgritifikation be -
steht nur dann, wenn eine diesbezügliche Regelung im Tarifver -
trag, in der Betriebsordnung oder im Einzelarbeitsvertrag ge -
troffen ist, Darüber hinaus hat nach der Rechtsprechung der 
Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch auf Weihnachtszuwendun -
gen, wenn sie in mindestens 3 aufeinanderfolgen -
den Jahren vorbe'haltslos gewährt werden. Das gilt 
nach einem Urteil des BAG vom 23. 4. 1963 - 3 AZR 173/62 - 

auch für Ruhegeldempfänger. Wenn eine derartige Verpflich -
tung zur Gewährung einer Weihnachtsgratifikation entstanden 
ist', kann sich der Arbeitgeber von ihr nur durch die ordnungs -
mäl3ige Kündigung des gesamten Arbeitsverhältnisses befreien. 
Der Anspruch entfällt weiter ausnahmsweise dann, wenn sich der 
Betrieb in einer wirtschaftlichen Notlage befindet. Wir empfehlen 
daher, bei Weihnachtszuwendungen von dem Empfänger einen 
Revers unterschreiben zu lassen. Dabei kann folgende For -
mulierung gebraucht werden: 

„Bei dem Weihnachtsgeld handelt es sich um eine freiwillige 
Zuwendung, die nach freiem Ermessen testfgesetzt und die ohne 
Anerkennung einer Rechtspflicht gewährt wird. Weder jetzt noch 
in Zukunft können aus dieser Gewährung weder dem Grunde 
noch der Höhe nach und weder von dem Empfänger selbst noch 
von anderen Belegschaftsangehörigen irgendwelche Ansprüche 
hergeleitet werden. 

Die Geschäftsleitung behält sich vor, aus besonderen Grün -
den (z. B. Arbeitnehmer, die in Kündigung stehen, oder die in 
Führung und Leistung zu begründeten Beanstandungen Anlat) 
gegeben ihaben usw.), die allein der Beurteilung durch die Ge -
schäftsleitung unterliegen, Arbeitnehmer ganz oder teilweise von 
der Gewährung des Weihnachtsgeldes auszuschl'iet)e'n oder 
diese Zuwendungen unterschiedlich zu bemessen. 

Dieses freiwillige Weihnachtsgeld ist vom Arbeitnehmer zu -
rückzuerstatten, wenn er bis zum 31. März 1964 einschliel)lich 
das Arbeitsverhältnis kündigt oder fristlos entlassen werden 
mu t)." 

Falls ein Rechtsanspruch auf die Zahlung einer Weihnachts -
gratifikation nicht besteht, steht die Gewährung derselben völlig 
im freien Ermessen des Arbeitgebers, insbesondere auch die 
Höhe. Grundsätzlich kann gesagt werden, dat) eine unterschied -
liche Behandlung der Arbeitnehmer bezüglich der Weihnachts -
gratifikation immer dann möglich ist, wenn sachliche Gesichts -
punkte dies rechtfertigen. Der Grund der gerechten Behandlung 
verbietet nur, dat) einzelne Arbeitnehmer willkürlich von dem 
Empfang der Weihnachtsgratifikation ausgeschlossen werden. 

Besteht kein Rechtsanspruch auf die Zahlung einer Weih -
nachtsgratifikation, so können alle Arbeitnehmer, die sich in 
einem gekündigten Arbeitsverhältnis befinden, von der Grafi -
fi'katio,n ausgeschlossen werden. 

Bezüglich der Zulässigkeit eines Rückzahlungsvorbehaltes hat 
das Bundesarbeitsgericht mit einer Entscheidung vom 10. Mi 
1962 - 5 AZR 452/61 - ausgesprochen, dat) die vereinbarte 
Sperrfrist in einem angemessenen Verhältnis zur Höhe des Weih -
nachtsgeldes stehen mut). Im einzelnen hat das BAG folgende 
Leitsätze aufgestellt: 

1. Erhält der Ar'beitnehm'er einen Monatsbezug, und hat er bis 
zum 31. März des darauffolgenden Jahres nur eine Kündi -
giungsmöglichkeif, wie das z. B. nach § 66 HGB in der Regel 
für Handl'ungsge'hilfen der Fall ist', dann ist ihm in aller Regel 

zuzumuten, diese eine Kündigungsmöglichkeit auszulassen, 
wenn er die Gratifikation behalten will. 

2. Erhält der Arbeitnehmer einen Monatsbezug und hat er bis 
zum 31. März des darauffolgenden Jahres mehrere Kündi -
gungsmöglichkeiten, dann ist ihm wegen der Höhe der ihm 
gewährten Weihnachtsgratifikation zuzumuten, den Betrieb 
erst nach dem 31. März zum nächst zulässigen Kündigungs -
termin zu verlassen, wenn er die Gratifikation behalten will. 

3. Erhält der Arbeitnehmer einen Betrag, der 100,— DM Liber -
steigt, jedoch nicht einen M.onatsbezug erreicht, so ist ihm 
regelmät)ig zuzumuten, eine Rückzahlungsklausel einzuhalten, 
die !bis zum 31. März des darauffolgenden Jahres reicht. 

4. Erhält ein Arbeitnehmer als Weihnachtsgrititika+ion nur einen 
Betrag, der 100,— DM nicht übersteigt, dann kann damit 
regelmät)ig überhaupt keine Rückzahlungsklausel verbunden 
werden. 
Weihnachts- und Neujahrszuwendungen sind nicht Iohnstaier -

frei. Lohnsfeuerfrei bleibt hingegen nach § 3 Ziffer 17 Einkom -
mensteuergesetz ein Betrag von 100,— DM der Bezüge, die 
dem Arbeitnehmer aus einem Dienstverhältnis im Monat Dezem -
ber zufliet)en. Ob eine Weihnachtsgratifikation gezahlt w'i'rd oder 
nicht, ist mithin völlig gleichgültig. 
Weihnachts- und Neujahrszuwendungen sind bis zu DM 100, -

beitragsfrei in der Sozialversicherung. Ein diese Grenze über -
steigender Betrag ist jedoch beitragspflichtiges Entgelt im Sinne 
des § 160 Abs. 3 RVO. Die Beitragsfreiheit ist aber beschränkt 
auf Leistungen, die ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern in 
der Zeit vom 15. 11. 1963 bis 15. 1. 1964 aus Anlat) des Weih -
nachtsfestes oder Neujahrstages in Geld gewährt. Zuwendun -
gen, die aul3erhalb dieses Zeitraumes gemacht werden, sind' in 
voller Höhe beitragspflichtig, selbst dann, wenn sie der Arbeit -
nehmer als Vorschut) auf das später fällig werdende Weih -
nachtsgeld erhält. 

Betriebsvereinbarungen kündbar (217) 

(gr) Der 1. Senat des Bundesarbeitsgerichts hat entschieden, 
dat) Betriebsvereinbarungen, die zwischen Arbeitgeber und 
Betriebsrat abgeschlossen worden sind, vom Arbeitgeber und 
vom Betriebsrat jederzeit gekündigt werden können. Ausnahmen 
sind nach der Feststellung des Bundesarbeitsgerichts nur dann 
möglich, wenn in der betreffenden Betriebsvereinbarung aus -
d r ü c kli c h vermerkt ist, dat) die Vereinbarung entweder über -
haupt nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen ge -
kü n di g t werden kann. 

Kündigungsschutz bei Wehrdienst (218) 

(gr) Nach § 2 Abs. 1 des Arbeitsplatzschutzgesetz,es vom 
30. März 1957 darf das Arbeitsverhältnis gegenüber einem 
Arbeitnehmer, der den Grundwehrdienst ableistet, oder an einer 
Wehrübung teilnimmt, nicht gekündigt werden. Unter Grund -
wehrdienst im Sinne dieser Bestimmung ist aber nur der ver -
kürzte, 1 —6 Monate währende und der volle, 18 Monate 
währende Grundwehrdienst zu verstehen. Arbeitnehmer, die 
sich nach Ablauf ihrer Wehrpflicht für weitere Zeit freiwillig 
verpflichten, geniet)en also den Kündigungsschutz nicht. Nach 
Ablauf des Grundwehrdienstes kann das Arbeitsverhältnis mit 
solchen Arbeitnehmern seitens des Arbeitgebers gekündigt 
werden. 

Musterung während des Urlaubes (219) 

(j) Gemät) § 12 des Arbeitsplatzschufzgesetzes hat der Arbeit -
geber für die durch Meldung bei den Erfassungsbehörden und 
für die durch die Musterung ausfallende Arbeitszeit das Arbeits -
entgelt weiter zu zahlen. Fällt die Musterung in die Zeit des 
Urlaubes, so verlängert sich der Urlaub um einen Tag, voraus -
gesetzt, dat) die Gestellungszeit mindestens 6 Stunden unter 
Einschlut) des Hin- und Rückweges ausgemacht hat. 
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Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Rückzahlung eines Darlehens bei selbst -
verschuldeter, fristloser Entlassung (220) 

(j) In einem vom Bundesarbeifsgericht entschiedenen Fall hatte 
ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer ein Darlehen zuni Ankauf 
eines Autos gegeben. Es war nicht vereinbart wordep, dalI das 
Darlehen bei vorzeitigem Ausscheiden des Arbeitnehmers zur 
Rückzahlung insgesamt fällig wird. Das Bundesarbeitsgericht sah 
in seinem Urteil vom 21.3. 1963 - 5 AZR 410/62 - das Ver -
langen des Arbeitgebers auf Rückzahlung des gesamten Rest -
betrages dennoch für gerechtfertigt an, nachdem der Arbeit -
nehmer fristlos entlassen worden war. In diesem Urteil wurde 
u. a. ausgeführt: 

1. Es kann dahin gestellt bleiben, ob, da der Vertrag nichts 
darüber , sagt, die Klägerin im Fälle 'einer ordentlichen Kün -
digung des Arbeitsverfrages berechtigt gewesen wäre, das 
Restdarlehen sofort in voller Höhe zurückzuverlangen, Ein 
solches Recht m'uf ihr aber nach Sinn, und Zweck des Ver -
trages jedenfalls dann zugestanden werden, wenn, wie in 
vorliegendem Falle, der Beklagte wegen eigenen Verschul -
dens aus wichtigem Grunde aus seinem Arbeitsverhältnis 
fristlos entlassen worden ist. 

2. Es k arn der Klägerin nicht zugemutet werden, einem ehe -
maligen Arbeitnehmer, den sie aus einem wichtigen, von ihm 
selbst verschuldeten Grund fristlos entlassen hat, ein solches 
Darlehen weiter zu belassen, und, zwar auch noch unverzins-
l ich und gegen Rückzahlung in iur kleinen Raten. 
Ungeachtet dieser Entscheidung ist es selbstverständlich 

immer empfehlenswert, eine Rückzahlungsklausel auch für den 
Fall einer ordentlichen Kündigung zu vereinbaren. 

Anderungskündigung (221) 

(j) Lehnt ein Arbeitnehmer, dem eine Änderungskündigung mit 
deim Angebot auf Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zu -
gegangen ist, dieses Angebot ab, so wird durch die Ablehnung 
der ihm angetragenen Änderung die Kündigung wirksam. Wen -
det er sich gegen diese Kündigung mit der Kündigungsschutz -
klage, so ist nach Maf3gabe des, § 1 des Kündigungssc'hutzge -
seizes die Kündigung auf ihre soziale Rechtfertigung hin zu 
prüfen. Gegenstand des Kündig'ungssc'hutzprozesses Ist dann' 
nicht das vom Arbeitgeber gemachte Angebot; denn dieses Ist 
mit der Ablehnung durch den Arbeitnehmer bereits hinfällig 
geworden. Gegenstand des Prozesses Ist vielmehr allein die 
Oberprüfung der Kündigung auf ihre soziale Rechtfertigung hin. 
Sozial gerechtfertigt Ist die Ä nderungskündigung, wenn die vom 
Arbeitgeber erstellte Änderung der Vertragsbedingungen im 
dringenden betrieblichen Interesse liegt und es billigenswert und 
angemessen erscheint, um der Änderung willen das Mittel einer 
Kündigung zu gebrauchen und damit das Arbeitsverhältnis zu 
gefährden und unter Umständen zu beenden. Dabei sind die 
Interessen des Arbeitgebers an der erstrebten Änderung und die 
Interessen des Abeitneiimers an der Aufrechterhaltung seiner 
gegenwärtigen Arbeitsbedingungen vernünftig gegeneinander 
abzuwägen. Diese Norm wurde im Urteil des Bundesarbeits -
gerichts vom 25 4. 1963 ' - 2 AZR 435/62 - aufgestellt. 

Vertraglich festgelegte Schriftform (222) 

(j) Das Bundesarbeitsgericht hat in seinem Urteil vom 5. 6. 1963 
5,AZR 16/63 - festgestellt, dalI Vertragsparteien, die für 

künftige Vertrags.abreden die Beachtung der Schriftform ver -
einbart haben, von dieser Abrede im Wege gegenseitiger und, 
formloser Vereinbarung wieder abgehn können. 

Wenn ein Reisender aus dem Betrieb 
ausscheidet . (223) 

-(gr) Der Arbeitgeber ist berechtigt, seine Kunden davon in 
Kenntnis zu setzen, da13 ei? Handelsreisender, der sie in seinem 
Auftrag besuchte, nicht mehr für ihn täti g I s t. 

Der Arbeitgeber darf jedoch in einer solchen Benachrichtigung 
keine unrichtigen. Angaben über die Beendigung des Arbeits-. 
verhältnisses machen, damit sie insbesondere nicht den Eindruck 
erwecken,- als ob das Arbeitsverhältnis aufgrund einer fristlosen 
Entlassung des Arbeitnehmers aufgelö s t worden wär e . 

Hat das Arbeitsverhältnis aufgrund einer Kündigung des An -
gestellten fristgemäl zum ersten Vierteljahrestermin geendet 
und der Arbeitgeber daraufhin den Angestellten ichon vorher 
von der Arbeit freigestellt, so Ist die Mitteilung an seine Kunden, 
der Angestellte sei am 23. 1. 1962 ausgeschieden, objektiv ge -
eignet, Nachteile für dessen Kredit, Erwerb und Fortkommen 
herbeizuführen, weil durch die Mitteilung der Eindruck der frist -
losen Entlasung des Angestellten erweckt wird. Der Arbeitgeber 
kann dann mit Erfolg darauf verklagt werden, erstens Auskunft 
darüber zu' geben, wem gegenüber er die unwahre kreditschä -
digende Tatsache über den Angestellten behauptet hat (BGH 
vom 4. 2. 1962 DB 1962, 404) und zweitens die unwahre Behaup -
tung gegenüber diesen Personen zurückzunehmen bzw. zu wider -
rufen. (LAG Baden-Württemberg, Kammer Stuttgart - Beschluf1 
vom 26.6. 1963 - 4 Ta 5/63.) 

(224) 
Erholungsurlaub und gesetzliche Feiertage 

(gr) In s e inem Urteil vom 6. 5. 1963 (1 AZR 114/62) halte das 
Bundesarbeitsgericht folgenden Sachverhalt zu entscheiden: 

Eine Arbeiterin hatte in ihrem Urlaub von 18 Werktagen 2 
gesetzliche Feiertage, nämlich den Pfingstmontag und Fron -
leichnamstag. Der Arbeitgeber zahlte für die 20 arbeitsfreien 
Tage gleich.mäfig Urlaubsgeld. Die Arbeiterin wandte sich mit 
ihrer Klage gegen die Berechnung des Urla'u'bsgeldes und 
machte dabei geltend, dal3 ihr für die beiden gesetzlichen 
Feiertage der volle Lohnausfall erstattet we r den masse und inso -
weit die Berechnungsweise für Urlau'bsentgel't keine Gültigkeit 
habe. 

Das Bundesarbeitsgericht gab der Klage statt und führte in 
den Gründen u. a. aus: 

Der Arbeitgeber hat für die Arbeitszeit, die infolge eines ge -
setzlichen Feiertàges ausfällt, dem Arbeitnehmer den Arbeits -
verdienst zu zahlen, den er ohne den Arbeitsausfall erhalten 
hätte. Es gilt damit der Grundsatz der Lohnausfallerstattung. 
Dem Ist nur Rec'hrung getragen, wenn dem Arbeitnehmer zu. 
dem unter dem Tageslohn liegenden Betrag des täglichen 
Urla'u'bsgeldes der Unterschiedsbetrag bis zur vollen Höhe des 
an den bei Feiertagen ausgefallenen Lohnes hinzugezahlt wird. 

Die jeweils unterschiedlichen Vergüturgsregelungen nötigen 
dazu, das Urlaubsgeld und das Feiertagsgeld je für sich zu be -
rechnen und zu zahlen. 

V, 

Allg. Rechtsfragen 

Pfändung und Abtretung der 
Weihnachtsgratifikation (225) 

(gr) Weihnachtsgratifikationen sind gemä § 850a Nr. 4 ZPO bis 
zur Hälfte des monatlichen Einkommens - höchstens aber bis zu 
DM 195,- - unpfändbar. Soweit die Gratifikation diesen Betrag 
übersteigt, ist sie pfändbar; wobei der Mehrbetag vom Monats -
gehalt des Auszahlungsmonats hinzuzurechnen ist. 

Soweit die Weihnachtsgratifikation unpfändbar ist, kann sie 
nach § 400 BGB auch nicht abgetreten werden. Ebenso Ist eine 
Aufrechnung gegen eine unpfändbare Forderung gem.ä § 394 
BGB, abgesehen von einigen Ausnahmen, nicht zulässig. 
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Welche Forderungen verjähren 
am 31. 12. 1963 (226) 

(gr) Wie alljährlich geben wir auch zum Jahresende 1963 eine 
Ubersicht über die Forderungen, die am 31. 12.1963 verjähren. 
Forderungen verjähren nur dann nicht, wenn sie ausgeklagt sind, 
d. h. wenn ein Schuldtitel darüber vorhanden ist oder wenn sie 
bereits anerkannt sind. 

Eine Forderung ist nur dann anerkannt, wenn der Schuldner 
dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch Abschlagszah -
lung, Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise 
anerkennt (§ 208 BOB). Dadurch wird nämlich die Verjährung 
unterbrochen und es beginnt eine neue Verjährungsfrist von 
neuem zu laufen. Es muf) also eine Handlung seitens des Schuld -
ners vorliegen. 

lJberprüfen Sie bitte daraufhin Ihre Aufenständel Noch ist Zeit, 
derartige Forderungen einzuklagen oder einklagen zu lassen. 
Unsere Gläubigerschutz-Abteilung ist Ihnen dabei jederzeit 
behilflich. 
Welche Forderungen verjähren am 31. 12. 19631 
1. Die im Jahre 1961 entstandenen Ansprüche, die gemäf) § 196 
BGB einer zweijährigen Verjährungsfrist unterliegen. Dies 
sind u. a. folgende Ansprüche: 
a) der Kaufleute, Fabrikanten und Handwerker für Lieferung 

von Waren, Ausführung von Arbeiten und Besorgung frem -
der Geschäfte mit Einschluf der Auslagen, wenn die Leistung 
nicht für den Gewerbebetrieb, sondern für den Schuldner 
privat erfolgte, 

b) der Frachtfuhrleute, Schiffer, Lohnkutscher, Boten wegen 
Fahrgeld, Fracht usw. 

c) bei Besorgung fremder Geschäfte oder Dienstleistungen 
für Vergütung und Auslegen von Nichtkaufleuten, 

d) der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, 
e) der Rechtsanwälte, Notare und öffentlich bestellter Per -

sonen für Gebühren und Auslagen; 
2. die im Jahre 1959 entstandenen Ansprüche, die gemäf § 197 

BOB einer vierjährigen Verjährungsfrist unterliegen. Dies sind 
u. a. folgende Ansprüche: 
a) Ansprüche der Kaufleute, Fabrikanten und Handwerker für 

Lieferung von Waren, Ausführung von Arbeiten und Besor -
gung fremder Geschäfte mit Einschluf5 der Auslagen, wenn 
die Leistung für den Gewerbebetrieb des Schuldners er -
folgte, 

b) Ansprüche land- und forsfwirfschafflicher Betriebe aus Lie -
ferung von Erzeugnissen für den Gewerbebetrieb des 
Schuldners, 

c) Rückstände von Zinsen, Tilgungsza -hlungen, Mief- und 
Pachtzinsen, Rückstände von Renten, Unterhaltsbeiträgen 
und wiederkehrende Leistungen. 

Die Verjährung kann durch bestimmte Maf)nahmen entweder 
gehemmt oder unterbrochen werden. Das Wesen der Unter -
brechung der Verjährung besteht darin, dat) eine neue Verjäh -
rungsfrist nach Beendigung der Unterbrechung zu laufen be -
ginnt, während bei der Hemmung der Verjährung der Zeitraum, 
währenddessen die Verjährung gehemmt ist, in die Verjährungs -
frist nicht eingerechnet wird. Im letzteren Falle beginnt also 
nicht eine neue Verjährungsfrist nach der Hemmung zu laufen; 
es wird vielmehr die bereits angefangene Verjährungsfrist fort -
gesetzt. 

Die vielfach anzutreffende Meinung, dafj eine einfache Mah -
nung oder die Ubersendung eines Kontoauszuges oder eine 
sonstige Nachricht an den Schuldner über das Bestehen der 
Forderung die Verjährung unterbreche oder hemme, ist falsch. 
Eine Mahnung setzt den Schuldner lediglich in Verzug und be -
wirkt damit die Fälligkeit der Forderung. Erkennt der Schuldner 
nicht in irgendeiner der vorerwähnten Art seine Zahlungsver -
pflichtung an, so kann der Gläubiger die Unterbrechung der 
Verjährung nur durch Klageerhebu'ng, z. B. durch Zustellung 
eines Zahlungsbefehls, erreichen. Grundsätzlich ist zwar die 
Klage erst erhoben, wenn sie dem Schuldner zugestellt ist; es 
müfte also die Zustellung noch vor dem 31. 12. 1963 erfolgen. 
Falls aber durch die Zustellung eine Frist gewahrt oder die 
Verjährung unterbrochen werden soll, tritt die Wirkung, sofern 
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die Zustellung demnächst erfolgt, bereits mi} der Einreichung 
der Klage bzw. des Zahlungsbefehlsantrages ein (§ 261 b, Ill, 
§ 693, II ZPO). Andernfalls ist die Forderung verjährt und der 
Schuldner hat ein Leistungsverweigerungsrecht ( 222 BGB). Da 
die Verjährung im Prozef) eine Einrede darstellt, wird' sie vom 
Gericht nur dann berücksichtigt, wenn' der Schuldner diese 
Einrede im ProzeF erhebt. 

Steuerfragen 

Mehrwertsteuer (227) 

(Si) Am 25. 10. 1963 hat sich das Plenum des Bundesrates mit 
dem von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines Um -
satzsteuergesetzes (Mehrwertsteuer) befaf)t. Die ernsten Beden -
ken gegen die Einführung einer Mehrwertsteuer trug insbesonders 
der Bayer. Finanzminister Eberhard vor, an dessen Haus unser 
Landesverband vorher eine eingehende Darst e llung des Mehr -
wertsteuerproblems aus der Sicht des Groihandels gerichtet 
hat, in der die ablehnende Stellungnahme des Grof)handels zum 
vorliegenden Kabinettsentwurf eingehend begründet wurde. 
Trotzdem wurde der Antrag des Finanzausschusses des Bundes -
rates, den Regierungsentwurf derzeit nicht zu billigen, leider 
abgelehnt. Der Bundesrat hat grundsätzlich den Plänen der Bun -
desregierung zur Änderung des geltenden Umsatzsteuesystems 
zugestimmt. Gleichzeitig wurden verschiedene Änderungsvor -
schläge und die Empfehlungen der Bundesrafsausschüsse der 
Bundesregierung mit der Bitte übermittelt, sie als Material im 
weiteren Gesetzgebungsverfahren zu verwenden. 
Um allen Irrtümern vorzubeugen betonen wir, daf damit das 

Gesetzgebungsverfahren erst begonnen hat und noch keinerlei 
Entscheidung über die Annahme oder Ablehnung des Entwurfes 
durch die gesetzgebenden Organe gefallen ist. Der Entwurf 
geht nunmehr dem Bundestag zu, der den Entwurf in erster Le -
sung behandeln wird, wobei mit Sicherheit eine Verweisung an 
die Ausschüsse erfolgen wird. Die eigentliche Arbeit, sprich das 
Ringen zwischen Befürwortern und Gegnern der Mehrwertsteuer 
wird dann erst in voller Schärfe entbrennen. Keinesfalls ist damit 
zu rechnen, da15 ein Mehrwertsteuergeseiz in Kürze erlassen wird 
und in Kraft tritt. Es Ist vielmehr auferordenflich fraglich, ob die 
parlamentarische Behandlung der Materie in dieser Legislatur -
periode überhaupt noch zu Ende geführt werden kann. 
Wir dürfen in diesem Zusammenhang dringend um folgendes 

bitten: Es ist durchaus erwünscht, dat) Sie als Unternehmer die 
Initiative ergreifen, um bei sich bietender Gelegenheit Mehr -
wersteuerfragen mit Abgeordneten oder Behördenvertretern zu 
besprechen oder schriftlich an sie herantragen. Falls Sie eine 
solche Gesprächsmöglichkeit haben oder schriftliche Auf)erun -
gen zur Mehrwerfsfeuerfrage abgeben wollen, bitten wir Sie 
dringend, vorher mit uns diese Fragen abzustimmen. Vorliegende 
Erfahrungen zeigen nämlich, dat) hierbei häufig von falschen 
Voraussetzungen ausgegangen wird und dadurch fehlerhafte 
'Argumente vorgebracht werden. Das erklärt sich leicht aus der 
Tatsache, dat) Sie als Praktiker es seit nunmehr bald einem 
Menschenalter immer mit dem gleichen System der kumulativen 
Allphasen-Umsatzsteuer zu tun haben, während die Mehrwert -
steuer ein völliges Umdenken erforderlich macht. 

Das Vorbringen von nicht stichhaltigen Argumenten birgt aber 
die Gefahr, dat) der GrofhandeI in seinem Kampf gegen die 
Einführung des Mehrwertsfeuersystemes unglaubwürdig wird und 
an Durchschlagskraft verliert, da leicht der Eindruck entstehen 
kann, dat) sich die Gegner der Mehrwertsteuer noch nicht ge -
nügend mit der Materie befa13f haben, und ihre Argumente nicht 
ernst zu nehmen sind. 
Wir wären Ihnen also wie gesagt aus diesen Gründen für eine 

vorherige Abstimmung mit uns dankbar. 

Bewertungsfragen (228) 

(sr) Die Finanzverwaltung und die Steuerpflichtigen sind sich 
oftmals über die ,,richtige' Bewertung des Umlaufvermögens 
nicht einig. Dabei sind die gesetzlichen Grundlagen einfach: 
Es gilt das Prinzip der Einzelbewertung und bei Vollkaufleuten 
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das Niedersfwerfprinzip. Wir hatten Ihnen diese gesetzlichen 
Grundlagen in Artikel 63, I -left 3/1960 ausführlich erläutert.. 

Der aktuelle Antat), diese Probleme wieder einmal in Unserer 
Verbandszeitschriff zu behandeln, ist ein Urteil des hessischen 
Finanzgerichfs Kassel vom 2.4. 1963 I 397 - 399/61. Dem Urteil 
liegt etwa folgender Sac'hverhalf,zu Grunde: 
Das Finanzamt 'hat die Wertabschläge des beschwerdeführen -

den Scthuheinzeihändrers als weit überhöht nicht anerkannt. Es 
fiat Berichtigungsveranlagungen durchgeführt, in denen es, ge -
stützt auf seine eigenen Erfahrungen aus der lJberprüfung 
gleichartiger Betriebe, die zulässigen Werfabschläge auf 16 v.H. 
bemift, während der betreffende Schuheinzelh ä ndler ; Bewer -
tungsabschläge von durchschnittlich 320/o des Einkaufswertes 
geltend gemacht hat. 
Der Einzelhändler hat seine Bewertung anhand von Bewer-. 

lungsempfehlungen seiner Einkaufsgenossenschaft durchgeführt. 
Sinn und Zweck dieser Empfehlung sollte es sein, die im Schuh -
warenhandel typischen Verlustrisiken (Moderisiko, Sortiments -
risiko, Alfersrisiko), die der einzelne Schuhhändler aus seinem 
zu engen Blickwinkel im Sinne des steuerlichen Teilwertes (also 
nach objektiven'MF3stäben, insbesondere der Werteinschätzung 
eines gedachten Erwerbers des ganzen Unternehmens) nicht zu -
treffend beurteilen kann, auf der breiteren Basis der Branchen -
erfahrung zu beurteilen und zu bewerten. Zu diesem Zweck hat 
die Einkaufsgenossenschaft ein nach Warengruppen unterteiltes 
Schema empfohlen, in dem die verschieden hohen Moderisikein 
und Sortimentsrisiken berücksichtigt waren. SchlieFlicti wurde 
noch das Alter der Ware am Bewertungsstichtag berücksichtigt, 
was zu Prozent-Abschlägen „bis zu . . . 0/0" führtet 

Der beschwerdeführende Einzelhändler machte nun offenbar 
folgenden Fehler. Er übernahm das von der Einkaufsgenossen -
schaff ausgearbeitete Schema ohne jede Oberprüfung, ob die 
Bewertungsabschläge für seinen Betrieb zutreffen, in seine Be -
wertung, und zwar jeweils zu den von der Einkaufsgenossen -
schaff vorgesehenen Höchstsätzen. Diese schematische Anwen -
dung von Empfehlungen wird aber sowohl vom Finanzamt als 
auch vom Finanzgericht, an das sich der Einzelhändler be-( 
sc'hwerdeführend wandte, abgelehnt. Gegen dieses Urteil des 
hessischen Finanzgerichts lät)f sich auch nach unserer Ansicht 
nichts Entscheidendes einwenden. Das Einkommensteuprgese'tz 
überträgt nämlich die Aufgabe der Bewertung den einzelnen 
Steuerpflichtigen. Das ist auch nach unserer Auffassung insofern 
richtig, als nur der einzelne Kaufmann selbst die speziellen Ge -
gebenheiten seines Betriebes mit seinen speziellen Sortiments -
und Moderisiken beurteilen kann. Die Struktur der Unternehmen 
ist so unterschiedlich, dat) sich tatsächlich eine schematische 
Bewertung nicht durchführen läl3t. Viele Verbände lehnen es aus 
diesem Grunde auch ab, entgegen den Wünschen ihrer Mit -
glieder, schematische Bewertungstabellen' zu veröffentlichen. 
Diese verführen doch immer wieder dazu, die Höchstsätze ohne 
Anpassung an die individuellen Betriebsgegebenheiten zu über -
nehmen. 
Wir können Ihnen zusammenfassend folgendes empfehlen: 
Von Einkaufsvereinigunger, Fachverbänden etc. veröffent -

lichte Bewertungs-Richtlinien sind für Sie aut)erordentli'ch nütz -
liche Hilfsmittel, die Ihnen zeigen, wie die Bewertung von einem 
Durchschnittsbetrieb der Branche zu beurteilen ist. Halten Sie 
sich aber niemals sklavisch an diese Bewertungs-Empfehlungen: 
Eine solche Bewertung ist falsch, weil sie dein individuellen 
Gegebenheiten Ihres Betriebes nicht Rechnung trägt. Wenn Sie 
Ihre Bewertung anhard von einwandfreien Unterlagen begründen 
(im Einzelfall können die Bewerfungsabsclhläge durchaus höher 
sein als die Ihnen von Ihren Fachvereinigungen empfohlenen 
Sätze), wird die Finanzverwaltung Ihre Abschreibungssätze an -
erkennen müssen. Hierbei ist es von gro13em Nutzen, die Be -
wertung durch entsprechende schriftliche Unterlagen (Minder -
erlösbuch, Aktennotizen, statistische Unterlagen) zu erhärten, 
die einen Zweifel an der Richtigkeit Ihrer Bewertung von vorn -
herein nicht zulassen. 

Ausfuhrhändlervergütung — 
Gegenstände sowjetzonaler Herkunft (229) 

(sr) Das Bundesfirsanzminisferium hat in einem Erlat) vom 15. Juli 
1963 - IV A/3 - S 4165 - 126/63 - zur Frage der Ausfuhr- 

Vervielfältigen leicht gemacht' 
Sonderangebote, Lagerlisten, eilige Mitteilungen 

Preislisten usw. vervielfältigen Sie schnell 
und unerreicht wirtschaftlich auf 

Und die Umschläge können Sie auch damit 
adressieren. 

Verlangen Sie bitte Prospekt Nr. 33 
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händlerver.güfung bei der Ausfuhr von Gegenständen sowjet -
zonaler Herkunft Stellung genommen. Angesichts der'Unklar -
heiten im sowjetzona'len Umsatzsteuerrecht ist davon auszu -
gehen, dat) die Lieferungen sowjefzona?e'r Handelsunternehmen 
an Unternehmer im Bundesgebiet in der Zeit vom 1. Juli 1955 
bis 31. 12. 1956 der Umsatzsteuer unterlegen haben. 

Ferner stellt der Erla.t) fest, dat) für die Zeit Vor dem 
1. Januar 1957 bei Lieferungen en die Antragsteller, die nach 
4 Ziffer 4 UStG steuerfrei gewesen sind, § 7 Abs. 2 Ziffer 2 

des Ausfuhrförderungsgesefzes alter Fassung auch in den Fällen 
der Ausfuhr, sowjetzonaler Gegenstände anzuwenden ist. 
Der bisherige Inhalt des Erlasses ist nur auf nicht rechtskräftig 

abgeschlossene Fälle vor dem 1. Januar 1957 an w endbar. 
Für die Ausfuhr sowjetzonaler Gegenstände, die der Antrag -

steller nach dem 31.12. 1956 erworben hat, kann jedoch keine 
A'usfuhrhändlervergüfung gewährt werden, weil entsprechend 
der Auffassung des BFA mit der Einführung der Handelsabgabe 
in der sowjetischen Zone äb 1. Januar 1957 keine der Umsatz -
steuer Vergleichbare Belastung der Vorlieferungen mehr besteht. 

Berufsausbildung und 
-förderung 

,,Lehrlingsjahre für die Katz" (230) 

(la) Sie erinnern sich? Wir hatten Im letzten Heft über eine 
Jugendfunksendung gleichen Titels und gleichen, Inhalts berichtet. 
Inzwischen hat nun die angekündigte Diskussions-Sendung statt -
gefunden. Man gab den angesprochenen Wirtschaftskreisen die 
Möglichkeit, zu den in der ersten Sendung aufgestellten Be -
hauptungen Stellung zu nehmen. Am Gespräch beteiligt waren: 
Vertreter von Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, 
von der Berufsberatung d'as Arbeitsamtes, vom Einzelhandel 
sowie vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Als Vertreter des 
Grat)- und A'ut)enlhandels nahm der Vorsitzende unseres Berufs -
bildungsausschtusses, I-lerr Max Pongratz, feil. Man ‚war gekom -
men, um gemeinsam pauschale Bedenken auszuräumen, die 
gegen angebliche Schwächen in unserem Ausbildungssystem 
erhoben worden sind. Man suchte sachliche Gespräche und 
fand erneut Polemik. Mit Zahlen, aus Zeitungsberichten zitiert, 
hieb man seitens der Gewerkschaft in die gleiche Kerbe - 

Zielscheibe': Handwerksausbildung. 
Gewit), es gelang durchaus, im Wechselgespräch den Wert 

der betrieblichen Ausbildung in Handwerk und Handel heraus -
zustellen. Oberzeugend konnte auch bewiesen werden, dat) in 
aller Regel gerade Klein- und Mittelbetriebe befriebsnahe Lehr -
ausbildung ermöglichen. Gewit) mut)te schliet)lich einleuchten, 
dat) ‚die kaufmännische Lehre im Grot)handel um so mehr. an 
Bedeutung gewinnt, je weiter wir in d'en europäischen Markt 
hineinwachsen. 
Aber konnte damit der falsche Eindruck - erweckt durch die 

erste Sendung - berichtigt werden, war nun der ehrliche Zweck 

5 



Nr. 11/18. ihrg. DERBAYERISCHEGROSS- UNDAUSSENHANDEL November 1963 

des Gesprächs am runden Tisch erreicht? Wir bezweifeln es. 
Sollte die Ankündigung weiterer interner Diskussionen zu diesem 
zweifellos ernsten Thema vom Bayerischen Rundfunk verwirk -
licht werden, so sind wir bestimmt mit dabei. 

Verbandsnachrichten 

Hohe Gäste beim Landesvorstand (231) 

(la) Am 8. November 1963 trat der erweiterte Vorstand unseres 
Landesverbandes in München zu einer Sitzung zusammen, an 
der Bundesschatzrninister Dr. Werner Dolli'nger, der Präsident 
des deutschen und europäischen Groh- und AulenhandeIs, 
Konsul Fritz Dietz, sowie der Generalsekretär der CSU, Anion 
Jaumann, teilnahmen. 

Verbandsvorsitzender Walter Braun hob in seinen Begrüfungs -
worten die enge Verzahnung von Politik und Wirtschaft hervor, 
die auf nationaler und internationaler Ebene von wachsender 
Bedeutung sei. 

Die Aspekte für die zukünftige Entw i cklung des Grob- und 
Aubenhandels in der Bundesrepublik bezeichnete Konsul Fritz 
Dietz als weiter positiv. Die Chancen im Europäischen Markt 
seien für den Grob- und Aubenhankel, der in kaum einem an-, 
deren Land so aktiv und straff organisiert ist wie bei uns, zwei -
fellos günstig. Zu wünschen wäre allerdings eine Verbesserung 
der wirtschaftlichen Beziehung e n zu den Drittländern, sowie die 
Beseitigung der Unferkapitalisierung des Deutschen Grob- und 
Aubenhandels, der dem nationalen und internationalen Wett -
bewerb am schärfsten ausgesetzt ist. Eine Erleichterung könne 
in der engeren Zusammenführung der zukünftigen Finanz- undi 
Steuerpolitik gesehen werden. Nach wie vor stehe der Deutsche 
Grob- und Aubenhandel zu Bundeskanzler Prof. Erhard. Er 
beabsichtigte auch, seine bisherige Haltung unter Vermeidung 
laufstarker Forderungen beizubehalten. Er bitte jedoch bei de 
Entscheidungen der zukünftigen Steuerpolitik die Sorgen des 
miftelständischen Grobhandels zu berücksichtigen. 

Mit Nachdruck setzte sich Bundesminister Dr. Dollinger in 
diesem Zusammenhang für Steuersenkungen zu Gunsten der 
mitfelständischen Wirtschaft ein. Anzustreben sei die Ermög -
lichung einer verbesserten Eigenkapitalbildung, sowie erleich -
te,rfe Abschreibungsmöglichkeiten, die durch das Sfeuerände -
rungsgesetz 1964 zu erhoffen seien. Entschieden wandte sich 
Bundesminister Dr. Dollinger gegen die beabsichtigte Aufschnü -
rung des Sozialpakets. Der Wirtschaft könne da&irch kein guter 
Dienst erwiesen werden, wenn drei gemeinsam init'ii.enle Ge -
setzesentwürfe nicht gemeinsam verabschiedet werden. 

Zur geplanten Umsatzsteuerreform meldete Verbandsvor -
sitzender Walter Braun nochmals dfe Bedenken des Bayer. 
'Grob- und Aubenhandels gegen den vorgelegten Mehrwert -
steuerentwurf an. Unser Landesverband habe bisher mit allen 
zu Gebote stehenden Mitteln die negative Einstellung des 
Bayer. Grob- und Aubenhandels zur Einführung der Mehrwert -
steuer vertreten. 

In zahlreichen Pressearf.ikeln und im Rahmen unseres Ver -
bandstages 1963 in Augsburg haben wir die Offentlichkeif 
darauf aufmerksam gemacht. In einem ausführlichen Situations -
bericht nahmen wir gegenüber dem Bayer. Finanz- und Wirt -
schaftsministerium zum vorliegenden Kabinetfsentwurf Stellung. 
Unsere Argumente lagen Finanzminister Eberhard vor, der bei 
der Behandlung des Kabinettsentwurfs im Bundesrat am 25. 10. 
1963 seine ablehnende Haltung gegen die Mehrwertsteuer be -
gründete. 

Es sei zu hoffen, dab die dem Grobhandel , entstehenden, 
unzumutbaren Belastungen vermieden werden. Nicht verstehen 
könne man die zahlreich zu erwartenden Ausnahmen, wenn 
andererseits immer wieder due Wettbewerbsneutralität der Mehr-. 

BEILAGEN HIN W E IS 

Dieser Ausghbe liegen Prospekte der Firmen 
• Reinhold Schulz, München, über Triumph -Factura" 
• F. Soennecken, Bonn, über Buchungs-System 

MANUMATIC 
bei. Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung. 
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werfsteuer betont werde. Bundesminister Dr. Dollinger meinte 
dazu, er habe in seiner Eigenschaft als Kabinettsmitglied zwar 
die Regierungvorlage zu vertreten, dies hindere ihn aber nicht 
daran, Bedenken gegen die Gesetzesvorlage zu äubern, solange 
nicht sicher sei, ob das neue System auch von den anderen 
EWG-Ländern eingeführt werde. 

Sitzung des Ausschusses für Werbung 
und Offentlichkeitsarbeit (232) 

(la) In seiner letzten Sitzung am 24. 10. 1963 befabte sich dieses 
Gremium unter Leitung des Verbandsvorsitzenden, Walter Braun, 
mit den zukünftigen Aufgaben, deren Schwergewicht gleicher -
maben auf die Gebiete Offentlichkeitsarbeit und Werbung ge -
legt worden ist. Vordringlich wurde die bevorstehende Sitzung 
des erweiterten Vorstands vorbereitet (siehe obiger Bericht) und 
die weitere Vorgehensweise im Hinblick auf die Stellungnahme 
unseres Landesverbandes zu einer Sendung des Bayerischen 
Rundfunks festgelegt. Zu Fragen der inneren und äuberen Wer -
bung konnten nach eingehenden Erörterungen richtungweisende 
Grundlagen erarbeitet werden,' die eine weitere Stärkung 
unseres Landesverbandes zum Ziele haben. 

Berufsausbildung unter der Lupe (233) 

(le) Die Sendung „Lehrjahre für die Katz" - wir schrieben 
darüber im letzten Heft - stand im Mittelpunkt der Sitzung 
unseres Ausschusses für Betriebswirtschaft und Nachwuchsförde -
rung am 29. 10. 1963. Ausschubvorsifzender Max Pongratz be -
richtete im Anschlub an einen zusammenfassenden Rückblick 
über die abschliebende Diskussionssendung des Bayerischen 
Rundfunks, an der er als Vertreter des Grob- und Aubenhandels 
teilgenommen hat. In der darauf folgenden Aussprache forderten 
die Ausschubmitglieder einhellig, in Zukunft solche in der Offent -
lichkeit zur Diskussion gestellten Probleme sehr aufmerksam zu 
beobachten, um rechtzeitig eingreifen zu können und falsche 
Vorstellungen beseitigen zu helfen. Wünschenswert wäre frei -
lich, wenn auch die Mitglieder unseres Verbandes diese Be -
mühungen unterstützen würden. 

Der Ausschub befabte sich danebenmif der Vorplanung be -
rufsfördernder Veranstaltungen, wobei zunächst das Arbeits -
programm für das nächste Seminar für Grof5handetskaufleute 
festgelegt wurde. Die für Januar 1964 anberaumte Veranstaltung 
wird danach erstmalig in Form einer Betriebswirtschaftlichen 
Arbeitswoche durchgeführt, die ausschlieblich Themen wesent -
licher Sfoffge'biefe der Betriebswirtschaft und Organisation im 
Grobhandel gewidmet ist. Weitere Veranstaltungen für Aus -
bilder und Unternehmer wurden im Vorbereitungsprogramm des 
Ausschusses konzipiert. 

Glückwünsche zum Regierungswechsel (234) 

Anläblich der Wahl von Herrn Prof. Dr. Erhard zum Bundes -
kanzler sowie der Ernennung von Herrn Kurt Schmücker zum 
neuen Bundeswirtschaftsminister hat der Präsident des Gesamt -
verbandes des Deutschen Grob- und Aubenhandels folgende 
Glückwunschfelegramme übersandt: 

‚,Der deutsche Groß- und Außenhandel, vor allem aber ich 
selbst, übermitteln Ihnen, sehr verehrter Herr Professor Erhard, 
die herzlichsten Glückwünsche zu Ihrer Wahl zum Bundes -
kanzler. Eine Betonung meiner Mitarbeit bei Ihrer schweren 
Aufgabe ist nicht erforderlich, sie wird nicht nur in der glei -
chen Form wie in den vergangenen 15 Jahren erfolgen, sondern 
Ihnen verstärkt gelten. 

Aufrichtige Wünsche für Ihre schwere und verantwortungs -
volle Regierungsarbeit, bei der Sie Kraft, Gesundheit, voller 
Erfolg und auch etwas Glück begleiten mögen. 

In alter Verbundenheit Ihr sehr ergebener 
Fritz Dietz." 

„Ihnen, sehr verehrter Herr Schmücker, ein herzliches 
Glückauf für die kommende Ministerarbeit. An der Unter -
stützung des neuen Bundeswirtschaftsministers vonseiten des 
deutschen Groß- und Außenhandels wird es bestimmt nicht 
fehlen. 

In alter Verbundenheit Ihr sehr ergebener 
Fritz Dietz." 
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Verkehr 

Glückwunschtelegramme zu Weihnachten 
nach den USA (235) 

Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen gibt 
bekannt: 
Vom 1. bis 20. Dezember 1963 können bei allen Telegramm -

annahmestellen der Deutschen Bundespost Glückwunschtele -
gramme nach den USA (nicht deren Besitzungen) angenommen 
werden, die dem Empfänger erst Weihnachten zugestellt wer -
den. Solche Telegramme erhalten den gebührenfreien Vermerk 
GTG und werden in den USA in der Regel kostenlos auf 
Schmuckblaf+ zugestellt. 

Fernschreibeverkehr (236) 

Nach Mitteilung des Bundespostministers werden in der Zeit 
zwischen den Monaten Mai und August 1965 die Namengeber -
texte aller Telexanschlüsse geändert. 

Als Begründung wird angeführt, dal) seit der Aufnahme das 
Telexdienstes in Deutschland im Jahre 1933 das Erkennungs -
zeichen eines Telexanschlusses, der Namengeberfext, aus dem 
Namen des Teilnehmers und dem Namen des Ortes, in dem sich 
der Telexanschlul befindet, gebildet werde und dal) sich infolge 
der zahlenmäf5igen Zunahme der Telexanschlüsse in den letzten 
Jahren die Grenzen für die Anwendung dieses Prinzips bereits 
heute abzeichneten. Es bliebe daher nur übrig, rechtzeitig mit 
der TraditiOn zu brechen und die Namengeherfexte sobald wie 
möglich unter Verwendung von Merkmalen abzufassen, die 
jeden Telexanschlull - unabhängig von der Zahl der Telex -
teilnehmer - sowohl im nationalen als auch im internationalen 
Verkehr eindeutig kennzeichnen. 

Die Kosten für die X nderung des in der Fernschreibmaschine 
eines Telexteilnehmers eingebauten Namengebers sowie für die. 
Änderung des Eintrags im Amtlichen Verzeichnis der Telex -
teilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland' trägt die Deutsche 
Bundespost. 

,,Papiere" im Werkverkehr (237) 

(sr) Das Güterkraftverkehrsgesetz unterscheidet zwischen Nah -
und Fernverkehr und zwischen Werk- und Güterverkehr. Diese 
Unterscheidungen sind für unsere Betriebe insofern wichtig, als 
der Gesetzgeber an das Vorliegen der unterschiedlichen Be -
förderungsarten unterschiedliche Rechtsfolgen knüpft. 
1. Nahverkehr (gleichgültig ob Werk- oder Güternahverkehr) 

Ist die Beförderung von Gütern mit einem Kraftfahrzeug 
innerhalb der Grenzen eines Gemeindebezirkes oder inner -
halb der Nahzone. Die Nahzone ist das Gebiet innerhalb 
eines Umkreises von 50 km, gerechnet in der Luftlinie vom 
Mittelpunkt des Standortes des Krafffahrzeuges (Ortsmittel -
punkt) aus. Zur Nahzone gehören also alle Gemeinden, die 
innerhalb eines Kreises liegen; sie ist für jede Gemeinde von 
der nach Landesrecht zuständigen Behörde - in Bayern die 
unteren Verkehrsbehörden - öffentlich bekannt zu geben. 
(Vergl. Art. 102 Heft 5/1963) Innerhalb des Kreises der Nah -
zone ist jede Güterbeförderung Nahverkehr, gleichgültig 
über welche Entfernung die innerhalb dieser Zone geht. Aus -
gangs- und Endpunkt der Transporte können gegebenenfalls 
auch mehr als 100 km Luftlinie auseinanderliegen, die zurück -
gelegte Strecke kann dabei noch länger sein. Dennoch han -
delt es sich um Nahverkehr, sofern beide Punkte innerhalb 
der Naihzone liegen. Beförderungen, die aus der Nahzone 
heraus durchgeführt werden, sind Fernverkehr, wobei die 
Länge der Strecke auFehalb der Nahzone gleichgüitig ist. 
Liegt ein Ortsmittelpunkt in dem 50-km -Kreis, so gehören 
auch die Teile dieser Gemeinde zur Nahzone, die über den 
Kreis hinausragen. Wird dagegen ein Ortsmittelpunkt von 
dem 50-km -Kreis nicht erfaF1t, so liegt der gesamte Ge -
meindebezirk aufer1halb der Nahzone, also auch der vom 
50-km -Kreis erfafte Teil. 

Zweckmäßige 
Berufskleidung 
Aus unserem reichhaltigen Berufsbeklei -
dungssortiment empfehlen wir Ihnen für 
Ihre Betriebsangehörigen: 

Berufsmäntel für Damen u. Herren, Arbeits -
anzüge, Kasaks, Träger- und Halbträger -
Schürzen 
aus Köper, Linon, Diolen und Perlon, sowie 
Mützen, Häubchen und Rüschen 
für den Haarschutz. 

Für die Tätigkeit im Freien führen wir ge -
eignete Gummi- und Kunststoff-Stiefel, 
-Schürzen und -Handschuhe, wie Kälte -
schutzkleidung in den verschiedensten Aus -
führungen. 

Wir fertigen für Sie Berufsbekleidung und 
Spezialkleidung, Schürzen, Handschuhe usw. 
in eigenen Vertragswerkstätten. 

Fordern Sie bitte mein ausführliches Spe -
zialangebot oder Vertreterbesuch an. 

A 2eop* Gicate 
Abt. 36 I Berufsbekleidung u. Arbeitsschutz 
8900 A U G S B U R G 2 
Postfach 1 . Fernruf 9166 . Fernschr. 05 3853 

MUNCHEN . NURNBERG . REGENSBURG 
STUTTGART . OBERSCHOPFHEIM I BADEN 

2. Fernverkehr ist jede Beförderung von Gütern mit einem Kraft -
fahrzeug über die Grenzen der Nahzone hinaus oder auFer -
halb dieser Grenzen. Eine nähere Erläuterung dieser gesetz -
lichen Vorschrift erübrigt sich, da' die Dinge hier einfach 
liegen: Alles was nicht Nahverkehr ist, ist eben Fernverkehr. 

3. Werkverkehr ist jede Beförderung von Gütern für eigene 
Zwecke eines Unternehmens unter folgenden Voraussetzun -
gen (§ 48 Güterkraftverkehrsgesetz): Die beförderten Güter 
müssen zum Verbrauch oder zur Wiederveräuferung erwor -
ben oder zum Eigengebrauch oder zur gewerbsmäfigen Ver -
mietung oder zur Veredelung- oder Bearbeitung oder Ver -
arbeitung bestimmt oder von dem Unternehmet erzeugt, 
gefördert oder hergestellt sein. Die Beförderung muF der 
Heranschaffung der Güter zum Unternehmen, ihrer Fort -
schaffung vom Unternehmen oder ihrer Dberführung entweder 
innerhalb des Unternehmens oder zum Zwecke des Eigen -
gebrauchs auferhalb des Unternehmens dienen. Die Kraft -
fahrzeuge müssen bei der Beförderung von Angehörigen des 
Unternehmens, die nicht Angestellte anderer Unternehmen 
oder selbständige Unternehmer sein dürfen, bedient werden. 
Die Kraftfahrzeuge müssen auf den Namen des Unternehmers 
zugelassen sein und ihm gehören oder von Ihm als Abzahlung 
gekauft sein. S 

Der Begriff des Werkverkehrs Ist eng auszulegen: Nur wenn 
alle oben zitierten Voraussetzungen vorliegen, liegt Werk -
verkehr ver. Mitnahme oder Beiladung fremder Güter für 
Dritte kann also nicht im Werkverkehr vorgenommen wer -
den. 

4. Güterverkehr ist jede Beförderung von Gütern mit einem 
Kraftfahrzeug für andere. Es handelt sich also hier um 
gewerbliche Beförderungsunternehmen. Die Abgrenzung zwi -
schen Werkverkehr und Güterverkehr Ist infolge der Viel -
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gestaltigkeif wirtschaftlicher Vertrags- und GeschfIsformen 
häufig schwierig zu beurteilen. Gemessen an den strengen 
Maf3stöben, die wie oben skizziert an den Werkverkehr an -
gelegt werden, Ist in Zweifelsf ä llen Güterverkehr anzuneh -
men. 
Flir unsere Groi- und Auflenhandelshetriebe ist lediglich die 

Unterscheidung zwischen Güterverkehr und Werkverkehr als 
solche interessant, um nmlidh beurteilen zu können, wann eine 
Beförderungsart noch als Werkverkehr zu bezeic 1 hnen ist. Wir 
können deshalb darauf verzichtein, Ihnen eine Zusammenstellung 
der Genehmigungs- und Tarifbeslimmungen zu geben, die im 
Güferverkehr vorgeschrieben sind. 
Dagegen interessiert immer wieder die Frage, weiche „Papiere" 

von Kraftfahrern und Beifahrern im Werkverkehr mitgeführt wer -
den müssen. Wir geben Ihnen aus diesem Grunde folgende 
Zusammenstellung: 
1. Werknahverkehr 

a) Führerschein für den Kraftfahrer 
b) Kraftfahrzeugschein (für Anh ä nger: Anh ä ngerschein) 
c) Schichfenbuch für Kraftfahrer und Beifahrer (unter welchen 

Umständen im Nahverkehr auf ein Sc'hichtenhuch verzich -
tet werden kann, schilderten wir Ihnen ausführlich in 
Art. 101 Heft 5/1963) 

d) Fahrtennachweis für selbstfahrende Unterneh'merfahrten 
sofern ein LKW mit einem zul ä ssigen Gesamtgewicht ab 
7,5 t benutzt wird. 

2. Werkfernverkehr 
-

a) Führerschein für den Kraftfahrer 
b) Kraftfahrzeugschein (für Anhänger: Anh ä ngerschein) 
c) MeIdebesttigung der Bundesanstalt für den Güterfern -

verkehr (BAG) über die Fahrzeug-Anmeldung bei der zu -
ständigen Auf3enstelle der Bundesanstalt. Meldepflichtig 
sind Kraftfahrzeuge mit mehr als 4t Nutzlast, Zugmaschinen 
mit einer Leistung über 55 PS und Ahriger mit 'mehr als 
4 + Nutzlast, die in Verbindung mit meldepflichtigen Fahr -
zeugen verwendet werden. 

d) Schichtenbuch für Kraftfahrer und Beifahrer 
e) Fahrtennachweisbuch 
f) Beförderungs- und Begleitpapiere 

Das Fahrtennachweisbuch und die Beförderungs- und Be -
gleitpapiere sind bei allen Beförderungen mit Kraftfahr -
zeugen von mehr als 1 t N'utzlasf und allen Zugmaschinen 
vorgeschrieben. 

g) Fahrtschreiber für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Ge -
samtgewicht ab 7,5 f und für Zugmaschinen ab 55 PS Mo-
+orleistung. 

h) Selbstfahrende Unternehmer benötigen einen Fahrtennach -
weis, dessen Form nicht vorgeschrieben ist. Fahrtschreiber 
Ist jedoch nicht ausreichend. Dagegen wird ein Schichten -
buch, das nicht registriert zu sein braucht, als Fahrten -
nachweis anerkannt. 

Beförderungssteuersenkung ohne 
Nahzonenerweiterung? (238) 

Bei der geplanten Beförderungsteuersenkung im Werkfern -
verkehr hat sich an den grundsätzlichen Bedenken des Bundes -
verkehrsministers nichts geändert. Er halt nach wie vor eine 
erhöhte Besteuerung des Werkfernverkehrs als Ausgleich für 
eine nicht mögliche Kontingentierung im Interesse des Gesamt -
verkehrs für erforderlich. Wenn der Minister jetzt trotzdem eine 
Senkung des Steuersatzes von 5 auf 3 Pfg. je tkm hinnimmt, 
dann jedoch nur unter der Voraussetzung, dafi der Bundestag 
von jeglicher Änderung der derzeitigen Nahzone absieht. 

Minister Seebohm hat sich den Forderungen nach einer Erwei -
terung der Nahzone von 50 auf 75 km stets mit allem Nachdruck 
widersetzt und bezeichnet die bisherige NahzonenregeJung auch 
jetzt als eine der fragenden Säulen der Verkehrsordnung in de 
Bundesrepublik. Die von 58 CDU/CSU-Abgeordneten beantragte 
Nahzonenerweiterung würde nach der Oberzeugung Seebohms 
zu einer empfindlichen Störung dieser Ordnung führen. 

Es ist damit zu rechnen, dial3 sich der Verkehrsausschufl des 
Bundestages in diesen beiden Punkten die Ansicht des Bundes 
verkehrsministers zu eigen machen wird. Offen ist noch die 

Ir 

Stellungnahme des Bundesfinanzminisfers, der bei gleichzeitiger 
Durchführung der Beförderungsteuersenkung und der geplanten 
Erhöhung der Kontingente des gewerblichen Güterfernverkehrs 
um 80/o (was etwa 2000 neue Genehmigungen bedeuten würde) 
zwangsläufig groije Transportverlagerungen von der Schiene auf 
die Straf3e und damit absinkende Einnahmen im Güterverkehr 
der Bundesbahn in seine Haushaltsüberlegungen einkalkulieren 
mufl. Auch eine Einnahmenminderung um nur „einige Hundert 
Millionen DM" ware dem Bundesfinanzminister unangenehm, da 
er sich auch 1964 noch nicht in der Lage sieht, der DB 'den 
gerechten Anteil der überhöhten Versorgungslasten abzunehmen 
und somit schon ohnehin ein von ihm verursachtes Defizit ein-
'kalkulieren mu13. (Aus „Briefen zur Verkehrspolitik") 

Außenhandel 

Ungarn: 
Errichtung von Handelsvertretungen 

Das Auswärtige Amt gibt bekannt: 

(239) 

In Budapest fanden Verhandlungen zwischen Delegationen 
der Bundesrepublik Deutschland und der Ungarischen. Volks -
republik statt. Als Ergebnis dieser Verhandlungen wurde am 
9. November zwischen der Regierung der . Bundesrepublik 
Deutschland und der Regierung der Ungarischen Volksrepublik 
ein langfristiges Abkommen über den Handels- und Zahlungs -
verkehr und über die Errichtung von Handelsvertretungen ab -
geschlossen. 
Das Abkommen wurde im Namen der Regierung der Bundes -

republik Deutschland von Botschafter Freiherr von Mirbach und 
im Namen der Regierung der Ungarischen Volksrepublik von 
Botschafter lstvan Beck unterzeichnet. 

Die Verhandlungen wurden in einer Atmosph ä re gegenseitigen 
Verständnisses geführt. Beide Delegationen brachten den Stand -
punkt ihrer Regierungen zum Ausdruck, das Abkommen als ein 
Mittel für die Verbesserung ihrer Beziehungen zwischen den 
beiden Völkern zu betrachten. Es soll ferner einem weiteren 
Ausbau des gegenseitigen Handels dienen. 

Ausschreibungender zolltariflichen 
Kontingente des Saarvertrages (240) 

(so) Als Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 194 vom 16. Oktober 
sind die Ausschreibungen der zolltariflichen Kontingente des 
Saarvertrages für das 1. Halbjahr 1964 erschienen. Bekanntlich 
bestehen nach wie vor für den Warenverkehr zwischen dem 
Saarland und dem Wchrungsgebief des französischen Franken 
sogenannte zolltarifliche Kontingente, in deren Rahmen für zahl -
reiche Produkte gewisse Waren aus Frankreich in bestimmtem 
Umfange in das Saarland zollfrei eingeführt werden können. 
Interessenten an der für das 1. Halbjahr 1964 erfolgten Aus -
schreibung der zolltariflichen Kontingente des Saarvertrages 
erhalten über die sie speziell interessierenden Warenpositionen 
nähere Auskunft durch die Geschäftsstelle unserer Abteilung 
Auflenhandel, Nürnberg, Sands+rafle 29, Telefon 2241 88. 

Inkassodienst der Deutsch -Schwedischen 
Handelskammer (241) 

(so) Die im Jahre 1952 bei der Deutsch -Schwedischen Handels -
kammer in Stockholm eingerichtete Rechts- und Inkassoabteilung 
wird wegen ihrer Vertrautheit mil den besonderen rechtlichen 
sowie allgemeinen Verhältnissen des schwedischen Wirtschafts -
lebens und auf Grund ihrer weitreichenden Erfahrung in zu -
nehmendem Mafle durch deutsche Unternehmen aufler zur Lei -
tung von formlosen Schlichfungsverhandlungen auch zum In -
kasso überfälliger Forderungen gegen schwedische Abnehmer -
firmen in Anspruch genommen. Der Rahmen der Tätigkeit er -
streckt sich vom auflergerichtlichen Inkasso über die Erwirkung 
von Zahlungs- und Vollstreckungsbefehlen bis zum Wechsel -
und Urkundenverfahren sowie Mafinahmen im Konkursverfahren. 
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Das den örtlichen Verhältnissen angepatte und psychologisch 
durchdachte Vorgehen der Kammer bietet wegen seiner auf den 
Einzelfall abgestellten und daher individuell gehandhaften Durch -
führung die Gewähr, dalI den unterschiedlichen Interessen der 
deutschen Gläubigerfirmen Rechnung getragen wird. Dem In -
kassodienst der Kammer liegt eine sich nach dem Streitwert 
richtende Gebührenordnung zugrunde, ein Umstand, der umso 
erfreulicher ist, als die sonstigen Rechtshilfeorgane in Schweden 
an keinerlei Gebührenordnung gebunden sind. 

Die Inkassogebühren, die dem deutschen Gläubiger daher als 
Kosfenrisiko im voraus bekannt sind, werden von der Kammer 
regelmäfig den Schuldnern berechnet und - obgleich keine, 
rechtliche Verpflichtung vorliegt - meistens von diesen auch 
bezahlt. Der Kammer geliengt es darüber hinaus in den meisten 
Fällen, die von ihr grundsätzlich in Rechnung gestellten Ver -
zugszinsen bei der Sc'huldnerfirma im aui)ergerichtlichen Inkasso 
einzutreiben, obwohl die Berechnung von Zinsen in Schweden 
sehr selten vorkommt. Merkblätter, Auftragsformulare sowie 
Vollmachtsformulare können bei der Deutsch -Schwedischen 
Handelskammer, Munkbron 9, Stockholm C, angefordert werden. 

Der Außenhandel im September 1963 (242) 

(so) Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes wurden von 
der Bundesrepublik Deutschland einschlief3lich Berlin (West) im 
September 1963 Waren im Werte von 4355 Mill. DM eingeführt 
und für 4853 Mill. DM ausgeführt. Das entspricht einer Zunahme 
um 12,1 bzw. ll,4°/o gegenüber September 1962, in dem sich 
die Importe auf 3885 Mill. DM und die Exporte auf 4356 Mill. DM 
belaufen hatten. 
Gegenüber August 1963 haben die Aui3en'handelswerte eben -

falls zugenommen, und zwar die Einfuhren um 252 Mill. DM oder 
6,1 0/o und die Ausfuhren um 154 Mill. DM oder 3,3°/ø. 
Ohne die in den jeweiligen Berichtsmonaten angerechneten 

Auslandsbezüge von Regierungsgütern ist der Einfuhrwert ge -
genüber September 1962 u m knapp B°/o gestiegen und gegen -
über August 1963 um rund 1 0/o zurückgegangen. Die AuFen -
handelsbilanz ergab im September 1963 einen Aktivsaldo in der 
Höhe von 498 Mill. DM gegenüber einem Ausfuhrüberschul von 
471 Mill. DM im September 1962 und 596 Mill. DM im August 1963. 

In den ersten neun Monaten 1963 stellte sich der Wert der 
Einfuhr auf 38,3 Milliarden DM und lag damit um 5,3°/a höher als 
im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres mit 36,3 Milliarden DM. 
Ohne die Auslandsbezüge von Regierungsgütern und die in den 
Angaben für 1962 enthaltenen Abschreibungen aus früheren 
Zollvormerkiagern ist der Einfuhrwert jedoch nur um rund 2,5°/o 
angestiegen. Die Ausfuhr übertraf im Zeitabschnitt Januar/Sep -
tember 1963 mit 41,6 Milliarden DM den Vorjahreswert von 
38,8 Milliarden DM um 7°/o. Die AulIenhandelsbilanz schlol5 in 
den ersten neun Monaten wertmä1ig mit einem Aktivsaldo vom 
3,3 Milliarden DM ab, gegenüber 2,5 Milliarden DM1962. 
Da die Durchschnittswerte (Preise) für die Einfuhr und Ausfuhr 

im Zeitraum Januar/September 1963 etwas niedriger waren als 
in der gleichen Zeit des Vorjahres, hat sich das Volumen auf 
Preisbasis 1954 bei der Einfuhr um rund 7 0 /o und bei der Ausfuhr 
um etwa 80/0 erhöht. 
Wie aus diesem Bericht des Statistischen Bundesamtes hervor -

gehrt, hat sich der Aul1enhandel der Bundesrepublik in den 
ersten neun Monaten dieses Jahres wesentlich besser entwickelt, 
als im Jahre 1962. Bei einem Anhalten dieser Entwicklung kann 
unter Umständern damit gerechnet werden, daly der diesjährige 
Ausfuhrüberschul) wieder eine Höhe erreicht, wie wir sie bis 
zum Jahre 1961 gewohnt waren. Damit dürfte auch wieder ein 
besserer Ausgleich der Zahlungsbilanz der Bundesrepublik mög -
lich sein. 

Verschiedenes 

Definition der Großhandelsleistung (243) 

Der Gesamtverband des Deutschen Grol1- und Aul)enhandels 
ist bemüht, eine klare Begriffsbestimmung über die Tätigkeit des 
Grol1handels zu entwickeln. 

Es ist weithin unbekannt, d'af es weder eine 'gesetzliche 
Definition noch eine andere gewerberechtliche Fixierung des, 
GroFhandelsbegriffs gibt. Wie unterschiedlich die Funktionen 
des Grot3handels sind, wird daraus deutlich, dal) es im Binnen -
grof)handel 3 grol)e Hauptgruppen gibt: 

Den Konsumgüter-Grofhandel, 
den P ro d u kti onsver bi n d uings _H an d, e i, 
den Ernährmungsgrolhandel. 

Diese drei Grofhandelsbereiche gliedern sich wiederum in 
zahlreiche Branchen. 

Die Tätigkeit des Grofhandelskaufma.nns dieser weit über 
100 Grofhendelsmbranchen ist recht unterschiedlich, obwohl es 
im allgemeinen eine Reihe einheitlicher Gesichtspunkte für die 
Grof) handelsleistu.ng g'ibt. Diese generellen Merkmale sollen im 
Rahmen der Abgrenzung des Grof3handelsbegriffs - 

letzt unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten - 

gearbeitet werden. 

nicht zu -
heraus -

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

den verdienten Mitarbeitern unserer Mifgliedsfirma 1h. Deisen -
hofer K.G., Papier- •und Schreibwaren-Grofhandlumng in Mün -
chen, Herrn Franz D öb I er, zu seinem 25-jähr:gen Arbeits -
jubiläum als Disponent und Frau Therese M ü h r zum 25 -jäh -
r i gen Arbeitsjubiläum als Buchhalterin; 

zum 25 -jährigen Arbeitsjubiläum bei unserer Mitgliedsfi,rma 
Dr. Harald Ehrlicher K.G., in München, Herrn Otto A 11m eier, 
Kraftfahrer, und Frau K ä t h e Hirsch, erste Verkäuferin; 

den verdienten Mitarbeitern unserer Mitgliedsfirma Raab Karcher 
GmbH., Grol)handel in Brenn- und Treibstoffen, München, Herrn 
O'beringenieur Ps u I H a h n zu seinem 25 -jährigen Jubiläum als 
Prokurist, Herrn Dr. Otto Herrmann zu seinem 40 -jährigen 
Arbetsjubiläum als Geschäftsführer und Herrn Karl L e i dl zu 
seinem 25 -jährigen Berufsjubiläum als Handlungsbevollmächtig -
ter; 

der verdienten Mitarbeiterin u n s er er Mitgliedsfirma Josef Schwai -
ger's Wwe., Tauwerk München KG., Frau Magda I e in a H e I -

1 n g e r zum 25 -jährigen Berufsjubiläum als Maschinistin; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Simon Hagel, 
Kraftfahrzeugteile-Grol3handel, München 2, Schwanthalerstr. 32, 
Herrn O s a r M ü Il er, zu seinem 25 -jährigen Arbeitsjubiläum 
bei seiner Firma; 

den verdienten Mitarbeitern unserer Mitgliedsfirma W. Stadlinger 
& Rauh, Nürnberg, Spitalhofstr. 79, Fräulein G r e t I May, 
Handlungsbevollmächtigte in Passau, Herrn Franz J u mn g wirt h, 
Handelsfachpacker in Passau, Herrn Hans Koller, Handels -
bevollmächfigter in Passau, Herrn Ernst M eye r h ö fer, Han -
delsbevollmächtigter in Nürnberg, zu ihrem 25 -jährigen Berufs -
jubiläum 'in der Firma Sladlinger & Rauh. 

Wilhelm Degerdon - 80 Jahre 

In ganz erstaunlicher geistiger und körperlicher Frische konnte. 
am 20. Oktober Herr Wilhelm Degerdon, Inhaber unserer gleich -
namigen Mitgliedsfirma Wilhelm Degerdon, Häute und Felle - 

Import/Export, München 9, Claude-Lorrain-Stral)e 23, seinen 
80. Geburtstag feiern. 

Der Jubilar, schon in jungen Jahren in der Schuh- und Leder -
branche tätig, hat sich durch sein umfangreiches Fachwissen und 
'kaufmännischen Weitblick einen Namen in seiner Branche ge -
macht. Dank seiner Tatkraft konnte sich sein Unternehmen zu 
einem der bedeutendsten Häute-Grol)handlungen Westdeutsch -
lands entwickeln. Die ihn kennen, wissen seine zurückhaltende 
vornehme und väterliche Art heute noch zu schätzen. Sein er -
fahrener Rat gilt überall viel. 
Wir gratulieren Herrn Degerdon, der dem Landesverband und 

seinem Fachzweig Häute und Felle, dessen Fachausschul) er 
angehört, seit je engstens verbunden ist, an dieser Stelle noch -
mals und wünschen von Herzen alles Gute für die weiteren 
Lebensjahre. 
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Rud o lf Krakow i tzer - 75 Jahre aft 
Am 2. 12. 1963 kann Herr Rudolf Krakowitzer, Inhaber unserer 

Mitgliedsfirma Heinrich Glück Nachf., Papier- und Schretb -
waren-Grothandel in München 22, Zwei'brückenstrafe 7, seinen 
75. Geburtstag begehen. 

Gleichzeiitig damit feiert der Jubilar seine 40 -jährige Tätigkeit 
in der Flirma, deren Teilhaber er Anfang der vierziger Jahre 
wurde. Unter seiner umstchtigen Leitung nahm die Papier- und 
Schreibwaren-Grof1handlung eine stetige Aufwärtsentwicklung. 
Eine grobe Belastungsprobe war für Herrn Krakowitzer die rest -
lose Vernichtung des Unternehmens durch Bombeneinwirkung. 
Es ist sein wesentliches Verdienst, dalI die Firma nach raschem 
Wiederaufbau heute bei Kunden und Lieferanten gleichermalen 
gutes Ansehen genief)t. In erstaunlicher geistiger und körper -
licher Frische steht Herr Krakowitzer, unterstützt von seinem 
Sohn Otto, nach wie vor an der Spitze seines Unternehmens. 
Wir wünschen dem Jubilar, dat) ihm auch weiterhin seine gute 

Gesundheit und Schaffenskraft erhalten bleibt - zu seinem 
Wohle und zum Wohle seiner Firma. 

Ernsf Hoffmann - 60 Jahre 

Firma Hugo Schulze, Nürnberg, 100 Jahre 

Am 31. Oktober 1963 konnte unsere Mitgliedsfirma Hugo 
Schulze, Nürnberg, auf ihr 100jähriges Bestehen zurückblicken. 
Sie wurde am 31. 10. 1863 von Hugo Schulze in Nürnberg in der 
Jakobstraf3e als Handel mit technischem Bedarf gegründet. 

18'99 übernahm Jean Beer die Firma, die inzwischen in die 
Breite Gasse verlegt wurde. Hier hat sie sich in Anbetracht der 
Industrialisierung der Getränke -Branche auf Reinigungs- und 
Füllmaschinen, Filter und Flaschen für Brauereien und Mineral -
wasserbetriebe sowie sämtliche Artikel für den Weinkeller 
spezialisiert. 
Nach dem Tode von Jean Beer im Jahre 1929 übernahm der 

jetzige Inhaber, Hans Beer, die Firma. 1945 wurde das Ge -
schäftshaus Breite Gasse 51 sowie das Flaschenlager am Süd -
bahnhof total zerstört, während der Inhaber seinen Kriegsdienst 
leistete. 
Nach einigen Jahren provisorischer Unterkunft in der Virchow -

stral)e 34 wurde das Anwesen Knauersfral3e 6 erworben, wo 
Büro und Lager vereint sind. 
Wir gratulieren unserer Mitgliedsfirma zu diesem stolzen 

Jubiläum und verbinden damit unsere besten Wünsche für die 
Zukunft. 

W. Sfadlinger & Rauh, Passau - 25 Jahre 
Unsere Mitgliedsfirma W. Stadlinger & Rauh, Elektro-, Rund -

funk- und Fernseh-Grol)handlung in Nürnberg 2, Spifalhofstr. 79, 
konnte am 16. 11. 1963 im Rahmen einer Betriebsfeier das 25-
jährige Firmenjubiläum ihrer Zweigniederlassung in Passau feiern. 

Mit der Veranstaltung verbunden ist auch eine Feier anlät)lic'h 
der Neu-Errichtung eines Auf)enlagers in Eggenfelden/Ndh. mit 
einer Gesamtlagerfläche von 1000 qm. 
Aus diesem Anlal) erfolgte gleichzeitig die Ehrung einiger Mit -

arbeiter für ihre 25 -jährige Zugehörigkeit zur Firma. 
Zu diesem bunten ,Jubiläumssfraut)" auch an dieser Stelle 

unsere herzlichsten Glückwünschel 
Bei dieser Gelegenheit möchten wir dem aut)erordentlich 

Ende Oktober konnte Herr Ernst Hoffmann, Geschäftsführer 
und Gründer der Zweigniederlassung unserer Mifgliedsfirma 
Arnold Becker & Co. GmbH. in München, Schwanthalersfr. 32, 

rührigen und fortschrittlichen Seniorchef, Herrn Franz Rauh, 
Glück und Erfolg für seine weitere Arbeit wünschen. Wir wissen 
seine enge Verbundenheit zur Arbeit unseres Landesverbandes 
zu schätzen und erkennen dankbar an, mit wieviel Idealismus, 
Zeit und persönlichem Einsatz Herr Rauh unsere Arbeit unterstützt. 

sein 60. Lebensjahr vollenden. 
Nach der schulischen Ausbildung in Saarbrücken, seinem Ge-

burtsort, begann der 
der Textilgrofhandlung 

Jubilar 
Arnold 

seine kaufmännische Laufbahn 
Becker & Co. GmbH. in 

bei 
Saar-

brücken, wo er sich rasch in verantwortliche Position empor-
arbeiten konnte'. Sein fundiertes kaufmännisches Wissen, ge-
paart mit unternehmerischem Weitblick brachten Herrn Hoff-
tnann 1938 den verantwortungsvollen Auftrag zur Gründung 
der heutigen Niederlassung in München. Trotz damaliger Zeit-
umstände entwickelte sich die Firma überaus erfreulich, bis 
1944/45 ein Bombenangriff die mühevolle Aufbauarbeit mit einem 
Schlag zunichte machte. Schwer verwundet kehrte Herr Hoff- 

Wilhelm Fuchs, München t 
Nach kurzer schwerer Krankheit ist am 30. 10. 1963 der Inhaber 

unserer Mifgliedsfirma Fuchs & Co., Landmaschinen-Grol3hand -
lung in München 58', Lehrer-Götz-Weg 10, im 68. Lebensjahr 
verstorben. 

Herr Wilhelm Fuchs erhielt seine fundierte kaufmännische Aus -
bildung bei der Eberl-Brauerei in München. Nach dem Ende des 
1. Weltkrieges, an dem er 4 Jahre lang teilgenommen hat, traf 
Herr Fuchs in die Landmaschinen-Grol3handlung Kaufmann & 
Schönfeld ein, der er a'uc'h nach der Rassendiskriminierung durch 
das 3. Reich trotz persönlicher Anfeindung treu blieb, bis ihm 
1938 von den Inhabern selbst die (Jberna'hme der Firma ange -
tragen wurde. Das Unternehmen entwickelte sich dank der vor -
züglichen Kenntnisse seines Inhabers sehr schnell. Nach Rück -
'kehr aus dem 2. Weltkrieg stand Herr Fuchs vor einem durch 

mann aus dem Krieg zurück und begann - kaum genesen - 

wieder von vorne. Der Betrieb wurde vom früheren Sitz an der 
Rosenstrafe in die Schwanthalerstraf)e 57 verlegt, bis der rasche 
Aufschwung des Geschäfts den Neubau in der Schwanthaler-
strat)e 32 notwendig machte. Es ist zweifellos das Verdienst von 
Herrn Hoffmann', dat) die Münchner Niederlassung der Firma 
Arnold Becker & Co. heute einen markanten Platz in der Reihe 
der bedeutendsten lextilgrot)handlungen Bayerns einnimmt. 

Bis vor kurzem fand Herr Hoffmann trotz starker Beanspruchung 
in der Unternehmensleitung Zeit, sich ehrenamtlichen Aufgaben 
im Landesverband zu widmen. Als langjähriger Vorsitzender des 
Fachzweigs Textil" war Herr Hoffmann lange Jahre Mitglied des 
Vorstands unseres Landesverbandes. Wir möchten dem Jubilar 
auch an dieser Stelle für seine treue Verbundenheit und seine 
wertvolle Unterstützung unserer Verbandsarbeit Dank sagen. 

In die nächsten Lebensjahrzehnte begleiten Herrn Hoffmann 

Bombenangriff mehrere Male zerstörten Unternehmen. Mit 
Initiative und unternehmerischem Weitblick ging Herr Fuchs an 
den schwierigen Wiederaufbau des Geschäftes, das er durch 
den Neubau von Lagerhallen und Büroräumen zu einem reprä -
sentativen Grof1handelsbetrieb entwickelt 'hat, Herr Fuchs', 
dessen Unternehmen heute zu den bedeutendsten Fachgrol)-
handlungen in Bayern zählt, fand daneben immer wieder Zeit, 
sich seinem Fachzweig Maschinen und Werkzeuge und unserem 
Landesverband ehrenamtlich zur Verfügung zu stellen. 
Wir werden dem Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken 

unsere besten Wünsche. bewahren. 

Mitarbeiter dieser Nummer, 

gr=. Ass. Grasser j = RA Joumann, sr = Dipl. Kfm. Sauter, la = Dipl. Kfm. Lampe, so = Dr. Schobert, 
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Liebe Kolleginnen, 

liebe Kollegen, 

am Ende eines jeden Jahres pflegen wir alle Bilanz zu machen - nicht nur in unserem 

Unternehmen, auch im persönlichen Bereich. Wir haben es uns auch angewöhnt, mit vie -

len guten Vorsätzen, begründet auf Aspekte derer, die es wissen wollen, in ein neues 

Jahr zu gehen. Der Alltag hat uns dann gelehrt, daß wir uns immer wieder nach der 

Decke strecken müssen. Alle Vorsätze und die noch so gute Inventur nützen nicht, wenn 

wir nicht mit der Zeit gehen - wenn uns der unternehmerische Spürsinn fehlt. 

In keinem Zeitalter haben sich strukturelle Änderungen in unserer Wirtschaftsstufe so 

überstürzt, wie heutzutage. Keine Epoche hat auch so hohe Anforderungen an unsere 

Anpassungsfähigkeit und an unseren organisatorischen Weitblick gestellt, wie die heutige. 

Ohne betriebs- und marktwirtschaftliche Methoden kommen wir nicht mehr aus. Wir müs -

sen immer wieder an uns und für uns arbeiten. Die zahlreichen Einrichtungen unseres 

Landesverbandes können uns dabei wesentlich unterstützen. Wir sollten uns diese Hilfe 

nicht entgehen lassen. 

Wir wissen, daß mit dem Unternehmerbegriff individuelle Leistung und persönliche Ver -

antwortung eng verbunden sind. Persönliche Verantwortung nicht nur für uns selbst, son -

dern für unser gesellschaftliches und politisches Geschehen in seiner Gesamtheit. Dazu 

gehört in erster Linie die Repräsentanz in der Organisation unseres Landesverbandes 

und die Erfüllung wichtiger Funktionen im volkswirtschaftlichen und politischen Bereich. 

Das sind Tatsachen, an denen wir nicht vorübergehen können - früher oder später. Sie 

zu erkennen ist besser als alle vielversprechenden Vorsätze zusammen. 

Dies sind meine Gedanken, die ich an das Ende des alten und an den Anfang des neuen 

Jahres stellen möchte. Ich verbinde damit meine besten Wünsche für Sie, meine Kollegin -

nen und Kollegen und verbleibe - Ihnen für IhrVertrauen und für Ihre Mitarbeit dankend -

IN 
mit herzlichen Grüßen 

Ihr 

WALTER BRAUN 

Vorsitzender 
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s ' 

Arbeitgeberfragen 

Was im Betrieb ,,aushängen" muß (244) 

(gr) Aus gebotenem Anlaf möchten wir unsere Mitglieder wieder 
einmal daran erinnern, dat3 „kraft Gesetzes' eine ganze Reihe 
gesetzlicher Bestimmungen vom Arbeitgeber im Betrieb auszu -
legen oder auszuhängen sind. Die zur Auslage geeignete Stelle 
kann der Arbeitgeber nach pfiichfmät3igem Ermessen bestimmen. 
Es ist nur erforderlich, dat) jeder Arbeitnehmer ohne besondere 
Mühe davon Kenntnis erlangen kann. 
Auslagepflichtig sind: 

1. Die Tarifverträge. 
2. Die Arbeifszeitordnung; siehe § 24 Abs. 1, Ziffer I der Arbeits -

zeifordnung. 
3. Das Mutterschufzgesefz, soweit regelmäl3ig mehr als 3 Frauen 

beschäftigt werden; siehe § 17 Abs. I M'utterschufzgesetz. 
4. Das Jugendarbeifsschutzgesetz; siehe § 54, Ziffer I Jugend 

arbeifsschutzgesetz. 
5. Etwaige Betriebsvereinbarungen, siehe § 52 Abs. 2 Betriebs -

verfassungsgesetz. 
Aushangpflichfig sind: 
1. Eine Aufstellung über Beginn und Ende der regelmät3igen 

täglichen Arbeitszeit und der Ruhepausen für Erwachsene; 
siehe § 24 Abs. 1 Ziffer 2 AZO. 

2. Eine Aufstellung über Beginn und Ende der regelmäi)igen 
täglichen Arbeitszeit und Ruhepausen für Jugendliche; siehe 
§ 54 Ziffer 2 Jugendarbeitsschutzgesetz. 

3. Die Unfallvérhüfungsvorsctiriften nach den Anweisungen der 
Berufsgenossenschaft. 

4. Die Bezeichnung der Berufsgenossenschaft, welcher der Be -
trieb angehört, sowie deren Geschäftsstellenanschriff. 

Schadenersatzansprüche des Arbeitgebers 
gegen den Schädiger bei Verkehrsunfällen 
von Belegschaftsmitgliedern (245) 

(gr) Arbeitgeber, die solchen Arbeitnehmern, die auF3erhalb des 
Betriebes einen Unfall erleiden, wegen der Arbeitsunfähigkeit 
Gehalt- oder KrankengeldzuschuI bezahlen müssen, haben An -
spruch gegen denjenigen:, der den Unfall des Arbeitnehmers 
herbeigeführt hat. Dies gilt insbesondere bei Verkehrsunfällen 
in denen ein Schadensersatzanspruch gegen d'en Schädiger nicht 
von einem Verschulden des Schädigers abhängt. 

In der Rechtsprechung war es bisher streitig, ob der Arbeit -
geber', der sich den Anspruch seines Belegscha'fts'mitgliedes 
gegen den Schädiger auf Ersatz der Gehaltsfortzahlung hat ab -
treten lasser, die Bruttoge'haltsbezüge oder lediglich die Netto -
bezüge verlangen könne. In einem Urteil vom 19. 11. 1962 hat 
das Kammergericht Berlin entschieden, del3 der Schädiger den 
vollen Verdienstausfall ersetzen mut3. Der zu erstattende Scha -
den um'fa't)t damit nicht nur den Bruttogehaltsbetrag (einschl. 
Lohnsteuer und Arbei'tnehmeranleil der Sozialversicherung), 
sondern darüber hinaus auch den Arbeifgeberanteil- zur Sozial -
versicherung. 

Urlaub für Wehrpflichtige (246) 

(j) Aus verschiedenen Anfragen schlief)en wir, daly häufig Un -
klarheit darüber besteht, ob Wehrpflichtige vor der Einberufung 
zum Wehrdienst Anspruch auf den Erholungsurlaub haben. Wehr -
pflichtige haben Anspruch auf' Urlaub und zwar entsprechend 
der Zeit, in der sie im Betrieb im betreffenden Kalenderjahr 
gearbeitet haben. Das Arbeitsplatzschutzgesetz drückt diesen 
Anspruch negativ aus und zwar mit demi lnjhailt, d'aF für jeden 
vollen Kalendermona+, d'en der Arbeitnehmer in dem Urlaubsjahr 
Grundwehrdienst leistet, der Jahresurlaub um 1 / 12 gekürzt wer -
den kann. 

Hat der Wehrpflichtige vor der Einberufung zum Wehrdienst 
zu wenig Urlaub erhalten, so hat er einen entsprechenden An- 

spruch nach Beendigung des Grundwehrdiensfes. Die tarifliche 
Ausschluffrist kommt hier nicht zum Zuge. Endet des Arbeits -
verhältnis während des Grundwehrdienstes oder setzt der 
Arbeitnehmer im Anschluf) an den Grundwehrdienst das Arbeits -
verhältnis nicht fort, so hat der Arbeitgeber den noch nicht 
gewährten Urlaub abzugelten. 

Ist dem Arbeitnehmer vor der Einberufung zum Wehrdienst 
zuviel Urlaub gewährt worden, so kann der Arbeitgeber den 
Urlaub, der dem Arbeitnehmer nach der Entlassung aus dem 
Grundwehrdienst zusteht, um die zuviel gewährten Urlaubstage 
kürzen (§ 4, Abs. 4 des Arbeifsplatzschu'fzgesetzes). 

Sozialversicherung 

Sozialaufwand 

(j) a) Die Leistungen der Bundesrepublik 

(247) 

Die Sozialleistungen der Bundesrepublik haben sich einschlief)-
lich der erforderlichen Verwaltuingskosten von 12,1 Mrd. DM im 
Jahr 1950 auf 50,7 Mrd. DM im Jahr 1963 erhöht. - Von diesen 
50,7 Mrd. DM entfallen folgende Beträge auf die einzelnen 
Bereiche der Sozialversicherung und sonstigen Träger von 
Sozialleistungen: i i 

Rentenversicherung 
Krankenversicherung 
Kriegsopferversorgung 
Unfallversicherung 
Lastenausgleich 
Fürsorge 
Kindergeld 
Arbeitslosenversicherung 
Verwaltung 
Sonstiges 

Mrd. DM 
25,6 
9,8 
4,0 
1,9 
1,9 
1,8 
1,5 
1,1 
2,7 
0,4 

Für diesen auFerordentlich hohen Sozialaufwand hat jeder 
Erwerbstätige in der Bundesrepublik im Jahr 1963 durchschnitt -
lich 1780,— DM aufzubringen. 

b) Arbeitnehmer müssen Kosten weitgehend selbst finanzieren 

Staatssekretär Dr. Claussen vom Bundesarbeitsministerium 
stellte auf dem Deutschen Baugewerbetag einige Tatsachen her -
aus, die im sozialpolitischen Meinungskampf vielfach immer noch 
nicht richtig gesehen werden. Er betonte, dat) sich eine Umver -
teilung von Einkommen über Steuern heute hauptsächlich inner -
halb der breiten Schicht der Lohn- und Gehaltsempfänger selbst 
und nur noch in beschränktem Umfang zwischen verschiedenen 
sozialen Schichten vollziehe. Daher sei es grundsätzlich verfehlt, 
öffentliche Ausgaben, Beiträge und Steuern zu erhöhen, um da -
mit die soziale Sicherheit der Staatsbürger gewährleisten zu 
wollen. 80 0 /6 aller Beschäftigten in der Bundesrepublik seien 
Arbeitnehmer. Direkt oder indirekt müften sie einen ganz erheb -
lichen Teil der erschreckend angewachsenen Steuereinnahmen 
aufbringen. Wenn sie Sozialleistungen vom Staat verlangen, 
müssen sie mehr als 600/ 0 davon selbst bezahlen. 

Arbeitsgerichtliche 
Entscheidungen 

Einstweilige Verfügung 
bei Arbeitsvertragsbruch (248) 

(j) Die Reihe der Entscheidungen über die Frage, ob bei Arbeits -
vertragsbruch eines Arbeitnehmers diesem vom Arbeitgeber 
mittels einer einstweiligen Verfügung geboten werden kann, bis 
zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrisf bei ihm zu ver -
bleiben und ihm gleichzeitig verboten-werden kann, bei eimern 
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anderen Arbeitgeber vor Ablauf dieser Zeit z u arbeiten, ist 
durch ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Bayern, Sitz München, 
vom 18. 3. 1963 - 1 Sa 541/63 - (Amtsblatt des Bayer. Arbeits -
ministeriums 1963 Teil C S. 57) fortgesetzt worden. Hier ging es 
um den Antrag einer Illustrierten, die einem Bildreporter, der 
gleichzeitig redaktioneller Mitarbeiter war, untersagen lassen 
wollte, für eine andere Zeitschrift tätig zu sein, da er bei ihr 
noch unter Vertrag stand. Wir bringen Ihnen nachstehend die 
Leitsätze der Entscheidung: 
„1. § 940 ZPO setzt voraus, daij die Regelung eines streitigen 

Rech+sverhälfnisses zur Abwendung wesentlicher Nachteile 
für den An+ragsteiler nötig erscheint. 

2. Sofern ein besonderes Rechtsschutzinteresse nachgewiesen 
wird, ist ein Antrag auf Erlaf5 einer einstweiligen Verfügung 
auf Unterlassung der Arbeit für einen anderen Arbeitgeber 
zulässig. 

3. Besteht eine durch Vertrag selbständig vereinbarte Unter -
lassungspflicht, so ist darin ein Grund zum Erlaf einer einst -
weiligen Verfügung zu sehen, sofern der Arbeitnehmer 
keinen Grund zur fristlosen Kündigung des Arbeitsverhält -
nisses hat. 

4. Die bloI1e Weigerung eines Arbeitnehmers, für den bisheri -
gen Arbeitgeber zu arbeiten, stellt noch kein Rechtsschutz -
interesse für den Erla13 einer einstweiligen Verfügung dar. 

5. Hinzukommen muf immer die tatsächliche oder faktische 
Arbeitsaufnahme bei einem anderen Arbeitgeber. 

6. Sofern es bei einer einstweiligen Verfügung nur darum geht, 
den Arbeitnehmer zur ArbeHsunterlassung bei einem Dritten 
zu zwingen und nicht um die Frage der Arbeitsaufnahme 
beim bisherigen Arbeitgeber, greift § 888 II ZPO nicht ein 
und ist in einem solchen Falle die Androhung einer Geld -
oder Hafts'Irafe im Falle der Zuwiderhandlung gem. § 890 
ZPO zulässig. 

7. Auch ein Antrag, dem Arbeitnehmer aufzugeben, seine Arbeit 
beim bisherigen Arbeitgeber wieder aufzunehmen, ist zu -
lässig, da dieser nicht gegen § 888 II ZPO verstöt1t. 

8. Denn das Wesen einer gerichtlichen Entscheidung besteht 
nicht in ihrer Vollstreckbarkeif, sondern in ihrem Gebot oder 
Verbot. 

9. Da § 61, IV ArbGG praktisch die gleiche Wirkung hat wie 
eine Zwangssfrafe gem. § 888 II ZPO, diese aber bei unver -
trefba'ren Diensten gem. § 888 Il ZPO nicht zulässig ist, kann 
§ 61, lB ArbGG auf Fälle vorliegender Art nicht angewendet 
werden.', 

Zur Berücksichtigung von Mehrarbeit -
stunden bei Krankengeldzuschuß (249) 

(gr) § 2, Abs. 2 des Arbeiterkrankheitsgesetzes in der Fassung 
vom 1.8. 1961 bestimmt, daf für Arbeiter, deren Arbeitsentgelt 
nicht nach Monaten, sondern nach Stunden bemessen wird, das 
Neftostundengehalt des letzten Lohnabrechnungszeitraumes zu 
ermitteln (Geldfaktor) und dieses dann mit der Zahl der auf den 
Werktag entfallenden Arbeitsstunden zu vervielfältigen ist (Zeit -
faktor). Das 'bedeutet für die lJbersfunderi, da13 diese grund -
sätzlich bei der Ermittlung des Geldfaktors zu berücksichtigen 
sind. 

Bei der Ermittlung des Zeitfaktors können Überstunden eben -
falls Berücksichtigung finden. Der Geldfaktor ist mit einem durch 
die Uberstunden verstärkten Zeitfaktor zu multiplizieren. Über -
stunden sind jedoch nur dann hinzuzurechnen, wenn sie sich aus 
dem Inhalt des Arbeitsvertrages ergeben oder zu den regel -
mäIigen wöchentlkhen Arbeitsstunden gehören. Wenn sich also 
die Verpflichtung zur Leistung von Uberstunden aus dem Inhalt 
des Arbeitsvertrages ergibt, müssen sie in jedem Falle berück -
sichtigt werden, während die Regelmä1igkeit der geleisteten 
Überstunden einer Auslegung bedarf. Unter regelmäfigen 
Arbeitsstunden ist eine in stetiger Wiederholung geleistete, 
wenn auch von der tariflichen abweichende und von Woche zu 
Woche nicht immer gleichbleibende Arbeitszeit zu verstehen, 
im Gegensatz zu einer nur vorübergehend verlängerten Arbeits- 

zeit. Als Kriterium nimmt man hier einen Zeitraum von 3 Mo -
naten an, der die Regelmäfigkei+ begründet. 

Dies wirkte sich bisher so aus, dat) die geleisteten Überstun -
den bei Vorliegen der oben erörterten Voraussetzungen bei der 
Zahlung des Krankengeldzuschusses berücksichtigt wurden, ohne 
daf es darauf ankam, ob der Arbeiter auch während seiner 
Krankheit Überstunden geleistet hätte oder nicht. Das Bundes -
arbeitsgericht hat nun aber in zwei Urteilen vom 24. 10. 1963 
- 2 AZR 444/62 bzw. 487/62 - entschieden, dat) der für die 
Arbeitszeit und mithin auch für die Uberstunden mat)gebende 
Zeiffaktor nicht nur vergangenheitsbezogen zu ermitteln Ist, 
.also nicht nur nach dem, was war, sondern auch gegenwarts -
bezogen, was sich gegenwärtig, d. h. zur Zeit der Erkrankung 
des Arbeiters und während der Krankheit als Stundenlohn aus 
dem Arbeitsvertrag ergibt". Es wird also darauf abgestellt, ob 
und inwieweit der Arbeiter während seiner Krankheit noch Uber -
stunden geleistet Ihätte, bzw. ob ein vergleichbarer Arbeiter 
noch Uberstunden leistet. 

Der Arbeiter hat bei der Berechn)ung des Krankengeld -
zuschusses nur dann einen Anspruch auf die Berücksichtigung 
der Uberstunden, wenn er ohne die Arbeitsunfähigkeit auch 
weiter Uberstunden geleistet hätte. 

Gehaltsfortzahlung während Badekuren - 

Fortsetzungskrankheit (250) 

(gr) Nach den Bestimmungen über den Arbeitgeberzuschul) bzw. 
über die Gehaltsfortzahlung für Angestellte und der hierzu 
ergangenen Rechtsprechung entsteht der Anspruch wiederholt, 
wenn der Arbeitnehmer infolge einer neuen selbständigen Krank -
heit, die mit der vorherigen Krankheit in keinem Zusammenhang 
steht, erneut an seiner Arbeitsleistung verhindert wird. Tritt wäh -
rend der Arbeitsunfähigkeit eine neue Krankheit auf, die für sich 
allein Arbeitsunfähigkeit zur Folge hätte, so löst diese Krankheit 
keinen neuen Anspruch auf Zuschut) bzw. Gehalfsfo'rtzahlung 
aus. Beruht eine mehrfache Erkrankung auf derselben Krankheit 
(Grundleiden), so entsteht ein neuer Anspruch nur dam, wenn 
eine neue Erkrankung als ein neuer selbständiger Arbeitsunfähig -
keitsfall anzusehen ist. In seinem Urteil vom 23. 6. 1960 - 2 AZR 
164/59 - hat das Bundesarbeitsgerichf ausgeführt, daf der 
Arbeitnehmer bei wiederholter Erkrankug an dem selben, 
medizinisch nicht ausgeheilten Leiden gegen den Arbeitgeber 
einen erneuten Anspruch auf Gewährung eines Krankengeld -
zuschusses nach dem Arbeiterkrankheitsgesetz hat, wenn er 
nach der früheren Erkrankung länger als 6 Monate voll ge -
arbeitet hat. Diese 6 -Monatsfrist erscheint in den Fällen, in 
denen ein Arbeitnehmer nach seiner Erkrankuhg eine Kur be -
antragt und erhält, vielfach als nicht ausreichend, da zwischen 
der Antragstellung und der Bewilligung der Kur erfahrungs.. 
gemät) viel Zeit verstreicht. 

In einem vom Landesarbeitsgericht Frankfurt/Main (rechts -
kräftig) am '3. 5. 1963 - 135/62 - entschiedenen Fall war ein 
Angestellter vom 31. 10. bis 26. 11. 1960 wegen eines Ver -
sorgungsleidens und der damit verbundenen Beschwerden 
arbeitsunfähig krank. Auf seinen Antrag im Januar 1961 gewährte 
ihm das Versorgungsamt wegen desselben Leidens eine 4-
wöchige Badekur vom 18. 7. bis 14.8. 1961. Das Gericht bejahte 
den Gehaltsfortzahlungsanspruch für die Zeit des Kuraufent -
haltes wegen Vorliegens der Voraussetzungen der §§ 13 und 14 
Angestelltenversiciierungsgesetz, soweit der 6 -Wochenzeitraum 
aufgrund der ersten Erkrankung noch nicht ausgeschöpft war. 
Es verneinte jedoch die Entstehung eines neuen Anspruchs, 
obwohl der Angestellte zwischen der Erkrankung im November 
1960 und dem Kuran+ritt im Juli 1961 mehr als 7 Monate ge -
arbeitet hatte. In den Entscheidungsgründen ist folgende inter -
essante Feststellung zu lesen: 

Steht danach fest, dat) im Zeitpunkt des Kurantrages und der 
Bewilligung des Kuraufenthaltes trotz gegebener Arbeitsunfähig -
keif das Leiden des Klägers nicht nur medizinisch, sondern auch 
praktisch nicht ausgeheilt war und war in diesem Zustand, wie 
hier, bis zum Kurbeginn keine wesentliche Änderung eingetre -
ten,, so kann es nicht darauf ankommen, dat) im Zeitpunkt des 
tatsächlichen Kurantriffs die vom Bundesarbeitsgericht ange-
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nommene 6 -Monatsfrist bereits überschritten war. Es kann nicht 
zu Lasten des Arbeitgebers gehen, dat) die Bearbeitung eines 
Kurantrages durch das Versorgungsamt manchmal längere Zeit 
beansprucht und dafi nach Bewilligung des Heilverfahrens noch -
mals eine gewisse Zeit vergeht, bis der Arbeitnehmer den Kur -
aufenthalt tatsächlich antreten kann. Würde über den nach einer 
akuten Erkrankung gestellten Kurantrag sofort entschieden und 
könnte der Arbeitnehmer die Kur auch sofort antreten, so müt)te 
auch bei Zugrundeliegen der vom Bundesarbeitsgericht ange -
nommenen 6-Monatsfrisf in aller Regel der Kuraufenthalt an die 
vorangegangene Erkrankung als ein einheitlicher Unglücksfall 
angesehen werden, der nur einmal den Anspruch auf 6 -wöchige 
Gehal{sfortzahlung auslösen würde." 

Zurückstellung von der Wehrpflicht (251) 

(gr) Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil vom 
16. 7. 1963 - 7 C 96/62 - ausgesprochen, dat) die Klage gegen 
den Musterungs- oder Zurückstellungsbescheid stets eine An -
fechtungsklage ist. Die Verpflichtungs- oder Vornahmeklage 
scheidet generell aus. 

Zur Sache führt das Bundesverwaltungsgericht aus, dat) die 
Wehrersatzbehörden trotz Vorliegens der gesetzlichen Voraus -
setzungen unter besonderen Umstanden (Wehrersatzlage) die 
Zurückstellung vom Wehrdienst ablehnen können. 

Eine Einschränkung oder Ertragsminderung im Gewerbebetrieb 
gelten nicht als besondere Härte im Sinne des § 12, Abs. 4 Nr. 2 
Wehrpflichtgesetz, welche zur ausnahmsweisen befristeten Zu -
rückstellung vom Wehrdienst führen kann. 

Unwirksamkeit eines bedingten 
vertraglichen Wettbewerbsverbotes . (252) 

(gr) Ein Arbeitgeber schlot) mit einem kaufmännischen Ange -
stellten eine Wettbewerbsvereinbarung, in der es u. a. hiet), 
nach Beendigung des Arbeitsvertrages erhalte der Angestellte 
für zwei Jahre eine bestimmte Karrenzentschädigung, wenn der 
Arbeitgeber die Einhaltung des Wettbewerbsverbotes fordere. 
Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Aut)enkammeq 
Mannheim hat mit Urteil vom 12. 7. 1963 - 7 Sa 45/63 - diese 
Vereinbarung für unwirksam angesehen. 

Das Landesarbeitsgericht sieht darin einen Verstot) gegen die 
§§ 75a und 74, Abs. 2 HGB. Das Gericht führt aus, dat)dadurch 
das Wettbewerbsverbot von der Bedingung abhängig gemacht 
werde, dat) der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer die Unterlassung 
eines Wettbewerbs fordere. Das Gesetz verbietet zwar eine 
solche Bedingung nicht ausdrücklich, da § 75a HGB nur den 
Verzicht auf das Wettbewerbsverbot behandle. Der Sinngehalt 
dieser Bestimmung gehe jedoch dahin, den Arbeitnehmer vor 
der Ungewit)heit zu schützen, ob nach seinem Ausscheiden das 
We1-tbewerbsverbot überhaupt in Kraft tritt, und aut)erdem ent -
halte diese Bestimmung eine begrenzte Sicherung des Anspruchs 
auf Karrenzentschädigung. Hiergegen verstot)e die getroffene 
Vereinbarung. Ohne Gegenleistung sollte der Arbeitnehmer in 
der Beweglichkeit bei der Erlangung einer neuen Stelle ein -
geschränkt werden. 

Das Gericht kommt weiter zu dem Ergebnis, dat) auch ein 
Verstot) gegen § 74, Abs. 2 HGB gegeben sei. In § 74, Abs. 2 
HGB heit)f es, dat) das Wetlbewerbsverbot nur verbindlich sei, 
wenn sich der Prinzipal verpflichtet, für die Dauer des Verbots 
eine Entschädigung zu zahlen, die für jedes Jahr des Verbots 
mindestens die Hälfte der von dem Handlungsgehilfen zuletzt 
bezogenen vertragsmät)igen Leistungen erreicht. Die Wett -
bewerbsabrede sollte nach Ansicht des Gerichts dem Arbeit -
geber ermöglichen, während zweier Jahre nach dem Aus -
scheiden des Arbeitnehmers eine bedrohlich erscheinende 
Konkurrenztätigkeit des Arbeitnehmers kurzerhand zu verbieten, 
im Falle aber, dat) der Arbeitnehmer keine Konkurrenztätigkeit 
aufnehme, sollte die Konkurrenzentschädigung gespart werden. 

Als Grundsatz ist also festzuhalten, dat) eine Wettbewerbs -
abrede nicht in der Art geschlossen werden kann, da15 der 
Arbeitgeber e i genmächtig diese Wetfbewerbsvereinbarung in 
Kraft setzen oder von deren Einhaltung absehen kann. 

Vervielfältigen leicht gemacht 
Sonderangebote, Lagerlisten, eilige Mitteilungen 

Preislisten usw. vervielfältigen Sie schnell 
und unerreicht wirtschaftlich auf 

Und die Umschläge können Sie auch damit 
adressieren. 

Verlangen Sie bitte Prospekt Nr. 33 

OM#,JO 1 BERLIN 42 TEMPELHOF 

Wettbewerbsrecht 

,,DM" Testergebnisse - als Werb e mittel 
unzulässig (253) 

(sr) In einem Wettbewerbsprozet) untersagte das Landgericht 
Augsburg - Kammer für Handelssachen - einem Gewerbe -
treibenden, in Zeitungsanzeigen auf einen Test In der „DM" -
Zeitung hinzuweisen, wonach das Modell ... das beste unter 
den getesteten 14 verschiedenen Fabrikaten gewesen sei". 

In seiner Begründung stellt sich das Landgericht Augsburg auf 
den Standpunkt, dat) die Testergebnisse der „DM" allein der 
Unterrichtung der Verbraucher dienen sollen, auf diese zuge -
schnitten sind und allein von diesen verstanden werden. Ob -
gleich nachgewiesen wurde, dat) das Testergebnis der ,,DM" 
richtig wiedergegeben worden ist, hält das Landgericht Augs -
burg eine solche Werbung für sittenwidrig im Sinne des § I 
UWG, ferner ist darin auch eine unzulässige vergleichende 
Werbung zu sehen. 
Nach unseren Beobachtungen verwenden viele Gewerbe -

treibende Testergebnisse der Zeitschrift „DM" für ihre Werbung. 
Es bleibt abzuwarten, ob andere Gerichte oder ein Gericht 
höherer Instanz sich der Ansicht des Landgerichtes Augsburg 
anschliet)t oder zu einem anderen Urteil kommt, zumal uns die 
Begründung dieser Werbung als sittenwidrig und als unzulässige 
vergleichende Werbung auf schwachen Füt)en zu stehen scheint. 

Allg. Rechtsfragen 

Wettbewerbsverbot gegenüber 
Minderjährigen? (254) 

(gr) Das Landesarbeitsgericht Berlin hat sich in einem Urteil 
vom 28.3. 1963 (4 Sa 51/62) mit der Frage beschäftigt, ob ein 
Minderjähriger, der mit Ermächtigung seines gesetzlichen Ver -
treters (§ 113 BGB) einen Arbeitsvertrag abgeschlossen hat, 
rechtswirksam ein Wetfbewerbsverbot vereinbaren könne. Es 
hat die Frage verneint. 

Das Gericht führt aus, dat) eine Wetfbewerbsbeschränkung 
regelmät)ig eine Behinderung in der Berufsausübung zum Inhalt 
hat und bei einem minderjährigen Arbeitnehmer darüber hinaus 
eine frühzeitige Beschränkung in der beruflichen Entwicklung 
bedeutet. Deshalb kann ein Wettbewerbsverbot nicht durch die 
allgemeine Ermächtigung des § 113 BGB, wonach einem Min -
derjährigen allgemein durch den gesetzlichen Vertreter recht -
liche Freiheit für das Arbeifsverzältnis gewährt werden kann, 
gedeckt sein. § 113 BGB ist eine Ausnahmebestimmung und 
deshalb eng auszulegen; zudem stellt sich die Vorschrift auch 
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als Ausnahme von Schutzbestimmungen zugunsten Minderjähriger 
dar, nach dem Wortlaut dieses § ist es ausgeschlossen, da13 die 
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters zum selbständigen Ab -
schIuf eines Arbeitsvertrages den Minderjährigen ermächtigt, 
Verpflichtungen einzugehen, die über die Natur des in Rede 
stehenden Arbeitsvertrages hinausgehen, und welche wegen 
ihrer Schwere und Eigenart, im voraus zu bestimmen, der Ver -
treter nicht beabsichtigt haben kann,. Zudem bedeutet ein 
strenges Wet+bewerbsverbof vielfach eine Ausnutzung der Un -
erfahrenheit eines minderjährigen Arbeitnehmers. Eine Ausnahme 
kann allenfalls dann in Betracht kommen, wenn derartige Ver -
einbarungen unter Betrachtung ihres Inhalts allgemein üblich 
sind und der Arbeitgeber von einer entsprechenden Ermächti -
gung durch den gesetzlichen Vertreter ausgehen kann. Das wird 
aber nur unter ganz besonderen Umständen angenommen wer -
den dürfen. 

Berufsausbildung und 
-förderung 

Betriebswirtschaft im Mittelpunkt (255) 

(la) Mit dem Novemberheff unserer Verbandszeitschrift haben 
wir das Programm zum nächsten 

Seminar für GroIhandeIska:ufIeute 

herausgebracht, das in der Zeit 
vom 20. bis 24. Januar 1964 

als betriebswirtschaftliche Arbeitswoche 
durchgeführt wird. 
Wir sind damit zahlreichen Anregungen bisheriger Seminar -

teilnehmer nachgekommen, die sich speziell für betriebswirt -
schaftliche und organisatorische Fragen im Grol3handel inter -
essieren. So wurden neu in das Programm aufgenommen: 

Betriebswirtschaft im Grofhandel 

Grundlagen und Methoden der Finanzierung 

Wesen und Wirkung der Steuern 

Die Wirtschaftlichkeit moderner Verfahren und 
Organisationsmittel im Büro 

Lagertechnik, Lagerbau und Transporirationatisierung. 

Unternehmer, die eine Teilnahme an diesem Seminar als Zu -
sa.fzpräsent auf den Gabentisch ihres Junior-Chefs oder leiten -
den Mitarbeiters legen wollen, bitten wir um baldige Anmeldung 
an den 
Landesverband des bayerischen GroI- und AuIenhandels, 
8 München 2, OttosfraIe 7. 

Der Großhandel, seine 
Kunden und Konkurrenten 

Verpackung als Werbemittel (256) 

(sr) Der Beirat der Rationalisierungsgemeinschaft Verpackung 
im RKW bittet alle Betrieba, die von ihr aufgestellten Grund -
sätze für rationelle Verpackung anzuwenden. Die Anwendung 
dieser Grundsätze soll verhindern, dafj einzelne Firmen sich 
wettbewerbswidrige Urteile durch Änderung der Packungsform 
und Grö1e, Mogelpackungen, mangelhafte Kennzeichnung und 
andere fragwürdige Manipulationen verschaffen. 
Im einzelnen wird folgendes ausgeführt: 
1. Die Packung muf5 die Ware zeigen oder klar, eindeutig und 

wahrheitsgemäf den Inhalt nennen. Text und bildliche Dar -
stellungen dürfen keine falschen Vorstellungen beim: Käufer 
erwecken. 

2. Der Füllinhalt soll an gut sichtbarer Stelle der Packung nach 
Gewicht, Raummaf oder Stückzahl kenntlich gemacht sein. 
Diese Quantifätsangaben müssen dem wahren Inhalt der 
Packung entsprechen. 
Mindermengen durch zu lose Füllung und im Verhältnis zum 
Inhalt zu gro13e und aufwendige Packungen führen zur Täu -
schung des Käufers und sind deshalb abzulehnen. 

3. Unrtinde Füllgewichte müssen vermieden werden. Gewichts -
angaben sollen in Gramm erfolgen, die durch 1000 teilbar 
bzw. ein Vielfaches von 100 sind. Bei gleichen Waren sind 
gleiche Gewichtsmengen und gleiche PackungsgröFe:n anzu -
streben. 

4. Preisangaben auf der Packung müssen schnell erkennbar und 
leicht lesbar sein. 
Die Preisauszeichnung preisgebundener und preisempfoh!ener 
Waren sollte vom Warenhersteller, bei gleichen Waren an 
den gleichen Stellen der Packungen vorgenommen werden. 
Bei freikalkulierbaren Waren sollte in entsprechender Weise 
vom Hersteller ein genügend grol5es Preisfeld auf den Pak-
:kungen vorgesehen werden. 

5. Zur Alterskontrolle von leicht verderblichen Waren sollte das 
Herstell- bzw. Verbra,uchsdat:urn auf der Packung genannt 
werden. Aufdrucke wie ‚begrenzt haltbar", ‚zum alsbaldigen 
Verbrauch bestimmt" u. a. sagen nichts aus über die Qualität 
und Haltbarkeit der Ware und sollten deshalb nicht länger 
angewandt werden. 

6. Neben der einwandfreien Kennzeichnung der Packungen 
müssen alle Möglichkeiten zur Senkung des Verpackungs -
aufwandes durch Sortimenfsbereinigung, Begrenzung der 
Packungsgröf)en, Typenbeschränkung und Normung von 
Massenpackungen genutzt werden. Alle MaI)nahrnen dieser 
Art müssen darauf gerichtet sein, Wahrheit und Klarheit im 
Warenangebot zu schaffen und die hierdurch erzielbaren 
Rationalisierungserfolge allen Beteiligten bis zum letzten Ver -
braucher zugufekom:men zu lassen. 

Die Beachtung dieser Richtlinien kann allein dazu beitragen, 
das Vertrauen des Käufers in die Packungsaussage zu erhalten 
und zu stärken. Die Zuverlässigkeit der MaI'-, Gewichts- und 
Preisangaben auf der Packung und die Beseitigung der Typen -
vielfalt sind die Voraussetzung dafür, dal ) die Verpackung ihrer 
Aufgabe, als ‚ehrlicher Makler" zwischen Hersteller und Ver -
braucher zu dienen, gerecht werden kann. 

Industrie und Handel werden aufgerufen, sich in freiwilliger 
Selbstdisziplin einer Ordnung auf dem Verpackungsgebiet zu 
unterwerfen, die sich für alle Beteiligten von Vorteil erweist. 

Verbandsnachrichten 

Sozialpolitischer Ausschuß des Gesamt -
verbandes (257) 

(gr) Der sozialpolitische Ausschuf des Gesamtverbandes hielt 
am 7/8. 11. 1963 :unter Vorsitz von Herrn Dr. Imhof :in Berlin eine 
Sitzung ab, an der auch der Referent für Arbits- und Sozial -
recht bei unserem Landesverband, Herr Assessor Konrad Grasser, 
teilnahm. 

In dem einleitenden Grundsatzreferat wurde das Thema ‚Die 
Neugestaltung unserer sozialen Ordnung - der Sozialstaat, 
Wohltat oder Plage?" ausführlich behandelt. Im Mittelpunkt der 
anschliel)enden Beratungen standen vor allem die Forderungen 
der Gewerkschaft HBV, die Arbeitszeit im gesamten Handel auf 
40 Stunden in der Woche zu verkürzen:, sowie die parlamenta -
rischen Beratungen über das Sozialpaket. Auf die Frage der 
t ar ifli c h en Arbeitszeit vertrat der sozialpolitische. Ausschul) über -
einstimmend die Auffassung, dal) angesichts der derzeitigen 
Arbeitsmarktlage und der im Gegensatz zur Industrie gering -
fügigeren Rationalisierungsmöglichkeiten, sowie auch mit Rück -
sicht auf die vom Grol- und Auf)enhanc(el zu ibeliefernden. 
Betriebe des Einzelhandels und Handwerks zur Zeit eine Arbeits-
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zeilverkürzung nicht vertretbar sei. Es wurde daher einstimmig 
beschlossen, die derzeit geltende tarifliche Arbeitszeit von 
45 Stunden in der Woche auch für das Jahr 1964 in allen Be -
reichen des Grof- und Aufenhandels beizubehalten. Ebenso 
wurde auch die gewerkschaftliche Forderung nach Einführung 
der 5 -Tage-Woche durch Tarifverträge sowie die Zahlung eines 
zusätzlichen Urlaubsgeldes einhellig abgelehnt. 
Zum So z ialpaket forderte der sozialpolitische Ausschuf, daf 

die Gesetzentwürfe über die Lohnfortzahlung, die Kranken -
versicherungsreform und das Kindergeld als ge s chlossene Ein -
heit vom Bundestag verabschiedet werden sollten. Es mülte 
dabei auf jeden Fall verhindert werden, dat3 die Lohnforfzahlung 
in Form eines weiteren Vorschaligese+zes ohne die damit in 
engem Zusammenhang stehende Krankenversicheruingsreform 
gesetzlich geregelt werde. Der Ausschuf3 vertrat hierbei auch 
erneut für die versicherungsrec'hfliche Lösung der Lohnfortzah -
lung ein, da die im Regierungsentwurf vorgeschlagene arbeits -
rechtliche Regelung mit auferordentlichen Mehraufwendungen 
und zusätzlichen Komplikationen für die Wirtschaft verbunden 
und deshalb für die mittelständischen und lohnintensiven Be -
triebe des Grot3- und Aut3enhandels nicht tragbar sei. 

Als weitere Punkte der Tagesordnung standen der von der 
Gewerkschaft HBV und der DAG gemeinsam vorgelegte Ent -
wurf eines einheitlichen Gruppenplanes für Angestellte, der 
Entwurf des DGB-Grundsatzprogramms, sowie die Frage der 
Betriebsferien und von gesonderten Tarifverträgen für Lehrlinge 
zur Diskussion. Ferner wurde über die Tagung des internationalen 
Arbeitgeberrates des Handels in Wien berichtet. 

Der Beginn des 2. Sitzungstages wurde vom Fernsehen über -
tragen. Auf3erdem wurde die Offentlichkeit über die wesent -
lichsten Ergebnisse der Tagung durch ein Rundfunkinterview von 
Dr. Imhof, sowie im Rahmen einer Pressekonferenz unterrichtet. 

Verkehr 

Erhöhung der Höchstbeträge im Postan -
weisungsverkehr mit der Tschechoslowakei 

(258) 
Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen gibt 

bekannt: 
Mit Wirkung vom 1. Dezember 1963 wird der Höchstbetrag 

für Postanweisungen nach der Tschechoslowakei und der für 
Postanweisungen in umgekehrter Richtung auf 1 300 DM (bisher 
1 000 DM) festgesetzt. 

Erhöhung der Höchstbeträge im Postan -
weisungsverkehr mit Polen. (259) 

Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen gibt 
bekannt: 

Mit Wirkung vom 2. Januar 1964 wird der Höchstbetrag für 
Postanweisungen nach Polen und der für Postanweisungen in 
umgekehrter Richtung auf 1 300 DM (bisher 400 DM) festgesetzt. 

Postanweisungsverkehr mit der Türkei (2601 

Das Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen gibt 
bekannt: 
Am 1. Dezember 1963 wird der Postanweisungsverkehr mit 

der Türkei aufgenommen. Es sind vorerst nur Postanweisungen 
nach der Türkei zugelassen. Die Pos{anweisungsbeträge sind in 
Dlv) und Pf anzugeben. Der Höchstbetrag für eine Postanweisung 
ist auf Dlvi 1 300 festgesetzt. Den Postanweisungen darf ein 
Auszahlungsschein beigefügt werden. Telegraphische Postanwei -
sungen sind nicht zugelassen. 

Schadenersatzpflicht minderjähriger 
Kraftfahrer (261) 

(gr) Ein jugendlicher Arbeitnehmer, der als Kraftfahrer ein -
gesetzt war, hat grobfahrlässig einen Schaden am Fahrzeug 

Zweckmäßige 
Berufskleidung 
Aus unserem reichhaltigen Berufsbeklei -
clungssortiment empfehlen wir Ihnen für 
Ihre Betriebsangehörigen: 

Berufsmäntel für Damen u. Herren, Arbeits. 
anzUge, Kasaks, Träger- und Halbträger. 
Schürzen 
aus Köper, Linon, Diolen und Perlon, sowie 
Mützen, Häubchen und Rüschen 
für den Haarschutz. 

Für die Tätigkeit im Freien führen wir ge -
eignete Gummi- und Kunststoff-Stiefel, 
-Schürzen und -Handschuhe, wie Kälte -
schutzkleidung in den verschiedensten Aus -
führungen. 

Wir fertigen für Sie Berufsbekleidung und 
Spezialkleidung, Schürzen, Handschuhe usw. 
in eigenen Vertragswerkstötten. 

Fordern Sie bitte mein ausführliches Spe -
zialangebot oder Vertreterbesuch an. 

A 20oP., Glegte 
Abt. 36 / Berufsbekleidung u. Arbeitsschutz 
8900 A U G S B U R G 2 
Postfach 1 . Fernruf 9166 . Fernschr. 05 3853 

MÜNCHEN . NÜRNBERG . REGENSBURG 
STUTTGART . OBERSCHOPFHEIM / BADEN 

verursacht und war dafür von seinem Arbeitgeber in Anspruch 
genommen worden. Der von seinen Eltern als Erziehungsberech -
tigten gebrachte Einwand, sie hätten zwar ihre Einwilligung zur 
Arbeit ihres Sohnes als Maurer, aber nicht als Kraftfahrer ge -
geben, wurde vom Arbeitsgericht Herne in seinem Urteil vom 
17. 7. 1963 - I Ca 697/63 - nicht anerkannt. 
1. Gemät3 § 113 Abs. 1 BGB ist der Minderjährige, der von 

seinem gesetzlichen Vertreter ermächtigt worden ist, in 
Dienst oder Arbeit zu treten, für solche Rechfsgeschäfte 
unbeschränkt geschäfisfähig, welche die Eingehung oderAuf -
hebung eines Arbeitsverhältnisses der gestatteten Art oder 
die Erfüllung der sich aus einem solchen Verhältnis ergeben -
den Verpflichtungen betreffen. 

2. Hierzu rechnen auch Rechtsgeschäfte über etwaige für oder 
gegen den Minderjährigen aus dem Arbeitsverhältnis ent -
stehenden Schadenersatzansprüche. 

3. Nur solche Rechtsgeschäfte werden durch die Ermächtigung 
des § 113, Abs. t Satz I BGB nicht me h r gedeckt, die bei 
Arbeitsverhältnissen der gestatteten Art nicht verkehrsüblich 
oder ganz auf3ergewöhnlich sind oder über die Natur des in 
Rede stehenden Arbeitsvertrages hinausgehen und wegen 
ihrer Schwere und Eigenart im voraus zu bestimmen der Ver -
treter nicht beabsichtigt haben kann. 

4. Die Eltern, die einem Minderjährigen den Erwerb und def 
Besitz eines Führerscheins gestatten, geben damit zu er -
kennen, daf3 sie generell damlif einverstanden sind, dat3 der 
Minderjährige als Kraftfahrer am Strat3enverkehr teilnehmen 
darf. 

5. Zweck de erlaubten Erwerbs eines Führerscheins ist es, dat3 
der Minderjährige nunmehr auch Gebrauch von der Fahr -
erlaubnis macht. 
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6. Bei einer sac'hgemäfen Beurteilung ist nicht auszuschliéfen, 
daf ein minderjähriger Kraftfahrer eines Tages infolge grober 
Fahrlässigkeit ein Kraftfahrzeug seines Arbeitgebers beschä -
digen und sich hierdurch in vollem Umfange schadenersatz -
pflichtig machen wird. 

7. In einem solchen Falle und überhaupt auch bei einem Ver -
schulden minderen Grades liegt es nahe, da1 die Eltern 
einern gu+verdïenenden Minderjährigen, wenn sie ihm schon 
im Gebrauch des Führerscheines eine Selbständigkeit ein -
räumen, auch freie Hand bei der Regulierung des dem Arbeit -
geber zugefügten Schadens lassen. 

8. Eine solche Vorstellung entspricht der Erlaubnis zum selb -
ständigen Gebrauch des Führerscheins und dem Erziehungs -
gedanken, dal3 der Minderjährige, soweit ihm eine gewisse 
Selbständigkeit eingeräumt ist, hiermit zusammenhängende 
Schadensfälle zur Ertüchtigung seines Verantwortungsgefühls 
und ihm zur Lehre tunlichst selbst bereinigen soll. Die Kammer 
kam zu der Auffassung, daf die Eltern, wenn sIe schon mit 
einer Tätigkeit ihres Sohnes als Kraftfahrer nicht einverstan -
den gewesen wären, den Führerschein des Jugendlichen 
h ätten unter Verschkif nehmen müssen, um ihn gegebenen -
falls nur bei besonderen Anlässen an den Sohn auszuhändigen. 

Kreditwesen 

Kredit-, Zinszuschuß- und 
Bürgschaftsprogramme (262) 

(p) Aufgrund durch uns gegebener Hinweise hatte Landtags -
abgeordneter J a u m a n n (damals bekanntlich Rechtsreferent der 
Hauptgeschäftsstelle unseres Landesverbandes, nunmehr Ge -
neralsekretär der CSU) im Bayerischen Landtag eine Anfrage 
eingebracht, warum im bayerischen Grenzhilfsprogramm für die 
gewerbliche Wirtschaft zinsverbilligte Darlehen nur für Industrie-, 
Handwerks- und Fremdenverkehrsbetriebe, nicht aber auch für 
Betriebe des Groh- und Einzelhandels vorgesehen sind. 

In der darauf dem Landtag vom Bayer. Wirtschaftsminister ge -
gebenen Antwort wird darauf hingewiesen, da13 diesem Pro -
gramm die Richtlinien des Bundes zugrunde zu legen waren 
und diese keine Mittelgewährung für Handelsbetriebe vorsehen. 

Der Grund hierfür sei, daf) der Handel im Gegensatz vor allem 
zur Industrie und zum Fremdenverkehr ‚keinen sogenannten 
Primäraffekf ('besonders durch die Schaffung einer gröferen 
Anzahl von Dauerarbeitsplätzen) zur Steigerung der Wirtschaft 
von strukturschwachen Gebieten auslöse, sondern vielmehr eine 
leistungsfähige Wirtschaftsstruktur voraussetze'. (Hierzu ist zu 
bemerken: Es ist zweifellos richtig, daF5 durch die regionalen 
Förderungsprogramme in erster Linie die Wirtsc'haffsstruktur der 
betreffenden Gebiete gehoben werden soll. Dat3 dies nicht aber 
auch durch leistungsfähige Grol3handelsunternehmen geschehen 
kann, ist beim besten Willen nicht einzusehen und es muf) an 
die Adresse des Bundes die Frage gerichtet werden, warum 
denn auch hier wieder einmal der Handel benachteiligt wird.) 

Landtagsabgeordneter Jaumann hatte weiterhin im Landtag 
due Vereinfachung der Richtlinien für mittelständische Kredit -
und Zinszuschufprogramme beantragt. Der Landtag fafte darauf -
hin einen entsprechenden Beschluf), in dessen Vollzug die Richt -
linien tatsächlich in ihrem äuf)erlichen Aufbau einheitlich ge -
staltet und die Antragsverfahren einander ebenfalls angeglichen 
wurden. Auch der Inhalt der Richtlinien wurde weitgehend ver -
einheitlicht. So sei denn dankbar vermerkt, daf die verschie -
denen Programme heute tatsächlich besser ‚lesbar' sind als 
früher. Dat3 immer noch ‚viel Bürokratie' darin steckt, liegt 
einerseits in der Natur der Sache wie andererseits an der leider 
überall anutreffenden Spezialisierung und der dadurch von 
selbst bedingten Unübersichtlichkeit. 

Im Amtsblatt des Bayer. Staatsministeriums für Wirtschaft und 
Verkehr Nr. 12 (y. 18. 11. 1963) wurde nunmehr eine Ubersicht 
über die, laufenden Kredit-, Zinszusc'hu13- und Bürgsc'haftspro -
gramme des Bundes und des Landes Bayern zugunsten der ge- 

werblichen Wirtschaft gegeben. Es ist leider die uns ja bereits 
längst bekannte Tatsache festzustellen - und wir möchten dies 
angesichts immer wieder an uns gerichteter zahlreicher Anfragen 
aus Mitgliedskreisen nachdrücklich betonen -' , daf) für den 
GrolhandeI nur wenig in den 27 Programmen ‚drin steckt'. 
Praktisch kommen nur 5 Programme für ihn in Frage und weitere 
8 nur sehr bedingt. Es handelt sich um folgende: 

1. Refinanzierungsprogramm der Bayer. Land'esanstalt für Auf -
baufina:nzierung. 
Aus diesem werden Darlehen zur Rationalisierung und Mo -

dernisierung sowie zur Erleichterung mittelstandspolitisch er -
wünschter Geschäftsgründungen und Geschäftsübernahmen, vor 
allem in neuen Wohngebieten, in besonders begründeten Einzel -
fällen auch zur Finanzierung eines notwendigen Lagerbestands 
gewährt. Der Zinssatz beträgt 5°/o, die Laufzeit bis zu 10 Jahren, 
wobei die ersten beiden Jahre tiigungsfrei sind (für Lager -
besfandsfinanzierung höchstens 5 Jahre und ein tilgungsfreies 
Jahr). 

Anträge sind über die jeweilige Hausbank an die Bayer. Lan -
desansta'lt für Aufbaufinanzierung zu richten. 

Die Richtlinien sind im einzelnen Im Amtsblatt Nr. 6 des Baye!. 
Staa'tsminis'teriums für Wirtschaft und Verkehr vom 21.5. 1963 
veröffentlicht. 
Das Refinanzierungsprogramm 1963 ist jedoch bereits erschöpft. 
Auch bezüglich des ja wohl für 1964 wieder zu erwartenden 

neuen Refinanzierungsprogramms wären, worauf wir schon jetzt 
hinweisen möchten, wegen der groien Nachfrage und der ver -
hä1fn1smä13ig beschränkten Mittel Anträge so gut wie aussichts -
los, die von Unternehmen mit sehr günstiger Ertragslage stammen. 
2. ERP-Kredite für Vertriebene, Flüchtlinge 'und Kregssach -

geschädigte. 
Diese werden bis zum Höchstbetrag von DM 200.000,— für 

Investitionen zum Auf- und Ausbau sowie zur Rationalisierung 
und Modernisierung, in beschränktem Umfange auch für Be -
triebsmittel', gewährt. 

Der Zinssatz beträgt 4-6°/a, die Laufzeit bis zu 17 Jahren, 
wobei die ersten zwei Jahre +ilgungsfrei sind. 

Anträge sind über die Hausbank und d'as Bayer. Staatsministe -
rium für Wirtschaft und soziale Fürsorge bei dr Lastenaus -
gleichsbarik in Bad Godesberg einzureichen. 

3. Zinszusch'ufprogramm für Investitions- und Umschuldungs -
kredite Im Grenzgebief . 
Für Investitionen zur Stärkung der Leistungskraft der im bayer. 

Ostrandgebiet ansässigen Betriebe und zur Konsolidierung sol -
cher Betriebe durch Umschuldung von für Investitionen ver -
wendeten kurzfristigen Bankkrediten in langfristige Darlehen 
werden Zinszuschüsse von 20/0 für einen Zeitraum bis zu 5 Jahren 
gewährt. Der Zinssatz für den zu verbilligendein Kredit darf nicht 
mehr als 3,5 über den geltenden Lombard'zinssatz der Deutschen 
Bundesbank liegen. 
Anträge sind über die jeweilige Hausbank bei der zuständigen 

Bezirksregierung einzureichen. 
Die Richtlinien sind im einzelnen im Amtsblatt Nr. 6 des Bayer. 

Staatsminis+eriums für Wirtschaft und Verkehr vom 21.5. 1963 
veröffentlicht. 
Wir möchten allerdings mit Nachdruck darauf hinweisen, daf) 

Zinszusch'uf3anträge solcher Unternehmen von vornherein so gut 
wie aussichtslos wären, die eine gute Ertragslage aufzuweisen 
haben I 
4. Bürgschaften der Kreditgarantie-Gemeinschaft für den Handel 

in Bayern. 

Unsere Kreditgarantie-Gemeinschaft übernimmt bekanntlich in 
Fällen, wo eine bankmäf)ige Absicherung nicht in ausreichendem 
Maf)e möglich oder zweckmäiig ist, die Bürgschaft für Investi -
titons- und Rationalisierungskredite, sowie Betri'ebsmittelkredite, 
sowie zum Zwecke von Geschäftsübernahmen. 

Anträge sind bei der Hausbank einzureichen und werden von 
dort der Kreditgarantie-Gemeinschaft vorgelegt. Selbstverständ -
lich können unsere Mitglieder auch bei dieser selbst (Kredit -
garantie-Gemeinschaft für den Handel in Bayern GmbH., Mün -
chen 2, Brienner Str. 45, Tel. 59 4186) jederzeit nähere Aus -
kunft ettialtenl 
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Wir möchten bei dieser Gelegenheit mit Nachdruck auf diese 
echte Selbstverwaltungseinrichtung hinweisen und empfehlen, 
wirklich im Bedarfsfalle davon Gebrauch zu machen. 

5. Bürgschaften der Lastenausglekhsbank für Betriebsmitlelkre -
dit e an Vertriebene, Sowjetzonenflüchtlinge und Kriegssach -
geschädgf e. 

Anträge sind über die Hausbank bei der Lastersausgteichsbank 
Bad Godesberg einzureichen, von der auch ein entsprechendes 
Merkblatt (für die Gewährung von Liquiditätsmitteln (Ill) vom 
3. 7. 1961) erhältlich wäre. 

Wohl nur sehr bedingt, d. h. im allgemeinen nach unserer Auf -
fassung kaum für Grofhandelsbetriebe selbst, jedoch aber 
durchaus u. U. für Kunden oder potentielle Kunden des Grof3-
handels kommen weiter in Frage: 
6. Förderungsprogramm für die gewerbliche Wirtsc'haft in ent -

wicklungsfähigen Gebieten und in den zentralen Orten in 
ländlichen wirtschaftsschwachen Gebieten: 
Daraus werden Darlehen für Investitionsvorhaben von Be -

trieben der gewerblichen Wirtschaft gewährt, durch die an 
Standorten in entwicklungsfähigen Gebieten (auilerhalb der Ost -
rand-Sanierungsgebiete) und an zentralen Orten in ländlichen, 
wirlschaffsschwachen Gebieten zusätzliche Dauerarbeitsplätze 
geschaffen oder bestehende Dauerarbeitsplätze erhalten werden. 

Der Zinssatz beträgt 3,S°/o für Neuansiedelungen und 5°/o für 
Rationalisierung, Modernisierung und Erweiterung. 

Die Laufzeit beträgt 12-15 Jahre, wobei die ersten drei 
Jahre tilgungsfrei sind. 

Anträge sind über die Hausbank bei der zuständigen Bezirks -
regierung einzureichen. 

Die Richtlinien sind im einzelnen , in dem mehrmals erwähnten 
Amtsblatt Nr. 6 des Bayer. Staatsministeriums für Wirtschaft und 
Verkehr vom 21.5. 1963 veröffenllic'h+. 
7. ERP-Kreditprogramm für Wirtschaftsförderung in den aner -

kannten Fbrdergebie'ten und zentralen Orten (in ländlichen 
wirtschaftsschwachen Gebieten): 
Hieraus werden Darlehen für Mafnahmen zur Rationalisierung 

und Modernisierung sowie für den Auf- und Ausbau von Unter -
nehmen d e s Handel's und Handwerks bis zum Höchstbetrag von 
DM 75.000, — (in Ausnahmefällen bis zu DM 100.000, — ) gewährt. 

Der Zinssatz beträgt Solo. 
Die Laufzeit. ist bis zu 12 Jahren, wobei die ersten 4 Jahre 

tiigungsfrei sind. 
Anträge sind über die Hausbank bei der Kred'itans+alt für Wie -

deraufbau in Frankfurt/Main einzureichen. 
8. ERP-Kreditprogramm für die gewerbliche Wirtschaft in klein -

bäue r lichen und schwach strukturierten Gebieten: 

Daraus werden Darlehen für MaFnhmen zur Rationalisierung 
und Modernisierung sowie für den Aus- und Aufbau von Betrie -
ben der mitte,lständiischen gewerblichen Wirtschaft innerhalb 
eines Umkrejises von etwa 15 km der auierhalb der Zonenrand , 
und Ausbaugebiete liegenden „zentralen Orte" gewährt, ferner 
zur Umstellung kleinbäuerlicher Betriebe auf gewerbliche Be -
triebe. 

Der Kredithöchstbetrag beträgt DM 75.000,—, in Ausnahme -
fällen bis zu DM 100.000,—. 

Der Zinssatz ist 5°/a. 
Die Laufzeit ist bis zu 12 Jahren. 
Anträge sind über die Hausbank bei der Kreditans'falf f&r 

Wiederaufbau in Frankfurt/Main einzureichen. 
Die Richtlinien sind im einzelnen im Bundesanzeger Nr. 149 

vom, 14. 8. 1963 veröffentlicht. 
9. ERP-Kreditprogramm zur Errichtung mittelständischer Betriebe 

in neuen Wohnsiedtungen und neu geordneten Stadtkernen. 

Hieraus werden Kredite bis zu DM 75.000,— (in Ausnahme -
fällen DM 100.000, — ) zur Finanzierung von Bauvorhaben, ge -
gebenenfalls auch von Mietvorauszahlungen zur Errichtung von 
Betrieben des Handels und Handwerks in neuen Wohnsiedlungen 
und neu geordneten Stadtkernen gewährt. 

Der Kredithöc'hstbetrag beträgt bis zu 500/o der Baukosten 
einschlieflich der anteiligen Grundstückskosten bzw. bis zu 800/o 
der Mietvorauszahlung. 

ALS ASSISTENT DER GESCHÄFTSLEITUNG MOCHTE 

JUNGER' 

DIPLOM-VOLKSWIRT 

MIT ORGANISATORISCHEM 
GESCHICK 
im Großhandel tätig werden. 

ich bin 26 Jahre, geprüfter Steuerbe -

volimachtigter und war 1 Jahr bel 

einem Wirtschaftsprofer tdtlg. 

Fremdsprachenkenntnisse in englisch 

und italienisch vorhanden. 

Freundl.An g eb. erbeten an Chiffr. Nr.7 J. Bien, 8 Mündien13, Zieblandstr. 4 

Der Zinssatz ist 50/o. 
Die Laufzeit ist bis zu 17 Jahren (bei Baukostenfinanzierung) 

und bis'zu 12 Jahren (bei Mielvorauszahlung). 
Anträge sind über die Hausbank bei der Las{enausgleichsbank 

Bad Godesberg einzureichen. 
Die Richtlinien sind im einzelnen im Bundesanzeiger Nr. 192 

vom 12. 10. 1963 veröffentlicht. 

10. ERP-Kreditprogramm zur Exisfenzgründung Im Bereich des 
gewerblichen Mittelstandes: 

Hieraus werden Kredite bis zu höchstens DM 30.000,— für die 
Errichtung von neuen oder Obernahme von bereits vorhandenen 
Geschäftsbetrieben, ferner zur tätigen Beteiligung an solchen 
Betrieben gegeben. Die Kredite können zum Kauf der Einrich -
tung und Ausstattung von Betrieben, zur Beschaffung eines 
ersten Warenlagers und für betriebsnotwendige Bauten verwen -
det werden. 

Der Kredit darf das 5fache der Eigenleis'Fung nicht übersteigen. 
Der Zinssatz ist 5°/o. 
Die Laufzeit ist bis zu 12 Jahren, wobei die ersten beiden 

Jahre tilgungsfrei sind. 
Anträge sind über die Hausbank bei der Kreditanstalt für Wie -

deraufbau in Frankfurt/Main einzureichen. 
Die Richtlinien sind im einzelnen im Bundesanzeiger Nr. 192 

vom 12. 10. 1963 veröffentlicht. 
11. Aufbaudarlehen (LAG-Darlehen) 

Für Vertriebene, Kriegssachgeschädig+e, Sowjetzonenflücht -
linge und Spätheimkehrer werden zur Begründung oder Festigung 
einer selbständigen Existenz in der gewerblichen Wirtschaft Kre -
dite bis zu 35.000,— DM (bei Flüchtlingen bis zu 40.000, — DM) 
gewährt. 

Zinssatz 30/0. 

Laufzeit 13 Jahre, wovon die ersten 3 Jahre tilgungsfrei sind. 
Anträge sind beim zuständigen Ausgleichsamt einzureichen. 
Die Richtlinien sind im einzelnen inn Mitteilungsblat+ des Bun -

desausgleichsamts 1961 Seile 304 veröffentlicht. 

In Sonderfällen dürften u. U. nach folgende Programme in 
Frage kommen: 

12. Kredite nach § 85 des allgemeinen Kriegsfolgegesetzes: 
Für volkswirtschaftlich förderungswürdige Wiederaufbau- und 

Ausbauvorhaben von Reparations-, Restitutions- und Rückerstaf -
fungsgeschädigten, die in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung noch 
erheblich behindert sind, werden Kredite zu einem Zinssatz von 
60/o mit einer Laufzeit von 12 Jahren (davon bis zu 3 Jahren 
tilgungsfrei) gewährt. 

Anträge sind über die Hausbank beim Bayer. S+aatsministerium 
für Wirtschaft und Verkehr einzureichen. 

Die Richtlinien sind im einzelnen im Bundesanzeiger 1958 
Nr. 92 und im Bund'esanzeiger 1961 Nr. 10991 veröffentlicht. 
13. Abwasserreinigung in Betrieben der mittelständischen ge -

werblichen Wirtschaft: 

Für den Bau und die Erweiterung von Abwasserreinigungs -
anlagen, Hauptsammlern und Abwasserpumpwerken (nicht je -
doch von Kanalisationsanlagen) werden Kredite zu' einem Zins -
satz von 40/o mit einer Laufzeit bis zu 18 Jahren (davon bis *zu 
2 Jahren Filgungsfrei) gewährt, vorausgesetzt, dal3 die Gesamt -
kosten des Vorhabens weniger als DM 300.000, — betragen. 

Anträge sind über die Hausbank bei der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau in Frankfurt/Main einzureichen. 

9 



Nr. 12/18. ihrg. DER BAYERISCHE GROSS- UND AUSSENHANDEL Dezember 1963 

Programm des 
bayerischen Wirtschaftsfunks 

20.12. 
20. 12. 

17.55-18.00 
18.45-19.00 

21. 12. 16.55-17.00 

27. 12. 17.55-18.00 

27. 12. 18.45-19.00 
28. 12. 16.55-17.00 

28. 12. 17.05-17.30 
30. 12. 21.05-21.15 

31. 12. 15.00-15.15 

Die Wirtschaftsglosse der Woche von Rufus Mücke 
Wirtschaftspolitik 
Bilanz nach Börsenschlut3 
Aktienkurse kritisch betrachtet 

-2. Pr. 

-2. Pr. 
In den Wind gesproch e n - Kritische Randbemerkungen 
für Verbraucher und Steuerzahler 
Wirtschaftspolitik der Woche -2. Pr. 
Bilanz nach Börsenschlul3 
Aktienkurse kritisch betrachtet 
Nepp im Schnee 
Der Wirtschaftskommentar - Es spricht der bayerische 
Staatsminister für Wirtschaft u. Verkehr Dr. Otto Schedl 
Weihnachtsfreude - drei Nummern zu klein 
Eine Kurzsatire rund um das Weihnachtsgeschäft 

1964 
3. 1. 17.55-18.00 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 

für Verbraucher und Steuerzahler 
3. 1. 18.45- 19.00 Wirtschaftspolitik der Woche . 2. Pr. 
4. 1. 16.55-17.00 Bilanz noch Börsenschlul3 

Aktienkurse kritisch betrachtet -2. Pr. 
7. 1. 18.30- 18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
8. 1. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt .2. Pr. 
9. 1. 17.45-18.00 Aus Bayerns Wirtschaft -2. Pr. 

10. 1. 17.55-18.00 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 
für Verbraucher und Steuerzahler 

10. 1. 
11.1. 

18.45-19.00 
16.55-17.00 

Wirtschaftspolitik der Woche 
Bilanz nach Bôrsenschlut3 
Aktienkurse kritisch betrachtet 

.2. Pr. 

-2. Pr. 
13. 1. 21.05-21.15 Der Wirtschaftskommentar - Es spricht der Bundes -

minister für Wirtschaft Kurt Schmücker 
14. 1. 18.30-18.45 Durch die Lupe gesehen - Wirtschaft für Jedermann 
15. 1. 18.45-19.00 Wirtschaft im Querschnitt .2. Pr. 
17. 1. 17.55-. 18.00 In den Wind gesprochen - Kritische Randbemerkungen 

für Verbraucher und Steuerzahler 
17. 1. 18.45-19.00 Wirtschaftspolitik der Woche . 2. Pr. 
18. 1. 16.55-17.00 Bilanz nach Börsenschluß 

Aktienkurse kritisch betrachtet 

Außenhandel 

Der Außenhandel mit den USA 

Das Bundesministerium für Wirtschaft gibt bekannt: 

(263) 

Der Warenverkehr zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und den USA hat sich in der Zeit von Januar bis Sepfeimber 1963 
weiter ausgeweitet. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des 
Vorjahres stieg die Einfuhr aus den USA in die Bundesrepublik 
um 17,6 v.H. (1962: rund 20 v.H.) und die Ausfuhr von der Bun -
desrepublik nach den USA um 9,2 vH. (1962: 10,6 v.H.). 

Die deutsche Einfuhr aus den USA (als Herstellungsland) be -
trug Im Berichtszeitraum 1532,3 Mill. Dollar (1962: 1302,5 MiliL 
Dollar). Die Einfuhrsteigerung ist auf erhöhte Bezüge von Roh -
stoffen (+ 5 Mill. Dollar, besonders rohe Felle, Bau- und Nutz -
holz, Eisenerze) und Fertigwaren (+ 296,6 MfII. Dollar) zurück -
zuführen. An Enderzeugnissen wurden insbesondere mehr che -
mische Vorerzeugnisse + 8,8 Mill. Dollar), Kautschuk (+ 1,5 
Mill. Dollar), elektrotechnische Erzeugnisse (+ 9 Mill. Dollar) 
und sonstige Enderzeugnisse (+ 283,2 Mill. Dollar) eingeführt; 
dagegen ging die Einfuhr von Maschinen (- 12 M'ifl. Dollar) 
zurück. 

In den Warengruppen Nahrungs- und Genufmittel (- 61,5 
Mill. Dollar) und Halibwaren (- 9,7 Mill. Dollar) verringerten sich 
insbesondere die Bezüge von Fleisch und Fleischwaren (- 27,6 
Mill. Dollar), Getreide (- 42,1 Mill. Dollar), Rohtabak (- 4,4 
Mill. Dollar), Alteisen (_ 2,6 Mill. Dollar), NE -Metallen (- 2,7 
Mill. Dollar) un 1 d von Gold für gewerbliche Zwecke (- 20 Mill. 
Dollar). Durch erhöhte Einfuhr von Branniweip (+ 2,5 Mill. Dollar), 
Bau- und Nutzholz (+ 2 Mill. Dollar), Eisenhalbzeug (+ 2 Mill. 
Dollar), Kraftstoffe/Schmieröle (+ 3,6 Mill. Dollar) und che- 

mische Halbwaren (+ 8,3 Mill. Dollar) wurde der Rückgang der 
Einfuhr in diesen beiden Warengruppen teilweise aufgefangen. 

Die deutsche Ausfuhr nach den USA (als Verbrauchsland) stieg 
in den ersten neun Monaten 1963 auf 752,4 Mill. Dollar (1962: 
690,7 Mill. Dollar). Diese Ausfuhrsteigerung beruht auf erhöhten 
Lieferungen von Nahrungs- und GenufmiHeln (+ 0,8 Mill. Dollar, 
insbesondere Bier und Wein), Rohstoffen (+ 3,4 Mill. Dollar, 
insbesondere Zellwolle und sonstige Rohstoffe) und Enderzeug -
nissen + 62,5 Mill. Dollar, insbesondere Wolle, chemische Vor -
erzeugnisse), Wasserfahrzeuge (+ 10 Mill. Dollar), Kraftfahr -
zeuge, elektrotechnische Erzeugnisse und sonstige Enderzeug -
nisse. Die Ausfuhr von Halbwaren war dagegen rückläufig 
(- 1 Mill. Dollar). 

Der Passivsaldo Im Warenverkehr Bundesrepublik -USA be -
trug in den ersten neun Monaten 1963 rund 780 Mill. Dollar und 
war wiederum erheblich gröfer als im gleichen Zeitraum des 
Vorjahres (_ 611,8 Mill. Dollar). Anlaf zu dieser Entwicklung 
gaben u. a. die immer gröferen Regierungskäufe. 

Rumänien: 
Errichtung von Handelsvertretungen 

Das Auswärtige Amt gibt bekannt: 

(264 

Nach Verhandlungen zwischen Regierungsdelegationen der 
Bundesrepublik Deutschland und der rumänischen Volksrepublik 
wurde in Bukarest am 17. Oktober 1963 ein Protokoll über die 
beiderseitige Errichtung von Handelsverfrefungen unterzeichnet. 

Die Aufgabe der Handelsvertrefungen ist die Durchführung der 
zwischen den beiden Staaten bestehenden oder abzuschlieFen -
den Handels- und Zahlungsabkommen. 

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wurde das 
Protokoll von Ministerialdirektor Franz Krapf, für die Regierung 
der rumänischen Volksrepublik von dem stellvertretenden Auf3en -
minister Gheorghe Pele unterzeichnet. Die Verhandlungen ver -
liefen in einer guten und ver s tändnisvollen Atmosphäre. 

Gemeinsamer Markt 

Meldefrist für nichtanmeldepflichtige 
Kartelle verlängert (265) 

(so) Der EWG-Ministerrat hat am 4. 11. 1963 auf Vorschlag der 
EWG-Kommission in Brüssel beschlossen, die Frist, bis zu der 
nichtanmeidepflichtige Kartellverträge fakultativ angemeldet 
werden können, um drei Jahre bis zum 1. 1. 1967 zu verlängern. 
Durch die fakultative Anmeldung kann für diese Kartellverträge 
eine endgültige Nichfanwendbarkeifserklärung d es Kartellver -
bots erlangt werden. 

Die EWG-Kommission hatte die Fristverlängerung angeregt, 
um nicht bereits zum 1. 1. 1964 von einer neuen Welle von 
Kartellanmeldungen überflutet zu werden. Der Kommission lie -
ggen bereits 36300 Meldungen anmeldepflichtiger Kartellver -
träge vor. Auch der Wirtschafts- und Sozialausschu1 und das 
Europäische Parlament hatte die Verlängerung der Meldefrist 
befürwortet. 

Auch 1964 günstige Konjunkturlage 
in der EWG erwartet (266) 

Bei entsprechender Wirtscrhaflspolitik dürfte das Jahr 1964 
durch eine weiterhin zufriedenstellende und auch ausgeglichenere 
Expansion gekennzeichnet sein, stellt der EWG-Ausschu15 für 
Konjunkturpolitik in einem Gutachten zu den vorläufigen Wirt -
schaffsbudgets für 1964 fest. 

Insbesondere das BruHo-Sozialprodukt der EWG könnte im 
gleichen Ausimal3 zunehmen wie im Jahre 1963, d. h. um 4 bis 
4,50/o. Ein Rückgang der Wirtschaftstätigkeif sei nicht zu fürch -
ten. Auflerdem sei mit einer erneuten Zunahme der Beschäfti -
gung zu rechnen, wenn diese auch langsamer sein dürfte als 
in den Jahren 1962 und 1963. Eine Abschwächung der Span-
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nungen auf dem Arbeitsmarkt der EWG dürfte zu erwarten sein. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird die Zuwachsrate der pro -

duktiven Investitionen in der Gemeinschaft unverändert bleiben. 
Die Preissteigerungen dürften sich tendenziell verlangsamen, 
'und die Lage der laufenden Zahlungsbilanz wird keine beson -
deren Probleme stellen. 

Energische Mafnahmen sowohl zur Beseitigung eines über -
mätjigen Nachfragesogs als auch zur Beendigung des Kosten -
auftriebs sollten von den Ländern ergriffen werden, in denen die 
Gefahr einer Inflation besteht (Frankreich und Italien). Bei den 
anderen Ländern scheine ein vorsichtigeres Vorgehen bei der 
Ausweitung der öffentlichen Ausgaben angebracht. 

Verschiedenes 

Ein interessanter Vorschlag 
Eine unserer Mitgliedsfirmen schreibt uns wie folgt: 

(267) 

‚Die Post ist zu Weihnachten immer besonders überlastet. Wir 
haben zu Weihnachten unzählige Weihinachts- und Neujahrs -
grüfe in Form von Drucksachen erhalten; Drucksachen, die 
meistens mit dem Francotyp abgestempelt wurden. 

Wir wissen, dat 3 unsere Geschäftsfreunde uns ein frohes Weih -
nachtsfest und ein gutes neues Jahr wünschen. Wenn also nicht 
etwas Besonderes zu diesem Anlat3 gesagt werden soll, so er -
übrigt sich eigentlich die Versendung dieser Massendrucksachen, 
die doch Zeit und Geld kosten. 
Wäre es nicht besser, man würde sich innerhalb der Geschäfts -

welt darauf einigen, solche Drucksachen zu unterlassen und die 
eingesparten Geldbeträge einem guten Zweck zuführen? 

Es müfte z. B. noch viel für die Nachwuchsausbildung getan 
werden. Vielleicht könnte men einen Nachwuchsfond bilden, 
der sein Kapital aus diesen Million e n, die doch eigentlich mit 
dem eben Geschilderten nutzlos ausgegeben werden, schöpft. 
Wir haben auch mit Geschäftsfreunden darüber gesprochen, 

die völlig unserer Ansicht sind. 
Mit einbezogen sind selbstverständlich nicht persönliche 

Grüt3e anläljlich der Feiertage, gemeint sind lediglich die mehr 
oder weniger lieblos und routinemäl 3 ig auf den Weg gebrachten 
DrucksachengriJI)e. Ganz abgesehen von der lJberbelasfung der 
Post, bedeuten sie, auch eine Mehrarbeit bei der Bearbeitung 
unseres Posteinganges, in einer Zeit, wo der Kaufmann ohnehin 
durch das Weihnachtsgeschäft und durch die Inventur sehr stark 
in Anspruch genommen ist. 
Wir wären den Mitgliedern dankbar, wenn sie recht zahlreich 

sich zu diesem Vorschlag äul3ern würden. 

Auch im Jahre 1964 sind 129 Tage frei (268) 

Auch im kommenden Jahr 1964 werden die westdeutschen 
Arbeitnehmer über 1/3 des Jahres frei haben. Dies ergibt sich 
aus einem Freizeitkalender, den das Deutsche Industrie-Institut 
veröffentlicht hat. Bei 5 -Tage-Woche, einem durchschnittlichen 
Urlaub von 18 Werktagen und 10 gesetzlichen Felertagein (ohne 
Samstage und Sonntage) hat das Jahr 1964 insgesamt 237 Arbeits -
tage und 129 Ruhetage. 

Personalien 

WIR GRATULIEREN 

dem Vorsitzenden unseres Landesverbandes, Herrn W a lt e r 
B r a u n in Nürnberg zur ehrenvollen Berufung in das Präsidium 
der Industrie- und Handelskammer in Nürnberg; 

den verdienten Mitarbeitern unserer Mitgliedsfirma Raab Karcher 
GmbH, Grof3handel in Brennholz und Treibstoff in München, 
Herrn Georg Schön, Obermonteur und Herrn Fritz Z ei dl er, 
Ho!Ierithstellenleiter, zum 25 -jährigen Berufsjubiläum in ihrer 
Firma; 

den verdienten Mitarbeitern unserer Mitgliedsfirma Richter & 
Frenzel, Sanitäre Gro1handlung in München, Frau Magdalene 
Heiss, Stenotypistin, Herrn Emil G ö s se I und Herrn Konrad 
H a r b er, Kaufmännischer Angestellter, zum 25 -jährigen Berufs -
jubiläum bei ihrer Firma; 

dem verdienten Mitarbeiter unserer Mitgliedsfirma Christlieb & 
Pohle GmbH, Eisen- und Sanitärgrofhandllung in Regensburg, 
Herrn Georg K e r s h e r zum 25 -jähr i gen Arbeitsjubiläum als 
kaufmännischer Angestellter in seiner Firma; 

den verdienten Miitarbeiterinnen unserer Mitgliedsfirma Leuze & 
Söhne, lextilgrol 3 :handlung 'in München 15, Schillerstral)e 29, 
Frl. Maria Fiedler, Frau Rosamunde Hauser, Frau Olga 
Hol z heu, Frau Wilhelmine Kraft, Frau Johanna Neumai er 
zum 25 -jährigen Berufsjubiläum als kaufmännische Lageristinnen 
bei ihrer Firma. 

Ernst Rennebaum, Nürnberg - 70 Jahre alt 

Am 22. 11. 1963 feierte Dipl . -Kaufmann Ernst Rennebaum, In -
haber der Firma E. Rennebaum in Nürnberg, seinen 70. Geburts -
tag. Der in Kairo/ Ä gypten geborene Jubilar lebt seit dem 6. Le -
bensjahr in Bayern. I 

Nach dem Besuch des Gymnasiums jin München und der Uni -
versität in Leipzig beendete er sein Studium mitt der Prüfung als 
Diplom-Kaufmann. 

Bei einer StahlgroIhandIung absolvierte er seine kaufmän -
nische Lehre und wurde später in der gleichen Firma Prokurist 
und Filialleiter. Am 1. 1. 1926 gründete er die Firma Ernst Renne -
baum Dipl.-Kaufm. in Nürnberg mit Vertretungen und erweiterte 
das Geschäft durch Grol3handel mit Halbteilen. 

Sein besonderes Interesse galt der Spielwarenindustrie, die er 
seit Jahrzehnten hauptsächlich mit seinen ‚Rundus Patentspiel -
warenrädchen", die auf Grund seiner zahlreichen Patente an -
gefertigt werden, beliefert. 
Obwohl seine kaufmännische Tätigkeit durch 10 Jahre Kriegs -

dienst als Offizier in den beiden Weltkriegen und den dadurch 
bedingten Belastungen unterbrochen war, rollen die Rundus 
Patenträder wieder in alle Länder der Welt. 
Wir wünschen unserem treuen Mitglied auch an dieser Stelle 

vor allem Gesundheit und weiteren geschäftlichen Erfolg. 

Franz Römer, München - 60 Jahre alt 

Am 13. Dezember 1963 konnte der Mitinhaber unserer Mit -
gliedsfirma, Friedrich Römer oHG. PappengrofhandIung in Mün -
chen, seinen 60. Geburtstag feiern. Nach dem Abitur und Lehr -
jahre holte sich der junge GrofIsandelskaufmann umfassende 
praktische Kenntnisse in bedeutenden Pappengrol)handlungen 
in Hamburg und Berlin. Im Jahre 1935 wurde er zusammen mit 
seinem Bruder Hugo von dem inzwischen verstorbenen Vater 
und Firmengründer ails Teilhaber aufgenommen. Im engsten Kon -
takt zu allen pappenverarbeitenden Betrieben Südbayerns konnte 
er sich den Rut als gröf3fer Pappenspezialist des Gebietes ver -
schaffen. 
Während des 2. Weltkrieges, in dem sein Bruder zur Wehr -

macht eingezogen war, führte der Jubilar den Betrieb allein mit 
zum Teil ausländischen Arbeitskräften fort. Auch ein Totalflieger -
schaden der Firma konnte ihn nicht zu Boden zwingen. Zusam -
men mit seinem Bruder baute er tatkräftig das Unternehmen 
wieder auf und brachte es zu der heute führenden Stellung im 
bayerischen Pappengrol)handel. 

Seit 1939 bis zur Auflösung des Verbandes vor wenigen 
Wochen hatte Herr Franz Römer den Vorsitz der Fachabteilung 
Pappe und war stellvertretender Vorsitzender des Verbandes 
des Bayerischen Papier- und PappengroFhandels. Nunmehr ist er 
stellvertretender Vorsitzender im neu gegründeten Fachzweig 
„Papier & Pappe" unseres Landesverbandes. Seit Jahren ist der 
Jubilar auch wertvolles Mitglied des Arbeitgeber- und Tarif -
ausschusses unseres Landesverbandes und Mitglied der Voll -
versammlung der Industrie- und Handelskammer für Oberbayern. 
Er stellt somit sein grot3es Wissen und seine Erfahrung uneigen -
nützig der Allgemeinheit zur Verfügung. 
Auch an dieser Stelle gratulieren wir Herrn Franz Römer auf 

das herzlichste und wünschen ihm noch viele, viele guten Jahre 
in bester Gesundheit. 
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75 Jahre Firma Hammermüller & Naundorf K. G., Herzogenaurach 

Am 6. Dezember konnte unsere Mifgliedsfirma Hammermüller 
& Naundorf KG, Leder- und Gumrni-Grohandl'ung ;in Her -
zogenaurach/Ofr. ihr 75-jähr:iges Firmenjubiläum feiern. 

Die Firma begann als Lederhandlung und Schättefabrikation, 
wurde im Jahre 1888 handelsgerichtlich eingetragen und wies 
bereits fm ersten Weltkrieg weit verzweigte Handelsbeziehungen 
'und einen erheblichen Umsatz auf. Trotz der Inflation konnte sie 
sich behaupten und Ruf und Namen festigen. 

Der Zusammenbruch nach dem zweiten Weltkrieg erschütterte 
die sehr gut bekannte und bedeutende Firma in ihren Grund-
festen. Sie mu13te 1945 praktisch neu aufgebaut werden. Getreu 
ihrem Grundsatz, i'hr'en Kunden nach besten Kräften zu dienen, 
setzte sie alles daran, ihre Geschäftsfreunde in jeder Hinsicht 
zufrieden zu stellen. Der Erfolg blieb nicht aus d'ie Umsätze 
steigerten stich alsbald um ein Vielfaches. Im Jahre 1958 zog die 
Firma von Hof/Saale nach Herzogenaurach. Sie ist heute vor 
allem im süddeutschen Raume maFge'blticher Zulieferer von 
S c h u thi n d us f r i e und Grot'handel, aber auch im übrigen Gebiet 
der Bundesrepublik und im Ausland bestens bekannt. 

Erfolg und Ansehen verdankt die Firma ihrem Inhaber, dem 
heute 71 -jährigen Herrn Georg Kühn, der durch wesentliche 
Direktiven aus dem reichen Schatz seiner Erfahrungen die Ge-
schicke des Unternehmens mit bestimmt. Die Leitung der Firma 
liegt in Händen von Herrn Joachim Kührt, der als Enkel des 
Firmengründers Naundorf mit Elan und Zähigkeit seiner Ver-
pflichtung nachkommt, das Lebenswerk von GroFvater und Vater 
weiterzuführen. 

eine erfolgreiche Weiterentwicklung in der Zukunft und ihm 
persönlich die Erhaltung bester Gesundheit und Schaffenskraft. 

Willi Kehr, Augsburg t 
Nach einem arbeits- und erfolgreichen Leben ist Herr Willi 

Kehr, Gründer und Seniorchef unserer Mitgliedsfirma Welhelm 
Kehr, Augsburg-Göggingen, am 27. November 1963 im 75. Le-
bensjahr gestorben. Fast 45 Jahre hat er an der Spitze dieser 
Firma gestanden, die er im Jahre 1919 unmittelbar nach dem 
ersten Weltkrieg als GroFhandlurng für Sperrholz, Stühle und 
Schreinerbedarf ins Leben gerufen hatte. Aus kleinen Anfängen 
entwickelte er sein Geschäft mit Fleib und unternehmerischem 
Geschick zu seiner heutigen Gröbe. Für Neuerungen und Fort -
schritt hatte er stets ein kluges und achtsames Auge. Als nach 
dem zweiten. Weltkrieg die Ku'nsfs+offplatten eine Rolle zu spie -
len begannen', war Herr Kehr einer der ersten, welche die grobe 
Zukunft dieses Materials richtig erkannten und seine Verarbei -
tung förderten. Betriebe der Möbelherstellung handwerklichen 
und industriellen Umfangs können ihren vielseitigen Bedarf bei 
der Firma Kehr decken. Auberdem unterhält die Firma ein grobes 
Stuhl- und Möbellager, das reiche Auswahl bietet. Der Betrieb, 
der im letzten Weltkrieg zerstört worden war, ist heute dank 
der Umsicht des Verstorbenen in modernen, aufs beste ausge -
statteten Lager- und Verwaltungsräumen auf dem Industrie -
gelände in Göggingen bei Augsburg untergebracht. 

Der Verstorbene hat ein Werk hinterlassen, das einen festen 
Stand hat und in ganz Bayern und weit darüber hinaus besten 
Klang besitzt. Der ausgeprägte Sinn für Rechtschaffenheit und 
seine persönliche Schlichtheit haben Herrn Kehr Ehre und Ach -Wir gratulieren auch an dieser Stelle herzlich und wünschen 
tung bei allen verschafft', die mit ihm in Berührung kamen. Ehre beiden Unternehmern, die unserem Landesverband und seinem 

Fachzweig Leder immer eng verbunden waren, weiterhin Glück 
und Erfolg. 

seinem Andenken 

Buchbesprechungen 
50 Jahre Firma Josef Eschenbach KG. Nürnberg 

Am 15. November 1963 konnte unsere Mitgliedsfirma Josef 
Eschenbach auf ihr 50 -jähriges Bestehen zurückblicken. Die 
Firma' wurde am 15. November 1913 von Herrn Josef Eschenbach 
als Grollhandelsunternehmen für optische Artikel und ReiIzeuge 
gegründet und entwickelte sich trotz gewisser Rückschläge im 

Der Kaufmann im Groß- und Außenhandel 

von Dipl. Hdl. E. Schulz, erschienen im Hammerich & Lesser Verlag in 
Hamburg. 176 Seiten, kartoniert DM 9,80. 
Zur Vorbereitung auf die Koufmannsgehilfenprüfung ist dieses betriebs-1. und 2. Weltkrieg so günstig, dal3 sie nicht rtr ihr Sortiment 

wirtschaftliche Repetitorium in Frage und Antwort eine sehr zweckmäßige 
11m Grob- und Aubenhandel wesentlich erweitern, sondern in Ergänzung. Auch dem Jungkaufmann wird damit ein Nachschlagewerk 
den Jahren 1942 bis 1945 auch einen Fabr'ikafionsbetnieb für geboten, mit dem er seine Kenntnisse überprüfen und vervollkommnen 
Feinmechanik und Optik (Firma C. Pröbster jr. Nachf.) ihrem 
Unternehmen angliedern konnte, im Jahre 1949 konnte die Firma 
Josef Eschenbach KG. in einem modernen Neubau in Nürnberg, 
Hegelstr. 18-22 alle Abteilungen ihres Betriebes zusammen-
fassen. 

Nach dem im gleichen Jahr erfolgten Ableben des Gründers 
der Firma, Herrn Josef Eschenbach, übernahm sein Sohn Rudolf 
Eschen'ba'ch, der derzeitige Inhaber des Unternehmens, die allei-
nige Leitung. 

Sein zielstrebiges Wirken ermöglichte einen weiteren Ausbau 
der Betriebsräume und des Geschäftsumfanges, so dab zur Zeit 
über 250 Mitarbeiter auf 3300 qm Arbeitsfläche für das Unter-
nehmen tätig sind. 

kann. 
Das Schwergewicht dieses Fachbuches, das aus dem Unterricht einer 

Außenhandelsfachschule hervorgegangen ist, liegt naturgemäß auf allen 
Gebieten, die bei der Durchführung von Außenhandelsgeschäften berührt 
werden. Das Kompendium dürfte sich daher in erster Linie für die beruf -
liche Weiterbildung des Außenhandelskaufmannes empfehlen. 

Die Prüfung des Bürokaufmanns 

120 Seiten, broschiert, DM 9,80, erschienen im Friedrich Kiehl -Verlag 
GmbH, Ludwigshafen/Rhein, Pfoustraße 13. 
Die vorliegeide Broschüre wurde van Fachleuten der Praxis und Schule 

nach dem neuen Berufsbild zusammengestellt. Aus dem gesamten Stoff -
gebiet der Kaufmännischen Verwaltung werden demnach auch Fragen und 
Antworten entsprechend dem Berufsbild gegliedert. Der angehende Büro -
kaufmann erhält damit ein gut ausgearbeitetes Kompendium für seine 

Das Lieferungsprogramm der Firma umfabt zur Zeit Lupen, 
Vorbereitung auf die Kaufmanns-Gehilfenprüfung. Auch Lehrherren und 

Lesegläser, Fadenzähler, Mikroskope und Zubehör, botanische Ausbilder können in dieser Broschüre eine gute Ergänzung zum Ausbil -
Instrumente, Prismenferngläser, Feldstecher, Theatergläser, astro - dungsplan für den Bürokaufmann finden. 
nomische Fernrohre, Teleskope, Reize'uge, Sonnenbrillen, 
Sonnenschutzvorhänge, Schutzbrillen, Brillenfassungen, Brillen-
gläser, Brillenetuis, Barometer, Thermometer, Hygrometer, Kom- 

Verkaufskalender 1964 

Verlag Moderne Industrie, München 23, Aachener Straße 9. 
272 Seiten, Plastikeinband mit Goldprägung, Preis DM 5,95. 
Dieser nützliche „Begleiter" für den Mitarbeiter im Außendienst er -

passe und Kurvenmesser. 
Der derzeitige Chef der Firma', Herr Rudolf Eschenbach kann 

scheint bereits im 7. Jahrgang. Er enthält konkrete Ratschläge zu aktuellen 
am 1. April auf eine 40 -jährige Berufstätigkeit im eigenen Hause Fragen der Verkaufstechnik und bietet genügend Platz für wichtige No -
zurückblicken. tizen. Am Ende eines jeden Monats finden sich Formblätter zur Verkaufs -
Wir wünschen ihm und alien Mitarbeitern seines Unternehmens 

anläblich des 50 -jährigen Bestehens der Firma Josef Eschenbach 
kontrolle. Neben allerlei Wissenswertem wird das Taschenbuch durch ein 
32-seitiges Anschriftenverzeichnis mit Register abgerundet. 

Mitarbeiter dieser Nummer, 

gr=.Asu. Grosser RAJaumarin, la = Dipl. Kfm. Lampe, sr = Dipl. Kfm. Sauter, p = ORR Pf rang, so = Dr. Schobert, 

Erscheint einmal im Monat. Herausgeber: Wirtschaftshilfe des Landesverbandes des Bayerischen Groß- und Außenhandels G.m.b.H., München, Ottostraße 7. 
Gesellschafter: Landesverband des Bayerischen Groß- und Außenhandels e. V, München 2, Ottostr. 7. Jede Entnahme von Text - auch aus den Beilagen --
Ist nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers und unter Quellenangabe gestattet. Die Bezugsgebühr für die Zeitschrift Ist bei Einzelmitgliedern 

vnseres Landesverbandes im Mitgliedsbeitrag einbegriffen. - Druck, Buchdruckerei J. Bierl, München 13, Zieblandsfrat3e 4, Telefon 220113



DER BAYERISCHE GROSS- UND AUSSENHANDEL 

Inhaltsverzeichnis 1964 

s 

1964 
Hell 
Nr. 

1h e me n 
Artikel 

Nr. 

1964 
Heft 
Nr. 

1h em en 
Artikel 
Nr. 

1 
1 

1 

2 

2 
2 

2 
2 
2 

2 
3 

3 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 

7 
8 
8 
8 
9 

9 

9 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 

1 
1 

1 

2 
2 
2 

2 
6 
6 

6 
8 
9 

10 
10 

10 
11 
12 

1 

1 
1 
1 
I 
1 
2 

2 

2 
2 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

Arbeitgeberfragen 
Beiträge zur Berufsgenossenschaft bzw.Familienausgleichskasse 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Neufassung 
des Musters für Unfallanzeigen 2 
Berechnung des Arbeitgeberzuschusses bei der Gewährung 
von Verletztengeld 3 
Mehrbelastung der Wirtschaft aus dem Entwurf eines Lohn -
fortzahlungsgesetzes 30 
Kündigun9 und Werkwohnung 31 
Arbeitszeit - ungleiche Dauer für Selbständige 
und Arbeitnehmer 32 
Gastarbeiter - beharrliche Arbeitsverweigerung . . 33 
Arbeitsverhältnis nach Beendigung des Wehrdienstes 34 
Lohnkosten - Die Bundesrepublik hat die höchsten 
Arbeitskosten 35 
Arbeitszeit - Statistik 1956.-1963 36 
Unfallversicherung bei der Großhandels- und Lagereiberufs -
genossensc h a ft 65 
Wehrdienst - zur UK-Stellung von Wehrpflichtigen . . 66 
Zurückstellung vom Wehrdienst - § 12 Wehrpflichtgesetz 67 
Arbeitszeugnis und Auskunftserteilung 98 
Kurverschickung aus arbeitsrechtlicher Sicht 121 
ZuschlägefiirSonstags-, Feiertags-und Nachtarbeitsteuerfrei 122 
Großhandels. und Lagereiberufsgenossenschaft . . . 148 
DAG will in Hessen kündigen 149 
Gewerkschaft (01V) fordert 13. Monatsgehalt 150 
Lohnerhöhungen und Arbeitslosengeld 151 
Neue Manteltarifverträge abgeschlossen 177 
Neue Gehälter und Löhne im bayerischen Groß -
und Außenhandel 178 
Bergbau-Altlast 179 
Abwerbung und ihre Abwehr 200 
Verlängerung der Amtszeit der Betriebsräte auf 3 Jahre 201 
Keine Pflichtgrenze für Arbeiter 202 
Beschäftigung von Jugendlichen an für Erwachsene 
arbeitsfreien Wochentagen 231 
Leitsätze zur Herabsetzung des Schwerbeschädigten -
pflichtsatzes 232 
Lohnkosten - Die Bundesrepublik an der Spitze 233 
Wehrdienst und Arbeitsplatzschutz 256 
Sorgen um tarifpolitische Entwicklung 257 
Abgrenzung zwischen Handelsvertretern und angestellten 
Reisenden 258 
Vergütung eines Handelsvertreters 259 
Pfändung des Arbeitgeberzuschusses zum Krankengeld 260 
Vertrauensstellung im Betrieb verpflichtet 261 
Weihnachtsgratifikation 274 
Sozialpolitische Gesetzentwürfe 275 
Neues DGB-Aktionsprogramm im Dezember 276 
Lohnerhöhung während der Arbeitsunfähigkeit 277 
Uberlegsngen zum Jahresende 301 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 302 
Urlaubsanspruch des Jugendlichen 303 

Sozialversicherung 
Bewertung von Sachbezügen 4 
Zuschußzahlung an gewerbli ch e Arbeitnehmer bei Gewährung 
von Kur. und Heilverfahren durch Rentenversicherungsträger 5 
Krankenversicherung: Meldung von Wehrpflichtigen 
durch den Arbeitgeber 6 
Sozialversicherung - neue Beitragsbemessungsgrenze 37 
Einmalige Zuwendungen beitragspflichti9? 38 
Mitglieder und Kronkenstand in der sozialen Kranken -
versicherung 39 
Sozialversicherung - Beschäftigung von Rentnern . 40 
Sozialaufwand - 54 Milliarden für soziale Sicherheit 152 
Auslage des Tarifvertrages im Betrieb gemäß §7 
Tarifvertragsgesetz 153 
Keine Feiertagsbezahlung bei verspäteter Arbeitsaufnahme 154 
Versicherungspflicht: Kommanditisten 203 
Unfall beim Besuch der Berufsschule 234 
Krankenstand 262 
Sozialversicherungsrechtliche Behandlung des tariflichen 
Sterbegeldes ...................263 
Anmeldung von Ansprüchen auf Unfallentschädigung 264 
Berufsgenossenschaften - weniger Arbeitsunfälle 278 
Krankenversicherungsreform 304 

Arbeitsgerichtliche Entscheidungen 
Sicherung der Einhaltung von Arbeitsvertragspflichten 
durch Vertragsstrafen 
Skiunfall und Arbeitgeberzuuchuß 
Keine Urlaubsabgeltung bei erschwertem Arbeitsvertragsbruch 
Einberufung und Resturlaub 
Befristeter Arbeitsvertrag mit einem Schwerbeschädigten 
Versetzung eines schwerbeschädigten Arbeitnehmers 
Beiderseitiger vertra g licher Ausschluß der ordentlichen. 
Kündigung vor Arbeitsantritt 
Versicherungsrechtliche Behandlung von Anwesenheits. 
prämien (Terminprämien) 
Zur tariflichen Abänderbarkeit den § 5 Bundesurlaubugesetz 
Schnelles Fahren u. U. Kündigungs-snd 
Rechtsfolgen bei Nichtauslagen vonlarifverträgen im Betrieb 
Für Jugendliche kein Teilurlaub vor Erfüllung der Wartezeit 
Eindringen des ausgeschiedenen Angestellten in den Kunden -
kreis seines bisherigen Dienstherrn 
Gehaltsfortzahlung bei Kur 
Urlaubsgewährung 
Unzulässige Berufung auf die Befristung des Probearbeits -
vertrages 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach Kündigung 
Zugang einer K0ndgung im gewöhnlichen Brief 
Lohnabzug für die Zeit einer Betriebsversammlung 
Urlaub und Kündigungsfrist 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

41 

42 
43 
44 
68 
69 

70 
71 
72 

73 
74 
75 
76 
77 

3 
4 

5 
5 
5 

5 
5 

6 

6 
6 
6 
6 
6 

7 
7 

7 
8 

8 
8 

8 
8 

9 
9 
9 
9 

10 

10 

10 

10 
10 
11 

11 
12 
12 

1 
1 
2 
4 

7 
9 
9 

11 

Fälligkeit und Rechtsnatur des 13. Man atsgehalts 
Eigenmächtige Urlaubsnohme durch Krankfeiern gerecht -
fertigt fristlose Entlassung 
Feiertagsbezahlung 
Annahmeverzug des Arbeitgebers 
Ausfüllung von Lücken in tariflicher Vergütungsgruppen -
regelung durch Arbeitsgericht 
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates 
Fristgerechte Kündigung wegen Verdachts einer strafbaren 
Handlung 
Zur Verpflichtung des Arbeitnehmers bei Einstellung 
seinen Gesundheitszustand zu offenbaren 
Anderweitige Erwerbstätigkeit während des Urlaubs • 

Schadensersatz wegen Nichtaushändigen der Arbeitspapiere 
Eigenmöchtiger Urlaubsantritt - fristlose Kündigung 
Kündigung wegen Unterhaltung während der Arbeit 
Zum Begriff Grobe Verletzung der Treuepflicht im Sinne 
von § 7Absatz 4 Bundesurlaubsgesetz 
Uberstunden 
Rechtswirksamkeit einer Ausgleichsquittung jugendlicher 
Arbeitnehmer 
Was heißt unentschuldigtes Fernbleiben? 
Arbeit9eberzuschuß 
Verwe:gerun9 bei Arbeifsunfähigkeit durch eigenes 
grobfahrlässigen Verhalten 
Kündigung wegen längerer Krankheit 
Anrechnung anderweitigen Verdienstes des Arbeitnehmers 
bei Verzicht auf Arbeitsleistung mit Fortzahlung des Arbeits -
lohnes 
Krankengeldzuschuß für die Zeit einer Kur 
Keine Nachsendung von Arbeitspap i eren bei Beendigung 
eines Arbeitsverhältnisses 
Urlaubsrecht 
Bruttolohn-Urteile können vollstreckt Werden 
Entschädigung - Erziehungsbeihilfe 
Wirksamkeit von Kündigungserklärungen 
Zur Zulässigkeit der Aufrechnung mit dem Arbeitgeberzu -
schuß zum Krankengeld und dem Urloubsabgeltungnanspruch 
Angebot der Dienste noch Durchführung eines Kündigungs -
streiten 
Kündigungsschutz: Erfüllung der sechsmonatigen Wartezeit 
bei Arbeitsunterbrechungen 
Auskunftspflicht des Arbeitgebers 
Entweder fristgerechte oder fristlose Kündigung 
Herausgabe von Arbeitspapieren bei Vertragsbruch des 
Lehrlings 
Mutterschutzgesetz 
Auskunftserteilung über einen früheren Arbeitnehmer 
Arbeitsgerichtliche Nachprüfbarkeit der sozialen Auswahl 
bei Entlassungen 

Wettbewerbsrecht 
Grundsatzurteil zur Preisbindung 
Behördenrabatt 
Unterkundengeschäft 
Vergleichende Werbung 

Allgemeine Rechtsfragen 
Unfälle bei Betriebsausflügen 
Anderungen von Wertgrenzen in der Zivilgerichtsbarkeit 
EWG-Gerichtshof: Gemeinschaftsrecht hat Vorrang vor 
nationalem Recht 
Zur Rechtzeitigkeit der Mängelrüge beim Handelskauf 

Steuerfragen 
1 Mehrwertsteuer 
1 Bewertung von Teilrechten 
1 PKW Uberlansung an Arbeitnehmer 
1 Prozeßkosten als außergewöhnliche Belastung 
2 Hinweispflicht des Finanzamtes 
2 Steuerliche Behandlung von Abfindungen gemäß § 7/8 

Kündigungsschutzgeuetz 
3 Mehrwertsteuer 
3 Betriebsausgaben ohne Belege 
3 Stille Reserven hemmen Rationalisierung 
4 EinkommensteUer - Ergänzungsrichtlinien 1963 
4 Umsatzsteuer; hier: Aunfuhrhändlervergütung 
5 Verpflegungsaufwendungen 
7 Lohnsteuer-Beratungen 
7 Verfassungsbeschwerde gegen Beförderungssteuer im Werk. 

fernverkehr - Rechtsmittelkouten 
7 Beförderungssteuer für den Werkfernverkehr 
8 Steuererklärungen - Abgabefrist 
8 Beförderungssteuer - Beschluß d. Bundesverfassungsgerichts 
8 Änderung grundsteuerlicher Vorschriften 
8 Steuerliche Privilegien der Genossenschaften -

Verfassungsbeschwerde 
8 AFA.Neuregelung bei Gebäuden 
8 Reisekosten. für Auslandsreisen 

12 Steueränderungsgesetz 1964 
12 Bewertung von Warenlagern 
12 Reisekosten-Pauschalsätze 
12 Änderung lohnsteuerrechtlicher Vorschriften 
12 Arbeitsverhältnis zwischen Ehegatten 

1 

1 
1 
2 

Berufsausbildung und -förderung 
Betriebswirtschaftliche Arbeitswoche als 16. Seminar 
für Großhandelskaufleute 
DGB will Mitbestimmung in der Berufsausbildung - . 

SPD fragt noch Berufsausbildungsgesetz 
Betriebswirtschaftliche Arbeitswoche - ein gelungener 
Versuch 

. 

78 

99 
123 
125 

126 
127 

128 

155 
156 
157 
158 
159 

160 
180 

181 
182 

204 
205 

206 
207 

208 
235 
236 
237 
238 

265 

266 

267 
268 
269 

279 
280 
305 

306 

13 
14 
45 
100 

183 
239 

240 
281 

15 
16 
17 
18 
46 

47 
79 
60 
81 

101 
102 
129 
184 

185 
186 
209 
210 
211 

212 
215 
214 
307 
308 
309 
310 
31.1 

19 
20 
21 

48



1964 
Heft 
Nr. 

Therrien 
Artikel 

Nr. 

1964 
Heft 
Nr. 

Therrien 
Artikel 
Nr. 

2 
3 
3 
5 
5 
7 
7 
8 
9 
9 

10 
11 
11 

12 

1 
2 
3 
5 

11 
11 
12 

2 
4 
4 

4 

4 
4 
5 

5 
6 
6 
7 
8 

9 
9 

11 
11 
11 

12 
12 
12 

12 
12 

3 

Großhandelskaufmann - ein aussterbender Beruf? . 49 
Sorgen mit dem Lehrling? 82 
Keine Nebenbeschäftigung von Lehrlingen 
Berufsausbildung und -förderung 130 
Betriebswirtschaftliche Arbeitswoche im Herbst 1964 131 
Lehrlingsprùfung 1963 187 
Erfolgreiche Unternehmertagung in Garmisch-Partenkirchen 188 
Europa-Seminar für Groß- und Außenhandelskaufleute 215 
Der neue Lehrling im Betrieb ............ 241 
Unsere Lehrlingsbeilage - eine vorteilhafte Hilfe in der 
Lehrlingsausbildung . 242 
Hauswirtschaftlicher Unterricht in den Berufsschulen . - 270 
Berufsschulferien zu Weihnachten 282 
Betriebswirtschaftliche Arbeitswoche im Januar 1965 
in Augsburg 283 
3. Betriebswirtschaftliche Arbeitswoche in Augsburg 1965 312 

Der Großhandel, seine Kunden und Konkurrenten 
Neue Vertriebswege in Industrie und Handel 22 
Genossenschaftsreform 50 
Grauer Markt 83 
Großhandel in Norwegen 132 
Finanzierungsverhältnisse im westdeutschen Großhandel 284 
Großhandel in derSchweiz 285 
Großhandel als Partner der Industrie 313 

Verbandsnachrichten 
Der Präsident unseres Gesamtverbandes in Bonn . - 51 
Vorstandssitzung des Landesverbandes 103 
Bayerischer Groß- und Außenhandel gegen erneute 
Postgebührenerhöhung 104 
Jahresmitgliederversammlung des Gesamtverbandes 
Hamburg 105 
Zusammenarbeit im Großhandel 106 
Zur Weltausstellung in die USA 107 
Unternehmertagung für den bayerischen Großhandel in 
Garmisch-Partenkirchen 133 
Gesamtverband-Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses 134 
Neuer Tarifausschoßvorsitzender 161 
Neuwahl des Außenhandelsvorstandes 162 
10 Jahre Berufsheim des Bayerischen Handels in München 192 
Sitzung des Ausschusses für Betriebswirtschaft und 
Nachwuchsförderung 216 
Aus der Arbeit unserer Erfahrungsaustauschgruppen . 243 
Präsident Dietz beim Bundeskanzler 244 
Sitzung unseres Vorstandes in Nürnberg 286 
Fachversammlungen der Fachzweige unseres Landesverbandes 
Präsidium des Gesamtverhondes zu aktuellen Fragen der 

287 

Wirtschaftspolitik 288 
Ausschuß für Betriebswirtschaft und Nachwuchsförderurig - 314 

3'15 Neuer Vorsitzender im Fachzweig Elektro und Rundfunk 
Mitgliederversammlung des Tabakwarengroßhandel s . 
Verbandes 316 
Sozialpolitischer Ausschuß des Gesamtverbandes . 

Europäischer Groß. und Außenhandel zur aktuellen 
. . - 317 

Wirtschaftslage 318 

Rationalisierung 
per Lieferantenkredit als Kostenfaktor im Großhandel . . 84 / 

Verkehr 
Aufbrauch- und Qbergangsfristen im Postverkehr . - 23 
Beförderungssteuer GLiterkraftverkehrkontigent 24 
Straßenbeschränkung bei Frostaufgang 25 
Erhöhung der Höchstbeträge im Postanweisungsverkehr mit 
Griechenland 52 
Postanweisungs. und Postscheckverkehr mit dem Ausland 
Neue Höchstbeträge für telegraphische Postanweisungen 
noch den Niederlanden 53 
Verkehrspolitik im europäischen Großhandel 54 
Beförderungssteuer und Güterfernverkehrskontingente - 55 
Ladegeschäft oder Parken 85 
Frachthilfe für Zonenrandgebiete. 86 
Frachtbrief - ---- - -- -- ---- ------ 87 
Griechenland - Höchstbeträge im Postanweisungsverkehr 
erhöht 108 
Neue Postordnung 135 
Beförderungsteuer für den Werkfernverkehr 136 
Selbstwählterndjenst 137 
5 -Tage Woche der Bundesbahn 138 
Die angekündigte Postgebührenerhöhung 139 
Betriebsanweisung für Kraftwagenfahrer 140 
Bundesbahn - Wagenstandgelder 141 
Unsere Kraftfahrzeuge und ihre Versicherung 142 
Betriebsanweisung für Kraftwagenfahrer 163 
Werkverkehr mit gemieteten Lastkraftwagen 164 
Beförderungssteuer für den Werkfernverkehr 165 
Postgebührenerhöhung 166 
Fernsprechgebühren 167 
Größe der Briefumschläge 168 
Neue Postordnung 189 
Verkehrspolitik A u s w 190 
Auswrkungen der neuen Postordnung 218 

i rkungen der neuen Postordnun g au f d en A us l an d s -
postverkehr 219 
Die Telefongebührenerhöhung - was nun 220 
Telefonverkehr mit dem Ausland 221 
Gewerblicher Güterfernverkehr 222 
Telexverkehr mit Uruquoy 223 
Inlandsporto nach den Niederlanden 224 
Beförderungssteuer im Werkfernverkehr - Erloßonträge 245 
Neue Postordnung 246 
Schweizerische und deutsche Postleitzahlen 247 
Funkverbindung mit Liberia 248 
Statistik des Werkfernverkehrs für das Jahr 1963 . . - 271 
Aufnahme des Telexverkehrs mit Guam .........272 
Bundespostangelegenheifen 319 

Aufnahme des Telexverkehrs nach den USA .320 
Spediteuruammelgutverkehr 321 

Kreditwesen 
Warenfinanzierungskredit als Dauerschuld 26 
Kreditprogramme 56 

3 Höhere Bürgschaften unserer Kreditgarantie-Gemeinschaft 
3 Finanzhilfen und Bürgschaften 
4 Kreditprogramme 
5 Refinanzierungsprogramm 1964 
6 Waren-Kreditrisikoversicherung 
7 Bayerisches Refinanzierungsprogramm 1964 
B Kredite für Abwasserreinigung und Luftreinhaltung 
8 Großhandel und Kreditgarantiegemeinschaft 
8 Mittelstandskredite 

Versicherungsfragen 

88 
89 
109 
143 
169 
191 
225 
226 
227 

7 
7 
12 

7 

1. 
1 

2 
2 
2 
2 

2 
2 

2 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 

6 
6 
6 
6 
6 

6 
7 
7 
7 
7 
8 

8 

8 
8 
8 
9 

9 
9 

9 
9 
10 

11 
11 
11 

11 
11 
11 
11 
11 

12 
12 
12 
12 

2 
3 
3 
4 

11 
11 
12 

12 

Kraftfahrversicherung für unsere Mitglieder 193 
Waren-Kreditrisikoversicherung 194 
Bergbauabgabe in der Unfallversicherung 322 

Offentliche Aufträge 
Bundeswehraufträge 110 

Außenhandel 
Ausweitung des Interzonenhandels 27 
Mehrere Abkommen mit Brasilien über die wirts ch aftliche 
Zusammenarbeit unterzeichnet 28 
Präsident Dietz protestierte bei Erhard 57 
Exporte na ch der Türkei - Transfer 58 
Zollanmeldung im Reiseverkehr - 59 
Der Außenhandel der Bundesrepublik um Dezember und um 
aanzen Jahr 1963 - 60 
Zur Freigabe deutschen Vermögens in Marokko 61 
Transfer von Rupienguthoben deutscher Gläubiger 
bei indischen Banken 62 
5. VVS - Technische Messe in Kopenhagen 63 
Bezugsquellennachweis für Italien .......... 90 
Erhöhung der Höchstbeträge im Postzahlungsverkehr mit 
dem Ausland 91 
Aufnahme des Postnachnahmeverkehrs mit Island . . . 92 
Auslandsanfrage 93 
Der Außenhandel im Januar 1964 94 
Erhöhtes Außenhandelsdefizit der EWG-Länder 
mit den USA 1963 95 
Griechenland - Erleichterungen für Sperrguthaben . . - 111 
Zahlungen im Transithandel 112 
Der Warenverkehr mit den nordischen Ländern 
im Jahre 1963 113 
Interzonenhandel im Jahre 1963 114 
Sowjetunion - Handel mit der Bundesrepublik 115 
Deutscher Osthandel rückläufig 116 
Weltausstellung Montreal 1967 117 
Der Warenverkehr mit der Schweiz im Jahre 1963 . . . 118 
Der Außenhandel im März 1964 145 
Handelsverkehr mit Spanien 146 
Ausschreibungen der zolltariflichen Kontingente 
des Saarvertrages 147 
Entwicklung der Preise im Außenhandel im April 1964 . 171 
Der Außenhandel im April und von Januar bis April 1964 172 
Schweden sucht Geschäftsverbindung -in der Bundesrepublik 173 
Postsparkassendienst mit Osterreich 174 
Anerkennung der Personalausweise durch fremde Post -
verwaltungen 175 
Sicherheitsleistung bei Zollaufschub 176 
Mitgliederversammlung der Abteilung Außenhandel . . 195 
Die Außenhandelsunternehmen am 30. September 1960 - - 196 
Auslandsangebote und Auslandsanfragen 197 
Welthandelskonferenz - Schlußbericht 198 
Meldepflicht über den direkten Kreditverkehr mit dem 
Ausland 228 
Zollsenkungen auf Waren in Zollaufschublagern nur bei 
rechtzeitigem Antrag 229 
Vom 1. 8. U an kein Paß mehr für Reisen nach Spanien 230 
Der Außenhandel im Juni 1964 230 
Japan sucht Verbindung mit deutschen Importeuren - - - 230 
Lieferung van Waren ausländischen Ursprungs in die - 

Währungsgebiete der DM-Ost 249 
Musterverträge für deutsch-schweizerische Vereinbarungen 250 
Meldung der Forderungen und Verbindlichkeiten im Ausland 
5. Verordnung zur Änderung der Auf3enwirtschafts -
verordnung 251 
Der Außenhandel im Juli und van Januar bis Juli 1964 252 
Transithandel 
Der Außenhandel im August und von Januar b i s 

253 

August 1964 ....................273 
Der Außenhandel im September 1964 ........289 
Alleinimporteur und Außenseiter 290 
Risiken des Importeurs bei Nichtinanspruchnahme der ver -
bindlichen Zolltarifauskunft 291 
Warenangebote und Warenwünsch e aus Sp an i en . . . 292 
!ce— Schutz deuts ch er Kapitala n l agen 293 
Äthiop ien - Se rv ice der Indu s t r i e - un d H an d e l s k ammer 294 
Iris ch es Büro i n Frankfurt a. M. 295 
Kolumbien - Deutsch -Kolumbianisches 
Vermögensabkommen 296 
Der Außenhandel im Oktober 1964 . 323 
Informationen Ober den USA-Handel 324 
Kopenhagen trade fair 1965 . 325 
Stockholm-Club 326 

Gemeinsamer Markt 
Jahresversammlung der Europäischen Handelsverbände - 64 
Großhandel in der EWG 96 
Betriebsselbstschutz 97 
Beschleunigter Abbau der EWG-Binnenzölle 119 
EWG-Kommission für vorzeitigen Zollabbau 297 
EWG-Konjunkturpolitik im Gemeinsamen Markt 298 
Amerikanische Produzenten interessieren sich für den 
deutschen bzw. EWG-M ar kt ............. - 327 
Assoziierungsabkommen zwischen der EWG und der Türkei 328 

Verschiedenes 
1 Internationale Adreßbijcher 
4 Zum Thema Postgebührenerhöhung 
9 Luftschutz 
9 15 Jahre Stift erver b an d 

11 Betrifft: Luft sc h u t z 
11 Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 

29 
120 
254 
255 
299 
300 

O 


